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Worwort.

Auf demGebieteder Geschichtsforschungund Geschichtsschreibung
herrschtin unserm engerenVaterlande ein regesLeben. Zum Belege
dafür mag nur an das umfangreichemecklenburgischeUrkundenbuch
und an die lange Reihe der Jahrbücher des Vereins für mecklen-
burgischeGeschichteund Altertumskundeerinnert werden. Auch
inbetreff der Schule bringt das Jahrbuch verschiedeneEinzel-
darstellungen. Daneben besitzenwir selbständigeMonographienüber
dieLandesuniversität,die älterenhöhernSchulen, das Großherzogliche
Landesseminarund die Stadtschulezu Rehna. Es fehlte bisher an
einer Gesamtdarstellungder Geschichtedes Volksschulwesens.Der
Unterzeichneteversuchtedaher im Jahre 1888 im pädagogischen
Verein zu Schwerin zunächstzum Sammeln von Material für eine
Volksschulgeschichtedie Anregung zu geben. Der Verein brachte
infolgedessenfür die Landes-Lehrer-Versammlungzu Goldberg den
Antrag ein: Der Landes-Lehrer-Verein wolle durchden Vorstand
und seine Mitglieder versuchen,Thatsachen aus der Volksschul-
entwicklungMecklenburg-Schwerinszu sammeln,um darin Material
für eine künftigzu schreibendeSchulgeschichteunseres engerenVater-
landes zu gewinnen.

Die Abgeordneten-Versammlungerklärte sich zustimmigund
beauftragte wieder den Schweriner Ortsverein mit der praktischen
Ausführung des geplantenUnternehmens. Es bildetesichzu diesem
ZweckeHierselbsteine Kommissionvon 7 städtischenLehrern. Dieselbe
richteteihr Hauptaugenmerkvon vorneherein auf das Großherzogliche
Geheime und Hauptarchivals eine jedenfalls sehr ergiebigeQuelle.
Auf eine Vorstellungbei der verehrlichenVerwaltung des Archivs
ward dem Unterzeichnetenauf Ermächtigungdes Hohen Großherzog-
lichenMinisteriums des Innern die Erlaubnis zu teil, die älteren
Aktenüber das heimischeSchulwesenim Archiveeinzusehen.

Wir erlauben uns, auch an diesemOrte dem Hohen Groß-
herzoglichenMinisterium des Innern dafür unfern untcrthänigsten
Dank auszusprechen!
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Zu ganz besonderemDanke fühlen wir uns dem früheren
Archivrate, jetzigen Regierungsrate und Direktor des statistischen
Büreaus Herrn Dr. F. Schildt verbunden, der das Aktenstudium
geleitetund unser Werk alle Zeit mit Rat und Dhat sehr wesentlich
geförderthat! Auchdie übrigen Herrn Beamten des Archivs haben
dem Unternehmenstets freundlichesEntgegenkommenund hülfreiche
Unterstützungerwiesen.

Zur Ergänzungdes auf dieseWeisegewonnenenreichenMaterials
wandte sichdie Kommissionin dem mecklenburgischenSchulblatteund
der mecklenburgischenSchulzeitungan alle Freunde des Schulwesens
mit der Bitte um Unterstützung. An die Schulen der einzelnen
Städte und Fleckenwurden außerdembesondereFragebogenversandt.
Das Rundschreibenvom Vorstande des Landes-Lehrer-Vereins an
die Ortsvereine wies empfehlendauf die gemeinsameSache hin.
Der Kommissionist darauf Material zugegangenaus: Boizenburg,
Goldberg,Güstrow, HohenWiecheln,Ludivigslust,Malchin, Neustadt,
Penzlin, Plau, Rostock,Schwann, Serrahn, Sternberg, Stralendorf,
Teterow, Wangelin und Wittenburg. Für alle Zusendungenden
verbindlichstenDank!

Auf diegrößereMehrzahlder zumeistan dieRektorenversandten
Fragebogensind keineAntworteneingegangen.Es mußte aus diesem
Grunde die Stadtschuleder neuern Zeit knapper behandeltwerden,
als dies ursprünglichbeabsichtigtwar.

Die einzelnenMitglieder der Kommissionhaben dann nocheine
größereZahl von Programm-, Zeit- und Schulschriftennach Stoff
für die Schulgeschichtedurchgesehen.Sie haben bei der Verwaltung
der GroßherzoglichenRegierungs-BibliothekHierselbstund derVerfasser
auchbei der Universitäts-Bibliothekzu Rostockund der Comenius-
Bibliothekzu Leipzig stets bereitwilligesEntgegenkommengefunden.

Mit der Bearbeitung des gesammeltenMaterials ivurde der
Unterzeichnetebeauftragt. Demselbenist vonvorne herein der oberste
Zweckdes ganzenUnternehmensein wissenschaftlichergewesen. Für
die Darstellung mußte es also vor allen Dingen daraus ankommen,
ein möglichstobjektives'Bild der Entwicklungunserer Schule zu
zeichnen.Es sind aus diesemGrunde verhältnismäßigvieleQuellen-
berichtezur Verwendunggekommen.Zwar war mir bewußt, daß
dieDarstellungfür mancheLeseran manchenOrten dadurchvielleicht
wenigeransprechendwirkenkönnte, ich mochteaber andererseitsden
EindruckderUnmittelbarkeit,den solcheOriginalformenallen freieren
Bearbeitungenvoraus haben, nichtpreisgeben.

Mit dermöglichstausgedehntenVerwendungvonQuellenberichten
sollte auch dein Bestrebender Gesellschaftfür deutscheErziehungs-
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und Schulgeschichteum so mehr Rechnunggetragenwerden. Dieser
über ganz DeutschlandverbreiteteVerein will bekanntlichdie Schul-
geschichteder einzelnenOrte, der einzelnenLänder und damit nach
und nach des ganzen deutschenVaterlandes durch Quellenforschung
neu begründenund ausgestalten. Wir wissen uns eins mit solchen
Bestrebungenund möchtendieseArbeit zugleichals einen Beitrag zu
dem größerenWerke ansehenund anbieten.

Das nach solchenGrundsätzenbearbeiteteManuskriptwurdevon
dem Hohen GroßherzoglichenMinisterium,Abteilungfür Unterrichts-
Angelegenheitenmit einem Zuschüssezu der Drucklegunghuldvollst
unterstützt. Möchtees demVerfassergelungensein, auch tatsächlich
durchdieseSchulgeschichteder HohenGroßherzoglichenLandesregierung
seinenuntertänigsten Dank zum Ausdruckzu bringen!

Und so mögedenn dies Buch, das verfaßt ward in der Meinung
und Absicht,der Schule und ihren Lehrern damit einen Dienst zu
erweisen,hinaus gehen, die alten Freunde der Schule aufs neue zu
interessierenund, wennmöglich,neuehinzuzuwerben.In demGrade,
wie dies gelingenwird, ist der Zweckder Arbeit erfüllt.

Schwerin, im Januar 1893.

Her Verfasser.
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Einleitung.

Die nachfolgendenBlätter beschäftigensichmit der Volksschul-
geschichte Mecklenburg-Schwerins, eines einzelnen Gebietes
unseres weiten deutschenVaterlandes, das hinsichtlichseiner Schul-
Verhältnissemanches Besondere und Eigentümliche darbieten
wird. Die Schulgeschichtedes weiteren Vaterlandes wird insoweit
Berücksichtigungfinden, als sie die in Rede stehendenVerhältnisse
bedingte, oder dieselbendochbesondersbeleuchtet. Einmal klärt das
Vergleichen die Sache erst recht und kann das Verständnis nur
fördern, und zum andern sind die großen und allgemeinenGesichts-
punkte für unsere mecklenburgischeVolksschuledurch gottbegnadete
Männer des allgemeinen deutschen Vaterlandes zu allen Zeiten
wesentlichbeeinflußt, häufig direkt bestimmt. Einen begründenden
Einfluß übte vor allen Dingen Luther, der große Schul- wie
Kirchenreformator,auch auf unsere mecklenburgischenSchulen aus.
Sein kräftiger Weckruf: „An die Bürgermeister und Ratsherrn aller
Städte deutschenLandes, daß sie christlicheSchulen aufrichten und
halten sollen" wurde auch in Mecklenburggehört und befolgt, so
daß wir unsere geschichtlicheBetrachtungmit der Einführung der
Reformation beginnen.

Der Katholizismus hat zu allen Zeiten nicht besonders
günstig für Volksschulenund Volksbildunggewirft.*) DieseWahrheit
gilt auch für das papistischeMecklenburg. Und wenn auch in unseren
Tagen ein hoher römischerKirchenbeamteräußerte, daß man keine
Mühe und kein Geld, selbstdie Hunderttausendenicht sparen dürfe,
um ein blühendes Schulwesen im Mittelalter nachzuweisen/*) so
würden dieseMühe und dieses Geld für diesen Zweck doch wohl
vergeblich angewendet werden, weil eben das Gesuchte überhaupt
nicht vorhanden war.

*) Nach Jütting, ,,Vom Kampf not die Volksschule Berlin bei Wiegandt u. Schotte"
S. 33, gab es noch 1868 in Rom aus 30 Einwohner wohl einen Geistlichen, aber von
IVO Laien konnte nur einer lesen. Die italienische Regierung gründete 1870 in Rom
die ersten Volksschulen.

**) v. Bülow, Beiträge zur Geschichte der pommerschen Volksschule. S. 13.

1
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Der bekannten Nachrichtenüber die Schulen des papistischen
Mecklenburgs sind äußerst wenige. Man findet im mecklen-
burgischenUrkundenbuchewohl zu verschiedenenZeiten und an ver-
schiedenenOrten Schulen erwähnt, aber genauere Nachrichtensollen
in dem GroßherzoglichenGeheimen und Hauptarchiv nicht vor¬
handen sein.

Ueber die wismarschen Schulen vor der Reformation ist
1837 ein Werkchen erschienen: „Burmeister, Geschichteder Schule
in Wismar."^)

Es werden Schulen zuerst in der Mitte des 13. Jahrhunderts erwähnt.

1278 vermachte Anastasia, die Gemahlin Heinrich des Pilgers, dem Rate zu

Wismar das Patronat dieser Schulen. Der Fürst bestätigte indessen nach

seiner Rückkehr aus dem heiligen Lande diese Schenkung nicht. HeinrichH.,

der Löwe, überließ, um sichdadurch zugleich aus einem Banne zu lösen, die

Oberhoheit über die Schulen dem Bischof von Ratzeburg, und dieser 1331

wieder dem Rate zu Wismar: „dat se moghen al dc scolen lenen und beVelen

weme sei wilen up alsodahn recht, dqt se in ehren brenen Hebben." Der Rat

gelangte dadurch in die Rechte, welche früher der Scholastikns ausübte. Die

innere Schulleitung übertrug er, wie früher auch die Kirche gethan hatte,

einem auskündbaren Schulrektor. Es gab Schulen an St. Marien und

St. Nikolai. Seit 1352 scheint letzterezugleichdem Rektor der elfteren unter¬

stellt gewesenzu sein. Der Hauptunterricht bestand im Auswendiglernen durch

Vorsagen der Lehrer und Nachsprechender Schüler. Als Unterrichtsgegenstände

werden Lesen und Schreiben erwähnt; Religion und Latein werden, wie

überall, die Hauptrolle gespielt haben.

ÄhnlicheNachrichtenwerden sich auch Ivohl noch in einzelnen
anderen Stadtarchiven finden, wenn auch im allgemeinen früher
wenig aufgeschriebenwurde, und der Krieg und die vielen Feuers-
brünste in den Städten das wenig Vorhandene noch größtenteils
vernichteten.

Im allgemeinen werden sich die Schulen Mecklenburgsvom
12. Jahrhundert an bis in die letzte Hälfte des 15. allmählich
entwickelthaben und nach dieserZeit wieder rückläufiggeivordensein.
Jedenfalls darf man nicht von den Schulen in der erstenHälfte des
16. Jahrhunderts ohne weiteres zurückschließenauf diejenigen der
früheren Jahrhunderte. Damals, als der Katholizismus nach und
nach immer tiefer sank und endlichseine Stunde gekommenfühlte,
sind auch gewiß die Schulen immer tiefer gesunken. Das junge
Luthertum mußte erst innerlich und äußerlich bis zu einem gewissen
Grade erstarkt sein, ehe es den allgemeinenVerfall bessern konnte.

®) In der Universität? Bibliotbet zu Rostock.
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Vorwiegend waren alle diese Schulen wohl Gelehrtenschulen.
Inwieweit sie zugleich der Volksbildung dienen wollten und
wirklichdienten, darüber lassen sich bei dem fast gänzlichenFehlen
von Nachrichtennur Vermutungen aussprechen.

Eine öffentliche deutsche Schule gab es für uns nachweisbar nur
in Rostock vom Jahre 1488 an. Lisch berichtet 1839 in dem Jahrbuch für
mecklenburgischeGeschichteund Altertumskunde (S. 36) darüber das Folgende:
„Ein sehr großes Verdienst erwarben sichdie Brüder des Gemeinsamen
Lebens von Rostock daduich, daß sie eine allgemeine deutsche Schule er¬
richteten, in welcherLesen, Schreiben und Rechnen für jene, welche es lernen
wollten, gelehrt ward. Schon im Jahre 1488 fungierten zwei Brüder als
Schulmeister und bei dem Hereinbrechen der Reformation behielten diese
Brüder ihre Schule bei, indem sie nur verpflichtet wurden, die Papisterei aus
derselben fern zu halten . . (S. 25). „Ja der RostockerMagistrat übergab
ihnen im Jahre 1534 gewissermaßen die Einrichtung der neuen Schule zu
Rostock. . .: Dewyle ockin S.Michaelis Closter von Oldingers her de Frater
Mönneke darsülvest eine gemeine düdeschescholeHelden geHollen, so Heft ock
ein Erbar Radt en anmelden laten dat se scholdeneinen godtsaligen düdeschen
Schollmeister holden, nicht de herna de junge söget thor Papisterye vorleidede,
sondren in Gadessrüchten upertöge, welkes ock also balde gescheen und syn
derwegen ockalle andere Klipscholenaffgeschaffetworden. Were denn jemand,
der dar Tntsch, Schriewen, Lesen und Rekenen begerde recht tho lerende, der
mag morgen früh tvo Sanct Michael kamen, dor schal he des Rades Ber-
ordnung und gudt Bescheidfinden." — Aus Schwerin wird 1532 eine Schule
erwähnt, in der nur Gesangunterricht getrieben wurde als Vorbereitung für
den ausgebreiteten Chordienst der Schüler jener Zeit,*)

Wir setzenschließlichnochdie Anstellungsurkundeeines Crivitzer
Schulmeisters aus dem Jahre 1415 hierher:

Wy Borgermester unde Rattmanne deß WickbeldesCrivitz« in deute
Lande tho mekelenborchBelcghen yn deme Stiffte tho Shwerin, bekennen
unde Bethugende Vor alle, weme Gehestlickunde Werlick, de deßen unsen
apen Bref fen, hören effte (oder) lesen, dat Wy pur umme Gades Wyllen
Vorlenet Hebben nnse Shole tho Crivitze mit ehren thobehorigen deine Vor-
sichtigenXicolao Stolpman, eyn schölereba.en thor Nienstad yn deme baVen-
schrevenenlande tho Mecklenborgunde Styffte Schwerin, da tho wie baVen-
schrcvenenBcrgermester unde Rahtinanue den upgenanten Nicolas tho fegt
Hebben unde rorlchnet, gegenWerdegentho seggen uude vorlenen x lub mark
guder munte, de he shal bören Von den Luden also se geschreVensynth yn
unser lunclaeisQ unde Conftrmatien, de darup ghemaketh yß. Vor deße
baVenschreven x mark Wyl uude shal de Backen (oft) schreBeneKicolaus

Cchwerinsche Chronica von Bernh. Hederich bei Christoph Reußncr. Rostock.

1»
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Stolpman holden mibe Waren yn unser Karcken tho Crivitze de erste Myße

unde demeKarckherenhorsam wesenna lüde der Fundacien unde Confirmatien,
fortmehr limine der Däget Wyllen deß baVenschreVen Xicolai Ltolpwans
HebbenWy etit tho fegt bat erste Lehn, bat uns erst loßWerth edder ene tho
Verbiddende, Wor unß bat alder ersten Ballen kan, desto mehrer Warheyth
unde tugnuße hebbe Wy BorshreBen Borgermester unde Rathmanne myt
Wytshop unde Wulborth (mit Wissen und Willens hengen lathen unser Stadt
Jnseggel Vor dyssenunsen apen breff, de geVen unde screVen yß na Gades
Borth MCCCCXHIII an beme myddeWekenVor Reiniruscsrii.

Ueber das mittelalterliche Schulwesen überhaupt urteilt
Kriegk"): „Es war seinemEndziveckenach weder auf Wissenschaft
nochBildung an und für sichselbstgerichtet,nochauch — wie heut¬
zutage das Ideal der Volksschule— auf eine formale Entwickelung
der geistigenKräfte und auf die sittlicheBelebung des Menschenals
solchen,sondern auf das reine religiöseund kirchlicheund geschäftliche
Bedürfnis." Luther urteilt in seiner kräftigen Sprache über die
katholischenSchulen seiner Zeil:"): „Ja, was hat man gelehrt in
den hohen Schulen und Klösternbisher, denn nur Klötzeund Böcke
werden? 20, 40 Jahre hat einer gelernt und hat weder Lateinisch
noch Deutsch gewußt, ich schweigedas schändliche,lästerlicheLeben,
darinnen die edle Jugend so jämmerlich verderbet. Wahrlich, ehe
ich wollte. daß hohe Schulen und Klöster blieben, so wie sie bisher
gewesensind, ivollte ich eher, daß kein Knabe nimmer nichts lernte
und stumm würde. Denn es ist meine ernste Meinung, Bitte und
Begierde, daß dieseEselsställeund Teufelsschulenentwederin Abgrund
versinkenoder zu christlichenSchulen verwandelt würden."

Die beiden letztenWünsche haben sichan der mecklenburgischen
Schule erfüllt: sie sind entweder eingegangen,oder in protestantische
verwandelt worden.

Das Ganze der VolksschulgeschichteMecklenburgs läßt sich
naturgemäß in vier Hauptabschnittezerlegen:

I. Das Jahrhundert nach der Reformation,— 1648;
II. Das Jahrhundert nach dem 30jährigen Kriege

bis zum Beginn der Schulverbesserungen Friedrich
des Frommen i. I. 1756;

III. Die Zeit von 1756 bis zum Anfang der Seminar-
und Stadtschulreform i. I. 1830 und

IV. Die Zeit der Neuschule nach 1830.

*) K rie g k. Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Frankfurt. 1871. S. 64.
**) Sendschreiben an die Bürgermeister :c.
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I. Die§chulc imJahrhunbert nachderReformation.
Kapitel 1.
Quellen.

Tie wichtigsteQuelle, ganz besondersfür die ältere Zeit, bilden
die kirchlichenVisitationsberichte, wie dieselben in dem Groß-
herzoglichenGeheimen und Hauptarchiv zu Schwerin aufbewahrt
werden. Es sind das zumeistumfangreiche,ausführlicheHandschriften
über kirchlicheAngelegenheiten; gegen die Schule sind die Berichte für
die älteste Zeit ziemlichspröde. Im ganzengilt auchhier, was der
Archivratvon Bülow zu Stettin in seinenBeiträgen zur Geschichteder
pommerschenDorfschulesagt: „Das (Schulgeschichtliche)istaber weder
viel, noch ist es zusammenhängend,wer sichindessenmit derartigen
Studien abgiebt, weiß, daß ihm das Material für seineArbeit über-
Hauptnur tropfenweisezufließt, und daß es gilt, jedenTropfen sorg-
sam zu sammeln."

Die kirchlichenVisitationen der früheren Jahrhunderte, jedesmal
auf Befehl des Herzogs abgehalten, waren teils — besondersin der
älteren Zeit — allgemeine, teils besandere, auf einzelneLandes-
teile sichbeschränkende.Die Visitatoren waren in der ersten Zeit
ein herzoglicherRat und Secretair neben einem oder mehreren an-
gesehenen Geistlichen; später visitierte jeder Superintendent in
seinemeigenenKreise. In den einzelnenOrten wurden dabei in der
Gegenwart der Kirchenpatroneund der Geistlichenvor allen Dingen
dieKirchengüterund Kircheneinkünftenachgesehenund verzeichnet.Die
Schulmeister mußten gleichfallsein Verzeichnisihres Einkommens,
ihre Gravamina, Beschwerden,und zumTeil auchihre Unterrichts-
pläne einliefern. Wenn die Visitatoren Zeit und Interesse hatten,
nahmen sie bisweilen persönlich Einsicht in die Schulen. Etwaige
Uebelständewurden in dem „Abscheid" gehoben, oder dem Landes-
Herrn zur Besserungempfohlen.

Der älteste durchgeseheneVisitationsbericht stammt aus der
katholischenZeit vom Jahre 1534. Derselbe ist in niederdeutscher
Mundart abgefaßt. Die Schule jedochnennt der Bericht auch nicht
ein einziges Mal mit Namen. 1535 bereisten zwei Geistliche als
Visitatorendas Land, wurdenaber an vielenOrten einfachabgewiesen,
so daß sieselbstberichten,es seidies nicht der Schatten einer rechten
Visitation. Beachtung verdienenihre Instruktion und zwei Nach-
richten über Waren und Bützow. Häufigere Nachrichtenüber das
Schulwesen,besondersüber die Gehalte der Lehrer, bringt die all-
gemeineVisitation von 1541. Die zunächstfolgendenBerichte sind
wieder weniger ergiebig. Man kann oft Hunderte von Bogenseiten
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durchsehen,ohne irgend welchenStoff über die Schule zu finden.
Erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts werden die Nachrichten
häusiger.

Neben diesenBerichten enthalten auch die im Großherzoglichen
ArchivvorhandenenAktender einzelnen Kirchen des Landes wichtige
Nachrichtenüber die Schule.

Alle Citate dieses und der nachfolgendenbeidenAbschnitteohne
besondereQuellenangabesind den allgemeinenVisitationsberichtenoder
den Akten der einzelnenKirchenentlehnt. Die sonst benutztenHand-
schriftenund Druckwerkewerdenan demOrte ihrer Verwendung nam-
hast gemachtwerden.

Kapitel 2.

Die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse Mecklen-
burgs in ihrer Beziehung zur Schule.

Die Volkschuleist ein einzelner, ein besonderer Faktor in
der gesamten Entwickelungeines Volkes, eines Landes, Sie wird
daher ihre Geschichteauch im Anschlußund in der Beleuchtung der
allgemeinen Geschichte,besondersder Kulturgeschichte ebendieses
Landes behandeln müssen. Ja die Schulgeschichteselbst ist Kultur-
geschichte,ein besondererTeil derselben. Die Volksschulestehtzu dem
gesamten Entwickelungsstandein einein zweifachenVerhältnis, sie ist
ihm gegenübereinmaldas E r zeu gt e und zumanderndas E r zeugende.
Wie dies nicht allein die Schulgeschichteunseres engerenVaterlandes
lehrt, treten Schulen für das Volk in demVolke erst auf, wenn die
sittliche, geistige und wirtschaftlicheEntwickelungeinen bestimmten
Höhepunktereichthaben. Unter diesembestimmtenStande wird dem
Volke der Wunsch nach einer Schule aus ihm selbst nicht kommen,
und eine Anregung dazu von außen wird auf einen unfruchtbaren
Bodenfallen. Andererseitsist aber auchwiederder Entwickelungsstand
eines Volkes zum nicht geringen Teil von seinen Schulen abhängig!
eins ist und wird zugleichmit dem andern und durch das andere.

Es folge deshalb als Vorerinnerung ein kurzer Ueberblicküber
die allgemeinen Eatwickelungs-Verhältnisseunseres mecklenburgisckien
Volkes während des ersten Jahrhunderts nach der Reformation.

Das Gebiet unseres engeren Vaterlandes war bis auf un-
wesentlicheAbweichungendamals dasselbewie heute, leider aber sehr
zerstückelt. Die größere Hälfte befand sichwie heute in den Händen
der Ritter. In die kleinereHälfte teilten sich die Fürsten, die mehr
oder weniger freien Städte und die Geistlichkeit;denn wenn auch
viele katholischeStiftungen, besondersin den fünfziger Jahren von
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den Fürsten eingezogenwaren, so bestandendochnoch immer die Bis-
tümer Schwerin und Ratzeburgunter ihren besonderenHerren bis zum
Jahre 1648. Die Einwoh nerzahl MecklenburgsbetrugzuAnfangdes
17. Jahrhunderts etwa -285000*), welcheZahl sichbis zum 30jährigen
Kriege hin wohl kaum über 300000 steigerte. Von diesenwohnten
etwa 160000 in Städten und die übrigen 125000 auf dem Lande.

Die kleinereHälfte der Landbeivohner waren Hörige der etwa
470 im Lande ansässigenRitterfamilien. Die einzelnenBesitzungen
der Ritter waren damals im Verhältnis zu heute klein; es gab in
einem Gute derselbenoft mehrereund daneben auch wohl noch fürst-
licheund geistlicheUnterthanen. Manche Ritterbesitzungenbestanden
in dieser Zeit nur aus einzelnen Bauerhufen. Einen besonderen
Tagelöhnerstandgab es dazumal überhaupt nicht; in den Dörfern
wohnten die Voll-, Halb- und Viertelbauern mit ihrem Gesinde und
einige Handwerker. Die Ritter, welchesich in der vorausgegangenen
Zeit fast ausschließlichdem Waffenhandwerkgeividmethatten, waren
jetzt, wenn man von einigen wenigen absieht, die dem Staate als
Beamte dienten, auf die Landwirtschaftangewiesen. Natürlich mußte
der ihnen angehörige leibeigeneBauer für sie arbeiten, und wohl
um so mehr arbeiten, je kleiner der Besitz seines Herrn war. Das
Volk im Ritterschaftlichenlebte dadurchunter einem solchenDrucke,
daß ihnen der Gedanke an Schule und Bildung wohl schwerlich
gekommenist.

Die fürstlichenund geistlichenUnterthanen mußten ihren Grund-
Herrenund derenVerwalterngleichfallsHand- und Spanndienste leisten.
Dazu ivar das Feld in vielekleineParzellen geteilt, und die einzelnen
Besitzungenlagen in vielenkleinenStücken bunt durcheinander. Der
Ackerbauwurde wenig rationell betrieben, so daß auch die fürstlichen
Bauern sich schwerlichüber die Sorge für das Materielle erheben
konnten. Alle diese ungünstigenVerhältnisse bedrücktendie Land-
bevölkerungum so mehr, weil sie als Hörige oder leibeigeneLeute
in diesen trüben Lebenslagenunter allen Umständenaushalten mußten
und sichnicht nachfreiemWillen irgendwound irgendwie ein besseres
Los suchendurften.

Den leibeigenenLandbewohnerngegenüberlebtendie circa160000
Städter ein freieresLeben. In den beidenSee- und früheren Hansa-
städten Wismar und RostockherrschteziemlicherWohlstand, in den
kleinerenLandstädtenwar das weniger der Fall. Die Bürgerschaft,
der fast alleStadtbewohnerangehörten,ging in strengenZunftverbänden
ihrem Gewerbe, dem Handel und zumeistauch zugleichdemAckerbau
nach. Der Bildungsstand der Städter war damals wie heute ein

*) Boll, Geschichte Mecklenburgs, Neubrandenburg. 1856, I. S. 307 ff.
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bessererals der der Landbewohner. Wenn auch im allgemeinenfest-
steht, daß auch in den Städten der große Haufe vom Lesen und
Schreiben nichts verstand, so gab es dochschonaußer dem Geistlichen
und den oberenBeamten in den besserenStänden manchedes Lesens
und Schreibens und der Anfangsgründe des Lateinischenmächtige
Kaufleute und Handwerker. Im ganzen wurde man jedoch in dem
Geschäftslebenso leidlichohneLesenund Schreibenfertig. Die Gesetze
und Verordnungender Fürsten und derObrigkeit,auchwohl geschäftliche
Anzeigen, das, was wir heute alles aus den verschiedenenZeitungen
ersehen,wurde dem Volkevon der Kanzelkundgethan,In verschiedenen
Städten wurden daneben die wichtigeren Gesetze halbjährlich auf
sogenanntenBürgertagen demVolke verlesenund dadurch eingeprägt.
Der Ein- und Verkaufging zumeistgegenBarzahlung, und wußte man
sich dabei durch allerlei hergebrachteZeichen(Kerbholz) auszuhelfen.
Mußte dann einmal notwendig ein Schriftstückausgesetztwerden, so
ging man damit zu einem des Schreibens Kundigen. Im ganzen
drängten aber die städtischenVerhältnisseschonmehr auf ein durch
Schulen zu vermittelndes Wissen und Können, wie andererseits die
freieren, auskömmlicherenLebensbedingungendie Errichtung und Er-
Haltung von Schulen den Städtern ermöglichten.

Dasjenige nun, was dem ersten Jahrhundert nach der Refor-
mation, wie der älteren Zeit überhaupt, im Vergleich zu unseren
Tagen vor allen Dingen einen charakteristischenStempel aufdrückt,
sind die vielen Kriege und Privatstreitigkeiten, die unser
engeres Vaterland während dieser Zeit heimsuchten. Das Land,
unter die vielen fürstlichen, geistlichenund adeligen Grundherrn zer-
splittert, bot der Gelegenheitenzum Streite nur zu viele. Bei den
Rittern kamen auch noch während dieses Zeitraumes einzelneoffene,
mit den Waffen in der Hand geführte Fehden vor; das Recht des
Stärkeren war auch damals noch vielfachin Gebrauch. Der fürst-
licheBesitz war zwischenSchwerin und Güstrow geteilt, und auch
die jüngeren männlichen und weiblichenMitglieder des fürstlichen
Hauses hatten einzelneTeile des Landes zu ihrer Nutznießungin
Besitz. Dazu waren die Einnahmen der Fürsten sehr niedrig ttitb
die Herzogevon Mecklenburgdadurchzumeistverschuldet,so daß sie
oft kleinereund größere Gebietsteile selbst an Ausländer verpfänden
mußten. Neber die Besteuerung des Landes gab es zwischenden
Fürsten und den Ständen unaufhörlichStreit. Besonders in den
größerenStädten kamen dazuhäufigeZänkereienzwischender Bürger
schast und dem Rate. Die schlimmstenFeinde des Wohlstandes
und der Gesittung waren die wiederholt auftretenden Seuchen und
der Krieg. Man hat den Krieg den Generalsturm auf die Moral
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genannt, mit gleichemRechte darf er auch als ein Sturmlauf auf
die Schule bezeichnetwerden. Die Volksschule ist hinsichtlich
ihres Wesens und oberstenZweckesein Werk des Friedens und
kann nur unter diesemZeichen des äußeren und inneren Friedens
wachsenund gedeihen. Im Jahre 1535 wurden die Mecklenburger
von AlbrechtVII. nach Dänemark und Schweden geführt und von
Johann Albrecht I. 1550 gegen Magdeburg und 1552 gegen den
Kaiser. 1528 und 29 machte der Bischofvon RatzeburgStreifzüge
ins Land, 1554 bekriegte Herzog Heinrich von Braunschweig mit
dem jüngeren Bruder Johann Albrechts den letzteren, 1566 die
Belagerung Rostocks durch den Fürsten. Den schwerstenSchlag
brachte auf Mecklenburgder 30jährige Krieg, der von 1627 an
unser Vaterland auf das schlimmsteheimsuchte. Der eiserneKriegs-
besen im Bunde mit Hunger und Pest hat mehr als drei Viertel
der Bevölkerunghinweggefegt,die 300 000 Einwohner waren nach
dem Kriege auf 70 000*) zusammengeschmolzen.

Das sittliche Leben des Volkes wurde geordnet und geregelt
durch strenge Vorschriftenund Gebräuche. Durch das Erstarren und
Entgeistigender Lehre sank das kirchlicheLeben in der letztenHälfte
der besprochenenPeriode immer mehr zu einer äußerlichenEhrbarkeit

herab.**) Den Uebertretern dieser strengen äußeren Ehrbarkeit
drohten scharfe Kirchenstrafen: Ausschluß von den Gnadenmitteln,
der Bann und die öffentlicheBuße. Die weltlicheObrigkeit übte
ihr Amt nicht weniger strenge, nach unserer heutigen Schätzung oft
mit Härte, ja Grausamkeit. Die mit Folter und Scheiterhaufenim
ganzen Lande geführten Herenprozesseliefern dazu die traurigsten
Beispiele. Einen tiefgehendenEindruckauch auf den sittlichenStand
des Volkes übte der 30jährige Krieg aus. Mit diesem tiefen Ein¬
schnittin das Werden des mecklenburgischenVolkes schließtder erste
Abschnitt seiner Entwickelungnach der Reformation, und auch für
die Schulgeschichtebeginnt damit eine andere Zeit.

Kapitel 3.

Uebersicht der Schulgeschichte dieses Abschnittes.

Die Unwahrheitendes Katholizismusin Wort und Leben waren
durch den großen Resormator zu Wittenberg kräftig erschüttert, und
das Wort des Lebens breitete sichin lauterer Form in der deutschen
Muttersprache nach allen Seiten hin aus. Auch in Mecklenburg
beleuchtetedas helleLicht der Reformation die Blößen und Schwächen

*) Vgl. Jahrbuch für meckl. Geschichte u. Altertumskunde. Jahrgang 51. S. 149.

**) Wiggers Kirchengeschichte Mecklenburgs bei Hinstorf 1840. H. 184.
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des Papsttums; mau beeilte sich, das alte Kirchen-und Schulgebäude
abzutragen und ein neues an seiner Stelle aufzuführen. Im
Jahre 1521 begann mit Stüters Auftreten in Rostockder Kampf
der Geister, der mit der völligen Abschaffungdes Papsttums und
der allseitigenAnerkennungdes Luthertums in den fünfzigerJahren
endete. Das Lebensalter einer Generation hatte man also dazu
gebraucht,die inner: und äußere Umgestaltungzu bewerkstelligen.

Bei der weiteren Verinnerlichung des Protestantismus sollte
vor allen Dingen auch die Schule mitwirken. Das Wort Luthers:
„Der Sommer harrt vor der Thür, der Winter ist vergangen" hat
sichfür die Schule bewahrheitet, nie für die Kirche. Im Wesen
derReformationlag es begründet, daß man bei der Kirchenerneuerung
auch zugleich an die der Schule dachte; eins ergab sich aus dem
andern wie Same, Blüthe und Frucht, Die bis dahin höchsten
irdischen Autoritäten wurden dem Volke genommen, es mußte
darum das Band zwischendemeinzelnenChristenund der allerhöchsten,
der himmlischen Autorität, seinem Gotte, um so fester geknüpft
werden. Dieses Bestreben ließ Luther die Bibel in die deutsche
Sprache übertragen, damit ein jeder möglichstselb st trinke aus dem
Born des Lebens. Sollte das Volk dazu imstande sein, so mußte
es wenigstens lesen können, und dazu bedurfte man der Schulen.
„Daß die Christenheit so übel stehet, kommt alles daher, daß sich
niemand derJugend annimmt, und soll es wieder in gutenSchwung
kommen,somuß es wahrlichbei denKindernangefangensein." (Luther.)

Neben und mit dieser religiös reformatorischenTriebfeder
wirkte gleichzeitig eine weltliche, bürgerliche weckend und
stärkendfür die Schule. Die großen Entdeckungenund Erfindungen
der voraufgehendenEpoche, die Neubelebungder klassischenStudien,
das Sichbesinnenauf das Studium eines bis dahin vollständigver-
nachlässigtenHauptquells der menschlichenErkenntnis, der Natur
(Galiäi, Copernikus), kamen, wenn auch zunächst noch lange nicht
unmittelbar, so doch mittelbar auch der Schule zu gute. Mit
Entschiedenheitbetont auch gerade Luther die praktische Seite der
dringend notwendigenSchulerneuerung, wenn er in seinemAufruf
an dieRatsherren ?c. schreibt: „Das ist einer Stadt bestes und aller
reichstes Heil und Kraft, daß sie so viel feiner, gelehrter, ver-
nünftiger, ehrbarer, wohlerzogenerBürger hat, die können darnach
wohlSchätze und alles Gute sammeln, halten und rechtbrauchen."—
Eine „Supplikation etlicherProfessoren zu Rostock an dieLandes-
sürsten von Errichtung der Schulen," gedruckt von Ludivig Dietz
1556"), führt in 10 Gründen hauptsächlichan, daß man zu geist-

") Univ.-Bibliothek zu Rostock. •
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lichen und weltlichen Aemtern viele geschulteLeute brauche. Von
Heilsamkeitund Notwendigkeitder Schule für das Volk ist keine
Rede. Unterschriebenist die Supplikation von H. Venetus, D. Heß-
husius, I. Bordingus und M. David.

Das sind die treibendenG danken für die Schulentwickelung
des nächstenJahrhunderts. Ihre Verwirklichungfanden dieselben
zunächstin den lateinischen Stadtschulen, die man nach der
Kirchenordnungvon 1552 überallerrichtenoderneu organisierensollte.
Neben der Lateinschule entstandenvon dem letztenJahrzehnt des
10. Jahrhunderts an städtischeMädchenschulen. Dieselbennahmen
in ihremUnterrichteauf das LateinkeineRücksichtundsindimallgemeinen
die ersten öffentlichen deutschen Schulen, von denenwir Berichte
haben. Zugleich existiertenin den meisten Städten verschiedene
Privatschulen. Es warendas teils bloßeMemorier-, Buchstabier-
und Leseschulen,teils zugleichoder alleinSchreib- und Rechenschulen.

Im ganzen angeschenkann man das Jahrhundert nach der
Reformationbezeichnenals die Zeit der"Stadtschule,vorwiegendder
lateinischen Stadtschule. Des genauerenlassensichwieder zwei
Unterabteilungenunterscheiden:Die Zeit der Entwicklung und
Blüthe, etwa bis 1585 reichendund die Zeit des Stillstandes
und desV erfalls bisEndedes30jährigenKrieges. DieVeränderungen
derganzenEpochejedochsindvorwiegendäußerer Natur, das eigentliche
Wesen der Schule bleibt dasselbe,so daß man bei der Besprechung
des letzterendie ganze Zeit als eine einheitlichebehandelndarf.

Kapitel 4.

Mecklenburgische Kirchenordnungen.

1. Die älteste protestantischemecklenburgischeKirchenordnung
aus demJahre 1510 istvonM. R i ebl i n g, SuperintendentznParchim,
auf BefehlHerzogHeinrichsverfaßt; dieselbeenthält keineBestimmung
über die Schule.

2. Die Kirchenordnungvon1552, entworfenvoneinerKommission
von Geistlichen,zu welcherDr. Johann Aurifaber, Pastor und
Professor zu Rostock,die SuperintendentenJohann Riebling und
Joachim Nossiophagus (Kükenbieter)und der FeldpredigerJohann
Albrechts, Ernst Rothmann gehörten,ist durchden HerzogJohann
Albrecht von Güstrowim Einverständnis mit demHerzogHeinrich
von Schwerin erlassen. Die Verfasser arbeiteten nach dem Muster
des von Luther und Melanchthon verfaßten chursächsischen
VisitationS Küchleins, so daß sichzwischenbeidenVerordnungen
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an manchenStellen wörtlicheÜbereinstimmungfindet. Vor der
Ausgabe ward der Entwurf zur Begutachtungan Melanchthon
gesandt und erschien darauf mit dessenallerdings unwesentlichen
Änderungenund Zusätzenim Jahre 1552 unter dem Titel:

„Kirchenordnung:Wie es mit ChristlicherLere / reichungder
Sacrament / Ordinationder Diener des Euangelii/ ordenlichenEere-
monien/ in den Kirchen/ Visitation/ Consistoriound Schulen/ Im
Hertzogthumbzu Meckelnburg2C.gehaltenwird." — 1557 gelangte
eine niederdeutscheNebersetzungzur Ausgabe.

Das Ganze zerfälltin 5 Teile. Der ersteTeil handelt von der
Lehre, der 2. von der Erhaltung des Predigtamtes, der 3. von der
Ordnung der Lektion und Gesang in der Kirche,der 4. von der
Erhaltung christlicher Schulen und Studien und der 5. von der
Unterhaltungund Schutzder Pastorenund Legenten,in derUniversität
und anderen Schulen.

Für den hier verfolgtenZweckinteressiertzunächstdas in dem
2. Teil unter derÜberschrift„Kirchengerichtund Visitation"Verfügte.
In Rostocksoll ein neues Kirchengericht, Consistorium,eingerichtet
werden, das über dieReinheitderLehreund des kirchlichenWandels
wachen und Laster, wie Ehebruch, Unzucht,Verachtungchristlicher
Lehre und Sakramentebestrafensoll. Vor diesesKirchengerichtsollten
auch alle Beschwerdenvon den Kirchendienernund über dieselben
gebrachtwerden.")

Bei denVisitationen, diejährlichüber ein bestimmtesGebiet
und so nachund nach über das ganzeLand wiederholtvorzunehmen
seien, sollen die Visitatoren sich erkundigen: Ob die Prediger auf
bestimmteZeit die Jugend hören im Katechismus, ob etliche
Kinderihre Eltern pochenoderschlagen,wie dieSchule regiert werde,
wie die Personen versorget,und ob die Gebäude in gutem Stande
erhalten würden. DarnachsollendieVisitatorenselbstetlichevon den
Altenund Jungen im Katechismusverhören und sonderlichbefehlen,
daß diePastorenam Sonntage zur VesperdieKinderordentlichunter-
weisenim Katechismus,also, daß sie dieKinder nacheinanderfragen
und öffentlichin der Kirchevon ihnen Antwort hören. Die Haus-
väter sollenauchdurchdie Pastoren und Amtleuteermahnt werden,
ihre Kinder fleißig in solchenUnterrichtzu schicken.Die Amtleute

lieber das Letztere bringt die 1570 erlassene selbständige Kirchengericht- und
Consistorii-Ordnung das Nähere: ..Bon sacken vnd Personen, die dieses
Kirchengerichts Jurisdiction unterworfen sein sollen: . . . Alle fachen, so der Kirchen.
Schulen. Hospiralicn vnd Gemeinskastens guter, letien. einkommen nützen, gebew
vnd besserung, darzu der Kirchen vnd Schuldiener Besoldung, Bocation. ampt. dienst,
leben, Wandel. Translation, Enturlaubung betreffen. Heber alle gemeine und schlechte
Irrungen, so sich zwischen dem Superintendenten. Pastoren. Diaconen. Schuldienern
vnd Cüstern unter ihnen selbst zutragen. Auch so jemand wider sie zu klagen hette
in persönlichen und nicht dienstlichen zusprüchen."
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undBürgermeisterhabenmitErnst darauf zu halten,daß die Kirchen-
und Schul dien er nicht mutwillig beleidigt, ihr Einkommenihnen
gebührlichund rechtzeitigbezahlet,und Kirchenund Schulen treulich
gebauetund erhalten werden.

Wo in Jungfrawenklöstern/ dieDomina/ jungeJungfrawen /
zu Christlicherzuchtvnd Unterweisung/ annemenwil / das mag sie
thun. Sollen aber mit Gelübden und Kappen nicht beladen sein.
Sondern sollen da lernen lesen / schreiben/ Predighören / den
Catechismumsprechen/ zum teglichengebet gehaltenwerden / mit
solcherUnterweisung/ das sierechtenverstandder gantzenChristlichen
lere erlangen/ Vnd sichzu rechter anruffung Gottes / vnd allen
tugendengewehnen.

Der Superintendent soll jährlich am Montag nach Michaelis
die Prediger seines Kreiseszu sichfordern, um sie zu vermahnen,
ihre Berichteentgegenzu nehmenund dann selbstüber dieseSynode
einenBericht an das Konsistoriumschreiben.

Der dritte Hauptteil, von den gottesdienstlichenHandlungen,
zeigtuns ein Doppeltes,nämlicherstens, wie die Kircheden außer-
halb der Schule stehendenjungen und alten Christen ihre religiösen
Kenntnissezu vermitteln suchte,und zum andern, in welcherAus-
dehnung und in welcherWeise die städtischenSchüler zuin Gottes-
dienstherangezogenwurden. Der kirchlichenFeiertage waren in
jener Zeit bedeutend mehr als heute. Man feierte außer den
heutigenFesten, den dritten Weihnachts-,Oster- und Pfingsttag, den
Dag der Beschneidung,der heiligendrei Könige, der Empfängnis,
den grünen Donnerstagund den Michaelistag. Als halbe Festtage
galten die Tage der Apostel, der Johannistag und der Tag der
Heimsuchung,An diesenTagen war vormittags Gottesdienst; an
den Nachmittagensollteman der gewöhnlichenArbeit warten. Für
die Werktage befahlman, in den Städten wenigstenszweimaldie
Woche, am Mittwoch und Freitag, morgens von 7 bis 3 Uhr,
Gottesdienstund in allen Kirchenan jedemVorabend der Sonn-
und Festtage eine Vesper abzuhalten. Zuerst werden dann die
Ceremonienin den Städten beschrieben.Bei der Vesper singen
die Schüler teils deutsch, teils lateinisch. Darnach soll ein
Knabeeine Lektionaus dem neuen Testament lateinisch und ein
andererKnabe eben dieselbigeLektiondeutsch lesen. In ähnlicher
Weiseüben die Schulknabenihren Dienst an denSonn- und Feier-
tagen früh zur Metten und im Hauptgottesdienst.Der Nachmittag-
gottesdienstbeginntwiedermit dem Gesang der Schüler. „Darnach
vnterweiseder Prediger die kinderim Catechisimo.Also/ das er sie
nacheinanderfrage / vnd lassejm dieZehen gebotauswendigsagen/



Item / die auslegung/ welchedie Kinder von wort zu wort / aus
dem kleinenCatechismo/ SD.Martini Lutheri sollenlernen vnd vff-
sagen. Desgleichennenie er ein ander mal ein ander stück des
Catechismifür sich/ bis zu end. Vnd als denn sol man widerumb
von fönten ansahen.

Darnach singe man das Magnificat.
Darnach gehetder Prediger vff die Cantzel/ vnd sprichtaus

mit lauter stimme/ die Zehen gebot / das Symbolum / das Vater
vnser / die wort von der Tauff / vnd die wort des Abendmals.

Denn nimpt er ein stückdes Catechismifür sich/ mit vleis dem
volckfurzutragenvnd zu erkleren.

In den großen Städten hat der Pastor nachmittags noch
einmal über die Epistel zu predigen. In den Dörfern soll man
nachmittagsum 2 Uhr vor den Feiertageneine Vesper halten und
der Pfarrherr dabei mit seinemCustos singendeutsch und unter-
schiedlicher,daß man es wohl verstehenkönne. Wenn Leute in die
Kirchekommen,soll der Pastor auch einen Text verlesen und die-
jenigenverhören,so des andernTages zur Kommuniongehenwollen.
Dabei läßt man ein Beichtkindaus dieFrage des Pfarrers: „Lieber
Freund, weissestuauch die zehenGebote?" charakteristischfür die
vergangeneZeit alsoantworten: „Nein Herr / Ich kan jr leider nicht
(wie denn vnterm Bapstumb/ wenig Pfaffen / der armenLaien zu
geschweigen/ die Zehengebotkönnen.)" Bei den Nachmittags-Gottes-
dienstenwird es gehaltenwiein den Städten, nur daß alles deutsch
gelesenundgesungenwirdmitAusnahmedesGlaubens, denderPastor
im Altar lateinisch singt. Wo ein Nachmittags-Gottesdienstin den
Dörfern nichtmöglichist, weilein Pastor mehrereKirchenzu versorgen
hat, sollam VormittagezwischenPredigt und Kommunionein stückaus
dem kleinenCatechismoLutheri/ vonwort zu wort furgelesenwerden.
VndsollendiePastores / in allewege/ surnemlichdarauffbedachtsein/
das sie die lere des Catechismi/ mit höhestemvleis bey jren Pfar-
kinderntreiben vnd pflantzen. Denn wienützvnd nötig diesessey /
ist nicht auszusprechen.

Der vierte Teil: „Von der Erhaltung christlicherSchulen"
enthältausschließlichBestimmungenüber diestädtischenLateinschulen
and mag in einem späterenKapitel(12) besprochenwerden.

3. Der Entwurf einerKirchenordnungvon David Chyträus.^)
Aus diesemiin AuftrageHerzogUlrichsverfaßtenEntwürfe, derjedoch
wegenjuristischerbedenkennichtzur Ausgabegelangte,interessiertan
diesemOrte die „Forma Consirmationis: WEnn nu die kinder

*) ..Ter Furnemsten Haubstück Christlicher Lehr Nützliche vnd kurze Erklerung. Sampt

einer Christlichen Kirchen Agenda. David Chyträus, Rostock. Gedruckt durch

Jakobum Lueium Anno MDLXXVIII." Regierungsbibliothek zu Schwerin.
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irgend biß an jr 10. 12. 14. oder auchweniger jar gekommen,vnd
jren Katechismumsampt der kurtzenAuslegung Lutheri, vnd etliche
andere fümeme Fragen von Christlicherlehr, welchehieuor verzeichnet
sind, fest auswendig gelernt haben, vnd zimlichverstehen: Sollen sie
von jrem Vater oderVormündenzu dem Pastor gefürt werden, welcher
jn ein tag bestimmenwird, aufs welchener sie öffentlichin der Kirchen
vor dem Altar verhören wölle. Nu sind in etlichen Kirchen,
die Ostern vnd Pfingstheiligentag: anderswo der Sonntag: zu dieser
verhöre geordnet, das siealsbald nachder verhöremit zum Sakrament
gehen." Nach dem Verhör soll der Pastor die Konfirmandenzur Be-
ständigkeit im Glauben, Gebet und anderen Tugenden vermahnen
und unter Handauflegungmit den Eltern gemeinsam für sie beten.

4. Die revidierte Kirchenordnung von 1602 und 1650.
Beide Ausgaben sind inhaltlichbis auf das Publikationpatentganz
dieselben. Die Revisionist von der theologischenFakultät zu Rostock
beschafftund beziehtsich besondersauf den erstenTeil, die Lehre.
Zu dem aus der Ordnung von 1552 Mitgeteilten kommeneinige
wesentlicheErgänzungenhinzu. „Es sol aber der Superintendens
das examen Catechismi/ allenthalbenselbstansahen/ und denPastorn
anleitunggeben/ wie siesichhernachdabei)verhalten/ und bey den
albern einseitigenLeuten/ Jung und alt / sich aller gebührlichen
bescheidenheit/ Gedult und Sanfftmuth befleissigensollen.

Und diß sol geschehenallezeit von Ostern biß an die Erndte /
und wiederumbnachgeendigterErndte / biß auf Martini / in welcher
Zeit ein jeder Pfarherr / alle Jahr den Catechismumgäntzlicher-
klären und endigen sol / und zugleichnach der Predigt allezeit die
Leute im Catechismosleissigexaminireii.

Und sol fürnemblichund insonderheitden Kindern / so wol auff
den Dörffern / alß in den Städten / der kleineCatechismusLutheri /
sampt seinen Fragstücken/ woll eingebildetwerden / die es hernach
jhr lebenlang auch behalten

Auff den Dörffern / sol der Pastor oder Custer sampt jhren
Frawen auch Schul halten / und etlicheKnaben und Mägdlein im
Catechismo/ im Gebete / im Lesen / Schreiben und Nehen unter-
weisen/ Damit die Junge Leute nicht anffwachsen/ wie das uu-
vernünfftige Vieh / sondern neben jhrer Arbeit auch Gott dienen
mügen / der seine Kircheauch daselbstsamlen wil / in welcherer wil
auchvon denJungen Kindernrechterkand/ geehretund gepreisetwerden.

Derwegenauchdie Pastores auff den Dörffern / die Bawrsleute
und ihre Zuhörer dahin ernstlichermanensollen/ das sie jhre Kinder
Gott zuEhren/ und zujhrer eigenSeligkeit in dieSchule schickensollen.
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Sol auch der Pastor mit zusehen/ da der Custer eineKinder
Schule hält / daß er sie fleissigund gebürlichunterweise.

Kapitel 5

Der kirchliche Unterricht des Landvolkes in seiner
praktischen Durchführung.

Die Vorschriftender Kirchenordnungenhaben theoretisch an-
gesehenbindendeKraft, hinsichtlichihrer praktischen Durchführung
jedochsind sie vielfachbehandelt wie Regeln, denen es an einer
großenZahl von Ausnahmennichtfehlte. Das gilt vor allenDingen
von den Verordnungenüber den Unterrichtdes Landvolkes.

Es gibt heute auf dem Lande etwa 250 Mutterkirchen,und
ungefähr 120 von diesen sollen zugleich circa 140 Filiale und
25 Kapellenversorgen.")

Im großen ganzen werden dieseVerhältnisseauch im Jahr-
hundert nach der Reformation dieselbengewesensein. Die kleinere
Hälfte der Landpastorenalso hatte öfter oder immer an einemTage
an zweiverschiedenenOrten zu predigen. In derRegelwirddadurch
die Katechismuspredigtam Nachmittage nicht zustande gekommen
sein. Vereinzelt hielt man sie dafür am Mittwochmorgen. Unter
den Kirchen ohne Filiale sind unS gleichfallsverschiedenebekannt
geworden,in denenkeineNachmittags-Gottesdienstegehaltenwurden.
Man begnügtesichdann mit demLesenundAbfragendesKatechismi
im Hauptgottesdienst,und selbstdas wurde hier und da versäumt.

Dazu waren die Pastoren in der ältesten Zeit oft genug
nicht imstande, dem Volke den Katechismusauszulegen. Die
katholischenGeistlichendes 16. Jahrhunderts standenim allgemeinen
geistig wie sittlich auf einer sehr niedrigenStufe, und dies Ver-
hältnis konnte sich erst nach und nach bessern. Die schlimmsten
und unwissendstenvon ihnen wurden zwar entlassen, die große
Mehrzahl jedoch,welchesich wenigstensäußerlich dem Luthertume
beugte,beibehalten/") In späteren, lichterenVerhältnissengab es

*) Angaben nach dem Staatskalender.
**) ße uff oft) 1541, Pastor wegen seiner Unwissenheit zum Küster gemacht? Dobbertin

1557 Psarrer wegen seiner Unwissenheit entlassen. Mestlin 1557, Pastor weiß keinen

Katechismus, ist entlasten. Gr. Tessin 1535 ,,Ta ist ein Dorffpharher ganz vngelert,

wer bester zum Hirten auffs selde denn czum seelsorger, seyn Name heißt Nicolaus "

Johann Rewart in Qualitz 1541: „wenn er ßo gelhert wher als thum khun

und dreyste, where seynes gleichenn jhmm stiffte nicht." Er predigt ,,daß sich 10

Hunde daran zu tode gebellt hätten."
Johann Struwe in Baumgarten wird 1544 ein aveu, elendes Schaf seines

Amtes halben genannt. Er las nur ab; wenn er einmal versuchte etwas selbständig

zu sagen, hatte es keinen Schick.
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gleichfallsnochmancheSchatten. Noch im Jahre 1593 hatte der
Pastor zu Boitin in Rostocknur famuliert, nicht studiert und der
Pastor zu Warnoiv bloß die Stadtschule zu Sternberg besucht.
Johannes Colerus, Superintendentzu Parchim, schreibt1618
über d!e Geistlichenseines Kreises: „Ihr etlichekönnens kaum aus
denBüchernlesen,was sievorbringensollen,andere entschuldigensich
mit demFlussedes HauptesundZahnweh,das sienit studierenkönnen,
andere klagen, sie haben ihr Concept zu Hause vergessenu. f. w.
Daraus genugsamabzunehmen,wie sleissigksiesichumbihr Studieren
und Amt bekümmern." Während des 30 jährigen Krieges war an
verschiedenenOrten für längereZeitüberhauptkeinGeistlichervorhanden.

Neben den Pastoren mußten vielfach auch die Küster den
Katechismushersagen.*» Der Küster sollte dabei vor dem Altar
außerhalb der Schranken mit dem Gesicht der Gemeindezugekehrt
stehenund den Katechismusden Leuten laut und verständlichvor-
lesen,rentieren. Alle erwachsenenMitglieder solltenwenigstensihren
kleinen lutherischenKatechismusohne die Auslegung fertig tonnen
und nur unter dieserBedingungzur BeichteundTrauung zugelassen
werden.Von denVisitatorenwurdedas Volk jedesmalim Katechismus
geprüft, es ist dabeizumeist„ziemlich"oder „so was hin", nochöfter
schlechtund wenigeroft gut bestanden.**)

Die Bestimmungder revidiertenKirchenordnung,daß in den
Dörfern die Pastoren und Küster sammt ihren Frauen auch
Schule halten sollen, hat man während diesesZeitraumes nur ver-
einzeltbefolgt. Es gabunseresWissensKüsterschulen in Jvenack
1603, Bistow 1697***), Eldena 1609, Dambeck bei Grabow
1621-j-),1625 auchin Baumgarteu, Bernitt Boitin, Moisall

Granzin bei Boizenburg 1541: „Gulstorp ist ein unvorständiger grober
Papist, der . . . nichts kann, wie wol er dar 35 Jahre Kercher gewesen, er kann
keinen recht absulviren, er weis seinen Catechismum nicht, verrichtet die Sakramente
nicht recht."

Die Visitatoren urteilen über die Geistlichen des Stistes Schwerin in Bezug
des Katechismusunterrichts 1544: ,,Szo war als gott lebt— Sihe wyssen solches
selbst nicht rechr whie zu Sprechen Schweichen dann, das solches vorstehen solthenn
vnnd wi! wol vngelogen seyenn, das wir kinder gefunden, die solches ordentlicher
vnd vorstentblicher hatten können sprechen dann ebenn sihe."

*) Mühleneichsen 1603. Custer. Es Heist der Custer Hans Newman von Osterburgk
bürtigk. Ist seines handwercks ein schuster. In seinem Amptt zimblicher maßen
fleimgk. recitiret nunmehr zu ieder Zeit den Catechismum. Mit seinem Pastoren
in gutem wolstande den er ist gehorsam vnd wie billigt, willigk.

**) Herzog Ulrich klagt in ver Instruktion für die Visitatoren des wismarschen Kreises
1590: ,,Weil uns hirbeuor offtmaln bericht einkommen. wie die armen leute in dem
Catechismo so wenig unterrichtet sein befunden worden."

»*, Custer hält bisweilen eine Kinderschule.
1) Bisher war kein Küster und Schulmeister dort, und die Jugend wurde nicht unter¬

wiesen Nun hat der Pastor einen Jungen bestellt, ,,der die Kinder im Beten, Lesen
vnd Singen ziemlich unterrichtet und ihrer etliche in kurzer Zeit so weit gebracht hat,
das sie den Catechismo alle Sonntag vor dem Volcke öffentlich in der Kirche recitiren
vnd hersagen können." Ein Küster und Schulmeister soll bestellt und das Schulhaus
gebaui werden. Jeder Bauer soll dem Küster l/z Scheffel Roggen und für den Unter-
richt das gewöhnliche Schulgeld geben, ein Einlieger alle Quartal 1 ß.

2
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und Oualitz; in Jördensdorf sollte 1633 eine solcheerrichtet
werden. (Über die Schulen in den Fleckenund dem Kloster Rühn
sieheKapitel 6.)

Kapitel (j.

Verbreitung der Schulen.

Wie DieKirchenreformationauch eine Schulerneuerung im
allgemeinenbedingteund in gewissemSinne einschloß,ist schonan¬
gedeutetundzugleichdaraufhingewiesenworden,daß diegroßeFolgerung
für die Schule nur zum Teil in dem ersten protestantischenJahr-
hundertkonnteausgeführtwerden. Die Schulungdes ganzen Volkes
ist ein hoherGedanke,zu seinerVerwirklichungaber bedarf es neben
vielerArbeit, Mühe und Zeit auchbestimmtergünstigerZeitumstände,
wie sie das in Frage stehendeJahrhundert nichtbot. Nach Palmer
dachteselbst Luther nur vorübergehendan eine Beschulungdes
ganzen Volkes. Aus Mecklenburg sind uns aus jener Zeit der
artige Pläne oder auch nur dahin gehende frommeWünschenicht
bekannt geworden. Man begnügtesichzunächstdamit, das Volkin
derKirche ohneZuhülfenahmebesondererSchulkenntnisse notdürftig
religiös zu unterweisen.

Wunderbarmuß es dabeiimmerhinerscheinen,daß diezwingende
Logikder Kirchenreformationin betreffder Schulung des Volkessich
nochein ganzesJahrhundert machtloserwies für den größerenTeil
des Volkes. Es läßt sichdas auchnur begreifen,wenn man bei der
Einführung der Reformationnicht allein die idealen, sondernauch
die praktischen Beweggründeberücksichtigt.In unserem engeren
Vaterlandewirkten,wieüberall, nebeilderMachtdes Glaubens, wie
diesein dem edlenSlüter personifiziertvor uns steht,auchso manche
rein äußerliche Interessenmit. Man ergriffdiegünstigeGelegenheit,
einen unbequemenKirchenzwangvon sichzu schütteln,und mit dem
ProtestantismuswinktenzugleichdiereichenKlösterund Kirchengüter")
Daraus nur läßt sichverstehen,daß der größere Teil derBevölkerung
für ein ganzesJahrhundert noch ohne Schulbildungblieb. Dort,
wo man sichnur aus äußeren Gründen der Reformationanschloß,
war man auchzufrieden,wenn man der äußeren Vorteile teilhaftig
gewordenwar und kümmertesich schonaus Mangel an Verständnis
nichtum das eigentlicheinnere Wesen der ganzenBewegung. So
mußtennocheinJahrhundert lang dieLandbevölkerungund dieärmeren
Städter unter das harte Wort Luthers (An die BürgermeisterK.)

*) Vgl. Boll I a. a. O. S. 204 ff.
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fallen: „Ja, sprichstdu, ein jechlichermag seineSöhne und Töchter
wohl selber lehren und sie ziehen mit Zucht. Antwort: Ja, man
stehetwohl, wie sichslehret und ziehet. Und wenn die Zucht aufs
höchstegetriebenwird und wohlgerät, sokommtes nicht weiter, denn
daß eine erzwungeneund ehrbare Gebärde da ist, sonst bleiben sie
gleichwohleitel Holzböcke,die weder hiervon noch davon wissen zu
sagen, niemand wederraten nochhelfenkönnen."

Einen besonderenSchulunterricht widmeteman den Kindern
der Stadt, genauereinemTeil derselben. Einmal war in denStädten
zuerstdieeineganze Hälfte derJugend vomUnterrichteausgeschlossen;
es wird aus der ältestenZeit nichts über Mädchenschulenberichtet.
Von den Knaben war es wiedernur eine bestimmteAuslese, welche
die Schule besuchte,die Söhne strebsamer,bemittelterEltern.

Die entwickeltenLateinschulen jenerZeit, welcheihre Schüler
direktauf dieUniversitätvorbereiteten,nanntemanPartikular schulen
und brachtesie dadurchals besonderein Gegensatzzu den Trivial-
schulen, welcherName sichin den Akten allerdings nur vereinzelt
aus die wenigerentwickeltenstädtischenLateinschulenangewendetfindet.
Eine festeGrenze läßt sich jedochzwischenPartikular- und Trivial-
schulenschwerlichziehen.

In der Instruktion für die Visitatoren des Jahres 1535
heißt es: „Das szie (Radt und kirchengesmoren),wo solchsvorhin
nicht gescheeneine Schul vor die kynder und jungen aufrichten."
Daraus ergiebtsichschon,daß in dieserZeit nicht in allen Städten
Schulen vorhanden waren. Das Genauere ergiebt die folaende
Uebersicht:

Entwickelte Partikularschulen gab es in Güstrow*)
Parchim,**) Schwerin***,) Rostocks) und Sßismar.ff) In
Rostock(von 1577 an), Güstrow und Parchim unterhielt der Rat
danebeneine besondereSchreib- und Rechenschule. In Wismar
bestandenneben der 1541 begründetenGroßen Stadtschulezwei aus
früherer Zeit stammendeKirchspielschulen weiter. In Bützow
und Malchin unterrichtetenvon demAusgang des16. Jahrhunderts
an je dreiLehrer. Boizenburg, Gadebusch, Grabow, Plau,
Ribnitz,^^) Sternberg fftf) und Wittenburg hatten je 2
studierteLehrer,derzweitezumeistin densiebenzigeroderachtzigerJahren
angestellt. Nur einen Akademikerfindenwir in Dömitz, Greves-

Raspe, Güstrower Domschule, Ebert. Güstrow. 1853.
**) Heussi, Die Gelehrtenschule Parchims, Gerlach. Parchim. 1868

***) Wex, zur Geschickte der Schweriner Gelehrtenschule. 1853.
t) Rudioff, Handbuch d. meckl. Gesch. n 422 u. III 198. Grapius, Evang. Rostock. S. 277 ff.tt) Krain, Geschichte der großen Stadtschule. Programm 1861/64.

Ttt) Tolt, Gesch. der Stadt u. des Klosters Ribnitz, Clausen. Ribnitz. 1853.
tftt) Geschichte des Sternberger Schulwesens. Bon Lic. theol. R. Schmidt, Pastor zuSternberg Jahrbuch sür meckl. Gesch. ?c. 1892.

2*
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mühlen,*) Crivitz, Gnoien, Goldberg, **) Hagenow,
Krakow, Sange,***) Malchow, Neustadt, Röbel, Teterow
und Waren. Diese 27 Schulen sind hinsichtlichihrer Religion in
den 30er und 40er Jahren, hinsichtlichihrer äußeren Einrichtung in
den 50er Jahren und später reformiert. Schulen mit einem wissen-
schaftlichenLehrer wurden errichtet in Neubukow 1578, Kröpelin
1595 und Sülze 1599. Wir fandenSchulen mit einemstudierten
Lehrer zuerst erwähnt in Neukalen 1582, Lübz 1587, Penzlin

1577,f) Rehna 1570yf) und Tessin („lange vor") 1642. In
Schni etan unterrichtete 1565 und 1607 ein ntchtjtudierterKüster,
1643 ein Theologe. In Stavenhagen sollte 1552 der Küster
die Jugend als ein Schulmeisterunterweisen; später aber bei wieder-
holt ausführlichenRachrichten wird einer Schule mit keinemWorte
gedacht, bis 1648 die Visitatoren von einem nichtstudiertenKüster
berichten, daß er Schule halte. In Warin instituierte 1621 der
Küster die Kinder. Die nichtgenanntenStädte jener Zeit, Brüel
und Marlow, treten in dem folgendenZeitabschnittemit einfachen
Küsterschulenaus. In Warnemünde gab es schon 1566 eine
Küsterschule. Es wurde eine solcheauch errichtet in den heutigen
Flecken Dasfow 1578, Dargun 1581 und Neukloster 1582.
Klütz, Lübtheen und Zarrentin richteten erst nach dem
30jährigen KriegeSchulen ein.

Die Mädchenschulen entwickeltensich viel später und lang-
sanier als die Knabenschulen. Mädchenschulenwerden zuerst genannt
in Rostock 1566,ff-j-) Dömitz 1587, Gadebusch 1594, Stern¬
berg 1597, Bützow 1599, Güstrow 1602, Crivitz 1607,
Lübz 1609, Parchim 1618, Boizenburg 1623 und Malchin
vor 1643. In folgendenSchulen saßen neben den Knaben auch
Mädchen: Grevesmühlen 1568 (1595 eine selbständigeMädchen-
schule), Kröpelin 1607 (weil wenig Knaben auch „eine halbe
Steige (Stiege) Dirnes" in der Schule), Laage 1646 und
Hagenow 1649. Im KlosterRüh n gab es seit 1578 für den
Adel des Landes eine Mädchenschule,die sich später allmählich zu
einer Volksschuleumbildete: seit 1625 waren in derselben auch

*) Der Organist sollte in Dömitz 1606, in Grevesmühlen 1595 Helsen.

**) Dnge, Urkundliche Nachrichten über Goldberg und Umgegend, Cchäffer. Gadebusch 1883.

#**) Beyer. Geschichte der Stadt Laage. Jahrbuch für meckl. Geschichte :e. 1887.

t) Danneil, Chronik der Burg und Stadt Penzlin. Penzlin. 1873.

1°1°)Frahm, Geschichte der Rehnaer Schule. Rehna. 1871.

ttf) 1566. „Es ist auch vor notwendig angesehen worden, das man eine Metleinschule
hielte, die nirgent besser als zum Heiligen Creutz ins Closter gelegt kund werden.
Darein den diese Nachfolgenden Persohnen notig zu seiu geachtet, als nemlich eine
Schulmeisterinne, eine Reteriune, eine Stickesche. itiib das mau den itzigeu Ruunen,
so dieser Zeit ihm Closter sein ein Deputat machete vnd von des Closters einkoyrmen,
so über las Deputat ist die jtzgemelte Persohnen vnderhielte/
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Knaben*) Wahrscheinlichwerden in den Städten mit alteren
Knabenschulenin den letztenJahrzehnten des 16. Jahrhunderts auch
überall wenigstens Privatmädchenschulengewesen sein. Mit den
KnabenschulenjüngerenUrsprungs ist wohl dieSchulungder Mädchen
gleichzeitigoder bald nachherins Werk gesetzt.

Kapitel 7.

Charakter der Schulen.

Das innere Wesen der Schule wird vor allem bestimmtdurch
dieLehrgegenslände,durchden Unterrichtsinhalt,und diesesindwieder
bedingt durchden Unterrichtszwect, Die Kirchenordnung von
1552 bezeichnetals Zweckder Schulen: „das sie (die Eltern) jre
Kindern gern lernen lassen/ vnd sreudedaran haben / so dieKinder
in christlicherLerevndZucht vfferzogenwerden/ vnd zu denKirchen
gewehnet/ vnd in der heiligenversamlunghelffenGott preisenvnd
anruffen / Deren viel ernachzum Predigampt vnd zu andern ehr-
lichen/ nötigenEmptern in Christlicherregierung seliglichdienen/
Dazu die Eltern jre Kinder vff zu ziehen/ so viel jne müglichist /
schuldigsind." In der Instruktion für die Visitatorenvon 1535
heißt es darüber: „Radt und kirchgesworensollensicheynen gelerten
Schulmeisterbesorgen,der die knnder in der hilligen schrisstnnd
anderen guten kunstenvnd tilgendenvnderwysendevnd inen darneben
die verdeutschenpsalmen und geistlikengesengesingen leren vnd
deselbenmyt ihnen, wie in anderenSteden und landengebrauchlicher
ist, got zu lobe vnd Ehren auf die sciertagezu Chor singen vnd
also in godssurchterzogeniverdendadorchdieselbenkyuderzu gelerten
vnd verstendigcnleuthen dem gemeynenbesten zu dienstvnd Nutz
gedenhenvnd erwachsenmügen." ^o und ähnlichdrückensichauch
die späterenInstruktionenund Visitationsberichteaus.

Die Schule soll also an den Kindern ein Dreifaches er-
streben: 1. sie in christlicherLehre und Zucht auferziehen,2. sie für
den Chordienstvorbereitenund 3. ihrer viele tüchtiginachenfür ein
geistlchesoder weltlichesAmt. In dem ersten Teil ist zugleichder
allgemeine ZweckderSchule angegeben,den sie an allen Schülern
ohneUnterschiedsoll zu erreichensuchen,dieselbenin christlicherLehre
und Zucht aufzuerziehen.Wir betrachtendies als den wesentlichen
Kern der damaligenSchule und zugleichals das bindendeGlied
zwischenden Schulen dieserZeit und denen der folgendenJahr-
hunderte.

Vgl. Dr. Schildt, Gesch. des Stiftes Schweriii. Jahrbuch f. meckl. Gesch. :c. 1L84.

u. Rühnsche Klosterordnung in Mantzel, Bützowsche Ruhestunden. Bnd. II. S. 10.
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Neben dem allgemeinenZiel sollte die Schule dann nocheinen
Teil der Schüler für den Kirchen- und Staatsdienst vorbereiten.
Indem zu der Führung dieser geistlichenund weltlichenÄmter
zumeisterst dieUniversitätbefähigte,und im allgemeinenalle öffent¬
lichenstädtischenKnabenschulenjener Zeit, nach dem einen Urbild
derKirchenordnungangelegt,auf dieselbe,wennauchteilweiseindirekt,
vorbereiteten,so waren alle dieseSchulen nach dem heutigenSprach-
gebrauch Gelehrtenschulen. Das wesentlicheUnterscheidungs-
zeichen unserer heutigen Gelehrtenschulenvon den Volksschulen,
das letzteWort in seinerweiterenBedeutungmit Einschlußder ein-
fachen und höheren Bürgerschulengefaßt, ist das Vorhandensein
oder Nichtvorhandenseinder alten Sprachen im Unterrichtsplane.
Wollte man nach diesemKennzeichenauch die öffentlichenKnaben-
schulen der vergangenenJahrhunderte streng in Gelehrten- und
Volksschulenscheiden,so würde die letzterebis um die Mitte des
17. Jahrhunderts überhaupt- nur in einzelnenschwachenVersuchen
auftreten und allgemeinererst im 18. Jahrhundert zur Durchführung
kommen. Jedoch die Stellung der lateinischenSprache zu den
übrigen Unterrichtsfächernwar in der alten Zeit eine andere als
heute. In der einen allgemeinenKirche, in der Staatsverwaltung
wie in der Gelehrtenweltwar die lateinische Sprache im Mittel-
alter die allein gebräuchliche.Die deutscheMuttersprache stand
verachtetzurück. Man betrachtetedie Beschäftigungmit derselben
nichtnur als überflüssig,sondern sogar als entwürdigendfür einen
Gelehrten.*) In solcheAlleinherrschaftdes Lateinischenbrachtenun
zwar die Reformation eine wesentlicheÄnderung zu Gunsten der
Muttersprachehervor, diesewurde gleichsamgeweiht, geheiligtdurch
die Übertragung der heiligenSchrift in dieselbe;aber der Wandel
konntenaturgemäßnur ein allmählichersein. In der Kirchewurde
der Bibeltext zuerst deutschund lateinischneben einander verlesen
und der Kirchengesangblieb nochJahrhunderte zum Teil lateinisch.
Noch viel schwererkonnten sichWissenschaftund Schule von der
alten Gewohnheitlosmachen/ Für die Schulen blieb die lateinische
Sprache nochmehr als einJahrhundert lang neben derReligion das
A und O. Das Latein war nochimmer das allgemeineBildungs-
mittel auch für die Schüler, welchenicht die Universität besuchen
sollten. Man hielt es durchaus für wünschenswert,daß der zu¬
künftigeKaufmannund HandwerkeraucheinigeVokabeln,Deklinations-
und Konjugationsreihenlernte. So darf man also nicht für jene
alte Zeit eineSchule mitLatein auf ihremLektionsplanausschließlich

*) Bei der Reformation des Klosters Malchow wollten die Nonnen die lateinische Sprache,in welcher auch die Engel Gott lobeten, für die gemeine deutsche im Gottes-dienst nicht aufgeben.
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als Gelehrtenschulebetrachten. DieseSchulen vermitteltennicht nur
dem zukünftigenGelehrten und Beamten, sondern auch dem
späterenBürger seineBildung für das Lebenund waren in diesem
Sinne zugleichSchulen für das Volk, Volksschulen,wenn auchmit
einem teilweiseanderenLehrinhaltals heute.

In den weniger entwickeltenSchulen waren dazu bloß die
beidenunteren Abteilungender Kirchenordnungvorhanden und nur
in den größeren Städten sollte und konnte man das dritte uud
vierte „Heuflein"hinzufügen. Einzelne Schüler werden immerhin
auch aus den weniger ausgebildetenSchulen unmittelbar auf die
Universitätgezogensein, wenigstenswurden sie daran nicht durch
abzulegendeReifeprüfungenverhindert; das ändert jedochnichts an
dem allgemeinenCharakter dieser Schulen. Allmählichim Lause
der Jahrhunderte haben sich aus deu meisten städtischenSchulen
mit Lateinbetriebsolcheohne denselbenund damit Volksschulen
n dem heutigen Sinne des Wortes herausgebildet.

Das vorliegendeWerk, welches sich mit der Geschichteder
Volksschule beschäftigt, wird die städtischenLateinschulennach
Maßgabe der obigenAuffassungmit berücksichtigen.Dieselbenscheiden
aus dem Rahmen der Betrachtungaus, sobald sie aufhören, neben
der Vorbereitungauf dieAkademiezugleichdenBürgern ihreBildung
zu vermitteln, und für diesen Zweck besondereSchulen errichtet
werden. Naturgemäß kommenin den entwickeltenLateinschulennur
die unteren Klassenfür die Volksbildungin Betracht, weshalb an
diesemOrte auchnur diese Berücksichtigungfinden werden.

Die städtischenLateinschulenwaren im gewissenSinne das,
was man heute unter dem Namen allgemeine Volksschule ver-

stehtund anstrebt. In jenen Schulen saßen die Kinder der Wohl-
habendenneben denen des armen Mannes, der zukünftigeStudent,
Kirchen- und Staatsbeamte neben dem zukünftigen Kaufmann,
Handwerkerund Arbeiter, wenn nicht die letzterenohneSchulbildung
überhauptsichbehalsen.

Bei den öffentlichendeutschen Knaben- und Mädchenschulen
und auch den Nebenschulenfindet inan wie bei den Lateinschulen
den allgemeinenZweck,die Kinder in Gottesfurchtund Tugend auf-
zuerziehen,immer wieder betont. In Wirklichkeitwerdenbesonders
mancheSchreib- und Rechen- und noch mehr wahrscheinlichdie
Nebenschulen rein praktischeZwecke,die Übermittelungbestimmter

Fertigkeitenan ihre Schüler, in ersterLinie oder ausschließlichver-

folgt haben.
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Kapitel 8.

Schulerrichtung und Schulerneuerung.
Uber die Zeit der Schulerrichtungenund -Erneuerungen ist

bereits in Kapitel 6 genauereMitteilung gemacht, an diesem Orte
mag die Art und Weise ihres Zustandekommensbesprochenwerden.
Zum guten Teil ist die tatsächlicheErneuerung der Schulen ein
Verdienstdes umsichtigen,thatkrästigenHerzogsJohann Alb recht I.,
der von 1547 bis 1576 das HerzogtumMecklenburg-Güstrowund
von 1552 bis 1555 auch Mecklenburg-Schwerinregierte. Erst
unter seinerRegierunghat man in den 50er Jahren dem Papsttum
auchhinsichtlichder äußerenVerhältnissegrundsätzlichdie Art an die
Wurzel gelegt.

Bei der Umwandlungder katholischenSchulen in protestantische
haben in erster Linie die Visitatoren mitgewirkt. In der In-
struktion Johann Albrechtsfür die Visitatorenvon 1552 heißt es
darüber: „Die Schulmeistersampt Jhrenn gehülstenwerden gleicher
gestaltvon Christlicherlere (welchesie auch fürnemlichjnn dieJugent
pslantzensollen)gefragt, vnd vber dis von andernn Künsten, so
einemrechtenSchulmeisternotig. Item was er den Knabenfürgebe,
vnd was er für ordenungin seinemleren halte. Auch wird von
jedermein scriptum erfoddert,darHannseinegeschicklichkeitzuspuren.
Und was notig ist zu erinnern, Ernach werden auch etlicheknaben
verhöret, jm Catechismoin der grammatika vnd waß sie mher
gelernedt,das man auchan den knabenhöre, wie sie zugenommen,
Vnd weß der Schulmeisterzu erinnern. Wirt jnen, den Schul-
meistern auch endtlichbeuohlensich der Ordnung (gemäß), so jnn
der gedrucktenkirchenordnung ausgedruckt,vleissigzuuerhalten. . .
Item wie die Schule regiert werde."

Dieser Instruktion gemäß verfuhren die Visitatoren, und wo
die unwissendsten,hartnäckigstenkatholischenSchulmeistersichvor dem
Geist der Zeit nicht selbst zurückgezogenhatten, da wurden sie
gewaltsamentfernt. In Sternberg z. B. war die Schule 1541
mit einemungelehrtenSchulmeisterversehen,der auch noch Papist
war; man bat um einen gelehrtenGesellen,der dieJugend in guten
Künsten, Ehrlichkeitund Gottseligkeitunterweisenmöge. Wie sehr
eine Säuberung von unwissendenund unwürdigen Schulmeistern
not that, läßt schondas in Kapitel 5 über dieGeistlichenMitgeteilte
sicherschließen. Weitere Thatsachensind uns aus der ältestenZeit
außer der obigennichtbekanntgeworden.

Nachdemder innere Geist der Schule ein anderer geworden
war, wurde auch ihre äußere Gestalt eine bessere. Der Herzog
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lief; an denSchulen seinesPatronats dieZahl derLehrer vergrößern,
ihre niedrigenEinnahmenregeln und verbessernund zum fleißigen
Schulbesuchüberall vermahnen.

In Mecklenburg- Schwerin folgte von 1555 bis 1603 der
fromme und tüchtigeHerzogUlrich, der durch seine Bestrebungen
für Wissenschastund Bildung die Schulen wesentlichförderte. Dafür
ist unter anderem die Schulordnung für Güstrow von 1602 ein
beredtesZeugnis. (Bgl. Raspe, a. a. O.)

Die Bewohner und Verwalter selbst der größeren Städte
bedurften der stetigenAnregung, oft der nachdrücklichstenStrenge,
um an ihrem Teil dieSchulen mitzuerhalten;davonzeugt der ganze
Zustand der letzteren.*) Die Bürger wollten für ihre Kinder wohl
Schulen haben, konnten sich selbständigjedoch schwerentschließen,
dafür die notwendigenMittel auszubringen.

rtür die allmählicheVerbreitung des Strebens iin Volkenach
Bildung sprechendie Schulerrichtungenim letztenViertel des Jahr-
Hundertsder Reformation. Es verdientdieselbeum somehrBeachtung,
als die allgemeinenZeitverhältnissesichnachund nachverschlechterten.
Die Schuleinrichtungengeschahenzumeistaus AnregungderVisitatoren,
in wenigenFällen aus Betreibender Ortschaftenselbst.

Als Beispiel der letzterenArt teilen wir Näheres über die
Schulerrichtungzu Sülze im Jahre 159'.»mit.

Henri eus Ca tan der, stiidiosus theologiae, hatte durch gute

Freunde über den Pastor in Sülze erfahren, daß „wenn ein guter frommer Geselle,

der seine Tochter srein wollte, furkommen möchte, er demselben die Pfarre

abzutreten nicht ungeneigt were." Als Calander deswegen nach Sülze kommt

findet er jedoch das Gegenteil. Auf guter Leute Rat beschließt er, eine Schule

dort zu errichten und bittet de» Herzog Ulrich um Bestätigung. „Dieweill es

zu beklagen, daß in solchen Grentzstetlin, die für Andern von dem reißenden

Manne pillig jn Acht genhomniei» werdenn, keine bestelte Schule were und

die liebe junge jugent, so alda ein zimlicher Anzahll, alß unariiger Weiße

wegen nichthabender Disziplin, jn jren eigen Humor aufwachsen mußte. Und

vber daß, solches drum an einem solchen orte znuorwundern, alle Sontag nu

Einmhal Wormit den auch die gantze Woche aller godtesdienst ein Ende,

gepredigt würde, und jch woll willens were, den (Stettin und der jungen

jugent alda zu besten nicht alleine eine Schule anzurichten, mich kegen einem

Erl. Rathe und dem Pastorn beide Munt und fchrifftlich erbotten alle Sontag
Bor erst Godt zu Ehren, dem Stettin und derselben Einwhonern zum besten

und mir zur Vbung (damit der Godlesdienst und die Lere des Evangelii

unnd Catechismi in diesen boesen testen Zeiten nach der Bermhanung des

*) So zerfiel die 15S4 in Rostock gegründeie Johannisschule wieder in die nrjpning

lichen 1 Kirchspielschulen die erst 1586 wieder vereinigt wurden. Siehe Grapius

evangelisches Rostock. S. 217 u. Rudloy, Handbuch der meckl. Gesch. III. S. 272.
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lieben Apostel Pauli fein ordentlich und vleisig in der Christlichen Kirchen
möchte verrichtet werden) ohne einige des Pastoren an seiner besoldung ent>
geltnus, Predigt zu halten."

Der Rat hat das Anerbieten mit Dank angenommen, und die auf dem
Marktplatze versammelte Bürgerschaft hat sich gleichfalls zustimmend erklärt.
Man ga^> dem H. Calander ein Empfehlungsschreiben an den fürstlichen
Landrat Johann Cramonen, der ihn dem RostockerSuperintendenten Johannes
Frederus und dieser wieder der Regierung zu Güstroiv empfahl.

Der Superintendent erhielt die folgende Anweisung : ..Ulrich V. g. g. H
Würdiger vnd hochgelarter, lieber. Andechtiger vnd getreuwer, Wir haben cur
eingeschicktesbendencken, auf Henrici Calandri an vnß gelangte Supplication
verlesen angehöret. Bnd weil jhr nun selbst nutzlich zu sein erachtet, das
bemelten H. C. wegen anrichtung einer Schulen vnd mitverwaltung des
Diakonats die Cüsterei zur Sultze zum Probjahr eingeräumet werde, so lassen
wir uns gefallen, das jhr solchen Vorschlag! zu Werk richtet vnd damit eurer
surderlichsten gelegenheil nach verfahret, daran verbringet jhr vnsere gnedige
Meinung, Vnd feint euch mit gnaden geneigt. Datum Güstrow den 2. Februari
Anno 99. An D. Johannes Frederum Superintendent des Rostogker Creises."

Der Einführung des neuen Diakons und Schulmeisters stellten sich neue
Schwierigkeiten in den Weg. Der Sohn des Pastors ve'waltete bis dahin
das Küsteramt und bewohnte die Küsterei. A::f Betreiben des Pastors ließ
deshalb ein v. der Lühe die Küstern vor Calander verschließen Als dieser
sich darüber beschwerte, wurde der Küchenmeister (Amtmann) zu Gnoien an-
gewiesen, die Schlösser ivieder abzunehmen. Nun endlich konnte Calander
seine Wohnung beziehen, befand aber, daß die Räume für eine Schule sich
nicht eigneten, und diese mußte deshalb ausgemietet weiden.

Man kann also nicht sagen, daß es den Sülzern leicht wurde, eine
Schule zu bekomme«. Das Schreiben des Schulmeisters ist zugleich ein
Zeugnis seines Könnens; die ganze Umständlichkeit und Schwerfälligkeit
charakterisiert die damalige Zeit in anschaulicher Weise.

Kapitel

Schulpatronate und Schulexamen, Vorbildung und Prüfung
der Schulgesellen.

?ie Oberhoheit über die größteZahl der Schulen lag in der
Hand der Landesfürsten. Das bare Gehalt der Schulmeisterwurde
511einemgutenTeile ans demin frühererZeit zu Kirchen-und Schul-
zweckengestiftetenVermögenhergegeben.Zum andern waren die
meistenSchulgesellengleichzeitigKirchendiener,und dieHerzogedadurch
als Patrone der Kirchezugleichdiejenigender Schule. Nebendem
Fürsten,derKirche,hattedieGemeinde, dieStadtverwaltung ein
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begründetesRecht, an ber Regierung der Schule teilzunehmen. Die
Eltern der Schüler mußten durchSchulgeld, Holzgeldund anderes,
die Stadtverwaltung durchGeld, Naturallieferungenund Handdienste
Schule und Lehrer miterhalten. Aus diesemGrunde waren an ver-
schiedenenOrten Landes- und Stadtregiment in der Schulverwaltung
nebeneinandervertreten. So heißtes in einembeglaubigtenExtrakte
einer Verfügung vom 2. November1610:

„Wir Adolf Friedrich und Johann Albrecht, Gebrüder
Herzogeu. s. w. anreichenddieVocationesder Schuldienerin unseren
Landstädten,sindwir nichtgemeinet,jemand, dein solchesvonRechtes
oderbeständiger,wohlhergebrachterGewohnheitwegengebühret,darunter
Einhalt oderBehinderungzu erzeigen,sondernhabenferner in Gnaden
gewilliget,daß auch in den Städten, da auch ietztangeregtes jus.
Uns allein zuständig, die Räte nebst Unsern iedes ohrtes Super-
intendentendieSchuldienervocierenund sichderInspektiondisciplinae
scholasticaemitgebrauchenmögen."

Dieses Nebeneinander der Landes- und Ortsbehördebei Be-
rufung von Schuldienernhat sich praktischjedenfalls nicht so recht
durchführenlassen, weswegen es nur an einzelnenOrten zur An-
Wendungkam. Und an diesenOrten erwuchsendaraus recht häufig
Patronatsstreitigkeiten, die sich oft durchJahrzehnte, ja durch
Jahrhunderte lz. $i. in Güstrow) unvermittelthindurchzogen,und bei
denenvor allenDingendasHerkommen,das Gewohnheitsrechtentschied.

Wo Rat und Prediger sich darüber einig waren, besetztensie
auch wohl selbständig ohne die ordnungsmäßigeZustimmungdes
FürsteneineSchulstelleundwolltenfür diesolgendeZeit daraus für sich
möglichsteinRechtableiten. Es sinduns verschiedenederartigeBeispiele
bekanntgeworden. So soll in Plau 1600 „sowohlder Pastor als
auch der Rat hiermit ausdrücklichbei hochgedachterS. s. G. will-
kürlicherStrafe und Ungnadebefehligtsein, sich solcherangemaßten
Eingriffehinfüro gänzlichzu enthalten."

Im ganzensind die Schulpatronate nach und nach immermehr
in die Hand der Regierung übergegangenund das wohl nichtzum
Nachteileder Schule. MancheOrte, die früher das Patronat für
sichbeanspruchten,mußten es später dem Fürsten ganz oder teilweise
überlassen.

Ganz selbständigwaren die Städte Wismar und Rostock in
ihrer Schulverwaltung; Bützow beanspruchte1535 ein Gleiches/)
später ist der Rat nur bei der Einführung zugegen. In Greves-

*) Czum andern sprachen sy, das dy pbarkirch vnd dye schule nicht vom Capitel.

sondern vom statsolk gebawet yst. deshalben begeren sy yr Kirchen vnd schule wider

sur sich zu gebrauchen vnd baten vns, wyr Möllens E. g. anzeigen, auff das sy czu

yrer Erbkirchen wider qwemen, wo nicht, szo gedenken sy weiter !eiit_ hulff vnd stewr

znr Kirchen vnd schule zu thun, sondern sy lassen verfallen vnd verwüsten.



Mühlen soll 1560 der Rat den Pastor bei der Berufung mit hin-
zuziehen; 1595 wurde ein Lehrer vom Rate angenommen. In
Crivitz bestellte1415, wie schonin der Einleitung mitgeteilt, der
Rat, 1592 der Superintendentmit Porwissendes Rates den Schul-
meister. Schulmeisterwurdenferner bestelltin Neustadt 1581 vom
Pastor und Rat, in Hagenow 1591 von derStadt mitBewilligung
des Fürsten, in Schwann 1607 und Kröpelin 1626 vom Fürsten
mit Bewilligung des Rates. In Malchow hatte das Kloster das
Patronat.

Die öffentlichendeutschenSchreib- und Rechenschulen in
Güstrow und Parchim standenunter dem Rate, ebensoauch die
Mädchenschulen zu Boizenburg, Crivitz, Parchim und
Güstrow. Der Mädcheiüehrerzu Bützow, sowiediejenigen,welche
zugleichKüsterdiensteverwalteten,waren der Regierungunterstellt.

Von einer Anstellungaus ein Probejahr wird wie 1599 aus
Sülze, so auch 1587 in betreffdes Schulmeistersund Organisten
aus Dömitzberichtet.

Allgemeinerbeteiligtfindenwir in der ältestenZeit diestädtischen
Behörden bei der Beaufsichtigung der Schulen. In den Visi
tationsabschieden von 1541 heißt es darüber: „Es soll Ein Rat
zwei verständigeMänner vom Rat verordnen, die neben dem
Prrdicanten alle 14 Tage einmal die Schulen visitierensollen und
fleißigacht haben, daß die Jugend in guten ehrlichenSitten und
Gottesfurchtmögeuntenviesenund auferzogenwerden." Die jüngeren
Nachrichtenenthaltennichtsüber die SchulinspektiondurchMitglieder
des Rates, und daraus ist ivohlmit ziemlicherSicherheitzuschließen,
daß eine solchegar nicht, oder nur ausnahmsweisestattfand. Die
Inspektion wurde ausgeübt durchdie Geistlichen; zugleichwaren
die Rektoren an den PartikularschulenVorgesetzteder übrigen
Schulkollegen;an den kleinerenSchulen waren Rektor, Conrektor
und Kantor zumeistnebengeordnet.

Eine Ausnahme davon macht Bützow nach der Schulordnung vom
Jahre 1620. Dieselbe verdient wegen der genauen Bestimmung über die
Pflichten der Kollegen an diesem Orte mitgeteilt zu werden. „Von Gottes
Gnaden Ulrich" :c I. Alle Schuldiener sollen im Sommer um sechs, im
Winter um sieben Uhr „vor der Schulen, ehe ein jeglicher in seine Classe
gehet sich zeittig einstellen, und daselbst der Knaben ingres zur Schule» obser-
viren, auch mitt dem Rectore, was fürfallender nottdurfft nach und auch sonst
proponirt und gehandelt werden soll zu reden." II. Sollen die Labores am
aller ersten von den alten Hymnis wie anch canticis Helmodi oder Jochachimi
a Burgk, angefangen, und danach der Morgensegen nebst den Symbolis,
Athauasii Nieceno und Apostolico und Psalm Davidis recitiret und ein
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Capittell in der Bibel gelesen: Dergestalt auch am abend mit dem ausgang

und endung der Schuelarbeitt, geschlossenwerden." III. Sollen auch alle

Collegen zugleich und ingesamt in und aus der Schuellund Kirchengehen . . .

IV. In der Kirche sichruhig verhalten. V. Zu Kleidung und Habit sollen

sichdie schuhldienernicht nach Hoffesmanir sondern Als standes Gebühr ehr.

barlich verhalten. VI. Wen von den Schuldienern eine stund in der Kirch

und Schul verseumet wirbt, dem soll dafür ein orthsthaler an seiner quartal-

besoldung, vnd führ einen halben tag ein halber: für einen gantzen tag einen

gantzen Florin abgezogen werden. Darnmb jm von dem Oconomo keine

besolduug gereicht werden soll, ehr habe den der Visitatoren scheindarüber

empfangen. VH. Es sollen die Knaben jede woch nicht mehr als den halben

mitwoch ferien oder Uhrlaub von der schulen haben. IIX. Ohne Vorwissen

des Herrn Snperintendentis soll keiner von den Schnhlgeiellen vber Land ver-

reisen. IX. Es sollen auch die Schulgesellenkeineplagositet, Unbescheidenheitt

oder thranney mit Ruthen, Stöcken: vnd Feustenschlagen von sich spühre»

lassen. Fluchen, schelte»vnd schmehensoll nicht gehört, sondern sowohl von

den Collegis als Discipulis gentzlich vermieten werden. XI. Alle Montag

soll Examen von voriger Wochenverrichteter Schuhlarbeit und Lektionen a

Rectore und solches auch finitis singnlis mensibns wiederholet werden, auch

die Collegen alle quartal zum Generalexamen, welches die visitatores aut

Superiutendens beizuwohnen befehligt, sichgesast halten. XII. Die Ordnung

der lectionen soll nach gelegenheit von den Visitatoribus geendert und ver-

bessert werden. XIII. Welcher scholaris den legibus scholasticisnicht Pariren

will, soll nicht geduldet werden." Die Schulgesellen sollen gleichfalls pariren

„so lieb Ihnen ist Unsere Ungnad und scharffeseinsehn zu vermeiden."

Zur Aufmunterung der Schüler unb Lehrer wurden in der

revidiertenKirchenordnungallgemeinjährlichein- oder zweimalabzu-
haltendeExamina vorgeschrieben.^)Die Prüfungen sollten,wenn

möglich, unter Beisein des Superintendentenin Gegenwart der

Prediger, etlicherPersonen ans dem Rate und der Bürgerschaft,

sonderlichdieetwas studierethaben, abgehaltenwerden. An einzelnen

Orten finden sich diese Prüfungen schonfrüher erwähnt. In
Grevismühlen solltenvon 1568 an jährlichzweimal,zu Neujahr

und im Sommer, Examen gehalten werden, und wurden dafür die

beiden Prediger und drei Bürger zu Visitatoren bestimmt. In

Schwerin wurden 1621 jährlich zweimal abzuhaltendeExamina

von den Visitatoren befohlen,bei denen jedesmal 50 Mark an die

bestenSchülersolltenverteiltwerden. 1626 wurdendabei den kleinen

Knaben Papier und Honigkuchenwie gewöhnlich verehret. Ihre

allgemeine VerwirklichungfanddieangezogeneVerordnungderR.K.O.

wohl erst nachdem 30jährigenKriege.

*) R. f01.271a.

»
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Uber diePrüfung der Anstellungsfähigkeit der Schulmeister
schreibtdie Kirchenordnungvon 1552 vor: „Dieweil auchein guter
Bawmeisterdazugehört/ sol besohlenwerden/ wennman einenSchuld
meisterin Stedten diesesHertzogthumbsannemenivil / das derselbige
zu Rostockvon Personen, die dazu sollenverordnetwerden/ zuvor
Examinirt werde / vnd zeugnis bringe das er zu solchemAmpt
tüchtigsey."

Allein diesePersonen werden schwerlichverordnet sein; denn
man betrachtetespäter überall diePrüfung der Schulgesellenals eine
Gerechtsamedes Patronats. An den Schulen herzoglicherOber
Hoheitsolltendie Superintendentenprüfen; in Wirklichkeitgeschahes
oft durchdieOrtsprediger,oderman begnügtesichmit der Empfehlung
einesRostockerProfessors. Die Prüfung durchden Superintendenten
berechtigtedurchweggleichzeitigzu der ÜbernahmeeinesPredigtamtes,
wie ja dieSchuldienerauchzumgutenTeil zugleichHülfsprediger
waren. Die Ansprüchean dieKandidatenfür die verschiedenenStellen
werdenverschiedenegewesensein,für dieoberenKlasseneinerPartikular-
schulehöhere, als für die gewöhnlicheTrivialschule. Bei Schulen
mit niedrigemEinkommenmußte man zu Zeiten mit Schulmeistern
ohne Universitätsbildungvorliebnehmen.^)Sonst hatten die Schul
diener wohl lh bis 2 Jahre oder auch länger Theologie studiert.
Ihre Vorbildungauf die Universitätsuchtenbesondersdie alle Zeit
angestelltenNichtmeckienburgerzumeistauf mehreren,manchmalals
fahrende Schüler auf vielenPartikularschulen.

Über die Verwendungder jungen Theologenzu Schuldienern
in der alten Zeit schreibtProfessor Dr. tkeol. Coldewey: Es
„enthält ja die Theologiesehr bedeutsameMomente,um einenMann
mit marinemHerzenund klaremGeistefür dieAufgabederErziehung
in ganz besondererWeise sähig zu machen. Der Fehler aber war,
daß die jungen Theologen,wenn sie vor die Jugend traten, garnicht
die Absichthatten, längereZeit derselbenihre Thätigkeitzu widmen,
sie liefen davon, sobald sich ihnen ein Pfarramt mit geringerer
Arbeit, wenigerVerdruß, mehr Geld und größeremAnsehenaufthat.
Oft hatten sie geradeerstda angefangenbrauchbareLehrerzusein . . .
Andererseitsist es auchsehr die Frage, ob derKirchean einer aus
gedehnterenSchulmeisterthätigkeitihrer Kandidatengelegen gewesen
wäre. Man schicktedieselbenauf dasKatheder,nicht um derSchule,
sondernum des Predigtamteswillen. Wenn sie von der Universität
kamen,waren sie nochso jung, so unerfahren,so unfertig, solebens¬

*) Hagenow 1591: Christopherus Langerus, voll Landtberrgk an der Wardte burdtig
vngefehr von ^4 Jahren, ist noch auf keiner Universitet gewesen, sondern ans der
Schwerinschen Schulen mir bewilligung des Superintendenten beruffen worden. Hat
ziemlich studiert, verhält sich in seinem leben Christlich.

#
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luftig; wie hätte man sie jetztschonan die Spitze einerGemeindezu
stellenversucht? Da bot dann das Schulfacheine günstigeGelegen-
heit, um sie erst einigeJahre ausreifen, sichaustoben,gewissermaßen
ihre Flegeljahredurchmachenzu lassen."*)

Man bezeichnete die Lehrer der damaligenZeit mit den
GesamtnamenSchulgesellen,-diener, -bedientenund -koHegen;im
einzelnenwurden sie nach ihrem Schul- und Kirchenamteals Rektor,
Konrektor, Subrektor, Subkonrektor,Kantor, Succentor, Subkantor,
Organist oder Kustosbenannt, und wer nicht Inhaber eins dieser
Titel war, hieß kurzwegSchulmeister. Bei kleinerenSchulen mit
zweiLehrern hießen diese gewöhnlichRektor und Kantor, mit nur
einer Lehrkraft zumeist Kantor. Den Namen Schulgeselle iin
Gegensatzzu dem Schulmeister fanden wir nur in der ältestenZeit
vereinzeltgebraucht. DieseBezeichnungmachtes wahrscheinlich,daß
auch in dem katholischenMecklenburgzwischendem Schulmeisterund
seinemGehülfenein ähnlichesVerhältnis bestand wie im Handwerk.

Kapitel 10.

Schulhä iiser.

Die Schulhäuser der altenZeit enthieltennebendenUnterrichts-
räumen zugleichdie Wohnung für den Schulmeister. Die Gebäude
waren teils Eigentumder Stadt, teils derKircheund derRegierung.
In einigenStädten, in welchendie Regierung das 'Schulpatronat

hatte, mußte doch die Gemeindedas Schulhaus bauen und bessern.
Häufig lag dieErhaltungverschiedenenKörperschaftenob. In Dessin
wurden 1647 die „Bönen" in allengeistlichenZimmernvomStätlein
unterhalten, das andere aber an Fenster,Banken und Ofen wurde
von der Kirchegemacht In Schwann ward 1662 die eine Seite
(der Schule) an Wänden und Dachenvon den Bauern eingesammelt
und die andere vom Stätlein gebaut und unterhalten. Das In-
wendigeivnrdewie in dem Pfarrhause von der Kirchegemacht.

Die Gebäude werden früher allgemeiner unter Strohdach
gestandenhaben, später am Ende diesesAbschnittessind solchenur
vereinzelterwähnt. Der baulicheZustand wird allgemein nicht der
bestegewesensein; wenigstenswerdeneinigerechtdrastischeBeispiele
vom Gegenteil in den Akten erzählt. In Gadebusch klagte der
Rektor 1626: Wenn derWind stark gehe,könneman sehen,wie der
Kachelofenund das Fundament stark bewegt würde. Das Gebäude
wäre auchschonlange zusammengestürzt,wenn die Klammernan der

*) Monuments Germauiae Pädagogika 1. 1. Einleitung. S. 75 u. 76.
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Kirchees nicht gehaltenhätten. Es könntenauch die Knaben nicht
trockendarin sitzen,wenn es regne, weil dann zuweilenein Fuß tief
Wasser darin stände.— Vom Regen und Schnee war man auch in
einigenanderenSchulhäusernbelästigt. Die Schulstube war unten,
dieWohnung für dieSchulkollegendurchwegoben. An den größeren
Schulen hatte man allgemeinnicht so viele Schulzimmerals Schul-
kollegenvorhanden waren. Von den Schulen mit 2 oder 3 Lehr-
kräften wissenwir nur aus Bützow, daß es dort zwei getrennte
Schulstuben, je eine für die lateinischeund die deutscheKlassegab.
Die Schuldiener unterrichtetenteils wechselweise,teils zu zweien
gleichzeitigdie verschiedenenAbteilungenin einer Klasse.

Die Ausstattung der Schulstube kann man sich nicht leichtzu
einfachdenken:einige rohe Bänke, einen oder einige ebensolcheTische
zum Schreibenund dann höchstensnoch ein Sitz für den Schulmeister,
in späterer Zeit auch wohl noch eine Art Wandtafel waren das
Mobiliar innerhalbder vier im günstigstenFalle weißenWände. Der
Fußboden war in Lehm oder Stein hergestellt. 1-593 wird als
Jnventarium der Schulen zu Bützow aufgezählt: ein Pulpet, derein
Ruten und Stöcke verwahret werden, welches zuvor in der Kirche
gestanden,einen kleinenCathedra, 9 Bänke von Tannenholze und
ein Beiseits bei der Catheder und zwei hölzerne Schreibbretter, die
nicht sonders niedrig. In der deutschenSchule 9 bucheneBänke,
5 kleine,ein Schreibbrett, eine Bänke an der Wand und ein Wind
fang für denOfen für der Schulen. 1642 findet sich in dieserSchule
auch noch eine Tafel, worauf den Kindern etliche Buchstabenvor¬
geschriebenwerden.

Von der Diele oder auch von außen führte eine Treppe zu der
Wohnung der Schulkollegen, die aus je einer Stube und einer
Kammer bestand. Das Inventar derselbenwar ebensoeinfachwie
das der Schulstube. Außer dem Ofen befandensich in der Stube
ein Tisch, an der Wand drei oder vier Bänke, eine Bücherborte
(Repositorium) oder auch ein „Bockschap". In der Kammer stand
eine leere „Bettstelle". An einigen Orten wurden den Schulgesellen
auch die Betten gehalten oder vergütet. In der gemeinschaftlichen
Schlafkammerder Gadebuscher Kollegen wurde 162(5 dem Rektor
gehalten: ein alt Unterbett, 8 ß an Wert, ein Deckbett mit bunter
Bühre zu 24 ß, ein Pfühl ohneBühre zu 8 ß („es sindaber wenig
Federn in den Betten und sehr geringe), ein slächsenesund ein
HedemsLaken. Der Cantor beschwertesichdarüber, daß ihm nur
die l/ere Bettstelle geliefert wäre. In der Boizenburger Schule
waren 1599 drei Betten mit Beiderwands Jnleden, zwei Pöle, ein
Paar Laken, dochsein dieselbengar alt und verbraucht, ein Paar
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Lakensein mir vor 6 Jahren zugestellt,doch soweit verbraucht, daß
davon nichts mehr vorhanden. Zwei Bettespenden.— 1(357sollendie
Betten hinsüro von derBürgerschaftgehalten werden. Später zahlte
man für die früher gehaltenenBetten ein bestimmtesGeld.

In diesenrechteinfachen,um nichtzu sagendürftigenWohnungs-
Verhältnissenlebtendie Schulgesellensoweitsie ohne Familie waren.
Bei ihrer Verheiratung bliebensie in einzelnenFällen im Schul-
Hausewohnen, im anderen Falle mußten sie selbst für Wohnung
sorgen. Uber das Schul- und Küsterhausin Grabow meldet ein
Bericht von 1584: Die Küstereiliegt am Kirchhofe. Darin hat er
(Küster)eine Stube für die Schüler und dann ein kleinesStübchen
für sein Gesinde(Familie). Die Küstereibaut die Stadt halb, die
Bauern die andere Hälfte. Hat keineKammer darin. Item keinen
Keller. Bittet ihm eine Kammer zu machen. Hat ein kleines
Ställchen,welcheser selbstgebaut, ist ihm nochnichtwiederbezahlt,
jgs» Bei diesenVerhältnissenund den nur überall dürstigenEin-
nahmen finden wir die theologischenSchuldiener, für die das
Schulamt zumeist auch bloß ein Durchgang war, nur selten ver-
heiratet. An einzelnenOrten schiedensie bei ihrer Verheiratung
direktaus dein Schuldiensteaus. SchulmeisterJehan Schusky zu
Gnoien (1645 angestellt)„befreyetsichmit eines OsfieiersWeibe,
will resignieren". Crivitz 1616: „Schulmeistermit Ehegeschäften
beladenundnunmehrvsschierskünftigenMichaeliswird Hochzeithalten,
also kann er nicht länger bei der Schulen gelittenwerden."

Kapitel 11.

Besoldung.
Zum bessernVerständnisseder Wertangaben dieses Abschnittesmag

das Folgendevorwegmitgeteilt werdend) Der Scheffel Roggen kosteteakten-
mäßig 1536 in Boizenburg 8 ß. Nach den Durchschnittspreisender Jahre
1571—91 kosteteder Roggen in Neubrandenburg 12' ? x. Um 1620 galt ein
Scheffel etwa 16 ß, so daß dieser Preis von 1536 her sichverdoppelte. Un-
mittelbar vor und während des 3l)jährigenKrieges 1 Scheffel— 24—48 ß.**)
Wenn wir heute den alten Scheffelzu ungefähr47? Mark einschätzenund den-
selbenin BeziehungsetzenzudemPreis von 12', ß aus der Mitte des besprochenen
Jahrhunderts, so ergiebt das ein Preisverhältnis von etwa 1:6. — 1572
kosteteein T Butter 2ß, also Vio—Vsvon dem heutigen Preise. In dem-
selben Verhältnis ist auch der Preis des Speckes gestiegen, von dem um

»)asergl.Boll.GesckMecklL425ff.
**) Vergl. Nützliche Beiträge 1776, 4. Quartal. 8 Stück.

3
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dieselbeZeit ein Pfund 1'/» ß galt. Diese Gegenstände bildeten und bilden
auch heute noch die Hauptnahrungsmittel des Volkes, und darf man deshalb
daraus schließen,daß das Geld in der letztenHälfte des löten Jahrhunderts
einen 6 — 8mal so hohen Wert als heute hatte.

Die Arbeitslöhne stellten sich um dieselbeZeit für einen Zimmer-
oder Maurergesellen auf 37ü ß täglich, heute auf 12—löniat soviel. Ein
Tagelöhner erhielt täglich IV- ß, jetzt etwa 18mal soviel. Ein Knecht außer
einiger Kleidung jährlich 7'a Mark und ein Mädchen desgleichenaußer einiger
Kleidung4' - Mark; beide heute etwa 20mal soviel. Während also das Geld auf
' 's—'« seines früheren Wertes gefallen ist, sind die Arbeitslöhne 12—20mal
fo hoch gestiegen. Das ergiebt für den Verdienst im 16. Jahrhundert ein
ungünstiges Verhältnis, das jedoch dnrch die viel einfacherenLebensverhältnisse
wiever bedeutend gemildert wird. — 1562 rechnete man dem Rektor in
Schwerin: 1 Ochsen - 6 Thlr., 1 Hammel — 1 Thlr., 1 Schwein
= 1 Thlr., den Scheffel Roggen 6 ß und ebensoviel das Malz. Die Gel er
trugen iu der letztenHälfte des Jahrhunderts durchweg 10% Zinsen. Das
lübsche Geld gilt 1550 etwa doppelt so viel als das wendische. Roslocker
und Stralsunder; später nähern sich die Werte. Um die Mitte des
16. Jahrhunderts 1 Rthlr. — 32 ß, um die Mitte des 17. = 48 ß;
1 Gulden ^Florin) — 24 ß; I Mark 16 ß; 1 ß = 4 Witten = 12 v>.

Über die Besoldung der Schulgesellenbieten die Akten ver-
hältnismäßig viel Material; einzelneVisitations-Protokollebeschäftigen
sichfast ausschließlichund die meistendochvorwiegendmit demMein
und Dein. Daß dabei für die verschiedenenZeiten und Orte große
Verschiedenheitenauftreten, läßt sich von vorne herein erivarten. Es
soll versuchtwerden, darüber ein bestimmtesBild zu entwerfen, in-
demerstensdie einzelnen Teile,aus denendieBesoldungsichzusammen
setzteundzweitensdieBesoldungenals Ganzes zur Besprechungkommen.

Bei dem ersten Punkte mögen nach einander behandeltwerden:
Bares Gehalt, Kost,Accidenzienund Naturalien. Das bare Gehalt
wurde größtenteils, wie schonfrüher bemerkt,aus der Kirchenkasse,
der Öconomie, hergegeben. Die katholischeKirchehatte es zu allen
Zeiten verstanden, sichHerz und Hand ihrer Beichtkinderim Leben
und Sterben zu Geschenkenund Vermächtnissenoffen zu halten, so
daß die 14000 katholischenGeistlichenMecklenburgs*)gut davonleben
konnten.Die Gelder waren belegt, dieÄcker,Wiesen,Gebäude vielfach
verpachtet,und derErtrag diesersogenanntenLehendeneinzelnenKirchen-
undSchuldienernals Besoldungeinzelnwiederverliehen.Auf dieseWeise
setztesichoft das Gehalt der Schulmeisteraus vielen kleinerenPosten
zusammen.**) Während der Reformationwurden der Kircheviele von

*> Boll, Gesch. Meckl. I. 193.
So in Grabow 1541.- (Vom Rare der Stadtschreiberei wegen 1 Fl.
von den Priestern 3 ß, von Rogate 3 ß. vom Salwe 8 ß. von der Stacien
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diesenLehen ganz entzogen; die übrig gebliebenenvereinigteman zu
größeren Summen in der Kirchen-Ökonomie,die dadurch auch das
Gehalt der Schulgesellenweiter zahlen mußte. An einigen Orten
lieferte zugleichdie Stadt einen baren Zuschuß: 1541 in Plan 20
Florin zu einemLehenvon 3 Fl., in Sternberg dieHälfte des Gehalts
— 10 Fl., 1561 in Crivitz 5 Fl. zu den 20 Florin aus der Öconomie,
der Stadtschreibereiwegen1541 in Gnoien 4 Fl., in Grabow 1 Fl.
Bei mehreren Gehaltsaufbesserungenwurden hier uud da die Städte
gleichfalls herangezogen. Die deutschenSchulen in Güstrow und
Parchim wurden ganz vom Rate unterhalten. Endlichgab die Armen¬
kasse,seltener das „fürstlicheHaus", später die Amtskassebestimmte
Beiträge.*)

Neben den im Ganzen sehr niedrigen Gehalten erhielten die
Schuldiener allgemeineinen Freitisch. In der R. K. O. heißt es
darüber: „Die Bürger sollen auchwohlthätigsein und sie (die Schul¬
meister) mit freien Tisch, ein jeglicher, der es vermag, einen Tag
oder mehrere versorgen,und sollen die Prediger zu solcherMüdigkeit
gegen die Schulen vermahnen." Ähnlich drückensich die Visitations-
protocolleaus. Die Schulgesellenwaren also täglich auf den guten
Willen der Bürger angewiesen,der leider nur zu oft ein nicht guter,
wenn nicht gar ein böser Wille war. Tie mußten sichhäufig genug
für verschiedeneTage in der Wocheselbstbeköstigen.Nebendemfreien
Mittagstischhattensiein einzelnenStädten nocheinefreieAbendmahlzeit.
Der Freitischwird durchwegvon den wohlhabenderenBürgern gewährt
worden sein. In Teterow speiste1541 der Schulmeister bei dem
Pastor und sechsRatmännern zu Mittag, in Waren bei demBürger-
meister täglich zweimal, in Gadebusch 1554 mittags und abends
auf der Burg und beim Pastor abwechselnd;der zweite Lehrer hatte
hier 1589 den Tisch von der Stadt zc.

Von sehr mannigfacher Art und verschiedener Höhe waren die
Aceidenzien. An zufälligenGeldhebungennennen wir das Schul-,
Inspringel-, Umsinge- und Jahrmarktsgeld. Das Schulgeld betrug
1541 an den meisten Trivialschulen 8 ß jährlich, um 1600 etwa 12 ß,zu Ende des 30jährigen Krieges 16 ß und mehr. Als Minima
nennen wir: Gadebusch 1554 mit 2 ß und Rehna 1603 mit 3 ß,als Maxima: Grabow 1584 mit 1 Mark, Hagenow 1594 mit eben
soviel, 1649 mit 1 Rthlr, und Boizenburg 1650 mit 2 Mark.

10 B), Hannß Trechow 6 ß, Matheus Brun 6 ß, Hannß Tonne 12 ß, Achim Rhunne2 K Hannß Ortmann 6 ß, Matheus Wankelmuth 17 ß. Hannß Becker 12 ß, FrantzWinder 12 ß. Annecke Redotz 12 ß.
*) Der reiche Grundbesitz der Klöster und Komthureien giug außer den drei Klöstern,welche den Ständen zugewiesen wurden, in die Hände der Herzöge über, die davonnach den Verträgen in Wismar aus dem Jahre 1555 jährlich 8500 <*l. zur Erhaltungdes Consistoriums, der Universität und der Schulen hergeben sollten. Boll a. a. 0.1.21t',.

3*
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Ein besonderes Aufnahme- oder Jnspringelgeld scheint

früher weniger allgemein gebräuchlichgewesen zu sein und betrug zum

Beispiel 1581 in Neustadt 1 fj, 1601 in Röbel 2 ß. Zu Ende

des Zeitraumes trifft man Angaben in kleinerer Höhe dann häufiger

an. Ähnlich stand es um das Jahrmarkts- oder Kirchmessengeld. In

Bützow gab 1593 jeder Schüler zweimal im Jahre einen Sechsling,

1654 4 ß, in Boizenburg (1623) 3 Pfg., in Grevesmühlen

(1568) 2 Pfg. (jedes Mal 2—2'A ß in Summa).
Das Umsingen war hauptsächlich bei den Particularschulen

gebräuchlich und wurde von den größeren Schillern ausgeführt,

die den Betrag unter sich teilten oder in einer Büchse sammelnd

von dem Rector sich teilen ließen. Auch in etlichen kleineren Städten

war das Umsingen üblich. In Grevesmühlen erhielt der Kantor

1568 „von jederm Knaben, wenn sie umbsingen, tregt das ungefähr

18 Pfg.". Gnoieu 1595: „wenn die Knaben umsingen auf Martini,

Weinachten und anderen Festen 1 ß lüb. (für den Schulmeister)".
Die zufälligen Hebungen der Schuldiener, insofern sie zugleich

Kirchendiener waren, bestanden in: Hochzeits-, Begräbnis-, Tauf-, Auf-

gebots-, Kirchgangs-, Krankenbesuchs- und Vierzeitengebühren. Von

diesen Hebungen waren die ersten beiden allgemein verbreitet, während

die andern zumeist nur gezahlt wurden, wo der Schulmeister zugleich

Küster war. Für eine Brautmesse bekam der Schulmeister 1584

in Krakow 1 ß, 1603 in Dömitz 2 ß, 1599 in Boizenburg 8

oder 12 ß und 1593 in Bützow 12, 24 oder 48 ß. Die Begräbnis-

gebühren waren verschieden, je nachdem die ganze oder halbe Schule

bei der Leiche eines Kindes, eines Erwachsenen oder einer Standes-

person sang. 1541 zahlte man in Schwaan 3 Pfg., in Boizenburg

1, 3 oder 4 ß, 1656 in Grevesmühlen 8, 10 oder 12 Pfg. und

1593 in Bützow 6, 16 oder 24 ß.
Ebenso mannigfaltig wie die Geldzahlungen waren die Natural-

lieferungen an die Schulgesellen. An den meisten Crten sorgte

die Stadt für die Heizung der Wohnräume und die Eltern der

Schüler für die Erwärmung der Schulstube. In Krakow brachten

1594 die Schüler Holz mit, in Neustadt mußten 1581 die Eltern

für jedes Kind ein Fuder Holz liefern und in Boizenburg 1599

einen oder 2 ß Holzgeld zahlen. Für die Beleuchtung beim Unter-

richt in dunkeln Morgen- oder Abendstunden brachten die Schüler in

Neustadt 1561 ein Dreilingslicht, an anderen Orten mußten sie

dafür Lichtgeld zahlen. Für die Brautmesse erhielten die Schul-

diener vielfach eine Mahlzeit (eine Brautsuppe). Weit dadurch

jedoch, wie in Bützow 1593, die Schule oft zwei oder drei Tage

gestört wurde, so verordnete man später dafür allgemein eine Geld-

abgäbe. In Crivitz 1592: von einer jeglichen Hochzeit nach
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Gelegenheit eine Suppe und ein Gericht Rindfleisch, zwei Brote und
eine „Zipkau" Bier, solches wird von dem Schulmeister, Organisten,
Küster und Ealcanten (Bälgentreter) verzehrt, das übrige gehört dem
Schulmeister. Neustadt 1581: Eine Suppe mit unterschnittenem
Roggenbrot, etliche Stücke vom Rindfleisch und eine Zipkau Bier. —

Eine wichtigere Einnahme bildeten die Kornlieferungen. Etwa
in der Hälfte der Städte wurden solche gewährt an Roggen, Hafer,
Gerste und Malz. In den meisten dieser Städte erhielten die Schul-
diener ein solches Deputat vom „fürstlichen Hause", später von der
Amtskasse: 1553 in Boizenburg 6 Schffl. Roggen, 6 Scheffl.
Malz und eine Seite Speck, zu Ende des Zeitraums abgelöst mit
14 Mark. 1593 in Bützow 12 Schffl. Roggen und 12 Schffl.
Gerste (als Gegenleistung mußten die Schuldiener dafür zumeist ver-
schiedene Predigten halten). Sehr reich war nach dieser Seite der
Rektor in Gadebusch

'
(1637) bedacht mit 12 Schffl. Roggen,

24 Schffl. Malz, 2 Schffl. Gerste, 2 Schffl. Erbsen, 4 Schffl.
Hopfen, 1 Schffl. Salz, 1/± von einem fetten Ochsen, ein feist
Schwein, 1!i (Tonne) Butter, 7* Hering, 40 Psd, Rothschar (gedörrte
Stockfische)und einen Hammel.

Acker und Garten werden nur bei wenig Stadtschulstellen
genannt. Ebenso wird an einigen Orten Mastfreiheit für einige
Schweine erwähnt.*) Die Lehrer, welche zugleich Küster waren,
empfingen hier und da auch noch Brot, Würste und Eier aus
der Stadt und vom Lande. In Neubukow hatte 1594 ein Schneider
eine „iunge sterke der Schule verehret, welche eine eiserne**) sterke
bleiben soll."

Wenn wir nun die Gehalte als Ganzes betrachten, so sind die
ältesten Nachrichten von 1541 die beziehungsweise ungünstigsten, auch
dann noch, wenn man für die folgenden Jahrzehnte bedeutendePreis-
steigerungen annimmt. In Röbel erhielt der gelehrte, fromme
Schulmeister jährlich 77s Fl. und 4ß Schulgeld (daneben wohl Kost,
Wohnung und einige Accidenzien). „Der wird Not halben entlaufen
müssen, wenn ihm die Besoldung nicht gebessertwird." In Güstrow
12 Fl. jährlich, „muß ihm dabei bekosten, ist ihme unmöglich, das er
sich dabei erhalten kann." Die vornehmsten Räte fördern die Schule
nicht. In Grabow (außer Wohnung, Kost und Accidenzien) als
Schulmeister, Küster und Stadtschreiber 10 Mark weniger 2 ß. In
Slernberg setzte man 20 Fl. aus. „Darauf könnte man wohl einen
gelehrten Gesellen überkommen." Die 20 Fl. darf man vielleicht als
mittleren Durchschnitt betrachten. Bedeutend besser waren die Stellen

*) In Hagenow 1591 u. Schwerin noch 1650.
**) Eine eiserne" Kuh mußte für die Stelle erhalten bleiben und dem Nachfolger im

Amte wieder überliefert werden.
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zu GrevtzS wühlen mit 30 Fl. und 8 ß Zchulgeld und Boizenburg
mit 23'/? Fl., 1 Pfd. (= 6 Schffl.) Roggen, 1 Pfd. Malz, eine
Seite Speck, 8 ß Schulgeld und 1, 3 oder 4 ß Totengeld.

In den 50er Jahren, in denen man vollständig mit dem
Katholizismus aufräumte und auch die Kirchenvermögen neu ordnete
und verteilte, wurde die Besoldung der Schuldiener bedeutend auf
gebessert. In Malchin wurden die Gehalte des Rektors und des
Hypodydasealus (Unterlehrers) 1552 von 14 und 10 Mark er-
höht auf 30 und 20 Mark, 1553 in Boizenburg (außer dem
Debutat und den Accidenzien) auf 40 Mark, zu Grabow auf
41 Vj Fl. und 3 Schffl. Roggen und in Güstrow dem Rektor auf
50 FL, 36 Schffl. Roggen und 36 Tchffl. Gerste, dem Conrektor
auf 40 Fl.

Als Vergleichspunkte mögen auch die wirklich fürstlich bemessenen
Gehalte bei der von Johann Albrecht 1553 gegründeten fürstlichen
Schule zu Schwerin genannt werden: Der Rektor hatte200 Gulden,
4 Drömpt (ä 12 Schffl.) Roggen, 4 Drömpt Malz, einen fetten
Ochsen, 4 Schweine, 4 Hammel, die gewöhnliche Hofkleidung, Holz
und Wohnung; der Conrektor 100 Gulden, einen fetten Ochsen,
zwei fette Schweine, 1 Drömpt Roggen und 2 Drömpt Malz (Holz
und Wohnung); der Cantor erst 60, dann 80 und von 1572 an
110 Gulden; der HypodydaScalus erst 30, dann 40 Fl. Der Herzog
rechtfertigte diese Gehaltssätze einmal mit den Worten: „Kupferne
Münz, kupferne Seelenmeß."

In der Folgezeit wuchsen die Gehalte im allgemeinen allmählich
den Preissteigerungen folgend, zuweilen auch nicht folgend. In
Grevesmühlen betrug das bare Gehalt 1541 30 Mark, 1568
50 Mark, 1595 60 Mark und 1647 95 Mark; in Boizenburg
1541 23Vs Mark, 1553 40 Mark, 1623 42 Mark 14 ß und 1650
50 Mark. In den günstigeren Fällen wird sich das Gehalt in den
100 Jahren annähernd verdoppelt haben, in den ungünstigsten find
für lange Zeiträume überhaupt keine Aufbesserungen bemerkbar, so
wurden in Crivitz 1561 schon und 1622 noch bloß 25 Gulden
gezahlt. In Neubukow klagte der Schulmeister 1622 bei 30 Fl.
Gehalt den Visitatoren, „daß alle Sachen, denen ich benötigt bin, jetzl
noch eins so teuer sein, als sie vor 40 Jahren, da meine Anstellung
gemacht ist, gewesen sein."

Wo in den Städten 2 Collegen waren, hatten sie für ihre gleiche
Arbeit meistens auch den gleichen Lohn. Die Gehalte in Greves-
mühlen und Boizenburg mit dem für den letzten Ort erwähnten
Debutat zählten zu den besseren des Landes. 1584 hatte der Zchul-
meister und Küster in Krakow vom Teiger (Kirchenuhr) zu stellen
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2 Fl, Ackermiete (2 Schffl. Aussaat) 12 n, noch einen Acker zu
einem Schffl. Aussaat, einen Kohlgarten, Schüler bringen Holz mit,
aus dem Tee mag er Fische fangen mit Angeln und so weit er
waten kann mit Schleppnetzen, 7'/- Schffl. Roggen, statt 16 nur
4 Schffl. Hafer, 12'/- Viertel Hafer. Für den Schuldienst hat er
nichts, allein jeder Schüler giebt vs jedes Quartal 2 Groschen, derer
sein des Winters über 12 oder 14 nicht und des Sommers etwa
4 oder 5, 12 ß Vierzeitenpfennig, aus der Stadt aus jedem Hause
4 Eier, auf den Dörfern 5 oder 6, auf Weihnachten in Stadt und
Land aus jedem Hause 1 Wurst und 1 Brot, oder für jedes 6 Pfg.,
Taufgeld 3 Pfg., für eine Trauung 1 ß, Krankenbesuch 6 Pfg.,
Begräbnis l'/s, 3 oder 6 ß.

Diesem ähnlich waren die Hebungen der Küster- und Schulstellen
in den jetzigen Flecken. Wir teilen das Gehalt einer der besten,
derjenigen zu Neukloster von 1614 mit: 11 Gulden Gold zur
Besoldung wegen der Schule zu halten und den Seiger zu stellen.
Ein Virteill Rind fleisch, einen Virteil Tonnen Dösches ,1 Schffl. Salz,
1 Virteil Tonnen Hering, ein fett Schwein, 24 Pfd. Butter, 24 Pfd.
Rothschar, 2 Schffl. Gerste zur Grütze, 1 Schffl. Erbsen, 15 Schffl.
Roggen, 14 Schffl. Malz, freien Cofent (geringes Bier) unterweilen
7« Tonne, unterweilen 1 ganze Tonne voll, 3 Schffl. Habern wegen
des eingezogenen Neverschen Ackers vom Ampte. Mit diesen 3 im
ganzen vier Drömpt l'/s Schffl. von den Dörfern. In diesemJahre
zugelegt ein Acker zu 10 Schffl. und Wiesen zu 2 Fuder, 4 Mast-
schweinelWeidefreiheit), die Feuerung hat er frei gehabt vom Werder
und Tonnenberg zu sammeln, wenn aber da nichts vorhanden gewesen,
hat er mit Vorwissen und Willen der Beamten aus der Holzlichtung
sein Rotturft gesammelt, zuweilen auch 2 oder 3 Fuder mit gesuhret
bekommen, Traugeld 2 ß, Taufgeld 1 ß, Kirchgang der Wöchnerinnen
6 Pfg., zu Nevern 1 ß 6 Pfg., Totengeld 1, 2 und 4 ß, Ostern 10
Eier von jedem Hüfner, 6 Eier von jeglichemEossaten, Einlieger geben
3 Pfg., Weinachten aus jedem Hause 1 Wurst. Vorbürger geben
ihm für Eier und Wurst für jegliches 1 ß, Betglock 1 Fl., Glocken
treten 4 Mark lüb.

Bei einemRückblicküber die Gehalte als Ganzes ergiebt sich,
daß diese nominell garnicht so sehr niedrig bemessenwaren. Man
rechnedenMittagstischetwa zu 2, 3 oder4 §*), auf das Jahr allein
73—146 Mark, zähle hierzu die übrigen Geld- und Naturallieferungen
und übertrage dieSumme in unser» heutigenGeldwert. Wenn man
danebendie einfachenLebensverhältnissevon früher berücksichtigt,so

*) Der Pastor zu Schillerstorf bei Mirow in Meckl.-Strelitz rechnet sich 1639 für 3 Mahl-
zeiten, die er räglich einem Handwerker reichte 9 ß.
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erscheint die Besoldung für eine einzelne Person einigermaßen aus-
kömmlich bemessen. Allein die versprochenen Werte sind noch keine
wirklichen. Wie mit dem freien Tisch waren die Schuldiener lhat-
sächlich auch mit ihrem übrigen Einkommen vielfach auf den guten
Willen derLeute angewiesen. Nur zu hänsig blieben die fälligen Hebungen
ganz oder teilweise aus. Zwangsmittel führten, wenn überall, nur
sehr langsam und dann wohl meist zum anderweitigen Nachteile der
Schuldiener zum Ziele. Diese Verhältnisse werden charakterisiert durch
einen Bescheid in Neustadt 1567: „Weil auch dem Pastor, Caplan
und Schulmeister sehr beschwerlichfallet, daß sie herumb zu den Leuten
gehen und also einzelich vnd stückweiß ire Besoldung sollen einfordern
und damit au iren studiis verhindert werden, auch böse Worte von
den leuten bekommen, und müssen ire besoldung schier einbetteln, so
ist nach irer bitt verordent, mit bewilligung des Rathes, daß zwei
einmahnet wurden verordnet, einer vom Rath und einer von der
gemeinde, die solchentkommen in der stad einmahnen und den Kirchen-
und Schuldienern überantworten". Solche Einmahnet: wurden an
mehreren Orten bestellt. In Wirklichkeitwar die Einnahme der Schul-
diener nur knapp, oft sehr knapp bestellt.

Aus den niedrigen Gehaltssätzen der Lehrer erklärt es sichmit,
daß sie besonders an den schlechterenStellen häufig wechselten. So
heißt es 1603 aus Hagenow:*) Die Schule ist arm und kann
derhalben der Schulmeister sich nicht wohl erhalten, daher die
Schulmeister nicht lange bleiben und die Schule oft ledig siehst —
Am liebsten traten die jungen Theologen naturgemäß recht bald itt-
einen Pfarrdienst ein. Wenn dies aus irgend einem Grunde nicht
geschehenkonnte, so suchten sie sichwenigstens dochmöglichst bald eine
bessere Schtilstelle. Bei einem solchenWechsel waren die Schulstellen,
wie in Hagenow, aus Mangel an tüchtigen Bewerbern und wegen
der Schwerfälligkeit des Verkehrs oft längere Zeit, vereinzelt sogar
jahrelang unbesetzt.

Kapitel 12.

Der Schulplan in den Kirchenordnungen von 1552 und 1602.

In der Kirchenordnung von 1552 handelt der 4. Teil von
der Erhaltung der christlichen Schulen und Studien. Die ersten drei
Blätter enthalten Allgemeines über die Notwendigkeit der Schulen für
Kirche und.Staat und einiges über die Universität. Die folgenden

*) Jährlich 15 Mark als Zinsen von einem Kapital von 250 Mark (1591 trug dasselbe
Kapital dem Schulmeister 10 % ein), noch 3 Mark 6 ß. P/t Mark Ackermiete, Garten.
B ß Schul- und 2 B Totengeld, gleichfalls auch wohl Wohnung, Tisch. Mästung, Holz
und weitere Accidenzien.
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4 Blätter geben Vorschriftenüber die Kinderschule,und soll davon
das Wesentlichstefür den hier verfolgtenZweck wörtlich mitgeteilt
werden.

Wie es aber in den Kinderschulensol gehalten werden / da von
sol zu jeder zeit in der Visitation ernstlicherbefelh geschehen.

Dieweil aber offt newe Schulmeisterangenommenwerden / vnd
etlich lust haben zu verendrungen vnd zu vngleicheit/ vnd aber
mancherlei verendrung vnd vngleicheitden Kindern Verhinderungim
lernen bringen / vnd sonst mancherlei!vnrichtikeit daraus folget / ist
bedacht/ das durch aus in gemein / ongefehrlichdiesefolgendeForm
in Kinderschulensol gehalten werden / dochsol in den Visitation die
gelegenheitin allen Stedten vnd Fleckenbedachtvnd bewogenwerden.

Von den Kinderschulen.
Erstlich sollen die Kinder ordentlich in drei) oder vier heuflin

nach gelegenheitgeteiletwerden.
Das erste Heuflin / sind die Jüngsten die an sahen die Buch-

stabenzu kennen/ vnd lernen lesen / Die sollenerstlichdie gewöhnlich
Handbuchlinlernen / darin das Alphabet / Oratio dominica/ Sym-
bolum / Decalogus zusamengedrucktsein / vnd sollenim ansang den
Kindern nicht andere Bücher furgeben werden.

Ernach sol man jnen den Donat vnd Cato zusamen furgeben /
also das der Schulmeister teglich einen oder zween Vers erponir /
welchedie Kinder ernach zu einer andern stund / vffsagen/ das sie
also ansahenetlicheLatinischeWörterzu kennen/ vnd Vorrat schaffen/
die latinischeSprach zu reden / Vnd ist nützlichdas sie den Donat
vnd Cato nicht allein ein mal lesen / sondern auch das ander mal.

Dabei) sol man sie leren schreiben/ vnd ernstlichdazu halten /
das sie teglichjre Schrifft dem Schulmeisterweisen.

Item / damit sie des mehr Latinischerwort lernen / sol man
jnen teglicham abent zwey Latinischewörter zu lernen furgeben die
sie behalten / vnn morgens dem Schtilmeistervffsagen sollen / vnn
sollen sie in besondereBüchlin schreiben/ oder schreibenlassen/ als
Deu5 Gott / Celum Himel etc.

DieseKinder sollen auch zu Musica gehalten werden / vnd mit
den andern singen / wie ernach angezeigetwird.

Das ander Heuflin / sindKinder die mi im lesen gewis sind /
vnd die Regulas Grammaticae am sahen.

Teglich sol man die Erste stund nach mittag / alle Knaben in
der Musica vben.

Ernach sol man diesemHeufflin das lesen kan / welchesmag
genent werden / Secunda Classis, die zween lag / Montag vnd



— 42 —

Dinstag / F;iltnlas Esopi erponiren / welcheIaochimuSCamerarius
Latinischgemachthat / vnd sol der Schulmeister nach gelegenheitder
Knaben wehlen welche er wil / mag auch etlich lieblicheColloquia
Erasnü lesen / vnd Erasmi buchlinÜe Cinilitate morum. vnd das
BüchlinIoachimi Camerary / welchestitel istEraeoepta morum ^ e.
Aber Esopus sol nicht gantz aus der Schul kamen.

Den Donnerstag vnd Freitag sol man diesemheuflinGremium
exponirn / den sollendie Knabenvon wort zu wort auswendig lernen
Darumb sol man nicht viel vff ein mal fürgeben.

Am abend sol man diesenKnaben so sie zu Hausegehen / ein
nützlichenSpruch surschreiben/ vnd exponirn / den sie als bald auch
in ein besonderBüchlin schreiben/ vnn daheim lernen exponirn vnd
gedencken/ das siejn morgensvffsagen/ als Timor domini. initium
Sapientiae. Omnibus in rebus, modus est pulckerrima uirtus
vnd der gleichen.

Morgens früe sollen dieseKnaben so viel sie in Esopo oder
Terentio gehört haben / widerumb vffsagen/ vnn sol der Preceptor
etlichenominadeclinirn lassen/ vnn uerba coniugirnnach gelegenheit
der Kinder viel oder wenig / vnd sol die Regeln / De Generibus.
Casibus, Praeteritis vnd Supinis, sleissigfordern.

So auch die KinderRegulas Constructionum. gelernet haben/
sol er die Constructiovnd die Regeln da von fordern.

Die ander stund vor mittag sol die vier tage in der ivochen/
Montag / Zinstag / Donnerstag / Freitag / allezeit also gebraucht
werden / das denn die Knaben erstlichein stückin Etymologia aus-
wendig recitirn / darnach sol der Preceptor die selbigeRegeln mit
erempelnerkleren.

Vnd so sie die Etymologiam gelernt haben / sollen sie ernach
Syntaxin diese stund auch also auswendig recitirn / vnd sol der
Preceptor ernach die selbigeRegeln mit exemplis erkleren/ vnd die
Knaben deudschfragen / das sie Exempla latina vff die Regel in
Syntari machen/ als wie solman im Latin sprechen/ straffe folget
gewislichnach VerachtungGöttlicher gebot? Eoena comitatur certo
contemium diuinarum Legum.

Vnd sollen in alle weg die Schulmeisterdiesenvleis thun / das
sie die jugent treiben Regulas grammaticae auswendig zu lernen /
vnn sol diese torheit nicht geduldetwerden / das etlich die Regeln
verachten/ wollen die Sprach one Regeln lernen.

Auch ist nützlichdas im gantzen land eine gleicheEtymologia
vnd Syntaxis. vnd nicht mancherlei)gebrauchtwerden.

Den Mitwoch vnd Sonnabent sol man zum Catechismobrauchen
durch aus in allen Haussen/ vnn sollen die Preceptores jeden junge



— 43 —

nach einander hören / gantz vnd deutlich sprechen Ppcalogum. Sym-
bolum. praecationem Dominicam. vnd die grössern sol man weiter
fragen im Cateehismo. Quot sint personae diuinitatis? quid sit
Lex? quid peccatum? quid Euangelium? quid poenitentia ?
quomodo homo acoipit remissiouem peccatorum? & c. Vnd
sol ernstlich befolhen werden / das ein gleicher Eatechismus durch aus
im Land gebraucht werde.

Vnd die selbigen tag sol man den Knaben ein Sectio aus göttlicher
Schrifft erponirn / Am mitwoch Mattheum oder Prouerbia Salo-
monis, Am Sonnabent die erste Epistel ad ^bimotbeum. oder die
Epistel ad Colossenses, oder ein gemeinen Psalmen . . '.

Vnd sollendie Schulmeisterdie Grammtica vleissigin der selbigen
Erposition anzeigen/ vnd die einig eigentlich nieinung den jungen
deutlich sagen / vnd nicht srembde disputationes einfüren / Die
jungen sollen auch dieserPsalmen etlicheauswendiglernen / jr Gebet
darin zu oben.

Etliche Schulmeister wollen eitel heilige Schrifft lesen , etliche
gantzkeine/ DieseMeinungbeidesindstrefflich/ sonderndieseOrdnung
wie gesagt ist / so man trewlich leren wil / ist der jugent nützlich.

Das dritte Heufleinsolman in den grössernSchulenalsomachen/
das man die Knaben dazu wehlet / die nu zimlich Grammatici
find. . . .

Zu diesemallem ist nötig / das der Schulmeisterselb ein ge¬
wisserGrammatieuS sen / Denn was einer selb nicht gelernet hat /
dazu bat er nicht lust / vnd helltdie jugent nicht dazu / Er sol auch
selb mit den Schülern latinischreden / vnd die Schüler dazuhalten /
das sie vntereinanderLatinischreden.

Alle wachen sollen die Knaben aus dem dritten Haussen am
sonnabent Latinische schrissten dem Schulmeister überantworten /
Episteln vnd Historien / oderVers / vnd sol der Schulmeisterden
Knaben zu deudschetlicheschöneHistorien dictirn / die sie ernachdie
wochenLatinischmachen.. .

Vnd so die Jungen jre schrifftenvberantwort haben / sol der
Schulmeisterjnen anzeigen/ wo etwas vnrechtist / vnd dieunrechten
Wörter vnd Constructiones bessern.

Wo in Stedten der jungen so viel ist / das man den Vierden
hausten machen kan / aus solchenKnaben welchenu gewis sind in
Etvmologia vnd Sviitaxi, Diesen sol man die selbigestund lassen
Negulas DialecticeS recitirn I die sol der Schulmeistermit leichten
nützlichenErempeln erkleren/ Ernach sol man jnen furgeben Jnitia
Rhetorieae.
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Diese sol man auch die wachenein stund lassenRegulas grece
grammaticae recitirn / Item / den aandern tag sol man ein stund
zum Phocylide/ vnn ernachzum Hesiodovnd Jsocrate ad Demonicum/
nemen. . . .

Nu mag einer hie sprechn/ der übrige Klugheit hat / diese
ordnung sey eitelKinderwerck/ das ist war / Aber an diesemKinder-
iverckist hochvnd mercklichgelegen/ vnd ist ein grosseVorbereitung
zu guter Zucht vnd Künsten / Wenn die Jungen leute im Catechismo
recht vnterwiesensind / vnd sind gewisseGrammatiei worden. In
allem gebew ist hoch nötig ein gut Fundament zu legen / also sol
dieses Fundament auch nicht gering geachtwerden.

Die revidierte Kirchenordnung unterscheidetgleichfalls 4
Haufen und setztfür jede Stufe die Unterrichtspensenfest. Es sind
dieselbenwesentlichniedrigerbemessen,als diejenigenderaltenOrdnung.
Die wesentlichstenAbweichungensind die folgenden:

Der ersteHaufe soll als erstesLesebuchgebrauchendas gewöhn-
liche Handbüchlein,„darin das Alphabet, Oratio Dominica, Sym-
bolum. Decalogus. oder das Alphabet, Declinationes und Conju-
gationes Lateinischund Deutsch/ und der kleineNomenciator, zu¬
sammen gedrucketseyn: Denn daher sienichtallein derDeclinationen
und Conjugationen gewehnen/ sondern dieselbigenauch destoleichter
und bequemlicherhernachaußwendichwerden lernen können.. . . Doch
müssensie zum Gebett / zu den HauptstückenChristlicherLehr / wie
sie im vorgedachtenAlphabet Büchlein gefassetsein / neben etlichen
Psalmen / und Sprüchen des alten und newen Testaments / auß-
wendichzu lernen angehalten werden. Da denn der Praeceptor
nach aller Vernunfft und Bescheidenheit/ mit diesenJungen und
zarten Knaben / wird wissen umbzugehen / und unter andern
sich auch dahin bemühen/ das dieKnaben zu einer deutlichen/ ver-
stendigenund langsamenAußrede gewehnetwerden.

Weitere Leistungensind dem ersten Haufen nicht vorgeschrieben,
es findet sich nichts vom Donat und Cato, vom Vokabellernen,
Schreiben und Singen.

Die Kinder im 2. Haufen „sol der Schulmeisterim Lateinischen
und Deutschen CatechismoLutheri fleissig üben. Den Lateinischen
ohne den Deutschen mit der Außlegung lassenaußwendichlernen /
Und den Anfang der Arbeit / wie denn auch bey den andern allen
geschehensol / täglich vom Gebett machen

Denn Sonnabend sol ihnen das LateinischeEvangeliumexponirt,
und neben dem CatechismoLutheri das DeutscheCorpus doetrin®
.Tudicis außwendichzu lernen befohlenwerden. Auch sol man sie
zur Musica mit den andern Knaben halten / und sie Schreiben
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lehren / und ernstlich ausssehen / daß sie Täglick ihre Schrisft dem
Schulmeister zeigen.

Für den auf dieser Stufe auftretenden Lateinunterricht werden
vorgeschrieben:Donat, diejenige gemeine Praecepta Etymologiae
und leichteRegel aus den Syntaxi.*) Die leichtestenund kürzesten
Colloquia Maturini Corderij und weinichDisticha Catonis sollen
exponiert und auswendig gelernt werden. Auch täglich 2 oder
3 Vokabeln aus dein Nomenciatore. Von Aesop, Erasmus.
Camerarius und Terenz ist auf dieser Stufe keineRede mehr.

Ähnlich sind auch die Pensen des 3. und 4. Haufens herunter-
gesetzt. Nur der Sonnabend soll für den Religionsunterrichtgebraucht
werden.

Über die praktische Durchführung dieser Unterrichtspläne
wollen die nächsten Kapitel orientieren.

Kapitel 13.

Religionsunterricht und Religionsbücher.

Bei der genaueren Betrachtung des Religionsunterrichtes der alten
Zeit zergliedert sichderselbe in die beiden UnterabteilungenKatechismus-
Unterricht und Bibellesen, Es mögen diese beiden Gegenstände
nach einander besprochen werden. Für den Katechismus Unterricht
schreibt die Kirchenordnung, wie schon mitgeteilt, den einen gleichen
Katechismus für das ganze Land vor, und dieser eine gleiche Katechis-
mus mar der kleine lutherische. In seiner ersten gewiß auch bei
uns gebrauchten Gestalt enthielt derselbe die fünf Hauptstücke, die
Beichte und als Anhang den Morgen- und Abendsegen, das Bene-
dicite und Gratias und die Haustafel. Das Amt des Schlüssels
und die christlichen Fragestücke sind nicht von Luther verfaßt, er-
scheinen indessen bald mit dem kleinen Katechismus fest verbunden
und zusammengehörig. In der lateinischen Stadtschule wurde
derselbe nur auf der Unterstufe gebraucht, auf der mittleren Luthers
lateinischer Katechismus, inhaltlich derselbe wie der deutsche, und
auf der Oberstufe zumeist ein lateinischer Katechismus von Chyträus.
Wir sehen von dem letzteren ab, da es sich für die Volksbildung nur
um den kleinen deutschen und höchstens auch noch um den lateinischen
Katechismus Luthers handeln kann.

Reben dem lutherischen benutzte man in der ältesten protestantischen
Zeit auch einen Katechismus von Johann Ri ebling, Superintendenten
zu Parchim. Der Riebling'sche Katechismus ist auf Befehl des Herzogs

»1 und können die Exemplaria solcher Bncher zu Rostock, da sie in der Kinderschule übliche
sehn, gesunden werden."
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Heinrichverfaßtund handelt 1) von den 10 Geboten, 2) vomGlauben,
3) vom Gebet, 4 ) von der Taufe, 5) vomAmt derSchlüssel,6) vom
Abendmahl. Am Schlüsse das Gebet Manasse, 2. Chron, 16. Der
Stoff wird nicht in Frage und Antwort, sondern in gemütlichbreitem
Vortrage in niederdeutscher Sprache behandelt, und sollen die
wichtigstenStellen von den Kindern „heimlick"nachgesprochenwerden.

Weiter verdient an diesem Orte erwähnt zu werden ein Katechismus
von Slüter.") Die ganze Anlage desselben ist von der lutherischen
sehr verschieden; der christliche Glaube fehlt ganz. Gewiß ist dieser
Katechismus in Rostock und auch vielleicht an anderen Orten den
jungen und alten Christen zum Nutzen gebraucht worden.

Im Jahre 1564 erschien in Mecklenburg ein Buch, das für
die kommendeZeit über hundertJahre hinaus in BezugdesReligions¬
unterrichts bedeutungsvollwurde:

Dat kleine Corpus doctrinae, bat is De Höuetstücke unbe
summa Christliker Lere, vor de Kinder in de Scholen unde Hüsern
upt entsoldigste gestellet dorch Mathaeum Judicem.

Psalm 119. Wo werdt ein Jüngelinck fynen wech anstrafflich gah»?
Älntwordt. Wenn he fickhöldt na dynem Wörde. Rostock 1565.

Auf 81 Seiten wird nach einander gehandelt: Van Gade, d. Schepping,
v. d. Engelen, ö. d, Düueln, v. d. Minfchen, v, d. Sünde, o, Gades morde,
v. d. geselte, v. d. Euangelio, d. Gerechtigkeit, v. d. Gelouen. n. de Nyen
Gehorsam :c. Zuletzt folgen Gebete, Ermahnungen und Fragestücke für die¬
jenigen, welche zu Beichte uud Abendmahl gehen wollen.

„Van Gade, Wo vele Göde sindt dar? Antwordt, Alleine ein Godt.
Im vöfften Boke Mosi am 6. cap. Höre Israel, dyn Godt Ys alleine ein
einiger Godt. Unde im ersten Gebade stein Du schalt nene andere Göde
hebben benemen my,

Wat Ys Godt? A, Godt Ys ein Geistlick weseiU Ewich, Almcchtich,
Barmhertich, sryens willens, de Bader, die Söne, de hillige Geyst, enich im
wesende unde drefoldich in Personen, de uns hefft geschapen unde erlöset,
vnde, de uns Hillich maket, unde am jüngesten Tage tho der ewigen Frowde
uperweckenwert.

Wat sindt de Düuele? A. De Düuele sindt böse Geiste van Gade aff>
gefallen, ungerecht unde uuhillich, lestern Godt unde ghan ummeher, dat fe

»Eine schone vnd ser nutte Christlike vnderwystmge allen Christgelouigeu mynschen
lnicht allene denn kynderen vnde jungen luden) sunder ock den olden wol antomerckede
na der wyse eyner vrage vn antword. 1525. Ludowich Dietz."

..Brage. Wat bist du? Autwerdt. Eyu vorn unfftig vustrefflick minsche, eyn
creatur van gade geschapen.

B. Warumme hefft dy godt geschapen? A. Dat tick ene schal leren keneu, yn em
gelowen, vn ene lest hebben.

B. So höre yck wol, du byst eyn Christen? A. Ja eyn crysten bhn ick
B. Gelouestu ock yn den ewige jucksrowe Maria? A. Ick geloue wol van er.

funder nicht yn er.
V. Worome? A. Wele je Ys nicht ein schepper effte godt effie eyne salichmatersche.
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de bösen Kinder linde de godtlose freien, nnde in de Helle vören, dar uns
Godt vor behöbe.

Segge einen Spröke van ben Düueln. I. Petri 5. Juwe Wedbersaker
be Dünel gcith uinmeher alse ein brummenbe Löwe, unde socht wene he vor-
schlinge.

Wat is de Entechrist? A. De Entechrist ys bat gantze Pawetsdom, van
dem Dünel gestifstet, darinne wan de lere Christi verkeret, de doden hilligen
anbedet, verbudt de Ehe, unde de Spyse, unde varet in de Helle mit alle
synen gesellen, de nicht bekeret werden.

Seqge einen Spröke, bat men vam Entechrist uthghan schal. In ber
Apenbaringe Johannis am 18. capit.: Ghat uth von er. myn volck, bat gy nicht
beclhastig werben erer sünde, up bat gy nicht empfangen etwas van erer Plagen."

Mathäus Richter war Professor in Jena und lebte von
1561—64 bei seinem Freunde, dein Superintendenten Wigand in
Wismar, in welcherZeit er das corpus doctriiiae verfaßte. Sein
Buch wurde in Mecklenburgnicht bloß in der Schule, wie dies die
R. K.-O. verordnete,sondern auch bei dem Unterricht des Volkes in
der Kirchefleißig gebraucht. Es gewann bald noch eine viel größere
Verbreitung, weit über Mecklenburgs, selbst DeutschlandsGrenzen
hinaus, ör. Wiechmann-Kadow,der 1865 beiBärensprung-Schwerin
eine erneute Auflage des Corpus doctrinae veranstaltete, berichtet
in derselben, daß bereits über 50 verschiedeneAuflagen in nieder-
deutscher und hochdeutscher,niederländischer, deutsch-ehstländischer,
schwedischer,finnischer,lateinischer,griechischerund hebräischerSprache
nachgewiesenseien.

Das, was diesemBüchlein die geradezuaußerordentlicheVer-
breitung verschaffte,war neben der klaren und kurzen Form für das
niederdeutscheSprachgebietgeiviß auch dieses, daß es zu dem Volke
in desseneigentlicherMundart redete und ihm dadurchdenStoff um
sehr vieles näherte und verständlichmachte.^)

Über die Methode des damaligen Katechismusunterrichtsgiebt
uns Luther in der Vorrede zu seinemkleinendeutschenKatechismus
Auskunft. Zwar ist dieseVorrede an die Geistlichengerichtet, aber
wenn man bedenkt, daß diese vorher zum guten Teil Schulmeister
waren und die Schulmeister wieder sür den Unterricht sollten unter-
weisen,so darf man das Folgende ohneweiteres auch auf die Schule

*' Dr. Wiechmaun fuhrt in seinem Werke: Mecklenburgs alt niedersächsische Litteratur.
Schwerin. 1864. noch mehrere hierher gehörige niederdeutsche Druckwerke an: Echiridion.
Te klene Catechismus vnde Fragestücken christliker. Gödtliker Lere, vör de gemenen
Parheren. Prediger unde Hußvaders. Sampr den XX Fragestücken vör de. so thom
Sacramente gehn wöllen upr insoldigeste gestellet Törch Dr. Martin Luther. Rostock.
1599. — Ein korth Handbook vor yunge Christen, so vele en noth Ys to weten dorch
Iohannem Toltz. Rostock. 1526. — Seien Bibel in hundert Fragen unde Antwordt
nnderscheden. Rostock. 1554 u. a. — Wir nennen auch noch die ..Hauptartikel Christlicher
lere" vom Sup. Celichius, Güstrow. 1581. (Univ. Bibl.)
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anwenden. „Aufs erste, das; der Prediger vor allen Dingen sich
hüte und meide mancherleiund allerleiText und Form der 10 Gebote,
Vaterunser, Glauben, der Sacramente k., sondern nehme einerlei
Form vor sich, dabei er bleibe, und dieselbe mit einerlei gewissen
Text und Formen lehre; sonst werden sie leicht irre, wenn mann
heute so und über Jahr so lehrt, als wollte man's bessern;und wird
damit alle Mühe und Arbeit verloren Zum andern, wenn
sie den Text wohl können,so lehre sie dennhienachauchdenVerstand,
daß sie wissen,was es gesagt sei, und nimm abermal vor dichdieser
Tafel Weise oder sonst eine kurze einige Weise, welchedu willst und
bleibe dabei, und verrückesie mit keiner Silbe gleichwie vom Text
jetzt gesagt ist Zum dritten, wenn du sienun solchenkurzen
Katechismus gelehrt hast, also nimm den größeren Katechismusvor
dich, und gieb ihnen auch reichernund weitern Verstand."

Luther dringt also in ersterLinie auf feste, gedächtnismäßigeAn-
eignungderForm, und erst wenn diese,der Katechismusund auchder
Verstand, das sind hier die lutherschenErklärungen, sicherbewältigt
sind, will er zur Erklärung übergehen. Es wird bei dieserWeise
nur zu leicht dahin gekommensein, daß man über dem Einüben der
halb oder garnicht verstandenenForm erst spät an das Erklären
kam und dadurch den Unterricht zugleich mechanisierteund ver-
äußerlichte. Das Auswendiglernen war, wie ein Bericht über
Neubuckow 1569 sich ausdrückt, dann ein „von außen lernen".
Daneben mußte es für die religiöseBildung entschiedenungünstig
wirken, wenn in der lateinischenSchule schon im 2. Haufen der
lateinischeKatechismusden deutschenverdrängte. Da, wo das Kind,
der junge Mensch für die Forin noch nicht reif ist, kann der Inhalt
durch die fremde Form nur verlieren.

Die zweiteDisziplin im Religionsunterrichte ivar das Bibel-
lesen. Die K.-O. spricht nur von einem Lesen der lateinischen
Bibel; denn diese ist ohne Zweifel ausschließlichgemeint, wenn vor-
geschriebenwird, daß man denKnaben die göttlicheSchrift exponiere
und die Grammatik in derselbenfleißig anzeige. Es wird dieseVor-
schrift gemacht für den zweiten Haufen. Das Latein überwuchert
also schonauf dieser Stufe das Bibellesen, und wird der eigentliche
Zweckdesselben,dieErbauung des Schülers, wohl schwerlichdabeizur
Geltung gekommensein. Es ist sehr charakteristisch,daß die K.-O.
mit keinemWorte das Lesen der deutschen Bibel erwähnt. Auch
aus denübrigenQuellenistuns darübernur eineeinzigeNachrichtbekannt
geworden: Nach einer Güstrower Schulordnung von 1557 nämlich
sollte die lateinischeund die deutscheBibel gelesenwerden. Um 1600
war es an einigen Schulen Gebrauch, daß die Knaben beim Schul¬
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ansang und -schluß täglich zu gemeinsamen Andachten vereinigt
wurden, wobei man nach Gesang und Gebet ein Kapitel aus der
Schrift verlas und erklärte, ob deutsch oder lateinisch, fanden wir
nicht verzeichnet. Wenn nun auch die Nachrichten gerade über die
Unterrichtsgegenständedieser Zeit nur dürftig fließen, so darf doch
wohl, auch im Hinblickauf den Text der K.-O., geschlossenwerden,
daß die LateinschuleMecklenburgs die deutsche Bibel, wenn über-
Haupt,nur sehr spärlichgebrauchte. Am meistengelesenwurden die
Perikopen und die Psalmen; etlichePsalmen und Sprüche aus dem
alten und neuen Testamentesollten auswendig gelernt werden.

An Zeit bestimmtedie Kirchenordnungdem Religionsunterrichte
6 Stunden, diejenigendes Mittwochs und Sonnabends. Zuerst wird
man dieseOrdnung allgemein inne gehalten haben; nach und nach
machten sichÄnderungen geltend. Man lehrte in den betreffenden
Tagen in der 3. und 2. Stunde auch andere Gegenstände als
Religion und richtetedafür an den übrigen Tagen Religionsstunden
ein mit dem Bestreben,die Frühstunden eines jeden Tages dafür zu
benutzen.

Eine bei weitem längereZeit wird man derReligioneingeräumt
haben in den deutschen Schulen, wo sichdieselbenin Städten und
Fleckenund vereinzeltauch in Dörfern fanden. In diesen Schulen
lernten die Kinder nur den Katechismus, oder Lesen und Beten,
oder Lesen, Beten und Schreiben, oder, wie in der Jungfrauen-
schule zu Güstrow 1602, geistlicheLiederLutheri, den Katechismum,
Evangelia und Epistel und viele schöneSprüche aus der heiligen
Schrift auswendig. Der letzteZusatz,das Auswendiglernen,bezeichnet
zugleichwieder die Methode auch dieser Schulen. In ihnen geht
alles direkt oder indirekt auf die Religion: das Lesen wird, sobald
es sichüber die bloßeBuchstabenkenntnishinauserstreckt,an religiösen
Stoffen geübt und ebenso das Schreiben und Singen, wo diese
beiden Gegenständevorhanden waren. Über den Religionsunterricht
in Privatschulen ist uns nichts bekannt geworden.

Neben der Bibel gab es früher auch schonbiblischeHistorien-
bücher. 1527 und 1542 erschien ein solchesvon Bugenhagen
in Rostock:Historia des lidendes vnde UpstandyngevnsesHerenJesu
Christi uth den Beer Evangelisten dorch D. Johannem Bugenhagen
Pomern uppet Nye vlitigen tho samendegebracht. Tho Rostockby
LudowichDietz gedruckt1527.*) Vielleichtwird dasselbe,wie auch
noch andere, hie und da in den Schulen gebrauchtsein.

Zurückblickendergiebtsichfür denReligionsunterricht,daß derselbe
die ihm theoretischüberall zugesprocheneerste Stelle in Wirklichkeit

*) Nach Wiechmann-Kadow, a, a. O,

4
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nur in den öffentlichendeutschenSchulen einnahm, in der lateinischen
Schule dagegenvon der überall im großen getriebenenLateindrillerei
eingeengt,überwuchertund ausgesogenwurde.

Kapitel 14.

Lesen und Schreiben.

1. Das Lesen. Das Verhältnis des Lesenszu der Vermittlung
religiöserKenntnisseist oben schonangedeutet. Ebenso ist es auch zu
allem übrigen Wissen des Menschendie Brücke, der Schlüssel, und
das praktischeLeben, ganz besondersder Verkehr der Menschenunter
einander, kommt erst zu seiner vollen Entfaltung durch Lesen und
Schreiben. Aus diesemGrunde findetman den Leseunterrichtfast aus-
nahmslos auch in den Anfängen der einfachstenSchule. Fast aus-
nahmslos, denn es gab allerdings auch bei uns einige Küsterschulen,
in denen nachweisbar nur der Katechismusgetrieben wurde. Das
erste Lesebuchwar damals wie heute die Fibel. Das Grimmsche
Wörterbuch weist nach, daß das Wort Fibel aus demselbenStamme
gebildetist wieBibel, und Fibel wörtlichsovielheißt, als kleineBibel.*)
Unsere heutigen Fibeln stimmen mit diesemWortsinne wenig mehr
überein, wohl aber die alten.

Die K. O. schreibtfür den ersten Leseunterricht„der Kinder
Handbüchlein" vor. Dasselbe ist von Philipp Melanchthon zu-
sammengestellt,wird unrichtigerWeise auch öfter Luther zugeschrieben.
Es enthielt, wie schonaus der K. O. angeführt, das Alphabet, das
Vaterunser, den Glauben und die 10 Gebote. Neben dem Hand-
KüchleinstelltdieR, K. O>einenlateinisch-deutchen "Nomen Clator,
ein Vocabularium mit Deklinations- und Eonjugations-Tabellen,zur
Wahl.

Eine allgemein in Deutschland und darum vielleichtauch in
MecklenburggebrauchteFibel war der La i en B ibl ia. Von derselben
sindhinsichtlichdesTitels und einigerEinzelheitenim Texte verschiedene
Ausgaben bekannt geworden. In der ältestenZeit im Jahre 1525
lautete der Titel: „Ein Bökeschenvor de leyenunde Kinder". Darin
das Alphabet, die Vokaleund Consonantenbesonders,die Gebote, der
Glaube, das Vaterunser, das Benediceund Gratias, vom Sacramente
und von der Beichte. Am Schlüsse waren die Ziffern und einige
kürzereRegeln, dieselbenzusammenzustellenmitgeteilt. Der Anhang
enthielt Titulaturen zum Briefeschreiben.^)

»I Kehr. Geschichte der Methodik. Gotha. 1877. Bd. II. 334.

**) Ebendas. S. 335.
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Der nächste Schritt für die weitere Ausgestaltung der Fibel
bestanddarin, daß man nach demAlphabet je einen Consonantenund
einen Vokal zu zweilautigenSilben zusammenstellte.Eine solcheZu-
sammenstellungbringt zum Beispiel eineAugsburgerFibel von Jakob
Grüßbeutel 1591.*) Daß man sichin Mecklenburgin der besprochenen
Periode zu diesemStandpunkte erhoben hat, ist uns nicht bekannt
geworden. Für die erwähnteAugsburger Fibel ist es nochbemerkens-
wert, daß dieselbeneben den einzelnenBuchstabenschonBilder bringt,
die demKinde das Behalten erleichternsollen. Auf der letztenSeite
verschiedenerFibeln jener Zeit findet sich ein Hahn abgebildetmit
demVers darunter: Die Klok ist sechs,es wecktder Hahn, ihr müsset
zu der Schule gahn. Ein bekanntesGeschichtchen,das diesenHahn zu
Johann Ballhorn, der von 1531—99 in Lübeck.gelebthaben soll,
in Beziehung bringt, läßt vermuten, daß auch in Mecklenburgeine
sogenannteHahnenfibelschonfrühe gebrauchtwurde. Hinsichtlichihrer
Anlage hat sichdieselbegewiß nicht von den schonausgezähltenunter-
schieden.

Als Methode des Leseunterrichtsgebrauchteman wie überall
in Deutschlanddie Buchstabier Methode. Zwar hatteschonValentin
Jckelsamer 1525 die geistlose, unnatürliche Buchstabiermethode
verworfen und dafür die natürlichereLautiermethode,verbunden mit
vorbereitendenSprechübungen empfohlen, allein er stand mit seiner
Ansichtwie ein Prediger in der Wüste. Es war immer schon ein
Schritt vorwärts, als man für das BuchstabierendieReiheda, be zc.
aufstellte. Vorher ging es nach dem Handbüchlein direkt von dem
Alphabet zum Glauben. Welch ein Sprung! An dem Stoffe
dieser Fibel konnte ein Kind überall nicht lesen lernen. Ehe die
allergrößten Leseschwierigkeitenbesiegtwaren, wußte das Kind den
Stoff schon auswendig, und derselbe wurde für das Lesenlernen
dadurchunbrauchbar. Darüber scheintman sichindessenkeineSorge
gemachtzu haben. Die weimarsche Schulordnung von 1619
schreibt darüber vor: „Wenn die Kinder das A. B. C. von den
Blättlein, die man den Vortrab nennet, gelernt haben, so sollen sie
sofort zum Buchstabierenschreiten". Dazu bedarf es keiner „er-
dichteten Syllaben, welche die Kinder sonst nur nach der Larve
auswendig lernen, sondern der Praeceptor nehme stracksdas Vater-
unser für sich, denn da find Syllaben genug innen .... Wenn
der Vortrab und das Lesebüchlein,wie vorhin erzählt wurde, zu ende
gemachtist, so soll drauff ohne längeres auffhalten denselbenknaben
stracksdas erste Buch Mosis fürgegebenwerden, ungeachtet, ob sie
schonim Buchstabierenvnd Lesen noch etwas oder auch gleich sehr

*) Sehr. a. a. O. n, 6. 337.

4*



— 52 —

gering und unfertig seinmöchten:denn es ist nicht drauff angefangen,
daß sie die gantzeLesekvnstflugs in wenig Wochen aus dem Lese-
Küchleinmüßten gefassethaben: wenn sie es alsobald köndten, so
dürfften sie keines ferneren Lehrens noch Unterrichts. Drumb ist's
hier nichtvonNöthen,daß man flugs zaghaftigoderkleinmütigwerde."*)

In dieser Weise wird man's auch bei uns getrieben haben.
Von der Fibel zumKatechismusund derBibel in den deutschenund
von der Fibel zum Donat in den Lateinschulen,das war allgemein
der Weg des Lesenlernens. Besonders schwierigmuß dasselbein den
Lateinschulengewesenfein. Aus demHandbüchleinhatten dieKinder
wohl kaum mehr als das Buchstabieren gelernt, und nun ging es
direkt zu den mit lateinischen Lettern gedruckten,unverstandenen
lateinischen Stoffen. Das Lesenlernenan denselbenwird gewiß
kein leichtesKunststückgewesensein. Daneben wurde dasselbe noch
recht sehr erschwert durch das teilweiseFehlen der Unterrichtsbücher
in derHand der Schüler und durch das Verhältnis desLeseunterrichts
zu dem übrigen Unterrichte. In den Trivial schulen mußten die
Schulmeister zumeist alle Abteilungen zugleich unterrichten. Die
Hauptzeit und -kraft wurde dem Lateinunterrichte an die größern
Schüler gewidmet,und die unscheinbarenAnfangsgründe mußten sich
mit wenigembegnügen. AngesichtsdieserSchwierigkeitensind gewiß
die Fragen berechtigt:Lernte ein mangelhast begabtes Kind in jener
Zeit überhaupt lesen, und inwieweitwar es möglich, daß ein Kind
mit normaler Begabung sich ein fließendes, verständigesLesen an-
eignen konnte? Das erste wird man kaum, das letztere nur
annäherungsweiseerreicht haben und dann auch nur nach einer
Reihe von Jahren mühevollerArbeit. Jkelsamer urteilt in seiner
Grammatik selbstüber die Gebildetenseiner Zeit: „Die es zuZeiten
am besten machen oder am sruchtbarlichstenlesen könnten, denen
mangelts im lesen."**)

2. Das Schreiben. Die Kirchenordnungfordert: „Dabey
sol man sie leren schreiben,vnd ernstlichdazu halten, das sie teglich
jre Schrifft demSchulmeisterweisen". Die erstenlateinischenWörter
sollen sie in ein Büchlein schreiben oder schreibenlassen. In dem
dritten Häuflein sollen die Schüler lateinischeSchriften überantworten.

In den lateinischen Schulen mußten also vier Alphabete,
zwei deutscheund zwei lateinischegeübt werden. Daß man in den
deutschen Schulen nur die beiden deutschenbehandelte, ist wahr-
scheinlich,aber hier nicht nachweisbar. Der praktische Gebrauch
drängte das Volk ja ausschließlichauf die deutscheSchrift, und mit

*) Kehr, Gesch. a. o. O. II. 333.
**) Kehr, a. a. O. II. 304.
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der Bewältigung auch nur dieser zwei Alphabete wird die damalige
Schule vollauf zu thun gehabt haben. Denn der Weg zu der
Schreibekunst war damals viel schwierigerzurückzulegenals heute.
Man denke sich zunächst einmal unsere Griffel und Schiefertafel,
unsere Bleistifte und Stahlfeder und für die älteste Zeit auch noch
unsere Kreide und Wandtafel hinweg. Selbst die allererstenSchreib-
versuchemußten mit Tinte und Gänsekielauf Papier gemachtwerden.
Dazu war das Papier dazumal noch viel teurer als heute und die
Gänsefeder für die ungeübte, schwereHand verhältnismäßig weich.

Und die Methode? Nun, es war dieselbe wie bei jenem
Musikus des WandsbeckerBoten: Und zwar war das seinMethodus,
er setztsein Horn ans Maul und blus! Der Lehrer schrieb dem
Schüler in seinemHefte zunächstdas kleinea vor, und es war dann
Sache des Schülers, dieses nachzumachen. Wenn das einigermaßen
gelungen war, so ging's zum b und so im kleinen und dann auch
im großenAlphabet bis zum tz. Darnach folgten in derselbenWeise
Wörter und Sätze. Zugleichwird man auch den Schülern Schreib-
Übungenals häuslicheArbeiten aufgegebenhaben. In späterer Zeit
war man hie und da angefangen, an der Wandtafel vorzuschreiben.
In Boizenburg hing 1599 ein Brett mit Linien bezogen in der
Schulstube; in der Bützower Schule gab es 1642 eine Tafel,
worauf den Kindern etzlicheBuchstaben vorgeschriebenwerden und
ähnlich in Plau 1643. An den übrigen Orten, von denen das
Schulinventar aufgezähltwird, ist eine solcheTafel nicht genannt.
Das Vorschreibenan der Tafel war immerhin ein Fortschritt: das
Kind sah die Buchstabenviel größer und konnte dadurch ihre Form-
Verhältnisseviel genauer erkennen; auch war der Buchstabe allen
Schreibschülernzugleichsichtbar und des Lehrers Erläuterung ver-
ständlich; die Wandtafel konnte wenigstens die Vermittlung bieten
vom Einzel- zun: Massenunterricht.

Hinsichtlichder Orthographie war die Schule jener Zeit
glücklicherdran als die unserer Tage. Es herrschte auf diesem
Gebiete recht vielFreiheit. Die Visitationsaktenvon1535 gebrauchen
den großenBuchstabenzumeistwie im Lateinischen. In demweiteren
Verlaufe der Entwickelungfindet man dann diejenigenWörter groß
geschrieben,welchebesonderssollen hervorgehobenwerden, bis man
um die Mitte des 17. Jahrhunderts schondurchwegdie Dingwörter,
besonders die conkreten groß schrieb. Ähnlich entwickeltensich in
dieser Zeit die Dehnungs- und Schärsungsbezeichnungen. Das
Dehnungszeichenwird in einem Worte bald gesetzt, bald fehlt es
wieder, das „h" steht in derselbenForm bald vor, bald hinter dem
zu dehnenden Vocal: thun und tuhn, ja die Visitationssecretäre
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schreibenauch wohl tunh. Das Dehnungs-„e" setztman auch hinter
a, o und u, ohne daß diese dadurch zu Umlauten werden: schuele.
Die Nmlautbezeichnungbildete sichin dieserZeit gleichfallserst aus;
das umlautende „e" wird zuerst vielfach über, jedoch auch neben
den Vocal gesetzt. Ebenso willkürlichgeht es zu mit derSchärfung:
wind, sol (= soll). Um die Mitte des 17. Jahrhunderts sind alle
diese Wandlungen zu einem bestimmten Abschlüssegebracht. Im
ganzen scheinendie Leute jener Zeit nicht viel von orthographischen
Scrupeln geplagt zu sein, so daß man von der Schule nach dieser
Seite nicht zu viel erwarten darf. Der gewöhnlicheVolksschüler,
der die deutscheSchule oder die unterste Klasse der Lateinschule
besuchte, wird sich zumeist mit einem leidlichen Buchstabenmalen
haben bescheidenmüssen. Die geübteren erhielten wahrscheinlichauch
Anleitung zum Briefschreiben.

An denentwickeltenLateinschulen,zumBeispielan derSchweriner,
gab es zu Ansang des 17. Jahrhunderts besondereSchreibmeister.
Wo ein solcherfehlte, wie zuerst in Güstrow und Parchim, da
legte der Rat eine Schreib- und Rechenschulean.

Kapitel 15.

Der Gesang- und Rechenunterricht.

1. Der Gesangunterricht stand praktischunmittelbar indem
Dienst des Kirchengesanges. Alle öffentlichenSchulen waren
verpflichtet, bei jeder Kirchenfeierim Chor dienend den Gesang zu
leiten. Der kirchlichenFeiern aber waren, wie Kapitel 4 genauer
mitgeteilt, in jener Zeit viel mehr als heute. In den Kirchen der
Städte, wo Schulen vorhanden, sang man außer den deutschenauch
lateinischeWeisen. Die schon berührte Kirchenordnungvon 1540
schreibtfol. 120 b darüber: „Allene dat me de latinischesprake nicht
gantz uth der Kerkedryue, denn wenn de uth der Kerkequeme, so
würde se ockjn den Scholen affnemen. So kann me Gades wordt,
edder de reyne lere nicht erholden." Diesen Standpunkt halten auch
die K.-O. von 1552 und die R. K.-O. von 1602 fest. Die Kirchen-
ordnungen zählen zugleichdie zu singendenLieder auf. Neben den
viel gesungenenPsalmen sind die deutschenLieder jener Zeit noch
heute zumeistin unserm Gesangbuchevertreten. Die Gemeindesang
die Lieder nicht wie heute aus dem Gesangbuche,sondern „aus dem
Kopfe over besser aus dem Herzen".*) Noch in der letzten Hälfte

*) Bachmann, Gesch. des Meckl. Kirchengesangbuches. Rostock. 1883. S. 19.
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des 17. Jahrhundertsverwunderteman sich,wennjemandaus dem
Buche sang „wie ein Cantor," und vom Pastor wurden solche
Neuerungenan manchenOrten verboten.*)

In der Schule und auf demChore brauchteman in der ältesten
Zeit ein bei Ludowych Dietz in Rostock1525 gedrucktesGesang-

buch.**) 1531 folgte diesemaus derselbenDruckereiein zweiteiliges
Gesangbuch von Joachim Slüter.***) Bachmann weist 16 ver-
schiedeneAuflagen dieses Buches nach und schreibt über seine Ver-
breitung: „Länger als ein Menschenalter ist Stüters Buch nach
seinen zwei Teilen kurz dat dubbelde Sangböklin genannt, recht
eigentlichdas Gesangbuchfür die lutherischenKirchenNiedersachsens
geblieben." In späterer Zeit trat an Stelle des SlüterschenBuches
das Rostocker Gesangbuchvon 1577, das in 24 von Bachmann
nachgewiesenenAuflagen weit über MecklenburgsGrenzen hinaus
verbreitet war.^)

Seit etwa 1600 brach sichder hochdeutsche Kirchengesangin
MecklenburgallmählichBahn. Für seineVerbreitung, sowiefür den
Kirchengesangüberhaupt wurde sehr bedeutungsvoll: Burmeisters
Psalmenharmonievon 1601.ff) Es ist die „gewöhnlicheMelodie im
Discant behalten und kan von der gantzen Gemeinde gesungen
werden, die anderendreyStimmen aber von den andern erwachsenen
Knaben vn gesellenauffm Chore vnd wer sonstenin der Kirchezur
musica Lust hat".

Zu gleicherZeit sind neben den genanntenohneFrage auchnoch
andere in und außerhalb MecklenburggedruckteGesangbücherin der
Schule und auf dem Chore gebraucht worden. An vielen Orten
benutzteman daneben geschriebeneGesangbücher,wie solcheneben den
drei zuerstgenanntenBüchern dadurchunentbehrlichwurden, daß diese
keineNoten enthielten. Ein Visitationsberichtaus Bützow von 1593
zählt aus der Cantorstube unter andern: folgendes Inventar auf:
Opus musicum, 4, 5, 6 und mehrere Bände von Jacobo Handt
Pragae Tppis Georgp Nigrini Anno 1586 in weiß Schweinsleder
in 8 Toms gebunden.Ein groß Pergamenen choralbuchvmbher be-
schlagen mit Mißing. Noch ein Mißalbuch von Pergamen. Ein
Psalter in Papier. Noch ein Pergamenen Psalterum mitt einer

*) Ebendas. S. 20.
**) Eyn gantz schone unde seer nutte gesangkboek, tho dagelyker oevinge geystliker gesenge

vnde Psalmen. ^
**) Der erste Teil enthält: Geystlyke leder uppt nye gebetert tho Witteberch dorch D. M.

Luther, der zweiie Teil: Geystlike gesenge vnde leder.

f) Geistliche Leder vnde Psalmen D. Martini Lutheri vnde anderer framen Christen na

ordenninge der Jartyden vnde Texte nppet nye thogerichtet. _
tf) GEistlicher Psalmen Dr. M. Luthers und anderer gottseliger Menner u. s. w. Bier-

stimmige Psalmen, darinnen der Psalmen Melodie durch M. Joachimum Bur-

meisterum L. Scholae Rost. Collegam. Bachmann. S. 91 ff.
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Ketten. Ein Opus musicum geschriebenvon 6 Theilen ist darin
verehret. Noch 5 Theile geschriebenerSangbücher. Noch 6 Sang-
büchergeschrieben.Noch8 Theile geschriebenerSangbücher. X.B. Die
beidenvorstehene(da Rektorund Gantor) haben ein groß Pergamenen
Antiphonal vnnd ein Mißal in der Kirchen vorwahrlich beigelegt,
welcheder Cantor vor dieser Zeitt auch vff seiner Stube gehabt und
gebrauchet.

Aus denKirchen-und Visitationsberichtengehtunzweideutighervor,
daß man in den Schulen das Singen nach Noten übte. Die in
den Schulen vorhandenenWandtafeln werden um die Mitte des 17.
Jahrhunderts verschiedentlichals Singbretter bezeichnet.

Als Übungszeit für den Gesangunterrichtschreibtdie Kirchen-
ordnung den lateinischenSchulen die ersteStunde der vier Nachmittage
vor, in denen Schule gehaltenwird. Diese Ordnung ist allgemein
inne gehalten. Außerdem wurden die Schulstunden des Morgens
und Abends,.an einigenOrten auch des Mittags, mit Gesangeröffnet
und geschlossen.Die kleinerenSchüler nahmen an manchenOrten
an dem Gesangunterrichtnicht teil; teils wurden sie unterdessenmit
Lesen und Schreiben beschäftigt,teils blieben siewährend der Gesang-
stunde zu Hause.

Die ganzeZeit war ausschlieslichdemKirchengesang gewidmet,
weltliche Liederwerdennur ausnahmsweisegeübt sein. Eine Straß-
burger Schulordnung von 1598 schreibtdarüber vor: Dabei (beim
Gesangunterricht)sie dann auch gemeltejhre Lehrkinder für vppigen
schändlichenweltlichenLiedern, vnd anderer Narrenthäding zu singen
warnen, Vnd solchejhnen nit gestattenfallen".*) Bei demUmsingen
in den Städten sang man gleichfallswie in Rehna „geistlicheLieder
und Motetten" oder nach einer Bezeichnungaus Rostock„christliche
Gesängedeutschund lateinisch".

Fragt man nun, aus welchemGrunde jeneZeit der Musik in
Kircheund Schule überhaupteine solcheAusdehnung und solcheSorg-
falt widmete,so antwortetLuther: „Die Musica aber ist der besten
Künste einer .... Musica ist eine halbe Disziplin und zugleich
Meisterin, so die Leute gelinder und sanftmütigermacht .... Wer
dieKunstkann, der ist guterArt, zu allemgeschickt.Man mußMusicam
von Notwegenin Schulen behalten. Ein Schulmeistermuß singen
können, sonst sehe ich ihn nicht an . . . Die Jugend soll man stets
zu dieserKunstgewöhnen,denn siemachetfein geschickteLeute. Singen
ist die besteKunst und Übung".**) In einer Güstrow er Schul-
ordnung von 1602 heißt es: Die Musica sei ein edler Schatz und

*) Schmidt, a. a. 0. III 1892.
»*) Derselbe HI. 39 und 40.
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Schmuck der Kirchen und einer ganzen Stadt, drum soll bei der
Schulen ein Chorusmusicussein, damitdiesefeineKunstim menschlichen
Geschlechteerhalten werde.

2. Der Rechenunterricht. Die Weise des Rechnens in
der besprochenenZeit wird am klarsten zur Darstellung gebrachtdurch
Adam Ryse, der von 1492—1559 in Sachsen lebte, 1522 als
Rechenmaysterin Ersurdt und nach 1525 als Bergbeamter „auff
sankt Annabergk", zugleich in einer Privatschule seine Rechenkunst
lehrend.*) Die zweiteAuflage seines Rechenwerkesführt den Titel:
„Rechnen auff der Linihen un Federn. Auf allerlei) hanthirung
gemacht durch Adam Rysen. Zum andern mal ober sehen und
gemeret, Anno M. D. 3E.3E. I. X. Gebracht zu Erffurdt durch
Melchior Sachssen ynn der Archa Noä." Wie schonder Titel sagt,
unterscheidetRyse ein Rechnenauf Linihen, auf demRechentische,
und ein Rechnen auf Federn, d. i. schriftlichesRechnen. Der
Rechentischzeigte ein eingeschnittenesoder auchmit KreideoderFarbe
gezogenes Liniensystem. Die aufgelegten Marken, Rechenpfennige
genannt, bedeuteten auf der ersten Linien Einer, auf der zweiten
Zehner :c. Der Schüler soll zuerst im Auflegen der Zahlen geübt
werden und dann die vier Rechnungsartender Reihe nach an dem
Rechentischevornehmen.

Das Rechnenauf Linien wird in Mecklenburgkaumgeübt sein;
denn selbst bei genauer Aufzählung des Schulinventars findet sich
nirgends ein Rechentischenvähnt. Die an wenigenOrten nach dein
30jährigen Kriege genannten Rechentafeln, die auch als Sing- und
Rechenbretterbezeichnetwerden, waren wohl einfacheWandtafeln für
das Ziffernrechnen.

Das Rechnen „auff der Federn", die zweite Stufe, behandelt
gleichfalls nacheinander das Numerieren, Addieren u. s. w. Jede
Operation wird mit einer langatmigen Regel und einem Beispiel
eingeführt. Für die Aufgabeheißt es: „Thu yhm also" und nachge-
fundenem und durch die Probe gesicherten„Facit" : „so hastu yhm
recht gethan". Das Verfahren an sichist im ganzendem heutigen
gleich bis auf das Numerieren und Dividieren. Die Zahl
86 789 325 178 wird vonRyse gelesen:86 tausendtausendmaltausend,
700 tausendmal tausend, 89 tausendmal tausend, 300 tausend, 25
tausend 178. Diese schwerfälligeArt des Numerierens hat sichin
Deutschlandbis um die Mitte des 18. Jahrhunderts gehalten. —
Beim Dividieren setzte man den Divisor unter die zu teilenden
Stelle des Dividenden und den Rest darüber, so derselbemit der

*) aSergl. Kehr, a, SD.X. 290 ff.
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nächsten Stelle des Dividenden den nennen Teildividenden bildete.
In den Akten findet sichdieseWeise, die s. g. Turmmethode, gleich¬
falls noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Wie jene Zeit über den Wert des Rechnens dachte, spricht
Zwingli bezeichnendaus: „Maß-, Rechnen- und Zahlenkunstsoll
der Jüngling nicht verachten,dochauch nicht zulange sich damit be-
schäftigen;dennwie sie,wenn wir siekennen,großenNutzengewähren,
und wenn wir sie nicht kennen, uns zu großenHindernissengereichen,
so wird der, welcherin ihnen grau wird, keinenandern Gewinn davon
tragen, als diejenigen,welche,um nicht ganz in Müssiggang zu ver-
sinken von einem Orte zum andern spatzieren".*) Man schätztedas
Rechnen wohl als eine für das praktische Leben bedeutungsvolle
Kunst, von seinemallgemein bildenden Werte aber hatte man
keineAhnung; allerdings kam der letzterebei dem geistlosen,mecha-
nischenRegelrechnenja auch weniger zur Geltung.

„Lehre die Regel mit allemFleiß, in den Brüchenwirstu werden
weiß." „Sie (Regel de tri) ist von Drey zusammengesetzt,die frag
stellt man allmal zu letzt. Vnd was jhr gleichenNamen hat, wird
gesetztan die erste stat, auch wann ein ander ding berürt, wird in
die mitten eingesürt. Das Letztvnd Mitlr Multiplicirt, was kombt
ist förder dividiret, der Quotient bekömptden Nam, der zuvor in
die Mitte quam. Es say von Müntz, Maß vnd Gewicht, der frag
hat man gründlichbeucht".**)

Der Lehrplan der K.-O. envähnt mit keinem Worte das
Rechnen. Demgemäß kümmerten sich die Lateinschulen auch der
kleinerenStädte zumeistnichtum denRechenunterricht.In Schwerin
gab es 1635 wohl einen Schreib- und Rechenmeisteran der Schule,
derselbeaber berichtet: „Er lehre schreiben,aber nicht rechnen, das
hätten seineAntecessorenauchnichtgethan, sonstenrechneer gleichwol
und die ihm dafür bezahltenprivatim". In Gadebusch war das
Rechnenallerdings schon1626 Unterrichtsgegenstandder öffentlichen

Schute.***) Unterweisungim Rechnenwerdenüberhauptnur diejenigen
Schüler gesuchthaben, die sich einem Berufe (besondersder Kauf-
Mannschaft)widmen sollten, in dem sie die Rechenkunstnichtentbehren
konnten. Die größte Zahl der Schüler, besondersdie Mädchen und
die meistenzukünftigenTheologenwerden sichum das Rechnenwenig
oder garnicht bemüht haben.

») Schmidt, a. a. O, in. 83.

**) Arithmetica oder Rechenbuch . . . durch Anthonium Schultzen . . Liegnitz. 1611
Univ. Biblioth. Rostock.

***) Vgl. Hane. Beytrag zur meckl. Schulgeschichte. Meckl. Journal. 1806.
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Kapitel 16.
Der Unterricht im Latein.

Auf einem am Hofe Karls des Großen viel bewunderten
Gemälde, das die 7 freienKünsteverherrlichte,war die Grammatik
als eine Königin dargestelltmit der Krone auf dem Haupte, ruhend
unter dem Baume der Erkenntnis. In der Rechten hielt sie ein
Messer, um die Sprachfehler auszumerzen, und mit der Linken
schwangsie dieGeißel, das Sinnbild ihrer Herrschaftin der Schute.*)

Unter diesemZeichen steht auch der Lateinunterrichtim Jahr-
hundert nach der Reformation. Latein war das wirkliche und
eigentlicheHauptfach in den Schulen nach dem Muster der K.-O.
Einmal galt dasselbein der Gelehrtenwelt noch immer für das
eigentlicheGefäß aller Wissenschaftund Bildung, und zum andern
wurde es auch für die kirchlicheFrömmigkeit sehr hoch geschätzt,
ja für den Fortbestand der reinen Lehre geradezubedingenderachtet.
So schreibtLuther in seinemAufrufe an die Bürgermeisteru. f. w.:
„Und lasset uns das gesagt sein, daß wir das Evangelium nichtwohl
werden erhalten ohne die Sprache. Die Sprache sind die Scheiden,
darin das Messer des Geistes steckt. Sie sind der Schrein, darinnen
man das Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, darinnen man diesen
Trank fasset. Sie sind die Kemnat, darinnen diese Speise liegt.
Und wie das Evangelium selbstzeigt, sie sind die Körbe, darinnen
man dieseBrote und Fischeund Brockenbewahrt. Ja, wo wir es
oersehen,daß wir, da Gott für sei, die Sprachen fahren ließen, so
werden wir nicht allein das Evangelium verlieren, sondern wird
endlich auch dahin geraten, daß wir weder lateinischnoch deutsch
reden oder schreibenkönnen. Das läßt uns das elende greuliche
Exempelzur Erweisung und Warnung nehmen in den hohenSchulen
und Klöstern, darinnen man nicht allein das Evangelium verlernet,
sondern auch lateinischeund deutscheSprache verderbet hat, daß die
elendenLeute schierzu lauter Bestien gewordensind, weder deutsch
noch lateinischrecht reden oder schreibenkönnen und beinahe auch
die natürlicheVernunft verloren haben." In ersterLinie dachtealso
Luther dabei an das Latein, wenn auch die heiligen Schriften
ursprünglich nicht in dieser Sprache verfaßt sind. Sehen wir uns
jetzt den Unterricht im Latein nach der K.-O. etwas genauer an.

Schon auf der untersten Stufe, nachdem die Kinder das
Handbüchleinoder den Nomenclator durchbuchstabierthaben, sind
der Donat und Eato ihre Unterrichts-, zunächstBuchstabier- und
Lesebücher. Der Donat war eine lateinische Grammatik, im

*) Specht, Gesch. des Unterrichtswcsens in Deutschland. Stuttgart. 1885. S. 86.
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4. Jahrhundert von einem Römer für Römer geschrieben;und jetzt
1200 Jahre später war es das Buchstabier-und Lesebuchfür einen
ß, 7 oder 8jährigen deutschenKnaben! Der Inhalt des Buches
kümmerte dabei zunächst den Schüler nicht, denn erst das andere
Häuflein sollte die Regulas Grammaticae anfangen. Die kleine
Grammatik des Donat, im Gegensatzzu der weniger gebräuchlichen
größeren von demselbenVerfasser so genannt, war in Frage und
Antwort verfaßt, Das durchso vieleJahrhunderte hindurchgebrauchte
Schulbuch mußte sich im Lause der Zeit verschiedeneÄnderungen,
Ergänzungen und Weglassungengefallen lassen. Schon im frühen
Mittelalter klagt einmal ein Bearbeiter des Donat: „Das Lehrbuch
des Donat ist von sehr vielen ganz und gar verdorbenworden, indem
ein jeglichernachseinemBeliebenentwederaus anderenAutoren, was
ihm gut dünkte, hinzufügte,oder die Deklinationoder Conjugationoder
Ahnlicheseinschaltete,daßderursprünglicheundunverfälschteText
nur nochin ganz alten Exemplarenzu finden".*) Der NameDonat
wurde schließlichein Gattungsnamefür Grammatikenvon den ver-
schiedenftenVerfassern. In Rostockgebrauchteman Sibers Donat
und voneinemGüstrowerKollegenGeist erschieneinneuer Donat.**)

Neben dem Donat brauchteman den Cato: „Vier Bücher
Disticheneines gewissenDionysius Cato -- einenAuszug aus dem
Sittengedichtdes altenCensorCato, — kurze,einfacheSinnsprüche
über dieVerehrungGottes, der Eltern, VerwandtenundLehrer, über
den Umgangmit Guten, über Reinlichkeitund-Bescheidenheit,über
Scham,Fleiß und überGehorsamgegendieObrigkeit".***)Aus diesem
Buchesoll der Schulmeistertäglicheinenoder zweiVerseexponieren,
welchedieKinderhernachzu einerandern Stunde aufsagen. Außer-
dem soll man den KinderntäglichzweiVocabelaufgeben,die sie in
ein besonderesBuch schreibenoder schreibenlassen sollen. Zuerst
lerntealso der Schüler lateinischeWörter undWorteohneGrammatik,
um den nachfolgendengrammatischenUnterrichtdadurchvorzubereiten.
DieseVorübungen werden zumeistlängere Zeit, ein oder zwei
Jahre angedauerthaben; denn die Kindersolltenerst im Lesengewiß
sein, ehe sie im zweitenHaufen den grammatischen Unterrichtan¬

*) Specht, a. a. O. S. 89. Eine solche Behandlung bietet das folgende Werkchen:
„Donati grammatici divertissimi; quem et ipse Laurentius plnrimum commendat. editio
prima in originatinam loqnendi, scribendas scientia pro auditive puerori". Rostock.
Ludwig Dietz. 1518. ^Reg. Bibl. Schwerins

Ein ,,Donatus Pro Classe Tertia — Rostock 1625," enthält neben den lateinischen
Regeln und Wörtern zumeist niederdeutsche Übersetzungen: „Quid est Grammaica?
Grammatica est certa loquendi scribendi ratio, de Grammatica Ys eine Kunst, de uns
wol vnde recht leret Reden vnde Schryuen". Auf der dritten Seite wird Masculinum
übersetzt: dat Menlikes geschlechtes, effte (oder) eine he^ys. cujus nota est. dar men
vörsettet, Hic. Femininum: des Frouwlikes geschlechtes, effte eine se Ys etc. ^llniversit.
Bibl. Rostocks Eine Ausgabe von 1646 enthält die Übersetzung in hochdeutscher Sprache.

**) Siehe Kap. 31.
•**) Schmidt, a. a. O. H. 167.



— 61 —

fingen. Den hierzu vorgeschriebenenDonat gebrauchteman allgemein
nur bis gegen das Ende des Jahrhunderts, in einzelnenFällen aller-
dings noch nach dem 30jährigen Kriege. Seine Stelle nahm etwa
von 1600 an eine ausführlichereGrammatik von Chyträus ein,
in zwei concentrischenKreisen in Frage und Antwort bearbeitet.

„Und soll dieseThorheit nicht geduldetwerden, daß etlichedie
Regel verachten,wollen die Sprache ohneRegel lernen". Mit solchen
Worten der R.-K.-O. werden einige Neuerer abgewiesenund auch
mit Erfolg abgewiesen.^) WaZ Specht (Seite 91) über die Methode
des ersten Grammatikunterrichts im Mittelalter sagt, gilt auch für
diesePeriode: „In ähnlicherWeise wie der Pfarrer in den Tagen
Karls des Großen der versammeltenGemeindeden lateinischenText
des Paternoster undCredoWort für Wort wiederholtversprachund stets
die Verdeutschunghinzufügte,um auf dieseWeise denHörern das Ver-
ständnisdieserFormelnzuermitteln,mußtenauchdieLehrerin denSchulen
verfahren. Sie mußten denKnabenden lateinischenGrammatiktexWort
für Wort und Satz für Satz interpretieren, bis sie ihnen dasjenige,
was in lateinischerSprache zu lernen war, verständlichgemachthatten."

Des Morgens in der ersten Stunde an vier Wochentagensoll
dekliniert und conjugiert werden, „in der zweitenStunde sollen die
Knaben erstlichein Stück in Etymologia auswendig recitiren, darnach
soll der Praeceptor die selbigenRegeln mit Exempelnerklären". Ebenso
nachherdie Syntaris. Auch hier also erst auswendig lernen lassen
und dann erst erklären.

An Schriftstellern las man auf dieser Stufe die Fabulas
Aesopi, die Colloquia Erasmi und den Terenz. Den letzteren
(das heißt wohl eine Auswahl daraus) sollen die Knaben von Wort
zu Wort auswendig lernen. Am Abend soll man diesenKnaben einen
lateinischenSpruch vorschreibenund übersetzen,den siesichaufschreiben
und am nächstenMorgen aufsagen müssen.

Die Behandlung der Lektüre erstrecktesichhauptsächlichauf
die Veranschaulichungder Grammatik. Im zweitenHaufen soll
man die göttliche Schrift in lateinischer Sprache lesen und die
Grammatik fleißig in derselbenanzeigen. Gleichfalls lernte man den
Katechismusin lateinischerSprache, übte zum Teil auch ebensoden
Gesang, und damit dreht sichdenn fast aller Unterricht ausschließlich
um das Latein. Die schriftlichen Übungen treten erst auf der
nächstenStufe auf, wo zugleichder Lehrer mit den Schülern und
diese untereinander nur lateinisch reden. Da der dritte Haufe
jedochnur in den größern Städten gemachtwurde und durchwegaus

*) Vergl, Nische, der Unterricht in den höheren Schulen Mecklenburgs im 16., 17. und
18. Jahrhundert. Programm des Realgymnasiums zu Ludvigslust. 1884 und 1888.
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Schülern bestand, die später studierenwollten, so verfolgenwir den
Lehrgang hier nicht weiter

Betrachtetman nun bis hierherdieMethode desLateinunterrichts,
so bestandsie hauptsächlichim Auswendiglernenund Abhören. Mag
man auch noch so ideal über den Bildungswert des Latein denken,
für ein Kind, das auf dieseWeise unterichtet und auf dieser Stufe
in das praktischeLeben entlassenwird, kann mau nur Bedauern und
Mitleid empfinden. DieseWahrnehmung drängte sichallmählichauch
den Schulmeistern jener Zeit auf. Nach und nach sehen wir dem-
gemäß das Latein für Schüler, welchenicht studierensollten, zurück
treten. Wie schonangeführt, ermäßigte die R.-K.-O. das Latein
pensumfür dieunterenHaufennicht unbedeutend. Eine stetswachsende
Schülerzahlverzichteteganzund gar auf das Latein. Man bezeichnete
sieals deutsche Knabenim Gegensatzezu den lateinischen. Solche
deutschenKnaben werden 1595 in Grevesmühlen genannt. In
einem Examenberichtaus Schwerin von 1625 heißt es.- „Die
Knaben in Quarta- und Quintaklasselernen nur erst lesen und beten."
In der deutscheu Ratsschule zu Güstrow waren 1602 besonders
Knaben, „die zum Studieren nicht tüchtig und deshalb vom Rektor
ausgemustertwerden. Jedochwäre es besserund richtiger, man hätte
einen deutschenSchreiber unter den Kollegen (der Domschule),der
dieseKnaben rechnen und schreibenlehrete". In Bützow gliederte
sichschon1593 die Schule in eine lateinischeund einedeutscheKlasse.
So tritt das Latein, soweites für die Volksbildungin betrachtkommt,
immer mehr den Rückzugan, eine Bewegung, die jedoch erst viel
später im 18. Jahrhundert zum Abschlußgelangt.

Kapitel 17.
Unterrichtssprache, Disnplin und Schulbesuch.

In den größeren Lateinschulensollten Schüler und Lehrer auf
der Mittel- und Oberstufe, wie erwähnt, ausschließlichLatein reden,
auf der Unterstufe,auf den weniger entwickeltenLatein- und in den
deutschenSchulen war bis gegen 1600 wohl ausschließlichund bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts auch noch zum größeren Teil das
Niederdeutsche die Unterrichtssprache. Auch die Predigt und der
deutscheKirchengesangwaren in derselbenZeit plattdeutsch. Bei einer
Predigerwahl in Plau 1608 beschwertesich die ganze Gemeinde
über das ausländische Jdioma und die (hochdeutsche)Sprache
eines Kandidaten, daß sie mit solcherunbekannten Sprache nun
gar im Gottesdienste sollten versorget und vorgestanden werden,
sintemal .... der meiste Teil der Bürger in Plau Zeit ihres
Lebens solchehoheSprache nicht gehört. — Von der niederdeutschen
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Sprache in der Schule zeugen ganz besonders die vielen platt-
deutschen Schulbücher dieser Zeit. Dr. Wiechmann-Kadow
beschreibtin seinem schongenanntenWerke 241 niederdeutscheDruck-
werfe, die in der Zeit von 1504—1637 in Mecklenburgerschienen
sind. Die meisten derselbensind religiösen Inhalts: Niederdeutsche
Lutherbibeln, neue Testamente und Psalter, Katechismen, Gesang-,
Historien- und Erbauungsbücher. Wir führen auch einige lateinisch
niederdeutscheWörterbücheran. Die meistendieserBücher erschienen
im letztenViertel des 16. Jahrhunderts; mit dem 30jährigen Kriege
verschwindensie allmählich.

In den Schulen wurde das Plattdeutsche auch noch nach
dieser Zeit weiter gebraucht: in den Landschulenbis in unser Jahr-
hundert hinein, in den Stadtschulenweniger lange. In diesenwurde
der Übergang zur hochdeutschenSprache wesentlichgefördert durchdie
allezeit, besonders aber wie unmittelbar nach der Reformation, so
auch direkt nach dem 30jährigen Kriege aus Mitteldeutschland
eingewandertenTheologen. Von Bützow aus schreibt der Kantor
Jrrgang 1696 an den Herzog: Auch habe ich Ew. F. ©cht. kleine
Schulen in Aufnahme gebracht, alldieweil keiner vor mir gewesen,
der die reine Sprache mit der lieben Jugend getrieben als ich und
dieses in die zehen Jahr.

Die Handhabung der Zucht war in der alten Zeit, wie bekannt,
eine viel strengere als heute. Das ganze derbere Wesen und die
strengen Strafen der Justiz lassen das schonohne weiteres schließen.
Wenn man nun vielfachdie allerdings strengeZucht zu einer grau-
samen gestempelthat, so sind das wohl Übertreibungen, veranlaßt
durch die kräftige Ausdrucksweiseder alten Berichte und Ver-
allgenieinerungeneinzelnerFälle. Der freie Wille der Eltern, ihre
Kinder in diese, in jene oder in keine Schule zu schickenund die
äußere Abhängigkeit der Schulmeister vom Schulgelde lassen eine
harte Behandlung der Schüler für die Präceptoren zum mindesten
unpraktischerscheinen.*)

Die Züchtigungsmittel waren im ganzen dieselbenwie in
der späteren Zeit. In Güstrow bestanden die Schulstrafen z. B.
1602 in Verwarnung, Ruthe, Stock, Karzer, Züchtigungdurch den
Polizeidiener, Entlassung, einfach und cum infamia. Ein auf
bestimmte Zeit erwählter Eustos mußte für Ruthen und Stöcke
sorgen. Wie die Schulgesellen in Bützow 1620 keine Tyrannei
mit Ruthen-, Stöcken-und Faustschlägenvon sich hören lassensollen,

*) „Die 7 bösen Geister, welche beutigen Tages zum guten Teil die Dorfschulmeister

regieren", am Ende des 17. Jahrhunderts erschienen, balten wir mehr für das Mach-

werk einer in der Abneigung gegen den Schulstand erhitzten Phantasie, als für ein

Bild, dem die Wirklichkeit jemals irgendwo und irgendwie allgemein sollte entsprochen

haben.
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ist schonmitgeteilt. Dabei war man es sichwohl bewußt,daß eine
guteDisciplinvon anderenDingenabhänge,als vonLohnund Strafe.

Aus Parchim heißt es 1618 über den Rektor: Sonderlich daß ehr fein
deutlich und kurtz, daher er dann nit geringen Zulauf, den Knaben vortrage und
darneben auch, wen ehr fleis anwendet guhte Disziplin halten kan, welche
beiderlei einem ieden, ob ehr schone sonst gelehrt, nit gegeben, ja man findet
solche beiden gaben bei wenigen zusammen." Der Conrector ist ungeschicktim
Lehren, in der Disciplin und Regieren der Knaben, ... hat eine schwache
stotternde Sprache . . . ohne den Rector würden die Knaben schon längst
daraus ein Fastnachtsspiel gemacht haben. Zu welchem allen auch noch dieses
kommt, daß er „seine lectiones dahin liest, nichts darnach fragende, wie es die
Knaben mit nu? Höhren und behalten und wen ehr mit ihnen repetieren soll,
sagt ehrs ihnen ehe sor alls sie anfangen zu antwortten; daher ehr den in
solche Verachtung auch kommen, daß die Knaben auf ihn nichts geben."

An dengrößerenSchulorten wurde dieDisziplinganzbedeutend
erschwertdurchdie fahrenden Schüler, die Vaganten.

In Schwerin hatte sich die Bürgerschaft 1621 bei den Visitatoren
beschwert, daß keine großen Schüler, die ihre Kinder instituiren könnten, vor-
Händen wären.*)

Darauf haben die Visitatoren den Bürgern „zu Gemüth geführet, wie
es darumb bewandt, denn ob man wohl gern sehe, daß solche größere Schüler
alle Zeit eine gute anzahl bey der Schulen vorhanden wehre, damit die Bürger-
kiuder in den Häusern durch dieselben instituirt und das Chor und die music
in der Kirchen auch desto besser mochten verwaltet werden, so stünde es doch
nicht bei den Herren Visitatoren oder dem Rector, solche Schüler allzeit zu
erhalten, da die Gesellen gemeiniglich Vaganten siegen zu sehn, die fast nie-
mandt kein guet Wortt geben, wie dies die Herren Bisitatores eins Theils
elbst Helten erfahren mu ßen vnd Ihnen begegnet wehre, das sie sich Ihren
pilligmeßigen Verordnungen, so Ihnen im Nahmen V. g. F. und Herrn
vorgehalten trotziglich wiedersetzt. Die Bürger verwahreten solche gesellen vnd
wenn die Schuldiener denselben ihren mnetwillen nicht gestatten wolten, so
nehmen sichdie Bürger solcher Vaganten an und dreweten die Collegas scholae
zu schlagen, wie den solche schueler unterschiedlicheexceß begangen, dem Rektor
wie auch im auditorio die fenster ausgeschlagen contra interdictum Reverendi
ministerii et praeceptorum comoedien agirt, darinnen sie von den Bürgern
gestergktvnd volfertig gemacht, kondte derowegen dem Rector nicht imputirt und
verarget werden. Wenn solche gesellen die Kirchen und Schuldisciplin unter

*) Wer des Vermögens und Willens war, hielt seinen kleineren, schulfähigen Söhnen
einen „Pädagogus." Es waren das größere Schüler, die gegen freie Wohnung und
Kost das ihnen anvertraute Kind in die Schule und aus derselben wieder nach Hause
zu führen hatten, seine häuslichen Arbeiten überwachen und leiten und auch sonst aus
dessen Reinlichkeit, gute Aufführung zc. sehen mußten. Vgl. Fuchs, Versuch einer
Geschichte des Güstrowschen Gymnasiums, Schwerin. 1801.
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die fueße tretten und weder der fürstlichen Visitatoren noch pracceptoren
authoritet bey sichveifangcn lassen, sondern lieber das Weiteste nehmen, vnd
die Schuel verlausen woltten." Es solle Befehl geschehen, wenn möglich
wieder große Schüler anzunehmen, „ehe n.an aber Jhrcntwcgen Gottes Zorn
und böse Nachrede vff sich laden und die disciplin gahr und ganz ruiniren
lassen sollte," wolle man sich lieber mit kleinen, frommen Knaben begnügen.

In Bötzow beschwertesich der Cantor 1687 beim Herzog: „Es hat
unser Rector etzlicheVaganten anff vndt angenommen in Meinung eine music
und Chor anzustiften, welchesauch eine Zeitlang gewähret, . . Das was sie
mit ihren Vagantenliedern erworben, das alles haben sie mit sauffen, Toback
schmauchen,Cartenspielen, vnd dergleichen hindurchgcbracbt und sind dabei
nicht in die Schule und Kirchegegangen,sondern ärgerlich und bös gelebt
der ärgste verfüret die andern von allen Tugenden zur Untugend, weil er als
ct:t Ertz Vagant, der das gantze römischeReich durchgestrichen,in Holland
Engelland vagiret, auch im Kriege etlicheJahr sich auffgehalten
Hat sich stets auf seinen Degen verlassen und gesaget, Er wolle den sehen,
der ihm den Dcgen abnehmen wü de

Wie auf das Betragen in der Schule, sollten die Präceptores
auch auf die Führung ihrer Schüler außerhalb derselbenachthaben
und ihre guten Sitten observieren. Über das Leben der größeren
Schüler werden häufig bestimmteVorschriften gemacht. Nach der
Güstrower Schulordnung von 1602 sollen die Schüler keineheim-
lichenZusammenkünfteund Gesäuse halten, viel weniger dantzen;
sollen sich auch in Kleidung gebührlich verhalten, keine Pantoffel,
Sammet oder Priep an ihrem Leibe haben, viel weniger Marderne
Mützen auf dem Kopfe oder große Kragen um die Hälse tragen;
sollen auch die Haare vorn auf der Stirn nicht hinaufstreichenoder
sonst andere Narrheiten damit brauchen. In Wismar sollten die
Schüler nicht mit Steinen werfen oder auf die Türme steigen, auch
ohne Erlaubnis der Eltern nicht vor den Thoren spazieren, baden
oder aufs Eis gehen. Nach einer Verordnung des R ostocker Rates
von 1583 „waren gewisseWächter angeordnet,die rohe Jugend vor
den Hochzeitshäusern,in denKirchen,auf Kirchhöfenund denStraßen
zu coerciren,um dieselbenins Halseisen, so deswegenauf den Kirch-
Höfenangerichtet,zu bringen."

Über den Schulbesuch ist unter 6 schongesagt, daß zunächst
nur dieK nder bemittelterund strebsamerEltern in dieSchule kamen.
Die allmählicheAusbreitung der Schulen über alle Städte und einige
andere Orte des Landes mag zugleichein Beweis davon sein, wie
sich auch innerhalb der einzelnenOrte der Besuch nach und nach
entwickelte. Neben den allgemeinenZeitverhältnissenwar dabei die
Persönlichkeil des Lehrers von der größten Bedeutung. Wo

5
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die Schule nach der Meinung der Bürger etioaö Tüchtiges leistete,
wird man ihr die Kinder auch in größerer Zahl zugeschickthaben;
durch die entgegengesetzteSchätzung mußte der Schulmond wieder
abnehmen. Der Besuch war im Sommer geringer als im Winter.
BestimmteAngaben über die Schülerzahl sind in den Berichten
nur wenige vorhanden. Die Küsterschulein Krakow war 1584 im
Winter von 12 oder 15, im Sommer von 4 oder 5 Schülern besucht,
in der Schule zu Grevesmühlen waren 1568 im Winter 30, im
Sommer 10—15, in Neustadt 1581 und in Crivitz 1592 je
40 Knaben, 1607 in Kröpelin 40 Knaben und 10 Mädchen, in
Hagenow 1591 im Winter 50, im Sommer unter 40 Knaben,
1603 „des Winters viel, des Sommers wenig, müssendann hinter
denPflug laufen und Vieh hüten", 1539 in Gadebusch 50 Knaben,
1626 hatte der Rektor etwa 80, „darunter etliche, nur von 3, 4

. oder weniger Jahren, die inir der Sittsamkeit halber hingesendet
werden, für die würde nichts geben" und der Cantor 90 Knaben.
Die Mädchensch u le zuSternberg zählte1597 40—50 Schülerinnen.
An einzelnenParticularschulen saßen zu Zeiten über 100 Schüler
in der Klasse.

Die Aufnahme wird an manchen Orten wie in Güstrow
hauptsächlicham Gregoriustage, 12. März, vorgenommensein- Die
Schulmeister und größeren Schüler hielten um diese Zeit drei
Tage lang Rundgänge durch die Stadt, luden die schulfähigen
Kinder ein mit dem Liede: Vos ad se, pueri primis invitat
ab annis, atque sua Christus voce, venire jubet etc. und
führten sie im Zuge nach der Schule. Bei dieser Gelegenheit
erhielten die Präceptoren von denEltern etwas an Geld und sonstigen
Dingen, welchessie dann denKindern wieder zu schenkenhatten, um
ihnen Lust und Liebe zur Schule zu machen.*) Außerdem kamen
gewiß zu allen Zeiten des Jahres ganz nach Belieben der kleinen
Leute und ihrer Eltern Neulinge in die Schule und wurden von
den Präceptoren gern ausgenommen. Ebenso verschiedenwar das
Lebensalter der Eintretenden: einige kamen schon mit 3 oder
4 Jahren „der Sittsamkeit wegen", andere stelltensicherst mit dem
12. oder 13. Lebensjahreein. Die Entlassung oder vielmehr das
Fortbleibenaus der Schule wird ebensounregelmäßiggewesensein
wiederEintritt. An einemdazubestimmtenSonn- oderFesttagewurden
dann die jungen Christen „von 10, 12, 14 oder weniger Jahren"
in ihrem Katechismusverhört und durch Handauflegenund Gebet in
die Gemeindeder Erwachsenenausgenommen.

*) Bergl. Fuchs, a. a. O.
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Kapitel 18.

Der Unterricht als Ganzes.

Der öffentlicheUnterricht wurde in den Städten das ganze
Jahr hindurch ohne größere Pausen täglich in 4 bis 6 Stunden
getrieben. Den Schulanfang machte man morgens, hie und da
auch nachmittags mit Gesang, Gebet und VorlesungeinesBibeltextes.
Bei dieser Morgenandacht wurden an mehrklassigenSchulen die
Klassenvielfachcombiniert. In den entwickeltenLateinschulenhatte
jeder Haufe, jede Klasse ihren besonderenLehrer; in den übrigen
Lateinschulenwaren alle Abteilungen durchweg in einer Klasse bei-
sammen. Wo sichzweiLehrer fanden, unterrichtetenbeideabwechselnd
und hatte also „gleiche Labores". Wie Bützow machte unseres
Wissens nur Gadebusch eine Ausnahme davon, wo 1626 jeder
Kollegeeineselbständige,der andern nebengeordneteKlasseunterrichtete.
Der dritte Lehrer scheint neben dem ersten oder zweiten gleichzeitig
„aufgewartet" zu haben.

Wie sah es nun hinsichtlichdes Unterrichts in einer solchen
einklassigen Lateinschuleaus? Nach unseren heutigen Begriffen
gewiß recht eigenartig. Alle Jahrgänge saßen in einem zumeist
engen Räume zusammen. Die Kleinen sollten die Buchstaben,Buch-
studieren.Lesen und Schreiben und die Kleinen und Großen Singen,
Rechnen und vor allen Dingen Latein lernen. Im Latein gab es
abermals wieder verschiedeneAbteilungen und Stufen; wahrlich für
eineLehrkraft der Arbeit mehr als genug. Zeitlich gesondertwurden
das Singen, die Religion, die Lektüre und die Grammatik getrieben.
Während der Lehrer mit den Größeren Latein und Religion in
lateinischerSprache treibt, sollen die Kleinen buchstabieren,memo-
rieren, lesen und schreiben. Dabei wird sich der Schulmeister
vielfachder größeren Schüler als Helfer bedient haben. 1602 heißt
es in der Güstrower Schulordnung für die 5. Klasse: Wenn es
dem Lehrer mit demVerhören der Knaben, der gemeiniglichvielesein,
zu schwerwürde, so müßten ihm ein paar größereKnabenzugeordnet
werden. Die Güstrower Schulgesetzeenthalten Vorschriftenüber ein
sehr entwickeltesHelfersystem:Die Klassen,hauptsächlichdie unteren,
werden in Centurien, Decurien und Pentarchien eingeteilt. Zehn
Decurien machteneine Centurie, aber nicht 10, sondern 12 Schüler
bildeten eine Decurie. Diese bestand nämlich aus 2 Pentarchien,
und jede Pentarchie war wieder einem fähigen sechstenSchüler
unterstellt. Der Aufseher der untern Pentarchie hießPentarchus, der
der obernDux. Der Letzterehatteaußerder Specialaufsichtüber dieerste

s»
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Pentarchie auch bei der zweiten iin allgemeinenauf Ordnung und
Fleiß zu sehen und zugleich die ganze Decurie zu leiten. Der
Lehrer ging nämlich in der Regel die Lektionmit den Ducibus und
Pentarchis durch, die dann das Gelernte ihren Untergebenen bei-
zubringen suchten,Aufmerksamkeitund Fehler bemerktenund demnächst
dem Lehrer Bericht abstatteten. Derjenige, dem der Pentarch oder
Dux 12 Punkte angeschriebenhatte, ward castigirt; wer weniger
hatte, bekamSchmisse auf die Finger, wobei jedoch moderatio an-
geraten wirf).*)

Befremdlich muß es für unsere Zeit erscheinen,daß damals
nicht einmal die Muttersprache, das Deutsche, als besonderer
Unterrichtsgegenstandauf dem Plane stand. Die lateinischeSchule
hatte dazu einfach keineZeit; auch wußte man das Deutsche bei
Gelehrten und Nichtgelehrtenals allgemeinesBildungsmittel wenig
zu schätzen,so daß selbstdie deutschenSchulen neben Beten, Lesen,
Schreiben und Rechnen höchstenseinige Anweisung über Briefe-
schreibengaben.

Ebenso fehlten alle diejenigen Unterrichtsgegenstände,die ivir
heute unter dem Namen Realien zusammenfassen. AlledieseFächer
waren in jener Zeit hinsichtlichihrer wissenschaftlichenGrundlage
noch wenig oder garnicht ausgebildet. In Geschichteund Geographie
spieltenSagen und Abenteuer die Hauptrolle, und die naturgeschicht-
liehenFächer lagen vollständig in den Banden des Verbalismus.
Das Letzterewird durch folgendengeschichtlichenVorgang bezeichnend
veranschaulicht:Pater Scheimer zu Ingolstadt, einer der ersten
Entdeckerder SonnenfleckezuAnfang des 17. Jahrhunderts, berichtete
seinemVorgesetzten,dem Vorsteherdes Jesuitencollegiums,über seine
Entdeckung und erhielt zur Antwort: „Du siehst verkehrt, mein
Sohn! Ich habe zweimal den Aristoteles durchgemacht,habe aber
keineStelle gefunden, die auf so etwas deutet. Deine Sonnenflecke
existierendaher nicht; sie rühren nur von Fehlern an deinenGläsern
oder deinenAugen her. Schlage dir dieseGedankenaus demSinne,
mein Sohn!"**)

Der Protestantismus stand der Naturkundezwar nicht so scharf
gegenüber,Luther und Melanchthon sprachensichfür die Natur-
betrachtung als Quelle der Gotteserkenntnis warm aus, aber daß
sie die Naturkunde als Unterrichtsgegenstandfür die Schule
empfehlensollten, dazu waren sie wieder zu sehr Kinder ihrer Zeit.
Uberhaupt paßt der ganze Geist der Naturkunde in jene Zeit nicht
hinein. Die Gelehrsamkeit,die Schule, auch die Volksschule steckte

*) Bcrgl. Fuch?, a. a. £.
**) Soptms Tromhold in der Deutschen Rundschau. 1667.
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damals noch viel zu tief im Verbalismus. Worte und immer
nur Worte hörte das Kind auf seiner Schulbank, wie der Student
in seinem Kolleg. Der Charakter der gesamten Bildung bestand
in einem von außen nach innen. Man dachtesich den werdenden
Menschen mehr oder weniger als eine Tabula rasa, die von
außen her müßte beschriebenwerden, als ein Gefäß, das man von
außen her müßte füllen, und man füllte es eben mit Zeichen,
mit Wörtern, mit Worten. Ganz in diesemSinne wurden Religion
und Latein, die Hauptunterrichtsfächerbetrieben. In der Religion
war es zuerst allerdings ein lebensfrischer,gar bald aber wieder ein
starrer Orthodorismus, der die Gemüter der Zeit bewegteoder nicht
bewegte und die Herzen oder richtiger das Gedächtnis der Kinder
anfüllte. Ebenso handelte es sichim Latein hauptsächlichum die
Einprägung der klassischenForm, um eine gründlicheEinführung in
den Geist der Schriftsteller und ihrer Zeit hat man sichnicht allzu-
große Mühe gegeben. Neben dieser Äußerlichkeit wurde die
Innerlichkeit, das „von innen nach außen", das Üben und
Entwickelnder inneren Kräfte so gut wie ganz versäumt. „Im
ganzen halte dich an Worte, so gehst du durch die sicherePforte zum
Tempel der Gewißheit ein."*)

Kapitel 19.

Stillstand der Schulentwickelung und der Verfall vor und
in dem 30jährigen Kriege.

In Kapitel 2 ist schon darauf hingewiesenworden, daß die
kirchlicheLehre und das kirchlicheLeben seit den letztenJahrzehnten
des 16. Jahrhunderts sichallmählichimmer mehr veräußerlichtenund
verflachten. Bei der engen VerknüpfungzwischenKircheund Schule
mußteauchüie letzterevon diesemMangel mitbetroffenwerden. Wenn
die Geistlichkeit,dieInspektoren, Leiter und Lehrer der Schulen mehr
auf dierichtigenWorte, als auf dierechtenWerke das Gewichtlegten,
und bei dem ängstlichgewahrten äußeren Scheine das innere Sein
immer ärmer wurde, so mußte das frisch aufblühendeSchulwesen
dadurchnotwendiggehemmtund der gesundeFortschritt in Stillstand
und Rückschrittverwandeltwerden.

Zu dieseminneren Mangel kamein äußerer. Der Schulbesuch
war neben dem guten Willen der Eltern zu einem guten Teil ab-
hängig von der Vermögenslage der letzteren. Manche Eltern
würden ihre Kinder gern in die Schule geschickthaben, wenn sie die¬

*) Bergl. Rische, a. a. O.
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selbenhätten nur bei ihren häuslichenArbeiten entbehren und ihnen
das Notwendige an Lehrmitteln und Kleidung halten können. So
bedingtefrüher viel mehr als heute eine gute wirtschaftlicheLage im
Lande auch eine solchein der Schule und umgekehrt.

Eine wirtschaftliche Ebbe lagerte am Ende der 80ger Jahre
auf unsermVaterlande. 1589 bitten die Güstrower Kollegendringend
um Gehaltszulage, da die Teurung zunehme,weshalb die Accidentalia,
so das Ministerium und die Schule wohl vormals aus der Stadt
gehabt, ganz und gar ausblieben; man könnte fast für keinenSchul-
gesellenoder armen KnabenFreitischemehr bekommen. Das ohnehin
sehr niedrigeSchulgeldgehewegenArmut der Leute kaum zur Hälfte
bei den Kollegen ein, so daß, wenn der eine oder andere abdanke,
man nur mit Mühe und Not seine Stelle besetzenkönnte.

Auch in den folgendenJahrzehnten treten Klagenüber denVerfall
der Schulen auf. In Parchim klagtenBürgermeisterund Rat 1605,
daß seit zehnJahren die Knaben im Latein so weniggefördertwürden,
und dieEltern ihre 12 oder 14jährigen Söhne mit schwerenKostennach
auswärts zur Schule schickenmüßten. In Güstrow stellteder Rat
1618 demHerzog „den tiefenVerfall diesereinstso berühmtenSchule"
vor und bat um Abhülfe. In Schwerin klagte 1614 der Rat
gleichfallsüber „denjämmerlichenunderbärmlichenZustandder vormals
so berühmten Domschule." Dieser schlechteZustand der Schiveriner
Schule scheint vor dem Kriege nicht mehr gehobenzu sein, noch
1621 waren nur wenige und kleineKnaben in der Schule: „Daß es
so junge Kinder wären, rührte daher, daß die Eltern gar früh ihre
Kinder von der Schule nahmen und ließen ihnenHandwerkerlernen."
Auch möge die Haus-Disziplin von den Eltern mehr in achtgenommen
werden, „damit man in der Schule bessermit den Knaben zurecht
kommeund ein Mehreres bei ihnen in Mores und studiis anfangen
könnte, dabei gleichwohl hier in Schirerin nicht geringer Mangel
befunden." Die Visitatoren fügendemhinzu: „sie hätten genug ver-
spüret, daß nicht allein an diesemOrte, sondern auch fast an allen
andern Orten, da zuvor gute Schulen gewesensein, viel anders als
vor Jahren mit dem Schulwesen beschaffen,sie aber alles, so bald
und dergestalt als sie gern gewolltund gesehen, nicht ändern und
bessernkönnten. Solches müßte man der Zeit und jetzigen Leuften
etlicherMaß zuschreiben." Aus den angezogenenBerichtendarf wohl
geschlossenwerden, daß der Stand derSchulen in dem ersten Jahr-
zehnt des Jahrhunderts kein besondersgünstiger gewesenist.

Eine recht scharfeBeurteilung erfuhren die Schulverhältnissevor
dem 30jährigen Kriege durch Dr. Christoph von Hagen, herzogt
lichemRat und Assessorbeim Hof- und Landgerichtzu Güstrow.



„Monita oder vielmehr Desideria pia. Wie Gottes Ehren

auch Kirchen und Schulen bessererZustand heilsamen befodert und vielen

Gott und Menschen auch dem gemeinen Nutzen höchst schädlichen

Gebrechen Wandel gegeben werden möge." Ist wohl eine Schule im

Lande in solchem Flor und gutem Stande als vor etlichen Jahren . . ?

Woher kommt der üble Zustand als daher, daß man die Kinderzucht

wenig achtet? Man setzt den Schulen nicht tüchtige Präzeptores vor

und kümmert sich nicht drum, ob sie auch fleißig lehren. Weil die

Schuldiener darben, ziehen sie viel Privatschüler an sichund versäumen

den öffentlichen Unterricht immer mehr. „Wie viel sonderlich armer

Leute Kinder, welche nicht Mittel haben privatum institutionem zu

bezahlen, kommen nach vieljähriger Institution aus der Schulen und

können kaum fertig lesen, noch ihren Namen schreiben, und wenn sie

ex corpore doctriue eraminirt werden, wissen sie wenig zwar hin-

zudöhnen, aber haben kein Verstand dessen, was sie auswendig gelernt

haben; die Jugend ist roh, frech und unbändig und stehet man an der-

selben kein Sitziamkeit, kein ehrbarliche und höflich Geberden, signa

pietatis et probitatis, sondern ein unvernünftiges Geschrei, viel des

Laufen und Rennen und solchen Mutwillen in den Häusern, auf der

Gassen und in den Kirchen, daß man fast gedenken muß, es sei gar

kein disciplina in der Schulen, und verspüret man, daß der Schul-

stand leider nicht viel taugt, sondern die Jugend böse aufwüchset und

sich zeitig gewöhnet, dem Herrn entgegen zu wandeln, daß nun Gottes

Zorn darüber entbrennen und das ganze Land die Schuld tragen muß,

auch in allen Ständen daher Schaden entstehen werde, ist leichter mehr

als gewiß."

Vor allem müßten gottesfürchtige, in Lehr und Leben geschickte

Präzeptores wieder angestellt werden, die Prediger wöchentlich die

Schule inspizieren und ein methodus doceudi abgefasset werden^ „Es

würde zu geistlicher Kinderzucht und Erbauung des Reiches Gottes

dienen, wenn die Eltern zu Haufe und die Präeeptores in Schulen

mit den Kindern, wenn sie anfangen zu lesen und den Catechismus

zu lernen und so fort freundlich und lieblich Gespräch hielten von

Gott und dessen Güte, vom Kindlein Jesu und Christi Wohlthaten

und Verdienst, von dem Greuel der Sünden, dero Strafen, Abscheu

des Teufels und der Höllen und was zu den Glaubensartikuln gehört,

auch ehe sie noch lesen lernen allerhand biblische und andere

Bilder und Gemälde, darzu die Kinder Lust haben, ihnen vorhielten

und erklärten und zum kindlichen Gehorsam und Guten reizeten und

da sie noch gehorsam wären oder sündigten, ihnen die Laster aus

Gottes Wort schöpfete und Erempla vorhielte, wie die Kinder so

ungehorsam und mittwillig gewesen, Gott hart gestrafet hätte . . . und
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dasselbe als unseres Thuns und Lebens Muster und Richtschnur ihnen
beweglich vor Augen stelleten. So würden ohn andre äußerliche Zucht,
Zorn und Eifer, Nacken- und Ruthenschlagen (welche auch wenig
nützen, so die innerliche Zucht das Herz nicht bessert und fromm
macht) in der zarten Jugend und ehe die Boßheit den Verstand ver-
kehret . . . geistliche Gedanken erwecket, das Gemüt gebessert." —
„Es würde auch der Jugend sehr nützen, wenn sie so weit gekommen
ist, daß sie lesen und schreiben kann und in der Gottesfurcht Grund
hat, daß sie mit der lateinischen und griechischenSprache, Donat,
Formular, Phrasen allein nicht aufgehalten, sondern beiher in der
Muttersprache zu Erlernung guter Künste, wie denn ich gesehen,
daß in Frankreich solches mit großem Nutzen geschieht, geführet und
daneben zu guten Sitten gewöhnet werde."

„Der Landleute opera pietatis, Gebet, Kirchengehen, Gebrauch
des Beichtstuhls und Abendmahls nur eine Gewohnheit, Mund- und
Plapperwerk ist, ohn allen Verstand, Andacht und Erhebung des
Herzens- und Gemütes . . . Wenn nun solchem Gottes brennenden
Zorn erweckenden Greuel muß gewehret werden ... so müßten
Schulen angerichtet werden". Alle Küster sollten tüchtige Schul-
meister sein. In den größeren, entfernteren Dörfern seien besondere
Schulmeister zu bestellen, die von der Obrigkeit erwählt und vom
Pastor geprüft würden. Ein allgemeiner Schulzwang und die
Beaufsichtigung der Landschulen durch die Prediger wird empfohlen.

Die schwerste Heimsuchung traf auch die Schule durch den
30jährigen Krieg. Alles das Elend, welches die langen Kriegs-
jähre über das Vaterland brachten, mußte die Schule in vollem
Maße mittragen. Die Schulhäuser wurden, wie die übrigen Gebäude,
durch die rohen Kriegsvölker geplündert, verheert und verbrannt, die
Präceptoren, wie die übrigen Bürger, beraubt, gemißhandelt, vertrieben
oder gar getötet und die Schüler gleichfalls an Leib und Seele
schwer geschädigt oder vernichtet. Was Feuer und Schwert ver-
schonten, schlugen vielfach noch Hunger und Pest. Dabei wurde vie
zarte Jugend wegen ihrer geringen Widerstandsfähigkeit besonders
hart getroffen, und die noch vorhandenen Schulen standen teilweise
oder ganz leer. In Sternberg z.B., wo sonst 3 Kollegen wirkten,
war die Schule von 1638—44 verwaist. In Ribnitz klagt der
Rektor 1649: „In dieser högst gefehrlichen und verderblichenKriegs-
zeitt ist ja nicht gering zu achten, daß leider hin und wied r im
römischen Reiche viele Schulen verwüstet und untergegangen sein, da
die Präceptores ins Exilium gegangen, weil sie keine Besoldung und
Auffenthalt haben konnten, und hette ich auch so wohl wie die andern
Ursache genug gehabt von hie weg zu ziehn, wen ich nicht aus Liebe
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meines Vaterlandes . . . geblieben." Pastor, Cantor und Organist
sind davon gereiset; ein Jahr lang hat Rektor Kirche und Schule
allein verwaltet. Nun aber diese Kriegsnot vorüber ist, hat er noch
bittere Klagen zu führen, daß man ihm sast nichts von seiner
Besoldung reiche. Sein bares Gehalt soll jährlich 41 Fl. 6 ß
betragen, seine Forderungen belaufen sichnoch auf 84 Fl. 16 ß 6 Pfg.

Aus Neukalen wird 1647 berichtet: „Schule zu Neuenkalden,
Ligt noch da Kriegsniin, wie der Augenschein gibet nun ins Neundte
jar ledig und wüste, ist zwar jimlich unter Dache danieden aber an
Fenstern und Wanden allenthalben offen, darinn sich das Viehe des
Sommers schattet."

In diesem inneren und äußeren Zustande trat die Schule
durch das Fegefeuer des 30jährigen Krieges in die nächste Ent-
wickelungsperiode ein.

II. Die Sckule im Jahrhundert nach dem
30jährigen Kriege.

A. Allgemeines und Landschulwesen.

Kapitel 20.

Übersicht über die Staats- und Lebensverhältnisse.
Die gesamte Entwickelung dieser Periode ist der des vorigen

Jahrhunderts sehr ähnlich, man möchte sagen, es sei fast dieselbe;
und das Ergebnis dieses Werdens hinsichtlich der Kulturverhältnisse
des mecklenburgischenVolkes stand um die Mitte des 18. Jahr-
Hunderts wenig günstiger, als zu Anfang des 17. Die vaterländischen
Geschichtsschreiberbezeichnen den Abschnitt vom Beginn des 30jährigen
Krieges bis zum Ende des 7jährigen als denjenigen Zeitraum, in
welchem Mecklenburg die größte Not, die schwerste Heimsuchung
mußte über sich ergehen lassen. Äußerer und innerer Unfriede,
Seuchen zwischen Menschen und Vieh, Mißwachs und Feuer-
schaden brachten oft genug Not und Tod. Die schwerste Prüfung
häufte auch in diesem Jahrhundert der Krieg über unser Volk.
Verhängnisvoll wirkte der Besitz Schwedens in Mecklenburg, indem
er wie ein Magnet fremde Kriegsvölker anzog. In den Jahren
1655—60 kamen Schweden, Dänen, Polen, Brandenburger und
Kaiserliche und von 1711—16 Schweden, Preußen, Sachsen und
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Russen. Wenn dieseKriege direkt auch immer den Schweden galten,
so mußte Mecklenburg als Kriegsschauplatz doch sehr viel Elend
dadurch erleiden. Eine zweite Quelle des Waffenlärms war der
Streit zwischen den einzelnen Gliedern des herzoglichen Hauses
um Herrschaft und Besitz, eine dritte der Verfassungsstreit zwischen
den Herzögen und den Ständen. Durch diese Objekte veranlaßt,
kamen wiederholt fremde Truppen ins Land: 1684 und 85 Dänen
und Preußen, 1697 Schweden, Brandenburger und Braunschweiger,
1708 Preußen und vor allem unter dem Herzog Karl Leopold
Hannoveraner und Braunschweiger von 1719—35. Auch noch ferner
bis zum Tode des Herzogs im Jahre 1747 standen fremde Sold-
truppen unter Befehl des späteren Herzogs Christian Ludwig II.
im Lande. Hauptsächlich durch die letzten Kriege war das Land so
tief verschuldet, daß 1737 mehr als ein Drittel des Domaninms
an die Ritterschaft, an Hannover und Preußen verpfändet war.

Äußerlich war die Zersplitterung des Landes weniger groß
als in der vorigen Periode. In dem westfälischen Frieden waren
dem Herzoge von Schwerin die Bistümer Schwerin und Ratzeburg
zugesprochen. Dadurch und durch anderweitigen Erwerb gewann das
Domanium mehr und mehr seine heutige Ausdehnung. Eine wesentliche
Änderung brachte die Landesteilung von 1701, bei welcher der
Kreis Stargard mit dem Bistum Ratzeburg, ungefähr V« des ganzen
Gebietes, zu dem selbständigenHerzogtum Mecklenbnrg-Strelitz erhoben,
und der wendische Kreis, der Hauptbestandteil des früheren Herzog
tums Güstrow, mit Schwerin vereinigt ward. Auch der ritter-
schaftliche Besitz wurde durch den 30jährigen Krieg und in dem
ihm folgenden Jahrhundert mehr und mehr konzentriert. Die kleineren
Besitzungen wurden vereinigt oder gingen auch wohl in größeren
Besitzungen auf. Der jahrhundertelange Streit der Ritterschaft mit
den Fürsten kam zu Ende dieser Zeit im Jahre 1755 durch den
landesgrundgesetzlichen Erbvergleich zu einem gewissenAbschluß.

Daß unter diesen Umständen, durch die immer neuen Er
schütterungen des Volkes durch Krieg und Kriegsgeschrei, sein äußerer
und innerer Wohlstand sich nur sehr langsam heben konnte, liegt
auf der Hand. Wie schon erwähnt, betrug die Volks zahl nachdem
30jährigen Kriege etwa 70 000 und erst sehr allmählich steigerte sich
dieselbe; denn der Krieg hatte besonders die Kinder hinweggerafft, so
daß in den ersten Jahrzehnten nach demselben an manchen Orten der
Nachwuchs fast gänzlich fehlte. Um 1700 betrug die Seelenzahl in
Mecklenburg-Schwerin rund 1OOOOO,in Mecklenburg-Strelitz 25 000,
um 1750 in Mecklenburg-Schwerin etwa 150 000*) Die Einwohner

*) Nach Boll a. a. O. Ii. S. 400.
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zahl vor dem 30jährigen Kriege ist erst nach mehr als 150 Jahren
wieder erreicht.

Die Landbevölkerung bestand auch jetzt noch bis aus einen
kleinen Bruchteil aus hörigen Leuten, „die ihres Leibes nicht
mächtig waren." Ter 30jährige Krieg und auch die späteren Kriege
hatten ihr Los schwerlich verbessert; der Druck der Leibeigenschaft
entfaltete während dieses Zeitraums seine ganze Schwere. Neben
dem Stand der Bauern trat seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
ein besonderer Tagelöhnerstand auf, der sich in der ersten Hälste des
18. Jahrhunderts und später durch das sogenannte Legen der Bauer-
stellen von feiten der Ritter immer weiter vermehrte.

Für die Städter war die Sachlage insofern günstiger, als sie
ja fast ausschließlich von freien Leuten bewohnt wurden, und auch
Handel und Gewerbe immer mehr weckend auf den Geist der Städter
wirkte. Der Handel konnte jedoch unter den allgemein unsicheren
Zuständen der Zeit und wegen der durchaus schlechtenVerkehrswege nicht
zur rechten Blüte gedeihen, und auch das Handwerk, in überstrenge
Zunstgesetze eingeschnürt, wollte nicht recht gedeihen, zum guten Teil
auch deshalb nicht, weil die Handwerker zugleich Ackerbauer waren.
Dabei hatten die Städte in dieser Zeit viel durch Feuersbrünste zu
leiden, so daß „durchschnittlich alle zwei Jahre eine Stadt unseres
Landes ganz oder doch größtenteils von den Flammen verzehrt
wurde."*) Die Landbewohner werden gleichfalls von diesem Unglück
des öfteren betroffen sein; und gegen dieses Übel kannte man bis
zum Jahre 1781 keine Versicherung.

Die Landeskirche betonte noch immer die äußere Rechtgläubig-
keit mehr als die innere Lebendigkeit des Glaubens, mehr das Gesetz
als das Evangelium.^) Durch eine strenge Zucht suchte man im
Bunde mit der weltlichen Obrigkeit die äußere Ehrbarkeit im Volke
aufrecht zu erhalten. Die Herenprozesse entwickelten während der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihre größte Ausdehnung und
härteste Grausamkeit.

So waren die allgemeinen Zustände des Vaterlandes während
dieser ganzen Periode für das Entstehen, Bestehen und Gedeihen der
Volksschule wohl nicht all zu günstig, und man kann sich nur
darüber freuen, daß noch am Ende so viel erreicht wurde, als er-
reicht ist.

*) Boll, a. a. O. II. S. 618-622.

**) Wiggers, a. a. O. S. 214.
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Kapitel 21.

Vorblick.

Das Bestreben nach dem westfälischen Frieden, ivie die wirt-
schaftliche,so auch die geistliche und geistige Not des Volkes zu heben,
führte allgemein zu der Wiederherstellung der Stadt- und der
Errichtung der Landschulen. Den ersteren hatte der Krieg tiefe
Wunden geschlagen. Wieviel gab es da zu bauen, zu bessern und
wieder aufzurichten, wenn auch nur das vor dem Kriege Bestandene
sollte wieder hergestellt werden. Wahrlich für die Übriggebliebenen
nach allen Richtungen hin Arbeit genug! Und dock war die Er-
Neuerung der Stadtschulen in verhältnismäßig kurzer Zeit vollbracht;
etwa um das Jahr 1650 finden wir alles wieder geordnet. Ein
reger Eifer ließ die Geistlichen, die Landes- und Ortsbehörden in
einzelnen Städten sogar noch mehr, als vor dem Kriege erreichen;
ein Beleg für die Wahrheit des Sprichwortes: Willenskraft Wege
schafft. Die Kriegsunruheu der letzten fünfziger Jahre wirkten
zwar abermals herabdrückend und störend auf verschiedene Schulen
des Landes/) scheinen der Entwickelung des Ganzen jedoch weniger
Einhalt gethan zu haben. Der Rektor zu Gadebusch nennt

"die

SOziger und 60ziger Jahre für seine Schule ein „rechtes aureum
seculum scholastieum". Der ersten Begeisterung scheint allerdings
von der letzten Hälfte der 60ziger Jahre eine gewisse Erschlaffung
gefolgt zu sein.

Die Nnterrichtsgegenstände und ihre Behandlung waren
in den Stadtschulen nach dem Kriege zunächst dieselben wie vorher.
Man lehrte den alten Stoff in der alten Weise. Recht bald
indessen zeigte es sich, daß die alte Zeit mit ihren Idealen dahin
geschwunden war, und auch für die Schule eine neue Zeit mit
neuen Zielen emporstieg. Der Humanismus mit seinem einseitigen
Betonen des klassischenLatein machte den Bestrebungen des Eomenius
nach allgemeiner naturgemäßer Volksbildung und vernünftigerem
Betrieb der fremden Sprachen allmählich Platz. Demgemäß tritt
vas Latein in den ersten Jahrzehnten mit großen Schritten und
später langsam aber stetig für die Bildung des Volkes zurück. An
Stelle des Latein gewinnt der Religionsunterricht und der Unterricht
im Lesen, Schreiben und Rechnen immer mehr an Ausdehnung.
Da, wo das Latein noch von Bestand bleibt, wird das Studium der
fremden Sprache durch die Betrachtung der Fonnen der Mutter-
spräche planmäßig vorbereitet. — Wo die öffentliche Schule dem

*) Die Stadt Crivitz verbrannte 1660 und der dortige Schulmeister wurde auf ein
paar Jahre beurlaubt.
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Bedürfnis derZeit nicht gerechtivard, entstände»währenddes ganzen
Zeitraums Nebenschulen, oft in großer Zahl.

Auch auf dem Lande wurden nach dem Kriege allgemein
Schulen errichtet, zuerst die Küsterschulen und nach und nachauch
in den eingepsarrtenDörfern. Besonders während der 70ziger und
80ziger Jahre waren die Regierungen zu Güstrow und Schwerin
bemüht, die Schulen auf dem Lande zu vermehren und den Schul-
besuch zu bessern. Mit weit hervorragendemErfolg gelang diese
Bemühung in den Schulgemeindender Boitzenburger Präpositur
durch den PräposituS Brandenburg, der die Schuleinrichtungund
Unterrichtsweiseaus dem Herzogtum Gotha auf seinenmecklen-
burgischen Wirkungskreis übertrug und mit Erfolg durchführte.
Damit wurde zugleich den hohen schulreformatorischenGedanken
eines Ratichs und Comenius (der gothaischeSchulorganisator
Reyher war deren begeisteterAnhänger) derZugang für Mecklenburg
geöffnet. Leider fanden die BestrebungenBrandenburgs fast keine
Nachahmungim Lande.

Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist für die Ent-
wickeluugder Volksschuleweniger günstig gewesen,-und das wohl
hauptsächlichivegen der ungünstigen politischenVerhältnisse. Zwar
wuchs die Zahl der Schulen auf dem Lande durch den ganzen Zeit-
räum hindurch; allein der äußere und innere Zustand der Schulen
machtenicht nur keineFortschritte, sondern bewegte sich an vielen
Drten wieder abwärts. Der Schulstrom gewann wohl an Breite,
verlor dafür aber wieder an Tiefe. So ist das zu behandelnde
Jahrhundert dem vorigen auch dadurchähnlich, daß die erste Hälfte
der Periode, etwa bis 1700, als die Zeit der Ausgestaltungund die
letzteHälfte als die des Stillstandes und des teilweisenRückganges
bezeichnetwerden muß. In die letzte Hälfte des Zeitraums fällt
auch die Herausbildung der bedauerlichenZweiteilung der Land¬
schulenin fürstliche und ritter- und landschaftliche.

Kapitel 22.

Der kirchliche Katechismusunterricht.
Der Krieg hatte die Gemeindenvielfachihrer Hirten und ihrer

fvirchengüterberaubt. Die Kirchenvermögenmußten wiederergänzt,
die zerstörtenBaulichkeitenan Kirchen und Pfarrgehöften wieder
gebessertund gebaut und neue Prediger angestelltwerden. An
letzterensehlte es in Mecklenburgin einemhohenGrade, und die
ledigenStellen wurden zum großenTeile mit Ausländern besetzt.
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Für Kircheund Schule hatte der Zuzug aus Mitteldeutschland,wie
schongesagt, die Folge, daß die niederdeutscheSprache immermehr
der hochdeutschenweichenmußte.*)

Die geistlichenGüter des Volkes hatten in dem 30jährigen
Kriege nichtwenigergelitten, als die wirtschaftlichen.Die allgemeinen
Visitationenhaben des geistlichenElendes nur zu viel an den Tag
gefördert. Nur wenige Gemeinden bestanden ziemlich, die meisten
schlecht. Von der Satower Gemeinde(bei Doberan) heißt es 1653:
„Im Examen ist Unverstand und Unwissenheitgenugsam gefunden
wie in den andern Kirchen." Das sollte durch den kirchlichen
Katechismusunterricht mit gebessertwerden. Die 1650 neu
aufgelegterevidierte Kirchenordnungerneuert darüber die im vorigen
Abschnittunter 4 mitgeteiltenalten Vorschriften. Das vorgeschriebene
„Rentieren" des Katechismivor demAltar geschahzumeistdurchden
Küster, später auch vereinzelt durch Schulknaben, die dazu tüchtig
waren. In G ol dber g bildetedieGemeinde16/1 beimKatechismus¬
unterricht drei Abteilungen. Die Jüngsten mußten die einfachsten
Katechismusfragenlernen und aufsagen und dieReiferendie einzelnen
Fragen mit Sprüchen belegen. Die alten Leute sollten zuhören.

Es scheint jedoch mit den Katechismuspredigtenund ihrem
Besuchenichtrechtvorwärts gekommenzu sein; denn uns begegnen
immer und immer wiederKlagen über den schlechtenBesuch der
Katechisationund die religiöseUnwissenheitdes Volkes. Wiederholte
und verschärfteVerordnungen sollten dem abhelfen. Herzog
Adolf Friedrich zu Schwerin drohte1653 denBauern 5 Gulden
Strafe an für versäumteKatechismuslehreund erweiterte zwei
Jahre später die Verordnungauchauf den Adel.**) AuchGustav
Adolf von Güstrow erließ 1660 und 1661 Befehle, das
Katechismusexamenüberall wieder anzuheben.*'''*) „Demnach die
täglicheErfahrung leyder! mehr dann zu viel am Tage giebet, daß
in UnfermFürstenthumund Landen, sowoll in den Städten als
aus den Dörffern, an manchemOrt, nichtallein die zarte Jugend,
sondern auch viel erwachseneund alte Leutein ihrem Christenthum
und Fundamentenihres Glaubens so übel gegründet,daß sie von
Gott und seinemheiligenWort nichts oder wenig verstehen,noch
weniger ihr L<benund Wandel nach demselbenanzustellenwissen,
oder sich dessenbefleißigen,sondern wie das unvernünftigeVieh,
gleichser>kein Gott im Himmel,sicherin den Tag hineinleben."

*) Krey teilt in seinen Beiträgen zur mecklenburgischen Kirchen- und Gelehrtengeschichte.
Bnd. II. S. 237 ff., eine plattdeutsche Predigt mit, welche Johann Wiechmann
1705—47 Prediger zu Zapel bei Schwerin, gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts
gehalten hat.
Wiggers a. a. O. S. 213.

***) Siehe Frahm, Gesetze, Verordnungen jc. 1884. S. 45 u. 46
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Die Unterthanen, welche mutwillig ausbleiben, „sollen mit
harter willkürlicherStrafe gebührendermaßen angesehen werden."
Eben dieselbenKlagen über den Verfall des kirchlichenKatechismus-
Unterrichts wiederholen sich in den 80ziger und Wziger Jahren.

Die Erläuterung zur mecklenburgischen Kirchen-
ordnung von 1708 und eine Verfügung Karl Leopolds von
1718, betreffenddie Einführung des Land eskatechismi, ermahnen
zuletztwährend diesesZeitraums zum fleißigen Abhalten und Besuch
des Katechismuseramens. Die Erläuterung zur R. K.-O. schreibt
vor: „Die Pastoren haben sich selbst im Eatechisirenmit Fleiß zu
üben, daß sie die Hauptpunktewohl treiben, und mit aller Geduld
und Sanftmut, ohne hartes unzeitiges Schelten dabey verfahren,
und sich zur Einfalt und Deutlichkeit,so viel immer möglichgewöhnen,
auch keine hohe Controversien und Streitfragen, so der Gemeine
unbekanntsein, treiben, noch van den Fragen des Katcchismiweit
ausschweifen, weniger lange Antworten von den Leuten fordern,
sondern damit sich vergnügen, wann sie mit kurzen Worten eine
verständige Antivort erhalten" .... „Die angehenden Prediger
werdenerinnert, daß es ebenso nötigseiauf eingeschicktesKatechismus-
Examen als auf eine wohleingerichtetePredigt zu meditiren und zu
gedenken."

Das Edikt von 1718 meist darauf hin, daß im Lande in der
heiligenKatechismuslehrekein zulänglichesFortkommen zu erblicken
sei, weil in Kircheund Schule soverschiedeneKatechismenin Gebrauch
wären. Die Leute würden dadurch, wenn sie von einer Gemeinde
in die andere zögen, das Alte vergessen und an dem Neuen irre
gemacht. HerzogKarl Leopold hatte deswegenscbonwährend seiner
ersten Regierungsjahre den Superintendenten des Landes befohlen,
einen allgemeinenLandeskatechismus zu verfassen,der im Jubel-
jähre der Reformation 1717 zur Ausgabe gelangte und durch das
Edikt vom 15. Februar für das ganzeLand verordnet ward. Gleich¬
zeitig wurden allö übrigen bisher im Lande gebrauchtenKatechismen
verboten,^) Über die Benutzung des Landeskatechismusheißt es in
derVerordnung: „So ordnenWir hiemitzugleichgnädigst,und wollen,
daß alle Sonntage, wann der Glaube abgesungenworden, vor der
Predigt, durch den Küster ein gewissesPensum aus dem Eatechismo,
nach allen Fragen und Antworten, der versammeltenGemeinedeutlich
vorgelesenwerde, da denn, zu desto besfermBegriff dieser nöthigen
Glaubens-Sachen,alle diejenige,welchelesenkönnen,diesenCatechismum
mit in die Kirche bringen sollen, damit sie auf die Fragen und
Antworten, welchevorgelesenwerden, desto besserAcht haben, und

»> Sgl. Kapitel 31.
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solche leichter begreiffen können." Anfangs können „die Ehrn-
Prediger geschehenlassen, daß vor erst nur die Antwortenauf die
Fragen aus dem Catechismohergelesenwerden,bis mit derZeit die
Examinandi sodann solcheAntworten ins Gedächtnisgefasset,und
selbigememoriter herzusagenvermögen."

Die Prediger sollenauch genaueSeelenregisterführen und alle
Leute, welchevorsätzlichund mutwilligdie Katechismus-Übrmgenver
säumen, beim Eonsistorioanzeigen, welchesalsdann rechtlichund
ernstlichstrafen soll. Allein in seinen späteren Regierungsjahren
hatte Karl LeopoldwegenseinerunaufhörlichenStreitigkeitenmit den
Ständen keine Zeit, sich um die Befolgung der Verordnung zu
bekümmern:wir sehendeshalbdie allgemeineLässigkeitimmer tiefer
wiedereinreißen.

Kapitel 23.

Die Errichtung von Landschulen bis 1670.
Die Kriegsnothatte auf dieHerzender Verschontengewirkt,wie

ein Pflug auf hartes Erdreich; sie hatte den Boden weichund zur
Aufnahme auch der zarten Pflanze Schule willig und fruchtbar
gemacht. Die Geistlichenlehrtendas Volk in dem Unglückund der
Trübsal die strafendeHand Gottes erblicken,welchedie Sünde der
Völkeran ihnen heimsuchtet) Darin, „daß man dem liebenGott
so lange die Jugend vorenthaltenhabe", erblickteman mit die
Grundursachedes Verderbens. Dies sollteund mußteanderswerden
durch die Errichtung von Schulen auch aus dem Lande. Die
Schule solltedieJugend immer geschicktermachenzumReicheGottes
und den Blickauf das Jenseits lenken,da man das Ende der Welt
in Bälde gewißerwartete.**)

NebendiesenreligiösenBeweggründenzur Schulerrichtungwirkte
auch hier wieder gleichzeitigein weltlicher. In dem vielbewegten
Leben des Krieges kam der Mecklenburgerhäufig mit Leuten in
Berührung, die mehr oder wenigerSchulkenntnissebesaßen,die lesen
und schreiben,vielleichtauchrechnenkonnten. Die geistigeÜberlegen-
heit dieserFremdenwar zu ersichtlich,als daß nichtihreBewunderer
auch diesesVorteils sür sich oder doch ihre'Kinder erstrebthabensollten. So machte auch dies die Landbevölkerungsür die Schule
zugänglicher.

*) Bei der Visitation des Stiftes Schwerin lautet 1642 die zweite Frage an dieGemeinde: ..Ob sie auch erkenne, daß Gott auß gerechtem Zorn so über ihre sünde sieso scharf heimgesuchet, ihme für die zeitliche straffe vnnd Züchtigung von Hertzen danke,vornämlich, daß er auch ein weniges von ihnen bat vberlassen?
*) Wiggers, a. a. O. S. 186.
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Die ersten Schulen auf dem Lande waren die Küsterschulen.
Aber an vielen Kirchen gab es schonvor dem Kriege keineKüster,
uni? noch mehr war das der Fall unmittelbarnachdemselben. Dann
mußte der Pastor selbst „singen und klingen" oder diese „Küster-
arbeit" durch irgend ein geeignetesGemeindegliedbesorgen lassen.
Als nun Die Küster allenthalben Schule halten sollten, mußten
natürlich besondereKräfte dazu angestelltwerden. Die revidierte
Kirchenordnung bestimmt über die Landschulen,daß der Pastor
oder Küster samt ihren Frauen aus den Dörfern Schule halten
sollen. In den Visita tionsabscheiden heißt es öfters wie in
dein Schwaaner von 1662: „Der Küster soll allenthalben auf den
Dörfern, wo es der Pastor nicht selbstthun kann oder mag, fleißig
Schule halten."

SolchePfarrer, welcheselbstSchule hielten odernachbesonderer
Weisung halten sollten, sind uns aus der ältestenZeit fünf bekannt
geworden. In Parum bei Bützow hatte der Küster schonvor 1651
Schule gehalten; nun sollte es der Pastor thun, bis demKüsterseine
Wohnung gebessert. 1653 heißt es aus Prestin: „Dieweilnun kein
Küster da, muß der Pastor die Kinder informiren." Die Gemeinde
Altbuckow zählteum dieselbeZeit 293 Kinder. Der Küsterantwortet
den Visitatoren: „Er informire die Kinder nicht, sondern der Pastor,
welcherin?Winter wohl 30 gehabthat, im Sommer aber kaum8. Von
etlichenhat der Pastor alle Quartal 12 ß, von etlichennichts." In
Möllenbeck war 1656 keinKüster und „halte derPastor sölbsteine
Kinderschule". In Tülten bei Brüel gab es 1653 wederKüsternoch
Küsterwohnung. Der Pastor ließ den Kuhhirten in derKirchesingen
und gab ihm dafür an jedem Sonntag eine Mahlzeit und 4 Fl.
jährlich. 1686 bittet ein neuer Pastor „einen beständigenKüster zu
bestellen, da er nicht, wie sein Vorgänger, wegen seines schweren
Amtes und seiner schwachenLeibesconstitutiondie Kinder informiren
könnte."

Einzelne Küsterschulenwerden schon während des Krieges
genannt: 1641 in demBistum Ratzeburgin Zieten und Schlags-
torf, im Bistum Schwerin außer Baumgarten und Rühn, die
ja schonfrüher bestanden,in Tarnow vor 1642 (bis 1651 dann
wiederkeineSchule) und in Bernitt (vgl. Kap. 5) von 1642 an.
1646 bestandenauch Küsterschulenoder sollten errichtet werden in
Badevdiek, Belitz, Hohensprenz, Kritzkow, Mecklenburg,
Weitendorf, Gr. Wokern und Zehna; 1647 auch noch in
Brudersdorf, Dargun, Greffow, Jördensdorf, Kalkhorst,
Klütz, Mummendorf, Polchow, Prebbershagen, Roggen-
dorf undWalkendorf. Mit jedemfolgendenJahre kamenneuehinzu.

6
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In der allgemeinenVisitation Mecklenburg-Schwerins
in den Jahren 1651—53 wurden alle Küster einzeln angewiesen.
Schule zu halten. Der umfangreicheBericht über die Visitation
Mecklenburg -G iislr uwo bezieht sich auf alles Mögliche: Lehr
und Competenzstreitigkeiten,Hungersnot u. s. w, derAusdruckSchule
kommt darin indessennur einige Male in nebensächlicherBedeutung
vor. Einzelnesüber die Schulen enthalten die Amtsvisitations-
berichte aus dieser Zeit. 5ehr sorgfältig berichtetendie Visitatoren
der mecklenburgischen Superintendentur unter dem Super-
intendenten Mithobius im Jahre 1653. Aus jeder einzelnen
Gemeindewird die Zahl der Kommunikantenund der Kinder, sowie
die Zahl der Schüler genau verzeichnet. In 40 Kirchdörfernwaren
bereitsSchulen vorhanden, in 7 wurden sie cmgeortmet. In 14 Ge¬
meindenwaren keineKüster oder wurde nicht unterrichtet, weil die
Leute keineKinder schickten. An einigen Orten, in denen Schulen
verordnetwaren, wurden dieselbendochnichtgehalten, so in Ney den-
dorf 1648 befohlenund 1653 noch keineSchule vorhanden <180
Kinder in der Gemeinde), in Gressow (81 Kinder) und Hohen-
kir chen (248 Kinder) 1653 angeordnetund 1657 nochnichtbefolgt.
Der Küsterin Gruben Hägen wolltenoch1659 keineSchulehalten;
wenn er sichnichtbequeme,sollte er abgesetztwerden. In Marin
unterrichteten1661 dieLeute ihreKinderselbst. Mit Zicherheitdarf
man annehmen, daß etwa 1666 in den allermeistenPfarrdörfern
Schulen vorhandenwaren.

Die R. K.-O. spricht nur von Schulen in Pfarrdörfern.
Diesekonntenjedochnichtgenügen, sobald man bezweckte,möglichst
alle Kinder längere Jahre zur Schule zu schicken. Einmal war die.
Zahl der Kinder in den meistenFällen dafür zu groß, und zum
andern lagen die Ortschafteneiner Gemeinde zumeist zu weit aus-
einander. Die Visitatoren ermahnten und ermuntertendeshalb in den
50ziger und 60zigerJahren dieGemeinden,auch in den entlegeneren
eingepfarrten Dörfern Schulen anzulegen.

Dic Prediger zu Boizenburg klagten 1662 den Bisitatoren: „Über
dies halten sie (die Emgepfarrten vom Landes auch keine Schulmeister und
wenn sie dazu ermahnet werden, schützensie vor ihr Unvermögen, teils wegen
der beschwerlichenZeit, teils wegen der vielfältigen ausgaben und Hosdienste,
Dahero die meiste Jugend aus den Dörffern wie das unvernünftige Vieh auf-
wächst: Diesem nach gelanget an die fürstlichen H. Commissarien unsere
dcmüthige bitte, sie wollen ihnen großgönstigen belieben lassen bey der Obrigkeit
in Ampt und Stadt die Verordnung zu machen, daß alte und juuge durch
gebührliche Mittel zu ihrer schuldigkeit mit Ernst angetrieben werden, weil
unser inständiges Vermahnen bey vielen nicht zureichenwill," Darauf erliefen
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die Visitatoren folgenden Abscheid: . . . „So sollen die Hauswirthe in den
eingepsarrten Dörfern mit solchen entschuldigungen, zumal sie sonsten bei Kind-
taufmahl und anderen sausgelagen viel mehr unnütz verschwenden, nicht mehr
gehöret, sondern hinsüro eine Schuel mit anzunehmen im Namen I. F. Durchl,

unseres gnädigsten Fürsten und Herrn befehligt feyn, gestaltsamb auf der
Herrn Prediger anhalten, die Beambte gebührende Zwangsmittel, daß Wohnung
dem Schulmeister geschaffet und die Leute zur abstattung nothdürstigen Unter¬
halts angehalten werden mögen, gebrauchen sollen." Wo dies alsdann noch
nicht geschieht, soll dem Fürsten davon Bericht eingesandt werden. Die
Prediger sollen auch die Leute vermahnen zu milden Gaben für die Schul-
hausbauten.

In Ribnitz wurden die Leute 1662 „ermahnt, auch auf den Dörfern
Schulmeister zu halten, da leider die Leute bis dato darümb, ob sie schon
daran erinnert, sich nichts bekümmert." Recknitz 1663: „auch daß hoch von
Nöthen wehre, daß aus dem benachbarten Dörfern Schuhlen angerichtet würden,
in Ansehung, daß sie einen Schweinehirtten, bey ihrem Viehe, und so viel¬
mehr bey ihren Kindern einen Schulmeister halten sollen."

Nichtküsterschulen bestanden in der Doberaner Gegend 1657
in Stülow und Barges Hagen, in der Gemeinde Klütz 1658 in
Boltenhagen, Rethwisch und Tarnewitz, in der Gemeinde
Dreveskirchen um dieselbe Zeit in Boinshagen und in derBoizen-
burger Präpositur 1662 in Gr. Bengerstorf, Bickhusen und
Greven. Daraus kann man auf die Verbreitung von Nichtküster-
schulen in den übrigen Gebieten ungefähr schließen.

Die zuletzt augezogenen Visitationsberichte und Nachrichten über
die einzelnen Schulen beziehen sich sämtlich auf das Herzogtum
Güstrow, in dem der fromme Herzog Gustav Adolf sich um die
Errichtung von Schulen ein Verdienst erwarb. Aus Mecklenburg-
Schwerin sind uns aus dieser ganzen Zeit ähnliche Erlasse nicht
bekannt geworden. Überhaupt nehmen die Visitationsberichte von den
Schulen in den eingepsarrten Dörfern durchweg nur gelegentlich und
sparsam Notiz, wenn nämlich den Visitatoren Mängel und Ungehörig-
leiten über dieselben angezeigt wurden. Die Errichtung solcher
Schulen war auch mit viel mehr Schwierigkeiten verknüpft, als
die der Küsterschulen. In den meisten Pfarrdörfern waren in den
Küstern schon Lehrkräfte und in den Küstereien schon Schulhcmser
vorhanden, in den eingepsarrten Dörfern fehlte beides. Die Küster-
schulmeister hatten außer dem Schulgelde schon eine bestimmte Ein-
nähme aus der Gemeinde, in den eingepsarrten Dörfern sollte solche
erst neu aufgebracht werden. Zudem wurden dadurch, daß in einer
Gemeinde die 2., 3. u. f. w. Schule errichtet wurde, die Schüler
und Schulschillinge dem Küster verringert und geschmälert.

6*
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Die Schulen in den eingepfarrten Dörfern entstanden vielfach
zunächst als Privatschulen, die sich von den öffentlichen dadurch
unterschieden, das; die Schulmeister nicht durch den Pastor berufen
oder besonders anerkannt waren. Gerade aber dieses Austreten von
Privatschulen auf dem Lande beweist unzweideutig, daß wenigstens
bei einem Teil der Bevölkerung das Bedürfnis nach Schulen
vorhanden war.

In Klüz waren solche Privatschulen vor den öffentlichen vorhanden.
1653 wird darüber berichtet: „Cüster hat bis dahero keine Schule gehalten.
Erbeut sich hinsüro Schneie zu halten, wenn die andern abschaffet werden,
deren viele seyn, so wolle er einen andern halten, der es sür Ihme thun
solle, wenn er nicht gantz tüchtig dazu seyn solle. Jedoch müßten die Kinder
(434 in der Gemeinde) auch das Schnelgeld darnach geben Sie haben sich
erbothen eine Stube zu bauen und solle er alle quarthal vom Kinde 2 ß
haben. Seine Hantirung ist, daß er Netze knüpfet."

Der Küster zn Wattmannshag en klagte 1663: „Also seindt aucki in
unserm Kirchspiel etzliche frawen, die auch Schule halten und ich nicht viele
Kinder bekomme und ich mich den mit den wenigen Sauhr werden lasse und
doch nnhr auf die Woche einen Schilling bekomme. Alß bitte ich wen eß
mich möchte ein Wenig verbessert und die Leute die Kinder zur Schulen zu
schickenangehalten werden".

Kapitel 24.
Die Schulverbesserung in der Präpositur Boizenburg

durch Michael Brandenburg.

a. Verbesserungsvorschläge.

Gustav Adolf von Mecklenburg- Güstrow hatte durch eine
Verordnung vom 15. Januar 1671 den Superintendenten die
Präpositen zur Seite gesetzt. Bei Besetzung der Präpositur Boizen
bürg hatte er dabei die Verbesserung der Schule besonders im
Auge. In Verfolg dieses Zweckes wandte sich der fromme Fürst an
Herzog Ernst von Gotha, dessen Schulwesen in jener Zeit so
guten Ruf hatte. „Herzog Ernst' Bauern sind gelehrter als die
Landedellelite in den übrigen Gegenden Deutschlands".^)

Auf Gustav Adolfs Vorstellungen sandte Herzog Ernst ihm den
Michael Brandenburg, „damit unter anderem einem treuen
Seelsorger und Präposito obliegendeAmbtsoerrichtlingen Er zumahlen
in der Catechismusinformation Vermittels Gottlicher gnade, und der

*) Dr. K. Schmidt. Geschichte der Volksschule und des Lehrerseminars im Herzogtum
Gotha. Cöthen. 1863. S. 4.
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in Unserem Fürstenthum und landen nun lange Zeit mit großein
nutzen gebrauchten unterrichtesart etwas gutes ausrichten und dadurch
besonders das einsaitige volck Zum Rechten Christenthum erbauen
möge". Brandenburg war bis dahin Pastor in Friedrichsroda
und Verwalter der Präpositur Walthers Hausen gewesen. Es war
durch ihn daselbst „das Jnformationswerk in gute Aufnahme kommen",
und „sind ohne die Schuljugend über die 200 Mann und Weibes-
Personen, so die Predigt beständiglich nachschreibet, auch deiselben
gantzen inhalt im Gramen erzehlen können". In Boizenburg
sollte Brandenburg wenigstens dieselbe Einnahme haben, wie in
Friedrichsroda, und des kräftigsten Beistandes von feiten des Herzogs
bei seinem Reformationswerk gewiß sein. Im andern Falle würde
Herzog Ernst seinen treuen Diener wieder zurückberufen.

Der Superintendent Samuel Voß in Rostock, zu dessenKreis
die Präpositur Boizenburg gehörte, führte den neuen Präpositus auf
allerhöchsten Befehl ein und hielt zugleich mit der Geistlichkeit der
Präpositur eine Synode ab. Auf derselben wurde die Verbesserung
des Kirchen- und Schulwesens eifrig besprochen. Das Ergebnis der
Besprechung wurde durch Brandenburg „mit sämtlichen Pfarrern
ferner weit überleget und dann ins Reine gebracht." Das 21/* Bogen
lange Gutachten enthält zuerst den später zur Durchführung
gebrachten Schulplan und zum andern eine Beurteilung der damals
allda bestehenden Schulverhältnisse. Wir setzen daraus das
Wichtigste hierher:

I. Was die Eltern anlanget. Daß 1. alle Eltern dahin vermahnet
würden, ihre Kinder sowol Knaben alß Mägdlein, nachdem sie würden das
5. oder 6. Jahr erreichet haben, in die Schule zu schicken, und so sie nach
genügsamer vorherergangener gütlichen Zuredung und Warnung keine Folge
leisten und also muthwillig ihre eigenen Kinder in ihrer Wolfarth hindern
wolen, daß sie alsdann mit einer gewissen Straffe, welche, wie im gotischen
zu geschehen pfleget, zur Schule könnten (doch ohne Maßgebung) verordnet
werden, oder durch andere dazu dienliche Mittel, von iedes Orts Obrigkeit
zum gehorsam bracht werden möchten. — 2. Daß solche erste einschickung der
kleinen Kinder jährlich alle Zeit auf eine gewisse bestimte Zeit, etwa» nach
vollbrachter Ernte im September von allen selbigen orts oder Kirchengemeinde
zugleich geschehen möchte. Damitt sie alle zugleich anfangen und im lernen
zugleich fortschreiten könnten und nicht wie itzo geklaget wird, der Schulmeister
mit iedwederm Kinde eine absonderliche Lectiou haben müsse, welches große
Hinderung gibt. — 3. Daß alle Eltern dahin vermahnet uud angehalten
würden, solche ihre Kinder so lange, bis sie diniittieret würden, fleißig und
täglich zur Schule zu schicken und sie muthwillig keine Stunde verseumen zn
lassen und so sie Krankheit und ander erheblicher Ursachen halber dieselben zn
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Hause, aus höchst dringender Roth behalten müßten, solche Ursachen dein
Schulmeister bald anzudeuten, damitt selbiger von der Abwesenheit seines
Schülers Rechcnschafft geben könte, — 4. Daß ren Eltern nicht gestattet
werden möchte, ein einziges Kind ihres gefallens aus der Schule zu nehmen,
sondern dieselben solange hinein zu senden, bis sie ohngesehr das 11. oder
12. Jahr erreichet, das verordnete recht gelernet, fertig lesen und auch schreiben
und rechnen wol vorkommen können und wann solches also geschehen, daß sie
alsdann öffentlich in Gegenwart der Eltern im öffentliche examina, welches
jährlich am füglichsten kurz vor der Ernte, elwann im Anfang des Juli,
geschehen kontte, vom Präposito mit Zuziehung des Pfarrers tesselbigen Ortes
(im gotischen ist alle Zeit der Fürstl, Beambte zugleich mitt darbet?, oder wo
die vom Adel die Gerichte haben, deroselben Gerichtshalter, welches großen
Nutzen bringet) ordentlicher Weise dimittieret werden, — 5. Daß bei solcher
Dimission die Eltern oder diejenigen, so Eltern statt vertreten angeloben
müssen 1. in ihren Häusern eine gute Haus, Kirchen und Kinderzucht zu
halten und ihre Kinder täglich nach Tisch und auch des Morgens und Abends,
wenn an die Betglocke geschlagen wiid, nebenst ihrem ordentlichen Gebet, auch
etwas von ihren gelernten Sprüchen, Psalmen, Gebetlein, Catechismo luth.
und andere Catechismussragen wechselweise repetieren zu lassen, worzu iedweder
Schulmeister feinen Kindern mit einer Tabell, worinnen alles ordentlich aus-
geteilet were könnte an die Hand gehen und zu statten kommen," 2. sollen
die Eltern ihre Kinder fleißig mit Gesangbüchern in die Kirche und in die
Catechisation schicken, „Es würde auch einen unaussprechlichen Nutzen schaffen,
wenn diejenigen jungen Leute, so in der Schulen das schreiben gelernet und
ziemlich darinnen geübet sind, wie es billich sehn solte, die vornehmsten^Punkte
der Predigten nachschreiben, und köntte man sich auch, wann in den Schulen
inskünftige darzu wird der Anfang gemacht sehn bey der Dimission solches
von Kindern und Eltern angeloben lassen,"

II, „Was die Schulmeister anlanget, daß ihnen remonstrieret werde,
wieviel ihnen vertrauet sey und wie nützlich und nothwendig der Schulstand
sei)." „Damit der Schulmeister auch alles zur rechten Zeit thun möchte,
kontte eine gewiffe Stundtentabelle abgesasset werben," Während der Schul-
meister sich mit einer Abtheilung beschäftiget, könnte die andere schreiben oder
die ausgegebenen Lectionen heimlich überlesen. Jeder Schulmeister müsse ein
absonderliches Absentenregister halten und dasselbe alle Sonnabend an den
Pfarrer senden, der die Eltern dann vermahnen möge, und „wo keine bessernug
erfolget an behörigen ort berichten kontte n. s. w."

III, Die Pfarrer wollen sich keine Mühe verdrießen lassen - 1. Die
Leute immer zur rechten Zeit von der Kanzel aufzufordern, ihre Kinder in
die Schule zu schicken, 2, Die Schule öfters und wöchentlich ein oder zwei
mal zu besuchen,'^,3. Den Schulmeister treulich feines Amtes zu erinnern und
mit gutem Rath au die Hand ;n gehen -1, Demselben auch wider die
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ungehorsamen Kinder zur Hülse zu komme». 5. Bei Mangel an den Eltern
diese zu'crmahnen, und wo keine Besserung, solches dem Präposito zu berichten.

IV. Der Präpositus verpflichtet sich „mit allen Kreflcn das aufnehmen
der Schulen, sowol in der Stadt als aus den Dorffschaften treulich zu suchen,
auch wol alle Quartal einmal in denen zu meiner infpection gehörigen
Dorffern . . . -u visitieren und mit denen Kindern ein examen anzustellen,
damitt ich von Aus- und Abnahme einer iedwedern Schul den Bericht erstatten
fontie. Und würde nicht undienlich sehn, wenn wie im gothischen ich jährlich
thun mußte, alle Zeit vor der Ernte, oder was sonst für eine Zeit möchte
geordnet werden in allen zu dieser inspection belangenden Schulen ein Haupt
Examen, wie oben gedacht, von mir gehalten würde, zu welcher Zeit diejenigen
so das ihrige gefasset, aus der Schule bimittieret und die Kinder in der
untersten Klaß, so das Verordnete geleruet in die Mitlere und die in der
Mitleren in die oberste Claß translocieret würden; welches aber alles ohne
einige Maßgab- oder Vorschreibung, sondern aus bloßem gehorsam, weil mir
vefolen worden, meine nnvorgreifliche Meinung zu eröffnen, also gesetzet wird."

V. Es „sind aber auch etliche Stücke, so dem Aufnehmen der Schulen
itziger Zeit annoch ziemliche Hindernisse geben erwehnet worden." 1. Haben
die Schulmeister schlechte Besoldung, die auch von vielen nicht richtig gegeben
wird, müssen daher 2. ihr Handwerk treiben und darüber die Schule verseumeu.
3. Ist meistens kein Schulhaus und wo noch eins vorhanden, „so haben sie
keine gereumige Stuben und insgemein nicht mehr denn eine eintzige Stube,
worinnen nicht allein der Schulmeister mit den Schülern, sondern auch mit
seinem gantzen Hauswesen, Weibe, kleinen schreienden Kindern und Gesinde
sich zugleich befinden." Bei Eröffnung ihres Geschäftes müssen sie sich erst
mit den Ämtern in den Städten abfinden „und denen selben in die
8 oder 10 Rrx. geben." Bon solchem Handwerk müssen sie das volle Kopfgeld
bezahlen, obgleich sie es nur in beschränkter Zeit ausüben können. „Dieweil
nun iey erwehnter Stücke halben, fast kein subjectum, das sonsten zur Schule
tüchtig were, sich zu einem Schulmeister will brauchen lassen, als ist aufs
höchste zu wünschen, daß aus mittel gedacht würde, wie die Schulmeister mit
zulänglicher Besoldung, tüchtigem Schulhause und geräumigen zwey Stuben
versehen werden möchten, damit sie ihrer Schularbeit desto besser obliegen
kontten, und andere Arbeit, sonderlich die mit Versäumnis der Schule geschehen,
fahren lassen möchten." Als Hinderungsgründe sind auch die Hofdienste und
das Viehhüte» angeführt. Man könne das Vieh füglich einem guten Hirten
anbefehlen und im Notfalle auch die Kinder der obersten Abteilung etwas eher
beurlauben.

Unterschrieben ist das (Gutachten außer Brandenburg von
dein .Pastor Wittinann-Boizenburg; Asmus, Bernhardus
Ttractius-Zweedorf; Hermannus Ttrackius-Gresse; Johannes
Gutsahr-Grünzin und Magnus Richter-Zarnstorf.
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Dieses Schriftstück sandte Brandenburg zunächst an seinen
Superintendenten, In einem Begleitschreiben bittet er, bei
etwaigen Mängeln ihm das Schreiben wieder zurückzusenden und
empfiehlt einige Einrichtungen der gothischen Schule. Die Schul
meister hätten im Gothischen etwa 44 Rthl. und 30 Schffl. Roggen,
welche durch allgemeine Abgaben, zumeist ohne ein besonderes Schul
geld von der Gemeinde ausgebracht würden. Wegen unerlaubten
Fehlens würden dort für den ersten Tag 1 Groschen, im Wieder
holungsfalle aber 2 oder 3 Groschen Strafe eingetrieben, wofür man
armen Kindern Bücher, Papier und Tinte einkaufe.

Der Superintendent Voß schicktedas Gutachten an den Herzog
nnd bemerkte dabei über Brandenburg! „Der liebe tapfere Mann
meint es ja herzlich, obgleich die zu Boizenburg noch schlechteGegen¬
liebe bezeugen." Der Herzog überwies Brandenburgs Schreiben
zunächst dem Collegium Tlieol. zu Güstrow, bestehend aus dem
Superintendenten Hermann Schuckmann und den Hofpredigern
Professor Michael Siricius und Arndius, zur Begutachtung.
Dieselben empfahlen, den Entwurf allen Präpositen des Landes vor
zulegen, damit das Schulwesen in allen Kreisen könnte gleichartig
eingerichtet werden.

Der Herzog antwortete Brandenburg am 24. Oktober u. a.:
„Uns gefallen eure gethanen Vorschläge und wollen gnädigligst, das alles

also ins Werk gerichtet werde. Weil aber nicht thunlich sein wird, in jedem Dorff
auf dem Lande einen fchnhlmeister zu halten, sondern etzlichenach beqnemlichkeit
zu combinieren sein und die Kinder von den Eltern nach dem Schulorr geschaffet,
und zureichende anstalt darzu verfüget werden muß, die Schulmeister auch
keine andere, dem Schuhelwesen verhinderliche handtthierungen dabey treiben
können, darnmb auch nicht eben der Cüsterei solches Schuhlwesen' beizulegen,
und dahero von den Eltern oder denjenigen, welche die Kinder aufferziehen
Schuhlgeld, jedoch nach Vermögen jedes angesetzet und weil vermutlich auch
solches nicht zureichet, denen Schulmeistern ex publico von jedes Orts
Kirchen Jntraden ein Gewisses verordnet werden iiinjj. Werdet demnach ihr
Unser Präpositus, an welchen orten die schuhten zu legen, weiche Hauser
deswegen zu aptiren, wieviel zuzulegen und woher es zu nehme», euch
erkundigen, nach gewissen Subjeeten euch umbthun uud alles zur fernereu
Verordnung anhero referiren, alsdann solches Werkstellig zu machen gewisse
edicta wollen publizieren lassen."

Am 4. Dezember 1671 sandte Brandenburg einen ausführlichen
Plan ein. Die Kirche könnte kein Geld zu Schulzwecken hergeben;
denn nur die Kapellen zu Bandekow und Gülz hätten Vermögen,
müßten damit aber billigerweise ihre Mutterkirche zu Boizenburg
unterstützen. Die Küsterdienste seien keine Hindernisse für einen
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Schulmeister. Schulen möchtenerrichtet werden: 1. in Zweedorf,
Der dortige Küster und Schulmeister könne gut lesen und singen,
aber etwas schlechtschreiben; er soll sich weiter üben. Das Haus
müsseetwas vergrößertwerden; der HerzogmögeHolzdazubewilligen.
Tie Schulgemeindezähle mit dem eingeschultenNostors 19 Hüsner
und 6 Cossatenmit 32 Schulkindern, 2. In Gresse mit Lütten-
mark. Küster möge „in die 40 Kinder" unterrichten. 3. In
Granzin mit Greven, Gallin und Bennin. Der Pastor wolle eine
wüste Stätte gegen eineÄquivalens zum Schulhausbauplatzhergeben.
Zn den 4 Dörfern seien 41 Hüsner und 28 Käther und in die
90 Kinder. „Sind aber zum Theil Güstrowsche, zum Theil
Schwerinsche, zum Theil adlige Unterthanen, dahero es etwas
Schwürigkeitgeben dürfte." Es ist noch keinSubjectum vorhanden,
wird sich aber bald eins sinden lassen. 4. In Zarnstors mit
Dersenow und Tessin. 21 Hüfner und 12 Käther mit einigen
30 Kindern. General-Major von Dellwig, Besitzer von Zarnstorf,
müßte um eine Stätte zum Schulhaus ersucht werden. „Alhiero
kan zum SchulmeistergebrauchetwerdenHenrkus Polemann, welcher
ein feiner geschickterMann ist, hat studiret, schreibet und rechnet
wol, ist zwar auf der linken Seite lahm, hindert ihm aber docham
Schulwesen nichts, sondern treibet ihn zu mehreren Fleiß, weil er
dahero zu andern Verrichtungen nicht dienlich ist." 5. In Gr.
Bengerstorf mit Kl. Bengerstorf und Bretzin. In ersteremOrte
ist schonein Schulhaus; 28 Hüfner, 11 Käther und etliche30 Kinder.
6. In Blücher mit Besitz. Das Schulhaus müsse in Blücher
erbaut werden; hier sind 40 Wohnstätten, zumeistKäther; in Besitz
lWs Hüfner und 7 Käther, zusammen62 Kinder. Diesen Winter
war der Schulmeisterin Besitz. 7. In Niendorf mit Steder und
Krusendorf. Es ist keinSchulhausvorhanden,Junker Lübke-Niendors
müsse um eine Stätte ersucht werden. Wegen des lüneburgischen
Krusendorf bittet Brandenburg um Instruktion. In Niendorf und
wieder sind zusammen30 Kinder. 8. Nach Boizenburg möchten
eingeschultwerden: Altendorf, Gothmann mit 14 Wohnstätten,Bahlen
mit 8 geringen Hauswirten — das Elbwasserwürde öfterHinderung
geben •— und Schwartau mit 8 Hauswirten und einemSchäfer —
Boizenwasserwird Hindernis geben. 9. In Rensdorf oder Bick-
liusen mit Gehruin und Horst, zusammen20 Hauswirte. Es ist
kein Schulmeistervorhanden; ein Schillmeisteraus Boizenburg, ein
Weber, möge bestellt werden. 10. Die abgelegensten,zerstreuten
Örter derTeldau müßten eineneigenenSchulmeisterhalten, soschwer
ihnen das auchwerdenwürde.

Das Schulgeld, die Woche1 ß und für das Schreiben1 ß
besonders,mögevonBestandbleiben;es würdeindessennichtgeniigen.
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Weil aber das Schulwesenein bonum publicum sei, möge man
von allen Einwohnerneine allgemeineSchulabgabe erheben. Zur
Erbauung der Schulen möge man die Geineindenbitten, etwas frei-
willig herzugebenund das Fehlendegleichfallsdurcheine allgemeine
Auflagezusammenbringen.—

In einem Schreiben vom 14. Mai 1672 rühmt der Herzog
den Fleiß und die treue Sorgfalt Brandenburgs und versichert:
„Also werdenWir wegender gutenBefriedigungAnstalt zu machen
nicht unterlassen."

Am 19. Juni berichtetBrandenburg, daß in der Stadtknaben-
schuleein merklicherAnfang gemachtsei, nnd solle die Mädchenschule
zu Johannis mit derHülfeGottes in gleicheForm, was die deutschen
Materien anlange, gebrachtwerden. Allein es würde den Kindern
zu schwer,soverschiedeneSchul bücher zukaufen: Den Katechismus,
die Fragen des Gesenius, den Psalter und andere Bücher mehr.
Brandenburg schickteein deutsches Lesebüchlein ein, „worinnen
1. der CatechismusLutheri, 2. der gothischekurzeBegriff aus dem
CatechismoLutheri gezogen, 3. etlichebiblischeSprüche in Kapitel
eingeteilt, 4. die Psalmen, ivelchedieKinder in der Schule auswendig
lernen sollen, 5. die drei Hauptsymbola und 6- die Reimgebetlein,
welchedieKinder gleichfallszu lernen hatten, zusammengefafsetsind."
Dies sogenannte neue Lesebuchmöchtein Güstrow gedrucktwerden.
Die Kinder brauchtendann nur ein Buch zu kaufen und könnten es
die ganzeSchulzeit gebrauchen,gleichfallskönntendieEltern zuHause
mit ihren Kindern das Gelernte repetieren. Auch das gothische
ABC und Syllabenbüchlein möge hier gedrucktund eingeführt
werden. — „Im gothischenFürstenthumb ist ein kurzer Unterricht
von natürlichen Dingeil, 2. von etlichen nützlichenWissenschafften,
3. von geist- und weltlichenLandsachen,4. von etlichenHausregeln
auf gnädigsten hochfürstlichenBefehl abgefassetund wird in allen
Städten undDörfern daselbstin denSchulen der Jugend mit großen!
Nutzenbeigebracht,wovon ein Eremplar hiermitt übersendetwird."
Solcher Unterricht könnte für die Stadtschulemit Nutzeneingeführt
werden, wie denn in physicis albereit die Knaben eine feine Probe
gethan haben und fehlebloß noch, daß dieMaße, Gewichte,Münzen,
auch etlichegeist und weltlicheLandsachenundHausregelnmit wenigen
ÄnderungenoderZusätzennachhiesigerLandesart eingerichtetwürden.
Der Fürst möge das Buch dahin bearbeiten und auch in Güstrow
druckenlassen-Brandenburgbestelltezunächst300Lesebüchlein,100ABC
und Spllabenbüchleinund 100 Eremplare vom kurzen Unterricht
von natürlichen Dingen. ) Das später sogenannteneueLesebuch

*> In der RegierungSbibliothek zu Schwer,» ist ei» Exemplar erhalten: „Äurtzei Unterricht
1. von natürlichen Dingen u. f. w> Gotha, 1664, Die vier einzelnen Abteilungen
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ist in Lüneburg gedruckt und in der ganzen Präpositur gebraucht
worden, während das Buch für den Unterricht von natürlichen
Dingen wohl auf die Stadtschule zu Boizenburg beschränktblieb.

b. Die praktische Durchführung.

Am ersten Epiphaniassonntage 1672 hatte Brandenburg in
öffentlicherKirchenversammlungüber den Unterricht der Jugend
geredetund diesePredigt in den Druckgegebenals: „Wolgemeinte
Auffmunterung an Christliche Eltern und Obrigkeiten,
umb alle ihre Kinder, Knaben und Mägdlein in der Stadt
und aufs den Dörffern zur Schule zu halten."

Die Boizenburger wollten aber immer noch nicht das rechte
Entgegenkommen,die rechte Gegenliebe bezeugen, ja das im ersten
Jahre an Brandenburg gezahlteGehalt blieb im zweiten zum Teil
aus. Auchdie Güstrower Regierung unterstützteihn nicht kräftig
genug. Brandenburg schriebdarüber an den Herzog Ernst, daß er
bei Andauer dieserVerhältnissewohl nach Sachsen müssezurückkehren.
In Veranlassung dieses Schreibens richtete Herzog Ernst einen
längerenBrief vom 29. April 1673 an den H erzog Gustav Adolf:
Brandenburg sei nachMecklenburggekommen,damit er dort das im
Gothischengeübte und bewährte Jnformationswerk in guten Gang
bringe. „NachdemWir aber gleichwolberichtetwerden, es sollen
Ew. LDE. aus Uns unbewußtenVerhinderungenoder Bedenkenbis
dahin angestanden haben obgenannten Deroselben jetzigenPräposito
angewanter bemühung, und zu bessererInformation der jungen und
alten gethanen nützlichenVorschlägenvermittels Dero Lands Fürstl.
Verordnungen und Befehlen einenNachdruckzu geben, woraus dann
erfolget, daß der bey seinen untergebenenanfangs vermerktereyfer
nöthigen Unterricht anzunehmen,unter der Handerkaltet, die wider-

stehen auf 32, 32. 16 und 6 Seiten. Das 1. Kapitel des I. Teils handelt von der
Sonne, dem Monde und den Sternen, das 2. von den vier Elementen, besonders
Witterungserscheinungen, das 3. vom Erdkreis (Mineralogie), das 4. von Kräuter und
Bäumen (Gebrauch derselben in der Medizin und im praktischen Leben', das 5. von
den unvernünftigen Tieren, das 6. vom Menschen (dem Leibe; der gothische Schul'
methodus empfiehlt den Lehrern, beim Schlachten von Tieren den Kindern die inneren
Organe derselben zu zeigen) und das 7. von der Seele. Ter II. Hauptteil: ..Von
etlichen, dem gemeinen Manne nützlichen und notwendigen Stückeu. aus unterschiedlichen
Wissenschaften zusammengezogen" bebandelt das Wichtigste aus der praktischen Geometrie,
die Münzen. Maße und Gewichte. Drehscheibe und Rolle, den Kalender, den Sonnen ^

weiser und Kompaß. Tie HI. Abteilung ..was etwann dem gemeinen Manne von
Geist- und Weltlichen Landes-Sachen zu wissen von Nöten sein möchte" bespricht die
weltliche und geistliche Landesverfassung und das Unterrichtswesen. Ter IV. Teil
,.etliche nützliche Hausreguln, zu des gemeinen Mannes Nutzen mir anhero gesetzet"
empfiehlt Fleiß, Dienstfertigst Sparsamkeit. Mäßigkeit. Wohlthätigkeit und Wirt-
scha Nicke Umsicht. Am Ende des Werkchens stehen aus 7 Seiten Zergliederungsfragen
durch welche der Lehrer das Wissen der Schüler prüfen uud befestigen soll. Nach der
Anweisung des Cchulmethodus sollen die Kinder den Text lesen und die Lehrer ibnen
denselben wenn möglich unter Vorführung der beschriebenen Gegenstände, erklären
und befestigen.



sinnigenaber in ihrer Unwissenheitsichsovielmehrverhärten" n. s. w.
Der HerzogmögeBrandenburgmehrunterstützenund auchveranlassen,
daß ihm sein Gehalt regelmäßiggereichetwürde. — Der Brief
scheintnicht ohne Erfolg gewesenzu sein.

Wenn Brandenburg so zunächst auch mit großen, scheinbar
unübersteigbarenHindernissenzu kämpfenhatte/) so hat er dochdas
Werk unter Beistand seinesFürsten zum guten Ende hindurchgesührt.
Es gab in Boizenburg in jener Zeit zwei öffentlicheSchulen, eine
Knaben- und eine Mädchenschule. Die Mädchen wurden von dem
Organisten unterrichtet. An der Knabenschulewirkte ein Rektor, ein
Kantor und seit 1662 auch nochein von der Stadt bestellterRechen
meister. Rektor und Kantor unterrichtetenabwechselndund der dritte
Kollegezumeistgleichzeitigmit ihnen. Brandenburg fand)das Boizen-
burger Schulwesenbei seiner Ankunft „sehr schlechtbestelltund alles
in großer Confusion." Nach vollbrachterErnte waren nicht über 40
Knaben in der Schule, die auchnochunregelmäßigkamen. Bis dahin
hatte die Zchule beides sein wollen: Volks- und Gelehrtenschule.
DiesesMißverhältnis wurde dadurchbeseitigt,daß man die einklasfige
Schule in zwei besondereKlassenauflösteund dem Rektor, bis auf
einzelne vom Kantor zu erteilende Stunden, die „Lateinischen"und
dem Kantor und dem dritten Kollegen die „Deutschen" überwies.
Über die Unterrichtsweise,die inan in der deutschenStadtschule und
in den Grundzügen auch wohl in denLandschulenbefolgte,giebt ein
Schulplan aus dem Jahre 1673 genaue Auskunft.

„Im Namen Jesu Amen. Ein kurzer Bericht wie nechst göttlicher Ber-
leihung die Schuel-Jugend in BoizenBurg nützlich unterrichtet werden soll:

I. Ins gemein, Dieweil man hier durch göttliche Gnade eine Knaben-
und eine Mägdleinschuel hat, und in der Knabenschuel etliche nur in Bloßen
deutschen Lectionen insormiret werden, etliche aber nebcnst den deutschen
Malerin auch ihre lateinischeLcctiones haben, als soll erstlich von der deutschen
Knabenschuel, welche beiderseits aus einer art in einerlei lection zu Unter-
weisen sind, gehandelt werden und zwar"

1, über Ausnahme: So oft ein Bater oder eine Mutter mit ihrem
Kinde beim Rector oder Mädchenlehrer komnit, sollen dieselben vermahnet
werden, zum Prediger zu gehen und mit diesem über ihres Kindes Wolfahrt
zu reden.

2. „Daß sie alle ihre anvertraueten Kinder in drei richtige Claffes niit
vorwissen und genemhaltnng derer Herrn Jnspectoren abtheilen und dann
die Kinder jedweder Claß zusammensetzen und die Bänke so lociren, daß sie

*) Noch 1677 muße der Stadt öei :j(J0 Rthir. und militärischer Exekution befohlen werden,
dem Rektor das rückständige Cpeisegeld zu zahlen.
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der Präzeptor alle auf einmal ins Auge haben und zu ihnen kommen und
selber sehen kann, was sie thun und sür haben,

3. Daß sie alle Kinder zum Stillsitzen und richtiger Auffmerksamkeit
mit allem Fleiß anhalten, das tumultiren, gemurmel, gewäfch, hin-und wieder-
lausen, Spielen und einblasen durchaus nicht gestatten, Es ist auch nicht
nötig, daß die kinder, wenn sie lesen oder etwas recitiren sollen, alle Zeit
hervorgehen und an einen besonderen ort treten, denn dadurch nur ein tumult
erwecket und die Zeit verderbet wird, ja der Präzeptor kann auch wegen
solcher umbstehen den andern Coeturn nicht recht in acht nehmen, sondern soll
sie lieber an ihrem orte verbleiben und nur das Kind, so recitiren oder tefep
soll ausstehen lassen,

4. Soll Ehr darauf sehen, daß ein jedwedes Kind sein eigenes Buch habe,"
Wo ein Mangel sich finde, sollen die Eltern erinnert werden, und später sei
es dem Predigtamte zu verstehen zu geben. Die Kinder sollen die solg-nden
Bücher haben: „Die Alphabetarii in der Untersten Classe das güstrowische
ABC-Buch; Die Legentes in der mitleren Claß, den Catechismus Lutheri und
das neue in Lüneburg gedrucketeLesebachlein; auch wenn sie im Lesen ziemlich
fortkommen ein Gesangbuch, Die Scribentes uud Arithmetici in der oberen
Claß über die 3 itzt benambten Büchlein auch die Catechismusfragen D. Ge-
senii und das deutsche neue Testament haben müssen, die Evangelien und
Epistel kann man sie aus ihrem neuen Testament lesen lassen, das sie alsdann
nicht nötig haben ein absonderlich Evangelienbuch zu kanten, auch nicht einen
absonderlichen Psalter oder spruch Buch, denn sie alle ihre Psalmen, spräche
oder gebetteilt aus ihrem Neuen Lese-Büchlein lernen können,

5. Daß in jeder Claß oder Hansen mit allen Kindern nur einerlei ge-
trieben werde," Die Schnllehrer sollen auch außer der Reihe einige Wörter
lesen und hersagen lassen, „umb zu erfahren, ob sie auch gibührlich Achtung
darauf geben," Wenn die Kinder zu gleicher Zeit zur Schule kämen, könnte
man auch in der untersten Classe alle zugleich unterrichten. Dann mache man
zwei Haufen, in dem ersten sollen alle zugleich fyllabiren und zugleich in der
„rechten Aussprechung und erkenntnis der Buchstaben" angeführt werden.
Beim Examen sollen künstig die Eltern ersucht werden, ihre kleinen Kinder
gleich nachher zur Schule zu schicken,

6. „Daß die vorhabenden Lectiones in jeder Claß den Kindern recht
fertig beigebracht und dahero nicht so geschwind über hin geeilet" werde,

7. Bei den Lectionen soll der Präzeptor bei den Besseren ansangen, bis
sie alle verhöret sind; wenn dazu keineZeit, hierund da welcheherausgreifen,
besonders die, welche langsam sind.

8. „Und damit zu allen Zeiten man wissen könne, ob ordentlich verfahren
werde, soll ein jedweder Präzeptor sein Monats Tabell halten und alle Zeit
in Bereitschafft haben, darinnen verzeichnet stehet wie weit er in jeder Claß
von Monat zu Monat fortgeschritten seh."
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9. Die Prüzeptoren sollen auf die Aussprache genau Achtung geben,
„auch mit ihrem eigenen Exempel ihnen fürleuchten daß sie 1. fein laut reden
und nicht in sich murmeln, jedoch auch nicht gar zu sehr schreien. 2. Der
Ton und klang wie es die deutsche Betart erfordert. 3. alles recht deutlich
und eigentlich hersagen und nicht einen Vocalem oder Consonanlem für den
andern als ein e für ä, ein o für u und d für t, ein p für b «. s. tt>. und
insonderheit die letzten Syllaben recht aussprechen. 4. Der Unterschied der
Commata und Puncte."

10. Sollen sie halten 1. ein Catalogum, worin alle ihre Schulkinder
ordentlich den Abtheilungen nach geschrieben; 2. „ein absonderlich Büchlein
darinnen vorzeichnet werde, die Zeit wann jedwedes Kind zur Schneien
kommen, wie lang es in die Schuel gangen, was es gelernet gehabt und
gekonnt als es wiederumb aus der Schuelen geblieben;" 3. Ein Absenten
rcgister, mit Angabe der Ursache, weshalb die Kinder gefehlt.
II. Wie die Alphabetarii in der untersten Claß zu unterweisen.

Auswendig leriien sollen sie zunächst den Catechismus ohne Auslegung-
Vaterunser, Christlichen Glauben, Aller Augen u. s. w., Herr Gott himmlischer
Bater u. s. w., Tanket deni Herrn u. f. w., Der Name des Herrn u. f. w..
Morgen- und Abendsegen. Letzlich die 1» Gebote, 3 Hauptartikel, die 7 Bitten,
die Worte von der Einsetzung der Taufe: Marc. 16, vom Amt der Schlüssel
die Worte Math. 18 und Joh. 20, vom heiligen Abendmahl die Wo te der
Einsetzung. „Und ist darauff zu sehen, daß was die Kinder hiervon zu Hanse
etwann unrichtig und zerstümpelt gelernt, zeilig verbessert werde." Dazu die
Sprüche, Psalmen und Gebetlein, so in dem neuen Lesebüchleinmit dem f
bezeichnet sind. Es soll streng die Reihenfolge inne gehalten werden. Der
Stoff ist in kleinen Abschnitten durch deutliches Vorsprechen und Nachsprechen
zunächst der bessern Schüler sicher einzulernen.

In der Beibringung des ABC soll der Präzeptor erst die Vocale der
Reihe nach deutlich einige Male vorsprechen und dann nachsprechen lassen,
ebenso die Consonanten und dann das ganze Alphabet. Wenn es einzelne
zuerst nicht können, soll er sich dabei nicht zu lange aufhalten und darüber
die übrigen versäumen, sondern die Mängel allmälig verbessern. „Wenn solches
geschehen so sucht er die Buchstaben den Kindern bekannt zu machen und
sänget hierinnen wiederumb au mit den Vocalen nnd schreibet zuerst das a
auff eine gegen die Kinder gestellte Tafel, daß sie es alles sehen können, weiset
mit dem Bacul darauff und saget: „Das ist ein a", schreib! den Buchstäben
nun 7 bis 8 Mal auff und sagt dasselbe." „Ferner tritt er von der tasel zn
den Kindern und heißet sie in ihrem Büchlein mit fingern oder griffeln auff
das a zeigen, und saget, daß ist eben der Buchstabe, den ich itzo angeschrieben
habe." Die Kinder müssen ihn aussprechen. Der Präzeptor soll ihnen
beim Auszeigen die Hand regieren und sich dabei auch von Schülern aus der
mittleren Classe helfen lassen. So werden erst die Boeale alle, dann die
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Consonaiiten und zusetzt das ganze flcluc Alphabet geübt. Die Diphthongis
sollen bis in den 13. Punkt der Fibel verschoben werden. Der 4, Punkt
bringt das Alphabet versetzet. Der 5. Punkt: die großen Buchstaben, soll in
den 13. Punkt versetzet werden. Der 6. Punkt enthält 2 Sprüche, daraus
sollen die Kinder die einzelnen Buchstaben benennen. Der 7. Punkt bringt
das Buchstabieren ba be u. s. w. Der Lehrer macht alles vor, die Kinder
sollen auszeigen und es dann nachmachen. „Wenn er nun zur letzten Zeile
dieses 7. Punktes kömbt, so sag! er ihnen, daß man das c vor dem a, o und
n wie k, vor dem e, i und y wie z aussprechen müsse." Es solgen Syllaben
mit mehr als 2 Buchstaben, Umlaute und Doppellaute werde» eingesührt,
zuletzt auch die großen Buchstaben. Im ganzen enthält die Fibel 13
Übungen.

Es folgt das Lesenim Katechismus. „Ist nicht nötig, daß er solcheTextworte
erst durchbuchstabiercnlasse, sondern er schreite nur bald zum Lesen; maßen die
worte daselbstin Syllaben zertheilet sind, nicht allein ihnen im ansang das Lesen
desto leichter zu machen, sondern sie auch zur rechten abtheilung der Wörter
in ihren Syllaben bey Zeilen zu gewöhnen." Beim Buchstabieren sollen
die vorausgehenden Silben eines Wortes nach jeder einzelnen Silbe nicht
wiederholt werden. „Und ist Letztlich mit Fleiß dahin zu sehen, daß die
Lectiones in dieser Claß unter Jahrcssrist absolviret und de Kinder zum
Lesen zubereitet werden mögen."

IH. Wie die Kinder in der mittleren deutschen Claß zu
informieren sind.

Der Schulmeister soll alles zuerst je 2, 3 oder mehr Zeilen „fein langsam
und deutlich vorlesen," erst dann die Bessern und darnach die Geringeren lesen
lassen. Wenn ein Kind es nicht kann, soll man immer auf baS Buchstabieren
zurückgehen, das Kind erst leise buchstabieren lassen und, wenn dies nicht gehen
will, laut. Beim Lesen ist aus das Abteilen in Sitten zu achten. Es folgen
längere Auseinandersetzungen, wie man den Kindern das Verständnis für die
Satzzeichen veimittle.

Auswendiglernen: Luthers Katechismus mit Fragestücken und Haustafel,
die Sprüche, Psalmen und Gebetlein so mit einem * bezeichnet sind. Die
Lektionen sollen eingelesen und später von den Kindern nachgeübt werden,
wenn der Präzeptor bei einer anderen Klasse beschäftigtist. Rom Auswendig-
lernen im Hause ist keine Rede.)

In dieser Klasse muß auch der Anfang mit dem Rechnen gemacht werden.
Der Präzeptor schreibt „einzelne Zahlen an die Tafel, saget ihnen, wieviel
eine jedwede bedeute." Auf gleiche Weise sind auch die Zahlen mit 2 und
3 Ziffern zu behandeln, soweit man es hier bringen kann.

„In dieser Klasse sollen auchKnaben und Mädchen ansangen zu schreiben.
Nämlich der Präzeptor schneidet den Kindern die Feder und zeigt, wie sie
solche recht fassen sollen, bricht ihr schreib Büchlein in etwas und zieht mit
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einem Griffel oder Bleyweiß so lange bis sie gleich schreibe» lernen Blinde
Linien und setzet sie fein bequem und gerade gegen die Tafeln alsden schreibet
mit bestem Fleiß den ersten Ursprung der Buchstaben das i i i in 3 Zeilen
an die Tafel, thnt auch wol dergleichen in ihrem Büchlein und lasset sie dann
solches so bald in ihre Büchlein so gut sie können nachmahlen, gehet aber von
einem zum andern, und thnt ihm dazu möglichst anweisnng, wo sie ansahen,
wie weit sie hinausschreiben und wie sie die Buchstaben ziehen sollen, also
daß er ihnen nach Gelegenheit die Hand führe, bis sie damit ziemlich fort¬
kommen können." Es folgt das Die übrigen Buchstaben sollen in der
Reihenfolge geübt werden, wie sie der Form nach zusammen gehören. Wenn
alle Buchstaben also geübt sind, folgt das Abschreiben der deutschen Reime,
welche in dem neuen deutschen Le'ebüchlein hinten abgedruckt sind. Auf
Silbentrennung und Trennung der Wörter unter einander ist zu achten. —

Wenn sie im Lesen fortkönnen, sollen sie die Choralgefänge aus ihrem Gesang-
Küchlein lernen mitsingen. Die Festgefänge können auch gegen die Festtage
zur Leseübung gebraucht werden.

IV. Wie die Kinder in der obern deutschen Klaß zu
insormiren sind.

Die Schüler dieser Abteilung sind im Lesen so weit gebracht, daß sie ohn
sonderlichen Anstoß damit fortkommen können. Sie sollen den Katechismus
repetieren, und die Katechismusfragen von Gesenius lernen, die früher gelernten
Sprüche, Psalmen und Gebete repetieren und alle Sprüche und Psalmen, so
im Lesebucheohne Bezeichnung stehen, neu lernen. Das Lernen wird hier
nicht durch Einlesen, wie in der mittleren Klasse vorbereitet, sondern der Stoff
„nach Gelegenheit daheim oder in der Schuel, da mit ihnen öffentlich nichts
getrieben wird," auswendig gelernt. „Den Obersten in dieser Claß, nachdem
sie alles den Worten nach gelcrnet und gefasset, wird auch endlich bei Verstand
dessen, was sie können beigebracht und gewiesen, wie sie solches applicircn
sollen. Jeder Hause soll immer ganz zugleich aufpassen. Wenn der Piäzeptor
in einem oberen Haufen treibet, was die unteren schon gelernet haben, sollen
auch diese aufpassen."

Zum Lesen soll hier das neue Testament gebraucht und zu Anfang der
Schule vor- und nachmittags ein Kapitel aus ver Bibel gelesen werden. Die-
jenigen, so das Gedruckte fertig lesen können, sollen auch Geschrebenes zn
lesen geübt werden, zuerst leserliche, dann weniger leserliche Schriften.

Das Schreiben. Erst sollen die deutschen Reime alle nach Borschrift des
Lehrers geübt werden: „Schreibt er ihnen alsdann einen fein bekannten Spruch
vor" und gehe ihnen mit der Vorschrift „an die tasel oder auch wol auf ein
blatt Papir so lange an die Hand, b s sie sowol recht, als fein deutlich
schreiben können." Dann folgt das Schreibe» nach Diktat: „etzliche nötige
Sachen aus dem deutschen Unterricht von den natürlichen Dingen und etzliche
Haus Reguln auch wol etzlicheFürstliche öffendliche ausschreiben als wider



das fluche», Entheiligung dcr Sonn- und Feyertage, wider abergläubische
Händel und damit solche auch den gemeinen Leuten dadurch mögen bekannt
werden/' — Die vornehmsten Stücke der Predigt sollen nachgeschriebenwerden.
Der Präzeptor soll das Datum alle Tage an die Tafel schreiben und der
Schuler alle Zeit unter seine Schriften. Der Präzeptor soll alle Bücher
korrigieren uud die Verbesserung auf den Rand setzen. Wenn der Fehler
allgemein gemacht war, muß derselbe an die Tascl geschrieben werden. Dcr
Lehrer hat auch unter die Korrektion das Datum zu setzen.

Wenn im Rechnen das Numerieren fertig ist, soll mit Addieren, Sub¬
trahieren . . . und Regula de Tri fortgefahren werden. „Er muß aber erstlich
die Regula kurz au die Tafel schreiben als: Addieren lehret wie man zwei
oder mehr Zahlen in eine Summe bringen soll, und wird sonderlich das
Wörtlein zu gebraucht." Diese Regel soll der Lehrer erklären, Beispiele an
der Tafel rechnen uud auch die Schüler daran rechnen lassen. Die Schuler
sollen alles in einem Büchlein nachschreiben, und der Lehrer hat diese nach-
zusehen und zu korrigieren. „Hierauff können in der Knabenschuel mit den
Obersten auch die Brüche vorgenommen werden, uud wenn sie solche gefasset,
ihnen auch wohl die Regula fouetatis, Dupli und Allegationis n, f. w. beh-
bracht werden." Das Ein mal eins hinten im Lesebüchlein ist nach dem
Numerieren auswendig'zu lernen.

„Nach dem Gesänge ist jedesmal ein Kapitel aus der Bibel zu lesen, für-
uehmlich alle historischen Kapitel, damit solcherGestalt die biblischenHistorien
bekaud und solche olle unter Jahresfrist durchbracht werden mögen." Es
folgt eine genaue Auswahl.

V. Von der Schuelstunden.

„Damit die Traktirung der Lectiouen keine Confufion und Hinderung
entstehe, kann folgendes Praescriptum in acht genommen werden: In der
ersten Frühe Stunde wird der Anfang gemacht mit einem Catechismogefange
und zwar mit einem solchen, der sich zu dem hauptstücke des Catechismi so
recitiret wird, schicket." Nach dem Gesänge wird der Morgenscgen, Glaube und
das Vaterunser gesprochen, ein Kapitel aus der Bibel gelesen und darauf das
Hauptstück des Catechismi, so die Ordnung mit sich bringet, von zwei Kindern
fein langsam und verständig gebetet. Alle Woche muß der ganze Catechismus
beständig absolviret werden. Der Präzeptor wiederholet dasselbe Hauptstück,
läßt dann die Uniersten die Textworte, die Mittleren die Erklärung Lutheri
und d<e Oberen aus D. Gesenius reeitiren und erklärt durch andere
deutlicheFragen den Verstand desselbenHauptstückes. Auch ein Psalm, Spruch
oder Reimgebet wird recitiret. So wird cs alle Tage die erste Stunde gehalten.
„Wo aber die Repetition der Sontagspredigt am Sontag zurückbleiben, so
geschieht solches auch in der ersten Stunde des Montags, und sind in dieser
Stunde alle Claßen deutsche und lateinische beysammen uud hat dieseStunde

der Rector."
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„In der anderen frühen Stunde werden die deutschen und lateinischen
Classen in zwei Auditoria vertheilet. Die oberste deutsche Claß wird auss
Montag, Dinstag, Mittwoch, Donnerstag nach gelegenheit eine Viertel Stunde
oder wohl eine halbe im Lesen aus dem Neuen Testament geübet, die andere
helffte dieser Stunde schreibt sie; und indem die Obersten schreiben, so lesen
die Kinder in der mittleren Claß ausin Neuen Lese>Büchleinund letzlichwerde
ihnen eine Lection, die sie auswendig lernen sollen," Montag Catechismus,
Dinstag Sprüche, Mittwoch Psalmen, Donnerstag Reimgebete ausgeben, welche
sie laut herumb lesen können und alsdann lernen sie solche für sichauswendig.
Auf Freitag sollen die obersten und mittleren ihre Religionspensen aufsagen:
Katechismus, Sprüche, Psalmen und Gebete. Sonnabend Evangelium- und
Epistelerklärung für die oberste und mittlere ©lasse; die Obersten lernen das
ganze Evangelium, oder etwas davon. Diese mittlere deutscheStunde hat der
Tertius College mit den Deutschen.

In der 3. Frühstunde lernen die Schüler der obersten Classe ihre Lection;
wenn sie diese können, sollen sie sich im Schreiben üben. Die Miltleren lernen
auch. — Die unterste Classe buchstabiert eine halbe Stunce. In der zweiten
halben Stunde am Montag und Dienstag Catechismns, am Mittwoch werden
ihnen Sprüche und etwa zwei Berslein aus einem Psalm durch deutliches
und öfteres Borsagen beigebracht. Am Freitag soll man memoriren und
repetiren. Schluß mit Gesang und Gebet.

Nachmittags beginnt der Unterricht wieder mit Gesang. Es wird das
„Danket dem Herrn und das Vaterunser gebetet und ein Caput Biblienm
gelesen. . . Alsdann wird Montags eine Halbe Stunde die prineipia musiea
mit den kleinen Tractiret, die obersten schreibenunterdessen. Mit allen untern
und die nicht musicam figuralem lernen, werden in der anderen halben Stunde
Choräle gesungen. Dinstags, Donnerstags und Freitags wird jedesmal
musiea eine halbe Stunde mit den Tyronobus und eine halbe Stunde mit
denen provectioribus getrieben und hat diese Stunde der Cantor. Der College
Tertius corrigirt indessen die scripta und weil die Thrones singen, so eorrigirt
er der Obersten Schriften nnd wenn die obersten singen alsdann auch der
untersten Schriften."

In der anderen Mittagsstunde in der einen Hälfte sollen die Obersten
rechnen, die andern lernen das Ein mal eins; „nach diesen rechnen diese
anderen und die Unteren in der oberen Claß, und die Obersten schreiben
inzwischen die Exempel in ihre Bücher. Den Mittleren wird das Numeriren
gezeigt und schreiben alsdann die Untersten in der oberen Claß ihre Exempel
auch ein. Und solcher geslalt wird es gehalten auf den Montag, Dinstag
und Donnerstag, dieses alles hat College Tertius.

Aufm Freitag aber ist die oberste deutsche Claß beym Reetor und höret
die deutsche Physicam. Indessen wird die mittlere eine halbe Stunde im
lesen und die unterste eine halbe Stunde im bnchstabiren vom Collega Tertia
insormiret."



— 99 —

Die dritte nachmittagsstunde: Erste Classe lernt die Catechismusfragen
D. Gefenii sür sich auswendig. Die Mittleren lesen eine Biertelstunde und
lernen dann auswendig. Die Unteren schließendiese Stunde init Buchstabiren.
Schluß mit Gebet und Gesang.

Dieser Schulplan ist eineglücklicheFortbildung und Anpassung
des Schulm et ho dus Ernst des Frommen an die Verhältnisse
unseres engeren Vaterlandes. Nach den verschiedenstenSeiten ist
derselbemerkwürdig. Schon in seinerganzenAnlage, nochmehr aber
in den einzelnenAusführungen verrät er den Kenner und Freund der
Schularbeit. Die methodischenAnweisungenwaren in jener Zeit für
Mecklenburgeinzigin ihrer Art und verdienenzumgutenTeil auchheute
noch aufmerksameBeachtung. Von den einzelnenUnterrichtsgegen-
ständen erscheintder Unterricht in den natürlichen Dingen als
das Zeicheneiner neuen Zeit, die für die meisten übrigen Schulen
des Landes erst nach mehr als hundert Jahren zum Anbruch kam.

Nach solchenGrundsätzenist das Schulwesender Präpositur in
den 70er Jahren äußerlich*)und innerlich nach und nach ausgebaut
worden. Brandenburg konnte 1682 darüber berichten: Obgleichbei
der erstenAnordnung alles sehr schwerfiel und vieleWiderwärtigkeit
sichereignete,so anerkennendochschonnunmehr die christlichenUnter-
thanen mit unterthänigstemDanke die löblicheVerordnung. Schul-
Häuserfehltennochin Gülz, Bickhusen,Besitz,Greven und Gothmann.
Brandenburg bittet für dieseOrtschaftenum Holz zum Bau. Gleich-
zeitig klagt er über einige adeligeBauern in Altendorf lind Granzin,
daß siesichdm Kirchen-und Schulordnungen nicht submittiren wollen.
„Machen gehorsameUnterthanen irrig und haben bisher verhindert,
daß die Schule in Granzin zu keinem Stande hat bracht werden
können." Das Holz wurde bewilligt und den adeligen Bauern in
Altendors und Granzin ihr Ungehorsamstrengverwiesen. Auchspäter
begegnenwir dieserTrägheit und Widerspenstigkeitder Bauern des
öfteren.

16K9 schreibt der Pastor Knndmann-Zarnstorf: In Nyendors
lritterschaftlich „haben sie einen Schulmeister 7 Jahre lang gehabt, der sich
in Mangel des Schulgebeudes bey andern Leuten aushalten mußte, welches
sonderlich zur Winterszeit, da die meisten noch in die Schule zu kommen
pflegen, eine große Verhinderung an der Information verursachet." Holz
zuni Bau ist angefahren und dir Gemeinde hat angefangen zu bauen. Jetzt
ist der alte Schulmeister gestorben, und die Gemeinde will den Bau nicht fortsetzen.
„Die nieisten von den Alten sind sonder Schule, Zucht und Gottesfurcht auf-
gewachsen," so soll jetzt auch mit ihren Kindern geschehenund wollen „dadurch

Ihre? HochfürstlichenDurchlaucht lob- und ruhmwürdigste Schulordnung auf¬

*) Über Besoldung der Landschulmeister vgl. Kap. 28, der Stadtlehrcr Kap. 30.

7*
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heben," „Ein neuer Schulmeister, deu der Herr Prapositus in Boizenburg
in seinem Christentum, Lesen, Schreiben und Rechnen selbst versuchet nnd zu
mehr als zu geschicktbefunden, auch in seinem Leben und Wandel sich alle
Zeit wohl verhalten," hat bisher von jedem Hüsner einen Rthlr. pro In-
sormatione und etwas Korn sürs Lesen in der Kapelle bekommen, jetzt aber
wollen sie ihm nichts mehr geben. Die Gemeinde wird strenge angewiesen
den Bau in 14 Tagen (I) zu vollenden, ihre Kinder fleißig zur Schule zu
schickenund selbst fleißig zur Kirche zu kommen, — 1694 schreibt derselbe
Pastor über Krusendorf: Die Leute „haben den Schulmeister einer ümb
den andern im Hause, ein jeglicher in seiner Wohnstube, welches ziemlich zur

Information unbequem," — In Blücher (ritterschaftlich geben sie jährlich
4 rx Miete, Es muß geholfen werden, wo anders das nützliche Schulwesen

(wie der Bauer gerne wollte) nicht gar über den Haufen fallen soll. Der

Prüpositus hält Examina, der Pastor visitiert die Schulen öfter, finde aber

im Winter wenige und im Sommer fast keine darinnen, und wollen sich die

Eltern weder mit guten noch mit bösen Worten überreden lassen, die Kind«

zur Schule zu schicken,wo nicht die liebe Obrigkeit der Sache selbst einen

Nachdruckgibt. — Von ©reffe heißt es 1694: „Sie kommen noch so etwas,

es kostet aber ein unermüdliches Treiben und Anhalten, wie auch Hülfe und

Antreiben der Obrigkeit, ohne welche der gemeine Haufe bald ermüden würde,"

Über den inneren Stand der Schulen machen die Schul
t ab eilen jener Zeit, die jeder Schulmeistereinmalim Jahre doppelt,
je eine für den Prapositus und den Superintendenten, ausfertigen
mußte, ausführlicheMitteilungen. Es sind die Schultabellen von
1682 im Archiveerhalten.

Die gesamteil Schultabellen der BoizenburgischenPräpositur:
1. Die lateinischeKnabenschulein Boizenburg, ivorinnen protempore
33 Knaben, 2. die deutscheKnabenschulein Boizenburg, worinnen
74 Knaben, 3. die BickhuserSchule, 39 Kinder, 4. die Gültzer
Sch., 55 K,, 5. die Gutmänner Sch., 20 K-, 6. die Schule zu
Gr. Bengersdorf, 77 K., 7. zu Zarensdorf, 27 K., 8. zuNiendorf,
32 K, 9. zu Twedorf, 24 K., 10. zu Greß, 34 K., 11. zu Greven,
23 K., 12. zu Gallihn, 71 K. Summa 453 Kinder. Es fehlet
noch 13. die Schultabelle aus Besitz, welcheschule jedoch in ziem-
licher Ordnung ist. Aber die Schulen zu 14. Blücher, 15. zli
Granzihn und 16. Steder, weil man bishero von den Edelleuten
daselbstkeinenachdrücklicheHülfe hat haben können, sind noch in
großer Unordnung.

Die 74 Knaben der deutschen Schule zu Boizenburg
bilden 4 Abteilungen zu 15, 16, 24 und 19 Schülern, davon 3
von 4, 6 von 5 ... 4 von 12, 2 von 13 und 3 von 15 Jahren.
6 Knaben sind im Examen teils mit feinen Gebetbüchlein,teils und
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zwar die untersten mit Gesangbüchernzu mehrerAufmunterung ihres
Fleißes beschenktworden. Die deutschenSchüler haben 4455 mal
im Jahre gefehlt, der Einzelne also durchschnittlich62 mal.

In der Obersten deutschenClaß wird unterrichtet(diefolgenden
kurzen Sätze bilden die Überschriften, den Kops, zu ebensovielen
Rubriken, in denen jeder Schüler für jedes Fach einzeln beurteilt
wird): Catechismus Lutheri mit des Haustafel täglich repetiert.
Kurzer Begriff christlicherLehre absolviert, Sprüche abs., Psalmen
abs., Reimgebetlein abs . Lesen im neuen Testament Math. XII,
Schreiben nach Vorschriften, Rechnen Addiren, Subtrahiren und
Multipliciren, Singen Choral.

Mittelste Claß: CatechismusLutheri wird täglich repetiert,
Haustafel absolviert, die Sprüche mit einem f und * abs., nachher
ohne Unterschieddie ersten 6 Kapitel (nach dem neuen Lesebuch),
Psalmen mit j und * abs., darüber noch den 3. 13. 15. 25. 27.
32. 34. 51. 63. *4. und s5„ Reimgebetleinsind meistenteilsauch
abs.. Lesen im Lesebüchleinalles ivas klein gedrucketist pag. ISO,
Tingen Choral.

Die unterste (ilaß: Aus demCatechisnwLutheridie 10 Gebote
mit derAuslegung, der christlicheGlaube, das Vaterunser, Sacrament
der heiligen Taufe, Ampt des Schlüssels; Psalmen so mit f u. ;

bezeichnetabs,, Sprücheabs., Reimgebetleinabs.; habenerstangefangen
im Lesebüchlein,die großen littern. Jnfima: CatechismusLutheri:
Die Tertworte von den 10 Geboten, Glauben, Vaterunser, Taufe,
Morgen- und Abendsegenund Tischgebete,Psalmen so mit einem f
bezeichnetabsolviert, von dem mit einem

"
noch den 1. und 6.;

Sprüche so mit einem Kreuz bezeichnetabs.; Reimgebetlein ebenso;
Lesen in der Fibel wie unten stehet (0 Schüler buchstabierenmit
4 Buchstaben,1 mit 3 und 4 mit 2).

Die 71 Schüler in Gr. Bengerstorf (35) mitKl,Bengerstorf(20)
und Brehm (16) standen im Alter von 6 bis 14 Jahren und waren
-iur Hälfte Mädchen. Sie versäumten die Schule während des
Winters 1154 mal; 11 Schüler kamen erst Neujahr, die übrigen
teils Martini (10. Nov.) teils Michaelis (29. Sept.) Die Schuld
tabelle zeigt aus der ersten Bogenseite folgendeUberschrift: „Eine
Jabell der großen Bengersdorser Schule, wie auch kleinenBengers-
dors und Bretzinn: Kinder gehören, überzeichnetvon Christoffer
Julio Franckc. Schuldiener zu großen Bengersdorf Anno 1683,
den 4. Aprillis." Auf der zweiten Bogenseite kommt zuerst die
„Schutabell der oberstenElaß". Der Kopf dieser Tabelle trägt die
Überschriften: Nummero, Wohnort, Name, Alter, Ingenium est
(Censur über Anlage) Schulversäumnisund dann die einzelnenLehr
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gegenstände,wie sie in der Boizenburger Tabelle schon mitgeteilt
sind. Für die anderen Abteilungen wiederholt sich dasselbe. Für
jede Abteilung und jedes Kind ist das Geleistete genau verzeichnet.
Als allgemeineCensur über Anlage kommen vor: 10 mal stupid.
17 mal schlecht,25 mal ziemlichund 19 mal gut. In diesenAus-
drückenund ähnlichenVerhältniszahlen bewegen sich auch die Zeug
nisse in den einzelnenFächern.

Fast alle Tabellen sind mit ziemlichgeläufigerHand geschrieben,
einige mit gemalten Frakturbuchstabenund schönerSchrift. In den
meistenwerden wie in der Boizenburger 4, in der Bengerstorfer 5
und in der Grevenschen3 Abteilungenunterschieden. Das entschiedene
Hauptgewicht legten diese Schulen auf Religion und Lesen, welches
letzterenur an religiösenStoffen geübt wurde. Es schriebenin der
deutschenSchulezuBoizenburgbloß 10, in den Schulen zu Bengerstors
24, Niendorf 7, Greven 4, Gülz, Gothmann und Bickhusen je 3
und Zahrenstorf und Greste je ein Schüler. Gerechnet wurde in
etwa der Hälfte der Landschulenin der ersten Abteilung.

Diese Schultabellen sind gleichfalls sehr bezeichnendfür den
praktischen Blick und die unermüdliche Treue des Boizenburger
oberstenSchulleiters. Die Pflicht zu solchengenauen Einzelangaben
zwang die Schulmeister, auch das einzelneKind in den einzelnen
Fächern genau zu beachten und ermöglichtees dem Inspektor, sich
bei seinen Rundreisen ein zutreffendes Urteil über die einzelnen
Schulen zu bilden. Brandenburg mar darin wieder der Schul
entwickelungunseres Landes weit voraus, so weit voraus, daß wir
heute in diesenÄußerlichkeiten,die aber ihre volle Wichtigkeitfür
die Innerlichkeit beanspruchendürften, noch nicht dahin gekommen
sind, wo er stand.

Eine eigentümlicheErscheinungan der SchulwirksamkeitBranden¬
burgs will uns der häufige Rektorenivechselin Boizenburg bedünken.
Von 1671—93 waren »ach einander 9 verschiedeneRektoren dort.
Einer von diesen, Johann Jakob Salzmann, eines Rektors Sohn
aus Friedrichsroda, war aus Thüringen durch Brandenburg nach
Boizenburg gerufen, mußte aber trotz seiner Begabung und seiner
Gelehrsamkeitnach einjähriger Thätigkeit 1674 entlassen werden,
iveil er sichhäufig „voll soff." Als 1685 ein Rektor 6 Jahre dort
gewesenwar, bat der Präpositus für ihn um Beförderung ins
Predigtamt. Den meisten dieser Rektoren, wenn nicht allen, gab
Brandenburg den freien Tisch. Er zeigte sich damit willig und
bereit, für das Werk, das er ideell so hochförderte, auch materielle
Opfer zu bringen. Leider konnte er sein Werk nur bis 1693 auf
dieser Erde treiben. Ein Jahr vorher war ihm sein Sohn als
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Adjunkt beigegeben,der ihm jetzt int Predigtamte folgte. C6 und
inwieweitdies ein Segen für die Schule war, darüber fehlen uns
alle Nachrichten. Nach des tüchtigen Schulreformators Tode ward
ein Mandat von der Kanzel verlesen, bei Vermeidung göttlicher
Strafe nichts an seinemWerke zu ändern.

Mit Michael Brandenburg hatte die Schule der damaligen
Zeit eineunersetzlicheKraft verloren, einenMann, der mit klarem Blick
einsah, was derSchule not thue, und der in nie ermüdenderThätig-
keit, trotz aller Hindernisse, mit der Beihülfe seines Fürsten das
Richtigerkannte auch verwirklichte. Zwar muß es bei Beurteilung
seinerVerdiensteberücksichtigtwerden, daß das für MecklenburgNeue
größtenteils aus dem Gothaischen entlehnt war — der aus dem
Jahre 1673 mitgeteilte Schulplan stimmt vielsachmit dem Schul--
methodus wörtlich überein —, immerhin aber bleibt das selbständige
Wollen und VerwirklichendiesesPlanes unter diesenUmständeneine
große That. Sie veranschaulichtauf das DeutlichstedieMacht einer
tüchtigen,thatkräftigenPersönlichkeitund widerlegt unzweideutigdie
Meinung, daß man alles von der Zeit erwarten solle, und daß in
jener alten Zeit die Schule notwendigin dem traurigen Schlendrian
steckenmußte, in dem sie allgemein wirklich steckte. Das Bötzen
burger Schulwesenjener Tage bildete einen Lichtpunktin der allge-
ineinen Dämmerung; Boizenburg war für die übrigen Schulen des
Landes eineStadt, die auf dem Berge lag, der man allgemeinhätte
nachlebenund zustrebensollen. Aus diesemGrunde und aus dieser
Wertschätzungheraus durften nach unsererMeinung die Mitteilungen
und Besprechungenin der obigen Ausführlichkeitgemacht werden,
ohne dadurch dem Ebenmaß des Ganzen zu schaden.

Kapitel 25.

. Die Schulverbesserung des Herzogs Gustav Adolf von
Mecklenburg-Güstrow (1654—1695).

Der frommeHerzog Gustav Adolf war, wie für die Boizen-
burger Präpositur, so auch-für sein ganzes Land, auf jede Weise
eifrig bemüht, das sittlicheElend seines Volkes und ganz besonders
die gefürchteteHexereizu bessernund zu beseitigen. Was dieObrigkeit
durch die härtesten Streifen, durch Kerker, Folter und Scheiterhaufen



nicht erreichen konnte an den Alten, das sollten Kircheund Schule
durchUnterricht und Erbauung erstrebenan den Jungen. Nach der
Anschauung des Herzogs und seiner Ratgeber war das bisher in
genügender Weise nicht geschehen. Wie der Herzog seinem Ziele
durch die Einführung der Präpositen näher zu kommensuchte,ist in
demvorletztenAbschnitteschonangedeutet; in dem letztenwurde aus-
führlich dargestellt, in welcherWeise die Schulverbesserungin der
BoizenburgerPräpositur zustandekam. Leider ist es nicht gelungen,
das Schulwesendes ganzenLandes in demselbenMaße zu heben, wie
in dem einen Gebietsteil.

Durch MichaelBrandenburg angeregt, forderte der Herzog1671
sein theologisches Kollegium zu Güstrow und durch dieses
die Superintendenten, Präpositen und Prediger des Landes
auf, genauen Bericht über das Schulweseneinzuliefern. Sie sollten
berichten über „den elendenZustand der Schulen in dero Herzog-
thum und Landen, soviel deren annoch etwann in kleinenStädten
vorhandensein, wiewohlin denenDörfern kaum einige oder fast keine
zu finden," und wie darin die Jugend nicht gebührendinformieret
werde. Sie sollten sichauch darüber äußern, worin die Gründe des
sehr schlechtenZustandes lägen, wie das Schulwesenzu heben, und
ob es nicht wie im Sachsen GothischenHerzogtums möchte ein¬
gerichtetwerden.

Die in den nächstenzwei Jahren nach und nach eingegangenen
Berichte geben von dem Zustand der Schule, und nicht allein von
diesem, das denkbar traurigste Bild. Die Einwohner des Landes
seufzten unter harten Frohndiensten und schwerenAbgaben. Es
herrschteallgemeineArmut im Lande, so daß die Leute keineSchul-
Häuser bauen und keine Schulen unterhalten könnten. Auch der
Küster Einnahmen seien schlecht. Die Leute könnten ihre Kinder
wegen des ViehhütenS und der Hofdienste nicht entbehren. Die
Geistlichen der Rostocker Superintendentur hatten deshalb
nach dem Bericht des Superintendenten Clingius „genug zu sein
erachtet, daß die Schulen durch tüchtigeKüster, wie bis dahero ge-
halten würden." Wenn es mit den Schulen besserwerden sollte,
darin waren alle einig, müßte der Fürst vor allen Dingen die Frohn-
dienstebei den Rittern und auch dieLandescontributionbedeutendzu
erleichternsuchen. Die Geistlichen der Goldberger Präpositur
klagen, „daß in diesemAmt Goldberg keinWohnhaus für den Schul
meister, auch kein Schulgebäu."

Die Ergebnisse der von dem Herzogveranlagten Bewegung
waren außer dem BoizenburgerKreise allgemein im wesentlichsten
nur Worte: Klagen und höchstensnocheinige fromme Wünsche.



An einzelnenOrten mag die Anregung unmittelbar Gutes gestiftet
haben, im Ganzen aber.kam es zu keiner durchgreifendenReform.
Daß und warum es demHerzog vollständigernst damit war, beweist
das folgendeSchriftstück:

„Von Gottes Gnaden Gustav Adolf Herzog von Mecklenburg.
Unfern gnädigstengrüß zuvor. Ehrwürdigeund hochgelahrtebesonders
LiebeAndächtigeund Getreue. Dem nach Wir aus landesfürstlicher
Vorsorgedarausf bedachtseyn, wie die Jugend ausf demLande, durch
errichtung nöthiger Schulen in der Furcht Gottes und Christlicher
Lehre unterwiesenund aus demReiche des Tatans (Randbemerkung:
darin wegenunterlassenerinformation durchdie erschrecklicheZauberen-
sündefast viele gerathen) gerissenwerden mögen, (wozu die erschreck-
lichehier im Lande eingerisseneZauberen uns noch mehr veranlasset,
als welcher wegen unterlassener information so viel schwerernah
zu kommen) und Wir der Meinung seind, daß darzu wol zu ge-
langen und Unsere Christliche intention zn erreichenwehre, wenn
eine combination der in Unserm HerzogtumvorhandenenPfarren
auff demLande geschehe,als, daß bei, zweiPfarren nur ein Prediger
bestellt würde, welcherwechselweiseeinen Sonntag umb den andern
in jeglicherKircheGottesdienst verrichte und die sambtlicheneinge-
pfarrten also sich daher einfinden müssen, von den Jntraden der
combiniertenPfarre würde dann so viel abgenommen,daß davon ein
guter Schulmeistergehalten würde, der dann des Predigers Haus zu
seinerWohnung und Schuelen gebrauchenkernte. Es fönte auch auff
solcheWeise der Gottesdienstdes Sontags mit zwo Predigten (davon
der bestalte Tchuelmeisterdie Nachmittagspredigtzu verrichtenhätte)
an jeglichenOrten wechselweisegehalten,auchdas examen Catecheticum
so viel besser,sowol in der Kircheals bev denn Erwachsenenin denn
Häusern angestellet werden. 1679 zur Begutachtungan die Ober-
und Hofprediger, Liebe, Andächtige und Getreue sambt und
sonders."

Die Geistlichkeitkonntesichmit solchenVorschlägennatürlich nicht
einverstandenerklären, und wir vernahmenüber dieseBestrebungen
nichts weiter.

So wollte der Herzog also schon die Schule zur Bekämpfung
des Aberglaubens benutzen,wenn allerdings auch in einem ganz
anderen Sinne als heute. Aus denselbenGesichtspunktenwurden
1682, 84 und 94 auch „des Virgilii, Horatii, HesiodiScripta und
andere Idololatria plena für die Schule verboten, weil sie magische
und andere susxeote Sachen enthalten und sie daher nicht ohne
Ärgerniß gelesen »nd ohne schwereSünde der Jugend erpliciret
werden können, es sollen dafür christlicheAutores gelesenwerden."
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Zwei allgemeineVerordnungen, die Schule betreffend,erließ
der Herzog im Jahre 1681. Ter eine, in der güstrowischen»er¬
neuerten Superintendenten-Instruction enthaltene Erlaß giebt Be-
stimmungenüber die Konfirmation der jungen Christen.

Wann im Anfang des Winters die ganze Gemeinde erwähnet,
daß insonderheitdiejenigenKinder und Gesinde, so am bevorstehenden
Grünen-Donnerstagund folglichauchzu andernZeiten sollenconfirmiert
und zum Nachtmahl gelassenwerden, bey Zeiten den Katechismus
mögen fertig lernen, so werden dann die erstem alle von Neu-Jahr
an, sonst aber von Ostern an in die Kircheoder auchwohl ins Haus,
es sey Sonntages oder auf eine andere bequemeZeit beschieden,im
KatechiSmodabei) verhöret und diejenigen, so ihn noch nicht fertig
können, angemahnet, ihn fertig zu lernen. Hernachmüssensie alle
Sonntage und wo es seyn kann, einmal in der Woche, insonderheit
wann die Passion gepredigt wird zum Pastor in die Kircheoder ins
Haus kommen,da sie in KatechiSmound nötigenFragen ferner unter-
richtet werden.

Hierauf kommensie den Mittwoch vor Ostern zum Pastore und
die alsdann admittiret werden in dem letztenCramme, vollends zum
Beichtstuhl.

Am Grünendonnerstag soll man vom heiligen Abendmahl
predigenund die Konfirmandenin das Kirchengebeteinschließen. Die
Knaben stellen sich zur rechten, die Mädchen zur linken Seite des
Altars. Nachdem der Pastor vom Altar aus eine kurze Ansprache
gehaltenhat, sollen die Konfirmandenihren Katechismusaufsagenund
einigeFragen nach demVerständedesselbenbeantworten. Die Fragen
des Pastors: Ob sie bei dieser Lehre und diesemGlauben bleiben
wollen, ob sie sichvor mutwilligen Sünden hüten und fromm leben
wollen und ob sie sichdiesesihres Gelöbnissesin ihrem ganzenLeben
erinnern und darnach richten wollen? beantworten sie jedesmal mit
Ja. Darnach legt ihnen der Pastor dieHände auf und spricht: Der
Herr bestätigeund verwahre das Gute, das er in dir angefangen hat
durch Jesum Christum Amen. Damit dies letzteregeschehenmöge,
betet der Pastor mit der ganzenGemeinde. Es folgt die Austeilung
des heiligen Abendmahls an die Konfirmanden.

Von dem andern Erlaß teilen wir wörtlichdas Folgende ans
dein Eingange mit:

„Demnachbey diesenletztenZeitenallerhandSünd und Schanden,
mehr als vorhin jemahls geschehen,hin und 'wider gespühretwerden,
wodurchder gerechteGott erzürnet, und allerhand schwereStraffen
über das Land zu verhängenbewogenwird, und wir dann befinden,
daß solchruchlosesWesen sonderlichdaher mit verursachetwird, daß
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die Jugend und der gemeineHauff, nichtbey Zeiten zur Gottes-Furcht
angeführet, das Gesinde und Dienstbothenauch in demheiligenWort
GotteS nicht unterrichtetwerden."*)

Jin Fortgange der Verordnung wird allerdings der Unterricht
der Jugend strenge befohlen, aber nicht der Unterricht durch die
Schule. Die Eltern solleil ihre Kinder selbstunterrichten und nur
wo sie nicht das nötigeGeschickoder die nötigeZeit haben, sollen es
Schulmeister oder Pastor thun. Wer aber hatte zu bestimmen, ob
dieEltern ihre Kinder genügendunterrichtenkonnten, die Eltern selbst,
die Geistlichen,die Obrigkeit? Diese offeneFrage war zugleich die
Hinterthür, durch welche der vorne hinausgewiesene Schlendrian
wieder ins Haus hineinschlüpfte.

Eine bestimmtere Sprache führt eine Verordnung vom
14. Febr. 1684: „Gustav Adolf u. f. w. NachdemWir mit sonder-
bahren mistfallenvernommen, das die auff dem Lande, in Unfern:
HertzogthumbwohnendenHandwerkers-und Bauers-Leute ihre Kinder
fast garnicht, oder dochnur selten, etwa zur Winterszeit zur Schule
schickenund alsoihre ChristlicheAufferziehung,hochunverantwordtlicher
weiseverabsäumen: llnbt aber Wir, das die Jugend auff demLande
also, ohne einige wahre Gottes Furcht auffwachsekeineswegsferner
zu geduldengemeinet. Als befehlenWir allen und jeden auf dem
Lande wohnenden Haust und Bauers -Leuten hiemit gdst und
gantz ernstlich, das ein jeder seine Kinder, so Bald dieselben das
Fünfte und Sechste Jahr erreichet, ohne Versäumnis zur Schule
schickenundt sie in der Gottseligkeitund dem catechismo auffer-
ziehen, und unterweisenlassen, solchesauch, bey Vermeidung einer
gewissengeld-straffe, die von einem Jedem, der hier wieder handelt
alle Viertel Jahr ohnnachbleiblicheingetrieben und der Kirchen, zu
welcher der Übertreter dieser Unser Verordnung sichhält, zufließen
soll, also und nicht anders halten sollen. Wornach sich ein jeder
Unterthänigstzu achten und für Angelegenheitenzu hüten f)nt."**)

Damit war die Pflicht des Schulbesuches,der Schulzwang
unzweideutigerklärt, wennauchder Anfang und das Ende der Schul-
zeit nichtgenau bestimmtwar. Mit einemregelmäßigenSchulbesuch,
auchnur währenddes Winters, hatte es indes noch fast ein Jahr¬
hundertlang gute Wege.

) Frahma, a L S. 46.
**) liinc Abschrift dieser Beiordnung sindei sich im Archiv. In de» gedruckten mecklen-

burgischen Gesetzsammlungen konnten wir dieselbe nicht aussinden. Taraus könnte man
solgern, daß dir Berordnnng überhaupt nicht zur Ausgabe gelangte. Allein jene
Sammlungen können aus biolute Vollständigkeit iedensalls keinen Anspruch machen, so
dats das Fehlen eines Erla»es in denselben seine Rechtsgültigkeit ohne weiteres nicht
ausschließt. Dagegen entspricht die Anordnung des Echutzzwanges so sehr den Be
strebungen des Herzogs und seiner Zeit sin Meckl. Schwerin wurde der Schulzwang

ein Jahr später angeordnet!, daß uns die Verordnung als hochwahrscheinlich zu recht

bestehend erscheinen mußte.
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Wie der Herzog bemüht war, alle seine Unterthanen des
Segens eines regelmäßigenUnterrichts teilhaftig werden zu lassen, so
war er andererseits auch bestrebt, den Unterricht selbstzu heben
und zu bessern. Nachdem das in der BoizenburgerPräpositur
gelungen war, wollte der Herzog dieseinnere Verbesserungüber sein
ganzes Land verbreiten; seine Bemühungen waren zunächstleider
ohne Erfolg.

In späterer Zeit, in den Jahren 1687—39, versuchte der Präpofitus

Müller zu Schwaan eine Übertragung der Boizenburger Schulverhältnisse

auf die Schwaaner Gemeinde. Müller hatte die Schöpfung Brandenburgs

persönlich in Augenschein genommen und war darüber gegen den Herzog des

höchsten Lobes »oll. Wundern müßte er sich nur, „das durchgehend solche

christlich löbliche Verordnung nicht ist gemacht worden." Müller bittet den

Herzog, für die Schwaaner Gemeinde dieselbe Einrichtung einzuführen und

macht deswegen bestimmte Borschläge, in welchen Orten und in welcher Weise

Schulen zu errichten seien.

Es gab damals in der Schwaaner Gemeinde 1 Landschulen, zu Mistorf

(Einwohnerschaft bestand aus 8 Bauerfamilien", Wiendorf (8 Bauleute

Wiek (1 Bauern und '2
Cofsaten) und Woldenitz 2Bauern uud 1 Cofsat *)

Hinsichtlich der Ausführung der geplanten Verbesserung berichten die Akten

nur über Mistorf: Die Kinder sollten dort vom 7. bis 12. Jahre während

de- Winterhalbjahres von Dionysius (9. Oktober) bis Ostern zum Schulbesuch

verpflichtet sein und dafür dem Schulmeister 1 ß und für das Schreiben einen

zweiten Schilling wöchentlich entrichten. Ausbleibende Kinder sollten dopvelt

zahlen. „Wogegen der Schulmeister die Kinder im Lesen, Schreiben, Catechismo

und Christentum, treu und sorgfältig unterrichten soll, und darüber seine

Specifikationen nach Verordnung des Präpositns zu Schwaan wöchentlich,

monatlich und quartaliter einbringen soll." Für das Lesen in der Kapelle

am Sonntagnachmittage soll er aus der Gemeinde etwa 13 Scheffel Roggen

erhalten. — Über eine etwaige Verbesserung der Stadt- und der übrigen

Landschulen ist uns nichts bekannt geworden.

Einige Jahre später, 1U94, sprach der Fürst seinen Super¬
intendenten abermals denWunsch nach Verallgemeinerung der
Boizenburger Methode aus: . . . „und sehen Wir gerne, daß
die Methode, welchezu Boizenburg gehalten wird, weil daraus bald
zu ersehen, wie ein oder ander ttnab fleißig oder nicht geworden,
solchezugleichauch diligentiam et negligentiam Praeeeptoium an
den Tag leget, ben anderen Schulen in Nnserni Herzogthum gleich
falls introduciret werde."

*) Ueber den Zustand der beiden letzten Schulen vergleiche das nächste Kap.
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Der Superintendent Fecht zu Rostock erließ darauf hin
folgendesRundschreibenan die GeistlichenseinesKreises: . . . „und
weil Jhro HochfürstlichenDurchlaucht ein sonderlichesVergnügen an
des seel. Hrn. Präpositi zu Boizenburg Veranstaltung der ^chul-
Information getragen haben; als schickeich hierbei) die Tabellas
Scholastikasder Schulen, in dein kleinenAmpi Boizenburg, so alle
Jahre mir, post Examina, ihren Fleiß zu erweisen, überschicket
werden. Von solchemein Modell auch dem Kirchenbuchkan einver-
leibt werden. Tie hochzu verehrendenHerrn Fraters aber wollen
daben, das sie nach dem Exempel der Boizenburger, wo nicht in
allen Dörffern, doch in den vornehmstenSchulen aufrichten, auch
jederman zu einemBeytrag derselbenernstlichund beweglichermahnen,
ivie dann Jhro HochfürstlichenDurchlaucht gnädigstversprochen,wo
sie Höse haben, denen Edelleuten und Bauern mit einem guten
Exempel vorzugehen. Solche Schulen wollen die Herrn Fraters
hernachfleißig besuchen,bey jeder Zeit, aus dem Frühling, in Bei-
wesen der Vorsteher und anderer Eingepsarreten, ein Schul-Examen
halten. Dabei, den Schulmeister eine solche Tabelle verfertigen
lassen,dieselbedem Herrn Präposito überschicken,damit sie von ihm
in einemConvolut mir zugeschicketwerde, und ich den unverdrossenen
und unnachlässigenFleiß der hachzuverehrendenHerrn Brüder daraus
verspürenmöge." — Wenn jedochdie Fraters weiter nichts von der
bewußtenMethode kannten, als sie aus diesenListen ersehenkonnten,
so durfte man sichvon der ganzen Forderung wohl nicht allzuviel
Ersolg versprechen. Anklänge an die Boizenburger Schulverhältnisse
sind uns aus der ganzenZeit, über die im allgemeinenschonhäusiger
ausführlicheNachrichten erhalten sind, außer denen aus Schwann
nicht zu Gesichtegekommen.

Die Hauptschwierigkeiten und Hindernisse bei der ganzen
Bewegung bestandenin den äußerst traurigen wirtschaftlichenVerhält-
nisten, der Gleichgültigkeitdes Volkes, dem Mangel an geeigneten
Lehrkräftenund dem Mangel an Verständnis und Interesse bei den
unmittelbaren Schulleitern, der Geistlichkeit. Der Herzog hat es
wahrlich an keiner Anstrengung fehlen lassen, und seine Fürsorge
würde gewiß im ganzen Lande Schulen geschaffenhaben, wie im
BoizenburgerKreise, wenn ihm ein ähnlichesVerständnis und eine
ähnlicheBegeisterung auch nur von der Geistlichkeitentgegengebracht
worden wäre. Nun aber konnte er die Entwickelungder Schulen im >
Einzelnenundauchals Ganzes wohlwesentlichfördern, mit einergrund-
sätzlichen,durchgreifendenReformjedochvermochteer nichtdurchzudringen.
Immerhin bleibt ihm das Verdienst, für die Schule viel Gutes
gestiftet und das Beste mit redlichemWillen angestrebt zu haben.
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Kapitel 26.
Die Schulgesetzgebung in Mecklenburg-Schwerin.
In Mecklenburg-Schwerin herrschten in der letztenHälfte

des 17. Jahrhunderts DieHerzoge Christian Louis I. (1658 bis
1692) und Friedrich Wilhelm. Letzterer vereinigte nach dem
Tode Gustav Adolfs noch einmal das ganze Mecklenburg-Güstrow
und -Schwerin, mußte sich aber 1701 zu der nochheute bestehenden
Teilung in Mecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-Strelitzbereit-
finden lassen. Auf Friedrich Wilhelm folgte 1713 Karl Leopold
und auf diesen 1747 Christian Louis II. bis 1756.

Zu der Aufrichtung und Fortbildung von Schulen haben
alle 4 Herzoge durch Gesetzeserlassebeigetragen. Mehr als man
vielleichterwartet, geschahdies von Christian Louis I. Obgleich
derselbefast beständigaußer Landes, zumeistin Frankreich weilte und
sein lutherischesBekenntnis mit dem katholischenvertauschte,erließen
seine Beamte in seinem Namen mehrere für die Schule wichtige
Gesetze. Das erste datiert vom 30. Mai 1685. Nachdemeingangs
beklagtist, daß die Eltern ihre Kinder so unfleißig zur Schule schicken
wird diesetwegenverordnet: . . . „Dann auch die Haußväter und
Haußmütter ihre Kinder zu jeder Zeit, sonderlichden Winter über,
fleißig zur Schule schicken,und hierunter kein Versäumniß vorgehen
lassen sollen .... auch das Schul-Gelv den Schulmeistern und
Küstern alle Quartal, auch für die Kinder, so sie von der Schulen
abgehalten, völlig und ohne Wiederredezu erlegen, worüber Unsere
Beamten und die Obrigkeitenauf dem Lande nnd in den Städten
mit allen Ernst zu halten, hiemit befehligetwerden, und damit sich
niemand mit der Unwissenheitentschuldigenkönne, wollen Wir, daß
diese Unsere Verordnung aller Ohrten öffentlichvon den Kantzeln
publiciretund verlesenwerde." — Mit dieserVerordnungwar auch
der Schulzwang nominell für Mecklenburg-Schwerinvorhanden,
wenn auch wieder nur in unbestimmterFassungohne zeitlicheBe-
grenzungder Schulpflicht.

Die in den beidennächstenJahren folgendenErlasse enthalten
wesentlichWiederholungenund einige nähere Bestimmungen. Die
Einleitungen klagen über schlechteBefolgungder erstenVerordnung.
Neben demKatechismussoll man in Kircheund Schule auch dievor-
nehmstenbiblischen Geschichten traktierenund sollendieSuperinten-
denten hierzudie nötigeAnleitunggeben. Über die in jeder Woche
durchgenommenenKatechismus-und Geschichtspensensoll der Pastor
vierteljährlichden Senioren und diesedem SuperintendentenBericht
erstatten. Der Prediger soll dieSchule seinesWohnorteswenigstens
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wöchentlichzweimal und die der eingepfarrten Dörfer wenigstens
alle 14 Tage einmal besuchen.

Unter Friedrich Wilhelm erschien eine Schulordnung am
28. September 1694: . . . „Wir wollen auch specialiter hiemit
wiederholthaben, was vorhin verordnet und anbefohlenist, daß die
Kinder auff dem Lande, allemahl von Michaelis-Fest an biß Ostern,
also den gantzenWinter über in die Schule gehen, und sichim Lesen
und Erlernung der Gebete, und biblischenSprüche und Psalmen und
Gesänge, insonderheit in dein Katechismogründlichund woll unter-
richten lassen sollen, ben Vermeidung ernstlichenEinsehens und Er-
legung nicht allein des ordentlichenSchulgeldes, sondern auch einer
absonderlichenBestrafung von einem jeden Kinde (welches aus der
Schulen bleibet) zu 2, 4, 6 biß 8 Schilling wöchentlich,nach eines
jeden Haus-Vaters Vermögen, welchesGeld dem Schul- und Lehr-
meister über sein voriges wöchent- oder vierteljähriges Schulgeld
gezahlet werden soll." Die Obrigkeit soll die Strafgelder eintreiben
und „auch bey verspürterHartnäckigkeitund muchwilligerUebertretung
dessen, was hierin respective ge- und verboten, einem jeden mit
Gesängniß und anderen Leibes-Strassen belegen."

Zum anoern gehört hierher die Erläuterung zur Meckl.
Kirchen-Ordnung von 1708. . . . „Es soll in jedemKirchspiel
nichtnur die ordentlicheKüstern)zur Schule gebrauchtwerden,falls
sonst keine besondereSchule vorhanden ist, sondern weils die Not
bezeuget,daß weitlaufftigeKirchenspieledamitnichtzu kommenkönnen,
sollenmehr Schulen und zwar, wo etlicheDörfer nahe an einander
stoßen,angebauetund also auchmehr Schulmeisterzugesetzetwerden.
SolcheSchulmeisteraber sollen vom Pastore oder wenigstensmit
Vorwissenund Prüfung der Pastoris angenommenwerdenund her-
nach schuldigsein mit ihrer Schule alle Woche einmal vor dem
Pastor zu kommen,auf daß derselbesehe, wie die Schule gehalten
werde. Und wann sichbefindensollte, daß da durchsolcheSchulen
demordentlichenSchulmeisterund Küsteram Schulgeldeein ziemliches
abgehen würde, so soll der außerordentlichedem andern ein billiges
nachErmäßigungdes Superintendentenoder der mittelbarenObrig-
keit geben.

Die Schulen sollen weder öffentlichnochheimlichzu Schenken
mißbrauchtwerden. Und weil über einigeLeinweberKlagekommt,
so soll man sich mit deren Annehmenvorsehenund falls sie die
Schule mit ihren Thauen besetzenoder durchdas Gelaut die Unter-
Weisungbehindern,ihnen den Dienst aufkündigen."

In den großenStadtschulen im LandesolleneinerleiBücher
gebrauchtwerden,um alle Eonfusionzu verhüten.
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„Ueber alle Schulen behalten die Superintendentenin ihrem
District die Oberaufsicht,die Pastoren des Orts aber die mittelbare
Jnspection, und sollendieselben,wann der Superintendentnichtzur
Stelle ist das Examen veranlassen,die Schulen oft besuchenund
beidesder PraeceptorumLehr-Arten als der Jugend Fleiß bemerken
und wo sie etwas zu verbessernfinden, entwedermit denenselben,
doch ohne der Praeceptorum ohnzeitigeund öffentlicheBeschämung,
es wäre denn periculum in morä, solchescommuniciren oder da
solchesnicht helfen will durch des SuperintendentenAntritt und
Hülfe zur Besserungzu bringen suchen.

Und sollen die Eltern ihre Kinder fleißig zur Schule schicken
darüberdann dieSchul-HalterselbstRegisterhalten können,was vor
Kinder nicht zur Schule gesandt werden, auf deren Anzeigedann
solcheEltern gestraft werden und dazu das volle Schulgelddenen
Praeceptoribus bezahlen sollen. Worüber denn auchdie mittelbare
Obrigkeit mit Treu und Ernst sollen halten. Es sollen aber die
Praeceptores auchzwei oder drei notorischarme Kinderumsonstzur
Schule zu nehmen kein Bedenkentragen. Falls aber deren mehre
würden, soll vor solchenotorisch-elendeKinder das Geld aus dem
Aerario gereichetwerden."

Die Gärten bei den Pfarren und Küstereiensollenvon deren
Inhabern mit fruchtbarenBäumen besetztwerden.

Die SchulmeistersollennachVerdienstund Geschicklichkeitaus¬
gesucht, austräglichbelohnet,und wenn sie dam qualisiciretsind, ins
Pfarramt befördert werden. „Und wollen wir auch insonderheit,
daß niemandunter dem aufwachsendenJungen Volk hinkünftigohne
unseregnädigsteErlaubnissollcopuliertwerden,er seidann wenigstens
im Lesen und Catechismowohl geübet, daß er seinemHauseauch
dadurchwohl vorzustehenvermöge: Zu welchemEnde sie sichvorher
den Predigern gestellensollen."

Die nun folgendeKonfirmationsordnung stimmt wörtlich
übereinmit der in der neuenGüstrowerSuperintendenten-Instruktion
verfügten.Abgesehenvon derVerlegungderKonfirmationvonGrünen-
Donnerstagauf Palmarum ist dieselbeauchheutenochin Gebrauch.

Aus der RegierungszeitKarl Leopolds ist uns außer der
Verfügungüber die Einführung des Landeskatechismus,die zugleich
die Schulpflichtauf wenigstensvom L. Jahre an bis zum ersten
GenußdesAbendmahlsfestsetzt,nichtsan allgemeinenErlassenbekannt.
Dieser „wildeÖlbaum unter den edlendes HausesMecklenburg"*)

*) Wiggers a. a. O. S. 194.
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war auch für die schule unfruchbar und wirkte in betreff der
Letztern durch seine maßloseWillkür mehr hindernd und einreißend
als aufbauend.

Der unter Christian Louis II. 1755 vereinbarte landes-
grundgesetzliche Erbvergleich erkennt in den §§483 und 484
zunächstdie revidierte Kirchenordnung,die Consistorial und Super
intendentenordnungan, stellt aber in höchstens2 Jahren eine neue
verbesserte,„den jetzigen Zeiten, doch sonst der Landesverfassung
gemäße" allgemeineKirchenordnungin Aussicht. Der Plan gelangte
indes niemals zur Ausführung. Die §§ 494 — 497 bringen über
die Schule folgendeBestimmungen:

„§ 494. Die Jnspection über die Schulen in den Städten,
soll den Magistraten jeden Orts, daserne von der Stadt zum Unter-
halte der Schulen ein Beytrag geschicht,oder sie solcheswohl her-
gebracht, oder auch das Patronat-Recht über die Schulen ex Con-
cessione haben, ungekränktgelassenwerden. Jedoch Uns an Unsrer
Ober-Jnspection,und jedem an seinemerweißlichemRecht unschädlich.

§ 495. Die Prediger sollen auch schuldigseyn, die Schulen
in ihrer Gemeinde, so wohl in den Städten als auchauf demLande,
fleißig zu besuchen,und den SchulmeisternAnleitung zu geben, wie
sie die Kinder unterrichten sollen, auch zugleich durch Examinirung
der Kinder untersuchen,wie weit sie von der Anweisungihrer Schul-
meister profitiret haben. Die Prediger aber, so solchesunterlassen,
sollen entweder an Geld, oder mit Einziehung des Mißkorns be-
strafet werden.

§. 496. Tie Dorf -Schulmeister, die keineKüster seyn, sollen
mit Beibringung guter Zeugnisseund mit Zuziehung des Predigers
an dem Ort, von der Gutsobrigkeit, unter beliebigenBedindungen,
angenommenund nach Willkür beurlaubt werden, auch der Juris¬
diction der Letzterenin allen Fällen, außer im Lehr-Punct, unter-
worfen seyn.

§. 497. Die Küster sollen auch an den Orten, woselbst es
hergebracht,von den Patronis vorgeschlagenwerden."

Das Ganze der besprochenenSchulgesetzgebung betrachtend,
muß auch hier wieder gesagt werden, daß alle dieseErlasse praktisch
mehr als Regeln, denn als Gesetze Beachtung fanden; ja die
Bestimmungenüber die Schulpflicht waren vielleichtnicht mehr
als ein guter Rat. Wie innerhalb und außerhalb dieser allgemeinen
Richtungsliniendie Schule sickwirklichausgestaltete,bilde den Inhalt
der nächstfolgendenKapitel.

8
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Kapitel 27.
Der Küster und Dorfschulmeister Bestellung (Ritterschaft),

Prüfung nnd Fähigkeit.

Unter den Dorfschulmeistern im 18. Jahrhundert, auch
Schulhalter genannt, bildeten die Küster die bessereKlasse. Die
Küstereien brachtendurchwegmehr ein, als die übrigen Schulstellen,
und es fanden sich deshalb auch dazu bessereKräfte. ' Über die
Bestellun g der Küster verordnetdie Superintendenten-Ordnungvon
1571: „Die Custodes oder Cüster sollen die Pfarrherrn, den Kirch-
geschwornenanzunehmenMacht haben, jedochdas solchePersonen, dem
Patronen und Superintendenten nicht zu entgegen sein, sondern von
dem Superintendenten zuvor verhöret und eraminiret werden."

Die Küster wurden auch öfters ohne der Superintendenten Lermittelung
vom Landesherrn, von dein Pastor oder von diesem und dem Patron gemein-
sam angestellt. So schickteHerzog Adolf Friedrich 1646 einen Küster nach
Mecklenburg. Der Pastor prüfte denselben, und weil Prüfling nicht ein wenig
Latein konnte und auch das Lesen schlechtging, so wies er ihn ab und berichtete
darüber an die Regierung. Als Antwort erfolgte ein sehr energischesSchreiben
vom Herzog. Der Pastor hätte seiner hohen Obrigkeit zu gehorchen, und „kau
Unß nicht genugsamb befrembden, woher Ihr Euch solcher unverantwortlichen
Thätligkeiten hattet dürfen gelüsten lassen, Unsere fürstlich bescheheneBerord-
nung zu reformiren und alles nach eurem widrigen Kopf anzuordnen."

Noch 1741 schreibt der Pastor Blank zu Warsow an den Herzog:
„Bisher hat man einem jedem Prediger die freie Hand gelassen, daß nach
Absterben seines Cüsters derselbe ein Subjectum, so er kennet und welcher
solchen Dienst zu verwalten fähig, dem Herrn Superintendenten zum Examen
fisticren und die Consirmation von demfelbigen suchen konnte."

Bevor die Küster als Schulmeister gebrauchtwurden, scheinen
die Ansprüche in den Prüfungen sehr bescheidengewesenzu sein.
Der Parchimsche Superintendent schrieb 1647 in einem unvor-
greiflichenBedenkenan den Fürsten: „Weil auch schließlichan vielen
den Orten des Landes auff der nähe keineSchulen zu finden Alß
wolte ichs unvorgreiflichdavor halten, das es zur Kinderzuchthöchst
dienlich sein möchte, das hinführo zu dem Kusteramptnicht so gar
Idioten genommenwerdenmöchten,besonderssolcheLeutedazumöchten
bestelletwerden, die annochneben ihrem Kusterampteine Dorfschule
halten und anstellen könten, damit die Jugend in der Furcht und
Vermahnung zum Herrn erzogenwürde." 1641 und 1653 heißt es
über die Prüfung in der Visitationsordnung für das Fürstentum
Ratze bürg: Der Superintendent soll untersuchen, „ob er (der
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Prüfling) einefeineStimme habe, ob er Choral und diePsalmensingen,
ziemlichschreibenund fertig lesen könne, damit er das Cüsterampt
unvorweislich verrichten undt Kinderschulehalten möge." Nach be-
standenerPrüfung erhielt der neue Küster in einzelnenFällen ein
schriftlicheVokation.

„Artikel, worauff der Küster zu Wustrow angenommen worden. 1. Soll
er bey reiner und qesunder Lehr der Christ-lutherischen Religion und glauben,
Gott herzlich fürchten, lieben, ihm dienen und der hohen Obrigkeit als Unserem
gnädigsten Landes Fürsten und Herrn Unterthäuigkeit und getrewste Pflicht,
seinem Superintendenti allen gehorsamb und seinem Pastori alle ehrerbietung
leisten und bezeigen. 2. Soll er ein Züchtig, Ehrlich, Mäßig, Christlich und
unärgerlich leben führen sich in Krügen nicht finden lassen, sondern daheim
sich halten und seines handwercks neben der Schule abwarten, damit wen der
Pastor seiner bedarf, er stets bey Händen sey. 3. Keine landstreicher, spiel-
leute und dergleichen Gesindlein Herbergen oder sich zu denselben anders wo
hal'en. 4. Keine anfwigelung oder nachrede im Kirchspiel gegen seinen Pastoren
oder dessensraw, Kinder und angehörige machen, oder durch die seinen machen
lassen, sondern dieselben in gebührenden Ehren halten, auch dem Pastore in
Kirchen Ämbtern und fachen, bey den Predigten, Tauffen, Saerament reichen,
besuchen(zur handgehen) und dero wegen ohne des Pastoren wissen und willen,
nicht ausreisen, damit er feiner gewiß sey. 5. Soll er die Kirche zu rechter
Zeit, und wen es vom Pastoren ihm befohlen wird und er in der Kirchen
seines Ambtcs halben zu verrichten hat, auff und zuschließen, den schlüsselall
Zeit in des ^astoris Haus wiederbringen, auch die Kirche sampt dem Altar
und Taufstein und was darzu an leuchtern, und anderen leinen geräthe ge-
höret Sauber und rein halten und was zu Communion an Wein von Nöthen
ist nimmer ohne vorwissen und befahl feines Pastoris hohlen, all Zeit erst
fragen, die gefäß dazu wohl reinigen, damit der wein nicht ungeschmackwerde.
6. Soll er auchsja acht darauff haben, daß die Kirchhofslhüren und Thor die
Werckeltage wen nicht geprediget zugeschlossengehalten. Und der Kirchhoff
für zerwülnng des Viehes rein und unverdorben bleiben möge. 7. Soll er
aus? die glockenim Thurm acht haben, daß sie nicht über die Maßen von den
Bawren geläutet werden, damit sie unbeschädigtund unverfehret bleiben mögen,
und dahero all Zeit selber mit dabey seyn, wan geleutet wird, auch selbst mit
Vernunft leuten daß nicht Schaden geschehe. 8. Soll er des tages dreimahl,
als des Morgends früh mittags und Abends die Betglocke schlagen. 9. Soll
er alle Sonntage nach ablefener exist«! den Catechismi Lutheri mit der aus-
legung, wie auch den Abend und Morgen Segen, Die Tischgebetlein und den
die beicht, sampt den fragstückenLutheri, iu gewissen stückennach anordnnng
feines Pastoren, abtheilen, und alle Sonntage eines davon fein langfamb und
verständig dem Volk fürlefen. 10. Soll er sein deutlich und langfamb singen,
nicht zu lange aushalten und was für Psalmen zu fingen feyn zuvor den

3»
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Pastoreil zu befragen und darin sür seinen Kopf alleine nichts thun. IL Soll

er für allen Dingen eine Schul halten und derselben taglich und mit allem

fleiß abwarten, darinnen die Knaben und Mägdlein nach gelegenheit, lernen

lesen, Schreiben, in dem Catechismo üben, auch christlichegesänge, so in der

Kirchen gebräuchlich mit ihnen übersingen, damit sie der Melodeyen gewöhnet

werden, 12. Soll sich des Bierbrawens ohne was er zu skiner Nottdurfft

bedarf, wie auch des brautewein brennens auch schenkensbey Verlust seines

Dienstes enthalten, auch nicht alle Kindelbier und Hochzeiten besuchen, ohn

wen sein Herr Pastor mit ist, und wen der weggehet, soll er mitgehen, den¬

selben begleiten oder doch wo er allein hingehet und bleibet sich bey dem

Pastoren anmelden, damit er wisse, wo er sey und mit seinem guten Wullen

geschieht, aber sich des lang sitzens und Vollsausens gänzlich enthalten. 13. Und

endlich, wenn von dem Herrn Superintendenten Briefe von einem Pastor zum

andern müssen umbgetragen werden soll er solches willig und ohn entgeltung

verbunden seyn, auch sonst gehorsamb und willig sich bezeigen. Und weil

dieser Johann Hermann Holste ein Weber soll er seine Arbeit abwalten und

doch sein Küster Ambt bey Kirch und Schule nicht versehen, noch versäumen,

im fall es aber seine gelegenheit nicht wäre, länger Küster zu seyn. soll er

mit bescheidenheit und ehrerbietung die erlassung suchen. Da er aber unver-

mnthlich aus Unwillen den Pastorn und Borstehern den Stuhl für die thür

setzenund den Dienst aufssagen solte, soll er seiner jährlichen Hebung Verlusten

und selbe der Kirchen zum besten verfallen seyn und bleiben. Daß nun diesem

allem ich Unterschriebener gehoisamb ich und bey Verlust meines Dienstes nach-

kommen solle und wolle, bekenne und verpflichte ich mich hierzu an Eydes stath

mit dieser meiner eigenhändigen Unterschrift. GeschehenWustrow deu M.October

166?. Johann Hermans Holste." — Bon der Schule ist charakteristischunter

den 13 Punkten nur in einem die Rede.

Die Küster waren in damaliger Zeit durchwegzugleichHand-
werker, zumeistSchneider und Weber, weniger häufig Ichmiede,
Böttcher, Rademacher,Tischler und Tuchmacher. Ja Roggenstorf
war 1653 „ein Practicus in der Medicin" und in Gülze 1721
„ein Studiosus juris" Küster.

Weniger geordnetwar zunächstdie Prüfung und Anstellung
der Schulmeister in den eingepsarrten Dörfern. Erst die Er
läuterung zur meckl.Kirchenordnungvon 1708 bringt darüber die
Bestimmung, daß solcheSchulmeister „vom Pastor oder wenigstens
mit Vorwissen und Prüfung des Pastoris" sollten angenommen
werden. In derselbenWeise war die Bestellungim 17. Jahrhundert
schon durchweg geschehen. Es haben aber auch verschiedeneOrt
schaftenohne Vermittlung des Pastors Schulen errichtetund Schul
meisterbestellt. Die Dorfschafttras alsdann mit irgend einem ihrer
Mtbewohner oder Nichtmitbewohner,den sie dazu tüchtig hielten.
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das Abkommen, daß er gegen den Schulschillingund vielleichtnoch
einige weitere Vergütungen ihre Kinder unterrichte. So hatten die
Bauern in Boinsdorf, welchebis dahin ihre Kinder nach Dreves-
kirchenzur Schule schickten,1657 einen eigenenSchulmeisterbestellt.
Sie mußten denselbenaber wiederentlassen,weil er ohnedes Pastors,
des Seniors und des Superintendenten Vorwissen angenommen
worden und außerdem ein Landstreichersei. Die Behörde solleihnen
einen besseren Schulmeister bestellen. Die Regierung Adolf
Friedrichs schreibtbei dieserGelegenheit: „Nun lassen Wir zwar
Unseren Untterthanen, jedoch ohne Nachtheil des Cüsters frei), das
sie zu erziehungIhrer Jugend Schulmeisterhaben mögen, nicht aber
das sie eigens willens, wie hier geschehen,jemand bestellen sollen,
zumalBauren nichtverstehen,was vonsolchenPersonenerfordertwird."

1694 schrieb der Pastor zu Hanstorf über die Anstellung der

Schulmeister: „Auf dem Lande aber, absonderlichaber in meinem
Kirchspiel, da sich niemand von Kinderlehreallein halten kan, weil
der Kinder wenig und darzu nur etlicheWochendes Winters in die
Schule gehen, muß man sich mit Handwerksleutenim Schulwesen
behelfenund sie bisweilen noch dazu bitten, das sie Schule halten
mögen. Darumb man ihnen keineferneredifficultäten darf machen."

Bei den besser besoldeten Stellen übte vom Anfang des
1$. Jahrhunderts an das Amt die Bestellungder Schulmeisternach
und nach immer häufiger aus. Als 1703 in Wiendorf deswegen
Meinungsverschiedenheitenentstanden, einigte man sich dahin, daß
der Pastor prüfte und das Amt bestellte. Bei der Besetzungder
Schulstelle zu Kogel beanspruchten1715 der Pastor zu Cammin
und auch die Beamten zu Wittenburg das Anstellungsrecht. Die
Regierung entschiedzu gunsten des Pastors. Ein Jahrzehnt später
übte dasselbeAmt allgemeindie Bestellung aus.

Eine besondereBeachtung verdienenan diesemOrte die Schulen
im ritterschaftlichen Gebiet. Dieselbenhatten unseresWissens
vor dem landesgrundgesetzlichenErbvergleicheine gesetzliche Aus-
nahmestellungnicht inne. Demgemäß galten die Verordnungender
«Oer und 90er Jahre des 17. Jahrhunderts auch für dieseSchulen.
Weil aber schon damals die Schulverhältnisseim Ritterschaftlichen,
ebensoivieheute, die dürfstigstenwaren, so mußte man hier auch die
meisteRücksichtüben. Zunächstkonnteman überhauptkeinenMenschen
gesetzlich zwingen, in den eingepfarrten Dörfern Schulen auf
zurichten, weil eben darüber keineGesetzevorhanden waren. Alles
was erreichtwerden sollte, mußte auf dem Wege gütlicherVerHand-
lungen erstrebt werden. Da wird es denn wiederholtgeschehensein,
daß der Gutsbesitzer zunächstfür den kommendenWinter einen
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alten Mann obereineFrau, die etwas lesen und beten konnten, gegen
den Schulschillingund einige Fuder Holz zum Schulehalten in ihrer
Kate bestimmte. Der Pastor konnte zwar ein solchesVerfahren als
unstatthaft und eine solchePerson als untüchtig zurückweisen,aber
wahrscheinlichwird darüber oft genug der ganzePlan gescheitertsein.
Bei der Neubesetzungeiner schonbestehendenStelle war es nicht viel
anders. Aus diesenGründen wird man den Rittern praktischzunächst
viele Freiheit gestattet haben. Grundsätzlich jedochbeanspruchten
die Geistlichen, wenigstens zu Anfang des 18. Jahrhunderts, das
Recht, auchdie Schulmeisterim Ritterschaftlichenzu bestellen,als zum
Jus espisoopale gehörig, für die Kircheund den Landesherrn. Aus
der mitgeteiltenFassung der Erläuterung zur Kirchenordnunggeht das
allerdings ohne weiteres nicht hervor.

Weniger zweifelhaftsteht es um einen zweiten hierher gehörigen
Punkt, die Aufkündigung des rittersck,östlichenSchulmeisters. Der
letztere war rechtlich, wie der vielleicht von demselben Ritter
bestelltePrediger der Gemeinde, einegeistlichePerson, und man durfte
ihn nicht ungestraft willkürlichentlassen. So mußte der Rittmeister
v. Sprenkel 1707 eine Strafe von 50 Rthlr. bezahlen, weil er
einen Schulmeisterin seinemGute Niendorf entlassenwollte.

Besonders lehrreich nach mehreren Seiten hin ist ein Rechisstreit, der sich
über die Entlassung eines Schulmeisters zu G allin bei Boizenburg entwickelte.
Der Pastor Strack zu Granzin berichtete über den Vorfall 1709 an den
Herzog Friedrich Wilhelm - „Ew. Hochsürstl. Durchl, in Demut anzutreten und
klagend vorzutragen, veranlaßt mich Davids von Braunschweig, Ratsherrn
in Lüneburg und Possessoris des Gutes Gallin und Johann Heinrich Voigts
seines Verwalters alda begangener Unfug, Gcwaltthätigkeit und Eingriff in
Ew. HochfürstlichDurchlaucht Jurisdiction, inmaßen dieselben sich unterstanden
vor wenigen Tagen einen hiesigen Orts ganz unbekannten Kerl, welcher des
Verwalters Verwandter aus der Wismar sein soll, ohne das Geringste mir
davon wissen zu lassen zum Schulmeister anzunehmen und dem bisherigen
gjähr-gen Schulmeister, der bis Ostern zu wohnen hat, dessen demütige
supxliqus hierbei gehet sofort zu depossediren und ihn mit Frau und
Kindern aus dem Schulhause zu treiben und ihren angenommenen ohne jemand
zu fragen propria autoritate wieder einzusetzen. Wie denn der Verwalter
mit seinem Gewehr nebst Vögten und Knaben in den Schulkaten hineinge-
drungen und bei angedrohter Geldstrafe dem Schulmeister befohlen in contineriti
das Haus zu räumen oder gewärtig zu sein, das ihme seine Pulten auf die
Straße sollten geworfen werden. Als nun der Schulmeister solchem harten
Befehl nicht gleichpariren wollte, hat der Verwalter selbst den Anfang gemacht,
ihme sein Zeug hinauszuwerfen, das also der Schulmeister gezwungen wurde,
das Haus zu räumen. Wenn nun aber solches nicht allein unchristlich und
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unverantwortlich, einen Mann, der 9 Jahre der Schule nach Vermögen vor¬
gestanden, seines Dienstes also schleunig unvermutlich zu entsetzen, da man noch
wohl einen schlechten Dienstjungen zur rechten Zeit aufsaget und ihm sein
Jahr ausdienen lasset! sondern so thaner Unfug ©w. Hochfürstlichen Durchlaucht,
herausgegebene und publicirte Erläuterung unserer Kirchenordnung, welcher
wir strikte nachzuleben verbunden sind, schnurstraks zuwider ist. Wie denn
vermöge derselben Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht. die Jurisdiction über Kirchen
und Schulen allein verbleibet und den Herrn Suvermtendenten die obere und
den Herrn Predigern die mittlere Inspektion zukommt, inmaßen kein Schul¬
meister ohne Vorwissen des Predigers soll angenommen werden." Von Braun-
schweig behauptet zwar, daß „alle Obrigkeiten Macht hätten in ihren Gütern
die Schulen zu besetzen; welche Macht aber meines Wissens doch keiner vom
Adel hat u. s. w."

Auf diese Anzeige hin verordnete der Herzog eine Untersuchung durch den
Confistorialrat uud Superintendenten Fecht zu Rostock und die Beamten zu
Boizenburg. Beide Behörden beorderten den Boizenburger Präpositus
Riechert, die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. In der Vernehmung

des Pastors Strack und emes Rechtsvertreters des v. Braunschweig ward dem
Bericht des ersteren noch Verschiedenes hinzugefügt: Der entlassene Schulmeister

Schulte war durch v. Dohre, den früheren Pfandinhaber Gallins, dessen Rechte
vor zwei Jahren auf v. Braunschweig übergegangen waren, ohne Vorwissen

des Pastors vor 9 Jahren bestellt. Uber die Lehrtätigkeit des Schulte urteilt

Pastor Strack, daß er „im Lesen falsch, im Beten ziemlich uud im Schreiben

nichts" unterrichte. Aus diesen Gründen habe der Pastor ihm im Herbste aus
Ostern gekündigt. Die Anzeige über die nicht ordnungsmäßige Bestellung und
den schlechten Unterricht sei bisher unterblieben aus Rücksicht gegen den Herrn

v. Dohre und dessen Schwiegermutter, welche die Schule i-estistet, (? die Schule
bestand wenigstens schon 1683 und trug 16:»4 ein: 15'/» Rthlr., 8 Scheffel

Roggen, 20 Brote und 18 Fuder Holz) und weil noch keine Klagen über den
Schulmeister eingegangen wären. Der Rechtsvertreter v. Braunschweigs be¬
tonte, daß dieser sich in wohlhergebrachten Rechten und in der Notwendigkeit

einer Verteidung gegen die Eingriffe des Pastors befunden habe.

Der Superintendent Fecht gab seiner Ansicht u. a. folgenden Ausdruck:
„Sonste ist und bleibet des Herrn von Braunschweig eine sehr vermessene

und strafbare That, denn 1. ist es falsch, das weil Ihme Jhro Durchlaucht

das Gut mit allen Gutsgerechtigkeiten übergeben, sie ihme deswegen auch

die Schule zu bestellen übergeben. Denn wenn diese Folge gelten sollte, so
hätte ihme das Jus Episcopale übergeben, welches er doch selber nicht
prätendieret, oder es müßte in den Acten die Bestellung der Schule diverse
ausgedrückt sein, welches aber nicht ist."

Im April nächsten Jahres erhielt v, Braunschweig die Anweisung, den

neuen Schulmeister durch den Boizenburger Präpositus prüfen zu lassen und
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sich zum 22. Mai zu einem Termin in Schwerin zu gestellen. Pastor Strack

ward gleichfalls geladen. Ter Termin kam nicht zustande, und die ganze Sache

geriet zunächst ins Stocken, bis man 1714 unter dem neuen Herzog die Akten

in Rostock in ihrem unvollständigen Zustand ausfand und zur Fortsetzung der

Verhandlung an die Regierung Karl Leopolds einschickte. Nach verschiedenen

zustande gekommenen und nicht zustande gekommenen Terminen in Schwerin,

nachdem man, wie damals allgemein bräuchlich, das Gutachten einer ausländischen

juristischen Fakultät, hier der Marburger, eingeholt hatte, ward das Urteil im

Oktober 1717 dahin verkündet, daß V. Braunschweig 50 Thaler Strafe und

sämtliche Kosten zu tragen habe. Eine durch V.Braunschweig eingereichte und nach

seinem Tode von seiner Witwe aufrecht erhaltene Berufung scheint, nach den aller,

dinfts in dieser Richtung nicht vollständigen Akten zu urteilen, schließlich

abgewiesen zu fein. — Das Marburger Gutachten hatte darauf hingewiesen, daß

selbst wenn V. Braunschweig das Patronat und dadurch das Präsensationsrecht

besessen hätte, er deswegen doch nicht den Schulmeister entlassen durfte.
Schließlich mögen zur Charakterisierung der Verhältnisse noch zwei andere

Fälle mitgeteilt werden: 1708 bat Victor V. Bülow auf Blücher, eine
„Privat-Bauernschule" anleg.n zu dürfen. Für den Küster sei das Schulhalten

zu viel, und betreibe es derselbe nur lässig. B. Bülow erbot sich, „einen

eigenen Schulmeister anzustellen, welcher auf die Information der Kinder

einzig und allein bedacht und anderweitig nicht distrahiret feyn sollte." Diesem

Schulmeister, der ein Handwerker sein solle, wollte der Gutsbesitzer zu seinem

Unterhalte jährlich 15 bis 16 Thaler geben und auch das Schulhaus hergeben

und erhallen. Dafür möge ihm gestattet sein, den Schulmeister nach Prüfung

durch den Pastor anzunehmen, wieder zu entlassen und denselben auch unter

seiner Gerichtsbarkeit zu haben. — Ward genehmigt.*) — Im Jahre 1710

hatte der Landrat v. Lützow aus L uckwitz die Schule in einen Krug ver-

wandelt; es wurde ihm solches streng verwiesen.

So lag also die Schule im Ritterschaftlichen zu Anfang des
18. Jahrhunderts durchaus nicht bedingungslos in den Händen der
Gutsbesitzer. In der folgenden Zeit wird es damit allerdings bald
anders geworden sein. Es folgte eben der Jahrzehnte währende,
mit den Waffen in der Hand geführte Verfassungsstreit des Herzogs
mit den Ständen, in dem nur zu häufig alles drunter und drüber
ging, und in welchem die Ritter auch über die Zchule sich Rechte
zu erobern gewußt haben, ivie sie der landesgrundgesetzlicheErbver-
gleich zum Ausdruck bringt.

Der Bildungsstand der Schulmeister in den eingepfarrten
Dörfern war wie ihre Einnahme im allgemeinen bedeutend niedriger,
als der der Küster. Die meisten Stellen hatten gleichfalls Hand¬

*) In späterer Zeit unterrichtete zwar ver Küster wieder, der Gutsbesitzer muß sich aber
bis heute mit jedem einzelnen darüber privatim vereinbaren.
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werker inne, die außer Lesen und Beten auch ein wenig schreiben

konnten, die wie 1740 ein Schuster zu Boizenburg „kein sonderbares

Vergnügen zu ihrer Profession hegten und sich mehr zur Gottesfurcht

gewidmet befanden." In den entlegenen kleinen Dörfern waren es

durchweg Tagelöhner, Hirten und noch häufiger deren Frauen, oft

auch Krüppel oder alte Leute, die zu körperlicher Arbeit nicht mehr

tauglich waren.*) Alte Soldaten fanden wir nur drei während des

ganzen Zeitraumes als Landschulmeister erwähnt.
Über die Befähigung der Schulmeister sind eine Reihe von

Zeugnissen erhalten, von denen einige hier mitgeteilt werden mögen:

1. „Nachdem Hans Rannan. Einlieger in Neinshagen sich angemeldet,

das Er Schul hallen wollte in Reinshagen und deswegen für seine und seiner

Frau Person einen schein begert als wird ihm zum Scheine mitgetheilet, das

Solches höchst Nothwcndig und den Bauern mit ihren Kindern sehr wol damit

gedienet werc. Denn die Leute ihre Kinder nicht wollen über Feld schikken,

sagende es seh ihnen unmöglich wegen der Speise und Nachtlagers, denn sie

nicht alle Abend wieder zu Hause gehen können, auch gefährlich in der kalten

Winterszeit wegen der Kälte und Wölse, so sich in dieser Gegend wegen des

gehölz und Gebüsches oft ziemlich häusig finden. Es füret gedachter Rannau

mit seiner Frann ein Christliches Ehrbares Leben und übet sich zu Hause mit

singen und lesen und werden auch das gebet zu Gott nicht versäumen, das er

also geschickt genug darzu ist der Bauren Kinder zu lehren und wird auch

durch Gottes Hülse bey denselben wehr ausrichten als beh der Baurenarbeit,

denn er ein schwacherund vielen innerlichen Passiombus unterworfener Mensch;

das er keine Schwere und große arbeit verrichten kan. An meiner Seite soll

es ihm an fleißiger aussieht und gutem Rath nicht mangeln wie sie die Kinder

lehren sollen. Womit dem gnädigen Schutze Gottes empfohlen. Gegeben

Retschow am 3. October an 1683 Nicolaus Gebaur Thür: Diener am Worte

Gottes daselbst."
2. Der im vorigen Abschnitte genannte Präpositus Müller zu Schwaan

schrieb 1688 an den Herzog: „In Goldeniß (2 Bauern und 1 Cossat) helt

sich einer von Ew. Durchl. Unterthanen aufs, welcher vor diesem vom Schlage

gerühret ein Handwerker ist, und alda die Kühe hütet, selber Mensch kan wol

lesen, auch zur Noht ein Buchstab schreiben, ist in den Hauptstücken Christ-

licher lere zimlich erfahren, dabei sromb und gotmrchtig. Diesem Menschen

habe ich bisher erlaubet, des Winters, wenn er des Viehes nicht hüten kan

Schule zu halten, ivorin er auch seinen Fleiß bisher zimlich bewiesen. Und

zu Wyke (4 Bauern und 2 Cossaten) ist eines Bauermans Frau, welche bisher

nur des Abends einige Kinder im Lesen und Beten unterrichtet, sonderlich die,

welche zur Confirmation begehren admittiret zu werden, welches auch einigen

Nutzen gehabt. . . Die wenigsten Kunzens so weit, das sie fertig lesen lernen."

*) Vgl. auch Dr. Schildt. Beschichte des Torfes Büschow



— 122 —

3. In Warnkenhagen bei Klüz hatten die Bewohner in den 30«
Jahren eine eigene Schule angelegt. Der Schulmeister hat „ob er gleich ein
Schweinehirt in Elmenhorst in ?lrm»t gewesen die Kinder so wol im Lesen
und Beten insormirt"

4. Der Pröpositus Schaller zu Wittenburg hatte für Karst 1729
einen Schulmeister geprüft und bezeuget darüber: . . . „so habe denselben im
Lesen, Schreiben, Rechnen, Dociren und Catechisiren solcher Gestalt tüchtig
befunden, das er zu Karst gar wol als Schulmeister könnte bestellet werden."

Eine Ausnahmestellung hatten die Schulen im Amte Darguu
inne. Von 1720 — 1756 residierte in dem Schlosse zu Dargun die
Prinzessin Auguste, die jüngste Tochter des Herzogs Gustav
Adolf.*) Wie dieser, so zeichnete sichauch die Prinzessin durch einen
frommen, religiösen Sinn aus. In ihrer strengen Kirchlichkeitschloß
sie sich den Bestrebungen des hallischen Pietismus an. Wie bei
A. H Franke (sein Vater war Hos- und Justizrat in Gotha, dem
Lande der Schulen), so finden wir auch in Dargun eine sorgsamePflege
der Schulen. Zuvörderst war die Prinzessin bestrebt, die „alten
unbekehrten Schulmeister" durch „rechtgläubige und gegründete Leute"
zu ersetzen. Wo sie die ersteren „so nicht los werden konnte," wurden
dieselben mit kleinen Gnadengehalten entlassen. Der alte Schul-
meister Klänhammel zu Brudersdorf trat in den 4Oer Jahren seinem
Nachfolger die Stelle für 6 Thaler Abstandsgeld ab; ähnliches geschah
in Methling und Levin. — Den Schulbesuch besserte der Pastor
Monzel zu Jördensdorf 1750 dadurch, daß er den Eltern als ab
sichtlichenSeelenmördern die Absolution versagte, wenn sie ihre Kinder
nicht zur Schule schicktenund niemand zum Abendmahl zulassenwollte,
der nicht lesen konnte.

In Dargun selbst unterrichtete bis 1736 der Kantor und
Hülssprediger Dennert. Zu seinem Nachfolger ward bestellt Jacob
Rudolf, ein früherer Tischlergeselle, der bis dahin im Schuldienste
in der Gegend von Halle beschäftigt war. Die Prinzessin stellte als
Bedingung, daß er „sich bis zu Christo bekehrt habe" und auch die
Melodie der hallischen Lieder treffen und singen könne. Bald nach
seiner Ankunft in Dargun bestand Rudolf einen schwerenBekehrungs
kämpf, das Wahrzeichen pietischer Frömmigkeit. Im Schuldienst
hat der neue Kantor durch treue Arbeit sich das Vertrauen seiner
Fürstin im hohen Grade erworben und durch seine ganze dortige
Amtszeit hindurch erhalten. Die Wirksamkeit Rudolfs wurde zugleich
für die übrigen Schulen des Amtes von großer Wichtigkeit. Im
Auftrage der Prinzessin bereitete er nämlich junge Handwerker für

*) Vgl. Augusta, Prinzessin von Meckl. Güstrow. Bon Heinrich Wilhelm!. Jahrbuch
für ineckl. Geschichte. 1S83.
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DenSchuldienst in dem Darguner Gebiet vor. Es ist dies die älteste
Nachricht, die uns über eine besondere Vorbereitung der Dorsjchul-
meister bekannt geworden ist. Später als Kantor Rudolf 1756 nach
Neustadt versetzt wurde, setzte er dort dieselbe Thätigkeit fort.*)

Wie die Vorbereitung der Dorfschulmeister, so deutet eine andere
Einrichtung des Darguner Schulwesens, die Lehrerkonferenzen,
in die kommende bessere Zeit für die Schule hoffnungsvoll hinüber.
Friedrich Padderatz, zum Schulmeister zu Darbein 1746 von der
Prinzessin berufen, schrieb darüber 1792: „Zu Lebzeiten der nun¬
mehr höchstseligenFürstin Augusta zu Dargun gebot Höchstdieselbe
ihren sämtlichen Schulhaltern und schulhaltenden Küstern (sogar war
der Dargunsche Cantor diesem höheren Befehl mit unterworfen), das
sie alle Monat eine Zusammenkunft halten müssen. Hohe Absichten
waren diese, d.is die Schullehrer sich unterredeten von dem Schulwesen;
und wer die beste Methode anzugeben wußte, wie den Kindern am
besten und leichtestendie wahre Gottesfurcht und der Weg zur Seligkeit
beizubringen wäre, demselben würde gefolgt. . . Zweites hohes Ab-
sehen war darauf gerichtet, wenn Kinder durch Umzug der Eltern oder
durch der Kinder Dienen von einem Orte zum andern kämen bei einerlei
Schulordnung blieben und durch Nmlernung oder Unwissenheit nicht
versäumet würden. Damit nun diese Zusammenkunft einem nicht
beschwerlicherwar als dem anderen, ging es reihenweise um."

Die Schulmeister der Darguner Herrschaft wurden von der
Prinzessin berufen und besoldet.**) Der Superintendent Zander zu
Güstrow sah scheel zu der Organisation der Schulen in diesemGeiste
und ohne seine Vermittlung vollzogen und klagte darüber, daß die
Schulmeister ohne Bewilligung und Prüfung der zuständigen Geist-
lichen angestellt würden. Es gab in den 40er Jahren Schulen in
Barlin, Brudersdorf, Damm, Darbein, Dargun, Dorgelin, Glasow,
Iördensdorf, Küsserow, Lcvin, Gr. Methling, Röcknitz und Upost.

Kapitel 28.

Besoldung und Wohnung.

Zur Schätzung der wirklichen Werte der Besoldung zunächst die
folgenden Angaben : Das Hauptnahrungsmittel des Volkes, der Roggen, hatte
in dein behandelten Zeitraum die folgenden Preise ***): 1653—58 ;i Schssl,
10—12 ß; 1659-62 32—48 ß; 1663-73 etwa 12 &; 1674—78 24-28 ß ,
1675—99 durchschnittlich 32 b (besonders in den letzten Jahren teuer bis

* Geschichte des Seminar» Schwerin. 1882. S. 2.
*s) Siehe das nächste Kapitel.

***! Nach den .nützlichsten Beiträgen." 1740. IV Quartal 8. Etiuk.
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72 6) ; 1700—'24 im Durchschnitt 25 6 (1708—19 bis zu 48 ß) und 1725—49

durchschnittlich 32 ß (besonders von 34 an teuer). Die Roggenpreise habe t

sich also, wenn man sie in Beziehung setzt zu denen vor dem Kriege, in diesen

hundert Jahren verdoppelt, nimmt man dagegen den Preis unmittelbar nach

dem Kriege zum Vergleich, beinahe verdreifachte Bei der Schätzung eines

Schuldeputates rechnete man 1658 in Gadebusch eii en fetten Ochsen 24 Fl.,

eine Tonne Butter 32 Fl., eine Tonne Hering 16 Fl., ein Ptd. Rothschar

1 Fl., einen Schffl. Salz 1 Fl., einen mageren Hammel 2 Fl. und ein

mageres Schwein k FI. In Doberan rechnete man 1676 einen Schffl. Salz

I V» Fl., ein Schaf I V- Fl. und ein Schock Kuhkäse ' 2 Fl. Ein Pfund

Butter galt 1735 in Boiz:nburg 4' « ß. In Malchin bekam der Schulmeister

1650 für jedes Brot und jede Wurst 1 ß, der Küster in Bernitt 1764 für

eine Wurst 6 ß. In Sternberg wurde den Schulmeistern die fehlende Mahl-

zeit 1689 mit 6 ß, in Teterow 1721 mit 8 ß vergütet. An Tagelohn erhielten

in Schillersdorf (MeckL Strelitz) außer drei Mahlzeiten und Bier 1644 ein

Tischler 4 ß und ein Zupsteger 2 ß. Die Kost rechnete sich der Pastor für den

Mann und Tag 4 ß und für Bier ebenso 5 ß. 1652 erhielt ebendaselbst

ein Zimmermeister 7 ß, ein Zimmerknecht 6 ß und jeder für 2 ß Bier und

1661 ein Maurer 8 ß und für 6 ß Bier. In Hohendemzin bekam 1707

ritt Tischler 8 und ein Maurer 10 ß, in Schwerin 1754 ein Maurergeselle 16

und ein Handlanger 12 ß und in Crivitz 1769 ein Handlanger ebenfalls 12 ß.
Die Arbeitslöhne hatten sich also, soweit man aus diesem Material schließen

darf, um die Mitte des 17. Jahrhunderts gegen diejenigen aus der letzten

Hälfte des 16. verdoppelt und abermals verdoppelt bis zur Mitte des 18.

Die Besoldung war im allgemeinen am günstigsten bei den
Küsterschu lstellen. Die Haupteinnahme derselben bestand zumeist
in dem Ertrag von Äckern und Naturallieferungen. Vor
dem 30jährigen Kriege findet man Küsteräcker viel seltener und in
geringerer Ausdehnung ermahnt, als nach demselben. Ein Teil der
durch den Krieg verwüsteten und verwaisten Bauerhufen wird allge
mein zur Dotierung und Aufbesserung von Küsterstellen Verwendung
gefunden haben. So heißt es in einem beglaubigten Auszuge aus
dem Visitationsprotokolle des Jahres 1653 über die Küsterstelle zu
Hohen Viecheln: „Wegen der Schularbeit haben I: F.- D:
so viel vom wüsten Acker ihm lassen anweisen als zu 4 Schffl.
Saat in jedwedern Schlage . . Wenn man jetzt nämlich von
dem Küster bedeutend mehr Leistungen erwartete, so mußte ihm
dafür auch eine entsprechende Gegenleistung werden. Das Schulgeld
allein konnte bei dem schwache,:Schulbesuch nur wenig ausmachen.
Nach und nach in den späteren Jahrzehnten machte man den Küstern
bei Gelegenheit neue Zulagen an Äckern, wie solche ja häufig genug
durch Krieg und Aussterben der Besitzer frei wurden. Die Küsterei
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zu Plate wird zu Ende diesesZeitraums mit die größten Ländereien
besessen haben: etwa 3500 Ruten Acker und 2000 Ruten Wiesen
So reich werden aber nur äußerst wenige Stellen bedacht gewesen
sein. Eine große Zahl von Küstern hatte überall nur eine» „Kohl-
garten" und alle nicht einmal diesen

Ebenso ungleich waren die Naturallieferun gen verteilt,
gleichfalls zwischen Null und einem ziemlich hohen aber ebenso
seltenen Marimum schirankend. Dieselben bestanden in Kornhebungen:
Roggen, Haser und Gerste, in Eiern, Brot, Würsten u. a. Dazu
kamen dann noch die zufälligen Hebungen und das Schulgeld.

Der Küster zu Qualitz hatte 1625 an Besoldung: 84 Schfsl. Hafer,
einen Kohlgarten, aus jedem Hause eine Wurst, 1 ß für „Seigerstellen" und
für das Weiuholen 2 M. „Schuhegeld, wenn die Kirche erst wieder Geld hat."

Eine der besten Stellen war 1676 die Doberaner. Eine Anstellungs-
Urkunde für den Küster und Organisten Pancratius Petri enthält unter 1
bis 9 Vorschriften für das tägliche Leben und den Küsterdieust und sährt
dann wörtlich fort: „10. Die Schul belangend soll der Organist selbige halten
und darunter seinen fleiß anwenden, das so woll die Knaben als Metchens
im Lesen und Schreiben, auch in guten Sitten woll und mit allem fleiß
unterrichtet und keineswegsdarin verabsäumet werden: Seinen fleiß in unter-
Weisung der Kinder zu erforschen wil der Herr Pastor alle vier Wochen zu
Ihme komcn und die Kinder examinieren. 11. Weilln auch die vorigen
Organisten, wenn selbige sichein wenig erholet, fort resigniret, dadurch den
offters wegen Abhaltung des Gottesdienstes Verhinderungen vorgefallen, so
wird expressevorbehalten, das der jetzigeOrganist zum wenigsten vier Jahre
in seinemDienste : sofern er sichunstiäslichverhalten wird :/' verbleiben, und
da nach ablaus solcherZeit Ihme nicht anstehet ferner darin zu continuiren,
fol er schuldig sein, seinen Dienst Ein halb Jahr v-.rhero ausszukündigen.
12. Ohne gethanen und erlangten Uhrlaub soll der Organist nicht ausreisen,
Noch sonsten mit seinenInstrument außwertig auffwarten. — Besoldung von
der Kirchen und vom Amtshause 10 Thaler wegen der Orgel (1633 schon 2V).
Ein Rthlr. aus den deckenwegen des Ümbgeheus mit dem Klingelbeutel.
Und dann an Deputat ümbst andere Jahr Eine Kuh oder an Gelde 12 f.
1 Drömpt 6 Scheffel Roggen, I Drömpt 10 ScheffelGerste, 2 ScheffelErbsen
oder an Gelde ä 16 ß 1 s 8 ß, 2 ScheffelHopfen . . 16 ß, 2 Schafe
ii 1 f 8 ß, 2 feiste Schweine, wenn mast vorhanden, sonst aber 2 magere
Schweine und zu deren Mästung us iedes 4 Scheffel Rogken; V« Bntter

8 f; V» Hering . . . 4 f; ll.« Siß® (14 T) Rolhfchaar . . 2 f. 2 Scheffel
Salz . 2 f 16; 4 SchockKuhe Keefe,oder an dessenstatt zwo gültcn Geldt.
Küster Wische(Wiese!,außerdem uoch 6 Cchweineund 3 Häupter Rind Viehc
weidefrei. Seine Aceidenzien soll er mit aller Bescheidenheit gebrauchen. —
Uhrkündlich ist dieser Beslallungs Briest mit dem Fürstl. Ambtsizell und
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eigenhendiger unterschrifft besterket. So geben Doberan uff Michaelis Anno
1676. Justus Statins, Past: Dober- etSen: Christian Rosenowp. t. Jüchen'
meister daselbst."

Die Küsterstelle zu Dambeck bei Grabow brachte 1705 außer dem
Schulgelde ein: 13V*Schffl, Roggen. 60 ß Betglockengeld,142 Eier, für eine
Hochzeit8 ß, eine Taufe 2 6, eine Leiche6 oder 8 ß und einen Kranken-
besuchIß. —

Einzelne Küstereien trugen überhaupt nicht mehr ein, als das
Schulgeld und die zufälligen Hebungen. Da ging es denn wohl wie
dem Küster in Kuhlrade, der 1662 von seiner Stelle fortgehen
wollte, weil er nichts zu leben hatte. — Das Schulgeld betrug
Vurchwegfür das Kind und die Woche Iß; für das Schreiben mußte
an den meisten Orten ein zweiter ß bezahlt werden. In einigen
Dörfern lieferte man dem Schulmeister auf jedes Kind für den
Winter ein Fuder Holz oder auch, wie 1694 in Granzin bei Boizenburg,
alle 4 Wochen ein Brot. In Kuppentin bezahlte man 1662 jährlich
1 Thaler für das Kind.

Denselben Schulschilling erhielten mich die Schulmeister in den
eingepfarrten Dörfern. Diese Stellen waren nur selten mit Äckern,
Korn u. s. w. ausgestattet. Wo es ein Schul haus gab, war auch
fast immer ein kleinerer oder größerer „Kohlgarten" dabei. Die
bei weitem größere Zahl der Schulmeister mußte sich mit Schulgeld,
Wohnung und Garten begnügen und sich den größeren Teil ihres
Unterhaltes durch Handarbeit verdienen. Die sogenannten Neben -

schulen, in welchen man bloß die kleineren Kinder im Bete» und
Lesen unterrichtete, brachten überhaupt nichts weiter ein, als den Schul
schilling, und auch dieser wurde nicht einmal regelmäßig gezahlt. Zu
gleicher Zeit verringerten sie das ohnehin schon so schmale Gehalt
der Küster oder Schulmeister an den Hauptschulen.

„Hans Grohl Anno 1699 Cüstcrzu Bictlübbe bei Gadebusch).Beschwerung
das dem Cüster zu Bietlübbe wegen Kinderlehren ihm wird Abgenommen,
welchessichfast in Allen dorpfern sich welcheabgeben Allß an Frauwen und
Manßpersonen die mir meine Nahrung abnemen und ichdes Winters ungefehr
ein Kind oder 6 oder 8 habe und keinen verdienst ttich habe und müsse all
mein Holtz kauffen da Sie dock den Kindern nichtes leinen nicht wol recht
buchstabirenund mir meine nahrung allß abnemen wen siedan Ja Etzlignoch
komen so komensie auff Weihnachtenund anff Fastelabendbleiben Sie al wieder
ine." — Das ist zugleichein Zeugnis für die Kunst eines damaligen Schul-
Meisters in Orthographie und Stilistik. Die Handschrift ist dem entsprechend.

Obgleich die Schulmeister von der Schule überall sehr dürftige
Einnahmen hatten und ihr Handwerk nur in der schulfreien Zeit
ausüben konnten, mußten sie dem Staate doch nicht mibedeutende
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Abgaben zahlen. Wie schon in dem Gutachten des Präpositus
Brandenburg zu Boizenburg mitgeteilt, mußten die Schulmeister allda
bei der Eröffnung ihres Handwerkes sich bei den Zünften in der
Stadt mit etwa 8 bis 10 Thalern «für jene Zeit und jene Leute
gewiß keine kleine Summe) abfinden und also eine Art Gewerbeschein
lösen. Für die Ausübung ihres Handwerks hatten sie jährlich eine
Zteucr zu der vollen Höhe, wie nicht Schule haltende Handwerker sie
zahlten, zu erlegen. Einen schwachenAusgleich brachte der landes-
grundgesetzlicheErbvergleich in dieses Mißverhältnis, wenn der § 44
einem Handwerksmann 2x/-jThaler nnd den Küstern und Schulmeistern,
wenn sie ein Handwerk trieben, 2 Thaler Gewerbesteuer auflegte.
Wo die Schulmeister ein eigenes Haus besaßen und Vieh hielten,
mußten sie natürlich auch davon ihre Abgaben zahlen. Alsder Küster
zu Biendors 1740 sich weigerte, für sein Handwerk und sein Vieh
zu steuern, wurde er gepfändet. In einzelnen Fällen besonderer
Dürftigkeit wurde die Steuer erlassen: In Claber 1682 fünf Thaler
Grundsteuer vom Hause; in Sukow bei Crivitz 1710 und in Öttelin
1742 die Gewerbesteuer, insofern der Schulmeister nur Bauernkleider
mache und Altflickerei betreibe. Im Ritterschaftlichen mußten die
Schulmeister an vielen Orten während der Ernte oder auch den ganzen
Sommer hindurch persönlichFrohndienste leisten. — Von einer Alters¬
und Witivenversorgung ist nichts überliefert, wenn man nicht den
allgemeinen Brauck), daß der Nachfolger die Tochter oder die etwaige
junge Witwe seines Vorgängers heiratete, dahin verstehen will.

Eine Ausnahmestellung in Bezug dcr Besoldung hatten die Schulen
der BoizenbNiger Präpositur, das Eldenaer und Darguner Amt
inne. In der Boizenburger Präpositur war nach der durch Brandenburg
vermittelten Reform bestimmt: Jeder Hausvater, er habe Krnder oder nicht,
soll nach seinen Gütern jährlich ein Gewisses geben, da dann alle und jede
Kinder srei in die Schule gehen und auch alle und jede Eltern gehalten sein
sollen, ihre Kinder in die Schule zu schickenbis sie de» Grund ihres Christen-
tums wohl geleget. In Greven zahlle z. B 1694 ein Hüfner 1 Thaler,
der Halbhüsner 2 Mk, 4 y, der Käter 2 Mk,, der Kiffner 1 Mk. 8 ß, der
Einlieger 1 SD!?.,der Verwalter 2 Thaler und der Schäfer 1 Thaler. An
Roggen gab der Verwalter 2 Schffl,, dcr Hüfner 1 Himpten (*/s Schffl.), der
Halbhüsner 3, der Kiffner2 und der Einlieger 1 Spint ('/* Hunpteu), Summa
15'/. Rthlr. und 8 Schffl. Roggen. — Ebensoviel und noch 8 Fuder Holz
trug die Schulstelle z» Gallin ein. — Krusendorf: 28 Mk. und freier
Tisch; Bickhusen 19 Thaler und 2 Sack Roggen und Gülz 24 Thaler und
20 Himpten Roggen; in letzlerem Orte 172t noch dasselbe. 1721 in Gr.
Bengersdorf 16 Thaler und 3 Sack Roggen. Das nach Gr. Bengersdorf
bis dahin eingeschulteKl. Bengersdorf wollte in diesem Jahre selbst eine
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Schule aufrichten, weil im Winter vielfach nicht über die zwischen beiden

Dörfern fließende Schale zu kommen fei und die Kinder deswegen die Schule

versäumenmüßten. Der Schulmeisterin Gr. Bengersdorf legte dagegenWider-
Ipruch ein, da ihm aus diese Weise von seinem Gehalte 6 Thaler und 12 ß
entzogen würden Nach längeren Verhandlungen einigte man sichdahin, daß

die Dorsschast Gr. Bengersdorf ihrem Schulmeister die sogenannte Freiheit,

eine Wiese bis dahin ohne besonderenBesiyer, gab, und der Schulmeister zu

Kl. Bengersdorf von feinem Gehalte, bestehendaus 12 Schilfernund 2 Sack

Roggen, seinemKollegen jährlich 4 Thaler abzugeben versprach. Zugleich ein

Beispiel, wie die einmal vorhandenenSchulen die Errichtung neuer erschwerten.
— In Blücher zahlte 1742 der Hos 3 Mk, ein Hüfncr 2 Mk., ein Kater

1 Mk. 8 ß, ein Kissner 12 ß und ein Einlieger 8 ß; außerdem gab man sür

jedes Schulkind ein Brot, 6 Pfg. Holzgeld und ein Weihnachtsgeschenk.

Den Bcizenburgern ähnliche allgemeine Schulabgaben kamen 1698 im

Eldenaer Amt zur Durchführung. Jeder Hauswirt sollte einen Schssl.

Roggen und 12 ß für die Schule hergeben. Gegen die Widerstrebenden,befahl

die Regierung zu Schwerin, Exekution zu verfügen.
In Dargun hatte der Gehülfsprediger und Kantor Demiert ein Deputat

von 1 Drömpt Roggen und 1 Drömpt Gerste nebst 4 Thlr., von 1722 an

8 Thlr. Gehalt. Dem rechtgläubigenKantor Rudolf wurde gleich die Besol-

düng aus 40 Thlr. ausgebessert, die später noch :im 20 Thlr. >ür das Orgel-

spiel vermehrt wurden. Bei seiner Ankunft erhielt derselbeaußerdem 20 Thlr.

Reisegeld, 3 Thlr., für die er sichhätte zum Singen präparieren lassen und

4 Thlr. zur Beschaffung einer Perüke oder sonstigerKleidungsstücke.— Die

Schulmeister zu Damm, Darbein und Upost erhielten zu 'Anfang der 30«

Jahre je 3 bis 5 Thlr. jährlich. Zu Dorgelin wurde 1737 ein Schulmeister

mit 30 Thlr. jährlich von der Prinzessin angestellt.

Die Wohnungen der Küster und Schulmeisterwaren durch
weg so armselig,wie ihre Besoldungen. Die Küstereienund Zchul
Häuser,wo überhauptsolchevorhandenwaren, bestandenzumeistaus
einer kleinenStube und Küche, höchstensenthielten sie noch eine"
Kammerund Stallplatz für das Vieh. Zu Neubauten wurde aus
der fürstlichenForst das Holz hergegeben;das übrige Material, die
Handwerkslöhne,dieHand- und Spanndienstemußten dieGemeinden
liefern. Zu Küstereiensteuertemeistensauch die Kirchebei. Die
Instandhaltung der Schulhäuser lag gleichfallsder Gemeinde
ob. Der baulicheZustand war an manchenOrten für längereZeit
nichtnur gesundheits-,sonderngeradezulebensgefährlich.

In Alt Garz war die Küsterei 1594 „gar bausälligk, das er auch nich

trucken darinen lieggen kann." — Aus Granzin bei Boizenburg heißt es

1650: „Weil auch des Cüsters Heuslein will über einen Haussen sollen und

wenn es regnet kann er nicht eine trukne stette finden, dahin er sitzenmag."
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1662 wird über dieselbeKüsterei berichtete „Der Küster kann ohne Gefahr
Leibes und Lebens diesen bevorstehendenWinter nicht drinn aushalten/' —
Petschow 1649: „Die Cüsterei ist ein barneliger Katen gantz Soolloß nnnd
muß sichder Cüstcr befürchten,wen es stürmet das er mit seinemWeibe nndt
Kindern . welchesGott abwenden wolle: druuter zu nichte falle." — Die
eine Stube war zu gleicher Zeit Schul-, Wohn-,Schlafstube und Werkstatt,
wahrlich für vier Wände zu hüten genug. Der Küster in Börzow hatte
1653 ein „gutes gezeugnüß, nur das er in seiner Stube zwei Webstau habe,
und den Kindern der Platz benommen werde, welches ihm untersagt ist." —
Die Visitaioren bedauern es auch später des öftern, daß ein Tau in der
Stube stehe.

„Leute aus Rohme beschwertensich(1694), das ihre Kinder weit nach
Lanken zu gehen hatten. Sie hetten auch ein gebeude in ihrem dorff vor
einem Schuhimeisteraufgebaut, es würde aber bewohnet von dem Sawhirten."

An vielen, wenn nicht den meistenOrten gab es überhaupt
keineSchul Häuser, und die Schulmeisterwohnten zur Miete oder
in ihren eigenen Häusern. 1711 schrieb der Superintendent zu
Güstrow: „Es ist sonstzumhöchstenzu bedauern,daß auf denmeisten
Pfarren hiesigerHerzogtümerkeineSchulhäusersind, und die Schul-
meister, wo noch einige sind, nicht bei ihrer hochnützlichenArbeit
geruhig gelassenwerden." (Man hatte in Badendiekeinen Schul-
meisterunter dieLandmilizsteckenwollen,und dieserwar in ein adliges
Gut geflüchtet). Häufig einigte sicheine Dorfschaftmit eineman-
sässigenHandwerkeroder Büdner, daß er ihre Kinder zu sich in
sein Haus in Unterricht nehme. Das geschahz. B. 1720 in
Botelsdorf bei Grevesmühlen,wo das Schulhaus sogar bis 1876
Eigentumder dortigenFamilie Laudahnverblieb. Bei Nebenschulen,
an denen zumeistHirten, alte Tagelöhneroder deren Frauen unter-
richteten,schickteman die Kinderzu diesenins Haus.

Die eigenartigsteErscheinungbilden die später sogenannten
Reiheschulen in den kleinerenabgelegenenDörfern. Wenn man
dort nämlichkeinHaus bauen und auchdie Miete für den Schul-
meisternichtzahlenkonnteoder wollte,somußtedieserin derBauern
Häuser der Reihe nach Schule halten.

Aus der Boizenburger Gemeinde sind schon zwei solche Beispiele aus
Niendorf und Krusendorf in dem Kapitel 24b mitgeteilt. Ebenso hieß
es 1696 aus Gothmann: „Des Schulmeisters größte Klage aber ist diese,
das er keine eigene Wohnung hat, sondern alle halbe Jahre umziehen und
bei den Bauern in ihren Häusern Schule halten muß, daher er fast unzähl ge
Hindernissean der Information befindet und zu demin östermaligeZwistigkeit
mit den Bauern darüber gekommen, weswegen er bereits eine geraume Zeit
herumb eine eigene Schulwohnung solieitiret." — Der Pastor zu Stöllnitz

9



— 130 —

schrieb1714: „Zu Stöllnitz ist kein eigen Schulhaus, wen noch ein Schu -

meister sichfindet, so muß er bet>ein?n Bauern einliegen, und in dessenstube

in'ormiren, da alle Leute Key ein und ausgehen, welchesweder den Kinder

gut, noch dem schulmeistergefällig, daher denn alle Jahre neu? Schu meister

kommen öfters auch gar keine sindt. Solcher gestalt kann die Jugend zu keiner

erkäntniß und wahrer Gottesfurcht recht gefiihret werden "

Weitere Nachrichten über die Verbreitung und Einrichtung dieser

hoch eigenartigen Schulen sind nicht vorgefunden. Wahrscheinlich
waren die Schulmeister auch an den mecklenburgischenReihenschulen
junge Leute ohne Familie, die sich einer Dorfschaft jedesmal für einen
Winter verdingten. Die Dorfschaft, zumeist wohl das Haus in dem

sie Schule hielten, gewährte ihnen außer dem Schullohn zugleich
Wohnung und Kost. In der schulfreien Zeit werden diese Schulmeister

zu häuslichen und landwirtschaftlichen Arbeiten, ähnlich wie das übrige

Glinde, herangezogen sein und sich in ihrer ganzen Stellung wenig
über das letztere erhoben hak». Während des Sommers mußten sie
als Handwerker oder Knechtein Stadt oder Land ihr Brot verdienen.^)

Kapitel 29.

Schulverbreitung und -besuch.

Wie man besonders in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts
bemüht war, in den eingepfarrten Dörfern Schulen zu errichten und
den Schulbesuch zu heben, ist schon berichtet worden. Es wurde auch
darauf hingewiesen, daß in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
die Zahl der Schulen mit dem Bedürfnis nach Schulkenntnissen stetig
wuchs. Zum großen Teil werden die neu errichteten allerdings
Nebenschulen gewesen sein. Diese Nebenschulen in den kleinen ab-
gelegenen Dörfern bereiteten ihre Schüler für eine Hauptschule, zumeist
für die des Küsters derselben Gemeinde im Lesen und Beten vor,
nur einzelne behielten die Kinder bis zur Konfirmation.

Im Gadebujch-Rehnaer Anite sollte nach einer Verordnung der
Visitaroren von 1699 den entlegenen Dörfern vergönnet sein, „bei ihren
Häusern eigene Schulmeister und wenn es anders nicht zu haben Schul-
Meisterinnen zu halten, bei dem also desto leichter auch die schwächeren Kinder

mögen unterwiesen werden. . . Weil aber dem Cüster durch solcheSchulhal-
tunken an seinem billigen Brote Abbruch geschieht, sollen die außerordentlich
vergönnten Sch Imeister mit ihren Schulkindern wenigstens alle 14 Tage

-) Später zu Ende de» 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als man die Reihe-
schulen in Mecklenburg schon lange vergessen hatte, waren solche in Ostfriesland und
der Altmark ganz allgemein. Vgl. Heppe, Geschichte des deutschen Schulwesens. S. 256.
Jütting im Rheinischen Schulmann 1389. Nr. 8 u. 9 und Wittenbergisches Wochenblatt
1799, 6. und 7. Slück.
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einmal auf einen Mittwoch zur ordentlichen Schule kommen, daß sie in Gegen¬
wart des Pastoris von dem Cüster daselbst verhöret we den. Davon soll der
Cüster von jedem Kinde den Winter über 6 ß, oder aufs wenigste 4 ß haben."
— In Belitz erachtete 1757 der Pastor die Küsterschnle als Prima für die
übrigen 7 Schulen der Gemeinde. Der Herzog möge befehlen, „daß die jungen
kleinen Kinder in dem löblicher maßen angelegten Schulen ihrer Dörfer zum
fertigen Buchstabieren, Lesen und Calechismuserlernnng fleißig gesendet und
unterrichtet werden, die erwachsene Jugend aber, wenn sie ans Grünendonnerstag
hoffte eingesegnet und zum heilige» Abendmahl hoffte zugelassen zu werden
solle den ganzen Winter über zum mehren Unterricht im Catechismo und
Bibellehre fleißig und unnnterbiochen in die herzogliche Schule hiesrlbst beim
Organisten und Cüster zu komme» gehalten sein." Ward nicht für unhillig geachtet.

Einigen Anhalt über die wirkliche Zahl der Schulen gewähren
die folgenden Zusammenstellungen: 1688 gab es in der Gemeinde
Schwann 4 Landschulen, heute 9; 1694 in der früheren Gemeinde
Hanstors 3, heute 3; um dieselbe Zeit in der Präpositur Boizen-
bürg 16, heute 32; 1705 in der Gemeinde Vellahn 8, heute (mit
der abgeweigten Gemeinde Melkhof) 12; um dieselbe Zeit in der
Gemeinde Cramohn 1, um die Mitte des 18. Jahrhunderts 2,
heute 5; und 1709 in der Gemeinde Belitz (über 400 Kinder in
2 Domänen und 15 Gütern) nur 1 Landschule, 1757 acht, heute 10.
Das Verhältnis der Schulen zur Einwohnerzahl mag um die Mitte
des 18. Jahrhunderts ebenso günstig gestanden haben als heute.

Der Schulbesuch war selbst sür die bescheidenstenAnsprüche
durchweg schlecht, wenn nicht sehr schlecht. Die Schnlzwangserlasse
und Strafandrohungen blieben allgemein graue Theorie. Genaue
Angaben der Schüler- und Kinderzahl enthält das Visitationsprotokoll
der Superintendentur Mecklenburg vom Jahre 1653. In 52 Land-
gemeinden gab es 7613 Kinder und in 34 Schulen im Winter
1651—52 410 Schüler. Aus 6 Orten fehlt die Angabe der Schüler-
zahl.^°) In Westenbrügge hatte der Küster 1657 wieder keine
Schüler mehr gehabt. Die dort eingepsarrten Dörfer Parchow,
Körchow, Sandhagen, Ulenbrok hielten keine Schulmeister und wollten
ihre Kinder auch nicht nach Westenbrügge senden. 1662 hatte der
Küster in Warnemünde 60, bisweilen mehr, bisweilen iveniger Kinder
in der Schule.

*) Ka'khorst mit 296 Kindern und 40 Schillern, Drcveskirchen 286 u. 32, Roggenstorf
18 • u. 30, Alt-Buckow 293 u. 30 (im Sommer 8). Proseken 245 u. 24, Lichtenhagen
23t u. 24, Elmenhorst 163 u. 21, Mummendorf 138 u. 16, Mecklenburg 1.9 u. 16,
Alt-Gaarz 265 u. 13, Sarow 151 u. Ii, Russow 92 u. 12, Parkentin 10" u. 11, Biet-
lüdbe 5ö u. 11, Lübow 2H u. 1", Dietrichshagen 147 u. 10, Brunshaup.en 91 u. 10,
Pokrent 1 5 u. 9, Biendorf 92 u. 9, Redenun >06 u. 8, Dammshagt-n _:24 vi. 8, Alt-
Karm 1H u. 7, Westenbrügge 133 u. 6, Goldebe 56 u. 6, Gr. Raden 84 u. 5, Eikel-
berg 59 u. 5, Dobran 24 u. 5, Roggendorf 75 u. 4, Petichow luö u. 3, Mulsow 66
u. 3, Hornstorf 65 u. 3, Gr. Salis 33 u. 3, Lübsee 136 u. 2 und Steffenshagen 194 u. 1
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Zusammenhängende Nachrichten über die spätere Zeit liegen nicht
vor; die gelegentlichen sprechen kaum dafür, daß sich der Schulbesuch
für die einzelnen Schulen wesentlich besserte.

In Wustrow besuchten 1652 z. B, 60 Kinder die Schule und im Jahre
1694 genau ebeusoviele. In M n l s o w waren 1706 um Martini 20, in
Passow 6 und in ©erlösen 1703 im Winter 3 Schüler. Pastor Krull

zu Techentin schrieb 1683 an den Herzog: „Obwol Ew. Hochfürstliche
Durchlaucht ein öffentliches ©biet, so auch in jüngst gehaltener Synode gantz
ernstlich befohlen, das die Jugend solle zur Schule gehalten werden, so
habe doch bishero bey meiner Gemeinde, darin sehr viele junge Kinder,
nichts weder durch Vermahnen noch durch Drauen hierin ausgerichten können,
inmaßen in diesem Winter noch nicht eines sich zur Schule eingefunden."

Die Schule wurde allgemein nur im Winter und nur an einzelnen
wenigen Orten auch im Sommer gehalten. Die Kinder stellten sich
im günstigsten Falle mit Michaelis, meistens aber erst um Martini,
Weihnacht oder gar erst mit Anfang der Fasten ein. Sie sollten
dann täglich 6 Stunden in die Schule kommen. In Hanstorf kamen
die Kinder 1694 von 7 bis 9 Jahren etwa 2 Winter und dann
vor der Confirmation eine oder einige Stunden täglich zur Schule,
in Belitz 1709 überall erst in dem letzten Winter vor dem ersten
Abendmahl von Weihnacht oder Fastnacht an und in Boitin 1748
ebenso, im ganzen „etwa 4 Wochen". Als Grund für diesen schlechten
Schulbesuch machte man überall hauptsächlich die schlechten wirt-
schaftlichen Verhältnisse geltend. Pastor Gluer zu Buchholz
schrieb 1686 darüber: „Das der arme Hausse so unverständig, und
wenig umb des Hern Weg und unib seines Gottes Raht weiß, ver-
uhrsachet mehren Theils die in diesem Lande übliche Leibeigenschafft.-
überaus schwere Frohndienste, und große Dürfftigkeit der armen
Unterthanen, wolte Gott, das ein Mittel, solches zu ändern, könnte
erfunden werden. Viele fromme Eltern wollten gern die ihrigen so
lange zur Schule halten, bis sie die Fundamente Christianae Doctrinae
woll gelegt, allein die besagten Ursachen hindern ihren guten Willen."

B. Das Stadtschulwesen.

Kapitel 39.

Übersicht, Besoldung und Schulhäuser.

Die äußeren Verhätnisse der Stadtschule waren während
dieses Jahrhunderts im ganzen die'elben, wie in dem voraufgegangenen.
Indem wir uns auf das darüber Mitgeteilte zurückbeziehen,sollen an
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diesem Orte nur die wesentlichen Weiterbildungen besprochen
werden.

Die Zahl der Schulen uud Schuldiener in den Städten
hat sich in dem Jahrhundert nach dem 30 jährigen Kriege nur wenig
vergrößert. Das Genauere bringt die folgende Übersicht: Nichtstudierte
Küster, Organisten oder Schulmeister unterrichteten in: Brüel, Marlow
(am Ende des Zeitraums ein Theologe), Stavenhagen und Warin
(seit 1669 ein Theologe). In Doberan und Dargun waren
gleichfalls zuweilen Theologen thätig. In 19 Städten wirkte ein
Theologe als Rektor oder Kantor, neben dem an 5 Orten der Küster
oder Organist in der Schule mit aufwarten mußte. Schulen mit
einem Rektor und Kantor neben einander befanden sich in: Gade-
busch, Grabow, Plau, Ribnitz, Sternberg, Wittenburg
(nur während der ersten Jahrzehnte), Gnoien, Rehna und Waren
(gleichfalls nur während der ersten Jahrzehnte). In den letzten drei
Städten war die zweite Stelle neu errichtet. In Boizenburg wirkte
seit 1662 neben Rektor und Kantor noch ein von der Stadt bestellter
Schreib- und Rechenmeister. An der Bützower Knabenschulewaren
statt der 3 Schuldiener des vorigen Jahrhunderts zunächst bloß 2
thätig; von 1722 an ernannte und besoldetedie Stadt einen besonderen
Schreib- und Rechenmeister, welche Stelle 1743 mit der fürstlichen
Schule vereinigt ward. In Malchin unterrichteten in der ersten
Hälfte der Periode 2, in der letzten wieder 3 studierte Kollegen.
Neben den in Kapitel 6 genannten Schulen der 5 größern Städte
werden jetzt auch in Rostock 3 Kirchspielschulengenannt^)

In den meisten Städten gab es neben den Knaben- auch selb-
ständige M ädchenschulen, Aus 7 kleineren Städten wird berichtet,
daß neben den Knaben auch Mädchen in der Schule seien. Rur
in wenig Städten befand sich die Mädchenbildung ganz in Privat-
Händen. Schulmeister waren an den öffentlichen Mädchenschulen zu-
meist die Küster oder Organisten, in wenigen Fällen unterrichteten
deren Frauen. Vielfach unterwiesen sie zugleich kleinere Knaben im
Lesen und Beten zur Vorbereitung auf die Stadtknabenschulen. Die
Kollegen an den letzteren beschwerten sich an einigen Orten, daß ihnen
dadurch Konkurrenz gemacht werde.

Die Besoldungen setzten sich aus eben den Einnahmen zu-
sammen, wie in dem vorigen Jahrhundert. Das Schulgeld betrug
an den Trivialschulen durchweg 12 und 16, vereinzelt auch 24 ß
jährlich. Eine Steigerung wird für die laufenden hundert Jahre
nur aus wenigen Städten berichtet.

*) Die daran unterrichtenden Schulmeister wurden vom Rate geprüft und bestellt, waren
frei von Steuern und Einquartierungen und erhielten vereinzelt Feuerungsmaterial.
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Eine Änderung vollzog sich in den meisten Orten in Bezug des
freien Tisches. Zunächst ward derselbe in der alten Weise weiter
gewährt. Hier und da speisten nur noch die Eltern der Privatisten
den Schulmeister, so 1651 in Bützow und 1653 in Sternberg. —

In Röbel war 1662 den Fischern befohlen worden, daß sie dem
Bürger, bei welchem der Rektor speise, täglich die ersten Fische,
hernach den Predigern, folgends dem Rat und dann der Gemeinde
und also in der löblichen Ordnung die Fische verkaufen sohlten. —

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts löste man den freien Tisch an
immer mehr Orten mit Geld ab. In Parchim war das Rund-
speisen allerdings noch 1752, in Penzlin 1756 und in Teterow
noch 1762 gebräuchlich. Die Entschädigungen fielen sehr verschieden
aus. Wer in Sternberg vor 1689 den Schulmeister nicht speisen
wollte, zahlte für die Mahlzeit 6 ß, 1711 in Goldberg 4 ß und
1721 in Teterow 8 ß. In Crivitz gab man 1735 als Ent-
schädigung für das ganze Jahr 12 Schfsl. Roggen, 1684 in Witten-
bürg 1V Thaler, 1710 in Gnoien 25 Thaler, 1689 in Sternberg
36 Thaler, 1710 in Grabow 50 Thaler und 1673 in Dömitz
60 Thaler, Sonderbarerweise ward den Schuldienern bei ihrer
Verheiratung häufig der freie Tisch ohne Entgelt und später auch
das Speisegeld abgezogen; ersteres geschah z. B. 1653 in Greves-
mühlen und 1705 in Waren, letzteres 1714 ebenfalls in Waren
und 1684 auch in Wittenburg.

Das Umsingen mit den Schülern trug 1656 jedem Grabower
Kollegen 11 bis 12 Thlr. ein und 1649 in Parchim 10 bis 11 f.
In Waren klagte der Kantor 1733 „daß er von den meisten als ein
Bettler tractieret werde/' In den meisten Städten kam das Umsingen
deshalb in Wegfall.

Daß es zuletzt nicht mehr zeitgemäß war, beweist eine Klage des

Bützow er Rektors vom Jahre 1761 an den Herzog „Es führet dieses

allen auffrichtia gesinnten Menschen verhassete Geschafft wahrlich nichts anderes

als Spott und schnöde Verachtung derer Schullehrer mit sich. Die Einwohner

dieses Ortes treten gemeiiilich alsdan an ihren Fenste>n, und bezeug n mit einen

höhnischen Lachen und Gebärde ihre Verachtung und Schnövhaltnng, andere

gehen so weit in der Bosheit, daß sie sich erfrechen uns einen Takel und

Bettel-Volk zu nennen und uns solche Worte nachzurufen, auch ihre Häuser

gegen uns verschließen u. f. tt>. . . . Dadurch unsere Verachtung bey den

hiesigen akademischen Einwohnern wachsen und sich vergrößern würde, denen
solche G-egorius Ergehung etwas sellsahmes und Abenlheuerliches in die
Augen fallen dürste." Der Rektor ward daraufhin von dem Umfingen ent-
buuden, „Dagegen aber dem Kantor, wenn derselbe solches Herumgehen

beschaffen will und wird, die einkommenden Gaben zu seiner alleinigen

Ergötzlichkeit zu lassen."
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Das Umfingen der Lehrer mit ihrer Schule war 1784 noch
gebräuchlich in Dömitz und Waren und trug dem Rektor am ersten
Orte 15 Rthlr. und dem Kantor des zweiten 8 Rthlr. jährlich ein.
In Gadebusch wurde das Umsingen erst 1833 „als ein veraltetes
und für diese Zeiten nicht mehr passendes Institut abschafft."

Die Besoldungsverhältnisse als Ganzes bedurften nach dem
Kriege dringend einer Regelung; waren sie doch an allen Orten immer
weiter beschnitten, wenn vereinzelt nicht gar auf den Nullpunkt gebracht.
Im ganzen stellte man die Besoldung von vor dem Kriege wieder her
und bewilligte auch in manchen Städten, besonders in den 50 er
Jahren Zulagen. Um diese Zeit hatten die Schuldiener an den
Trivialschulen neben Wohnung, Mittagstisch, Schul- und Kirchen-
accidenzien ein Bargehalt bis zu 30 Thlr.

In Warin hatte der Schulmeister 1651 keine Geldbesoldung außer dem

Schulgelde von 1 ß die Woche für's Lesen und Beten und 3 Sechsling, wenn

noch Schreiben und Rechnen hinzukam; die Leute thaten ihm wenig Gutes.

Ebenso in Kröpelin 1696: „Aldieweil kein fixum falarium, noch nieiisam

cursorum habe, sondern von den Kindern und anderen Accidenzien mich

kümmerlich bchelsen muß." — Bei einem baren Geha'te von 40 und 33 s
klagten Rektor und Kantor zu Gnoien 1662. „d.'ß sie sich weder ein Kleidchen,

noch ein Büchlein kaufen könnten." In Brüel war 1653 kein Schulmeister,

weil die Hebung zu gering und die Leute nichts sür die Schule thun wollten;

„die Jugend wird versäumet." 1702 h üte der Organist dort 25 Thlr.. einen

Ackcr von 46 Schffl. Aussaat, eine Wiese zu 7 Fuder Heu berechnet, seine
richtige Hebung von der Schule, für jede Brautmesje 24 ß, sür die Leiche 8

oder 12 ß, „7. ist er in diesem resier der Musikant und Spielemann wovor
er auch ein ziemliches einzukommen. 8. hat er wegen seiner Gerichtsdienste

seine Accidenzien, 9. alle Haus- und Ackerkausbriefe muß er richtig verfassen

und hebet vor jedim 1 Tdlr., wie auch alle vorfallende Hoch«eits- und Ge-
vatterbriefe zu schreiben." 1758 zählt der Pastor als Einnahme des Organisten

aus: Freie Wovnung, „wobei ein kleiner nichtswürdiger Garten", 30 Thlr. aus

der Kirchen- und Armenkasse, aus jedem Hause 4 ß, in Summa ungefähr

5 Thlr., einen Acker von 12 Schssl. Aussaat, eine Wiese zu 1 '/» Fuder Heu,

sür jede Leiche 8 ß, in Summa 4—5 Thlr., für jede Hochzeit in der Stadt 24 ß,
in Summa 3—5 Thlr., die Hälfte des Schulgeldes (die andere Hälfte bekommt

der gleichfalls an der Schule unterrichtende Küster)^ Kind und Woche Iß, wenn

auch Schreiben und Rechnen 2 ß, in Summa 13—15 Thlr. Alles zusammen nur

60—70 Thlr. „Wer davon in einer Stadt leben soll, dem muß es nur kümmerlich

gehen; es muß einer sein, der nebenher etwas verdienen kann." — Der städtische

Schreib- und Rechenmeister bekam 1722 in Bützow 20 Thlr., und als er 1744

in der gleichen Eigenschaft zu der fürstlichen Schule übertrat, von der Kirche 25 und

von der Stadt 15 Thlr. Gehalt. — Zu den besseren Stelleu zählten diejnigen in
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Ribnitz und Boizenburg, die zu gleicher Zeit das Wachse» der Besoldung nach
Maßgabe d r Preissteigerung veranschaulichen mögen. Ribnitz 1619: Der Rektor
hat 41 Mk. 6 fj, der Kantor 31 Mk. 6 ß; beide daneben Wohnung. Tisch und
Accidenzien. 1662: Rektor 61 f. 6 ß, Kantor 55 f 6 fj, Schulgeld 12, 16 u.
24 ß, für jeden etwa 10 f, 11 Fuder Torf, Hochzeits- und Leichengebühren.
Wohnung und Tisch. 1755 hatte der Rektor von der Kirche 71 f 18 ß, aus
dem Arnienkasten 10 f, Speifegelder 30 f, Steuerfreiheit, 6 Faden Holz, das
halbe Schulgeld zu 12, 16. 24 und 36 ß, in Summa 24 f, zum Jahrmarkt
von den Schülern „einige Ergötzlichkeiten an Geld." Jnspringelgcld. Privat-
stundengeld für den Schüler jährlich 2 Thür., Leichen- (20 f) und Hochzeiis-
geld (10 f) — 165 s 18 ß und Wohnung, Holz, Privatstunden-, Jahrmarkt-
und Jnspringelgcld. — Das Boizenburger Gehalt von 1650 ist schon in
Kap. 11 milgetheilt. Der freie Tisch wurde 1670 mit 50 Thlr. abgelöst.
Das Gehalt für den Rektor und ebenso für den Kantor belief sich 1694 auf
110—120 T lr. Nach 60 Jahren betrug es noch ebensoviel. — 1750 schrieb
der Superintendent Pölkow zu Parchim an den Herzog: „Und ich kann in
aller Unterthänigkeit versichern, daß kein einziger Rektor in meiner ganzen
Superintendentur 100 Thlr. pro salaria habe."

Wenn man die mittleren Bargehalte des ersten Jahrzehnt nach
dem 30jährigen Kriege zu 15—25 Thlr. rechnet, so haben sich die-
selben in den besprochenen100 Jahren zumeist verdoppelt, weniger oft
verdreifacht, wie die unter 28 besprochenenPreissteigerungen dies recht-
fertigen. Die Gehalte als Ganzes sind den Preisverhältnissen allerdings
noch weniger gefolgt, weil die übrigen Geldhebungen, besonders das
Speise- und Schulgeld, wenn überall, viel bedächtiger wuchsen.

Notwendige Folgen der niedrigen Gehalte und der vielfach
unregelmäßigen oder auch garnicht eingehenden Hebungen waren
häufiger Wechsel und sogar jahrelange Vakanzen bei den
Schulstellen.

Aus Wittenburg schrieb der Pastar Hornemann 1684 an den Herzog:
„Wie es denn öfters so gegangen, daß zwar Cantoris bestellt werden; aber
we en geringer Salaria und anderer zn derer Subsisteni gehöriger Mittel. . .
nicht lange bleiben können, zum nicht geringen Schaden der Jugend." —

Zu Teffiu schrieben 1715 Bürgermeister und Rat: „Es ist eine geraume
Zeit leider, daß unsere Kmder wie Schafe ohne Hirten gehen müssen, weil
des geringen Orts und Salaria halber kein anständig Subjektum sich finden
lassen."*) Um dieselbe Zeit prüfte der Superintendent Fech t einen Bewerber
für Tessin und berichtet: Obgleich derselbe „in seinen theologischen Wissen-
schaften ziemlich schlecht befunden, so kann ich doch nicht anders zu d.>r
vakanten Stelle zu Tessin, weil dieselbe gar zu pauvre und wol wenig seynd,

*) Steffin 1662: 30 Fl. 22 fe, einen Acker zu 12 Schffl. Aussaat, aus jedem Hause der
Stadt eine Wurst und ein Brot, vom Lande 4 bis 5 Drömpt Hafer und die Accidenzien.
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die solcheverlangen werden, als ihn vorschlagend' — SolcheuntüchtigeGlieder
des theologischenStandes konnten aber der Schule nur zum Schaden gereichen,
zumal dieselbenfür Lebenszeit„in dem elendenSchulkarren" aushalten ntu&tcn.

Uber eineVersorgung alter, dienstuntüchtigerSchuldienerwird
nur aus ein paar Städten berichtet. Die Gehalte waren nicht dazu
angethan, zugleich einen Emeritus und einen Adjunkten auch nur
kümmerlichauf kürzereZeit zu erhalten, und Gemeinde, Kircheund
Stadt ließen sich nur schwerlichzu besonderenLeistungenherbei. So
mußten die Schulmeisterzum nicht geringen Nachteil der Schule, so
gut oder schlechtes gehen wollte, bis an ihr Ende fort unterrichten.
Eine Ausnahme von dieser allgemeinenRegel machteman 1662 in
Schwaan, wo ein Schulmeistermit 20 Thlr. aus der Armenkasse
pensioniertwurde. In Gadebusch ward die Stadt 1699 von der
Regierung angewiesen,dem alten, invaliden Rektor jährlich50 Mark
Pension zu zahlen. Die Stadt weigerte sich, „weil sie mit dem
Rektorate leider gar nichts zu thun hette, sondern ihnen das Jus
Praesentandi gar entzogenworden;" außerdem sei die Stadt arm und
der Rektor habe 2000 Thlr. Vermögen. Nach längeremStreit und
häufigen Ermahnungen wurde die Stadt 1705 durch Exekutionzur
Zahlung angehalten,*)

Den Hinterbliebenen.Witwen der Schuldiener gewährteman in
der Regel ein halbes oder ein ganzesJahr lang das Einkommenihres
verstorbenenMannes. Der Superintendent Schomerus zu Rostock
schrieb darüber 1689 an die Regierung: „Als berichteich unter-
thänigst, daß gleichwie in der Kirchenordnungwegen des Gnaden-
jahres der Schuldienstenichts versehen ist, als auch des Falles mir
keinebeständigePraxis im Lande bekannt sei, nur daß gemeiniglich,
weil die Dienste schlechtsind, und unterschiedlichequalitäten dazu
erfordert werden, man aus Not wohl warten muß ehe man ein an-
ständig Subjektum dazu wieder finden kann."

Der SuperintendentZacharias zuParchim berichtetenoch1768,
als der Kantor und Organist in Crivitz gestorbenwar, über dieselbe
Sache: „Für HinterbliebeneOrganistenwitwenund ihre unerzogenen,
und unversorgtenKinder finde ich garnichts bestimmt, weder in der
Kirchenordnung,noch anderswo. Und es ist eine bloße freqeGnade,
wenn von Ew. HerzoglichenDurchlaucht solchen die Einkünfte ein
halbes Jahr gelassenwerden, welcheswohl zu geschehenpflegt."

*) Gen"rallieutenant von Schwerin ward vom Herzog Friedrich Wilhelm beauftragt, dem
Exekutor zu Schwerin 4 Soldaten zu überweisen. Diese Exekutionstruppe nahm den
Bürgern in Gadebusch ab an Kesseln, Grapen und anderen Metallsachen 387 Pfd. Zinn
ä 9 b, 5 Pid Meng gut ä 4 B und 132 Psd. Kupier a 9 ß. Es sollten ausgebracht
werden die 5jährige Pension und noch etwa 40 Thaler Exekutionskosten. Den Fehl-
beirag bezahlte die Stadt sckion williger. 1706 genügte eine Mahnung von 7 Fl. 18 ß
Unkosten begleitet, die Zahlung zu veranlassen.
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Während des Gnadenjahres verwaltete der etwa vorhandene
Kollegedie Schule allein. Wenn nur ein Schuldiener am Orte war,
ward in einigenFällen ein Adjunkt bestellt,dem die Witwe ein wenig
von ihrem Wenigen überlassenmußte, oder es wurde auch in solcher
Zeit die Jugend „versäumet." In Bützow und Boizenburg erhielten
verschiedenealte Rektor- und Kantorwitwenjährlich 12 Thlr. Miets-
entschädigung. Wenn die Witwe noch nichtalt, oder eine erwachsene
Tochter vorhanden war, so machteman dem Nachfolgerzur Pflicht,
dieselbenzu „konservieren." Diese in Mecklenburg„wohlhergebrachte
Gewohnheit" ging so weit, daß bei Neubesetzungendie Regierung
vorher anfragte, ob auch eine Frau oderTochter zu konservierensei.
In Doberan ward 1693 eineWitwe, „die noch unter 40 Jahren,"
mit 5 Kindern konserviert. In Bützow sollte 1728 der neu zu
bestellendeKantor die Witwe seines Vorgängers mit 6 Kindern aus
erster und 2 aus zweiterEhe oder eine der Töchterheiraten; er ent-
schiedsich für das letztere.

Aus Veranlassungder durchwegsehr niedrigen, oft traurigen
Besoldungs- und Versorgungsverhältnisseder Schuldienerund ihrer
Angehörigenenthalten die Aktenaus allen Zeiten eine große Zahl
Klage- und Bittbriefe an dieLandesherren. V.Riß, 1752—58
Rektor zu Krakow*) (späterköniglicherGeheimsekretärzu Kopenhagen)
giebt seiner Not in folgendenVersenAusdruck.**)

„DurchlauchtigsterDu wirst gestatten,
Daß Dir die Ehrfurcht dieles reicht,
Nachdem ich Dank und Ehrfurcht gatten
Mit einer Angst und Traurigkeit.
Du denkstan mich und an mein Flehn
Und willst auch gern geHolsensehn,
Dein Wollen ist ja auch die Macht.
Du kannst den bangen Geist ergötzen
Und selbigen in Ruhe setzen,
So gieb auf meine Wohlfahrt Acht.

Ich rede nach der Kinder Weife,
Dich unfern Landesvater an,
Denn dies gereichetDir zum Preise,
Daß man zu Dir so sprechenkann.
Ja Dir ist Gottesbild gepräget:
Du wirst durch MenschenNot beweget,
Ihr Elend ist Dir herzlich leid.

*) 1752 specisicierte p. Riß seine Einnahme auf KZThlr. 21 ^chfil. Haser, 7 Schill Roggc»
7 Brote, 19 Mettwürste. 2>/- Schock Eier. Steuersreibkit und Wokinung

**) Frahm, Geschichte der Rehnaer Stadtschule. S. 5» ff.



— 139 —

Erbarmung, wahre Menschenliebe
Sind Deines Herzens eigne Triebe,
Und Zeugen Deiner Redlichkeit.

Dir klagt die Wehmuth ihre Schmerzen,
Dir klagt ein jeder seine Pein;
Das E end gehet Dir zu Herzen,
Und jrder will geholfen sein.
Du hörest aus ihr banges Klagen,
Dn läßt Dich darum nicht besrigen,
Und schlügestsie nicht in den Wind.
Nun Herr, Du wirst es auch erfahren,
Daß sie gerechtund billig waren.
Und gar nicht unbegründet sind.

Hat der nicht großes Recht zu klagen.
Der in der nieder« Stube wühlt,
Und schon in seinen jungen Tagen
Not Mangel, Last und Elend fühlt?
Der Leib und Leben muß entkräften,
Der überhäufet mit Geschäften,
Die er aus Zwang und Not gewählt,
Und den bei aller seiner Mühe
Des Abends spät, des Morgens frühe
Die schnödeNahrungssorge quält.

O, möchteDich nicht jetztund störe»
Die Pracht, die Deinen Thron umfaßt,
Mit kurzen Worten anzuhören,
Den Abriß meiner schwerenLast.
Tagt'glich bin ich sieben Stunden
An meine Marteret gebunden.
Das Schulamt nenn ich so mit Recht.
Denn ich muß viele Mühe haben
Bei lauter unerzognen Knaben
Und die Belohnung ist sehr schlecht.

Wenn dann ein Vierteljahr vergangen,
So habe ich sür jedes Kind
Fünf kahle Schilling zu empfangen,
Die schwerost zu erhalten sind.
Wenn viele mir das Schulgeld bringen,
So sangen sie gar an zu dingen,
Fünf Schilling, heißt es, sind zu viel.
Teils denkenmir es abzuzanken,
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Und steh'n dabei in dem Gedanken:
Schulhalten sei nur Kinderspiel.

Ein Handwerksmann führt bitt're Klagen
Wenn er mir dielen Lohn erlegt,
Da er jedochin einem Tage
Dreimal so viel zu heben pflegt.
Denn vielen muß ich lange borgen,
Bisweilen muß ich gar besorgen
Es sterbe von den Eltern wer;
So spricht der, welchernoch am Leben:
Das hat mein Mann ihm längst gegeben;
Wo nehm ich dann das Meine her?

Geduld muß ich wie Hiob haben
Sonst stürmeteil sie mir das Haus
Und züchtig' ich zuweilen Knaben,
Wie scheltenmich die Mütter aus;
Geb' ich den Buben gute Worte,
So heißt es hier an diesem Orte,
Er ist den Kindern gar zu weich.
Kurz nimmer wird es recht getroffen
Hier gilt der Lohn bei allen gleich.

Der Sabbath winkt zu meinen Pflichten;
Denn ich bin Cantor, Organist,

Ich muß das Predigtamt verrichten,
So oft es Fest- und Sonntag ist.

Ich muß mich selbst zur Kanzel singen,
Und so auch wieder runier bringen;
Oft muß ich halbe Meilen geh'n,
Entleg'ne Kanzeln zu besteigen,
Der andern Sachen zu geschweigen,
Die nebenher noch oft gescheh'n.

Schwer ist mein Amt, das liegt am Tage;
Was bringt es aber alles ein?
Es kann, wenn ich die Wahrheit sage.
Kaum über sechszigThaler stin.
Ich. Weib und Kind, wir wollen leben,
Und haben wenig anzuheben;
Oft muß ein saures Apfelmus
Die ganze Tafel bei uns decken
Und pflegt uns bessererzu ichmecken
Als manchemHerrn sein Uberfluß.
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Ich habe weder Land noch Garte»,
Nicht freie Feurung. keine Mast
Und dochso vieles abzuwarten;
Hätt' ich so vielen Lohn wie Last,
Ich wollte mich zufrieden g»'ben,
Und könnte als der Beste leben,
So ist es aber gar zu schlecht
Nebst allen diesen Hindernissen
Quält mich ein schüchternesGewissen;
Ach Herr, erlöse Deinen Knecht!

Erlöse mich aus diesem Orden
Und mache mich dochwieder frei,
Ich bin dazu verleitet worden
Durch Lugen, List und Schmeichelei;
Ach fahre fort an mich zu denken
Sonst müßt ich mich zu Tode kränken,
Eh noch ein Jahr vergangen ist.
Ich muß mein eignes Leben fressen
Und endlich meiner ganz vergessen,
Wo Du nicht mein Erreiter bist.

Der Herr wird Deiner auch gedenken,
So wie ein Vater an sein Kind;
Er wird Dir langes Leben schenken
Und Güter, die erfreulich sind;
Er wird Dich auf den Händen tragen
Und wirst in Deinen alten Tagen,
Dem Adler gleich verjünget fem.
Ich will zu Gott stets für Dich flehen
Laß mich Doch nicht im Bloßen stehen.
Laß mich dochnickt vergebens schrein.

Sind zwar sehr viele, die so flehen,
So weiß ich dieses doch gewiß.
Daß solchesnimmermehr ge chehen
Mit größerer Bekümmerniß,
Als wie von mir, o Landesvater.
Ach, sei mein Helfer und Berater,
Da jetzt die Roth am größten ist.
Laß doch mich Armen nicht verderben,
Ich denk zu leb.n und zu sterben
Als Dein getreuer Unecht

von Riß.
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Demselben Verfasser wird auch die folgende „poetischeWurstklage" zu-
geschrieben: „Die Großmut ziert den Edelmann, wie aber nenn ich dein
Beginnen? Ich sehe deine Würste an, sie sind zu klein und voller Finnen.
Anstalt der zwölfe schickstdu «cht: o Herr! wer hätte das gedacht! — Im
Tempel hörst du meine Lieder; — für Miih und Arbeit sendestdu, mir Därme
voller Finnen zu. Da hast du deine Würste wieder "*)

Die Schulhäuser vereinigtennach wie vor Lehrerwohnung
und Schulstubein sich und befanden sichnach wie vor in einem
rechteinfachen,öfter geradezujämmerlichenZustande. Gerade dies,
daßmeistmehrereKörperschaftenbeidenBauten beteiligtwaren, erwies
sichals störendund hemmend.

Jn Lübz war die Schule 1706 dermaßen baufällig, daß man mit Leibes-
und Lebensgefahr darin informieren mußte, aber der Rat ließ nicht bauen
und die Kirche auch nicht.

In den ärmerenStädten und nach den häufigenFeuersbrünsten
konnteman nur mit Hülfe der Wohlthätigkeit des ganzenLandes
neue Schulhäuseraufführen.

Als einige Jahre nach dem schon erwähnten Crivitzcr Brand von 1660
der Unterricht in der Stadt wieder aufgenommen wurde, mußte man die
Schule ausmieten. 1681 ward eine Kollektein allen Kirchen des Landes ver-
anstaltet. Erst 1705 und 6 kam man wirklichzum Bau und noch1708 klagt
der Schulmeister, daß er das Inventar bisher ohne Vergütung selber hatte
beschaffenmüssen und die Schulstube immer noch nicht gcweißt und gedielt
sei, daher es sehr dar n stäube. — „Observanzmäßige"Landeskollektenwurden
auch für die Schulbauten in Ribnitz 1690 und Sülz 1735 ansgeschieben.
Die Stadt Wittenburg wurde 1735 gepfändet weil sie sichweigerte, das
Kantorhaus zu bauen. In War in und Reh na befand sich die Schule im
Raihause. Als das Schulhaus zu Sternberg 1741 ein Raub der Flammen
wurde, gingen die Kollegenein Jahr lang aus Brand betteln; der Küster und
ein Bürger hielten unterdessenSchule. .

*) Freimütiges Abendblatt, Schwerin 1818. S. 33.
In einer „Sammlung der -chriften von den Städten in Meckl." I. Band. (Regier.-Bibl.

zu Schwerin) fanden wir obenstehendes Gedlchr neoen einem zweiten als alte Hanoschrist:
„Zwei Gedichte des Rectoris scholae Ristens in Crackow in de,en Istem er dem

Herrn v. Welzin die finnigen Opferwürste wiederschicket und des als actione Iuperiarum
belanget, jedoch auch absolviret wird.

und deren ^ten er den Stadt-Magistrat zu Craco im Jahr 17*8 gegen den
preußischen General Lewald so gering und Erbarmungs würdig beschrieben hat. daß
daher die Preußen die S'adt mit einer leidlichen Contriburion durchwischen ließen,
alß wodurch dies Stück einen Platz in der mecklenburgischen Geichichre verdient " (Es
folgt das schon mitgeteilte Gedicht als erstes und dann als zweites das folgende):

Cracows Götter drehen Tuten,
Zapfen Bier und flicken Schuh,
Ja, sie pflegen theils dazu
Wohl die Schweine gar zu hüten.
Selbst das Haupt der säubern Geister,
Staack als erster Bürgerme ster
Fuhr erst Fisch, nun fährt er Mist.
Denk was Cracows Gottheit ist'
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Kapitel 31.

Unterrichtsgegenstände und Schulbücher.
Das Hauptunterrichtsfachwar in dem besprochenenZeitraum

der Religionsunterricht. Ihm ist vor allen anderen das
Zurücktretendes Lateins zu gute gekommen.

Noch cincm Schreiben der Prediger und des Rates zu Greves mühlen
von 1671 an den Herzog halte die Schale „sonderlich die Erkäntniß Jesu
Christi ihnen einzupflanzen als das Vornehmste nach dem alten gemeinen
Schulvers: Si Christum nescis, nihil est, si catera discis. Si Christum
bene scis, satis est, si catera nescis."

In einem Programm von 17^6 ladet der Rektor Brandenburg zu
Parchim zu einem R>draktus ein und verspricht für denselben - Ein Schüler

zeige! aus der Creutz-Bibliothcc die allernützlichste Avvocatenkunst, den gefähr¬
lichsten Cnmiual Proccß zu gewinnen, ein anderer die besten und vornehmsten
Stücke der gewisseste» Ilrzench-Kunst im Creutze Christi, ein dritier eröffnet
bey der Lehre v. m Kreuze Jesu das allernützlichste Systema theologicum, ein
vierter beweiset in einer deutschen Rede, wie die Philosophia in genere am
besten aus der Creutz-Bibliothek könne erlernt werden ein fünfter dedueirt
wie die heilsame Politik« oder St.iatsklugheit in der Passion Christi angetroffen
werde. Andere Redner zeigten, wie die Reichshistoria, die wunderwürdigste
Narurlehre, die beste Ethik, Logik, Metaphysik, Rhetorik und Hiftoria aus der
heiligen Passion erlernet und begriffen werde.

Wir besprechenzuerst wieder die Unterweisungim Katechismus.
Bei derselbenwurden in Kircheund Schule zunächstdie altenBücher
benutzt, ganz besonders der kleine Katechismus Lutheri und das
Corpus Doctrinae; das letzterean verschledmenOrten bis in das
18. Jahrhundert hinein. Dazu kamen verichiedeneandere, mehr
oder weniger ausführlicheKatechismen. Am meistengebrauchtwurde
in Mectlcnburg-Güstrow der Katechisinusvon I ustus G esen iu s,
Generalsuperintendentenzu Hannover, auf Herzog Gustav Adolfs
Befehl in Güstrow nachgedruckt,in Mecklenburg-Schwerin der
Katechismusdes Mecklenburg-ratzeburgischenSuperintendentenHektar
Mithobius (f 1655)*) Wiggers führt nocheinenI61V erschienenen
Katechismusan von Johann Cyriacus Höf er, Pastor zu Kalk-
Horstbei Wismar, der selbst in manchen Städten des Auslandes
gebrauchtund daher öfters nachgedrucktivurde. In der Regierungs-
Bibliothekzu Schwerin werden 5 andere in Mecklenburg gedruckte
und wohl auch an einzelnen Orten gebrauchte Katechismen auf-
bewahrt; darunter einer vom Superintendenten Grünberg zu

») Wigger? a. o. O, S, 206 u, 7.
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Rostock aus dem Jahre 1712. In der Universitätsbibliothekzu
Rostockbefindet sichein mit einem sürstlichenPrivilegium und Schutz
gegen Nachdruckfür 10 Jahre und einer Empfehlung der Rostocker
theologischenFakultät ausgestatteter Katechismus von Johann
Friedericus, Pastor zu Lambrechtshagen: „Deutlicheund gründ¬
liche Erklärung des kleinenCatechismiLutheri vor alle Einfältigen,
deren Landes- und MuttersprachePlattdeutsch ist. Rostock1714."
Die ganze Anlage des hochdeutschen Katechismus ist der unseres
heutigenLandeskatechismusähnlich. Am Schluß steheneinigePsalmen
und Kirchenlieder.

Alle diese und wahrscheinlichauch noch andere Katechismen
wurden verdrängt durch den 1717 erschienenenund bis heute ge-
brauchtenLandeskatechismus.*) Derselbe enthält nach den Vor-
bereitungsfragendie 5 Hauptstücke,vom Amt der Schlüssel,christliche
Fragestücke,Morgen- und Abendsegen,Tischgebeteund die Haus-
tafel. Die wichtigeren und leichteren Fragen sind mit größeren
Lettern gedruckt und mit einem Stern versehen. In den ersten
8 Abschnitten sind zur Erläuterung und Ergänzung 358 Sprüche
oder 450 Bibelverseund zwei ganzeKapitel angefügt, davon einzelne
Sprüche im Text vollständig abgedrucktstehen. Am Schlüssejedes
Abschnittes werden außerdem eine Reihe Kapitel und Verse zum
Nachlesenempfohlen. Die 216 DuodezseitenText schließenmit den
Versen: „Ein jeder lern' seine Lection, So wird es wohl im Hause
stöhn." Bei der Bearbeitung ist vor allen anderen augenscheinlich
der Äpenersche Katechismusbenutzt.**) Schade, daß man sichmit
diesemnicht auch die SpenerscheMethode wenigstensfür Kircheund
Stadtschulen verschrieb.***)In Mecklenburgward in der (Kap.22)
angezogenenVerordnung von 1718 den Geistlichen,und insofern
diesewieder dieSchullehrer in der Methode unterweisensollten, auch
den Lehrern das Vorlesen, Nachlesenund Nachbetenals Unterrichts-
weise empfohlen. Und nur zu getreulich und zu lange hat man
dieseelendeMemorirmethodein Kircheund Schule geübt. Man hat
es oft bedauert,daß dieserKatechismusdasHauptbuchdesReligions-
Unterrichteswurde zu einer Zeit, in der sich die biblischeGeschichte

*) Vgl Kap. 22.
**) Einfältige Erklärung der christlichen Lehre :c. Ein Exemplar von 1679 in der Bibliothek

der Comeniusstiftung zu Leipzig. Neue Ausgabe vom evangelischen Bücherverein in Berlin.
***) 3jn der Vorrede zu seinem Katechismus schreibt der Verfasser: „Was aber den gebrauch

dieses Werckchens belangt, ist die Meynung allerdings nicht, daß einigem Menschen nur
zugemuthet werde, die Fragen und Antworten außwendig zu .erneu, vor welcher und
ander dergleichen marterung der gedächtnüß ich andere eher warnen als darin zu ver-
mahnen wolle; Als der ick achte, daß dergleichen Schrifften inS gesamt mehr zu behuf
deß erstand-?, als beschwerde d.r memori gebraucht werden sollen, und ich immerdar
eher verlange, daß durch Lesung und Treibung dergleichen Fragen und Erklärungen,
der verstand der fachen d n leuten also eingedruket werde, daß sie die Materie verstehen
und nachmals auß eigenem verstand, mit eigenen Worten sich erklären mögen, als daß
auch die aller best- abgefaßten Formulen bloß dahin außwendig gelernet würde/'
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immer mehr Bahn brach, daß er die geistloseWeise des Vorlesens,
Nachlesensund NachbetenSbeförderte und stützte, und daß er die
Christen zwang, ihren Glauben in abstrakten, auswendig gelernten
Formeln zu bekennen. Allein dabei giebt es zu bedenken: Der
Landeskatechismusund seine Behandlung brachte die Bestrebungen
der damaligenLandeskirche,welchedie Formel und die strengeRecht-
gläubigkeitnoch immer so übermäßigbetonte,*) getreu zum Ausdruck;
wenn daher nicht dieser, so würde eine Zahl anderer, wahrscheinlich
nicht bessererKatechismendie Lippen der Gläubigen beschäftigthaben.
In Schulen mit nicht vorgebildetenLehrern war die Memoriermethode
dazu die einzig mögliche, und der Landeskatechismuswurde dadurch
zugleichzu einem festen Mittelpunkt der damaligenLandschule. Ties
zu beklagen ist es allerdings, wenn er viel später zu einem Hemm-
schuh für die gesundeFortentwicklungdes Unterrichts besonders in
der Landschulegeivordenund großenteils bis auf die Neuordnungdes
religiösenMemorierstoffsi. I. 1889 gebliebenist.

Neben der ängstlichbetontenLehre konnte die Betrachtung der
geschichtlichenSeite des Christentums, die Behandlung der biblischen
Geschichtenur wenig Raum gewinnen. Beim Schulanfang wurde
allgemein auch jetzt noch ein Kapitel aus der Schrift verlesen und
kurz erklärt. In welcherWeise dies an einigen höherenSchulen am
Ausgangeder Periode geschah,darüber berichtendie von Professor
Aepinius herausgegebenenund bevorwortetenBriefe über die Ein-
richtung des Schulwesens 1759: „Vermöge dieses Grundsatzes(daß
nämlichder Knabe vor allen Dingen Latein lernen müsse) läßt man
des Morgens den Knaben ein Kapitel aus der Bibel lesen und in
aller Eile ein Stück aus seinemKatechismoauswendiglernen, welches
er darauf seinemLehrmeistervorplappert. Es ist gewiß, daß weder
Schüler noch Lehrer hierbei etwas denken. Ich habe die Übung
allemal nur als den Ton einer Glocke angesehen,wodurch zu einer
ernstlicherenund ehrwürdigeren Handlung eingeläutet wird." In
den Trivialschulen wird man überall zunächstAuszüge und später
die ganze Bibel auf der Oberstufe auch als Lesebuchbenutzthaben.

Ein besondererbiblischerGeschichtsunterrichtwird in den Akten
nur vereinzelt und beiläufig erwähnt. Wir schließendaraus, daß
demselbennur eineuntergeordneteBedeutungbeigemessenwurde. Daß
er aber vorhandensein sollte, ergiebt sichschonaus der Verordnung
vom 18. September 1688. Darnach sollendie „vornehmstenbiblischen
Historien, nach der Ordnung wie sie folgen," das heißt wohl:
die Evangelien nach Ordnung des Kirchenjahres, bekannt gemacht

*) Wiggers, a. a. O. S. 203 ff.

10
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werden, auchdie Superintendentenüberall Anleitung gebenund Anstalt
inachen,„daß solchesin den Schulen desto bessergeschehe."

Die Evangelien wurden zu diesemZiveckeaus der Bibel oder
aus besonderenEvangelienbüchern gelesen. Aus der letztenZeit
liegt uns ein solches aus der Reg.-Bibliothekzu Schwerin vor mit
dem Titel: „Vermehrtes, EldenaschesSchulbuch. Historienvon der
Geburt, Leiden und Sterben . . . Christi. Anjetzomit einigenZu-
sätzen von Eonfirmationsfragen, Schwerin 1752." In der Univ.-
Bibl. zu Rostockfanden wir eineEvangelienerklärungaus demJahre
1667 mit folgendemTitel: „Kleine Kinder und Leyen Postill, das
ist eine kurtzeAnführung der Kinder und Einfältigen, zu dein ge-
meinen Verstände der Sonntags- und Haupt Fest-Evangeliendurch
Frag und Antwort, Dabey jedem Sonntags-Evangelio fünfferley zu
betrachtenals der Inhalt, die Haupt-Lehre, die Hauptsprüche. Der
Sitz im Eatechismo und Gebrauch in Lehr und Leben, welche in
Häusern, Schulen und Kirchen,gelesen,erklärt und gebrauchtwerden
kan . . . I. Schröder. Rostock."

Am meisten gebraucht wurden beim Religionsunterricht wohl
verschiedeneSammelwerke, die neben einer Auswahl aus den
biblischenBüchern zugleichein Gesang- Gebet- und Spruchbuch,den
Katechismus und anderes mehr enthielten. Professor Bachmann
führt in seiner Geschichtedes mecklenburgischenKirchengesangesaus
unserer Zeit drei solcheSammelwerkean. Das erste erschienzuerst
als „Lüneburgisches,vollständigesHandbüchlein... in Lüneburg
1612 bei den Gebrüdern, den Sternen." Eine neue Auflage, von
HerzogAdolfFriedrichveranlaßt und für ganzMecklenburgempfohlen,
führte den Titel: „Newes, Bey dem erstenFriedensblickIn Deutsch-
land Aufgelegtes BETH-buch . . . Lüneburg 1649." Es enthielt
die Psalmen, Sprüche und Prediger Salamonis und Jesus Sirach,
Luthers kleinenKatechismus,die Evangelienund Epistel, die Passion
und die Zerstörung Jerusalems; darauf folgt ein Gesangbuchmit
angehängtenCantia Sacra latina, dann Habermanns Gebetbuch,ein
Beicht- und Communionsbüchlein,ein Gebetbüchleinfür Reisendeund
Wanderer und tägliche und wöchentlicheHerzensseufzerund Ruhe-
kämmerleinfür Krankeund Sterbende.^)

1702 gab einPrediger Becker zu Rostockein ähnlichesSammel-
werk heraus: „Biblia, das ist: die gantzeheilige Schrifft Altes und
Neues Testament, verdeutschetdurch Doct. Mart. Luther und mit
kurtzenSummarien und Concordanzien,auch ordentlicherAnweisung
zu sonn- und festtäglichemGebrauch nützlichzugerichtet. Nebst An-

*) Bachmann. a. a. O. S. 113.
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gehengtemkurtzenGebet- und Neuen Gesang-Buche. Wie auch einem
BiblischenEatechismo." Die Ausgabe der Bibel wurde dadurch be-
deutungsvoll,das;diesedemVolkefür den bis dahin unerhört billigen
Preis von 17 ß gebotenwurdet) In Sternberg hatte der Cantor
1699 zuerst die Bibel, das ist wohl die ganze Bibel, den Kindern
in die Hand gebracht.

Seit "Anfangdes 18. Jahrhunderts ward daneben ein anderes,
von den Superintendenten des Landes bearbeitetes, wiederholtauf-
gelegtes Sammelwerk als Schulbuch gebraucht: „Neuesvermehrtes
Hand-Büchlein,der Schuljugendsehr nütz- und erbaulicheingerichtet;
Abgetheiletin nachgesetzteZehn Büchlein,als: I. Gesangbuch;Welchem
das Ein mahl Eins mit angefüget. II. Evangelia und Episteln.
III. KatechismusD. M. Lutheri. IV. Die Haupt Symbola. V.
Hiftoria von der Passion unseres Herrn I. Chr. auch Zerstörung
Jerusalems. VI. Sprüche. VII. Prediger. VIII. Hohe-Lied
Salamonis. IX. Das Buch Jesus Sirach. X. Gebetbuch.**)

Als eigentlichen Begründer der biblischen Geschichtenennt
Schumann in Kehrs Geschichteder Methodik (I. 16 ff) Justus
Gesenius, der 1658 seine „biblischenHistorien des alten und neuen
Testaments" herausgab. Da seinKatechismusin Mecklenburg-Güstrow
allgemein gebraucht wurde, so war hier sein Historienbuchvielleicht
gleichfallsnicht unbekannt. Die epochemachenden„Zweimal zwei und
fünfzig biblischeHistorien" von Hübner, Rektor am Johanneum zu
Hamburg, mit ihrer Fragemethode und ihren nützlichenLehren in
Versen kamen, obwohlschon1714 erschienen,erst später in Mecklen-
bürg in Gebrauch.— Seit 1700 etwawurdein derMontags-Religions-
stunde diePredigt vomvorigenSonntag in denSchulenexaminiert.—

Das Latein trat nach dem 30jährigenKriege, wie gesagt, auf
der ganzenLiniedenRuckzugan. Dadurchkamdie deutsche Sprache
immer mehr zur Geltung und zu Ehren. In den Lateinschulen
geschahdas zunächstin einer zweifachenRichtung: man führte einmal
für die lateinischeUnterrichtsspracheauch in der Grammatik die
deutscheein und behandeltezum andern den grammatischenBau des
Deutschenals Vorbereitung für das Lateinische.

Beide Richtungen treten uns für Mecklenburgzuerst in dem
Güstrower Kantor Joachim Geist entgegen. Von demselben
erschien1676 ein „Neuer Donat Oder GründlicheAnweisung zum
Decliniren und Conjugiren der Deutschenund LateinischenWörter.
Von einem alten Schul-Bedientendaselbst. Güstrow, gedrucktdurch
Christian Scheipel." In der Vorrede heißt es: „Bisher ist dasselbe

*) Bochmann, q. a. O. S. 176 U. 177.

**) Ämv -Bibl. zu Rostock- Bachmann. a. a. O. S. 209.

10*
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(Decliniren und Conjugiren) sehrweitläufsig und schwergemachtmit
den vielen ParadigmatibuS und mit der Zusammenfügung des
Lateinischenund Deutschen; darümb auch kein wunder, das es so
langsamdamit zugegangen/' „Erstlichhabe lassendas Deutscheallein
Decliniren und daraus examiniret Casum, Numerum und Genus:
Als sie dieses wohl gefassetund davon Antwort geben können, habe
ich das Lateinischeauch allein zu decliniren angefangen." „Fürs
andere habe Ich die Verba auch zuerst lassendeutschconjugierenund
daraus examinieretPersonam, Numerum, Tempus, Modus und nach
Gelegenheitauch das Genus. Als sie hier innen sertig waren, ließ
Ich sie lernen die 4 lateinischenParadigmata Conjugationum." „Wer
es nun mit seiner ihme anvertrautenJugend treulich meinet und die
Unterweisungs-Artzu gebrauchengewillet, der wird freundlicherinnert
und zugleich gebeten, daß er immer wolle Kreide zur Hand haben,
und nichtallein den Knaben sagen, sondern auch an eineTafel, oder,
wo keine ist, nur an die Thüre schreibenund zeigen, wie nur die
Abwechselungder Endungen allein zu beachten. Denn Sehen gehet
doch alle Zeit vor Hören." — Von den 119 Seiten Text sind
der deutschenDeklination und Komparation 30 und der deutschen
Konjugation 23 Seiten gewidmet.

Diesem Buche als Vorstufe soll für die lateinischenSchüler
folgen: „DeutschredendeGrammatik«latina aus dembestenLateinischen,
nachOrdnung der hiesigenOrts gebräuchlichenund verbessertenHerrn
Nathanis Chytrai zusammengezogenund übersetzetvon Joachims
Geistio, Cantore Scholas Gustrowiensis. Güstrow, gedruckt durch
ChristianScheipel1676." Aus der Vorrede: „Man hat das Büchlein
hiesigenOrts wenig geachtet, hat es dochseine guien Freunde und
Gönner in der Fremde Norwegen, Denemark und Schweden ge¬
funden . . . und ist nunmehr auf Gutachten der Jnspectoren dieser
fürstlichenSchule . . . mit Lustund nichtgeringemNutzengebrauchet.. .
ob nun wohl der grausame Tyrann und sehr schädlicheFeind, die
alte, böse Gewohnheit, oder vielmehr der Teufel selbst, sich sehr
dawider gesperret, so ist es dochendlichdurch Gottes Güte so weit
gekommen",daß der Jugend die Fandamenta durch deutschePräcepta
gewiesenwerden, auch große und hohe Häupter in der Christenheit
solches für ihre Schulen und Landen löblich verordnet und solche
Lehrart mit herrlichenPrivilegiis bekräftigethabend)

Hier und da versuchteman sichbei dem Lateinunterrichtselbst
auf denStandpunkt einesComeniuszu erheben,der dieWörter nicht
ohne die Sachen und jede Sprache mehr durch den Gebrauch als

*, Von demselben Verfasser: Deutsche Anweisung zum griechischen Lesen, Dekliniren und
Conjugiren für d. kleine deutsche Jugend. Rostock 1678.
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durch Regel lernen lassen wollte. Der nach diesen Grundjätzen ver-
faßte Orbis pictus wurde z. B. in Güstrow und Lübz gebraucht.

Doch auch diese entschiedene Verbesserung in der Methodik des
Lateinunterrichts konnte ihm seine alte Stellung nicht wieder erwerben;
seine Zeit war eben dahin. Die Stunden- und Lektionspläne auch
der Trivialschulen enthalten in den ersten Jahrzehnten allerdings
hauptsächlich Latein und immer wieder Latein. Zum Beleg mag
ein sogenannter Methodus Docendi aus Bützow von 1651 in
Übersetzung und im Auszuge mitgeteilt werden.

Von dem Rektor und Kantor wurden zwei Klassen. Abteilungen, die

majores und minores, teils abwechselnd, tcils gleichzeitig in einem Zimmer

neben einander unterrichtet. Beider Klassen Lektionen sind hinter einander

ausgeführt; die gesperrt gedruckten erteilte der Rektor.

Montag und Dienstag: 1. Bibellesen, Lesen, 2. Latein, Lesen,

3. Latein, Seien, 4. Gesang, 5. Latein, Schreiben und 6. Lesen, Rechnen.

Mittwoch und Sonnabend: 1. 93t! ellcfen. Lesen. 2. u. 3. latei¬

nischer Katechismus und Corpus Doctrinae, Religion.

Donnerstag und Freitag: I. Biblische Lection, Lesen, 2. Latein,

Psalmen, 3. Latein, Lesen, 4. Gesang, 5. Latein, Schreiben u. 6. Lesen.

Die erste Klasse hatte also 30 Stunden; davon 12 (8 der Rektor und 4

der Kantor) Latein, 10 Religion (zum Teil in lateinischer Sprache), 4 Lesen

und 4 Gesang. Die zweite Klasse hatte 24 Stunden; davon 13 (6 u. 7) Lesen,

6 Religion (2 u. 4 , 3 Schreiben und 2 Rechnen. Der Rektor gab 2 2 Stunden,

davon 10 an beide Klassen zugleich in 6 Stunden Bibellesen und Lesen, in

2 Lesen und Schreiben und in 2 Laiein und Psalmen neben einander. Der

Kantor gab 18 Stunden, davon 4 an beide Klassen zugleich, Latein und Lesen

neben einander.

Nach ähnlichen Plänen unterrichtete man in den übrigen
städtischen Schulen mit wissenschaftlichgebildeten Lehrern. Aber die
„Latinität ward iin ganzen wenig mehr gesucht." In den meisten
Trivialschulen fanden sich zu Ende des 17. Jahrhunderts nur einzelne
Teilnehmer für das Latein. So lange dasselbe jedochamtlich auf dem
Plane stand, und das war in manchen Schulen noch bis Ende des
18 Jahrhunderts der Fall, wird es meistens die Hauptkraft des
Lehrers der größeren Zahl der Schüler entzogen haben und dadurch
ein Hemmschuh für das ganze Unterrichtsleben geblieben sein.

In Sternberg nahmen 1653 von 50 Knaben nur 10 am Latein-

Unterricht teil, und nur 2 von ihnen fertigten Exercitien Um dieselbe Zeit

hatte die Schule in Wittenburg 3 Lateiner, in Neubukow „etliche, die

Latein lernen," 1667 in Kröpelin keine Lateiner, 1697 in Gadebusch

einen und 1704 drei oder vier; Crivitz 1708: „Ein Paar decliniren und

conjugiren"; Hagenow 1733: „Einige wohlhabender Eltern Kinder lernen
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Latein," In Schwaan war der Lateinunterricht wenigstens 1687 und in
Bötzow 1744 fakultativ, in Lübz und Grabow zu Ende der Periode privat.

Ein vom Superintendenten Schaper zu Güstrow 1725 für Plau ver-
ordneter Tagesplan mag die Stellung des Laieins zu den übrigen Untere
richtsgegenständen für diese Zeit charakterisieren. Der Kantor unterrichtete
die erste, der Organist die zweite Abteilung,

„Hora 1 ma antemeridiana. In Classe inferiori und superiori zu.
gleich. 1. Gebet mit gewöhnlichem Gesang, 2. das Lesen in der Bibel,
3, das Bn stabiren, 4. der kleine Catechismus Lutheri,

Lora 2 6a. 1. Ein Capitel aus der Bibel, 2. Das Buchstabiren, 3. Lesen,
4. Schreiben.

Hora 3 tia antem: Tie Classe inferiori. 1. Gebete und Sprüche aus
der heiligen Schrift, 2. Der kleine Catechismus, In Classe supsriori der
Donat, oder so niemand vorhanden, der selbigen habe und
lerne, der mecklenburgische Catechismus,

Nachmittags Lora 1 ma. In Classe J. et S. Das Gebet und hierbey
der Unterricht im Singen und zwar, daß der Jugend die Elemente in Mnsica
gewiesen und am Ende der Stund.' die Melodien der Lieder, welche eben
nicht so bekannt sind beygebracht werde», damit sie solche Lieder bey öffent.
licheni Gottesdienst und Leichen Bestattung fingen können,

Lora 2 da post merd: 1. Buchstabiren sowohl in der deutschen als
lateinischen, 2. Lesen, 3. Schreiben.

Hora tertia. In Classe i. der kleine Catechismus, in Classe 8, den
mecklenburgischen Catechismus oder Donat,"

„Am Montag sofort nach dem Gebet und Bibellesen soll in der Schule
das Kirchenexamen angestellt werden, was sie aus der Predigt behalien haben."
„Wenn am Sonnabend der Catechismus getrieben wird, so sollen alsdann die
Knaben zu den sonntäglichen Catechismusexamen wohl präparieret werden,"

Also Lesen, Beten und Singen und vielleicht für einige ein
wenig Latein waren die Unterrichtsgegenstände dieser Zeit. Angesichts
dieser Thatsachen können ivir natürlich nicht im ganzen Umfange ein-
verstanden sein, wenn Nische (a. a. O.) schreibt: „Die Stadtschulen
dieser Periode (1700 - 1760) waren noch, was sie in dem vorher-
gehenden Jahrhundert waren; Schulen, ivelche die Aufgabe hatten,
spätere Gelehrte für ihr Swdium vorzubereiten."

Der Rechenunterricht bestand nachJänisch*) während dieses ganzen
Zeitraumes „im Definieren der Tennini, Memorieren der Regel,
Vormachen und Nachmachen; überall dominierte derselbe geist- und
gedankenloseMechanismus, derselbe öde und hohle Formalismus, das-
selbe schematischeund schablonenmäßige Drillen und Dressieren, das

*) Kehr, Gesch. d, Methodik, I, E. 2SK ». 314.
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den jugendlichen Geist in starre Formeln einschnürt, den Menschen zur
Maschine macht und den Notschrei auf die Lippe zwingt: Das Rechnen
ist entsetzlichschwer, wer mag das Zeug nur treiben/'

Dabei ward das Rechnen als Einzelunterricht betrieben nach
Maßgabe einer vermeintlichen Erfahrungstatsache, wie sie selbst A. H.
Francke in seiner Schulordnung von 1702 ausspricht: „Weil es
nicht angeht, wie man solches aus der Erfahrung hat, daß man in
Arithmetica Elasten mache, indem die ingenia varia, und einer im
Rechnen hurtiger ist, als der andere, und also einer mit dem anderen
aufgehalten wird, so hat man es bisher auf andere Art versuchen
müssen."*)

So konnte das Rechnen trotz seiner großen praktischen Bedeutung
nur sehr langsam Boden gewinnen. Es gab immer noch studierte
Schulmänner, die nicht rechnen konnten. Der Kantor in Sternberg
konnte 1712 nicht rechnen, „daran den Eltern der Schüler doch so
viel gelegen." Der Krakower Rektor Riß thut dasselbeBekenntnis:
„die Kinder müssendas Rechnen anderswo suchen." Als der Superinten
dent Grünberg zu Rostock 1709 für Kröpelin einen Kantor Levinus
prüfte, urteilte er über seine Rechenfertigkeit: „Das Rechnen versteht
er nach den vier Specibus, weil gemeiniglich in einer solchen kleinen
Landschule (!) nicht viel weiter geschritten wird; erbeut sichaber inner¬
halb zwei oder drei Wochen leicht darin so viel zu provitiren, als nur
könnte von einem Kantor erfordert werden." Bei der Prüfung eines
Rechenmeisters für die Stadt Bützow hatte der Superintendent Witsche
zu Schwerin denselben einige Aufgaben rechnen und mit der Jugend
eine Lektion halten lassen. „Hat zwar die Rechenkunst selbst gelernet,
aber niemals darin informiret . . . indessen doch zu glauben ist, daß,
wenn er nur Kronens Rechenbuch fleißig liefet und sich darin übet,
er je mehr und mehr angewöhnet werde, der Jugend genügsame An-
leitung zum Rechnen zu geben." Für die Schweriner Domschule
verordnete Christian Louis 1687: „Als auch Unser getreuen Bürger-
schafft und Tlatteinwohner sonderlich daran gelegen, daß die Arithmetica
und Schreibkunst wohl getrieben werden möge. So sollen die Sckw-
larchen darauff bedacht seyn, wie die Jugend in diesen Disciplinen
möglichst zu unterweisen." Die in den Akten enthaltenen Priifungs-
aufgaben für Schulmeister sind zumeist Regel de tri Aufgaben mit
Bruchzahlen. Es möge eine davon, die der Studiosus Wigger beim
Superintendenten Sigelkow. zu Wismar 1737 löste, mitgeteilt
werden:

*) Vormbaum - Evaogl Schulordnungen. Gütersloh. 1864. III. 21
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Von dem oben erwähnten, in Mecklenburg viel gebrauchten
Crohnschen Rechenbuche liegt uns aus der Univ.-Bibl. zu Rostockdie
folgende Ausgabe vor: „I. H. Crohn gründliches und selbstlehrendes
Rechenbuch. Zuerst verbessert und herausgegeben von A. C. Fersen
hernach von neuem übersehen, verbessert und vermehrt von Friedrich
Memck. Zehnte Auflage. Schivenn 1790." Au 5der Vorrede: Das Buch
„hat absonderlichden Vorzug, daß es die in den niedersächsischenGegenden
gebräuchlichenBenennungen der Münzen u. s. w. enthält, die man in
wenigen andern so aufgeführt findet." „Die Rechenkunstverdient also
wohl mit recht eine practische Vernunftlehre genannt zu werden, da
sie den Verstand schärft, die flüchtige Jugend zum tiefen Eindringen
in die Gründe einer Wissenschaft gewöhnt" u. f. w.

Es wird nach einander gehandelt von den 4 Rechnungsarten
mit ganzen, unbenannten und benannten Zahlen (Seite 1—22), der
Regel de tri (—72), der Rechnung mit Brüchen {—93) und den
angewandten Rechnungsarten als Haushaltungs-, Thara-, Interessen-,
Rabatt-, Zeit-, Wechsel-, Teilungsrechnung u. a. (—151). Sechs
Anhänge bringen die Mischungsrechnung, das Ausziehen von Quadrat-
und Kubikwurzeln, einen Unterricht in der Buchführung, etwas über
ausländische Münzen und eine Erklärung der technischen Ausdrücke
(—224). Ein Hauptschlüssel von Meinck rechnet die schwerstenAuf-
gaben des Buches vor (—296).
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In den meistenöffentlichenStadtschulenwar der Rechenunterricht
fakultativ und mußte als solcherbesondersbezahltwerden.

Das Schreibenwurde ebensonur auf besonderenWunsch und
gegen besondere Bezahlung gelehrt. Für den Schulmeister legte man
ein großes Gewicht auf Zierschrift und verlangte von ihm eine
„schreibermäßige" Hand. Das wohlerhaltene Probeheft eines Rektors
Griese zu Bützow von 1724 zeigt als Verzierungen in den schönen
Buchstabenformen Früchte, Kronen und Engel. Der Kantor Hut,
dessenFähigkeit man, wie die des Rektors angezweifelt hatte, lieferte
in bunter Schnörkelschrift als Probe den Satz: „Will mir Gott
und der Herzog wohl, so Hab ich, was ich haben soll."

Ter Gcsangnnterrichtentwickeltesichbesonderszu Anfang des
Zeitraumes dadurchweiter, daß der Kunstgesangimmer größereVer-
breitung fand. Die Akten berichtendes öfteren, wie man einen
Kantor darüber tadelt, daß er keineFiguralmufik verstehe. In
Bützow klagte man 1687, daß die Musik außer dem Choral und
dem bekanntenKirchengesanggar schlechtgetriebenwerde, und daß
ein chorummusicumunmöglichfallen wolle,weil der Kantor mit der
Zeit alt, unddieMusik in den 27 Jahren seinesOfficii ziemlichhoch
gestiegensei. Da auchdie Eltern bei ihren schlechtenMitteln sähen,
daß ihreKinderohneHülfe der Musik die Studien nicht continuiren,
nochihr Brot heute oder morgenverdienenkönnten, so nähmen sie
ihreKindervon dieserSchule fort. Darum mögeman wiedereinen
dritten sangeskundigenKollegenbestellen.

Wenigstensan den Festtagen wurde in den meistenStadt-
kirchenmehrstimmig,„figuraliter" gesungen. An manchenOrten zog
man dabei erwachseneHülfskräftehinzu. In Waren halfen 1705
Pastor und Bürgermeister beim Konzert. Bei dieser Gelegenheit
bewilligteman den „Adjuvanten"wohl eineTonne Bier oder einige
KannenWein.

Als Gesangbücher benutzteman in Kirchenund Schulen die
Liedersammlungender genanntendrei religiösenSammelwerke: Tes
lüneburgischenvon 1649, des Beckerschenvon 1702 und des von
denLandessuperintendentenzusammengestellten:„Kernderausgelesensten
und wohlgeprüftenKirchenlieder. . . Rostock1721." In der vom
SuperintendentenKrackewitz verfaßten, aber vom Herzog nicht
genehmigtenVorredezu letzteremheißtes u. a.: „Man hätte ja auch
wohl die rechtedeutscheSchreib- und Redart allenthalbenbeachten
sollen . . . allein, da man bis dieseStunde keinerechteGrund Gesetze
hat, und, was der berühmteberlinischeRektorJoh. Boedickerhiervon
geschrieben,nochnichtallenthalbenbekandtgewordenund zu Brauch
gekommen,wie auchbefürchtet,es würde solchesmehrzur Confusion,
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als zur Erbauung der Einfältigendienen, so habenwir hiebeynicht
zu critiquesseyn wollen."*) Als „MecklenburgischesKirchen-Gesang-
Buch" van 1748 solltedasselbefortan für das ganzeLand gebraucht
werden. Seine jetzige Gestalt erhielt es unter Friedrich dem
Frommen im Jahre 1764. Die letzteAusgabe ist bearbeitetvon
dem SchwerinerHofpredigerMartini mit Hinzuziehungder beiden
ProfessorenhallescherRichtungDödelein und Zacharias)

Der Leseunterrichtwurde nach dem altenBuchstabierschlendrian
durchwegnach der Hahnenfibelangefangenund auf der Mittel- und
Oberstufein ebensogeistloserWeise an den vielfachunverstandenen
Stoffen des Katechismusund der Bibel fortgesetzt.

Damit ist die Reihe der Unterrichtsgegenständein der Volks¬
schuleerschöpft.Die Betrachtungder deutschenSprache als Selbst-
zweck suchenwir noch immer vergeblichauf den Unterrichtsplänen.

Der erste Versuch, hierin bei uns eine Änderung herbeiiusühren, liegt
uns in einem in der Regiermigs-Bibliothek befindlichen Druckwerke mit dem
folgenden Titel öoi: „M, Joh, Bellins Syntaxis Praepositionum Teutoniearnm,
öder Deudscher Forwörter kunstniäßige Fügung; Nebenst vorheraesäzter, not-
wändig erforderter Abwandelung der Gesckilächt'Nan-Fürnän- und Mittelwörter.
Lübeck 1661." M, Joh. Bellin war Rektor an der Stadtschule zu Wismar
und hat das Buch den Schülern seiner ersten Klasse gewidmet, „das hidurch
etlicher Maßen möchte kund würden, das wir in unser Schulen, darinnen wir
so st täglich gute Künste und fremde Sprachen leren, unserer ädlen Deudschen
spräche auch nicht ganz und gar vergössen noch sie unter die bm-k stekken:
wie heutes tages ins gemein geschicht". . . „2. Das himit nicht allein die¬
jenigen unter euch, so mich etwa sor drein jaren in einem privat Collegio
gehöret und darinnen einen zimlichen gr»"d, sowohl in der Deudschen Sprach
knnst, als in der Poesie geleget haben, möchten aufgemuntert würden, dem-
selbe», was von diser fache damals kürzlich forgebracht, weiter nachzudenken
und also endlich zur gründlichen Wissenschaft der Deudschen spräche zu gelangen."
Und auch die übrigen „lust und libe gewönnen, nebenst jrem andern Studiren,
auch zuweilen eche müßige stunde unserer Dndfchen spräche zu gönnen, und
was gründliches darinnen zu fassen. Aldiweil sie doch diejenige ist derer jr
auch alle mit einander täglich gebrauchet und die euch endlich auch am meisten
euer brot würd müssen verdinen." — Aus den 332 Seiten ist nach vorauf-
geschickterDeklination die Rektion jedes einzelnen Verhältniswortes des breiteren
abgehandelt, und sind die gebrauchten Formen^ besonders aus Luthers Bibel-
Übersetzung belegt.

Eine praknsche Folge dieses ersten Schrittes ist uns für die Trivialschulen
von nirgends her bekannt geworden.

*) Bachmann. a. a. Q s. 215 B. 223.
**) Bachmaini. a a. £ £ 246, 248 u 24!"
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Die bescheidenenAnweisungen zum Briefe-, Rechnungen-
und Quittungenschreiben wurden auch jetzt noch im Anschlußan
den Schreibunterrichterteilt. In den allgemeinbestehendenPrivat-
stunden, deren täglich zumeistzwei gegeben wurden, traten neben
Latein, Rechnenund Schreiben zuletztauch vereinzeltGeographie
und Zeichnen auf.

Die ganzeUnterrichtsweisewar auch jetztnochdieselbe,wie in
der vorigen Epocheund bestandvoriviegendin einem einfachenVor-
sagen und Nachbeten. Wo zwei Kollegenan einem Orte wirkten,
hatten diesedochzumeistnur eineKlasseund unterrichtetenabwechselnd
oder gleichzeitigneben einander, wie dies schon die mitgeteilten
Stundenplänedargethanhaben.

I» Bützow hatten es die Schulkollcgen vor 1687 also gehalten, „daß
einer den andern vor- und nachmittags abgelöset, daß, wenn der eine zwei
Stunden dociret, er heimgehetund seinemantrottenden Collegentotius scholae
curam überlasset, welchesvon vielenJahren her also gehalten wurde, da doch
eine jede Claß totum hommem erfordert "

In Schwerin hatte» die 5 Lehrer der Schule bis zum Jahre 1734 nur
3 Klassenzimmer zur Verfügung.*) Als aus Mitbelreiben des 5. Lehrers
Christian Fersen 1734 ein 4. Klassenzimmererbaut war, ließ Fersen darüber
bei Bärensprung-Schwerin ein 15 Strophen langes Gedicht drucken, von dem
die ersten 3 hierher gesetztwerden mögen,

„So bist du nun, erwünschterTag!
wonach ich mich zu sehneu plag,
zu meinem Labsal eingetroffen.
Da stehet meine Klasse nu,
und setzich wohl mit Recht hinzu:
Mein langer Wunschemein einzig Hoffen.

Ich sehe zwar die Müh und Qual,
die mir in diesem Jammer-Saal,
bleibt mehr noch als gehaust beschieden.
Ich werd nicht aller Marter loß,
jedoch auch diese Mindrung bloß
stellt mein Gemüthe schonzufrieden.

Wie ward nicht unser Kopf beschwert,
da wir an einem Ort gelehrt?
Wer kann sichimmer zu besinnen?

*) Von 1665—1690 waren nur 4 Lehrer an der Schule, Als 1690 als 5. Kollege wieder
ein tüchtiger Rechenmeister angestellt werden sollte, sorderte man von der Stadt einen
Beitrag zu dessen Gehalt, weil man durch den Schreib- und Rechenmeister für die
besonderen Bedürsnisse der Bürgersöhne zu sorgen meinte. Als die Bürgetschast fiä)
weigerte, ward sie zu einem Beitrag von IV rx gezwungen.
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Was war aus so verschiednemSchall,
Getön und Murmeln überall
mehr als Verwirrung zu gewinnen?"

Über seinen ganzen Unterrichtsbetrieb läßt sich0. Riß zu Krakow
in einer Eingabe an den Herzog im Jahre 1752 unter anderem also ver-
nehmen: Von 7 bis 8 Uhr wird gesungen, ein Hauptstückaus dem kleinen
Catechismo ausgesagt, der Morgenscgen aus Schmolkens Andachten gelesen,
von jedem Kinde ein Gebet gebetet und ein Kapitel aus der Bibel gelesen.
8—9 Catechiönuis erlernet und aufgesagt. 9—10 Die Großen schreiben die
Kleinen lesen. 10—11 Privatstunde: Latein, Geographie und Zeichnen. Bon
11—12 wird gespeiset. 12—1 gesungen, ein Kapitel aus der Bibel gelesen
und das sonntäglicheEvangelium gelernt. 1—2 Schreiben und Lesen. 2—3
Einige lernen Latein, einige Sprüche und Psalmen, einige aber lesen. Schluß
mit Gebet und Gesang. 3—4 Privalstunde. 7—8 Erhalten erwachseneLeute
Unterricht im Schreiben „Viele wollen mir alle Schuld ausbürden, wen ich
unvermögend bin, ihren den ganzen Sommer Vieh hütenden und dabey dem
Vieh änlich gewordenen Kindern in einigen Monaien, alles mit einem mahle
einzutrichtern." „Hier ist ein Kalb lieber als eine Seele und ein Ochsewird
hier höher geschätztals Gott." „Das Latein zu lernen stehet jedem sreh, und
der Herr Pastor verlangt auch, daß ich soll die Kinter alle dazu zwingen,
aber was sol der Knh Muskaten? mit denen vorgenannten notwendigenSachen
gehet die Zeit ganz hin, daher ich das Lateinischenur privatim hauptsächlich
vornehme." Die Kinder aus den Dörfern Möllen und Bossow hat die Kan-
torin an sichgezogen. Aus der Stadt kommt nicht der vierte Teil, und das
nur im Winter, im Sommer müssen sie Vieh hüten, und wird d'bei „alles in
ihrem Kopfe wüste und leer, in ihrem Verstände ist wenig Menschliches,in
ihrem Herzen ist lauter Böses eingeflößet" Es kommenim Sommer wohl
3—6 Kinder und das nur kleine, die erst von der Brust entwöhnt sind, also
noch nicht beten können und „mir als einer alten Wartssrau gesandt werden,
daß ich sie hüten möge." Der Pastor will keineHundsferien leiden, wie solche
anderswo überall sind; es soll in dieser Zeit nur nachmittags frei sein.
Glieder aus dem Rate reden ins Echulexamen hinein, sollten lieber „Sirachs
Regel nachleben, der ihnen zuruft: Capitel 23: Liebe Kinder! Lernet das
Maul halten." Im Orte sind 3 Schulen. Gegen die Kantorin sollte man
doch 1 Tim. 2, 12 beherzigen: „Einem Weibe gestatie ich nicht, daß sie lehre."
Das Schulgeld beträgt pro Quartal 5 ß, für die, welcheSchreiben lernen noch
einen ß mehr-, viele wollen davon abdingen.

Kapitel 32.
Beaufsichtigung, Besuch, Ferien und Nebenschulen.
ÜberdieBeaufsichtigung derSchulenverordnetdierevidierte

Kirchenordnungfol. 270 b: „Damit aber solchesalles in der Schulen
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so viel besserund trewlicherverrichtetwerde/ So sollen unsere
Superintendenten/ ein jederin seineanbefohlenenCreiß/ alleSchulen
sich lassen nicht weniger als die Kirchenbefohlensein." Praktisch
wird die Einsichtder Superintendenten in dieSchulen außerhalb
ihres Wohnortes allgemeinnur eine sehr sparsame, gelegentliche
gewesensein; die schlechtenVerkehrswegeund das wahrscheinliche
Fehlen besonderer Reisevergütungenlassen das nur zu natürlich
erscheinen. AllgemeineVisitationensind uns außer den genannten,
in den 50er und 60er Jahren ausgeführtennur aus dem Anfang
des 18. Jahrhunderts, von 1705—8, bekanntgeworden.

Die Schulbeaufsichtigungdurch die Ortsprediger ist gleich-
falls in sehr verschiedenenZwischenräumenund in sehr verschiedener
Weise ausgeübt. In einigen Städten war angeordnet, daß die
Prediger in jeder Woche ein- oder zweimal die Schule besuchen
sollten,in andereneine Wocheum die andere.

In Plau ward 1725 „dem Herrn Präpositus injungiret, nach der Ernte
wöchentlich die Schule zu visitieren, auch bey dem Ablauf jeden Monats
relatwn, wie dieser gemachtenOrdnung (s. voriges Kap,) nachgelebetwerde
und wie bierbey die Jugend an den nötigen Wissenschaftenund Erkenntnis
Gottes wachsen, zu erteilen, um der Schule Bestes so iiiskünftige desto mehr
befördern zu können." In Wittenburg kamen die Pastoren 1725 alle 7
bis 8 Wochen, Aus Waren wird 1705 beneblet: Weil die Schule so klein
sei, hätten die Herrn Prediger wegen des üblen Geruches Scheu gelragen, oft
hineinzukommen. In Crivitz waren 1708 seit dem Brande von 1660 her
keine Prediger in der Schule gewesen.— In V ranlafsung eines Streites zu
Bützow schrieb der Superintendent Siggelkow zu Wismar 1740:
„Dehnen Superintendentibns ist von Serenissimo sowol in der Revidirten
Kirchen-Ordnung als dehrcn Erleuterung die Oberinspectionüber die Schulen
gnädigst conferircN aber es ist noch ein in Mecklenburgnicht Erhörtes, daß
dieselben sich des Tituls und die Macht eines Magistratus über die Schulen
und Schul-Collegen solten angemaßet haben. Und wen einer solches thnn
würde, griffe er Serenissimo in höchstderoselbenRechte, und würde des Falles
auss härteste angesehen. Wir können den Pastores welchen nur die mittel-
bahre Jnfpeelion zustehet, sichdessenunterfangen? Ich erröthe bey mir selbst
dafür . . . wenn es recht im Lande stünde, so hätten die Pastoren, wen etwas
zum Nachteileder Schulen vorfiele, es dehnen Collegen /: ohne dessenBe-
schimpsung:/ in Liebe und Sanftmut vorzustellen." Wenn sie kein Gehör
finden, sollen sie es dem Superintendenten und dieser, wenn er es auch nicht
schlichtenkann, dem Fürsten vortragen.

Der Schulbesuch in der Stadt war vondenselbenBedingungen
abhängig,wie in den vergangenenhundertJahren: Von dem guten
Willen und der wirtschaftlichenLeistungsfähigkeitder Eltern, sowie
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von der Tüchtigkeit,deni Fleiße und dem Beliebtseinoder Nicht-
beliebtseinder Schuldiener. Es war und blieb immer nur ein
bescheidenerBruchteil der rechtlichverpflichtetenKinder, der wirklich
die Schule besuchte. Gegen die Säumigen ist man allgemeinüber
ein beständigesBitten und Drohen nichthinausgekommen.

Genaue Angaben mach! schonwiederholt erwähnte Visitation $
Protokoll der mecklenburgischen Superintendentur ans dem Jahre
1653 auch über den Besuchder Stadtschulen dieses Kreises. Es besuchtendie
Schule im Wintere In Neubukow von 265 Kindern 27, in Kröpelin
von 180 ttur 11 (40 in einer Privatschule), in Ladebusch von 234 Stadt,
und 136 Landkindern der Gemeinde 40 (6 in der Ernte), in Grevesmühlen
von 166 Stadt- und 151 Landkindern 50 Knaben und in Sternberg von
161 Kindern „ohne die jüngeren" 50. — Ähnlich lauten die gelegentlichen
Nachrichten aus dem übrigen Gebiet. In Kröpelin kamen 1695 von über
2nO schuliähigenKindern kaum 40 über 16 Wochenlang in die Schule. In
Wittenburg waren 1652 im Sommer 30, im Winter 50, 1662 in Gnoien
50, 1648 in Malchin 100, 1672 in Penzlin 40—50, in Dömitz von
Martini bis Fastnacht 20, im Sommer 6 Schüler. In Schwaan behielten
1687 viele Eltern ihre Kinder des Schulgeldes wegen zurückund in Sülze
wollten 164? die Eltern „ihre Kinder zur Viehezuchtauferziehen." In Gold¬
berg klagteder Rektor 1662 bei 30 Schülern den Bisitatoren: „daß die Kinder
daselbst nimmer beständig zur Schule kommen, zur Sommerszeit /: weil die
Bürger sembtlichvom Ackerbauwund Viehezuchtleben und 2. dieselbenkeine
Dienslbohten haben: / bleiben die meistenKinder aus der Schule und müssen
hüten serde, ochsen,schüfe,schweine,gänse. Zur Winterszeit kommendie großen
gar selten kommen sie einen oder gar zwei tage in der Wochen,so pleiben sie
wol dagegen 3 tage wieder aus undt wenn sie auch noch kommen, so bleiben
sie doch offtmahls nicht so lange bis die Klockedes Morgens 10 undt des
nachmittags 3 schlüget! Sondern es wird bald dieser bald iener für die Zeit
wieder anHeim zu kommen gefordert undt müssen dreschen,mist, Holtz führen
undt dero Ileinen Geschäfteverrichten. Undt sollen dann noch vieles wissen."

Der Senior Busenius zu Gadcbusch stellte 1694 dem Herzog den
sehr schlechtenSchulbesuchvor und schrieb,daß dabei weder das Hochsürstliche
Mandatum vom 18. Sept. 1688*) „noch mein vielmaliges so privat als
öffentlichesund treuherziges Bitten, Ermahnen, Warnen und Drohen bey den
ältern" etwas zu ändern vermochten. Die Schuldiener müßten bei ihreni
Studio krepieren und die kleinen Knaben vermöchtenauch nicht einen Psa m
in der Kirche zu singen. Ter Herzog erließ darauf die folgendeBeror nung:
„F. W. Alß wird Unserm Küchen Meister (Amtmann) zu Gadebusch hiemit
gdst und Ernstlich anbefohlen, genaue Aussichtzu Hab.n, damit die Sladt- und
Bürger- so wie auch der nächst anwohnenden Amts Unttrthanen Kinder, so

*) Frahm, Gesetze, Verordnungen u. s. w. S, 47.
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über 6 und noch unter 14 Jahren sind, mit Fleiße zur Schule gehalten und
solchesnicht von denen Eltern verabsäumet werde, widrigen Falle.- die Wider-
spenstigen alhie anzumelden, und Sie dennoch das Schnlgeldt zu erlegen
schuldig und gehalten sehn sollen. Schwerin den 27. April 1694." Über
eine thatsächlicheBesserung der Verhältnisse wird nichts berichtet wohl aber
stimmte der alte Rektor Kirchovius 1697 wieder die alten Klagelieder an.

In der zweiten Hälfte der besprochenen Periode zählte man 1711
in Gnoien 3V, 1756 in Brüel von III Schulpflichtigen 39, 1705
in Waren im Sommer 40, im Winter 8V, 1713 im Sommer 20, im
Winter 60, 1751 in Lübz 60 und 1730 in Plan 70 Schüler. In Crivitz
kamen 1703 im Sommer ein oder zwei, im Winter 30 Schüler; 1735 wurde
die öffentlichedurch eine Privatschule von 50 aus 20 Schüler heruntergebracht.
In Plau fand 1723 der Superintendent Schaper aus Güstrow mit den
Predigern und Vorstehern nicht nur eine an Kindern, sondern auch an
Tischen und Bänken ganz leere Schule. Denn der Kantor Knackrügge,ein
Jurist, seit 1700 an der Schule, hatte Tische und Bänke „aufgehauen und
verbrannt", daß in der ordentlichen Schule nicht mehr informieret werden
konnte, sondern der Hcrr Kantor seine 5 oder 6 Knaben anf seiner Wohistube
informieret. Solches ward nun mit einer „sehr leichtenReprimande abgethan"
und den Vorstehern befohlen, wieder Tische und Bänke herzurichten. Der
Organist uuierrichlete eine ziemlicheAnzahl Kinder in seinem Haufe. — In
Sternberg waren 1713 nur 13 Knaben in der Schule; durch den neuen
Rektor D. Franck wurden so viele angezogen, daß die Schulstube sie nicht
fassenkonnte.

LängereSchulferien, wie heute, gab es auch jetztnochnicht.
Wenn alle Schüler kommenund gehenkonnten,wiees ihnenbeliebte,
war für dieseja auchkeinBedürfnis dazu vorhanden. An einzelnen
Tagen waren, außer den Mittwoch-und Sonnabendnachmittagen,in
den meistenStädten frei: Der erste Tag nach den hohen Festen,
auchwohl nochein Markttag, 1 oder 2 Tage zu Anfang der Fasten
und ebensoviele in denHundstagen. In Parchim ruhte derUnter-
richt in den Hundstagenzuletzteine Wocheund in Schwerin an
jedemMontag- und Freitagnachmittag,„weil dieselbeZeit wegender
übergroßenHitzeunbequemzum Studieren ist."

Privatschulen: Die öffentlichen städtischenSchulen und
die Zahl ihrer Lehrer hatten sichwährenddiesesganzenZeitraumes
wenig oder garnichtvennehrt, wohl aber war die Bevölkerungszahl
bedeutendund in etwasauchwohldas BedürfnisnachSchulkenntnifsen
gewachsen.Daraus folgte die Notwendigkeitder Privatfchulen.
Die öffentlichenSchulen hätten die Schülerzahleinfachnicht fassen
und nochviel wenige^die Lehrer sie genügendunterrichtenkönnen.
Außerdembedingteein zweiterGrund an den meistenOrtenNeben¬
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schulen. Besondersin der älterenZeit und in dengrößerenSchulen
ließ das Latein diejenigenUnterrichtsfächer,welchefür das praktische,
bürgerlicheLeben Bedeutung hatten, garnicht oder nur schwerund
langsam aufkommen. Der Bürger und Handiverkerstrebte darum
nach anderen Unterrichtsanstalten,die seinemZweckemehr und aus-
schließlichdienensollten, in denen seineKinder neben der Religion
besondersLesen,Schreibenund Rechnenlernten. Aus diesenGründen
entstandenund bestandenüberall Nebenschulen,auchBei-, Winkel-,
Klipp- (Klippe-Pantoffel)und Knippschulengenannt. Es warendas
vor allen Dingen einfacheBet- und Leseschulen,oft zugleichoder
ausschließlichauchSchreib-und Rechenschulen.Die Mädchenerhielten
darin zugleichUnterrichtin weiblicherHandarbeit. In spätererZeit,
als das Latein in den öffentlichenTrivialschulenimmer mehr zurück-
trat, begegnenuns häufigsogenannteStudenten- oderKandidaten-
schulen.

Insofern solcheNebenschuleneinem wirklichenBedürfnisse
entsprachen,wurden sie von den Behörden der öffentlichenSchule
anerkannt oder direkt veranstaltet. In vielen Orten mußten die
Knaben in den Nebenschulenerst lesen gelernt haben, wenn sie in
die öffentlichewolltenaufgenommenwerden. Aber es ging damit
nur zu häufig über denRahmen desNotwendigenundZweckdienlichen
hinaus. Es blieb in den einzelnen Städten nicht bei einzelnen
Nebenschulen,sondernes wuchsenderenmehrere,in größerenStädten
oft vieleüberNachtaus demBodenhervor. Nur zu häufigkümmerte
man sichdabei garnicht um die Unterrichtsbehördeund achteteauch
nichteinmal auf deren Verbote.

So witzelteeine Schulhalterin tu Kröpelin 1697 über das wiederholte
Verbot ihrer Schule: „Nu wird unser Cantor bald wieder nach Schwerin
reisen und ein Lied holen, das zum dritten Mal soll vergeblich von der
Kanzel alhie abgesungenwerden." In Bützow waren 1724 „so vieleNeben-
schulenals Tage im Jahre" und in Güstrow 1708 acht große Privatschulen
mit 16, 2 i, 20, 24, 30, 30, 40 und 50 Schülern und Schülerinnen, „ohne die
vielen heimlichen." In Schwerin bestanden 1650 mehrere Nebenschulen,
„aber nicht zum Schaden der großen Schule." 1673 klagte man über „die
sehr vielen Nebeuschulenin fast allen Winkeln." 1724 waren dort 7 bis 8
und 1729 zwölf Nebenschulen. In den letztenJahren bat die Stadt, dieselben
von Bestand zu lasfen, weil ihre Kinder dort besserim Katechismo,Lesen und
Schreiben fortgebrachtwürden als in der Domschule,und weil „in den Neben-
schulenbei denen Schulmeistern eine große amulation und einer es noch besser
machenwill als der andere."

Oft genugmögendiePrivatschulmeisterauchbesserund gewissen-
hafter unterrichtet haben, als die öffentlichenLehrer. Daneben
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gebrauchteman gleichzeitigallerleiMittel undMittelchen,sichdieKinder
und deren Eltern geneigtzu machen. Besondersden altersschwachen
Rektorenund Kantorenwurden dieNebenschulennach dieserRichtung
hin gefährlich. Eine ständigeKlage in denBittbriefenist diese,daß
die Nebenschulenihnen ihr StückleinBrot aus dem Munde zögen.
In Lübz waren 1708 in einer Privatschule70 und in der öffent-
lichenSchule 60 Schüler. Aus dem stetigenHin- und Herlaufen
der Schüler von einer Schule in die andere — wenn sie nämlich
etwas sauer angesehen,nachverübterGottlosigkeitgebührendbestraft
wurden oder bald Schulgeldbezahlensollten— erwuchsenviele Un-
zuträglichkeiten.

Zum Nebenschulmeister,zur Nebenschulmeisterinhielt sich jeder
lüchtig, der die Kunst, die er lehren wollte, nur einigermaßenselbst
verstand. Die Winkelschulenwurden dadurchsehr oft zu dem letzten
Mittel wirtschaftlichSchiffbrüchiger. Selbst die Regierung benutzte
den Erlaubnisscheinzur Anlegung einer Nebenschuleals Altersver-
sorgungfür invalideAngestellteund Soldaten.

Ein Steuereinnehmer Rosenow zu Brüel schrieb1727 an die Regierung:
„Wie ich leider bey diesen Conjuncturen meine Armut sogar zugesetzet,daß
auch nicht mehr weiß woher von Einen Tag zu den andern die nöthigen
Lebens Mittel, geschweigenoch die Hauß-Miethe zu nehmen, da aber vor den
Bettel-Stab einen abscheuTrage, So habe mich resolviret eine kleine Schule
in Bützow . . . anzunehmen;" ward genehmigt. Ebenso wollte ein Lakai
1749 an demselbenOrte eine Schule anlegen, „so lange, bis er eine andere
emploi finde"i gleichfalls genehmigt.

Zu denPrivatunterrichtsanstaltenzählenauchdieStiftsschulen,
welche,durchSchenkungbegiündet,den KindernunbemittelterEltern
freienUnterrichtgewährten. Es seienhier erwähntdiev. d. Lühesche
und die Barner-LehstenscheFreischulezu Rostockund dieWestphalsche
Armen-Waisenstiftungzu Schwerin. Die erstere stifteteder königl.
preußischeHauptmannund KammerjunkerPaschen v. d. Lühe i. I.
1713, indemer die Zinsen von 2000 Rthlr. für den Unterrichtvon
100 armen Kindernaussetzte. Die Barner-Lehstensche Freischule
ist 1739 von der Frau Oberst-LieutenantMagd. Sybilla Barner
geb. v. Lehstenmit einer Stiftung von 2000 Rthlr. begründet.
Zwei Prediger sollten für die Beaufsichtigungdie Zinsen von 200
Rthlr. genießen. Für die übrigenZinsen sollte ein geschickterIn
formator angestelltwerden, der „nur arme Kinder ohne Standes-
unterschied"in der rechtenErkenntnisund wahrenGottesfurcht,des-
gleichenim Lesenund Schreibenumsonstinformierensollte.

Der Stifter der Westphalschen Armen-Waisenschule zu
Schwerin war Dompredigerdaselbstund hatte 170S in einer schweren
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Krankheitgelobt, nach feiner Genesung „die armen Waisenkinder,die
wie Schafe ohne Hirten umherlaufen, unterrichten zu lassen." Als
der Herzog Friedrich Wilhelm dann aus unverdienter Gnade und
wider Vermuten dem bisher Entkräfteten hätte ein silbernes Präsent
machenlassen, um ihn dadurchzu erquicken,ließ Westphal für einen
Teil desselben sogleich16 Schüler in einer Nebenschuleunterrichten.
1713 ward ein eigenerLehrer bestelltund ein Unterrichtszimmerzu
12 Rthlr. jährlich gemietet. Als die Zahl der Schüler 1715 schon
auf 50 gestiegenwar, schenkteder Herzogder Schule den Schelfturm,
in dem die Anstalt ein halbes Jahrhundert verblieb. Der Lehrer,
ein Theologe, erhielt 1746 außer Wohnung und Feurung 50 Rthlr.
Gehalt. Zu verschiedenenMalen wurden der Schule bedeutende
Schenkungen gemacht: 200 Rthlr. von einem Mediziner Fecht,
200 Rthlr. von einemv. Plessen, 1000 Rthlr. von einemOber-
kriegskommissariusSturm und 100 Rthlr. von einem Advokaten
Sukow. Dafür konnten nach und nach zwei weitere Schulhäuser
erworben und zwei andereFreischullehrerbesoldetwerden. Die Ver-
waltung der Schule ging nach Westphals und seiner Frau Tod in
die Hände des jeweiligenSchwerinerSuperintendentenund des ältesten
Dompredigers über. lDie weitere Entwickelungder Anstalt siehe
Kap. 37.)

III. Die Hckulc in der Zeit des Pietismus
und Nationalismus. 1756—1830.

Kapitel 33.

Die Staats- und Lebensverhältnisse.
Das Ganze dieses Zeitraums läßt sich nach den politischen

Ereignissenin verschiedeneAbschnitte zerlegen. Den ersten bildet
die Zeit des 7jährigen Krieges, in der Mecklenburgvon 1756
bis 62 durchSchweüenund Preußen schwerbedrängt und bedrückt
wurde. Die wirtschaftlichen Nachwehen diesesKriegeserstreckten
sichbis in die 70er Jahre. Von dieserZeit an folgte eine Reihe
glücklicher Jahre des Friedens und der inneren "Ausgestaltung.
Der Hauptnahrungszweigdes Volkes, die Landwirtschaft,wurde
wesentlichverbessertund dadurch der gesamteWohlstand gehoben.
Im Jahre 1S03 kam auch die HerrschaftWismar von Schweden
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wieder an Mecklenburgzurück. Die zweite und letzteKriegs not
brachteNapoleon über das Vaterland; 10 Jahre lang, von 1805
bis 15, hatte unserVolkdaran zu leiden, zu duldenund abzuwehren.
Im ganzen wurde dieserSchlag indessenschnellerund leichterüber
wunden,als der des 7jährigen Krieges.

Von den Ereignissender nun folgendenFriedensjahregedenken
wir vor allem der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre
1820: „Die Leibeigenschaftist ein Fluch des Landes!" hatte schon
HerzogKarl Leopold1715 gesprochen;100 Jahre später ist dieser
Fluchvom Lande, vom Volkehinweggenommen.„Der edleUnfreie,
der jetzt freiwilligfür die Freiheit kämpfteund sie dem Vaterlande
mit seinem Blute erkämpfte", wurde frei. Wenn diese Freiheit
zunächstdurch die bei Ortsveränderung drohendeHeimatslosigkeit,
durchdie Gerichtsbarkeitdes Gutsherrn über seineUnterthanenund
nochmanchesandere nur eine beschränktewar, so fielen doch auch
dieseSchrankennachuno nach, und das Volk konnteallmählichmit
der größerenäußeren Freiheit die innere Selbständigkeitbilden.

Die Bevölkerungszahl war seit 1750 von 150,000 bis zum
Jahre 1800 auf 320,000*) und im Jahre 1830 auf 449,000
gewachsen. Die Bewohner der Stadt machten1800 etwa 24 °/o
und 1830 ungefähr 30 "/o der gesamtenBevölkerungaus.**)

Mehr nochals die wirtschaftlichehat die geistige Kultur des
Landes währendder betrachteten75 Jahre sich fortentwickelt.Die
Anregungdazu bot die Wiederbelebungder Wissenschaftendurchdie
Geistesheroenbesondersder letztenHälfte des 18. Jahrhunderts.
AuchMecklenburg stellteseineVertreter, für die schöneLitteratur
in Liskow, Joh. Heinr. Voß und Joh. Jakob Engel; für die
vaterländischeGeschichtewaren David Franke, F. A. Rudloff,
F. I. Äpinus, P. H. Hane und Fr. von Lützow thätig. Eine
Reihe von Zeitschriften sollte die zu Tage gefördertenSchätze
demVolkein möglichstweitenKreisenmitteilen. Die erste politische
Zeitung, die Rostocker,erschienvomJahre 1711 an. Um die Mitte
des 18. Jahrhunderts und nochmehr am Ausgangedesselbenkamen
dazu eine Reihe anderer Blätter mit verschiedenenProgrammen.
Auf dem religiösen Gebiete wurde die Aufklärungvon der Mitte
der 80er Jahre an für viele Geistlichenund Laien zur Aufklärerei
und Freigeisterei,zum Deismus und Naturalismus. Mit solchen
neuen Anschauungs-und Denkweisenhielten gleichzeitigfreiere
Lebensformenin Kleidung, Gebräuchenund Sitten in erster Linie
für die bessergestelltenStädter von Frankreichher ihren Einzug.

*) Nach Schätzung auf grund dis Staatslalenders
*) Meckl, Archiv für Landeskunde,̂ 1852,

11»
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A. Die Hebung des Landschulwesens durch Friedrich
den Frommen. 1756—85.

Kapitel 34.

Allgemeines.

Schon zweimal saheil wir die Schulen einzelnerKreisevon dem
Geiste des Comenius mittelbar beeinflußt: in der Boizenburger
Präpositur durch MichaelBrandenburg und im Darguner Amt durch
die Prinzessin Augusta. Der letztern Bestrebungen sollten zugleich
ein Segen für das Schulwesen des ganzen Landes werden. Der
Herzog Friedrich hatte sich schon frühe mit durch den Einfluß
seiner frommen Großtante zu Dargun von der orthodoxenTheologie
Mecklenburgsderglaubensinnigerenund moralischstrengerenhall eschen
Richtung zugewandt. Mit A. H. Francke war der Herzog darin
einig, daß, wenn es mit der Religion im Volke besser werden
solle, die Besserung vor allen Dingen bei der Jugend müsse
angefangen werden.

So richtete Herzog Friedrich, später der Fromme zubenannl,
gleichnach seinemRegierungsantritt seinebesondereFürsorge auf
dieSchule. Ein neuesSchulzwangsgesetz von1756 solltezunächst
einmaldieSchulemit Kindernfüllen.*)AlleindieseVerordnungkonnte
erst wirken,als der 7jährigeKrieg mit seinentrübenFolgen einiger¬
maßen wiederausgeglichenwar. Eine Verordnungvon 1763 verbot
den Beamten hinfort, eigenmächtlgSchulmeisteranzunehmen;alle
.freiwerdendenSchulstellensolltenderRegierung zurWiederbesetzung
angezeigtwerden.

Im Jahre 1768 ward die Schulverbesserung in ihrem
ganzen Umfange in Angriff genommen. Am 1. Dezember dieses
Jahres erschien eine Schulordnung, und am 19. Dezember
erhielten die Beamten des Landes den Auftrag, über das Ein
kommen sämtlicherSchulstellendes DomaniumsBericht einzuliefern,
um dadurch für die Verbesserungund „Egalisierung" Material zu
gewinnen. Auch über eineallmählicheinzurichtendeS ommer schu l e
solltenGutachteneingesendetwerden. Die Prediger erhieltenunter
demselbenDatum eine ähnlicheAufforderungmit der Anweisung,die
Schulen-wenigstensmonatlich einmal zu visitieren und den Schul
meisterndie nötige Anleitung zu geben.

Nach zweijährigen Verhandlungen erließ die Regierung am
18. Oktober1770 ausführlicheBestimmungenüber die Besoldung
der Schullehrer. Um das Zustandekommendieser Bestimmungen

*) Verordnungen s. bei Frahm.
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hatte der Renlmeister Knchenthal ein wesentlichesVerdienst.
Derselbewurde auchmit der oberstenLeitungder Durchführungder
Bestimmungenbetraut. 1771 nennt ihn der Herzog „Unfern beim
DomanialschulwcsenverordnetenCommissariusund Monenten über
die Schulkassen-Rechnungen."

Das Jahr 1771 brachteam 20. August eine teilweiseÄnderung
und Erweiterungder Schulordnungvon 1768 und das Jahr 177Z
eine Erinnerung an die Beamten und Prediger, sorgfältig auf die
Erfüllung der Schulerlasseacht zu geben. 1777 folgte eine Ver-
ordnungüber die Sommerschule und 1784 eine andere über die
Auseinandersetzung ab- und zuziehenderLehrer, sowie eine
Regelungder Stellung und Besolvungder Schulassistenten. Von
ganz besondererBedeutungfür spätereZeiten wurde die Errichtung
eines Schullehrerseminars zu Schwerin im Jahre 1782.

So war der Herzog Friedrich der Fromme während seiner
ganzenRegierungszeitbestrebtund seit 1768 auchmit gutemErfolg
bestrebt,das Schulwesendes Domaniums neu zu ordnen, zu heben
und zu bessern. In welchemUmfange und in welchemGrade dies
gelang,sollin denfolgendenAbschnittendarzustellenversuchtwerden.—
Das ständischeSchulwesenhattewegenWiderstrebensseinerPatrone
nur geringenAnteil an der Verbesserung.

Kapitel 3s.

Die Durchführung des Schulzwanges.

Schon im 17. Jahrhundert war durch mehrere Erlasse ein
fleißiger, regelmäßigerSchulbesuchden über 6 Jahre alten, nicht
konfirmiertenKindernvorgeschrieben.Wievielaber in dieserBeziehung
bisher zu wünschenund zu thun übrig blieb, ist schonin Kap. 29
des weiteren ausgeführt. Es fehlte dabei wenigeran einer gesetz-
lichen Grundlage, als vielmehr an einer kräftigen Durchführung
derselben. Ein Haupthindernisbestand,wie erwähnt, in der großen
Armut und Dürftigkeit des Volkes. Herzog Friedrick)suchte
diesesGrundübel,dieseUrsachevon so vielentrüben Erscheinungen
der alten Zeit zu heilen durch die Erziehung seines Volkes zur
Einfachheit und Sparsamkeit. Die Früchte mußten notwendig
auch dem Schulbesuche zu gute kommen. Unmittelbar sollten die
Schulzwangsgesetze mit der strengen Nötigung zur Befolgung
derselbendenaltenSchadenbestem. Die Schulordnung von 1768
verfügt:

Um der strafwürdigenNachlässigkeitder Eltern, die ihren Kindern
den nötigen Unterricht im Christentumnicht geben lassen, möglichst
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zu steuern,sollendie Schulmeistervor Michaelisein Verzeichnisder
Kinder,die über 6 Jahre alt und noch nicht konfirmiertsind, den
Beamten zuschicken,und dieseden Eltern ernstlichanbesehlen,daß sie
ihre Kindervon Michaelisbis Ostern ordentlichzur Schule schicken.
Die lässigenEltern sollen für jeden unentschuldigtenhalben Tag
einen Sechsling Strafe bezahlenund die dauerndWidersetzlichenmit
harter Leihesstrafebelegt werden. Die Beamten sollen die Straf-
geldereinziehenund den Predigern zur AnkaufungvonBüchernfür
arme Kinderaushändigen.

Die einzelnenSchulen zählten damals bedeutend weniger
Schüler als heute. In verschiedenenerhaltenenAmtsschullisten
ist für die Berechnungdes Schulgeldes die Schülerzahl genau
angeführt. Darnach befandensichim Winter 1772/73 im Witten-
burger Amt 10 Schulen mit zusammen213 Schülern, also durch-
schnittlich21 in jeder.^) 1770/71 waren in den 28 Haupt- und
3 Nebenschulendes Schweriner Amtes 767 Kinder— 25 im
Durchschnitt. Die meisten in Pampow — 62, die wenigstenin
Krebsfördenund Wickendorf,je 12. Im Bützower Amt um dieselbe
Zeit 20 Schulen mit 609 Kindern— 30 im Durchschnitt,in Zeplin
59 und in Jabelitz 13; im Grabower Amt 17 Schulen mit
667 Kindern — 39 im Durchschnitt,in Kummer 63 und in
Straßen 12; im Doberaner Amt 1771/72 18 Schulen mit
766 Kindern — 43 im Durchschnitt,1791 92 19 Schulen mit
824 Kindern— 43 im Durchschnitt. Der Schulmeisterzu Picher
brauchte1771 bei 86 Schülern 2 Gehülfen, die Schule sollte im
nächstenJahre geteiltwerden.

Über den wirklichen Schulbesuch geben die Synodal-
berichte im allgemeinenAuskunft. Nach einer Verordnung von
1769 sollte jeder Präpositus die Prediger seines Kreises jährlich
einmal zu einer Synode zusammenrufen,dabei von ihnen einen
gewissenhaftenBericht über den Stand und den Fortschritt des
Schulwesensentgegennehmenund später an die Regierungeinsenden.
Nach einer erneuertenVerordnungvon 1787 war von jedemGeist-
lichenals dritte Frage zu beantworten: „Ob die Schulen in gutem
Gange und Stande sind und ob die Somme>schulenrichtiggehalten
werden?" Von diesen Berichten ist eine große Zahl im Archiv
erhalten. Allein dieselbenbewegensichüber denZustandder Schule

*) 1. In Bellahn (25 Hiifner. 1 Schäfer und eine Witse! 29 Schüler; 2. Büttelkow
(13 ä„ 5 Büdner und 2 Einlieg er!, 26 gdi.; 3. Perdöhl (18 H. und 1 Hirte> und
Kützin 22 6ct. 4. Bobzin (11 H u, 2Hillen! 21 ach.; 5. Kogel <12H„ 1 Büdner,
1 Hirte und 3 Einlieger> 2t) Sch.; 6. Banlin (13 H,, 1 B, und 2 Hirten! 18 Scfi.
7. Wötz (7 H„ I Voigt. 2 Hirten und 1 Einlieger) 18 Sch.; 8. Karst |8 H 2 V
2 Hirten und 2 E,) 17 Sch 9. Helm <9 H 1 Hirte) 12 Sch : 10. Ziggelmark
(13 H,, 1 B , 1 g.) 10 Sch.



und den Schulbesuchimmer in sehr allgemeinenAusdrücken. Nur
in einzelnenFällen findet man die Zahl der Schüler und fast nie
die Zahl der von diesen versäumten Tage angeführt. Soviel ist
jedochmit Sicherheit zu entnehmen, daß der Besuch allmählichbesser
wurde in demselbenGrade, wie die Eltern von dem Segen des
Unterrichts ihrer Kinder durch den Augenscheinüberzeugt wurden.
In manchenÄmtern „hat man auch mit den angedrohtenSchul-
strafen Emst gemacht," in andern dagegen wurde Versäumnisgeld
nicht erhoben. Man fürchtete dadurch der guten Sache mehr zu
schaden,als zu nützen.

Die Sommer schule wollte an vielen Orten auch nach 1777
„immer noch nicht recht in Gang kommen." Pastor Bennck zu
Garwitz schrieb noch 1784: „Die Sommerschulen werden des
wiederholten ernstlichen höchstenBefehls und meiner wiederholten
Bitten und Ermahnungen ohngeachtetwenig oder garnicht besucht."
In anderen Gemeinden waren sie besonders in den 80ger Jahren
„in gutem Gange." Am Ende unseres Zeitraums darf man den
Besuchder Winterschulejedenfallsals annäherndregelmäßigbezeichnen,
in Bezug der Sommerschulewar dies nur in wenigen Gemeinden
der Fall. Wenn man dabei bedenkt, daß vor 30 Jahren darin so
ziemlichfreie Willkür herrschte, so verdient das Erreichte bei den
wirtschaftlichschwachenMitteln des Volkes gewiß alle Anerkennung.

Kapitel 36.

Die Regelung der Besoldungsfrage; Wohnung.

Ein Hauptgrund, weshalb es mit der alten Landschulenichl
recht vorwärts wollte, lag in d,erüberaus dürftigenBesoldung der
Lehrer. Die Schulmeister mußten einen großen, wenn nicht den
größten Teil ihres Unterhaltes durch ihrer Hände Arbeit als Hand-
werker oderLohnarbeiter verdienen. Dadurchwar ihre Hauptkraft
und zumeist auch ihr Hauptinteresseder Schule entzogen. Sollte
es damit anders werden, so mußte man die Besoldung der Lehrer
aufbessern. Das hatte man zwar schonlängst eingesehen, aber zu
einer durchgreifendenHülfe sichdochnichtentschließenkönnen. Herzog
Friedrich besaß den Mut und die Thatkraft, das Werk mit fester
Hand anzufassenund zu vollenden.

Nach den auf hohenBefehl 1768—70 eingegangenenBerichten
der Beamten über das Einkommen der Schulstellenbefanden sich
z. B. im Schweriner Amt 28 Haupt- und 3 Nebenschulen. Die¬
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selben waren mil Ackern und Wiesen in folgender Weise dotiert:*)
Plate 3500 Ruten Ackerund 2000 OR. Wiese, Pampow 1038
und 1727, Zittow 38Vs Schffl. Aussaat, Meteln etwa 30 Schffl.
und 2 Fuder Heu**, Strahlendorf etwa 20 und 2**, Dambeck
etwa 10 und 2**), Goldenstädt 4 und 4, Lübesse und Sülte je
700 l]R. und 2 F., Banzkow 2 Schffl. und 2 F., Kramon 1
und 27?, Lehmkuhlen 150 und 225 DR., Rastow 770 HüR.^Acker, NebenschuleBöken 3 Schffl. Aussaat, Peckatel 160 I^R.
Acker, Muß und Driespeth je 1 Sckiffl., Lübstorf 52 und 30
IHR., Mirow 80 IHR. Acker,Kleinen und Görries je 60 lIZR.,
Gödern, Lankow und Wittenförden je V- Schffl. Aussaat
und Warnitz 25 R. Acker. Die Hauptschulenzu Holthusen,
Krebsförden, Gr. Rogahn und Wickendorf, sowiedie Neben-
schulenzuHundorf und Rugensee trugen nur das Schulgeldein.
— Ungefähr ebenso wird es mit dem Einkommender Schulstellen
in den übrigen Landesteilen ausgesehenhaben. Zusammenhängende
Nachrichtensind uns darüber nicht bekannt geworden.

Die Küsterstelle zu Bernitt war nach der Schätzung ihres
Inhabers 1764 also dotiert: 24 Schffl. Roggen Ä20 ß — 10 Rthlr.,
24 Schffl. Hafer Ä 18 — 7.24, 28 Würste ä 6 = 3.24, 304 Eier
ä 1U = 1.28, aus der Kirche2.4, Accidenzien6 Rthlr., fürs Schule-
halten alles in allem (50—60 Schüler) 6, 28 Brote ä 4 = 2.16,
Opfer 28 ß, zusammen 39 Rthlr. 28 fr Daneben 4 Schffl. Aus¬
saat an Acker. Zum Schluß bittet der Küster, daß er sich Vieh
halten und frei auf die Weide schickendürfe. — Der Drost. v. Müller
zu Warin wurde darüber zur Begutachtung von der Regierung auf
geforderte Derselbe befürwortete das Gesuch des Küsters nicht, „die-
weil sie (die Küster) durch den Betrieb des Ackerbauesnochweit mehr
zur Verabsäumung des Schulunterrichtes würden verleitet werden, als
durch den Betrieb eines Handwerks zur Sommerzeit. Wir halten
also dafür, daß es am gerathensten seyn werde, die Schulmeister so
zu setzen,daß sie einen guten Garten, und etwa so viel Acker haben,
daß sie eine Kuh und etwas Kleinvieh halten können. Ihr übriges
Einkommen aber muß ihnen in Naturalien und baarem Gelde gegeben
werden.... Was insonderheit den Küster und Schulmeister zu
Bernitt betrifft, glauben wir zuversichtlich,daß nur wenige Schul-
meister vorhanden sind, die solcheEinkommen als dieser besitzen."
Nach richtiger Schätzung „hat er außer Hausung, Holz und Garten
über 40 Thaler."

*) Garten zu den Ackern gezählt; 1 Schffl. Aussaat - 100 ^ Ruten und für 1 Fuder
Heu 2M) [] Ruten Wiese gerechnet,

'**) Bei allen drei Stellen vielleicht an Wiese nieiir und Acker weniger, 1 Fuder — 4 Schffl
Aussaat gerechnet.
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Das Besoldungsregulativ vom 18. Oktober 1770 wollte
die große Verschiedenheitder Einnahmen ausgleichenund die größere
Zahl der Stellen mit schlechtemEinkommen verbessern. Es sollte
fortan jeder Landschulmeisterhabein 1. Eine freie Wohnung, worin
eine mit Bänken und TischenverseheneSchulstube,und wenn es die
Anzahl der Schulkinder erfordert, auch eine besondere Wohnstube
befindlich,2. einen Garten von 100 DR, 3, 4 Schffl, Saatacker,
4. eineWiese zu 2 Fuder Heu, 5. freie Weide für 2 Kühe, ein Kalb,
zwei Schafe und zwei Schweine, 6. bis zu 30 Schülern 3 Faden,
wenn mehr als 35 Schüler 4 Faden hartes oder ein entsprechendes
Quantum weichesHolz, 7. Holz und Busch zur Einfriedigung von
Hof und Garten, 8. freie Mühlenfuhren und 9. das Schulgeld: bis
zu 20 Kindern ä Kind 42 ß, über 20—30 dazu je 8; von 30—50
Kindern je 31'/?, über 50 dazu je 8 ß. Die Hälfte dieses Schul-
geldes soll an Roggen, den Schffl. zu 24 ß verabreicht werdend
Fürs Schreibenund Rechnenvon den betreffendenKindern wöchentlich
einen Sechsling. Dahingegen kommen alle Schulbrote, Holz- und
Lichtgelder,Weihnachts- und FastnachtSgeschenkein Wegfall.

Die fehlendenÄcker und Wiesen sollten von den reservierten
Ländereiender Dorfschaft,und wo diesefehlten, von den Äckernder
Dorfeinwohnergegenanschlagsmäßige,aus denAmtsgefällenzu leistende
Vergütung genommenwerden. Für Einziehung und Berechnungdes
Schulgeldeswurden besondereSchulkassen gebildet, in welchejeder
Bauer, Büdner und Kossathdes Amtes 1 Schffl. Roggen und 24 ß
Courant und der Einlieger für jedes schulfähigeKind ä Woche1Va ß
zahlensollte. In Wirklichkeitwurden besondersin den ärmeren und
den bevölkertenGegenden vielfach weniger Schulabgaben entrichtet.

In der folgendenSchätzung sind für die einzelnenBestandteile
der BesoldungbestimmteSummen eingesetzt,die der Natur der Sache
nach allerdings nur mehr oderwenigergetroffeneNäherungswertesein
können. Wohnung — 10 Rthlr.**), Garten und Acker zusammen
etwa 500 Sit.= 6 Rthlr.***)Wiese und Weidefreiheit12 Rthlr.1'),

*) Bei den steigenden Roggcnpreisen verabfolgte man von 1784 an erst sür 32 ß einen Schffl.
**) 1784 gab man als Entschädigung für Wohnung und Garten einem Schulmeister in

Banzin bei Boizenburg 12 Rthlr.. als Wohnungsgeld dem Rektor in Sternberg 16 Rthlr.
und dem Kantor in Rehna 20 Rthlr.

***) Auf diese Summe schätzte ein Schulmeister zuZahrensdorf bei Brühl 1784 seinen
Acker. Zu demselben Resultat führt auch die folgende Rechnung: Die Ackerkompetenz
der Lehrer wurde abgeschätzt nach den Vorschriften des LKGEB. In der Beilage
Nr. IV. 9. werden für die Bonitierung 6 Ackerklaffen aufgestellt: 1. Klaffe 72, 2. = 75

90, 3. 90-110, 4. 110 -150, 5. 150 200 u. 6. - 20a -*50 Ruten für
den Schffl. Aussaat. An Ackerpacht zahlte man 1784 für den Schffl. Aussaat 16—52 ß
(Lübz und Lutheran Küsteracker 16 ß. Warin Kantoracker 32 ß und Mölln Pfarracker
1 Rthlr. 4 ß. Für Mittelboden ergiebt das etwa 32 ß für den Schffl. Aussaat und
sür 5 Schffl. 3 Rthlr. 16 ß. Dazu sür den Schffl. Aussaat etwa 32 ß Bestellgeld, für
4 Schffl. also 2 Rthlr. 32 ß ergiebt die obige Summe.

) £inc Wiese zu einem Fuder Heu schätzte man 1784 durchschnittlich auf 1 Rthlr. Für
2 Fuder und die Verpflichtung der Dorfschast, dieselben einzubringen rechnen wir
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2 FadenHolz— dieandern beidenfür dieSchulstuben— 4 Rthlr.*), für
40 Schulkinder^) an Geld 13 Rthlr. 6 ß und an Roggen 26'/« Schffl.
—18 3Rtf)tr.2 fj***),freieMühlenfuhren 1 Rthlr.-s) Summa 64 Rthlr.

Dies war annähernd die wirklicheBesoldung, welchedann die
Schullehrer durch Handarbeit in der Acker- und Viehwirtschaftum
ein weiteres erhöhen sollten und aucherhöhethaben. Auf dieseWeise
konnte der Betrag der Mittelstellen jedenfalls auf 70—SO Rthlr,
gebrachtwerden, eineSumme, die bei den damals so einfachenLebens¬
verhältnissenzur Erhaltung einer Schullehrersamiliewird ausgereicht
haben. Die Ausübung einesHandwerkskamdadurchbeidenDomanial-
lehrern unter Friedrich dem Frommen immer mehr in Wegfall.

Aufgebessertwurden durch die Neuordnung alle Stellen, auch
die besten, indem das Schulgeld für das einzelneKind wesentlich
erhöht und der Schulbesuchzugleich gebessert wurde. Das was
mancheKüsterstellenund vereinzelteSchulstellenan Äckernund Wiesen
mehr hatten, als das Regulativ vorschrieb,ist ihnen belassenund zwar
zunächstgegeneinenkleinenAbzugam Schulgelde. Im Jahre 1770/71
machteman dem Küster zu Plate einen Abzug für 27 Schffl. Aus¬
saat Ackerä 12 ß und 7'/- Fuder Heu s, 1 Rthlr., in Summe 14 Rthlr.
12 ß. Nach denselbenSätzen zog man den Küstern zu Pampow
8 Rthlr. 40 ß, Meteln 7.24, Zittow 6.18, Strahlendorf 4.6,
Dammbeck 1.24 ab. Im Doberaner Amt wurden 1784 zuerst
die Schulmeisteraus den Dörfern bezahlt, und was dann übrig blieb,
unter die Küster verteilt. Die mit Äckern und Wiesen genügend
dotierten Küsterstellenerhielten keineWeidefreiheit und andere auch
wegen vorhandenenMeßkorns keine Äckerzugelegt.

Aus dem Jahre 1784 ist im Archiv ein Verzeichnisder Ein-
kommen sämtlicher Pfarr- und Schulstellen des Landes
erhalten. Nach demselbentrugen nur einzelneSchulstellenein wenig
mehr ein, als vorgeschriebenwar. Wohl die meistenKüster waren
für ihre Mehrleistung etwas günstiger besoldet. Nur wenigeStellen
brachten 100 oder gar 150 Rthlr. ein. Wir führen einige dieser
bestenStellen an:

Ka ve lstor f: 2 Rthlr. 12 ß, 24 Schffl. Aussaat Ackcr ii 24 6 - 12 Rthlr ,
60 Schffl. Hafcr a 14 g = 17.24, 11 Schffl, Rogge» ü 32 - 7,16, an Opfer

2 Rthlr. 32 ß. Die Weidefreiheir für obengenannte 15 Stück Vieh ward 1827 bei
Seperation der Weide 3^/4 Kuhweiden gleich geachtet. Wenn man nun für die alte
Zeit eine Kuhweide auf 350 Q R. schätzt und dafür wieder den Wert von 32 ß für 100 [] R
Mittclbolden einsetzt, so ergiebt das: 32 r. 3*/a • 33A— 8 Rthlr. 36 fe; dazu die obigen
2 Rthlr. 32 ß sind 11 Rthlr. 20 ß.

*) Nach Preisangaben von 1784.
**) Die Zahl 40 ist die günstigste. Bei mehr als 40 sollte eine besondere Hülfskraft in

der Schule thätig sein; bei nur 20 Schulkindern war das Schulgeld schon 10 Rthlr. niedriger.
***) Der Schffl. R ggen kostete in den 7«»er Jahren nach den Beiträgen znr Statistik

Mecklenburgs. 1873 Bnd. 7. Hft. 3. durchschnittlich » Schffl. 33 ß Na/z.
t) Nach Schätzungen von 1784.
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4.32, 40 Würste ä 6V» — 5.20, 40 Dutzend Eier ä 2l;i — 2.4, 8 Pfd. Flachs

ä 5 = 40 6, für Taufen 4.40, Hochzeiten 3.38, Krankenberichte 32 ß, Begräb-

nisse 4 Rthlr., 120 Scha'käse 32 ß, eine Wiese zu einem Fuder Heu idafür an

die Kirche 16 p) Küstergehalt also — 66 Rthlr , Schullohn für 70 bis 80 Kinder

34 Rthlr. Summa 100 Rthlr.

Hohen Sprenz: 1 Als Organist: Rthlr. 6 Schffl. Roggen ä 36 jj
= 4.24, 6 Rlhlr. Miete. 2. Als Küster: 5.24, Accidcnzien 11.12, Wurst und

Eiergeld aus der Kate ä 2'/s = 2.4, von Bauern 39 Würste ä 3 = 2.11,

39 Dtz Eier ä 2 = 1.30, 16 Schffl. "Roggen ä 36 = 12, 20 Schffl. Ha er

ä 16 = 6.32 16 Schffl. Aussaat Acker, wovon das 3. Korn — 28 Rthlr.

Wiese zu IV- Fud r Heu — 1.24, Ertrag der Gärten 8 Rthlr., 4 Faden Holz

= 8 Rthlr., Schulgeld 26 Rthlr. — 143 Rthlr. 17 ß (Acker und Garten

jedenfalls übermä ig hoch geschätzt.)
Wustrow: Rund 150 Rthlr., davon 46.15 für die Schule.

Neben der Besoldungshöheverdient die Zusammensetzung
derselbenan diesemOrte Beach-ung. An Bar erhielt der Lehrer nur
die kleinereHälfte des Schulgeldes, für 40 Schüler 13 Rthlr. 6 §,
nach obigerSchätzung also etwa Vs der Gesamtbesoldung;die übrigen
4/ä wurden an Wohnung, Acker, Wiese, Weide, Holz und Roggen
gewährt. Das war nach der einen Seite hin ein Vorzug gegen eine
reine Geldbesoldung. Während die letztere mit der Zeit entwertet
und Zulagen erfahrungsmäßig nur schwerlichund spärlich gemacht
werden, folgt die Naturalbesoldungden Preissteigerungen,wenn auch
nur langsam und zögernd. Für den Lehrer indessenschließtdieselbe,
wenigstensin der Form, wie sie hier gegebenwurde, nach der andern
Seite wieder ein Aber in sich. Ein nicht kleiner Teil von dem
Unterhalte einer Lehrerfamilie sollte aus der Landwirtschaft ge-
wonnen werden. Das mußte notwendig die Kraft und das Interesse
des Lehrers zwischendieser und der Schule teilen. Wir hörten des-
halb schonoben den Drost von Müller zu Warin seine Stimme da-
gegen erheben. Im Sommer hatten die alten Schulmeisterfür den
Betrieb der Landwirtschaftdamals allenfalls die nötige Zeit; denn
nur an zwei Tagen der Wochewaren sie für einigeStunden in der
Schule beschäftigt.—

Auf die fortbestehendenfürstlichenNeben schulen fanden die
DotationsbestimmungenkeineAnwendung. Zu Dabel erhielt 1775
ein die 4- bis 9 jährigen Kinder des Orts unterrichtenderSchneider
6 Schffl. Roggen, 2 Fuder Holz und den Schulschilling.

Die zuziehendenSchulmeister wurden in der Regel angeholt,
odersieerhieltendas Reisegeld vergütet. Alte, invalideSchulmeister
bekamenin Fällen dringender Not eine kleinePension: Der Küster
aus Wöbbel in 1783 vier Schffl. Roggen und 40 Rthlr. Ebenso
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erhielten besonders bedürftigeLehrerwuwen Unterstützung aus
der Schulk'sse. Aus Gr. Bengersdorf bat 1778 eine 64jährige,
vom Schlage gerührte Witwe um 10 Rthlr. jährlicheUnterstützung.
Sie erhielt 4 Rthlr. und 2 Faden „Telgholz". In Krem min
bekam eine Witwe jährlich IN Schffl. Roggen. Verschiedeneandere
Witwen wurden bei Gesuchenan ihre erwachsenenKinder verwiesen.

Mit der Besoldungsfragezugleichward die Wohnungsfrage
gelöst. Die Gemeindensollten nach und nachSchulhäuser bauen und
dem Schulmeisterbis dahin die Miete vergüten. Die Regierung gab
zu den Bauten Holz und Steine her. Vor 1768 fanden sich Schul-
Häusernur in den wenigstender eingepfarrten Dörfer, um 1785 in
fast sämtlichen. Schulmeister,welcheeigeneHäuser hatten, verblieben
in denselbengegen die üblicheMietsentschädigung.

Über die Anlage von Schulhäusern schrieb der Trost Müller
zu Warin 1778 an einen Regierungssekretär.' „In keinem zum
hiesigen Amte gehörigen Dorfe fand ich mal eine Wohnung für den
Schullehrer, die dem Zweck angemessenwar. Löcher, in welchensich
nach der Erfahrung Krankheiten unter die Kinder verbreiten, die einen
Teil derselben weggerafft, waren Schulhäuser. Die Vorsehung Hai
meine Bestrebungen gesegnet,so daß auch die ärmsten Dorfschaften mit
Errichtung convenabler Schulhäuser besser fortgekommensind, als ich
es bei der ersten Zumutung glaubte. Und so ist Wendorf das letzte
Dorf, welchesdiesenSommer einen Katen zum Schulhause durchbauen
und aptiren wird." — Im CommuniondorfTrebs z. B. fehlte auch
noch 1787 ein Schulhaus. Seit 7 Jahren hatten die Dorfschaft und
der Pastor zu Lübtheen nach des letzterenBericht Mppliciert, aber bis
dahin vergeblich.

Über die Größe der Schulhäuser war nur bestimmt, daß wenn
die Zahl der Kinder es erfordere, eine besondereSchulstube müßte
vorhanden sein. Zuerst waren manche Häuser zu klein und nur mit
einer Stube errichtet. Die Akten enthalten deswegen eine Reihe von
Klagen über Raummangel auch in den neuen Schulhäusern, und es
mußte häufig nachträglich angebaut werden.

In Alt Kreuzlin war bis 1761 nach dem Bericht des Pastors zur
Nedden „tioch kein eigener Schulkatcn erbaut worden, sondern der Schulmeister
muß in dem elenden Hirtenkaten nebst dem Hirten des Dorfes liegen, darinnen
er zu seinem Aufenthalte nicht mehr als eine Stube hat, in welcher er sich
mit Weib und Kindern, mit Sack und Pack und mit seinen alten kummerlichen
Eltern befindet und bey solchen allen die Kinder des Dorfes und der Glaß-
Hütte noch unterrichten muß/' 1787 wohnte der Schulmeister in einer von
der Dorsjchaft erbauten Gerichtsdienerkate. Pastor zur Nedden schreibt: „Die
einzige Stube ist Schul' und Wohnstube zugleich. Des Tages befinden sich
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darin über 50 Schulkinder, der Schulmeister mit seiner Frau, das Bette des
Schulmeisters nebst Koffer und Schränke, die Wiege uud 2 kleine Kinder, die
mit ihrem Weinen und Unarten die Information stören, so daß die Stube so
voll gepfropfet ist von Menschen und ihren Ausdünstungen, daß man kaum
gehen und luftholen kann." Eine solche Stube ziehe die bösartigsten Fieber
und tötlichsten Krankheiten nach sich.

Über die Sporn itzer Schule*; berichtete der Amtmann Brandenburg

1780: „Im letzten verwicheneu Winter besuchte ich diese Sckule und fand die
Stube so voll, daß sich kein Kind regen konnte und die Kleinsten von den
Größeren gedruckt und beinahe erstickt wurden. Der Dampf bei der etwas
gelinden Witterung war der Gesundheit und dem Leben des Sch"Ihalters
sowohl als der Kinder gewiß sehr schädlich," Der 68jährige, 46 Jahre dort
unterrichtende Küster hätte bei der großen Kinderzahl (141) in der engen Stube
seine Gesundheit verloren.

Für Bauten an Küstereiensind verschiedentlichgedoppelte,drei-
und vierfache Landeskirchenkollekten ausgeschrieben. Für die
Küsterei in Brunshaupten 1766, in Zweedorf 1768 und in
Thürkow 1774. Das Küsterhaus zu Brunshaupten war außer dem
aus der fürstlichenForst geliefertenHolzeauf 342 Rthlr. veranschlagt;
die gedoppelteLandeskollekteergab 86 Rthlr. 46 ß. (Schweriner
Dom 37 ß, Nikolaikirche14 ß.)

Kapitel 37.

Die Vorbildung der Schullehrer und der Schulunterricht.

Die Schulmeister waren durchwegHandwerker und frühere
Bediente, überhaupt ähnlicheLeute, wie in der vorigen Periode.
Die bessereBesoldung l'.eß jetzt die Schule auch für die besseren
Kräfte dieser Stände begehrenswerterscheinen,und man konnte aus
diesemGrunde die Ansprüchesteigern. Ebensowurden dadurch, daß
die Regierung die Bestellung selbstin die Hand nahm und eine
Prüfung durch den Superintendenten unter allen Umständen
zur Bedingung machte,ungeeigneteBewerber vom Schuldienstimmer
mehr fern gehalten. Die untüchtigstenund lässigstenSchulbediensteten
wurden überall zu mehr Fleiß ermahnt und einige, bei denen sich
keineBesserungeinstellte,von der Schule entlassen.

In einem Berichte an die Regierung schreibt der Rentmeister
Kychenthal 1772: „Nach Anzeige des Ehren-Präpositus Brink-
mann ist in fast keinemeinzigenDorfe des ganzen Amtes Reh na

») Im Dorfe wohnten 43 Bauern und ebensovielc Büdner und Einlieger- wahrscheinlich
in demselben Jahre wurde eine Knaben- und eine Mädchenschule errichtet
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ein gehörig bestellter und fähiger Schulmeister noch Ichulkathen, so
daß dieKinder ohne allen zweckdienlichenUnterrichtaufwachsenmüssen,
und nicht einmal ordentlichlesen lernen können, weil die angegebenen
Schulhalter zu Nesowder Schweinhirte,zu Törber ein ganzunivissender
Schneider, zu Benzin ein zuHSchulhaltenganz unfähigerstammelnder
Weber und zu Vitense, Gietzow, Brützkow alte abgelebte Weiber
sind, die selber kaum zerbrochenlesen können, noch weniger aber von
den zum Unterricht nöthigen Heilswahrheiten eine gehörigeKenntnis
noch Lehrfähigkeit haben." — Das Amt wurde angewiesen, für
ordentlicheSchulmeisterund Schulkathen Sorge zu tragen. —

Der Küster zu Kalk Horst erhielt 1770 die Weisung, sichvon
dem SchloßschulhalterWegner zu Schwerin vorbereitenzu lassen,
oder seinen Dienst aufzugeben. Ein untüchtiger Schulmeister zu
Prestin, den man besonders nicht zum Vorlesen in der Kapelle
gebrauchenkonnte, wurde 1778 ohne weiteres entlassen. In Dabel
beschwerte sich die Gemeinde 1775 über die Untüchtigkeitihres
62 Jahre alten Schulmeisters. In einer Prüfung stellte sichheraus,
daß er schlechtlas, noch schlechterbuchstabierteund vom wahren
Bekenntnis nichts wußte. Er ward mit 12 Rthlr. jährlicher Unter¬
stützung

„abgeschafft.^Auf das wahre Bekenntnis und die aufrichtigeBekehrung
legte man vor allem ein Hauptgewicht. Als in den 80er Jahren
der Rationalismus bei der Regierung immer mehr Besorgnis
erregte, wurde den Superintendenten des Landes befohlen,in Zukunft
nur nochLehrer anzunehmen,die eine wahreSinnesänderung erfahren
und in Wandel und That bewiesenhätten. Daß im übrigen die
Ansprüchean die Prüflinge nicht zu hochwaren, gebt aus folgendem
hervor:

Der Pastor Amtsberg zu Kavelstorf klagte 1785 der
Regierung: „Der Zustand meiner Gemeindein Hinsichtder Schulen
und des der Jugend so nötigen Unterrichts ist bisher so traurig wie
möglichgewesen. Ich habe in der ganzen, ziemlichgroßenGemeinde
nur hier in Kavelstorf eine einzige Schule — welcherder jetzige
Küster Busch, ein unterthäniger Bauernknechtaus demDorfe Neuen-
dorf vorsteht — der seineJugend hinter denPferden, seineerwachsenen
Jahre hinter dem Haken und der Sense, sein männlichesAlter als
Handlanger bey den Maurern und Zieglern durchgelebthat, und vor
13 Jahren von dem ehemaligenSuperintendentenKeßler zu Güstrow,
weil er ihn dazu fähig glaubte, zu meiner innigsten Betrübnis mit
diesem wichtigen Küster- und Schuldienst belehnt ward. — Wenn
dieser Küster auch das nötige Geschickdazu hätte, und wenn ers
haben sollte, müßte Gott Wunder thun, oder ich müßte Inspiration
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glaubeni so ist dochdie Schule für einen Mann zu groß. Und für
die weit entlegenenDörfer ist es eine schwere,ja unmöglicheSache,
daß sie ihre Kinder den Winter hindurch soweit zur Schule schicken
können — und so wird und kann der Unwissenheitund Barbaren
niemals abgeholfenwerden." Der KüsterBuschmußte sichdarauf hin
einer Nachprüfung durch die beidenPrediger zu Güstrow unterziehen.
In derselbenstellte Pastor Holstemit dem Examinanden eineUnter'
redung an über Joh. 3, 8.

„1. Was sagt Johannes von dem der Sünde thut? Antwort: Er ist vom
Teufel. 2. Ist das nicht zu hart? es sündigen ja auch die Frommen: Ja,
wer mutwillig mndlget. 3. Also ist ein Unterschiedzwischeneiner mniwilligen
Sünde und einer andern? Ja. 4. Was meint er denn für Sunde? Schwach-
Heilssünden, die wider des Menschen Willen geschehen. 5. Woher meint er
denn, daß Johannes hier nicht von diesen Schwachheiten wider der Menschen
willen reden könnte? daß dies also muchwillige Sünden sein müssen? 6. Kann
er wohl sagen, daß der aus Schwachheil sündiget, vom Teusel ist? Nein.
7. Von was sür einem Sündelhun muß Johannes hier also nolwendig reden?
Vom mulhwilligen Sündelhun. 8. Warum das? Er h^ts ja schon gesagt!
Wie würde sonst Johannes gesagt haben? Hätte Johannes sonst sagen können,
wer aus Schwachheit sündiget, der ist vom Teusel? Nein. 9. Woraus sieht
er denn off.nbar, das Johannes von mutwilligen Sünden redet? Weil er sagt,
der ist vom Teufel 10. Was mag denn das heißen sollen, er ist vom Teusel?
Was will Johannes damit sagen? — Er ist vom Teusel? — Er ist heute
oder gestern vom Teusel gekommen? Nein — Was denn? Weil er des Teufels
Willen thut."

Von den 72 Hauptfragen sind 32 affirmativ oder negativ und
6 ganz unbeantwortetgelassen. Eine gleichfallserhalteneKatechisation
des Küsters über das 5. Gebot ist recht unbeholfen,die Probeschrift
sehr ungelenk. Er hat in der Bibel lesen, singen und die 4 Spezies
rechnenkönnen,sonstnichts; beim Subtrahieren konnteer selbstborgen,
ein Divisionsexempelvermochteer nicht fertig zu bringen, weil er
keineÜbung hatte. Das Urteil ging dahin, daß er gewiß nochnicht
der schlechtesteSchulmeistersei.

Der Superintendent Friedrich zu Sternberg schrieb1777
in einem Zeugnis, dem eine Probeschrift beiliegt: „Dies ist nun
sreilich keme zierliche, aber dochleserlicheund sür einen Dorfschul-
meisterganzgute Hand. Rechnenkann er nicht, indessenist das auch
für einen Dorfschulmeisterkein requisitum absolute necessarium."

Im allgemeinenund besonders in der älteren Zeit traten die
Schulmeister ihr Amt ohne eine besondere Vorbereitung an.
Später mußten sie sich immer mehr durch bestimmteSchulineister
des Landes präparieren lassen. Die ziemlichregelmäßigzu Schul¬
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meisternbefördertenBedienten der Superintendenten werden von
diesenzugleicheinigenUnterrichtempfangenhaben. Den Schulmeistern
allgemein eine gründlicheVorbildung zu geben, wurden seit Anfang
der 70er Jahre aus verschiedenenOrten Rufe nach einemSeminare
laut. Der Herzogließ deswegen1773 über die gemeinsameErrichtung
einer solchenAnstalt dem Landtage eine Vorlage machen, die aber
von den Ständen abgelehntwurde. Seine Ausführung fand der Plan
mit Einschränkungauf das fürstlicheSchulwesen bekanntlichim Jahre
1782.*) Man folgte dabei,wie bei Kirchen-und Schulverbesserungen
überhaupt, dem Vorbilde August HermannFranke's, indem man das
Seminar mit dem Waisen hause zu Schwerin in Verbindung
brachte.*') Für die dem Seminar ausgesetzten700 Rthlr. jährlich
wurden in den ersten Jahren 13 Präparanden kürzereoder längere
Zeit von dem Seminarlehrer Werner für ihr Amt vorgebildet.
Nach dem Tode des letzterenverlegte der Herzog 1783 die Anstalt
nach Kirch-Jesar, wo der Küster Brunow die Präparanden unter
wies, bis Friedrich Franz I. das Seminar 1785 in Ludwigslust
neu begründete.

Der Unterricht in den Schulen bestand während der ganzen
Zeit vor allen Dingen in Religion und Lesen. Wenn die Kinder
fertig lesen konnten und im Christentum nicht unbegründetwaren,
sollten sie nach der Schulordnung von 1771 in je einer Stunde des
Vor- und Nachmittags auch zum Schreiben und nachher zum
Rechnen angeführt werden. Die nötige Weisung für den Unterricht
sollten die Schulmeister von ihren Pastoren erhalten und daneben

*) Vgl. Das landesherrliche Schullehrerseminar. Schwerin. 1882.
**) Das Waisenhaus war 176.) eingerichtet. Zu einem Kapital von 6000 Rthlr., das der

1759 verstorbene Leibmedicus, Kanzleirat Horndardt zur Unterstützung von Witwen
und Waisen vermacht hatte, gab der Herzog einen Küchengarten, der auf der Neustadt
lag, eine Ziegelei und ein Torfmoor. Außerdem sollte das Waisenhaus haben:
'25 Faden Holz von der Wadewiese. Knüppelholz aus dem Werder, die Strafgefälle
aus der Steuerstube und eine Quartalkollekte aus den Schweriner Kirchen, auch sollten
wöchentlich einige Waisenknaben bei den Burgern der Stadt mit einer Büchse herum-
gehen. Aufgenommen sollten werden: Voll-und Halbwaisen des Landes, die noch unter
'5 Jahren und aus einer ordentlichen Ehe erzeuget wären. V rsteher der Anstalt
wurden die bisherigen Borsteber der drei westfalschen Arm-Waiseu-Schulen (vgl.
Kapitel 32), der Superintendent und der erste Domprediger zu Schwerin. Beide
Stiftungen wurden fortan in der Verwaltung mit einander vereinigt. Zum Verwalter des
Waisenhauses, der Ziegelei uud des Torfmoores bestellte man einen Ökonom, der
100 Rthlr. Gehalr und für jedes der 32 Waisenkinder 30 Rthlr. Kostgeld erhielt. Den
Unterricht erteilte ein Waisenpräzeptor, der in der unterrichtsfreien Zeit zugleich die
Knaben zu Haus- und Gartenarbeiten anleitete und mit denselben zusammen aß und
schlief. Die Mädchen wurden durch des Ökonomen Frau zur Haus' und Gartenarbeit
angeführt uud beaufsichtigt. Der Präzeptor bekam 40 Rthlr. Gehalt und der Ökonom
für dessen Beköstigung 40 Rthlr. Die Kinder erhielten täglich 6 Stunden Unterricht in
Religion, Lesen, Singen, Schreiben und Rechnen. Nach ihrer Konfirmation wurden sie
mit einem sonntäglichen und einem alltäglichen Anzüge, einem Paar Schuhen
2 Paar Strümpfen, 6 Hemden, Bibel und Gesangbuch ins praktische Leben entlassen.
In dieser Gestalt verblleb die Anstalt bis 1806. Als um diese Zeit das Material im
Moor und für die Ziegelei immer mehr erschöpft und die Zeiten immer teurer wurden
verpachtete man Moor und Ziegelei zunächst auf 9 Jahre für jährlich 412 Rthlr. Noch
vor 1820 wurde die Anstalt aufgelöst, insofern man die Waisenkinder einzeln austhat.
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Stresow'sHandbuch für SchulmeisterundLöseke's zergliederten
Katechismus zur Selbstbelehrungfür sich fleißig gebrauchen. Beide
Bücher haben dadurch, daß sie seit 1771 an alle Schulmeisterdes
Domaniums verteilt wurden, einen großen Einfluß auf die Schule
gewonnen; aus diesemGrunde verdienensie und besondersdas erstere
hier genauere Beachtung.

Bei der Abfassung des Handbuches*) war das Augenmerk des Ver>
sassers nach der Vorrede „eigentlich auf die Unterweisung der Jugend zur
Seligkeit gerichtet, womit alle Kinderlehrer auch auf dem Lande zu thun haben."
Ter erste Teil beschäftigt sich mit der Unterweisung der Schulmeister und
handelt auf 230 Seiten 1. Von den nötigen Eigenschaften eines nutzbaren
Schulmeisters, 2. Von der Wichtigkeit der Schularbeit, 3. Von verschiedener
Fähigkeit und Gemütsneigung der Kinder, 4. Von der Schulzucht, ö. Vom
Umgang der Schulmeister mit den Eltern, 6. Von der Verbesserung der Sitten
der Kinder, 7. Bon der täglichen Unterweisung der Kinder, wie dieselben mit
beobachteten Unterscheiden der Klassen einzurichten. 8. Vom Singen, Beten
und Auswendiglernen, 9. u. 10. Von der Katechisation, 11. Bon liebreichen
Erzählungen u. 12. Von dem geforderten geistlichen Wachstum des Schul-
Meisters. Der zweite Teil will der Schulpraxis zur Hülfe kommen und enthält
auf 248 Seiten nach einander täglich? Gebete für Schulmeister, einen Plan zu
täglichen Lektionen, Schulandachten, Auswahl fürs Bibellesen, kurzgefaßteHeils-
ordnung, Unterricht der Katechumenen, Sprüche, einige Worterklärungen und
Begriffe, lehr- und trostreiche Stellen aus Lntheri Schriften.

Der 7. Abschnitt des I. Teils, aus den die Schulordnung von 1771 be-
sonders aufmerksam macht, unterscheidet nach der Lesefertigkeit der Schüler
4 Abteilungen. Die unterste soll der Schulmeister durch Borzeichnen, Bor-
zeigen, Vorsprechen und Nachsprechenlassenmit den Buchstaben bekannt machen,
entweder in der Reihenfolge des Alphabetes, oder zuerst die Lautbuchstaben,
dann die Doppellauter und zuletztdie Stummbuchstaben, diese wieder entweder in
alphabetischer Ordnung, oder nach der Gleichheit und Verschiedenheit ihrer
Figur. Wenn die Kinder so alle Buchstaben kennen, können sie mit den
Ziffern bis 10 in anschaulicher Weise bekannt gemacht werden. Die kleine
Mittelklasse wird im Buchstabieren von Silben und in Silben abgeteilter
Wörter und die große Mittelklasse im Buchstabieren des kleinen Katechismi
fleißig geübt. Die oberste, die Leseklasse,liest in der Bibel.

Bei der Katechisation werden 2 Arten, die unterweisende und die
anwendende und 3 Stufen, die einflößende, zergliedernde und erklärende unter-
schieden. Die einflößende Katechisation will den ganz kleinen Kindern durch
Vorsprechen, Nachsprechen und Unterreden den religiösen Stoff übermitteln.
Die zergliedernde Katechisation beschäftigt sich mit den Kindern mittleren
Alters, die schon lesen können, und will durch Haupt- und Nebenfragen nach

») Ein Exemplar von 1765 im Volköschulmnscum zu Rostock.
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jedem Worte, woran etwas gelegen ist, das Einzelne des zu Erlernenden zum
Bewußtsein bringen. Die ausbreitende und erklärende Katechisation wendet

sich an die größeren Kinder in der Absicht, ihnen durch Erklärung, Gegen-

sätze, Gleichnisseund Beweise das tiefere Verständnis der göttlichen Wahrheiten

mitzuteilen. Die anwendende Katechisation soll mit der unterweisenden eng

verflochten werden und den behandelten Gegenstand in Beziehung zu dem

Denken und Handeln der Schüler setzen. Der auswendig zu lernende Stoff
wird in der Schule erklärt und eingelesen, um im Hause dann memoriert zu

werden.
Nach dem Plan zu den täglichen Lektionen ist die Schule an jedem

halben Tage mit Gesang und Gebet zu beginnen und zu schließen- Nach dem

Morgengesang sollen ein Hauptstückdes Katechismus, der Wochenspruch und ein

Psalm oder Gesangvers aufgesagt werden. Am Montagmorgen folgt die

Besprechung der Predigt und hierauf, wie au den anderen Wochentagen un-

mittelbar, die Perlesung und kurze Besprechung eines, zweier oder dreier

Kapitel aus dem alten Testament, am Mittwoch und Sonnabend der Epistel

und des Evangeliums. Die 2. und 3. Stunde ist an 4 Vormittagen dein

Lesen, Schreiben und Rechnen gewidmet. Am Mittwoch und Sonnabend sind

die Kinder in der zweiten Stunde mit Lesen, Aufsagen und Ausschlagen be-

schäftigt; in der dritten läßt der Schulmeister die größeren schreiben, die

mittleren lesen und hält mit den kleinen eine einflößende Katechisation. In

der ersten Nachmittagsstunde wird zuerst ein Kapitel aus dem neuen Testament

gelesen und ein Stück des großen Katechismus durchkatechisiert,in der zweiten

Stunde gelesen, geschrieben, gerechnet und mit den mittleren eine Viertelstunde

der kleine Katechismus zergliedert und endlich in der dritten Stunde die

biblischeHistorie von morgens katechisiert und mit den mittleren und kleinen

repetiert.

Das StresswscheHandbuchwar für seineZeit und seinenZiveck
ohne Frage eines der nützlichstenBücher und enthielt das Wissens
würdigste für den damaligenLandschullehrerin einer lebendigen,ein-
dringlichen Form. Noch in den 20er und wieder in den 50er
Jahren unseres Jahrhunderts") sah darum mancher in ihm den In-
begriff aller pädagogischenWeisheit sür die Landschule. Von dem
heutigenStandpunkt läßt es sichallerdings von bedeutendenMängeln
nicht freisprechen. Mit der von ihm vertretenenhalleschenRichtung
machtees sichvor allen Dingen der Überhäufung des Schülers mit
religiösenTtosfen und dadurch der Abstumpfungder Gemüter gegen
die Religion schuldig tind verhinderte durch seine scholastischeZer
gliederungsmethodedie Verinnerlichungder äußeren Formen.

Der alte Dorfschulmeisterunter Friedrich dein Frommenwird
auchnur in dm wenigstenFällen imstandegewesensein, den Forde-

*) Meckl. Schulblatt. 1S-38. Nr. 2 it. 3.
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rungen des Buches in betreff der so sehr betonten Katechese gerecht
zu werden. Für den Katechismus sollte dabei Löseke's zergliedernder
Katechismus aushelfen, der über die einzelnen Stücke ausführliche
Ausarbeitungen in Fragen und Antworten enthielt.*) Wir haben
aber dennoch begründete Zweifel, daß es der unbeholfenen Sprache
der Schulmeister gelang, den plattdeutsch redenden Kindern viel mehr,
als die Form zu übermitteln.

Pastor Thüle zu Baumgarten schrieb darüber 1778 an den schon
genannten Drosten v. Müller zu Warin: „Es wäre auch zu wünschen, daß
man mehr hochdeutsche Schulmeister hätte. So lange die Schulmeister mit
den Kindern immer noch nicht anderes als plattdeutsch sprechen und sprechen
können: so lange wird der gemeine Haufe nicht in der Ansehung der Ver-
seineruug ihrer Begriffe und Sitte weit kommen. Die Bücher, die man ihnen
in die Hand giebt, müssen ihnen ohne Zweifel barbarisch lauten und ziemlich
unverständlich sein. Aus Reisen habe ich es auch durchgehends bemerkt, daß,
nachdem in einem Lande die Sprache der Schriftsprache mehr oder weniger
nahe gekommen ist, auch des gemeinen Volkes Seelenkräfte mehr oder weniger
ausgebildet gewesen sind."

Pastor Monzel zu Kuppentin berichtete 1789: „Meine Schulmeister,
sind zu alt, schon im 4. Dezennium dieses Jahrhunderts gezogen und für ihre
bisherige Methode zu sehr eingenommen, als daß eine Abänderung vor ihrem
Ableben zu hoffen stände. Da werden die Kinder mit Auswendiglernen des
Katechismus, der Evangelien und Epistel mit Gesängen u. s. w. gequält . . .
Eltern holten das viele Auswendiglernen noch von den Zeiten ihrer eigene»
Jugend für wesentlich . . . Durchaus haben die Kinder keine Begriffe und
wissen mit den Worten keinen Sinn zu verbinden."

So hat der Unterricht der alten Schulmeister in allen Stücken
noch recht viel zu wünschen übrig gelassen. Immerhin wird es aber
gegen früher auch hierin wesentlich besser geworden sein.

Wo in einer Klasse die Schülerzahl über 40 stieg, sollte nach
der Schulordnung von 1771 die Frau des Schulhalters oder sonst
jemand von seinen Angehörigen die kleinen ABCschüler und Buch'
stabierer in einer Ecke der Stube zweimal auf den halben Tag lesen
lassen und auch zweimal in der Woche, während der Schulmeister die
Konfirmanden zum Pastor begleitete, die Zurückgebliebenenunterrichten.
Bei Krankheit oder Tod des Schulmeisters mußte die Schule von
der Frau oder auch einem Assistenten zeitweilig fortgeführt werden.

Wenn wir jetzt auf das Ganze des vorstehenden Abschnitts
zurück blicken, so hatte Herzog Friedrich das domaniale Landschulwesen
nach allen Richtungen hin ganz bedeutend vorwärts gebracht, ja man

*) Ein Exemplar dieses Buches aufzutreiben, ist uns nicht möglich gewesen.
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kann mit Recht sagen, äußerlich und innerlich neu begründet. Es ist
das vor allen Dingen dadurch gelungen, daß man die Schule fesler
an den Staat knüpfte. Die Regierungen der früheren Zeit hatten wohl
ebenfalls ihre Meinung und ihren Willen über das Schulwesen in
Verordnungen kundgegeben, aber die Ausführung und Beaufsichtigung
ganz den Gemeinden und der Kirche überlassen. Was dabei heraus-
kommen konnte, hatte die Vergangenheit deutlich genug gezeigt. In
der folgenden Zeit sehen wir daher den Staat sein Recht und seine
Pflicht immermehr unmittelbar selbst ausüben. Nur so konnte die
Schule aus dem Bereicli des guten Willens und der Willkür heraus-
gehoben und zu einer geordneten, segensreichen Bildungsanstalt für
alle fürstlichen Unterthanen nach und nach heranreifen.

- Kapitel 38.

Herzog Friedrichs Bestrebungen auf dem Gebiete des ritter-
schastlichen Schulwesens.

In Bezug des ritterschaftlichen und städtischen Schulwesens
sollten tue Bemühungen des Herzogs weniger gelingen. Dasselbe ist
im einzelnen hier und da wohl gefördert worden, im ganzen jedoch
in den alten Geleisen verblieben. Der Herzog hatte zwar als Ober-
bischos und Landesherr die Oberaufsicht auch über die ritterschaft-
liehen Schulen, allein neben dem Rechte des Fürsten waren die der
Stande in den vorausgegangenen 50 Jahren doch ganz bedenklich
gewachsen. — Wir beschränken uns hier auf die Unternehmungen
des Herzogs, welche auf die Verbesserung des ritterschuftlichen Schul-
wesens abzielten und behalten eine eingehendere Besprechung des
letzteren dem folgenden Abschnitte vor.

Als die Regierung im Jahre 1771 dein engeren Ausschuß eine
Proposition machte, die ritterschaftlichen Schulen allgemein nach
dem herzoglichen Reglement vom 20. August 1771 zu ordnen
und für das ganze Land mit dem Fürsten gemeinsam ein Schul¬
meisterseminar einzurichten, verhielt der engere Ausschuß sich ab-
lehnend. In demselben Sinne entschied ein Jahr später der Landtag,
als man ihm auf allerhöchsten Befehl dieselbe Vorlage machte: Der
Herzog verkenne in seinem Bestreben, die Schulen der Ritterschaft
denen des Domaniums gleich zu machen, daß in den ritterschaftlichen
Gütern zumeist nur wenig Kinder seien, die mit ihrem Schulgeld den
Schulmeister nicht erhalten könnten, und dieser daher anderweitig
zuverdienen müsse. Zu einem Seminar wollten Stände nicht bei-
tragen, sich auch nicht verpflichten, nur im Seminar vorgebildete
Lehrer anzunehmen. Die Regierung möge nur darauf halten, daß
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nach § 495 des LGEV. die Prediger allenthalben den Schulmeistern
die nötige Anleitung gäben, dann würden auch die schon im Amte
befindlichen Lehrer immer geschickter werden. Wenn übrigens die
Regierung einen Stadtlehrer um ein Billiges gewinnen wolle. Schul-
meister zu präparieren, so würden die Gutsbesitzer gewiß die besser
vorgebildeten vorziehen.

So leichter Hand ließ sich indes der Herzog nicht abweisen.
Als die Ritter verschmähten, in ihren Verhandlungen auf seine Ver-
besserungsvorschläge einzugehen, wurde ihnen einfach durch einen Erlaß
vom 31. Dezember des folgenden Jahres 1773 das domaniale Schul-
reglement von 1771 ohne die Gehaltsinstruktion zur gehorsamen
Nachachtung vorgeschrieben.

Der engere Ausschuß erhob dagegen, wie nicht anders zu
erwarten stand, bittere Beschwerden, aber von der Regierung wurden
dieselben als unbegründet zurückgewiesen. Nach einer im Archiv
bewahrten Anweisung der Regierung an den Präsidenten Grafen
von Bassewitz hatte sich der engere Ausschuß beschwert, daß die neue
Verordnung einseitig von der Regierung ohne Zustimmung der Stände
gegen deren wohlhergebrachten Rechte verfügt sei. Die Regierung
entgegnete darauf: „Welch ein erworbenes Recht der Ritter und
Landschaft wird hierdurch vermindert? Man müßte eine jede, dem
Besten des Landes nachteilige Unordnung und die Freiheit in solcher
Unordnung zu verbleiben, zu den wohlerworbenen Rechten zählen,
wenn man so etwas behaupten wolle." Wenn der engere Ausschuß
gemeint, daß die Ausführung der Verordnung mit großen Schwierig-
feiten verknüpft sei, so bestreite die Regierung solches nicht: aber ein
jeder, dem die gute Sache ernstlich angelegen sei, würde aus Liebe
zu derselben sich dieser Schwierigkeit gerne unterziehen. Ebenso
werden die Einwürfe gegen das Schreiben- und Rechnenlernen der
Bauernkinder, den Anfang der Winterschule auf Michaelis, die
Strafgelder und die Sommerschule zurückgewiesen. „Übrigens halten
es Smus sür einen großen Mißbrauch, wenn die Schulmeister von
den Gutsherrn so schlecht gesetzt find, daß sie genötigt sind, das
Schulhalten nur als ein Nebenwerk zu betreiben. „Die ad 11
und 12 (der Schulordnung) von dem engeren Ausschuß geäußerte
Besorgnis, daß auf solche Art die Schulmeister der Jurisdiction der
Gutsobrigkeit würden entzogen werden und der Gerichtsbarkeit, ja
sogar einer willkürlichen Bestrafung der Prediger würden unterworfen
werden, beruht auf einer sichselbst gemachten irrigen Vorstellung. Es
ist von derselben in gedachter Verordnung kein Wort zu finden.
Vielmehr wird am Ende derselben ausdrücklichgesagt, daß die Prediger
bei vergeblicher sanftmütiger Ermahnung, die nachlässigen oder wider¬



— 182 —

schlichen Schullehrer ihrer Obrigkeit zur Bestrafung behörig anzeigen
sollen." Der engere Ausschuß möge die Ritterschaft ermahnen, die
landesväterlichen Absichten mit Ernst und Eifer befolgen. — So
erhielt die Regierung das Gesetz äußerlich aufrecht, die Ritter aber
fühlten sich, da sie ihre Zustimmung nicht gegeben hatten, demselben
in keiner Weise verbunden.

Im Jahre 1778 begann der Herzog die Unterhandlungen mit
dem engeren Ausschuß aufs neue und zwar wegen Prüfung der
ritterschaftlichen Schulmeister, nicht, wie bis dahin, durch die Prediger,
sondern durch die Superintendenten des Landes. 1781 lehnte der
Landtag den Antrag mit der folgenden Begründung ab: „Bekanntlich
erhalten dergleichenSchulmeister für jedes Kind ein gewisses, bestimmtes
Schulgeld und haben höchstens dabei von der Gutsherrschafl freie
Wohnung und Feurung u. dgl. Emolumente zu genießen, damit sie
wenigstens zur Winterzeit davon Schule halten können. Haben dergleichen
Schulmeister nicht ein Gewerbe, wodurch sie etwas verdienen, so können
sie nicht leben." Man nehme darum Leute, die sichdurch ein Handwerk
oder sonst helfen könnten. Weil diese Art Leute aber selten, so dürfe
man ihnen nicht die Schwierigketten bereiten, daß sievielleicht10 Meilen
zum Superintendenten zwecks Examinierung zu reisen hätten. Der
Superintendent kenne dazu auch nicht, wie der Pastor, die einzelnen
örtlichen Verhältnisse, die beim Examen zu berücksichtigenseien.

Als man sich nach fortgesetzten Unterhandlungen endlich 1783
doch zur Annahme der Porlage bereitfinden ließ, geschah das mit
echt ständischerVorsicht. Man genehmigte die gebührenfreie Prüfung
der Schulmeister durch die Superintendenten versuchsweiseauf 10 Jahre
unter der Bedingung, daß „a. dieses Examen nur auf die künftig
anzunehmenden, nicht aber auf die schon bestellten möge erstreckt
werden, b. durch dasselbe der sonstige Inhalt des § 496 des L. G.
E. V. so wenig als c. die Jurisdiction der Gutsobrigkeit über ihre
Schulmeister, d. die Befugnis, selbige bei veranlaßter Unzufriedenheit
zu entlassen, alteriert werden dürfe, vielmehr e. Eingesessenen unter
den Ehrensuperintendenten die Wahl, wem sie ihren Schulmeister
zur unentgeltlichen Examinierung präsentieren wollen freibleibe und
endlich f. die nur blos im Lesen, die größerer Information unfähigen
Kinder unterrichtenden Schulmeister jenes Examen nicht bedürfe." —
Im Jahre 1798 nahmen die Stände das probeweise Zugestandene
wieder zurück. Wie dringend notwendig es war, daß der Herzog
immer wieder auf die ritterschaftlichen Schulen zurückkam, werdeil die
Kapitel 46 und 47 des genaueren darthun.*)

*) Die ,,Gedanken von der Meckl. Wirthschafts- und Amtirungskunde . . Leipzig. 1763."
lassen sich S. 54 u. 55 also vernehmen: . .Man muß den Stand dieser Leute (der
Bauern) seiner Bestimmung gemäß sein lassen, und seine wahre Bestimmung ist ein -
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Das städtische Schulwesen war nicht weniger einer durch-

greifenden Reform bedürftig, als das ländliche; aber es ist in den

Städten, wie schon gesagt, ebensowenig zu einer solchen gekommen,

wie im Ritterschaftlichen. Ganz besonders lag der Schulbesuch im

Argen. Der Bürger glaubte sichals freier Mann sowohl der Landes-

als der Stadtbehörde gegenüber die Freiheit wahren zu müssen, seine

Kinder hierhin, dorthin oder auch gnrnidjt zur Schule zu schicken,

ganz nach seinem Belieben. Die in einzelnen Städten eingeführten

neuen Schulordnungen wichen wenig von den früheren ab und brachten

auch keine wesentliche Besserung zu wege.

Schließlich können wir diesen Abschnitt nicht verlassen, ohne einige Un-

ricktigkeiten und Ungenauigkeiten einer Arbeit des Herrn Di-, Hölscher: „Die

Politik des Herzogs Friedrich in Kirchen- und Schulsachen", veröffentlicht im

51 Jahrgänge der Jahrbücher für mecklenburgische Geschichte und Altertums-

künde, richiig zn stellen.

Seite 270: „Am 13. December (1756) führte cr (der Herzog) den allgc-

meinen Schulzwang ein." — Wenn mit dem allgemeinen Schulzwang das

Schulzwanzsgesetz gemeint ist, so war dieser Erlaß keine Einführung, sondern

nur eine Erneuerung früherer Gesetze; soll aber die praktische Durchführung

des Schulzwanges gemeint sein, so kann davon erst nach 1770 die Rede sein.

Seite 272: „Solcher Klipp- oder Winkelschulen gab es aber eine große

Menge: nicht blos in den Städten . . . sondern auch aus dem Lande; selbst

in den kleinsten Dörfern waren Nebenschulhalter, welche um so größeru

Zulaufs sich erfreuten, je nachsichtiger sie waren." — Auf dem Lande sind uns

aus dieser Zeit überhaupt keine Klipp- oder Winkelschulen bekannt geworden.

Die sogenannten Nebenschulen waren, wie schon erwähnt. Schulen für kleine

Buchstabier- oder Leseschüler, die den Weg nach der Hauptschule noch nicht

machen konnten. Diese Schulen sind überall auf Anstiften oder doch mit

Genehmhaltung der Prediger eingerichtet und unter dem Herzog Friedrich

zum guten Teile in Hauptschulen verwandelt, oder auch als Nebenschulen von

Bestand geblieben.
Die Einwilligung der Stände zu der Prüfung durch die Superintendenten

wurde nicht, wie auf Seite 277 berichtet wird, auf 20, sondern auf 10 Jahre

gegeben.
Seite 278: „Die Sorge um das tägliche Brot hatte aufgehört, ja in

manchen Dörfern standen sich die Schulmeister, besonders wenn sie zugleich

Küster waren, so gut, daß manche Prediger sie beneideten." — Die wenigen

guten Schul- und Küsterstellen waren durch das Reglement von 1770 nur

knechtischer Dienst. Ei ist nötig, daß solitie Leute, die ein hartes Joch zu tragen

haben, in einem gewissen Grade der Unwissenheit erhalten werden, damit sie weniger

fühlbar sür ihre Last sein: allein man muß sie gleichwohl so erziehen, daß sie in der
Rangordnung der erschaffenen Dinge einige Staneln über die Thiere zu stehen kommen:
denn sonst handelt man der Absicht des Schöpscrs, und selbst seiner eignen Absicht

entgegen."
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hinsichtlich des Schulgeldes aufgebessert und dafür die Inhaber der Schulstellen

reichlich mit Mehrleistungen bedacht. Daß aber manche Prediger die wenigen

Bessergestellten wegen einer Einnahme von etwa IVO oder 150 Thlr, beneidet

haben sollten, ist uns unbekannt und unverständlich.
„Das Wort von der Gleichstellung erregte viel Neid; denn was der eine

mehr hatte oder zu haben schien, sei es, weil der Acker besser war, sei es,

weil sonst die Stelle mehr eintrug, das wollte der andere auch haben, und

suchte es, wenn die Kammer nicht darauf einging, von der Dorfschaft zu be-

kommen; gar mancher wußte die alten schönen Lieferungen an Würsten und

Eiern als freiwillige Gaben sich zu bewahren." — Die Schulstellen waren

nicht im entferntesten gleich, und die Bestimmungen von 1770 können in

Wirklichkeit nur als eine Festlegung der Minimalbesoldung angesehen werden.

Schon das Schulgeld schwankte bei 1V und 4V Schülern zwischen 10 und 31 Thlr.

Dazu waren für das Zuviel der besten Stellen nur zuerst geringe Abzüge

gemacht. Von dem „vielen Neid" ist uns in den Akten auch nichts begegnet.
— Die alten Lieferungen an Wurst, Eiern u. f. w. blieben überall, wo sie

als Einnahme für den Küsterdienst betrachtet wurden und bei den Nebenschulen,

auf die das Besoldungsreglement keine Anwendung fand. Daß noch sonst

mancher sich die alten Naturallieserungen zu wahren gewußt, ist uns aus den

Akten nicht bekannt geworden.
Seite 280: „Denn bereits begannen die Prediger nicht mehr so sehr über

die Unwissenheit der ihnen unterstellten Lehrer zu klagen, als über deren Dünkel,

der sie aufblähe und des Herzogs Demut ihnen raube; sie seien ungehorsam und

widerspenstig und wollten sich nichts mehr sagen lassen, obgleich sie doch hinter

ihrem Hochmut die Rohheit der Seele nur schlecht zu verbergen wüsten. . . .

Solche in den Synodalberichten immer allgemeiner werdende Klagen u. s. w."
— Uns sind drei einzelne ähnliche Berichte aus dem ganzen Zeitraum vor-

gekommen. Von einem Allgemeinwerden solcher Klagen in den Synotal-

berichten kann nach unserer Bekanntschaft mit denselben keine Rede sein. Die

Geistlichen sprechen sichdurchweg anerkennend über die Schulmeister aus, und wo

sie tadeln, bezieht sichdieser Tadel mehr auf die Verhältnisse, als auf die Personen.

Für den Absatz auf Seite 274: „Für die Stadtschulen faßte die Regierung

folgende Einrichtungen ins Auge u. s. w." fehlen uns die Belege.

Im ganzen scheinen uns die Leistungen des Herzogs für die Schule, bei

aller Anerkennung unsererseits, doch etwas zu optimistisch dargestellt.

B. Die EntWickelung der «chule bis 1830.

Kapitel 39.
Ubersicht.

„Ein Exstrem ruft das andere hervor: Die zu stark und ein-
seitig angespannten religiösen Geistesvermögen während der pietistischen
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und abstrackt theologischenWeltanschauung und Erziehung erwecken
die ebensoeinseitigenDenkvermögen,und diesetreten aus den Richter-
stuhl, uni die bisherige Existenzder Wissenschaft,um überhaupt das
historischGewordeneund faktischVorhandene um seine Berechtigung
zu fragen."*)

Nur die Würdigung dieser Thatsache läßt die geistlichenund
geistigen Geschehnissein Mecklenburgnach 1785 verstehen. Der
Realismus und Deismus, besondersdurch Bacon, Spinoza und
Lockbegründet, hatte in der letztenHälfte des 18. Jahrhunderts in
Voltair und Rousseau geistvolleVertreter und Verbreiter und in
Friedrich dem Großen einen mächtigenBeschützergefunden. Für die
theoretischeund praktischeErziehung fanden die neuen Jdeeen in
Deutschlanddurch die Philanthropen Eingang.

Selbstverständlichkonnte unser engeres Vaterland sich auf die
Dauer nichtdagegenabschließen.Schon 1769 nanntederSuperintendent
Keßler zu Güstrow unter den in Mecklenburgim Schwünge seienden
Sünden auch Atheisterei, Deisterei und Naturalisterei. Wenn nun
auch die Regierung Friedrich des Frommen das Zutagetreten
dieser Richtungenstrenge unterdrückte, so konnte sie dochnicht ver-
hindern, daß dieselbenunter der Decke immer größere Fortschritte
machten. Unter der neuenRegierung Friedrich Franz I. trat der
Rationalismus in einer geradezu verblüffendenAusdehnung im
ganzen Lande in die Erscheinung. Die Schüler der ersten Klassezu
Boizenburg z.B. konntennach einem amtlichenBericht schon1787
„die Religion nach dem neusten, modernstenGeschmackerfahren."
Das 1789 in alle Domanialschuleneingeführte Beckersche Not-
und Hülfsbuch huldigte der freien religiösenRichtung.

Mit und durch den Rationalismus hielten zugleichverschiedene
neue Bestrebungen in Unterricht und Erziehung ihren Einzug. Es
sollte fortan das geistlose Memorieren aufhören und dafür das
Denken der Schüler gewecktwerden. Bei der Auswahl des Stoffes
wollte man in erster Linie die Rücksichtauf das praktische Leben,
das Nützlichkeitsprinzip, den Ausschlaggebenlassen. So machten
sichdie deutsche Sprache und die Realien: Geographie,Geschichte
und Naturkundemit immer mehr Nachdruckgeltend, und auch Tech-
nologie, Ackerbaukunde,Anthropologieund Belehrung über die ersten
Hülfsleistungenbei VerunglücktensolltenBerücksichtigungfinden. Da-
neben drängte das Nützlichkeitsprinzipin der Erziehung auf eine
möglichstallgemeineEinführung der Industrieschulen für Knaben
und Mädchen, wie dieselbendurch eine Regierungsverordnungvon
1792 allgemeinempfohlenwurden.

*) Schmidt, Geschichte der Pädagogik. III. 505.
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Auf dieseWeise wurde die Erziehung unter der neuen Beleuch-
tung eine Sache allgemeinen Interesses und allgemeiner Teil-
nähme. Es wurde dabeiallerdings, wie dies meistensder Fall zu sein
pflegt, viel mehr geredet, geschriebenund gelesen, als gehandeltund
verwirklicht. Die neuen Prinzipien kamen nur hier und da stück-
weise und nirgends ganz und konsequent zur Durchführung. Es
fehlten dazu abermals die nötigen Mittel und die geeignetenLehr-
kräfte.

Hinsichtlichder Vorbildung der Schullehrer war es zwar seit
der Neubegründung des Seminars zu Ludwigslust i. I. 1785
wesentlichbessergeworden,indessendie geringeAnzahl der Seminaristen,
sowie die ganze Art und Weise ihrer Ausbildung konnten den An¬
sprüchen doch nur schwachgenügen. Das 1790 an der Landes-
Universität errichtete p ä d a g o g i s ch- t h e o l o g i s che S e m i n a r i u m

scheintfür den Schulunterrichtwenig Bedeutung gewonnenzu haben.
Es macht die ganze Erscheinung des Schulwesenszu Ende des
Jahrhunderts auch eher den Eindruck des GehenlassenSund Still-
standes, als den einer frischenWeiterentwickelung.In den Kriegs¬
jahren nach 1805 ging dann der Stillstand in vielenCrten und auch
im ganzen in Rückgangüber.

Seit 1815 sieht man es wieder etwas reger werden auf dem
Schulgebiete, wenn auch zunächst nur wieder in Worten. Eine
thatsächliche, allgemeine Verbesserung trat erst in den 20er
Jahren nach der Aufhebung der Leibeigenschaft und zwar zu^
nächstblos für die Landschulenein. Die freigewordenenStaatsbürger
sollten durch eine bessereSchulbildung in den Stand gesetztwerden,
dieseihre Freiheit auchverständigund vernünftiggebrauchenzu können.
Zuerst ward der Hebel dort angesetzt,wo es a>n dringendstennoi-
wendig erschien, bei der ritterschastlichen Schule. Die Patent-
Verordnung vom 21. Juli 1821 regulierte die Vorbildung und Be
soldungder Lehrer, den Unterricht, den Besuchund die Beaufsichtigung
der Schule und brachte überhaupt das ganze ständischeSchulwesen
immerhin ein gut Stück vorwärts. Die D oma n i a ls chu le wurde
durch die Schulordnung von 1823 und deren Erläuterung von 1821
gleichfalls, besonders hinsichtlichdes Unterrichts, gefördert und die
Besoldungder Lehrer 1827 durch die Seperation der Weide und die
Errichtung von Obstbaumschulenneu geregeltund verbessert.

Die Stadtschulen haben sich während des Zeitraumes von
1756 bis 1830 gegen früher wenig und nur vereinzelt gehoben.
Der Unterrichtwar zwar durchBerücksichtigungder deutschenSprache
und der Realien in etwas naturgemäßer und zweckentsprechenderge-
worden, konnte aber wegen äußerer und innerer Unzulänglichkeiten
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und des mangelhaften, vielfachwillkürlichenSchulbesuchesnicht zur
rechtenWirkung kommen.

a. Das fürstliche Landschulwesen von 1785—J830-

Kapitel 40.

Der Schulen und Schüler Zahl; Schulbesuch.
Dem Umfange nach bestanddas fürstlicheLandschulwesen1799

nach der ältesten diesbezüglichenAngabe des Staatskalenders aus 434
Schulklassen,von denenetwa 130 zugleichmit Küsterstellenverbunden
waren. Bis 1808 waren 6 Schulstellendavon eingegangenund 3V
neueerrichtet, so daß sich also die Gesamtzahlauf 458 stellte. 1820
waren eS 34 mehr — 492 und 1830 abermals 46 mehr — 538.
Das macht dem Jahre 1799 gegenüber einen Zuwachs von 104
Klassen— 24%. Die Zahl der Landbewohner aber war in den
ersten 30 Jahren unseres Jahrhunderts um etwa 30°/° gewachsen.*)
Dazu hat das Domanium sich gewißmehr entwickelt,als die Ritter-
schast, und der Zuwachs machte sich naturgemäß besondersfür die
jüngeren Altersklassen,also auch für die Schule bemerkbar. Außer-
dem wurde die Schulpflicht durch das Gesetz von 1823 für die
Kinder des SchulorteS vom vollendeten6. Lebensjahre auf das 5.
zurückverlegt.

Einige Beispielemögen das Anwachsender Schülerzahl in den
Schulender einzelnenÄmter veranschaulichen:Im Grabower Amt**)
gab es 1790/91 noch 17 Schulen mit durchschnittlich55 Kindern
lGr. Laasch 96, Boek 31); 1800/01 17 Schulen ä 60 Kinder;
1810/11 17 Sch. k 68 K,; 1820/21 18 Klassenä 78 K. (Gr, Laasch
1822 bei 158 K. geteilt); 1828/29 24 Kl. ä 74 K. (Brunow 136,
(Söhlenund Loissowje 109, Techentin107 u. 88, und Gr. Laasch
86 u. 99).

Im Doberaner Amt waren 1801/02 noch 19 Sch. ä 52 K.;
1810/11 20 Sch. ä 61 £.; 1821/22 20 Sch. ä 66 K. (Hohenfelde102,
!)bersteffenshagen104 und Satow 108); 1831/32 28 Sch. ä S1 H.

Eine Minimalzahl fanden wir für 1830 in der Rehnaer
Gemeindemit 8 Sch. ä 45 K., eine Maximalzahl für 1831 im
Schweriner Amt mit 35 Sch. a 83 K. (Banzkow221 (2 Klassen)
Wittenförden211, Pampow 176, Dambeck149, Plate 134, Meteln
128 (2 Klassen)Kirchstück107 und Strahlendorf 122 (2 Kl.)

*) Die Bewohnerzahl des ganzen Landes betrug 1800, wie erwähnt, etwa 320 000, um
1830 rund 450 000. Die städtische Bevölkerung war nach Angabe des Archivs für
Vaterlandskunde (Jahrgang 1852) in derselben Zeit von 77 000 auf 135 000 und darnach
also die Landbevölkerung von 243 000 auf 315 000, das ist um 72 000 oder rund 30"/..
gewachsen.

*) Vgl. Kap. 35.
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Es zeigt sichdarnach besondersin den 20er Jahren eine stetig
wachsendeÜberfüllung vieler Domanialschulen.

Zweite Schulen gab es 1799 in Lübtheen und Wustrow,
1808 auch in Doberan und Picher «nachGeschlechterngetrennt),
1820 auch in Eldena, Muchow und Spornitz, in Dargun 3,
1830 auch2 in Gr. Zaasch, Tewswoos, Techentin «1826 geteilt
bei 179 K.), Glaisin, Gahlen, Banzkow, Meteln, Strahlen¬
dorf, Dümmerhütte, Warnitz und Neukloster.

Wo im übrigen die Zahl der Schüler für einen Lehrer zu groß
war, sollte derselbesich eine Hülfskraft suchen, die gleichzeitigmit
ihm in demselbenZimmer unterrichtete. Die Marimalzahl der von
einemLehrer zu unterrichtendenKinder wurde durch dieSchulordnung
von 1823/24 von 40 auf 50 erhöht und bei einer größeren Anzahl
eine Teilung, wenigstens bei dem nächstenLehrerwechsel,in Aus-
sichtgestellt. Jedoch die Teilung kam nur langsam, allgemeinererst
in den 30er Jahren, und die vorgeschriebenenHülsskräfte wurden
nur sparsam bei sehr großer Schülerzahl beschafft.

Der Schulbesuch war im Winter allgemein zunächst ein
ziemlich guter, wenn auch erst von Martini an. Schon 1793 aber
klagte der Superintendent zu Parchim, daß an manchenOrten
Trägheit und Saumseligkeit einreißen wolle. Von solcherSaumselig-
keit scheint man während des ganzen Zeitraumes nicht wieder los-
gekommenzu sein. Allerdings sind uns in den erhaltenen Berichten
ganz bestimmteAngaben nur einzelnebekanntgeworden: In Bernitt
war die Schule 1808/09 „ziemlichbesucht,"d. h., von den 49 Schülern
kamen im Winter einer 19 Wochen, sechszehn 18-, einer 17-,
fünf 16-, sechs 15-, zwei 14-, einer 13-, zwei 12-, drei 11-, einer
10-, einer 8-, einer 4- und neun garnicht. In Moltenow bei
Bützowkamenim Winter 1810/11 von 43 Schülern: Vier 20 Wochen,
zwei 19-, einer 18-, drei 17-, sechs 16-, zwei 15-, zwei 14-, einer
11-, zwei 10-, einer 8-, einer 6-, zwei 3-, vier 2-, drei 1- und
7 garnicht. Zu beachtenist dabei, daß die Jahre von 1808—11,
wenn auch nicht eigentlicheKriegsjahre, dochZeiten nationaler Not
waren. Vor 1806 und nach 1815 wird der Besuch wahrscheinlich
bessergewesensein.

Schulfrei sollten mich der Verordnung von 1823 sein: die
Mittwoch- und Sonnabendnachmittage, die drei Wochen der hohen
Feste und 6 Wochenwährend der Erntezeit.

Die Sommerschule war an zwei Tagen der Woche in der
älteren Zeit an den meisten Orten „in gutem Gange"; später
werden solcheBerichte immer seltener. In der Parchimschen
Superintendentur war es 1793 mit den Zommerschulen„hin tind
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wieder schlechtbestellt." 1804 waren ebendaselbstund 1809 auch
in der Schweriner Superintendentur nur in wenigenDörfern noch
Sommerschulen vorhanden. In der R elinaer Gemeinde wurden
dieselben 1791 nur von einigen kleinen Kindern besucht, in der
Gadebuscher Gemeinde wollte 1788 die Sommerschule „nicht in
Gang kommen" und 1822 war sie noch „nicht recht in Gang ge¬
kommen." In Gorlosen war sie 1810 längst in Vergessenheit
geraten und sollte wieder eingerichtetwerden. Bei dem „ziemlichen"
Besuchin Bernitt waren im Sommer 1808 von 34 schulpflichtigen
Kindern gekommen: Eines 7 Wochen, eines 6-, drei 5-, zwei 3-,
eines 2- und die übrigen 26 überhaupt nicht; in Moltenow 1810
von 34 Kindern vier je 4 Wochen, eines 3-, zwei 2-, eines 1-
und die übrigen 24 garnicht.

Als die Verordnung von 1823 die alten Vorschriftenüber die
Sommerschule abermals erneuerte, hatte das zwar manche gute
Wirkung gethan, eine durchgreifendeBesserung aber dochnicht be
wirken können. Der Konsistorialrat Ackermann zu Schwerin
stellte daher den GeistlichenseinerSuperintendentur 1827 die Frage,
welcheHindernissebisher der regelmäßigenHaltung der Sommerschule
im Wege gewesen, und auf welcheWeise diese zu entfernen sein
möchten!' Die längeren und kürzeren Antworten beklagen, daß die
Gemeindeweidenund -Hirtenimmermehr abgeschafftund daher immer
mehrKinder zum Hüten gebrauchtwürden, daß auch die Schullehrer,
ohne Vergütung für die Sommerschule,bei ihrer geringen Besoldung
auf ihrem Ackeroder beim Handwerkfür das täglicheBrot arbeiten
müßten. So blieben die Verhältnisse der Sommerschulenoch für
Jahrzehnte ungeordnet.

Über das Hüten als Hinderungsgrund für die Sommerfchule
und die Schule überhaupt ließ sichder Präpofitus Klotz zu Meck-
lenburg also vernehmen:

»Mit Hunger und Kummer bringt der Tagelöhner seine Kinder — er
soll deren 4 oder 5 haben — durch den Winter. Daß ich aber die Farben
nicht zu grell auftrage, ist einleuchtend, da der Drescher vor zwei Wintern
täglich bei den niedrigen Preisen 2 höchstens 3 ß erdreschenkonnte. Die
Frau soll neben ihrer Wirtschaft anl Spinnrocken auch ebensovielverdienen.
Kann der Tagelöhner mit Frau und vier Kindern davon leben? Kann er
dafür sichalle kleinen Bedürfnisseschassen?Sich und seineFamilie notdürftig
kleiden? Muß er nicht zu solchenZeiten Schulden machenund es darauf an-
kommen lassen, ob und wann sie bezahlt werden?" Im Frühjahre geht er
aus, seinen Sohn und seine Tochter von 11 und mehr Jahren beim Bauern
zu vermieten. Da macht der Vater zur Bedingung: „Mein Kind muß aber
wenigstens zwei Tage in der Wochezur Schule gehen. Jetzt lacht der Hans¬
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wirt und erwidert: Soll ich denn die beidenTage die Gänse selbst hüten oder

durch einen andern hüten lassen? Soll meine Frau oder eine andere Kinder.

Wärterin sein? Das geht nicht an. Könnt und wollt ihr davon abstehen, so

nehme ich euer Kind an, sonst nicht. , , . Aller Orten würde er diesenBescheid

erhalten, er muß ja sagen. Eben dieserTagelöhner hat noch einen Sohn oder

eine Tochter von 1V Jahren, ein Kind von 7—8 Jahren und ein Kind von

1—IV? Jahren. Wer muß das kleinstewarten, wenn die Mutter im Hofdienste

geht? . . . Das ist aber das Haupthindernis bei der Klasse der Tagelöhner/'

Neben den allgemeinenBerichten giebt auch die Handhabung
der Schullisten und Schulstrafgelder über den Schulbesuch
Auskunft. Nach der Schulordnung von 1771 sollten, wie erwähnt,
die SchulmeisterVersäumnislistenführen und dem Pastor und durch
diesendemAmte zur Bestrafung der Säumigen aushändigen. Solche
Schullisten scheinenin der älteren Zeit auch durchwegeingeschicktzu
sein. Im Hagenower Amt wurde aufgrund derselben 1788/89
von den besonders Lässigen folgende Strafgelder eingezogen: Aus
Granzin 3 Rthlr. 18 ß, aus Pätow 3 Rthlr. 9 ß, aus Bakendorf
1 Rthlr. 27 ß und aus Viez 6 fj.*) Jedoch die Lehrer scheuten
sich, die unerlaubten Versäumnisseanzuzeigen, die Schulzen machten
Schwierigkeiten,das Geld einzufordern, und die Leute murrten laut
und sagten, eS könne dies unmöglichdie Meinung des Herzogs sein.

Durch solcheSchwierigkeitenkamen die Strafgelder und dann
auch bald die Listen immer mehr in Wegfall. Als im Jahre 1810
bei den Predigern des Landes nach den Listen und Strafgeldern
angefragt wurde, stellte sich heraus, daß Listen nur an ganz wenig
Orten und Versäumnisstrafen noch weniger gebräuchlichwaren. In
der Rehnaer Gemeinde hatten die Schulmeister durch die Listen
„den Haß der Bauern aus sich geladen." Der Boizenburger
Präpositus Drevs schrieb: Das Einschickender Schultabellen „ver
säumen die Landschullehrer,um sich bei den Bauern nicht in Ver
legenheitzu bringen. Sie sind von denselbenso sehr abhängig und
können in gar vielen Fällen ihre Hülse und Dienste nicht entbehren,
wollensichalsodieselbennichtzu Unfreundenmachen."Aus Zahrens
darf bei Boizenburg berichteteder Pastor 1811: Will der Prediger
einzelneseiner Gemeinde durch Schulstrafenzwingen, so verdirbt er
es ganz mit ihnen und macht sich bei ihnen verhaßt, schadet sich
dadurch in anderer Hinsichtvielleichtmehr, als er gewinnt. — In
einem Bericht aus Bützow ließen sichdie Prediger also vernehmen:
„Möge der Strafgelder, die lange Zeit vor uns abgekommen,nicht
wieder gedachtwerden. Sie sind eine Quelle des Hasses gegen den

*) Es wurden dafür angeschafft Bibeln -,u 32 ß. Fibeln zu 3--. Katechismen 4 Papier

das Buch zu 6 und eine Rechentafel für Bakendorf zu 8 B 9 Pfg
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Lehrer und Prediger, eine Nahrung für die Leidenschaftschlecht'
denkender,eigennütziger(?), hartherziger Schulmeister und wegen der
UnzuverläßlichkeitsolcherZeugnisse von solchenMenschen selbst den
Beamten verdächtigund werden von ihnen nicht gern gesehen. Aus
ähnlichenGründen sind die jährlichenAmtsorder zur Haltung von
Sommerschulenlange vor unserer Zeit eingeschlafen. . . man würde
zu diesendrückendenZeiten über neuen Druck klagen, wenn auch die
Schulstrafen erneuert werden sollten, unter denen Geldstrafen wohl
die unzweckmäßigstensind." Zum Schulbesuchauf dem Lande seien
die Prediger nicht vermögend, da sie keineAnspannung und viele
Geschäftehätten. — Den Beamten wird von den Geistlichenwieder-
holt der Vorwurf gemacht,daß sie die Strafgelder garnicht oder doch
zu lässig einzögen.

Nach der Schulordnungvon 1823 solltendie Listenvierteljährlich
eingeliefertwerden. In der Superintendentur Parchim wurden sie
1830 den Beamten nicht eingereicht, weil diese alle Versäumnisse
ungeahndetließen. — Das alles läßt für den Schulbesuchnicht das
Beste schließen.

Kapitel 41.
Vorbildung der Schullehrer.

Die Vorbildung und damit zugleich die Amtstüchtigkeit
der Lehrer machtewährend des besprochenenZeitraums einen wesent-
lichen Schritt vorwärts. In dem neubegründetenSeminar zu
Ludwigs tu st*) sanden zunächst gleichzeitig10 Seminaristen aus
herzoglicheKostenund von 1795 an daneben5, später 7 Seminaristen
auf eigene Rechnung ihre Ausbildung. Seit 1789 mußte jeder
Seminarerspektant als Weber oder Schneidergeselleausgeschrieben
sein, damit er schonbei seinemersten Eintritt in die Welt gelernt
habe, vorlieb zu nehmen, und das Mühseligeund Beschwerlichedieses
Lebenszu tragen, auchbei der AufforderungzumEintritt ins Seminar
als Handwerkerseine alten Verhältnisseleichterlösen könne.

Der Kursus im Seminar sollte zweijährig sein, bei der
großen Nachfragejedochwurden die Seminaristen, besonders in der
ältestenZeit, oft schon nach einigen Monaten und auch noch am
Ende der Periode nach einemJahr ins Amt entlassen. Den Unter¬
richt erteilten der Inspektorund ein Seminarlehrer, einzelneStunden
besondereHülfslehrer. Inspektor und Seminarlehrer waren zugleich
Lehrer der zuerst zwei-, von 1821 an dreiklassigenZeminarschule
und mußten in derselbenwöchentlichje 26 Stunden unterrichten.

*} Vgl. Das landesherrliche Schullehrer'Seminar Schwerin. 1882
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Diesem Unterrichte wohnten die Seminaristen bei, und durch dieses
Muster sollten sie hauptsächlichfür ihr späteres Amt vorgebildet
werden. Die reiferen unter ihnen mußten am Nachmittage Die am
Vormittage durchgenommenenPensen mit den Schülern wiederholen
und dadurch sich selbst im praktischenllnterrid)! üben. Die Vor
bildung war dadurch direkt und in erster Linie eine praktische. Div
nebenkam die allgemeine,wissenschaftlicheAusbildungder Seminaristen
in besonderenUnterrichtsstundenweniger zur Geltung. Im Jahre

'X 1800 |. B, sollte dieselbevermittelt werden in 2 Religionsstunden,
2 Std. Moral, 1 Std. Orthographie, 1 Std. Schönschreiben,1 Std.
Rechnen, 1 Std. Geographie, i 3tb. Raturgesch ichte,.1 Std.
Singen und 4 Std. Klavier. Seit 1797' wurde auch Unterricht in
der^Obstbaumzuchterteilt.

Wenn man nun dabei erwägt, daß 1. die Seminarlehrer junge
Theologen waren, bei denen man ausgesprochenennaßenweniger
großes Geschickals gründlicheKenntnissevoraussetzte,daß 2. selbst
die Inspektoren häufiger, in 45 Jahren 9 mal wechselten,daß 3. die
Hauptkraftnaturgemäßden 200, 300, ja zuZeitenüber 400 Schülern
der Seminarschule mußte geividmet werden, daß 5. der Inspektor
und gleichzeitigerSeminarschullehrer ebenfalls noch Speisewirt der
Seminaristen und von 1810 an auchBerechner des Seminars, sowie
Hülfsprediger der Hofgemeindesein mußte, so folgt daraus mit
Sicherheit, daß unter solchenUmständen in den wenigen Stunden
und der kurzenZeit an den schwachvorbereitetenZöglingen nur recht
bescheideneResultate konnten gezeitigtwerden. Es wurde deshalb
wiederholt und allmählich immer mehr in den Akten und in den
öffentlichenTagesblättern über die mangelhafte Vorbildung der
Schullehrer Klage geführt. SolcheKlagenwaren um somehr gerecht¬
fertigt, als alle Lehrer aus der früherenPeriode, sowie ein gut Teil
aus der lausenden, ohne alle Seminarbildung ins Amt gekommen
waren. Die in den ersten 50 Jahren ausgebildetenSeminaristen,
etwa 300 an der Zahl, konntenfür alle Domanial- und eine Reihe
Stadtstellen nicht genügen. Darum wurdenzumeistauchjetztnochdie
Bedienten der Superintendenten ohne Seminarbildung angestellt.
Ebensogeschahdies für die schlechterenStellen mit jungenLeuten,die
in überfüllten Klassenals Hülfslehrer gedient hatten, oder auch ganz
ohne Porbereitung waren.

Manche Geistliche des Landes waren dabei nur zu leichtzu-
frieden mit dem Wissen und Können der Schulamtsbewerber. Der
Oberhofprediger und Superintendent Konfistorialrat Pafsow, der
geistigeVater und Berater des Seminars, und mit ihm die Regierung
habensolcheAnsichtenwiederholtenergischzurückgewiesen.So empfahl
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1795 der Prediger Hummel zu Steffens Hägen einen Schneider
für die Schulstellezu Reddelich und urteilte über denselben:„Es
hat dieser Mensch, ob er zwar nicht ist eigentlichpräpariert worden,
dochhinreichendGeschicklichkeit,diesemDienst vorzustehen." Bei der
Prüfung durch den Superintendenten Passow zu Sternberg aber
ergab sich, „daß er nichts weniger als ein brauchbarer Lehrer sei,
nicht nur sein Buchstabierenund Lesen war gänzlichunvollkommen,
sondern auch seineReligionskenntnisseso mangelhaft, daß er mit den
Grundwahrheiten derselben durchaus unbekannt war." Als Pastor
Wiggers zu Biestow 1786 meinte, daß der 17jährige Sohn des
verstorbenenSchulmeisterszu Lüttenschwaßin einem halben Jahr zu
einem tüchtigenNachfolgerseines Vaters iin Seminar könnte gebildet
werden, schriebder OberhospredigerPassow: „Und ob ich gleichgar
nicht der Meinung des EhrenpredigersWiggers bin, daß einMensch,
der zur Erlernung eines jeden Handwerks mehrere Jahre gebraucht,
in einemeinzigenhalben Jahr zu einem würdigen, tüchtigenSchul-
meister gebildetwerden könne, sondern vielmehr glaube — obgleich
jeneMeinung in unsermVaterlande dochallzusehrausgebreitetist —
daß zur gewissenhaftenVorbereitung eines Lehrers der Jugend,
und wärens auch nur arme, aber doch in Gottes Augen theure
Bauerkinder, mehrere Jahre erforderlichsind, zumal, wenn man mit
den elendenKenntnissenso mancher,nach einemSchuldienstringender
Tubjekte und mit ihr n oft ganz umnebeltenKöpfenbekannt ist." —
Ein für die Schulstellezu Jabel von dem Prediger Klotz zu Ülitz
vorgeschlagenerSchneider aus Neustadt wurde 1787 von Passow als
durchaus unwissendund untüchtig befunden. Die Regierung schrieb
deswegen an den Prediger Klotz: . . Da Prüfling „in solcher
Prüfung aber außerordentlichunwissendbefundenmorden ist, so lassen
wir dem EhrenpredigerKlotz hiedurch unverhalten sein, daß dieser
sein Vorschlagbei so bewandtenUmständen, nicht acceptirt werden
konnte. Im übrigen aber wir uns sehr wundern müssen, wie er
uns ein so unwissendesSubjekt zur Verwaltung eines Schulamtes
hat vorsctlagen können. Wir wünschendaher, daß er in Zukunft
mit dergleichenVorschlägensich nicht befasse,sondern die Auswahl
der Subjekte zur Besetzung eines oder andern in seiner Parochie
wieder vakant werdendenSchuldienstesUns lieber allein überlasse."

So blieb für die Vorbildung in der Folgezeit noch sehr viel
zu thun übrig, im Vergleichzu der Vergangenheitaber war es trotz
aller Mängel wesentlichbessergeworden.

Im Anschluß an die Lehrerbildung erwähnen wir ein paar
methodische Schristen, die neben den Büchern von Stresow
und Loeseckebei den Lehrern des Landes Verbreitung fanden.

13



1. Daniel Joachim Köppen, Pastor zu Zettemin, Unterrichtfür
Schullehrer an niederen Schulen. Eine in Hamburg aufgegebene
und mit dem ersten Preise gekrönteArbeit. Rostockund Leipzig.
1781; Zweite Auflage 1788. Der erste Abschnitt handelt von
der nötigen Beschaffenheitdes Schulmeisters, der zweite von den
Sachen, die in der Schule und von der Art, wie sie zu treiben
sind, der dritte von der Ordnung und Verbindung der Lektionen
und von der Einteilung der Schule und der vierte von der Schul-
zucht. Eine Zugabe bringt Formulare zu Briefen, Verschreibungen,
Quittungen u. s. w. Die 314 Seiten Text bieten einen einfachen,
knappen, klaren Vortrag.*)

2. „Anweisung für Küster und Landschullehrerin Vorlesungen
vonFriedrichLudwigReinhold, Prediger zuWol deckundPäsenow.
Rostockund Schwerin." Erster Theil 1827, zweiterTheil 1828. Nach
der Einleitung ist das Werk entstanden aus Vorlesungen, welcheder
Verfasser seit mehreren Jahren Männern und Jünglingen zur Vor-
bereitung auf das Schulamt gehalten hatte. Als Quellen werden
neben dem erwähnten Buche von Koppen die Schriften von Dinter,
Harnisch, Niemeyer, von Türk, Zerrenner u. a. erwähnt. Die beiden
Teile enthalten auf circa 600 Seiten 30 Vorlesungen, einige Zer-
gliederungsprobenund eine kurze Geschichtedes deutschenVolksschul-
wesens. Die Anweisungenstellenan die erzieherischeund unterrichtliche
Thätigkeit der Schule hohe Ansprüche und behandeln alle amtlichen
und außeramtlichenVerhältnisse des Lehrers und Küsters in einer
anschaulichen,eindringlichenSprache.

Kapitel 42.

Besoldung und Versorgung.

Für die Besoldung normierte bis zum Jahre 1827 das
Regulativ von 1770. Darnach wurde der größteTeil der Besoldung
in Naturalien gewährt, und nur das bare Schulgeld war den Preis-
schwankungen unterworfen. Von den letzterenmögen die Preise
des Roggens und des Grundbesitzesin den verschiedenenJahrzehnten
ein ungefähresBild geben. Der Roggen kosteteä Schffl. 1780—89
durchschnittlich34 ß, 1790—99 43-, 1800—99 68-, 1810 —19 48-
und 1820—29 28 §.**)

Der Durchschnittspreis für 1 Schffl. Aussaat betrug beim
VerkaufvonmecklenburgischenLehngütern: 1780—89 12 Rthlr. 16 ß,

*) Universitätsbibliothek 511 Rostock.

**) Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. 1873. Bnd. 7. Heft 3 u. 4.
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1790—99 23 Rthlr. 14 ß, 1800—09 33 Rthlr. 16 ß, 1810—19
19 Rthlr. 29 ß, 1820—29 21 Rthlr. 31 §*)

Das bare Schulgeld hatte also in der Mitte der Periode
einen nur halb so hohen Wert als zu Anfang. Hiervon abgesehen
wurden die Lebensbedingungenund Bedürfnisse allmählichauch für
das Land immer mannigfaltigere, und das feste Einkommenivollte
immer weniger zur Befriedigung derselben hinreichen. Aus diesem
Grunde enthalten die Akten jetzt wieder eine Reihe von Klagen
über zu geringes Einkommen. 1806 hatte ein Lehrer zu Redentin
seine Stelle verlassen, weil er nicht davon leben konnte. Aus
Mühlenrosin schrieb ein Seminarist Haacker: „Daß ich aber
auf gegenwärtiger Stelle durch Hunger umkommenmuß, solchesist
schonlange aus allen meinen allerunterthänigstenSupplicen erwiesen
worden. An Ew. KöniglicheHoheit gebe ich daher ohne weitere Be-
denkenmeinebrotloseSchulstelleallerunterthänigstzurück... ich gehe
unausgehaltenmit meinemClaviere und Büchern davon." 1830 war
ein Schullehrer aus derselbenStelle wegen großerArmut in Schwer-
mut verfallen.

Eine wesentlicheAenderung brachte das Jahr 1827 durch die
Bestimmungen über das Separieren der Dorfweide. Nach der
Verordnung vom 30. März sollten gewissenhafteTaratoren den
Schullehrernfür die in Wegfall kommendeWeidefreiheitein Äquivalent
von 33/* Kuhweide, wenn möglichin Verbindung mit ihren Äckern
zumessen. Wenn die Bonität eine Stallfütterung oder das Tüdern
des Viehes nicht gestatte,sollten für die Heranziehungvon Busch zur
Einfriedigung der Weidekoppelnoch 100 Ruten besonders gegeben
werden. In demselbenJahre wurde auch bestimmt,den Lehrern zur
Anlegung einer Baumschule100, später 50 $. Land herzugeben.

Auf dieseWeise wurde die volle Ackerkompetenz einer Schul-
stelleauf etwa 1800 9t. mittleren Bodens gebracht,mit Einschluß
der Wiesen auf etwa 2200 QR.**) Bei ganz gutem Boden wurden
es etwa 600 [JR. weniger, bei schlechtemBoden entsprechendmehr.
Freie Ackerbestellung sollte gesetzlichnachwie vor nur für 4 Schffl.
Aussaat gewährt werden/""') In manchenDörfern bestellteindessen
von vornherein die Gemeindeden ganzenAckerunentgeltlich. Hier-
durch, sowie durch den Umstand, daß die Wirtschaft des Lehrers
einevollereund damit günstigerewurde, ward die Veränderungzugleich
eine Verbesserung.

*) Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. 3880. Heft 3 u, 4.
»*) Zu den früher vorhandene» 400 [] SN.tarnen 33/i Kuhweide zu je 250—350 [ R. -

11009!.,
100 R. zu einer Buschkoppel, 100 R. zu einem Obstgarten und ungesähr ebenseviel zur
Umsriedigung der Kompetenz mit einem Kegelgraben.

»*) Naäi einer späteren Verordnung von 1850 sollte die Gemeinde gegen eine nicht zu Hobe
Bezahlung von feiten des Lehrer- auch das übrige bestellen.

13*
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Nach einer Verordnung von 1828 wurden allenLehrern, welche
in der Regel über 50 Schüler hatten, außer den 4 Faden Holz noch
jährlich 4000 Torf gegen Erlegung des Stech- und Zählgeldes be-
willigt.

Breitere Mitteilungen über den wirklichenErtrag von Schul-
stellen zu Ende der 20er Jahre enthalten die Auszüge aus den
Districksprotokollendes meckl. patriotischen Vereins aus dem
Jahre 1830/") Der Amtsverwalter Schuhmacher zu Grabow
(von 1832 an Revisionsrat bei der Regierung zu Schwerin) hatte
sich von dem patriotischenVerein beauftragen lassen, seine Ansichten
über die Besoldung der Schullehrer darzulegen. Um dafür eine
Grundlage zu gewinnen, hatte Schuhmacher1827 die 34 Landschul-
lehrer des Gabrower Amtes ihre Einnahmen aufrechnen und von
den Schulzen bescheinigenoder berichtigen lassen. Das Minimum
betrug 62 Rthlr. 20 ß, das Maximum (einer Küster-, Organisten-
und Schulstelle)152 Rthlr. 43 ß, das Mittel etwa 100 Rthlr.""")
Für Schuhmacherbestand darüber kein Zweifel, daß die Dorfschul-
lehrer im allgemeinen nicht hinlänglich besoldetwurden. Zur Ver
anschaulichungundBegründungführteer eineAufrechnungdesOrganisten
Bade zu Loisow vor, zu dem der Amtsverwalter das Vertrauen
hatte, „daß er ohne Rücksichtauf sein Interesse die Wahrheit sagen
werde." „Diese Ausarbeitung prüfte demnachein gebildeterFörster
und fand sie in fast allen Gegenständenrichtig und seiner Erfahrung
entsprechend." Bade berechnetedie Barausgabe einer aus 6—7
Personen bestehendenLehrerfamiliealso:

Rthlr. ß
Ackerbestellungaußer den freien Fuhren 10
Tagelohn 6
Lohn für ein Dienstmädchen 12 —
Lohn für einen Hirten 6 —
Zur ErhaltungderinnernBefriedigung(umHofn. Garten) 2
Für 3 kleineSchweine 6 —
Zur Erhaltung ackerwirthschastlicherGeräthe .... 3 —
Zur Erhaltung der Küchen-und Tischgeräthe ... 1 32
Salz 1 24
Lichter 1 32
Seife 1 24

•) Regierungs-Bibliothek. Zum Teil abgedruckt im Schulblatt von 1873 und bei Frahm
Die Besoldung der Lehrer ic.
Der meckl. patriotische Berein, der von 1817 an bestand und dessen Zweck neben der

Veredelung landwirtschaftlicher Produkte auch auf die sittliche Bildung der ackerbau-
treibenden Bevölkerung gerichtet war, hat wiederholt anregend in Schulfragen gewirkt.

**) Ein Tagelöhner verdiente im Grabower Amt um dieselbe Zeit etwa 75 Rthlr. jährlich.
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Rthlr. ß
6 Pfd. Wolle s 8 ß 1 —
16 Pfd. Kaffee ä 10 ß 3 16
Zucker 2 —
16—20 Kannen Branntwein (für die Ackersleute). . 3 —
Für Bücher 2 —
Schreibmaterial — 32
Schulbücherfür die Kinder 1 —
Für Kleinigkeiten,Sicht- und Graupengeld, Rasirzeug,

Wichse 1 —
Taback 4 —
Wittwengeld (sobald die Kasseim Gange) .... 7 -—
Zur Brandkasse 1 16
Contribution — 32
Zur Armenkasse — 24
Für den Nachtwächter , . . . — 16
Schneiderrechnungfür männlicheKleidung .... 3 —
Weberrechnung 3 —
1 Tuchrock(an Stoff) 5 —
1 Beinkleidvon Tuch 2 —
Ein Sommerkleidträgt er von Leinen, jedochbedarf er

ein sonntägliches — 32
1 seidenesHalstuch — 32
1 tucheneoder Casimir-Weste • . . — 32
1 Hut oder Kipse — 40
1 Paar Stiefel (im Hause trägt er Pantoffel) ... 2 24
Die Frau trägt im Sommer alltäglichein eigengemachtes

Kleid von Leinen. Färbelohn — 40
Im Winter bedarf sie ein wollenes Kleid, etwa von

Gaschenzeug,wozu 6 Ellen erforderlichä 24 ß . 3 —
Ein Unterkleid 1 8
Ein Tuch — 24
Ein Gartenhut — 16
Schuhe und Pantoffel 1 24
1 Schürze druckenzu lassen — 24
Zur Kopfbedeckung — 32
Zur Erhaltung und Ersetzung der verbrauchtensämmt-

lichenKleidungvon den Schuhen bis zum Hute . 4 —
Bekleidungfür 3—4 Kinder 12 —
Zufällige Ausgaben (Arzt, Apotheke:c.) 5 —

Summa 127 —
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Einzelne Posten dieser Schätzung wurden von dein Amtsverwalter
als zu hoch,dafür andere aber wieder als zu niedrig erachtet, so daß
das Ganze dochzu recht bestehenbleibe.

Dieser Ausgabe steht nach Bades SchätzungfolgendeEinnahme
gegenüber:

Aussaat. Ertrag. Verbrauchs Uberschuß. Wert.

Roggen: 5 Schffl. 6. Korn. 25 Schffl. — —

Hafer: 3 Schffl, 8. „ 4 „ 17 Schffl, 8 rr 24 ß
Gerste: 1 Schffl. 8. „ 7 „ — —

An Heu, Stroh, Flachs u. s. w. ist Notbedarf vorhanden.
Für Butter und ein fettes Kalb 10 rr — ß
Für ein Schwein 8 rr — ß
Schullohn für 75 Kinder . 38 rx — ß

Summa 64 rr 24 ß
Die Einnahme bleibt also 62 Rthlr. 24 ß hinter der Ausgabe
zurück. Auf grund einer zweitenvon einem Erbpächter Manzel in
Earenz aufgestelltenRechnungvernotwendigtesichnachSchuhmachers
Meinung gleichfalls eine bare Zulage von etwa 60 Rthlr.*) Die
alten Schullehrer mußten daher ein gut Teil ihres Unterhaltes dnrch
ihrer Hände Arbeit auf dem Acker oder im Handwerkzu verdienen
suchen. Die Regierung verlangte darum auch noch immer von jedem
Seminarerspektanten,daß er ein Handwerk verstehe.

Über die zu niedrige Besoldung der Landlehrer schrieb der
Amtmann Michaelsen zu Neubukow in den Annalen der mecklen-
burgischenlandwirtschaftlichenGesellschaft1831: „Aber durch nichts
wird der Trieb zum Guten mehr erstickt,als durch das Bewußtsein,
daß man zwar redlichseine Pflicht thut, und dies dochnicht erkannt
wird, ja daß man sogar nicht ein ausreichendesAuskommendabei
hat. Wenn Nahrung und Kleidung fehlen, wo soll der Mut und
die Kraft zur Arbeit herkommen,und'zwar zu der schwierigstenArbeit,
die es vielleichtgiebt?" Michaelsen schlug vor, dem Lehrer außer
Wohnung, Garten, Feurung und Weidefreiheit für 2 Kühe nach
Maß seines Wirkens 70 bis 100 Rthlr. zu geben.

Mit der Mehrbelastung der Lehrer durch die größere Acker-
kompetenzwar der Amtmann Michaelsen, sowie mehrere Geistliche,
darunter auch der Superintendent Ackermann zu Schwerin nicht

*) In Baiern war 1811 das Minimum auf 300 Fl., in Nassau 1817 auf 200 Fl. und in

Lippe auf 150 Rthlr. festgesetzt worden. (Heppe a. a. O. I. 275). Die Durchschnitts¬

besoldung des preußischen Landschullehrers betrug nach Erhebung der Regierung in den

Jahren 1819—21 elwa 80 Rthlr. lClausnitzer, Geschichte de* preußischen Unterrichts¬
gesetzes. Berlin. 1891. S. 92.)
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einverstanden. Der letztere erklärte im Kirchen-und Schulblatt von
1832 Heft 2: „Denn, was hilft es, tüchtigeSchullehrer zu bilden,
wenn sie dochihr Geschäftals solchesin ihren künftigenStellen mit
Ruhe zu treiben, behindertsind? Das ist aber wirklichder Fall, und
zwar wegen der ja beliebtenneuen Regulierung ihrer Ländereien."
Besonders drückendmüssees wirken, daß die Gemeindenur 4 Schffl.
Aussaat zu bestellengehalten sei. „Sein Einkommenreicht nicht hin,
sichLeutezu halten; er selbstmuß unter HülfeseinerFrau und Kinder,
bei Garten und Feldarbeitenmitarbeiten, folglichdie Schule hinten-
ansetzen. Wer sieht es also nicht ein, daß unter diesenUmständen
der Schullehrer seiner eigentlichenPflicht nicht so genügen könne als
er solle?"

Ein anderer Geistlicherschriebin demselbenJahrgange Heft 4:
„So existieren denn an vielen Orten Sommerschulennur auf dem
Papier, und — man darf daran nicht zweifeln— wenn auch andere
Ursachen mit dazu beitragen, vorzüglichauch darum, weil man die
Schulmeisterzu Ackersleutengemachthat."

Die Versorgung alter, dienstuntauglicher Lehrer mar
zunächstnach wie vor ungeordnet. In der ältestenZeit wurden nur
in einzelnenFällen kleine Unterstützungenbewilligt. 1788 nach
Schmölen 6 Schffl.Roggenund 2 Fuder Holz, 1799 nach Bene-
kcnhagen 10 Rthlr., 6 Schffl.Roggenund 2 FadenHolz und 1802
nachDehmen 24 Rthlr. jährlich. Nach einerVerordnungvon 1825
solltenregelmäßigangemessenePensionen gegebenwerden,wie dies
schoneineZeit lang geschehensei. Die Superintendentenund Beamten
sollten die Höhe nach den Lokalverhältnissenbemessen.Es erhielten
ein SchullehrerzuPlatschow 1826 und ein anderer zu Püttelkow
1828 je 24 Rthlr. jährlich. Im allgemeinenmußten die alten Lehrer
auchjetztnochsolangeals irgendmöglichbeider Schuleaushaltenund
sichzuletztnachgegebenenUmständendurchAngehörigeodereineandere
Hülfskraftvertretenlassen. Häufigbenügtesichin der älterenZeit ein
Adjunkt, dein die Nachfolgeversprochenwar, wie 1810 zu Tessin
bei Boizenburg, mit Wohnungund Kostbis zum Tode seinesVor-
gängers.

Den HinterbliebenenSchullehrerwitwen sollte nach einer Ver-
ordnung von 1784 ein Gnadenjahr gewährt werden. In dieser
Zeit konntensie die Schule mit Hülse der Ihrigen fortsetzen,oder
wo das nichtanging, wurde ihnen ein „Mann, der das Schulwesen
wohl versteht,oderein Präparatus zugeschickt."Ein solcherAssistent
sollte von der Witwe haben: Freie Wohnung, freien Tisch, freie
Wäscheund einenSchullohnvon wöchentlich8 ß bis zu 30 Schülern,
12 ß bis zu 50 Schülern oder 16 ß bei mehr als 50 Schülern.
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Nach dem Gnadenjahr waren die Witwen allgemein auf sich
selbst angewiesen und mußten sehen, wie sie sichund die Ihrigen
durchbrachten. Nur vereinzeltbei dringendsterNot erhieltensiekleine
Unterstützungen:In Brudersdorf 1787 jährlich4 Rthlr., in Drie-
berg 1788 für eine Witwe und 5 unmündigeKinder jährlich6 Schffl.
Roggen, in Bellahn 1796 1 Sack Roggen und 6 Rthlr., in Ban-
dekow 1825 5 Rthlr., in Parkentin 1822 10 Rthlr. und in
Retschow 1830 30 Rthlr. In Heidhof hatte sichdie Lehrerwitwe
Abel von 1822—26 durch Arbeiten im Tagelohn ernährt, von
1825—31 erhielt sie jährlich 4 Rthlr. Mietsunterstützung; 1831
wurden der 63 Jahre alten Frau, die wegen eines gebrochenenund
steifgewordenenArmes nicht mehr auf Tagelohn gehen konnte, auf
ihre Vorstellung jährlich 18 Rthlr., 1 Faden Tannenholz und 4000
Torf bewilligt. VerschiedenenWitwen wurde ihr Unterstützungsgesuch
abgeschlagen. Die LehrerwitweKnochen aus Peckatel, wohnhaft
zu Plate mit 3 Kindern, von denen das jüngste 2 Jahre alt war,
wurde abgewiesenauf grund eines Berichtes der SchwerinerBeamten:
„Nach Versicherungdes Plater Schulzen ist die Schulmeisterwitwe
Knochen zu Plate nicht so dürftig, daß sie nicht ohne Unterstützung
sollte leben können, sie ist von allen Abgaben frei und verdient sich
ihren Unterhalt mit Spinnen und Handarbeit, wir können deshalb
nicht für Supplikantin reden u. s. w."

Angesichts der überaus traurigen Lage der Lehrerwitwen und
-waisen machte der Organist Christmann zu Eldena im Auftrage
mehrerer Kollegen 1806 und 1811 der Regierung Vorschlägezur
Gründung einer Witwenkasse für unstudierteKirchen-und Schul-
diener. 1812 wurdenauchvon der Regierung mehrere „preiswürdige
Männer" beauftragt, zur Errichtung einer solchenKassedie erforder-
lichenVorbereitungSinaßregelnzu beraten, angemesseneVorschlägezu
entwerfenund bei der Regierung einzureichen. Im Frühjahre 1820
schien die Eröffnung eines solchenInstitutes nahe zu sein, ist aber
aus unbekanntenGründen wieder ins Stocken geraten.") Später**)
wollte man die Lehrer in die Witwenkasseder großherzoglichenBs-
dientenaufnehmen, aber auch dieserPlan kam nicht zur Ausführung.

Kapitel 43.
Unterrichtsfächer und Schulbücher.

Wir betrachten zuvörderst wieder den Religionsunterricht.
Im Gegensatzzu dem früheren vielfacheinseitigenHervorhebendes

*) Also berichtet Christmann im Freimütigen Abendblatt. 1821. S. 548.
**) Freimütiges Abendblatt. 1822. S. 586.
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Dogmas bei den Orthodoren und der übermäßigen Betonung des
Gefühls bei den Pietisten stand die besprocheneZeit unter demZeichen
des Vernunfts- und Nützlichkeitsprinzips. DieseRichtungmußte
sich notwendig in der Schule und hier wieder in erster Linie im
Religionsunierrichtewiderspiegeln.

Was zunächstden Katechismus betrifft, so betonte der Ratio-
nalismus in demselbenalles, was für die sittliche Lebensführung
eine direkteBedeutung hatte, die Moral. Wie erwähnt, hörten die
Seminaristen zu Ludwigslust 1800 wöchentlich2 Stunden Moral.
Dagegenmußte der geschichtlichdogmatische Stoff bedeutendzurück-
treten; insofernsichderselbemit dem gesundenMenschenverständenicht
wollte begreisen lassen, wurde er gedeutelt oder mit Stillschweigen
übergangen. So legte man das Hauptgewichtauf das Gesetzund die
Lehre von dem Wesen und den EigenschaftenGottes, im Katechismus
also auf das ersteHauptstückund allenfalls auch noch auf den ersten
Artikel und das dritte Hauptstück.

Das freimütige Abendblatt (S. 116) urteilte 1818 über den
Landeskatechismus: „DieseArbeit war bei ihrer Entstehungsehr
verdienstlich;setztaber sind große Fortschritte gemacht. Man trennt
jetzt Spekulation und Dogmatil von der populärenReligion, nur die
letzteregiebt man demVolke, erstere schiebtman in die Gelehrtenstube
zurück. Dabei ist es nicht'zu verantworten, daß man die Kindermit
denLehrendogmatischerSpitzfindigkeiten,diesichin unsermKatechismus
unleugbar finden, und die auf die Reinheit des Glaubens und Lebens
nicht den mindestenBezug haben, plagt, es thut deshalb eine strenge
Reform des Landeskatechismusnot."

In der methodischen Behandlung des Stoffs wollte man
möglichstviel aus den Kindern herauskatechisierenund nichts Unver-
standenesauswendig lernen lassen. Über das Auswendig!rnen schrieb
Pastor Haue zu Woosten 1792*): „Hingegen halte ich das Aus-
wendiglerneneines religiösenBucbes oder Katechismifür ganz zweck-
widrig. Die Zeit, die darauf verwendetwird, könnte besserangelegt
werden. Was würde der gemeineMann dazusagen, wenn seinKind
den Katechismus gar nicht mehr auswendig lernte. Ich weiß, wie
viel Mühe es mir gekostethat, den Eltern in meiner Gemeindebe-
greiflich zu machen, daß ich ein Kind, das den Katechismusnicht
herzusagenweiß, wenn es nur die gehörigenBegriffe hat, mit gutein
Gewissenzur Konfirmationzulasse,und hingegenein anderes abweisen
könnte, wiewohl es seinen Katechismus ohne Anstoß herzuplappern
weiß. Wie sollman das nun nennen, wenn Kindern der Katechismus
hineingebläutund hineingeprügeltwird? Den Schulhaltern muß dies

*) Neue Monatsschrift von und für Mecklenburg. S. 269.
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nicht gestattet werden. Und um sounverzeilicherist eS, wennPrediger

sichsolcheharte Behandtungenerlauben, die durchausWidrigkeitgegen
allen Religionsunterrichtauf Zeitlebens erzeugenmüssen. . . . Zum
Auswendiglernen taugt wohl kein Buch weniger als der Landes-
katechismus. Ich will seinen Verfassern keinen Vorwurf machen.
Diese Leute haben gethan, was sie vermochten. Aber daS habe ich
immer daran ausgesetzt, daß er in einer unserm gemeinenManne
unverständlichenSprache abgefaßt, und größtentheils aus Termins-
logien der theologischenSchulspracheund der aristotelischenDialektik
und aus hebräisch-, griechisch-und lateinischartigenRedensarten zu¬
sammengesetztist. Ein solchesVolksbuchmuß in der Volkssprache
abgefaßt sein."

Ein Druckwerküber unfern Landeskatechismus,nach den obigen
Prinzipien bearbeitet, liegt uns aus der Regierungsbibliothekvor:
„GründlicheDarstellungdes hiesigenLandes-Catechismiin 540 Fragen
und Antworten . . . nebst einer kurzen Behandlung von der Natur-
geschichteund mehreren nützlichenWissenschaftenvon I. W. Grün-
eisen zu Rostock1811." Das Buchenthält auf den ersten24 Seiten
nach dem Vorbericht kurze Fragen und Antworten über Gott, die
Schöpfung, den Sündenfall, die Erlösung, Heiligung, Daufe, das
Abendmahl und die Auferstehung. Es folgen auf 6 Seiten Verse
über Gottes Wesen und Eigenschaftenund ein Gebet. Die sich
anschließende„geistlicheMilchspeisefür Kinder von 4—15 Jahren"
zergliedert aus 40 Seiten das erste Hauptstück in Fragen und
Antworten. Vom andern Hauptstückist nur der lutherischeTert
abgedruckt. Auf den letzten 30 Seiten stehen 3 längere Gebete,
13 Liederverse,Sprüchwörter und Denksprüche,einiges über Religion
und Eonfession,11 Verseüber die Bibel und 5 über denKatechismus,
Lebensregeln, Weltgeschichtliches,Naturkundliches, die Ziffern und
das Einmaleins.

In der biblischen Geschichte verfuhr man hinsichtlichder
Auswahl des Stoffes und seiner Behandlung nach ähnlichenGrund-
sätzen,wiebeimKatechismus Man behandeltedie einzelnenGeschichten
wie eine Moral in Beispielen. In den meistenLandschulengab es
dieselbenüberhaupt nur in der Form des Bibelbfens, in den übrigen
wurden die Geschichtenzumeist aus Evangelienbüchern,oder aus
Hübners „Zweimal zweiundfünfzigbiblischeHistorien" gelesen und
nachhergünstigstenFalles kurz abgefragt und wiedererzählt-

Nach solchenGrundsätzenunterwies ein rationalistischerPrediger,
wenn überall, die Lehrer, und ordnete ein gleichgesinntertüchtiger
Lehrer,seinenReligionsunterricht. Neben diesen gab es eine Reihe
Kirchen-und Schuldiener, die grundsätzlichmit den neuen religiösen
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Jdeeen und ihren Folgerungen für den Unterricht nichts zu thun
haben wollten und noch mehr Schullehrer, die aus Mangel an
Verständnis, Zeit und Interesse nichts damit zu thun haben konnten.
Die allermeisten werden ruhig in ihrer alten Weise zu unterrichten
fortgefahren sein.

Das zweite Hauptfach der Landschule, der Leseunterricht,
wurde gleichfalls durch die neue Geistesrichtung beeinflußt und machte
dabei theoretisch entschiedene Fortschritte, sowohl in Bezug des Lese-
stoffes als auch seiner methodischen Behandlung. Für die Praxis
konnten die neuen Grundsätze allerdings erst später langsam Geltung
gewinnen.

Der erste Leseunterricht wurde noch ausschließlich nach der
Buchstabiermethode und durchweg nach der Hahnenfibel be-
trieben. Was dabei zumeist herauskam, darüber berichtete Pastor
Koppen zu Zettemin*): „Ferner die ganze halbe Schulzeit, nach
der Lage, worin bis jetzt die gemeinen Schulen stehen, wird verwandt
nur blos aufs Lesenlernen und reicht sogar noch nicht einmal dazu
hin. . . . Sehe man nur einmal herum in diesen Schulen; wie
selten ist die Ausnahme, da ein Kind schon vor dem zehnten Jahre
schon fertig und ordentlich lesen kann, der größte Teil der Kinder
kann es im zwölften Jahre noch nicht." Und lernt es dann über-
Haupt schwerlich ordentlich mehr, fügen wir hinzu.

Der erste, der die alte Weise bei uns zu durchbrechen suchte,
war I). Georg Detharding, Prediger an St. JakobVin Rostock
mit seiner 1791 ebendaselbst erschienenen Fibel**). In der hand¬
schriftlichen Widmung an den Hofrat Tychsen heißt es u. a,: „Wenn
Ew. Wohlgeboren die bisher üblichen Fibeln, Buchstabier- und andere
Lesebücher in unseren Volksschulen so kennten, wie ich, Sie würden
über die Verkrüppelung des Verstandes der Kinderseelen eine Thräne
des Mitleides fallen lassen, wenn Sie Sich dazu einen Schulmeister
denken, der nichts als eine Redemaschine ist." Es setze sich alles
gegen das Unternehmen Dethardings, als ob der böse Feind selbst
im Spiele sei. „Die Absicht dieses Vaters der Lüge gehet offenbar
dahin, unsere Christen in der Schlafsucht zu erhalten, worin sie
gesunken sind." Verfasser habe eine kleine Abhandlung drucken lasien
„Kinderseelen sind auch Menschenseelen," durch die er Menschen-
freunde erwecken wollte, auf thätige Art zur Verbesserung unseres
Schulwesens beizutragen. Die Superintendenten haben seine Fibel
den Präpositen empfohlen. Sereniss. habe seinen Beifall versichern
und 60 Exemplare der Fibel bestellen lassen. Tychsen möge versuchen.

*) Patriotische- Archiv, 1803. B»d, 2. Stet. 5
**) Universität?--Bibliothek.
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ob nicht das Kabmet zu bewegen sei, die alten elenden Schulbücher
landesherrlich zu verbieten.

Die Dethardingsche Fibel bringt nacheinander: 8 Regeln fürs
Buchstabieren, die kleinen deutschenDruckbuchstabennach ihrer Aehnlich-
keit geordnet, dieselben im Alphabet, die großen deutschen Druck-
buchstaben, die kleinen und großen lateinischen Buchstaben, beide
deutscheSchreibalphabete, die Selbst-, Doppel- und Mitlauter, arabische
und römische Ziffern, die Satzzeichen mit Erklärungen, Silben mit
2, 3 und 4 Buchstaben, gleichlautende Wörter mit verschiedener Be¬
deutung, Denksprücheund kurze Lehren (in Kurrentschrift). Die letzte
Hälfte der 24 Seiten bringt Sätze lehrhaften Inhaltes über den
menschlichenKörper, seine Bekleidung und Ernährung, über Schule,
Kinder, Eltern, Kalender u. a.*).

Eine ähnliche Anlage wird wahrscheinlich eine uns unbekannt
gebliebene 1795 von dem Seminarinspektor Ackermann zu Lud-
wigslust herausgegebene Fibel aufzuweisen gehabt habend)

In dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts trat der um
das mecklenburgische Schulwesen verdiente Pastor Rein hold zu
Woldeck mit einer neuen Fibel hervor. In seiner Anweisung für
Küster und Landschulleher^) schreibt der Verfasser 1827 über diese
seine Fibel: „Zwar ist auch dieses Elementarbüchlein von manchen
Fehlern und Mängeln leider! nicht frei; aber dennochhat es vielleicht
vor anderen Seinesgleichen den unverkennbaren Vorzug, daß es in
einer pünktlichen, genauen Stufenfolge vom Einfachen zum Zusammen-
gesetzten, vom Leichten zum Schweren fortschreitet, und von jedem
Lehrer mit Nutzen gebraucht werden kann; er möge nach der Buch-
stabier-. Lautier- oder Syllabiermethode unterweisen, weshalb sie auch
in den meisten Mecklenb.-Strelitzschen Schulen die alte Hahnen- und
ähnliche Fibeln beinahe schongänzlichverdrängt hat. Eine Anweisung
zum Gebrauch der Fibel ist unter dem Titel: „Über den ersten Unter-
richt im Lesen" im Jahre 1810 erschienen.^)

*) Außer der Fibel soll D. auch ein Lesebuch und ein Religionsbuch herausgegeben haben.
Er kämpfte damit, wie auch in seiner genannten Broschüre, gegen die damals allg.
Praxis, religiöse Stoffe für den Leseunterricht zu benützen. Die Religion werde da-
durch entweiht und des Kindes Gemüt für eine spätere heilsame Einwirkung des Gottes
Wortes tot gemacht. Mit dieser in scharsen Formen vertretenen Ansicht und ebenso auch
mit seinen Schulbüchern stieß D. auf den entschiedenen Widerspruch der meisten ^ostocker
Geistlichen. Als D. dann später Direktor Ministerii geworden war, benützte er seine
Stellung vorzüglich auch dazu, eine grundsätzliche Umgestaltung des R. Kirchspiel- und
Privatschulwesens anzustreben. Die von seiner Seite nicht besonders geschickt geführten,
langen, oft unterbrochenen Verhandlungen scheinen indes fast resultatlos verlaufe« zu
sein. — Nach den Mitteilungen einer Bereinigung Rostocker Lehrer aus den dortigen
Lchulakten.

**) Bergl. das landesherrliche Echullehrer-Seminar. S. 67.
***) Bgt. Kapitel 41.

f) Eine Fibel vom Pastor Röper, 1815 in Rostock erschienen, will das Kind durch einen
geeigneten Lesestoff zum Beobachten seiner Umgebung und zum Nachdenken über dieselbe
anleiten, geht dabei aber größtenteils über den Gesichtskreis und die Fassungskraft des
betretenden Kindesalters hinaus. An dem gleichen Fehler leidet das in demselben
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Den Vorzug giebt Reinhold in seiner Anweisung mit Stephani
der Lautiermethode. Es sollen dabei die Konsonanten, mit einem
ganz leisen, flüchtigen e verschmolzen lautierend, mit den Vokalen
streng stufenmäßig zu Silben und Wörtern verbunden werden. Die
Lautiermethode scheint jedoch wenig Anklang gefunden zu haben; denn
noch 1821'konnte der PräposituS Klotz zu Mecklenburg schreiben,
daß dieselbe längst verworfen sei, weil sie das Teilen der Silben
beim Lesen erschwere. Im Freimütigen Abendblatt, Jahrgang 1820/21
Seite 303, urteilte ein Geistlicher das Landes allerdings anders: Vor
allen Dingen ist die Stephanische Lautiermethode zu beachten, welche
das mechanische Buchstabieren verdrängen will. Hier und da ist sie
eingeführt; an andern Orten ist der redliche Versuch der Prediger auf
Einführung dieser Methode an ihren Lehrern und der Ungewandtheit
dieser Lehrer gescheitert. Es müßte höheren Orts eine Prüfung dieser
Methode veranlaßt und dieselbe dann im Seminar eingeführt werden,
damit hier gewissermaßen eine Normalschule vorhanden wäre. Vielleicht
könnten einige ältere Schulmeister während des Sommers an diesen
Übungen teilnehmen und so mit dieserMethode bekannt gemacht werden.

Neben der Fibel wurde in manchen Doinanialschulen ein be-
sonderes Lesebuch gebraucht und zwar zu Anfang hauptsächlich das
Not- und Hülfsbuch von Becker.^) Es hat dieses Buch nicht
nur in der Schnlgeschichte, sondern auch in der Kirchen- und Kultur-
geschichteunseres Vaterlandes eine Rolle gespielt. Es dürfte daher
ein näheres Eingehen auf dasselbe hier am Orte sein.

Das Ganze steht unter dem Motto: „Dieß ganze Buch ist mit Bedacht
für Jung und Alte so gemacht, daß, wer es liest nnd darnach thut, Verstand,
Gesundheit, guten Mulh erhält, auch wohl ein reicher Mann, nach dessen Vor-
schrift werden kann, Zur Lust für Kind und Kindeskind viel schöne Bilder
drinnen sind, wohlseilen Preises ist es auch! Deshalb kauf es und gebrauch
es fleißig in Fried und Ruh: Go!t gebe sein Gedeihn dazu!"

Ein reicher Eoelmann, Herr von Mildheim, preußischer Hauptmann a. D,,
lebte auf seinem Gute Mildhnm. Sein siecher Körper und der frühe Tod
feiner zweiten Frau ließen keine anderen Gedanken mehr bei ihm aufkommen,
als daß es ein elend jämmerlich Ding sei um aller Menschen Leben, Der
alle ehrwürdige Pfarrer des Dorfes, Wohigemuih, besprach sich oft mit ihm
über diesen Gegenstand und vertrat dabei die Meinung, alle Menschen könnten
wohl vergnügt und glücklich leben, wenn uur jeder immer thue, wgs recht

Jalire von demselben Verfasser erschienene Reallesebuch, Als daher Pastor Rüper seine
beiden Bücher 1S16 der Regierung zur Approbation und allgemeinen Einsülirung
empfahl, mußte das Gutachten de-! Eeminarlehrcr-Kolleginms dieselben als durchaus
ungeeignet bezeichnen,

*) „Not- und Hülfsbüchlem oder lehrreiche Freuden- und Trauergefchichten der Einwohner
zu Mildheiin Gotha/ Zwei Seile Verbesserte Auflage von 1801 in der Comenius-
Bibliothek zu Leipzig.
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und gut sei. Als der alte von Mildheim starb, hinterließ er seinem Sohne

sein Vermögen mit der Bedingung, daß er zunächst in fremden Ländern bei

allerlei Menschen herumreise und sehe, wo es ihnen fehle, und wie er sich selbst

ein zufriedenes Gemüt sein lebelang erhalten könne. Bei der Beisetzung des

alten Herrn in seiner Kapelle machte der Küster die das ganze Tors erschütternde

Wahrnehmung, daß man die letzte Gemahlin des Verstorbenen früher als Scheintote

begraben hatte, Sie war dem Sarge entstiegen und auf demselben sitzend vor

Erschöpfung verendet. Der junge Herr von Mildheim wurde durch dieses

traurige Ereignis erinnert an ein Not- und Hülfsbüchlein, das er von der

Universität mitgebracht hatte, und der Pfarrer Wohlgemuth las daraus den

Leuten vor, wie man das Begraben von Scheintoten verhüten könne. Später

wurden die Dorfbewohner nach und nach auch mit den übrigen Kapiteln des

Buches bekannt gemacht. Damit nun die Mildheimer die guten Ratschläge

nicht blos hören, sondern auch halten möchten, setzte der Herr von Mildheim

14 größere Preise aus für diejenigen Eheleute, jungen Leute, Schulkuaben und

-mädchen, welche in der Zeit seiner Abwesenheit am fleißigsten, sparsamsten,

sittsamsten und ordentlichsten leben und vorwärts streben würden. Nach einer

treuherzigen Vermahnung von seilen des Pastors und des Herrn v. Mildheim

auf das Not- und Hülfsbuch verabschiedete sich der letztere zu der ihm von

seinem Bater vorgeschriebenen Reise. Soweit die Einleitung auf den ersten

6V Seiten.

Es folgt bis Seite 412 das eigentliche „Roth und Hülssbüchlein für

Bauersleute, welches lehret, wie man vergnügt leben, mit Ehren reich werden

und sich und Andern in allerhand Roth allen helfen kann: alles mit glaub-

haften Historien und Exempeln bewiesen und mit Bildern geziert." Motto:

„Hilf Deinem Bruder in der Roth, das ist der Christen erst Gebot."

Der erste Teil: „Wie Bauersleute vergnügt leben können" handelt von

hanswirtschastlichen Angelegenheiten: Vom Brotbacken, Getreide, Gemüse, Gist-

kraut, Obst, Fleisch, Bier, Wein-, Branntwein- und Essigbrauen, von der

Reinlichkeit, Mäßigkeit, Kleidung, Wohnung, vom Heiraten, der Unzucht, vom

Gesinde, der Ehe und der Gemütsruhe,

In dem zweiten Teil: „Wie Bauersleute mit Ehren reich werden können"

giebt die Geschichte Wilhelm Denkers Rat und Lehre über Ackerbau und Vieh-

zucht, über Aberglauben und die Kunst des Sparens.

Der 3. Teil: „Wie sichBauersleute in allerhand Nothfällen helfen können"

spricht vom menschlichen Leben und der Kunst alt zu werden, vom Verhalten

bei Sterbefällen, von der Behandlung Verunglückter, vom Gewitter, der Hungers-

not, der Feld- und Gartennot, der Kriegsnot und der Not des Viehes,

Der Schluß des ganzen ersten Teils unseres Buches erzählt, wie die Be-

wohner von Mildheim das Not- und Hültsbnch gebrauchten, wie Herr von

Mildheim nach Sjährigem Fernsein in seinem Dorfe feierlich empfangen wurde,

und was er auf seiner Reise erfahren hatte. Vor der Verteilung der Preise
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an die würdigsten Einwohner ward das Dorf von einem großen Ungewitter
durch Wasser, Hagel und Feuer verheert.

Der andere Teil des Buches von 384 Seiten, der indessen in Mecklenburg
weniger Verbreitung gesunden zu haben scheint, sührt vor, wie man das Dorf
Mildheim nach den gesammelten Ersahrungen des Besitzers und dem Not- und
Hülssbüchlein in verbesserter Anlage mit verbesserten Einrichtungen wieder auf-
führt, und wie schließlich die Leute ein glückliches Leben in ihrem Dorfe führen.
Nur einiges über die Verbesserung der Schule zu Mildheim mag hier ange-
baut, werden: Das viele Aufsagen von religiösen Stoffen schaffte Herr von
Mildheim ab, „weil man die heilige Religion nicht auswendig sagen, sondern
ausüben lernen muß, und weil die Kinder von den Psalmen und vielen
biblischen Sprüchen, auch den meisten Episteln nichts verstehen sondern von
solchen nur die Worte herplappern, wie der Papagei. Dadurch gewöhnen sie
sich aber ans Nichtdenken bei dem, was sie sagen und thun. Auch geht über
dem Auswendiglernen viele Zeit verloren, wo man sie lesen, schreiben, rechnen,

Feldmessen, Musik, Pslanzenpsropsen, Oculieren, Spinnen und Stricken und
andere notwendige Künste lehren kann. Der neue Katechismus war so eiuge-
richtet, daß man ihn nicht wohl auswendig lernen konnte; und er hatte eine

bessere Ordnung als der alte; so daß die in demselben enthaltenen Wahrheiten
alle am rechten Orte angebracht waren, wo sie hingehörten; damit die Jugend
überall von dem, was sie glauben sollte, auch die Gründe einsehen könne,

warum man es glauben müsse." Zum Lehrer der neuen Schule ward der
Diener des Herrn von Mildheim bestellt, der mit diesem zusammen die
Universität und die fremden Länder besucht hatte und nicht nur in den
Schulwissenschaften Bescheid wußte, sondern auch in der Landwirtschaft, der
Gärtnerei und zu allerhand Arbeiten mit Beil, Säge und Hobel, Messer und
Schere in Holz und Papier geschickt war. — Soviel über den Inhalt ^des

Buches und nun seine Geschichte in Mecklenburg.

Als der Rat Becker in Gotha i. I. 1785 sein Buch ankündigte
und bald darauf erscheinen ließ, wurde es in Mecklenburg besonders
von dem Hofprediger Pasfow zu Ludwigslust dem Herzoge und von
dem Kandidaten Storch, späten: Pastor zu Alt Kahlen, dem Geh.
Ratspräsidenten von Dewitz waren empfohlen. Der Herzog bestellte
sogleich600 Exemplare. Hierdurch aufmerksam gemacht, sandte Becker
der Regierung sein Manuskript und eine Reihe Fragen nach den
besonderen sittlichen und ökoiwmischenZuständen in Mecklenburg ein
mit der Bitte, die Fragen zu beantworten und etwaige notwendige
Änderungen des Manuskripts zu bezeichnen. Das Manuskript wurde
von dem geistlichen Ministerium zu Güstrow geprüft und die
Fragen von einigen „geschickten"Predigern beantwortet. Es erschien
hierauf eine besondere, 5000 Exemplare starke Auflage des Not- und
Hülfsbüchleins für Niedersachsen, Pommern und Preußen bei Bären-
sprung in Schwerin. Von dieser Ausgabe übersandte die Regierung
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sämtlichen Landgemeinden je 2 Exemplare, eines für den Prediger
und das andere für die Schullehrer; bei einer späteren abermaligen
Verteilung wurden wahrscheinlich alle Domanialschulen bedackt. In
einem Begleitschreiben zu der ersten Verteilung i. I. 1789 sprach sich
die Regierung dahin aus, daß die Prediger in den Katechisationen
und die Lehrer in der Schule das Buch benutzen und auch im Privat-
verkehre das Volk mit demselbenbekannt und vertraut machen möchten.
Bei der jährlichen Synodalzusammenkunft sollten die Prediger schriftlich
berichten, wie sie das Not- und Hülfsbuch benutzt und angewandt,
was für Sensation es in ihren Gemeinden gemacht, ivas für Nutzen
sie davon wahrgenommen, oder was der guten Aufnahme und Be-
folgung desselben im Wege gestanden.*) Die meisten der erhaltenen
Synodalberichte aus dem Jahre 1790 sprechen sich über das Buch
und den durch dasselbe gestifteten Nutzen anerkennend aus. Mit der
in dem Buche vertretenen religiösen Richtung war eine große Reihe
Geistlicher nicht einverstanden. Einzelne wollten es deswegen ganz
und gar verwerfe!?.

„Die Ökonomie des Verfassers lasse ich in ihrem Wcrthe. Aber zu welcher

Religion, unter Juden, Papisten, Evaugelisch-lutherischeu bekennt er sich? Will

er ein evangelisch-lutherischer Christ sein, so spricht er ja dieser Religion Hohn,

indem er sagt, daß Moses Mendelssohn als Jude aewiß hoffen kann, in jenem

Leben recht selig zu werden." „Bon König Friedrich dem Großen wird be-

Häuptel: es habe sonst noch keinen König gegeben, der so weise und gut ge>

wesen wäre als er. Bekanntlich hatte derselbe keine Religion." „Man muß

befürchten, daß der Schate, den es stiften könne, den zu hoffenden Nutzen bei

weitem übertreffen möchte. Es werden darin schriftwidrige Irrtümer ganz

deutlich und mit der größten Beredsamkeit autorisiert. Fast auf allen Seiten,

von Anfang bis zu Ende lehrt es Natnrchristentum ganz in der lannichten,

herrschenden Sprache der jetzigen Mode." „Welche Sensation es gemacht?

Garkeine. Welcher Nutzen davon verspürt? Nicht den geringsten. Was der

guten Aufnahme des Buches im Wege stehe? Dem Gebrauch des ökonomischen

Teils des Buches stehen Leibeigenschaft, Hofdienst und Kommunität des Ackers

im Wege u. f. w.

Solche Einwendungen einerseits und der Eifer einiger Prediger,
die das Buch auch auf die Kanzel brachten, andererseits veranlaßten
die Regierung 1791, die Verordnung von 1789 dahin einzuschränken,
daß es der Einsicht, der Beurteilung und deni Gewissen eines jeden
einzelneil Predigers überlassen bleiben solle, das Buch mit Vorsicht
weiter zu gebrauchen. — Das Not- und Hülfsbuch ist in einer Anzahl
von Schulen als Lesebuch bis in das ziveite Jahrzehnt unseres Jahr¬
hunderts gebraucht worden.

*) Vergl. Wehnert, Meckl. gemeinnützliche Blätter. Bnd. n. 1792/93.
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Außer dem BeckerschenBuche benutztemau iu verschiedenen
Schulen boö ältestenichtreligiöseSchullesebuchüberhaupt, Rochows
Kinderfreund.

Konüstorialrat A. F. Büsching zu Berlin urteilte nach seinem ersten Er-
scheinen1776 über dasselbe- „Das ist ein treffliches Büchlein für die Kinder
aus dem platten Lande, welchessie zur Aufmerksamkeit,zum Nachdenken,zur
nützlichenErkenntnis, zu fruchtbarenGrundsätzen, zu guter Gesinnung »ud zu
einem guten Wandel leitet. Alle Lehren sind thcils in Lieder, theils und
vornehmlich iu Erzählungen eingekleidet,welchesein reizendesMittel ist, ihnen
Eingang zu verschaffen. Die Sprache ist faßlich. Der Herr Domherr erwirbt
sichdurch dieses Büchlein, welches das erste in seiner Art ist, ein großes Ver-
dienst um den Stand, der in der That die Grundsäule des Staates ist, und
dieses Verdienst ist desto größer, da er das Buch aus seine Kosten der Land-
fugend so wohlfeil verschafft, denn es kostet, wie auf dem Titel steht, nur
zwei Groschen!^) — Auch in Mecklenburg wird es ganz gewiß Segen ge-
stistet haben.

„Mecklenburg; ein Lesebuchden Mecklenburg-schwerinschen
Landschulenvorzüglichgewidmetvou H. Flittner, Buchhändlerin
Schwerin beiBüdner 1803/' angezeigtim Staatskalendervon 1804,
ist uns nichtzu Gesichtegekommen.

Der Schreib- und Rechenunterricht wurde allgemeinnach
der alten mechanischenMethodeals Einzelunterrichtweiter betrieben.

In derselbenmechanischenWeisehandhabteman auch den Ge
sangunterricht. Nach besonderenGesangstundensucht man aus
den alten Plänen vergebens. Die kleinerenKindermußtendie alten
Weisen durch den Schulanfangs- und Tchlußgesangimmer wieder
von den größerenerlernen,so gut oder schlechtsie es eben konnten.
Bei den mit der Zeit gesteigertenAnsprüchenwurde daher die Klage
über den schlechtenKirchengesangimmer lauter. Die meistenSchul
lehrer spieltenkeinInstrument, viele kanntenkeineNoten, und die
Choralmelodienwurden infolgedessenvon ihnen oft auf das gröbste
verunstaltet.

DiesemMangel abzuhelfenkonstruierteder Organist Bade zu
Laissow imzweitenJahrzehntunseresJahrhundertsseinMonochord.
Dasselbe*)bestandin seinereinfachstenGestalt aus einer über einem
Brette ausgespanntenSaite. Auf dem einenEnde war dieselbevon
einemniedrigenStege gestützt,und am andernEndebefandensich,durch
kurze, dickereQuerdrähte markiert, die Greifpunkte sür die ver-
schiedenenTöne. In einer besserenAusstattung war das Brett zu

*) Kehr. Geschichte der Methodik. II. S. 45V.
**) Ein Exemplar im Rostocker Hchnlmuseum.

14
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einem resonierendenKasten vervollkommnet.Das Streichinstrument
kostetemit Bogen und Choralbuchnach den verschiedenenAus-
stattungen24 ß, 1 Rthlr. 24 ß und2 Rthlr. 24 ß. DurcheineCirkular
Verordnungvon 1826 wurdendie Beamten und Prediger angewiesen,
das badescheMonochordfür alle fürstlichenZchulenzu beschaffen.

In einer 4 Seiten langen Ankündigung „Uber Nutzen und Notwendigkeit,

die Jugend in Sch ien ini Singen der Choralmelodien zu unterrichten und

über das von dein Herrn Organisten Bade zu Loissow bei Ludwigsluit in

diesen! Bezug erfundene Instrument" ließ sich der Musiklehrer 2t. Saal

zu Rostock 1820 also vernehmen: Die große Vernachlässigung des Choral-

gesanges in Mecklenburg „ist gewiß mit Ursache der so sehr überhand

nehmenden Frivolität unseres Zeitalters, der offenbarsten religiösen Gleich-

giltigkeit geworden. . . Bei der Jugend muß der Ansang ^mit der Besserung)
gemachtwerden. . . . Ein Dorforganist hat zu dieser großen Veränderung

(daß jeder Schullehrer den richtigen Choralgesang lernen und lehren kann)
die Bahn gebrochen. Durch stine Erfindung eines beispiellos einfachen
Instrumentes ist es möglich geworden, daß jetzt jeder unmusikalischeSchul-

lehrer in sehr kurzer Zeit seine Schüler eine jede Melodie singen lehren

kann . . . einen unreinen Ton darauf hervorzubringen ist, möchte ich sagen,

durchaus nicht möglich."

In der Schule des Organisten Bade war die erste Nach-
MittagsstundedemSingen gewidmet. In derselbenließ Bade zuerst
die Tonleiter singen und außer der Reihe einzelneTöne angeben,
worauf sodannalle,nichtblas reine, sondernauchabweichendeAkkorde
angegebenwurden. Darnach sang der Lehrer mit den Kinderndrei-
stimmigeAntiphonien und Choräle und ließ zuletzt von einzelnen
Knaben einfacheMelodieenauf dem großen Monochordvorspielen,
welchevon allen Kindern,die lesenkonnten,begleitetwurden*).

Kapitel 44.

Der Unterricht als Ganzes. Die Schulen der Gemeinde

Picher.

Die Schulordnungvon 1823/24 brachteaußer den erwähnten
folgendeneue Bestimmungen:„Die Schule wird jeden Morgen mit
Gebet und Gesang eröffnet. Der Unterrichtselbst— welcherjedoch

*) Nach dem Freimütigen Abendblatt 1820/21. S. 579.
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nicht maschinenmäßigbetrieben werden muß — erstrecktsich,mit
Rücksichtaus den künftigenBerus der die Landschulenbesuchenden
Jugend, außer den?Singen der üblichenKirchenmelodienmit Hülfe
des Bade'sche«Monochordsund Choralbuchs,im allgemeinenaus
die religiöse,sittlicheAusbildungder Jugend, durch den Elementar-
Unterrichttn der Religion,bibl Gesch.und Moral, sowieauf Aus-
bildung des Verstandes uiid Gedächtnisses,für den Bedarf des
praknschenLebens aus dem Lande, insbesondereauf das Schreiben
und auf die Erlernung des Rechnens, besondersdes Kopfrechnens.
Auch sind-öer Jugend Gebete zum Auswendiglernenaufzugeben."
Die Anordnungder Lehrstunden,die Auswahl der Lehrbücheraußer
Bibel und Katechismusund die Bestimmungder Lesemethodesoll
durchVermittlungder Prediger geschehen.

„Die Prediger sollenvon Zeit zu Zeit, etwa jedes Quartal,
alle Schullehrer ihres Sprengels zu sich kommenlassenund mit
ihnen über ihre Methode,die Gegenständedes Unterrichts,dieFort-
schritteder Schulkinderund sonstigeVorkommenheitenbesprechen,sie
beraten und belehren. Dies kann jedesmal bei Ablieferung der
Schullistengeschehen."

Solche Zusammenkünfte haben, den Berichten nach zu
schließen,nur an einzelnenOrten und unregelmäßigstattgefunden.
Nichtbesserstand es um die „Schultabellenvon eines jeden Kindes
Namen, Alter, Wissenschaftim Lesen, Schreiben und Rechnen/"
Uberhauptdarf man für die ganzeZeit von dem, was sein sollte,
nur sehr vorsichtigŝchließenaus das, was wirklichwar.

Die Schule hatte nochimmer mit einer zu großenZahl von
äußeren und inneren Hindernissenzu kämpfen. Außer der schon
besprochenenniederenBarbesoldung,der Überfüllungder Klassenund
dem mangelhaften,Schulbesuchenennenwir zunächstwiederdie platt-
deutsche Sprache als Behinderungsgrundfür den hochdeutschen
Unterricht. Die Schulmeisterwerdenimmer nur zum kleinemTeile
imstandegewesensein, einigermaßengeläufigund richtighochdeutsch
zu sprechen,anderswo aber, als in der Schule hatten die Kinder
keineGelegenheit,das Hochdeutschezu üben.

„Die Dorfjugend kann nur in den Schulen mit der hochdeutschenMund-

art einiger Maaßen bekannt gemacht werden. Allein, der Unterricht von
Schulmeistern, denen das Hochdeutschenicht viel geläufiger ist, als den
Eltern der Kinder, fast ausschließlich nur mit Gedächnisübungen beschädigt,

kann dieJugend unmöglichsoweitin der Bekanntschaftder hochdeutschenSprache,

bringen, daß sie dieselbekann verstehen oder gar sprechen. Die katechetischen
Unterredungen in den Dorfschulensind gemeiniglichnichts, als ein Absragen

des Catechismus. An ein Abfragen des Gelesenen, wobei die Jugend zum
14*
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Sprechen gebracht würde, ist so lange nicht zu denken als die Bibel das
einzige Lesebuch in den Dorfschulen bleibt, und so lange die Schulen, mit
Kindern überfüllt, von Männern besorgt werden, denen eben so sehr Methodik

im Elementar-Unterricht, als Kenntnis der Muttersprache abgeht. — Wie
bestürzt und mit weit geöffnetenAugen blickendeshalb die Kinder den Prediger

an, wenn er ihnen in einer den Kindern unbekannten Mundart Fragen vor-
legt, welchenicht im Catechismus stehen. Mit den allerbekanntestenBegriffen

bleiben diese kleinen plattdeutschenWesen unbekannt, so daß niemand einen

Begriff davon hat, welcheFragen vorgelegt werden müssen, um einen Begriff

zu entwickeln. So antwortete ein Kind aus die Frage: Was ist ein Gemahl?
Wat up dei Mahl makt wart. Biel größer ist die Verwirrung bei den ab-
stractes wo weisemit weiß, großmütig mit hochmütig, herablassendmit nieder-

trächtig, nachgiebigmit habsüchtig n. s, w. vertauscht wird," :c.*)
In einem amtlichenBerichte teilte derselbePastor Grapengießer 1836

eine Unterredung aus deni Konfirmandenunterricht mit über die Stille: Da

machte sichJesus eine Geißel von Stricken :c. Ich: „Wer that das?" Keine

Antwort. „Du weißt, daß von Jesus die Rede war; Jesus that es. Was

machte er, Liese?" „Eine Peit'che." „Was ist das?" Keine Antwort.
„Kennst Du ein Pitsch? Woraus macht Jesus diese?" „Aus Stricken."
„Was ist ein Strick?" „Was die Leut beim Mähen haben." „Das heißt

ein Sträk zur Schärfung der Sense. Kennst Du einen Strang? Wen treibt

er damit aus? Liese!" „Alle die Ochsen, Schafe und Tauben feil hatten."
„Was heißt Ochsenund Schafe feil halten?" „Viel Ochsenund Schafe haben."

Ich: „Feil haben heißt zu Kauf haben." Es sei genug mit dieser Probe.

Und dies waren Confirmanden aus der Beidendorfer Schule. Woher diese

enorme Ungeübtheit der unglücklichenJugend? Weil die Schulmeister, in der

Schulstube «us und niederschreitend,die lange Pfeife im Munde, in der einen

Hand den Stock, es vorziehen, Gott sei's geklagt! in ihrer Art zu katcchesire»,
statt im Losen zu dem natürlich richtigen Verstände der Kinder (sich)herabzu-

lassen." Die Schulmeister seien nicht imstande, selbstständig zu katechesiren,
darum müßte es ihnen giuz verboten werden, bis sie auf dem Seminare besser

vorgebildet würden. Bis dahin müßte man ihnen ein Buch iu die Hand
geben, in dem alle einzelnen Fragen vorgeschriebenwären.

Als einen weiterenBehinderungsgrundmuß man es betrachten,
wenndieSchulmeisterzumeistvomerstenAdventan zweimalwöchentlich
ihre Konfirmanden zumPastor begleiten sollten. Die Förderung,
welcheden Lehrern durch das Anhören der Katechesedes Pastors
zu teil wurde, wird das Versäumender 3- oder 7mal größernZahl
der zurückbleibendenKinder**)schwerlichersetzthaben. Tie stellver
tretendenFrauen konntenneben ihrer Hauswirtschaftdochhöchstens

*) Pastor Grapcngieber zu Beidendorf im Freimütigen Abendblatt. 1825. S. (»l'J.
•*) In manchen Orten gingen die Kinder seit 178? zwei Winter znm Konfirmandenunter

richt, im ersten ali „Zuhörer", im zweiten als ..Beter."
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dieKindermechanischbeschäftigenund äußerlichzur Ruhe und Ordnung
anhalten. Aus diesemGrunde sehenwir die betreffendeVerordnung
auchniemals allgemeindurchgeführtund nachund nach immermehr
in Wegsall kommen.

Hauptsächlichaber waren die schlechtenSommerschulverhältnisse
ein Hemmschuhfür das gesamteLandschulweseu.

Der Präpositus Schultz zu Schwann schrieb 1789 darüber: „Die

incorrigibelsteVerwilderung der Jugend ist dabei das Traurigste. Was kann

eine Dorshude zügelloserKiuder ohne Aussichtvom Morgen bis in den Abend

wohl für Bosheiten und Gottlosigkeitenvornehmen? Jungens und Mädchens

oft halb nackendin einem Trupp; was bei dem nächtlichenHüten der Pferde

von so vielen solchen Hirtenjungens unter einander geschehen? — — So

wild, so unbändig wie ihre Herden werden sie, und der Schulmeister hat

anfangs zu thun. sie nur erst wieder zahm zu machen/' Der Superintendent

Pieper bemerktedazu: „Das Bild, das er vou diesen Vieh hütenden Kindern

macht, ist so wahr als melancholisch."— In einem Berichte ans Picher heißt

es 1810: „WaS im Winter mühsam beigebrachtist, geht in den 8 Sommer¬

monaten wieder verloren. Es helfen hier nichtErmahnungen nochSchulstrafen."

Über den wenig methodisch geordnetenUnterrichtin denLand-
schulenklagteder Präpositus Geisenheimer zu Bützow 1821 mit
den folgendenWorten:

„Bisher war in solchenSchulen wohl gar keinPlan, sondernder Schul-

meister nahm seine Kinder vor, wie er Zeit, Lust und guten Willen hatte.

Gewöhnlichsind die Schulen in drei Klassen geteilt, ganz kleine ABCschüler,

die sich mit der Buchstabenkenntnis ganz mechanischbeschästigen; dann die

Buchstabierer und Leseschüler,bei welchenaber aus den Inhalt nicht gesehen

wird, auch nicht auf das Fortschreiten von ein- und zweisilbigen, leichteren

und schwererenWörtern, sondernwie es in gewöhnlichenFibeln und Evangelien-

büchernnachder Reihestehtund dann die größeren, die Cat., Sprüche und Lieder-

verse lernen, auch Schreiben, wo's der Lehrer kann. Alles durch einander

oder der Reihe nach, wie es ihm gerade beliebt. Besonders wird die Religion

von solchenLehrern ost schrecklichbehandelt.

Nebender methodischenUnbeholfenheitinachtenmancheGeistliche
den Schulmeisternihrer Zeit Hochmut und Aufgeblasenheit,
wie solcheaus der Halbbildungresultierten, zum Porwurfe. Ber
näherer Betrachtungder Verhältnissekann das indes in keinerWeise
wunder nehmen. Die einzelnenLehrer gehörten in der Zeit der
religiösenZersplitterungeiner bestimmtenGlaubensrichtungan, und
die meistenhatten sichauf dem Seminare bestimmteLehrweisenan-
geeignet. Nun sollteder vielleichtreligiösandersgesonneneund über
Methodikanders denkendePastor ihnen AnleitunggebenzuniUnter-
richten, besondersfür den Religionsunterricht.Da wird es denn
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häusiggenug der Fall gewesensein, daß der Lehrer sich durch den
Prediger nicht wollte und konnte umstimmenlassen, obgleichder
letzteredurch seine geistigeÜberlegenheitihm glaubteseineBehaup-
hingen beweisenzu können. Nur zu leichtkonntederLehrerdadurch
in den Schein des Besserwissenwollens,des Eigendünkelsund des
Hochmutskommen. Immerhin werdeneinzelnevon ihnen, wie dies
zu allen Zeiten und in allen Ständen der Fall war und ist, solche
Vorwürfe mit Rechtverdienthaben. Im ganzenangesehensind die
Zeugnisseder Pastoren über diePerson und dieLeistungender Lehrer
unter Berücksichtigungder obwaltendenUmständeanerkennendund
günstig. Als charakteristischeBeispiele seien dafür die folgenden
beidenangeführt:

Pastor Uhlig zu Gr. Poser in berichtete1803: „Mein Küster Joh,
Daniel Zacharius Kaufmann ist ein Mann, der sichmeiner und aller Gemeinde-
Mitglieder, vornehmer und geringer, Liebe und Achtung durch seine guten
Eigenschaften und durch sein gutes Verhalton erworben hat und ich drücke
meine WahrsieGesinnung aus, wenn ich gestehe, daß ich's als einen Beweis
der göttlichenGüte gegen mich erkenne nnd einen großen Theil meines Lebens-
glückes in meinen Predigerverhältnissen darin finde, daß sie mich mit ihm
in Verbindung gefetzthat . . . Die Geschicklichkeitenund Gaben, die er als
Schullehrer besitzt, sind hervorragend . . . Aus eine im Stillen von mir
bewundertenWeise zu unterrichten bringt er die Kinder, die nur einige Fähig,
feiten haben, sehr weit . . . Ordnung und Reinlichkeit befordert er sehr
nnter seinen Schülern . . . Sein Fleiß und seine Treue in der Erfüllung
feines Schullehrerberufes verdienen ein ganz vorzüglichesLob . . . Wie weit
seine Thätigkeit und seine Betriebsamkeit geht, erhellt daraus, daß er neben
den ABC-, Buchstabier- und Leseschülern,die zugleich im Aufschlagen der
Bibel und Memoriren geübtwerden, auchnoch8—10 Sckireib-und Rechenschüler
beschäftigt. Ec schreibtund rechnet sehr gut, und der Ruf davo» hat sichso
sehr verbreitet, daß Eltern in andern benachbarten Gemeinen sich von ihren
Gutsherren die Dispensation verschaffen,um ihre Kiudcr zu ihm in die Schreib-
und Rechenschulezu schicken. Im Sommer, wo der hiesigen Verhältnisse
wegen keine gewöhnlicheSchule gehalten werden kann, setzt er dies Geschäft,
im Schreiben und Rechnen zu unterrichte», ausschließlichfort. Als Küslcr ist
er unverbesserlich. . Er liebt Häuslichkeit und Eiugezogenheit, . Er lebt
mäßig und nüchtern . . Er ist höflich . . bescheidenund lebt friedlich mit
edermann."

Pastor afcj. Friedr, Kaisel zu Jabel urteilte in demselbenJahre über
den durch Reuter allbekannten Küster Suhr: „Ter hiesige Küster und
einzige Schulmeister der Gemeine, Johann Suhr, ist unter den Landschul,
lehrern, wie sie bei solchenStelleu, die nicht mit richtig und wohl unter-
richteten und angeleiteten Männern besetztsind, augestellt werden, nicht einer
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von den schüchtern; er hat, soweit ich ihn kenneund beamtet habe, viel guten

Willen und TKätigkeit und sind bcy ihm, wie, ich möchtewohl sagen können,

bey den meisten mehr gründliche Kenntnisseund Methode zu wünschen,so ist

er dagegen auchvon Arroganz srey, nimmt gern an und bringt seine Schüler,

ungeachtet ihrer verhältnismäßig großen Anzahl in der gewöhnlichenZeit zu

den nötigen Kenntnissen.
Über seinen Charakter zu urteilen möchtemir schwerwerden, da ich erst

kurze Zeit mit ihm in Verbindung bin und Schullehrer gern geg^n den

Prediger zurückhalten; soweit ich aber, nicht ohne Auimerksamkeit urteilen

kann, darf ich ihn nicht der Fehlerhaftigkeit des Charakters beschuldigen. Im

Umgange und Betragen gegen die Prediger verdient er Lob; im Umgange

mit seinenGemeindegliederndürfte wohl hin und wieder mehr Cireumspection

und Berücksicktigng seiner und seines doch besonders ehrenvollen Berufes zu

wünschensein."')

Wir schließendieses Kapitel mit dein Bilde einer lebendigen,

höchsteigenartigenSchulthätigkeit aus der Gemeinde Picher. Der

Pastor zur Nedden schriebdarüber 1787:
Die Schulen sind in gutem Gange. Di- Schulmeister insormieren fleißig,

wenn die Schülerzahl aus 50, 70 ob.-r80 steigt, so b auchensiebei den kleinen

Kindern einen Assistenten,ihre Frau oder ihre erwachsenenKinder. 6 Std.

täglich sind bei d<'r großen Anzahl von Kindern nicht hinreichend, darum

fangen die Ichulm, ister schonmorgens nm 7 bei der Lampe an und unter¬

richten bis 11 Uhr. Nachmittags wird unterrichte«von 12—3V» auch 4 Ubr.

Dann gehen die Kinder eine halbe Stunde zu Hause, „unterdessen die Schul-

stube sowie vormittags zwischenII und 12 Uhr zur Tilgung des Ungeziefers

ausgesegek und gereiinget wird." Die Elwachienen kommen wieder von

4'/a- 6. Es wird mit ihnen das vorhin GelerntemKatechi-mu«, Sprüche und

Historien, überdacht und besprochen. Diese Ordnung wird alle Tage inne

gehalien, nur am Sonnabend Nachmittag ist keine Schule. Die Schulmeister

kommenmit den Konfirmanden zum Pastor, hören sichdie Unterredungen an

und wiederholen das alles nachher in en Abendstunden. Ebenso halten sie

es mit den Calechesatirnen. „Wie ich denn überhaupt allen meinen Schul-

meistern das Zeugnis geben kann . . . daß sie nicht nur ihren Pflichten mit

allem Eiser und Sorgfalt nachleben, sondern daß ich auch bei meinen vielen

Schulbesuchennoch nicht einen einzigen Schulmeistor in verbotenen Arbeiten

und Beschäftigungenangetroffen habe." Die Lehrer besuchenauch ihre Schul-

kinder auf dem Kranken- und Sterbebette und unterhalten sich mit ihnen in

Gebet und erbaulichen Erweckungen,gebrauchendabei Starl's tägliches Hand-

buch. Die Prediger und Schulmeister aus dein Lande sollen aber nicht bloß

geistigeÄrzte sein für den gemeinen Mann, sondern letzteren auch zur Ader

*) Durch Vermittlung des Herrn Braun zu Plau aus den dortigen Kirchena?ten.
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lassen, Klystiersetzenund Spanischfliegenpflasterlegenlehren. Alle Schulmeister
haben sichdazu Tissot's Anleitung, einige auch v. Rosensteins Kinderkrank¬
heiten, dessenHausapotheke und des Offervinger's Anleitung fürs Landvolk
angeschafft. Seit 8 Jahren und länger sind dadurch einige 100 Kranke
gerettet, oder durch guten Rar zum nötigen Gebrauch eines Arztes und Kur-
arzneimittel augetrieben worden. Ein paar Schulmeister haben auch durch
das Jnoculieren bei der zählenden Viehseucheeine große Menge Rindvieh in
dieser Gegend gerettet. — Im vergangenen Jahr wollte es nicht recht mit
der Sommerschule vorwärts; setzt in diesem Jahre scheintes besserzu gehen.
An 2 Tagen kommen die großen Kinder von 6'/»—2 Uhr, die kleinen von
6V»—9'-/«und von 10—2. Die Versäumnisstrafen, für die Große» k Tag
1 ß, für die Kleinen 7« ß, werden von den Schulzen eingetrieben.

Kapitel 45.

Der Jndustrieunterricht.

In der Reo. R.-£. fol. 271 b werden die Frauen der Pastoren
und Küster angewiesen, die Mädchen im Nähen zu unterweisen.
In den späterenVerordnungen und den durchgesehenenAkten fanden
wir bis auf die letztenJahrzehnte des vorigen Jahrhunderts den
Handarbeitsunterricht für die Landschulenicht erwähnt. Wirklich
begründet ivurde derselbeerst durch die Verordnung vom 29. August
1792. Dieselbe bringt das Streben der Zeit, den Unterricht möglichst
unter das Nützlichkeitsprinzipzu stellen, mit solgendenWorten zum
Ausdruck:

„Es ist ein sichvon selbst aufdringender und schonlange Unsere landes-
herrliche Fürsorge beschäftigenderGedanke, daß das Schulwesen bey den
niedrigen Schulen, besondersdarinn einer Verbesserungbedürfe, daß dieKinder,
neben dem gewöhnlichen Lehruuterricht zugleich in abwechselndenStunden
auch zu allerhand Hand-Arbeiten und andern Kenntnissen, die ihnen in der
ganzen Folge ihres Lebens nützlichsein können, als Nähen, Stricken, Spinnen,
Bienenzucht — Korbmachen— Netzstricken— Baumpflanzen und was dahin
gehört, angeführet werden mögen. Mit Vergnügen sehen Wir die Fortschritte,
die darin in Unseren Städten hin und wieder schongemacht sind, und zum
Ruhme der sichmit der Direction befassendenMänner — noch immer weiter
gemacht werden. . . Wir wünschen nun recht angelegentlich auch auf dem
Lande in Unsern Domänen dergleichenArbeitsschulen eingeführt zu sehen."
Die Besorgnis, daß durch den J.-U. die Schüler von dem eigentlichen
Lehr- und Religionsunterricht abgehalten würden, habe sich längst verloren;
es käme durch die Handarbeit vielmehr erst dic richtige Abwechselungin die
Einförmigkeitdes bisherigenUnterrichtshinein. Daher solltenzunächstin einzelnen
geeignetenDörfern, besonders der Ämter, die in der Schulkassejährlich einen
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Uberschußhätien, Jndustriesch. in Verbindung mit den Lehrsch.angelegt werden.
„Diejenigen Beamten, die sich hierin am rühmlichsten Hervorthun werden,
können versichert sein, daß sie Unserer gnädigsten Aufmerksamkeitnicht ent-
ge^en werden, wonach sichsämnitlicheUnsere Beamte zu achten."

Über die Wirkung dieserVerordnung macht die Neue Monats-
schrift von und für Mecklenburgvon 1794, Seite 5—10, einige
Mitteilungen. In einem Bericht der Beamten von Neustadt heißt
es 1703:

Ter Schulmeister Wolter zu Strohkirchen begnüget sichnicht damit, daß
er den Kindern während der Schulstunden den treusten Unterricht in der
Religion, Schreiben und Rechnen erteilet, auch ihre Sitten nach Möglichkeit

* zu verbessern suchet, sondern unterweiset auch nach den sog. Abendschulen,
worin die Erkenntnis Gottes aus der Natur gelehret wird, die Kinder im
Pflanzen und Pfropfen der Bäume, sowie in der Bienenzucht; dessenFrau
hingegendie Mädchen im Nähen, Stricken und sonstigenArbeiten," „Es ward
deswegen diesem Schulmeister und seiner Ehefrau mit Bezeugung des höchsten
herzoglichenWohlgefallens, jedem eine Belohnung von 5 Rthlr. gnädigst be-
willigt und solches durch die Jntelligenzblätter öffentlichbekannt gemacht.

Im Boizeuburger Amte bekam die Frau des Schulmeisters Dörwaldt
zu Bandekow <>Rthlr., weil sie den Mädchen im Nähen, Stricken, Zeichnen
und Waschen, auch sonstigen weiblichen Handarbeiten zur Zufriedenheit und
Freude der Eltern Unterricht erteilte

Den genausten Bericht lieferte der Amtmann Ratich zu Dömitz i. I.
1794. Nach Überwindung mehrerer Schwierigkeiten halte derselbe im Dorfe
Caliß eine Wohnung zu 14 Rthlr. gemietet und eine Industrielehrerin
angestellt mit jährlich 25 Rthlr., freier Wohnung und Feurung, Weidefreiheit
für 2 Kühe, freien Mühlenfuhren und Kontributionsfreiheit. Alle Schulkinder
wurden zur Teilnahme am J.-U. verpflichtet und für den Besuch desselben
in zwei Abteilungen geteilt. Die erste Abteilung bildeten die Bibelleser, die
zweitedie Evangelienbuchleserund diedritte dieBuchstabier«. Über„das Verhält¬
nis der Schule und der Arbeitsschule" schriebder SchulmeisterBade 1792 also:
„Die Schule wird um 8 mit Singen und Beten angefangen, und ein Spruch
zum Auswendiglernen für die Kleinen vorgesprochen,nachdemdieses geschehen,
io gehet die zweite Claße zur Arbeits-Schule, mit der ersten wird über den
Catechismus catechesiertund nachdem in der Bibel gelesen. Um 10 Uhr gehet
die erste Claße zur Arbeits-Schule, und die zweite kommt wieder in die
Schule zum Aussagen, halb 12 wird die Schule geendiget. Um 1 Uhr wird
die Sch. wieder mit Singen und Beten angefangen und nachdem der auf-
gegebene Wochenspruchvorgesprochen, so gehet die zweite El. wieder zur
A.-Sch-, die erste saget ihre auswendig gelernten Sprüche und Gesänge auf,
oder es wird auch ein wenig catechesiertund alsdann in der Bibel gelesen,
darnach gehet die rrste Cl. halb 3 zur A.-Sch. und die zweite kommt wieder
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zum Aufsagen in die Sd). Sie Zeit der Wcchselung werden alle Mal die

kleinen Kinder vorgenommen, damit dadurch nichts versäumet wird. Um

4 Uhr wird die @ch.mit Singen und Beten geendiget; und die Abendschule

mit den Erwachsenen wird angefangen'' — Im Winter 1792 93 hatten

10 Knaben in der A,-Sch. gestrickt und gesponnen nnd von 27 Mädchen

hatten 9 daneben auch genähl. Der Amtmann Ratich sprach sich nach einer

abgehaltenen Prüfung sehr befriedigt über den guten Fortgang der Sache aus.

Die Prüfungen wurden halbjährlich abgehalten; die geschicktestenSchüler

erhielten dabei zu ihrer Belohnung u»d Ermunterung Prämien zugeteilt.
— „Aber die Schule mußte doch wieder eingehen, warum viele Eltern mit

Thränen baten, weil sie es sür widernatürlich und widersinnig hielten, daß

auch Knaben spinnen und knütten sollten," heißt es in einem spätern »

Berichte.
Ein ähnliches Geschickiverden wahrscheinlichauch die übrigen

auf dem Lande errichtetenIndustrieschulengehabt haben, wenigstens
enthalten die durchgesehenenAkten aus den nächsten20 Jahren kein
Lebenszeichenvon denselben.

Einen neuen Anstoß bekam die Sache der Arbeitsschuledurch
den Hauptmann v. Mecklenburg im Jahre 1815. Derselbewar auf
seinen Reisen in der Schweiz bei Fellenberg in Hofwyhl ge-
wesen, diesem„Wallfahrtsorte" für alle diejenigen,„die sichfür das
Wohl der Menschheit, besonders der niederen Volksklassenund für
die Lösungder schwerstensocialenProbleme interessirten"und hatte sich
dort für den Unterricht des Volkes begeisternlassen. V. Mecklenburg
wurdein einemlängerenPro-Memoria bei der Regierung in Schwerin
dahin vorstellig,daß man deinneuenUnterrichtsgegenstandedie Groß-
Herzog!.Landschulenöffnen möge! Die Regierung kam diesemGe-
suche, nachdemsie vorher von den Superintendenten darüber Bericht
eingeforderthatte, insoweit entgegen, als sie zunächstdie probeweise
Ausführung an einem geeignetenOrte in einer noch näher durch
v. Mecklenburgzu bezeichnendenWeisegenehmigte. Zu der Errichtung
einer solchen Versuchsanstalt wird es aber fürs erste gar nicht
gekommensein; denn v. Mecklenburg starb bald darauf. Für
die Ausführung im großen, so meinte man, würden sichdein Unter-
nehmen zur Zeit unübersteigbareHindernissein den Weg stellen.

In der Begründung der Ersprießlichkeitdes Arbeitsunterrichts
urteilte man jetztvielfachetwas anders, als vor 25 Jahren. Während
man damals hauptsächlichdie günstigeWirkung für die Volkswirtschaft
betonte, wies man jetzt zugleichmit Nachdruckdarauf hin, daß im
Interesse der Erziehung der ganze Mensch, also auchder Körper und
vor allem die Hand müssemöglichstallseitig gebildetwerden. Dies
geschehein vorzüglicherWeise durch den Jndustrieunterrickt. Zugleich
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bewirke derselbe eine Kräftigung des Geistes; denn das Kind müsse
die Merkmale der bearbeitetenGegenständescharf auffassenund Be-
griffe bilden, Anweisungennachmachen,also Urteile fällen und seine
Arbeit mit dein Muster vergleichen,also Schlüsseziehen.

Der Sup. ConsistorialrathPassow zu Sternberg hatte 1816
denGeistlichenseinerSuperintendenturdieSynodalsragegestellt: Ob und
in wiesern die empfohlenenWerkschulenmit unfern jetzigenLehrschulen
auf dem platten Lande vereinbar sein dürften: oder was einer solchen
Vereinbarung entgegenstehenmöchte? Die meisten Pastoren wußten
sich von den Werkschulennicht den richtigenBegriff zu machen, die
unterrichteten stimmten in ihren Urteilen durchweg mit dem des
Präpositus Mecklenburg zu Buchholz überein: „So lange die
Lehrschulenicht verbessertist, halte ich jedeVereinbarungnicht allein
für höchstschwierigund für ganz zweckwidrig,sondern auch fast für'
unmöglich." Als Hinderungsgründeführte man an: Die Überfüllung
der Schulen, den mangelhaften Schulbesuch,die mangelhaste Vor- .
bildnng und Besoldung der Lehrer, die für den Industrie-Unterricht
zu engen Schulhäuser und vor allem die sehlendenGeldmittel. —
Als eineunmittelbareFrucht der durch v. Mecklenburghervorgerufenen
Bewegung kennen wir nur die Errichtung einer Industrieschulefür
Mädchen an dem Seminar zu Ludwigslust.

Als der Sup. ConsistorialrathAckermann zu Schwerin 1821
die Synodalaufgabe gestellthatte: „Die zweckmäßigeVerbesserungder
Landschule",konntenochder Pastor Maßmann zu Bützow schreiben:
„Schade daß diese so ivohl meinende Absicht unseres allgeliebten
Landesherrn(auf demLandeArbeitssch.einzurichten)nichtausgeführtist.

In den nächstenJahren scheintes damit anders gewordenzu fein.
1822 unterrichtete z. B. die Küsterfrau in Bentwisch die kleineu

Mädchen in Handarbeiten gegen 1 ß wöchentlich. 3825,26 wurden aus der
Bötzen burger Schulkasse für Judustrieuut. 26 Rthlr. 26 ß gezahlt nach
Bahlen, Bandekow, Besitz, Bickhusen,Grewen, Tesnn und Teldau III. Aus
dem Grabower Amte ebenso1824,25 nachBruuow 10 Rthlr., 1826,27 nach
Gr. Laafch und Techeutiu je 24 Rthlr. und 12 Schffl. Roggen, nach Gorlosen
12 Rthl. und 9 Schffl. und 1828/29 nach Kummer 17 Rthlr. 24 ß. Für die
J.-Sch. zu Gorlosen wurden aus der SchulkassefolgendeGeräte angeschafft:
1V Spinnräder -i 32 ß, 2 Haspeln ä 20 ß, 2 Wollkratzenä 1 Rthlr. 22 ß
und 2 Streichbretter ii 8 ß. Für Gr. Zaasch wurden in ähnlicher Weise
8 Rthlr. 32 ß verausgabt. In den 6 I.- Sch. des Grabower Amtes
wurden im Winter 1829 30 folgende Sachen angefertigt: 554 Hemden, 1491
Paar Strümpfe, 311 Paar Handschuhe, 47 Zeichentücher,13 Frauenkleider,
32 Camisöhler, 118 Schürzen, 203 Tücher, 46 Mützen, 16 Taschen,37 Bett-
laken, 2 Paar gestickteSchuhe, 3 Pfd. Wollengarn, 1 Pfd. Hansgarn, 55 Pfd.
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Alachsgar», 15 Tischlake»,39 Handtücher, 7 Kisscnbührcn i»>dG27 Ellen gc

slochtenesStroh zu Hütend)
Eine Versuchs- und Musteranstalt für den Jndustrieunterricht

in seinemganzen Umfange errichteteman 1828 in Strahlendorf
bei Schwerin. Wir teilen im Folgenden die Anstellungsurkundedes
Industrielehrers, sowie die Arbeitspläne für den Industrieunterricht

mit.**)
„Actum, Schwerin den 26. Nov. 1827. § 1. Der Ingenieur Krüger

übernimmt den Unt. in der Neben- und J.-Sch, zu Strahlendors in Grund-

läge der entworfenen Schulpläne und der ihm weiter zu erteilenden Unt.

Instruction. § 2. Er giebt zum Unt. seineBüdnereiwohnung her und macht

auf eigene Kosten die etwa erforderlichenEinrichtungen mit Ausnahme der

Anschaffungder Schultischeund Bänke, welcheihm von der Dorsschaftgeliefert

werden sollen- § 3. Da bei dem J.-U, die Baumzucht, Bienenzucht. Anbau

des Hopfens und Flachses. Hanfes, sowie anderer Gewächseund Kräuter nach

weiterer Vorschrift praktischbetrieben werden müssen, so giebt der Ingenieur

Krüger hierzu die nötigen Ländereien von seinemBüdnerackernachBestimmung

des Amts her . . . § 4. Für die Befriedigung der Baumschule wird Amts

wegen gesorgt, desgleichenwerdenihm auchzur ersten Einrichtung der Hopfenan-

zucht die erforderlichenStangen unentgeltlichverabreicht- § 5. Als J.-Lehrer

muß er zugleich für den Unt. der Kinder beyderlei Geschlechtsim Spinnen,

Stricken, Nähen, Wollbereitung und Weben sorgen und hierzu eine Lehrerin,

welche nach voraufgegangener Prüfung hierzu fähig befunden, nicht minder

einen Weber zum Webunt. halten. § 6. Für Anschaffungeines Lehrwebstuhls,

sowieder Spinnräder und Arbeitsmaterialien sür die armen Kinder wird vom

Amte gesorgt, ebenso werden ihm auch die beim Unt. zu gebrauchendenBücher

unentgeltlich verabreicht. § 7. Der Ingenieur Krüger verpflichtet sich, die

Jnspection über die in diesemAmte errichtetenoder errichtet werdendenJ.-Sch.

und Anlagen zur Baumzucht zu übernehmen und solchealljährlich zwey Mal

abzuhalten, den Schullehrern die nötige Anweisung zu geben und darüber

jedes Mal ans Amt zu berichten. § 8. Für alle dieseübernommenenPflichten

erhält der Ingenieur Krüger a. an Gehalt sür sich, die J.-Lehrerin und den

Weber 150 Rchlr,, b. an Feurungsdepntat 4 Faden Abfallholz . . . und

10 mille Torf, c. an Miete für Einräumung der Unterrichtsstuben und zur

Hergäbe des Ackerszur J.-Sch. 30 Rthlr. Auf weitere Emolumente darf der

Ingenieur Krüger keinen Anspruch machen. § 9. Gehaltsauszahlung viertel¬

jährlich beim Amte, gegenseitigehalbjährige Kündigung. § 10. Derselbe ver¬

pflichtet sichendlich, allen Anordnungen des Amtes, als aufsehender Behörde,

über die Schule pünktlichFolge zu leisten und bey den zu zweyen Malen ab-

Auszüge aus den Districts-Protocollen des Meckl. Patriot. Vereins. S. 354. Reg.'

Bibliothek.
**) Die Anstellungsurkunde und die Stundenpläne aus den Strahlendorfer Pfarrakten von

Herrn Pastor Wolfs zur Einsichtnahme gei. zur Verfügung gestellt.
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zuhaltenden Schulrevisionen Rechenschaftüber de» gewissenhaftenBetrieb des
Unt. abzulegen. — Diese Vereinbarung ward hieraus von dem Ingenieur
Krügcr zum Zeichen völliger Genehmigung eigenhändig unterschrieben, Carl
Christian Krüger, und soll GroßherzoglicherRegierung zur weiteren Prüfung
berichtlichvorgelegt werden. Danckwarth, Schwerin de» 2. Jan. 1828."

Bei nochmaligerPrüfung war man überzeugt, daß die beidenZimmer der
Krüger'schenBüdnerei vom Eingange rechts nach hinten belegen nicht allein
genügten, sondein durch die Dreschdiele müßten erweitert werden. Eine
Kammer müssezur Aufstellung eines Webstuhls hergerichtetwerden. Krüger
will den Bau selbst beschaffenund die zwei Stuben mit Brettern auslegen
lassen gegen eine jährliche Zinsenvergütung von je 10 Rthlr. auf 2 Jahre.

Die Stundenpläne sind gesondert aufgestellt für Winter und Sommer,
für Knaben und Mädchen. Als Unterrichtszeit find je drei Nachmittagsstunden
der ersten 5 Wochentage angesetzt. Aus den Winterplänen sind die Stunden
des Dienstags und Donnerstags denen des Montags, die des Freitags von
1—3 denen des Montags, von 3—4 denen des Mittwochs gleich.

I. Im Winter. A. Für Knaben. 1. Bis zum 9. Jahre:
1—3: Montag: Wolle. Flachs und Hede spinnen.

Mittwoch: Stricken, Wolle zupfen, Spulen, Dopplieren, Haspeln,
Wolle und Hede kratzen.

3—4: Montag: Strecken :c. Mittwoch: Lehrvortrag.
2. Für Knaben bis zum 10. Jahre:

1—3: Montag: Spinnen. Mittwoch: Stricken und Flechten.
3-4: Montag: Stricken, Flechten, Kratzen, Arbeiten in Holz.

Mittwoch: Lehrvortrag.
3. Für Knaben bis zum ll. 16. Jahre:

1—3: Montag: Spinnen, Weben. Mittwoch: Flechten, Arbeiten in Holz,
(Drehen, Hobeln)

3 4: Montag: Flechten, Arbeiten in Holz. Mittwoch: Lehrvortrag.
B. Für Mädchen. 1. Jahr:

1—3: Montag: Stricken, Wolle zupfen, Spulen, Dopplieren, Haspeln.
Mittwoch: Spinnen.

3—4: Montag: Spinnen. Mittwoch: Stricken und Nähen.
2. Jahr:

1—3: Montag: Stricken und Nähen. Mittwoch: Spinnen.
3—4: Montag: Spinnen. Mittwoch: Stricken und Nähen.

3. und die folgenden Schuljahre:
1—3: Montag: Stricken,Näh n, Flechten. Mittwoch: Spinne» und Weben.
3—4: Montag: Spinnen und Weben. Mittwoch: Stricken, Mähen ?o.

II. Im Sommer nach Beschaffenheitder Witterung. A. Für die Knaben:
1—3: Am Mittwoch und Freitag im Freien.
3—4: Am Montag, Dienstag und Donnerstag: Arbeiten im Freien.



Ausnahmsweise: 1 —;i: Am Montag, Dienstag und Donnerstag:
Arbeiten im Freien.

B. Für die Mädchen:
1—3: Am Montag, Dienstag und Donnerstag: Arbeiten im Freien.

Am Mittwoch und Freitag wie im Winter.

Uber die weitere Entwicklung der zuerst nach diesen Plänen in's Werk
gesetztenStrahlendorfer J.-Sch. giebt ein Bericht des Schulrats Meyer
an die Regierung aus dem Jahre 1833 nähere Auskunft. Nach demselben
erteilte der Ingenieur Krüger an alle Kinder über 10 Jahre den vollen
Unterricht mit Ausnahme des religiösen. Diesen genossendie ältern Schüler
bei dem Küster Krüger, dem Vater des Ingenieurs, täglich von 8—9 Uhr
morgens. Der junge Krüger sei zwar nicht schulgerechtgebildet, schreibe
jedoch eine gute, saubere Handschrift, besitzeFertigkeit im Tafelrechnen und
beweisegroßen Eiser und anerkennenswerten Fleiß. Der Religionsunterricht,

gegen den sichallerlei Gerüchte gebildet hätten, sei wie in andern Dorfschulen.
Die Kinder lasen ziemlich gut, und ihre Schreibbücherzeigten eine deutliche,
reine Handschrift. Das Kopfrechnenhätte bessersein können, die Anfänge in
der deutschenSprache waren unbedeutend. 18 Knaben hatten sichim Spinnen
eine lobenswerte Fertigkeit angeeignet; alle strickten, freilich nicht so schnell
wie die Mädchen, weil sie wohl nur in der Schule übten, und ihre Hände
durchgröbere Arbeiten schwerfälligergeworden waren. Einige Knaben knütteten
Netze,5 drechseltenund 5 wußten mit Handsäge und Hobel umzugehen Die
Mädchen nähten sauber, ihre Zeichentücherharten ein zierliches Ansehen. Im
Winter wollte der Lehrer das Korbflechtenvornehmen. Den Unterricht trieb
man im allgemeinen nach der wechselseitigenMethode. (Vgl. Kap. 58.) Tie
Opposition im Volke sei im Abnehmen Der Prediger habe zwar große Ab-
neigung gegen die Schule, besitzeund verdiene aber die Achtung und das
Vertrauen der Gemeinde nur im geringen Grade Aufgrund dieserThatsachen

kam der Schulrat zu folgendemSchlüsse: 1) Die I.- Sch. zu St. leistet alles,
was man unter den obwaltendenVerhältnissen von ihr fordern darf; 2) muß
man aufrichtig ihren Fortbestand wünschenund die 100 Rihlr., welchedazu
beantragt sind, können nicht besserangelegt werden." Bei einem Personen-
Wechselim Küsteramte seien Verbesserungenwünschenswert.

In dem folgenden Jahre 1833 wurde die Schulgemeinde vorstellig, dem
jungen Krüger auch den Religionsunierricht der größeren Kinder zu über-
tragen, damit diesesichdirekt nach ihrem Schulhause begeben könnten, und die
kleinen um 9 nicht lange vor dem Küsterhause zu warten brauchten. Die
Regierung ging aus diese Vorstellung ein, ließ den Ingenieur Krüger einige
Zeit am Seminar und bei dem Küster Willers zu Pampow hospitieren und
übertrug ihin nach einer Prüfung dann auch den Religionsunterricht.

In den folgenden Jahren scheintdie Opposition gegen die J.-Sch. bald
wieder gewachsenzu sein. Bielen Leuten erschiendas Spinnen, Stricken und
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Netzeslechtenfür Knaben gar unwürdig, die Erbzinsleute glaubten für ihre
Söhne den Handfertigkeitsunterricht nicht notwendig, und die Knaben, die,
durch den J.=U. angeregt, ein Handwerk erlernten, könnten dies später als
selbständigeMeister der Landesgesetzewegen zumeist doch nicht ausüben. Die
Regierung gab solchenEinwendungen i. I. 1842 dadurch nach, daß sie die
Industrieschulezu St. nachder allgemeinenVerordnung von 1L37 (vgl. Kap. 58)
umwandelte. In der Mitte der 50er Jahre finden wir überhaupt keine
J-Sch aus St. erwähnt. 1857 sollte eine solche intermistisch wieder ein-
gerichtetwerden, aber ohne Schulzwang, weil „im allgemeinen die Stimmung
der Schulgemeinde als solche nach den Zeugnissen der Schulvorsteher gegen
einen solchenZwang ist."

d. Das ritter- und landschaftlichetandschulwesen.

Kapitel 46.
Die ritter- und landschaftliche Schule von 1755 —1821.

Im Staatskalender von 1799 werden 406 r. und l. Land-
schulenaufgeführt. I. I. 1808 sind bloß 125 Küsterschulstellen
erwähnt mit dem Bemerkein „Da die r. und l. Dorfschulmeister,
welchekeilte Küster sind, gesetzmäßigvon der Gutsobrigkeitohne
Konkurrenzdes Supperintendentenbeliebigangenommenund entlassen
werden, folglichweder dotieretsind, nochmit dein Staate in einer
unmittelbarenVerknüpfungstehen,so darf von ihnen hier keineNotiz
genommenwerden." Der Jahrgang 1820 verzeichnet241 Schulen
in eingepfarrtcnDörfern; wenn man dazu die etwa 125 Küsterstellen
zählt, so ergiebt das 366 r. und l. Schulen. Die Statistik muß
aber sehr unvollständigsein; in den Akten fanden wir verschiedene
Schulenerwähnt, die im Staatskalenderschien. 1830 werden335
Nichtküsterschulenausgeführt;das würdeim ganzen460 r. und l. Land-
schulenergeben.

In der folgendenDarstellungwerden wir so viel als möglich
die Berichte selbst reden lassen; denn sie führen eine nicht miß- >
zuverstehende,deutlicheSprache. Es hat darnachdie ritterschaftliche
Schule unser Volk schwergeschädigtund das gesamteSchulwesen
unseresengerenVaterlandesnicht ohne Grund bis auf den heutigen
Dag überall in einen üblenGeruchund in Mßkredit gebracht.Man
hat zwardieÜbelständedamitentschuldigenwollen,daß es deneinzelnen
Gutsbesitzernoft schwerivürde,eineSchnle selbstständigzu erhalten.;
aber warum schaffteman nicht durchVereinigungeinenvernünftigen !>
Ausgleich,wie im Domanium?
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Durch den L. G. G. E. V., diesesfür dier. Schuleso traurige
- Resultat einer traurigen Zeit, war die Oberaufsichtdes Fürsten be¬

denklicheingeengt.Die BeschlüssederStände überdieschonbesprocheneu
RegierungsvorlagenFriedrichdes Frommen liefern dafür die unzwei¬
deutigstenBeweise. Sie zeigen, daß in Wirklichkeitdie einzelnen

. Ritter und die Ritterschaftin corpore dieHerren der Schulewaren,
und daß es nur von ihnen abhing, was sie aus derselbenmachen
oder machen lassenwollten. Die Hauptmängelwaren auch ferner
die unsichereStellung, die geradezujämmerlicheBesoldungund die
hierdurchbedingtegeringe Leistungsfähigkeitder Lehrer, sowie der
schlechteSchulbesuchvon feiten der Kinder. Über die Besoldung
gebendie Akten aus demJahre 1784 genaueAuskunft: Die meisten
r. Schulmeisterhattendarnachnebenfreier Wohnungund Feuruugnur
den Schulschillingoder einigeThaler bares Geld; für die Wohnung
mußten sie an manchenOrten als GegenleistungHofdienste thun.
Viele waren nur Schulmeisterim Nebenamteund fungiertenzugleich

, als Handiverker,Jäger, Gärtner oder Hirten. Hauptsächlichmußten
dann dieseBeschäftigungenihren Mann vor demVerhungernbewahren,
und das Schulhaltentrug verschiedenenso gut wie nichts ein.

„Auf Besehl des Herr» Pastor von Schröder in Ankershage». Bescheinige
ich Carll Fung: Das ich als Schulmeister zu Wendorf habe gewohnt diesen
künftigcn Herbst 30 Jahr. meine Einkünfte sind gewesen. Erstlich Frey Hans
und Garten. Worauf ich aber habe müssen thun a» Hofdienst 1t) tage.
Futter vor meine Kuh habe ichmir selbstwerben müssen. Davor hadt meine
Frau müssen Thun 15 Tage. 1 Fietel Leinsaam habe ich sehenlassen, davor
habe ich Thun müssen8 Tage An Schulgeld vor jedes Kind a Woche 1 ß
Solches bescheinigeich C'arll Fung. Mendorf d. 9. t. May 1784."

Nach Herzoglichem hohen Befehl habe hiemit in aller Unterthänigkeit
nach Gewiszenanzeigen wollen, was ich als Schulmeister Hieselbstjährlich an
Einkünften hate. 1. freie Hausung und Garten und Wintes freies Holz
wofür aber in der Erndte 15—16 Tage zu Hofe dienen muß. 2. Ein viertel
Leinsamen gesäet. 3. Die Kuh frei) gefüttert. Wofür das Wintes frei Schub!
halte, und für das Schneiderbandwerk jährlich an Herzoglicher Contribution
2 Rlhlr. nV« geben muß. Pieverst or ff. d. 7. mal). 1784. Georg Hellm."

„Nachricht von der Besoldung der sämmtlichenSchulhalter im Lübchin--
schen Kirchspiel. Der SchulmeisterJohann Ephraim Kupferschmidtin Bicheln
hat freie Wohnung, eine Wiese zu 2 kleinen Fudern Heu, 6 Schffl. Rogken
und 10 Fuder Weichholz, wofür er alle Kinder des Dorfes unentgeltlich
unterrichtet. Der Schulm. Hückstüdtin Bäbelitz hat freie Wohnung, ein Fuder
Heu und Frcyheit, sichToif zu stechen, wofür er die Kinder der Guths-
unterthanen frey unterrichtet; von den Kindern sreyer Leute erhält er
wöchentlich1 ß. Zu seiner Schule gehört auch das Dorf Tangrim. Der



SchulmeisterLorenz zu Nutschowhat nur im Winter freye Wohnung und erhält
anßer dem wöchentlichenSchulschillingvon jedem Kind nichts weiter, zu seiner
Schule gehört auch das Dorf Brosen. Der SchulmeisterHauten in Schabow hat
keine freiie Wohnung, sondern bekommt nur 4 Schffl. Rogken, wofür er die
Kinder, welcheder Guthsherr in die Schule gehen läßt, umsonst unterrichtet,
von denen übrigen aber wöchentlich 1 ß erhält. — Da die sümmtlichen
Schul-Meister des Schreibens nicht recht kundig sind, so habe ich diesen
Bericht aus ihrem Munde aufsehen wollen. Paescke, Pastor zu Lübchiu.
Lübchin den (>.Mai L784."

„Auff Begehren Groß Ehr, Wurden habe Ich Meine jährlichen Ein Kuufft
Aufgeschriebennemlich 25 rthlr. Geld 17 suder Buschzubrennenfrei Hausung
1 kleinen garten dabei habe noch Eine Alte Frau Beynschul Meister Ein
gewesen Welches Mir Eine groselast ist Bor Mich Welches ich bescheinige.
I. E. Grieve Schul Meister Hieselbst. Marsow d. 4. 1. Mah 1784."

In Dammeretz erhielt der Schulmeister an barem Gelde 12 Rthlr., in
Brahlsdorf 16 Rthlr. und in Banzin 25 Rthlr., wofür sie die Kinder frei
unterrichten mußten. Die letzterenzählten schonzu den guten Stellen.

Pastor Hetschackzu Jördensdorf berichtete1788 an den Superintendenten
und die Regierung: In den AdlichenSchulen stehet es zum Theil kümmerlich
aus. Den meisten fehlt der notdürftige Unterhalt, daher vergeht die Lust zur
Arbeit. Zu Pansdorf hat der Schulmeister Schalge den Dienst aufgegeben,
weil er nicht leben kann. Es ist noch kein anderer dazu bestimmt. Zu
Remlin unter dem Major von Frehburg verfiel der Schulmeister Prushaber
in eine schwermütigeRaserei), und hat sich,da er etl cheMal aus der Todes-
gesahr gerettet wurde, doch endlich aufgehangen. Zu Swezin unter dem
Herrn Rittmeister von Kettenburg hat der Schulmeister Preen seinen Dienst
ausgegeben. Sein Sohn der Holzwärter soll de» Schuldienst mit versehen.
Zu Poglow unter dem Herrn Kammerrath von Warnstaedt ist der Holzwärter
zugleichSchulme ster und hat ziemlichFleiß bewiesen. Zu Suckow unter dem
Herrn von Blücher steht die Schule u ter dem redlichenSchulmeister Rosen-
berg, und zu Jamkendorf umer dem Euratel durch den redlichen Ballersliiet
Winter und Sommer im guten Stande.

Als Pai^or Geisenhe'mer zu Bötzow 1821 den Lehrer zu Steinhagen
aufforderte, mit zum Konfirmandenunterrichtezu kommen,entgegnete derselbe,
d.is könne er nicht; denn seine ganze Schulstellc trüge ihm kein Paar Stiefel
ein. Die würden aber drausgehen, wenn er den tiefen Weg ini Winter und
im Herbste machensolle.

Ueber den Stand des r. Schulwesensim allgemeinenbringen
wir für die verschiedenenZeiten folgende kompetenteUrteile und
charakteristischeThatsachenbei:

Superintendent Zacharias zu Parchim 17G5: „Überhaupt ist es betrübt,
daß die armen Kinder sowenig und soschlechtzur Schule gehaltenwerden. Man

15
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muß es mehr beseufzen als nian es^weiter zu ändern weiß. Überdies sind

die Schulmeisterselbst, welche,nachder ini Landesvergleichenthaltenen Freiheit,

ohne Borwissen und Prüfung des Superintendenten eingesetztwerden, insgemein

solcheLeute, welchezum Schulwesendie gehörigeTüchtigkeitnicht haben, sondern

nur aus dieser oder jener Absichtso eingegriffen werden, wie sie angelaufen

kommen. Und ob nun schon die arnien Kinder nichts lernen, so heißt es

doch, daß sie in die Schule gegangen."
Superintendent Beyer zu Parchim 1787 : Die adlichenSchulmeisterwären

nichtnur ganz jämmerlichstationirt, sondernmüßten sogaran manchenOrten Hof

dienstethun. Daher sichanchgeschickteLeute da;u nichtannehmen ließen, sondern

gemeiniglichnur solche, die selber nur die allernöthigstcn Religionskenntnisse

besäßen. Die Kinder kämen nur wenige Wochen im Winter, theils aus

Armuth der Eltern, theils, weil die Gulhsherren nicht darüber halten wollen.

Manchem Prediger wäre die Sorge für die Verbesserung der Schule nicht

alle Mal zum Besten aufgenommen.
Derselbe 1793: „In den r. Gütern bleibt es mit den Schulen mehren

Theils wie es war, einige wenige edel denkende Gutsbesitzer machenjedoch

eine Ausnahme davon."
Superintendent Piper zu Güstrow 1799 : „Die r. Schulen sinddemgrößten

Theile nach unter aller Kritik bis auf einige . . . Einzelne verdienen kaumden

Namen. Es find zum Theil unwissendeLeute, die sie halten, und man kann

sie nicht wohl besserhaben, weil sie nicht besser salarirt werden. Daher ist

auch an den allermeisten Orten nur zur Winterszeit, wenn's noch gut ist von

Martini an Schule, und sie dauert nicht länger als bis die Ackerwirthschaft

anfängt. An Sommerfchulen ist an den wenigsten Orten zu denken, daher

müssen die Kinder in dem größeren Theile des Jahres das notwendigvergessen,

was sie in dem kleinern Theile desselbennoch lernen."

In Nieköhr bei Gnoien hielt 1789 ein nicht geprüfter Maurer Schule;

der Pastor duldete es, weil sonstdie Schule ganz eingehen könnte. In Sclpin

war um dieselbeZeit schonseit einigen Jahren keineigentl. Schulmeister, doch

nahm sich ein daselbst wohnender Mann des Unterrichts der Kinder an. In

Krisow hielt ein nicht examinierter Schneider den letzten Winter Schule.

Ludorf 1807 (Filial von Röbel): „Da es hier so wenig einen Küster

als einen Schulmeister giebt, so besorget eine alte Frau den Unterricht der

Kinder." — In der Gemeinde Ruchow bei Sternberg existierte nur „ein

einzigerSchulhalter, wiewohldie Gemeinde aus 5 Dorsschaftenbesteht,und von

100 schulfähigenKindern werden nicht 30 zur Schule gehalten." — Penzlin

1805: „Sommerfchulen kennt man auf unfern Dörfer» nicht. Die Schulzeit

d«uert in unfern Landgemeinden eigentlich nur vom Avv.nt bis gegen die

Mitte der Fasten, vorher und nachher finden sichsehr wenige darin."

Superintendent Ackermann zu Schwerin 1811: „Was besonders die

adlichenSchulen anbetrifft, sostehtes damit erbärmlichzu . . . Die Lehrer in diesen



Schulen sind gemeiniglich traurige Subjeele, die wenig oder nichts leisten
können, weil die Herrschaften wenig oder nichts zu ihrer Unterhaltung her-
geben. So z, 93. bekommt der Schulmeister zu Neustieten bei Beiendorf jährlich
bloß 2 Schffl. Roggen." In Kuhlen bei Brüel will der Gutsbesitzer bloß
einen Schulmeister, der zugleich Jäger ist; weil er einen solchen nicht hat finden
können, ist die Schule schon 2 Jahre geschlossen. „Ties ist doch wirklich
unerhört und es wären daher wohl überhaupt in Ansehung des Schulwesens
erneuerte und geschärfte Befehle und Verfügungen notwendig."

Derselbe 1813 : Eine Besserung könnte nur eintreten, wenn 1. die Prüfung
der r. Schulmeister wieder von den Superintendenten vorgenommen werde, 2. den
Patronen zur Pflicht gemacht würde, ihre Schulen doch in etwas einträglicher
zu dotiren und 3. die Entlassung der Schulmeister und Aushebung der
Schulen nicht serner aller Willkür überlassen bleibe.

Präpositus He m ml eben zuBützow begutachtete 1816 die Fellenberg'sche
Werkschuleim Hinblickaus die r. Schule also: Die gewöhnlichen Landschullehrer,
die o t selbst kaum lesen können, sind durchaus nicht im Stande, ihren
Schülern von andern nützlichen Dingen richtige Begriffe beizubringen. Die
Schulstuben und Schulwohuungen, die oft durch einen Tisch, einen S icht,
ein Bett, einen Webstuhl und andere Werkstücke so beengt sind, daß kaum
einige weinge Kinder noch ein Plätzchen finden, mühten sehr erweitert uud
vergrößert werden. Schulmeister müßten micheine Frau haben, die Talent genug
besäße, den weiblichen Unterricht zu besorgen. Im übrigen fehlt für das Unter-
nehmen ein Fond. Wer weiß es nicht, wie armselig die Schullehrer in
Mecklenburg überhaupt salariert sind. (Es folgen schwere Anschuldigungen
gegen die Herren der Schule, die wir ihrer Form wegen übergehend Aus
diesen und mehreren andern Gründen wird also eine Vereinbarung der
Industrie- und Werkschule mit unserer Landschule immer nur ein frommer
Wunsch bleiben. Es müßten zunächst noch vielmehr Schulen geschaffen werden.
In der ganzen Gemeinde Polcbow ist nur eine einzige Schnle, obgleich
16 Ortschaften in derselben eingepsariet sind, wovon einige 3U Meilen entfernt
find. Die Eltern behalten ihre Kinder so lange im Hause, bis sie die weite
Wanderung mit 11 oder 12 Jahren machen können. Präpositus hat einen
Menschen sür das Schulamt geprüft und ihn wegen Untüchtigkeit abgewiesen.
Derselbe wurde aber doch angestellt, weil er ein guter Jäger und Gärtner
war und mit einem dürftigen Gehalte vorlieb nahm.

Pastor Wolf zu Satow bei Doberan 1807: Der Tischler ohne Arbeit
und der Schulm. ohne Kops zu Sleinhagen meint es zwar gut, ihm fehlt
aber Methode und ist ein stiller Mann ohne Kraft und Leben."

Pastor Maßmann zu Bützow 1821: „Ich kenne kein traurigeres Los
als das eines (r.) Schulmeisters, besonders, wenn er ansängt alt zu werden,
der bei schmalerKost und saurer Arbeit, die dadurch noch um vieles erschwert
wird, daß er in der Ernte aus dem Felde seines Gutsherrn Dienste einet

15»
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Tagelöhners verrichten muß, ganz der willkürlichen Gewalt des EigenthümerS

oder seines Wirthschaftsinspectors nnlerworfeii ist, ob er sein elendes Leben

noch ein halbes Jahr soll hinschleppen, oder gänzlich entlassen werden. Wie

kann man sich einbilden, daß er niit Nutzen arbeite! welches doch sein Berns

ist. Wie kann man glauben, daß tüchtige brauchbare Männer unter Be<

dingungen der Art einen solchen Schuldienst annehmen werden. So wird

denn auch alles beim Alten bleiben."

So düsterund traurig sah es allgemeinin? r. Schulwesenaus.
Die wenigenrühmlichen Ausnahmen könnendenGesamtcharakter
des trüben Bildes nur wenig mildern. Als solcherühmlicheAus-
nahmen nennen wir aus unjerm Zeiträumevier.

Der Landrat Barner in Sternberg stiftete 1783 für die Schuleu

seiner Güter Trams, Moltow, Gr-Trebbow und Boek 6000 fHthlr. Für die

Zinsen des bei der Reluitionskasse belegten Kapitals sollten die Schulmeister

salariert, geistlicheBücher für die Schulkinder angeschafft und sonstige nützliche

Ausgaben zum Besten derer Leibeigenen bestritten werden. Schon früher

hatte v. Barner für das Gut Bülow zu demselbenZwecke4000 Rthlr. gestiftet,

die 1783 auf 6690 Rthlr. angewachsen waren. Bon der letzten Stiftung

wissen wir, daß sie heute roch besteht.

Aus der Gemeinde Schwinkendorf wird 1787 von dem Pastor

berichtet: Die meisten Guter gehören dem Landniarfchal von Hahn auf

Remplin. Bon ihm „sind gute und tüchtige Schulmeister gesetzt worden, die

nicht nur im Winter, sondern auch int Sommer ihre Schulen mit vielem

Fleiß abhalten; da die Schulmeister von den Gutsherrn besoldet werden, und

also die Unterthaneu die Schule sür ihre Kinder frei haben, so schickensie

auch ihre Kinder fleißig zur Schule."

Der Gutsbesitzer Ladiges auf Barnekow bei Wismar unterhielt um

die Wende des Jahrhunderts eine Schule zuerst unter einem Lehrer ans Kiel,

der später einen Nachfolger aus Halberstadt bekam. Die Kinder erhielten im

Winter täglich 5—6, im Sommer 2—3 Stunden Unterricht. Die Lehrerfrau

unterrichtete sowohl Knaben als Mädchen im Siricken und Spinnen. Die

Lehrer hatten außer freier Wohnung :c. 130 Rthlr. Gehalt.')
In den Neuen Annale« der meckl. landwirthfch. Gesellschaft, Jahrgang

1818. S. 524ff. liefert der Gutsbesitzer H. W. Bock einen längeren Bericht

über die Schule seines Gutes Dntzow. Wir teilen das Wichtigste daraus

mit: „Bei meiner Ankunft in D. i. I. 1809 besuchte ich die hiesige Schule

:;nd fand sie in eben demselbenZustande, wie unsere Dorfschulen beynahe allent¬

halben beschaffen sind, nemlich keineswegs dem großen Zwecke entsprechend,

der durch Schulen erreicht werden sollte. . . . Dil Kinder kamen gewöhnlich 2

oder 3 Wochen zu spät zur Schule, einige gar erst gegen Weihnachte . Die

Kinder der Honoratioren: des Holländers, des Müllers und des Schmieds

*) Meckl. Gemeinnützige Blätter. 1803. S. 92 ff.
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saßen getrennt von den aitbern. Allc hatten verschiedene Fibeln. Von de»

Größern las der eine die Bücher Mosis, der andere in den Sprüchwörtern

Salomo's, der 3. nnd 4. in einem der Evangelien u, s. f. Schreiben und

Rechnen lernten nur die Kinder der obengenannten Honoratioren, und da

diese besonders dasür bezahlten, auch mitunter ein kleines Küchengeschenkab-

lieferten, so ward zum Nachthell der andern Kinder auf den Unterricht dieser
Bevorzugten oft mehr Zeit verwendet, als auf den Unterricht der übrigen, Da
nun die Schule aus einigen 30 Kindern bestand, so konnte, weil jedes Kind auf
einer anderen Stelle lernte, der Lehrer sich kaum ö Minuten mit jedem
einzelnen Kinde beschästigen, Tie andere Zeit saßen die Kinder in stummes
Hinbrüten versunken, oder sie dachten auf Thorheiten. Nur der offene Kopf
konnte etwas lernen, weil er es von selbst begriff. Manche brachten es kaum
zum fertigen Lesen. Stille h rrschte hier anch nicht in der Gegenwart des
Lehrers, denn das halblaute Lernen der Kinder, die ihre Leetionen eben nicht
aufsagten, verursachte ein Gesummse, als ob man einem Bienenschwarm nahe

käme. Zu Hanie lernten sie überall nicht, weil sie in der Schule Zeit genug

dazu hatten. Ter Lehrer, der so gesetzt war, daß er ohne sein Handwerk

nicht leben konnte, benutzte die Schnle als Nebenverdienst, brachte sein Arbeits-

zeug mit dahin und nähte tapfer darauf los. Die Schule wurde unregelmäßig

angefangen und fiel bei Gelegenheit auch wohl ganz aus. Die Kinder konnten

unter jedem Vorrvande zu Hause bleiben; bei schlechtemWetter kam aus den
benachbarten Dörfern in 14 Tagen oft kein Kind. Die biblischenSprüche und
den Catechismus lernten sie auf die gewöhnlichemechanischeWeise, bloß die Worte,
ohne von dem Sinne nur etwas zu verstehen. Das Gelernte mußten sie im
Chor aussagen, so auch im Confirmandenunterricht. An eine Sommerschule war
gar nicht gedacht. Bis Weihnachten hatte der Lehrer gewöhnlich genug zu
thun, um die Kinder wieder soweit zu bringen, als sie letztverflossenen
Ostern gewesen waren. Mithin beschränkte sich die Zeit des Schulunterrichts
von 8 Jahren, eigentlich nur aus 2 Jahre. Der Lehrer hatte freie Wohnung,
Fenrung, gegen 2 Rthlr. Hütelohn Weide für 2 Kühe, eine Wiese zu 140 fMth,

und für jedes Kind 22 ß Schulgeld. Das Schnlgeld machte mit dem Schreib-
schilling etwa 20 Rthlr. bar aus.

Um nun die Schule aus diesem traurigen Zustande herauszuheben, legte
der Gutsbesitzer dem Schnllehrer zunächst 38 Rthlr. zu feinem Gehalte. Ter
Lehrer verpflichtete sich dafür zum Abhalten der Svinmerfchule an zwei Wochen¬
tagen, zum Schreib- und Rechenunlerricht an alle Kinder und zur willigen Folge-
leistung aller ihm gemachten Vorschriften und Verordnungen. Die innere
Schulreform hat dann der Gutsherr in wirklich bewundernswürdiger Weife
persönlich durchgeführt. Bei seinen fleißigen Schulbesuchen examinierte er die
Kinder, teilte sie nach ihrer Lesefertigkeitin vier Klaffen, leitete den Schulmeister
von dem bisherigen Einzel-zum Klassenunterrichtan, führte eine Fibel für alle
Kinder ein, erzwang durch Schulstrafen einen regelmäßigen Schulbesuch,
weckte durch eine strenge Platzordnung das Ehrgefühl und durch Jahres-
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Prüfungen mit Preisverteilungen das Interesse und den Lerneifer der Kinder
und gewann dadurch der Schule die Teilnahme und Zuneigung der Eltern.
Die dem Berichte beigegeben? „Dntzower Schulordnung" und „die Instruction
sür den Schullehrer in Dutzow" entsxrechen im ganzen den damals im
Domanium bestehenden Vorschriften und geben Zeugnis von dem idealen
Sinne und dem praktischenBlick ihres Verfassers, des Gutsbesitzers H. 23. Bock.

Kapitel 47.
Das ritter- und landschaftliche Landschulwesen

von 1821 — 1830.

Mit demJahre 1821 sollte für die r. Schule eine neue Epoche
beginnen. Tie dem Volke durch die Aufhebung der Leibeigenschast
gemährte äußere Freiheit^ so schloß man sehr richtig, bedinge not-
wendig einen höhern Grad innerer Tüchtigkeit, die man der Masse
nur durch verbesserte Schulen zu übermitteln vermöge.''') Dem
Gewicht dieser Gedankenverbindungvermochten selbst Stände sich
nichtzu entziehen. Sie erwähltendeshalbaus ihrer Mitte 5 Deputierte,
A. v. Bassewitz auf Schönhos, A. v. Preen auf Dummer-
stor f, F. v. Dewitz auf (5olp i n, H. C. V oß aus P a r chim
und I. F. W. Bölckow aus Gnoien, zu commissarisch-deputatischen
Verhandlungen über die Schulfrage, die 1821 zu Schwerin statt-
fanden. Die Wahl gerade der genannten 5 Deputierten war für die
Schule eine entschiedengünstige. Ein längeres Pro Memoria legt
davon ein beredtes Zeugnis ab.**) Wir setzendaraus die Haupt-
gedankenhierher:

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit guter Schuleinrichtungen bedarf den
Verfassern keiner weitern Ausführung. „Ein nur zu häufiger Wechsel im
Besitz unserer Landgüter; die große Abnahme des religiösen und moralischen
Sinnes unter den höhern Ständen, ja! unter der Geistlichkeit selbst, zahlreiche
Beispiele einer allgemeinen moralischen Auflösung in mehreren Theilen Europas"

*) Professor Karsten-Rostock, Sekretär der meckl. landwirtschaftlichen Gesellschaft, schreibt
1818 in den Neuen Annalen: Zur Veredelung des aus der Leibeigenschaft frei werden-
den Volkes giebt es „kein anderes Mittel als bessere und zweckmäßigere Einrichtung
unserer Volksschulen. Nur aus diesen wird uns eine bessere Generalion hervorgehen,
-vier ist der von Dornen und Disteln und von allem schädlichen Unkraut verwilderte
Boden, der urbar gemacht werden muß, um für die Nachkommensckafr edlere Früchte
zu erzeugen. Haben wir also unsern bisherigen Unterthamm ikire völlige Freiheit zu¬
gesichert, so dürfen wir nicht vergessen, daft wir das Glück dieser Menschen nr:hr stören
als fördern würden, daß für den Flor des Staates wenig gewonnen sein würde, wenn
wir nicht darauf bedacht sind, mit diesem großen Werke das nocki größere: zweckmäßigen
Unterricht der Jugend und nötige Armenpflege zu oerbinden. Hier müssen keine Kräfte
gespart werden, um jenes Hindernis zu beseitigen. Wir machen bewunderungswürdige
Fortschritte in der Veredelung unserer Thierracen; ist denn Meuschenvereoelnng von
geringerem Werthe? u. s. w."

**) Abgedruckt bei: Bock, Altes und Neues über das r. Schulwesen in Meckl. Wismar, Rostock
» und Ludwigslust. 1866.
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machen die Schulfrage zu einer dringenden. „Die Bildung und Erziehung

des Volkes aber kann nicht von dem guten Willen oder der Sorglosigkeit

Einzelner oder vom Zufalle abhängig bleiben. Sie muß Angelegenheit

des Staates sein! Nur eine in ihren Vorschriften und Veranstaltungen

in jeder Hinsicht genügende, allg. Gesetzgebung, nur vereinte Kräfte, guter und

redlicher Wille von allen Seiten kann zum Zweck führen." „Zuförderst

crgiebt sich ein wesentlicher Mangel in unsern Gesetzen selbst." Es fehlt

gänzlich an einer Schulordnung, so „daß die Schuleinrichtungen fast lediglich

nur der Willkür und zufälligen äußeren Umständen überlassen bleiben."

Schulversäumnisse auf feiten der Lehrer wie der Schüler gehen ungeahndet

hin, und während der größeren Hälfte der Schulzeit ist der Unterricht ganz aus'

gesetzt. Die Dienstemolumente der Lehrer sind höchst gering, so daß der

Lebensunterhalt erst durch den Betrieb irgend eines Handwerks herbeigeschafft

werden muß. Sehr begreiflich wird dadurch das Handwerk als Haupterwerb

auch Hauptgegenstand der Thäligkeit. Es fehlt ganz an einer geeigneten

Vorbildung der Lehrer.

Solchen und andern Mängeln gegenüber empfiehlt das Pro Memoria

gleichI.Schuleinrichtuugen für das ganze Land, gesetzmäßige Ausführung

aller das Schulwesen betreffender Institutionen, wo möglich Anstellung der

Lehrer als Staatsdieuer, gehörige Ausbildung derselben durch geeignete

Persönlichkeiten, sorgensreie Dotation der Lehrer, ohne sie auf den Erwerb

durch ein Handwerk anzuweisen (außer Wohnung, Garten, Feurung, Weide

und Futter fürs Vieh 60-100 Rthlr.), feste Anstellung und nur

Gestattung einer Kündigung durch richterlichen Entscheid, regelmäßige

Winter* und Sommerschule und allgemeine Aussichtsbehörden,welchedieBefolgung

der Gesetzeund den Entwicklungsgang des Schulwesens zu kontrollieren hätten.

In solcherWeise zeugt das ganze Pro Memoria von einem
klaren, vorurteilsfreienBlickin die alten mangelhaftenSchulverhältnisse
und von einer aufrichtigenBereitwilligkeit,den gemeinenMann aus
seiner geistigenBarbarei so viel als möglichherauszuheben. Das
Pro Memoria berechtigtalso zu den weitgehendstenHoffnungen! allein
die Mehrzahl der Stände machte den größten Teil derselbenwieder
zu nichte. Ein Kommittenbericht vertrat die Ansicht, daß man
vor allem nicht mit der gesetzlichenFestsetzung eines Minimums.
sowie mit der Aufhebung der Privatkündigung einverstanden
sein könne, weil ad 1 aller Zwang in Dingen, die man befördern
wolle, immer nachteiligfür die Sache selbst wirke, und ad 2 der¬
gleichenfeste Anstellung von dem nachteiligstenEinflüsse aus den
Fleiß und das sonstigeBetragen derSchullehrerseinwerde/') Diese
Meinung erfreute sichder Zustimmungdes Landtags, und nur mit

Bock. a. ü. O. S. In.
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Mühe gelang es der Regierung, dcich die Bestimmung über ein
Gehaltsminimum durchzusetzen.

Das Ergebnis der Verhandlungen findet seinenAusdruckin der
Patentverordnung vom 21. Juli 1821:

Ortschaften mit mehr als 30 Feuerstellen müssen eine eigene Schule haben;
kleinere Dörfer dürfen zu einer Schulgemeinde vereinigt werden, jedoch nur
so, daß die Zahl der Feuerstellen nicht mehr als 60, in der Übergangszeit 80
betrage Jeder Schulort muß eine Schulwohnung haben, die eine abgesonderte,
zu keinem fremdartigen Zweckedienende Schulstube mit heizbarem Ofen und
den nötigen Tischen und Bänken enthält.

„Zu Schullehrern können nur rechtliche und unbescholiene Personen,
welche das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben, und von sittlich moralischem
Charakter sind, nach zuvoriger Prüfung von Seiten des kompetenten Präpofiti
angenommen werden. Sie müssen ein zum mündlichen Vortrage geeignetes
Organ haben/ die'nötigen Vorkenntnisse zur Erteilung des biblischreligiösen
Unterrichts, so wie die Fähigkeit, einfach zu katechesirenbesitzen, um die Land,

jugend zu dem von den Predigern, Behufs der Konfirmation zu erteilenden
Unt. vorzubereiten, auch eine angemesseneKenntnis der deutschenSprache und
eine genügende Fertigkeit im Recht- und Schönschreiben, so wie die ersten
Anfangsgründe der Uechenkimst bis zur Bruchrechnung, besonders das Kopf-
rechnen lehren und im Singen der KirchenmelodienUnterricht erteilen können."

Die Ausübung eines Handwerks soll in den Stunden außerhalb der Schulen
gestattet sein. Innerhalb zweier Jahre sollen die bereits angestellten Schul-
lehrer der Guisobrigkeit ein Zeugnis ihrer Qualifikution vom Pastor vorlegen.
Die Vorbildung der Schullehrer soll in zweijährigen Kursen durch noch näher zu
bestimmende Prediger gegen 20 Rthlr. ä Zögling und Jahr ihre Erledigung
finden.

Die Diensteinkünfte der bereits angestellten Lehrer bleib.'n die alten
diejenigen der künftig anzustellenden dürfen in nicht weniger als Folgendem
bestehein Freie Wohnung uud 100 ^Rth. Gartenland (etwa 20 Rthlr.,
an Feurung ein halb mal mehr als ein Tagelöhner (6 Rthlr Weide und
Winterfutter für eine Kuh (10 Rthlr. , 24 Schffl. Roggen nnd 2 Schffl. Gerste
(21 Rthlr.), (den Schulschilling von 40 Schülern für etwa 20 Winterfchnlwochen
16 Rthlr. 32 ß; Summa also 75 Rthlr. N"/-) und Weide für ein oder zwei
Schweine und einige Gänse, wiTTnes

"
bei den andern Gulseinwohnern üblich

ist. Die Küster sollen außer Wohnung uud Feurung, Schulschilliug und zu-
fälligen Küstcrhebungcn wenigstens 70 Rthlr. Einnahme (in Summe also
etwa 100 Mthlr. und zufällige Küsterhebungen) haben.

Die Schulpflicht erstreckt sich auf die Zeit vom vollendeten 6. Lebensjahre
bis zur Konfirmation. Jpt Sommer sind die Kinder an 2 Wochentagen in je
2 Stunden zu unterrichten. Der Unterricht ist elementarisch und erstrecktsichaußer
dem Singen der Kirchenmelodien auf die sittlich religiöse Ausbildung der
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Jugend durch Unterricht in der Religion, biblischen Geschichte und Moral, sowie

auf die Ausbildung des Verstandes und Gedächtnisses für das praktische Leben,

insbesondere auch auf das Schreiben mindestens fnr die Knaben und auf die

Erlernung des Rechnens, besonders des Kopfrechnens. — Die nächste Aufsicht

steht den Guts- und Ortsobrigkeiten zu. Prediger sollen mindestens alle

Monat einmal die Schule besuchen und den Lehrern Anleitung zum Unter-

richten geben.

So die Patentverordnung von 1821. Für die damalige Zeit
war dieselbe ein Fortschritt, insofern nämlich durch sie in eine Reihe
von Fragen gesetzlicheOrdnung hineingebracht wurde, die früher der
Willkür des Einzelnen überlassen waren. Aber dennoch war die
ganze Verordnung für die bestehenden Schulverhältnisse nur eine sehr
dürftige Abschlagszahlung. Hinsichtlich der Vorbildung der
Schullehrer waren zwar Vorschriften gemacht, die aber für die Praxis
keine Bedeutung gewannen. Es fanden sich eben zuerst nur einzelne
und sehr bald keine Prediger, welche die Zubereitung r. Lehrer unter
den bestimmten Bedingungen übernehmen wollten. Darnach mußten
denn auch die Präpositen ihre Ansprüche im Examen einrichten. Die
Bestimmungen darüber waren einmal an sich sehr dehnbar und zum
andern wurde ihre Ausführung durch den Mangel an geeigneten
Bewerbern, wenn man die Schulen nicht verwaisen lassen wollte,
einfach unmöglich gemacht.

Die Bestimmungen über die Besoldung waren in keiner Weise
darnach angethan, tüchtige Bewerber anzuziehen. Wenn ein Tage-
löhner iin Grabower Amte jährlich etwa 75 Rthlr. verdiente, wie
wollte man dann für dieselbe Summe einen geschicktenSchullehrer
findend Das Handwerk mußte auch für die neu zu bestellenden ein
gut Teil der Bedürfnisse decken. Außerdem war der Lehrer nicht
als Staatsdiener anerkannt, sondern blieb als Privatbediensteter des
Gutsherrn der nur wenig beschränkten Willkür des letzteren preis-
gegeben.

Den wundesten Punkt des Ganzen bildet das den Ständen
noch weiter zugestandene Recht der willkürlichen Aufkündigung
ihrer Schullehrer; dadurch ivurden alle Bestimmungen des Gesetzes
praktisch für jede einzelne Schule wieder in Frage gestellt. Denn wenn
und wo der Schule und ihrem Lehrer imnierhin gesetzwidrigerZwang
angethan wurde, da konnte sich der bedrängte Lehrer zwar beschweren,
aber verlor er darüber nicht Amt und Stellung? Und wer mochte
einen Schulmeister, der es gewagt hatte, auf sein Recht zu pochen,
mit Weib und Kind wieder aufnehmen, zumal, wenn er schonbejahrt
war? Also Schweigen und Dulden mußte die Losung sein. Pastor
Kaller zu Diedrichshagen schrieb noch 1830 im Meckl. Kirchen-



und Schulblatt, 1. Heft. S. 82: „Hofdienste habe der t. Schulmeister
nicht zu thun, aber ich kenne ein Beispiel, daß der Schulmeister, der sich
dessen weigerte, Schläge bekam und nicht klagen durfte, weil er sonst
gekündigt worden wäre." — Die Beschwerde, durch den Prediger an-
gebracht, konnte den Herrn der Schule gegen diese und den Lehrer
nur gleichfalls verstimmen; ja, die Geistlichen schadeten sich dadurch
zugleich selbst in ihrer seelsorgerischenThätigkeit, oder zogen sich gar
unangenehme Verwickelungen, selbst Prozesse zu. Zolche und ähnliche
Klagen werden verschiedentlichin den Akten laut.

Endlich bot die Verordnung keine Gewähr für die Durchführung
eines regelmäßigen Schulbesuchs. Die Lehrer sollten zwar
Versäumnislisten an die Gutsobrigkeit liefern, was aber von letzterer
zu hoffen stand, ergiebt sich nur zu deutlich aus den übrigen
Leistungen für die Schule.

Über die Wirkung des Gesetzes in den ersten Jahren seines Bestehens
berichteteder Superintendent Kleimin ger 1823: Die r. Schulen sind,
nach dem einstimmigen Bericht der Prediger, mit Ausnahme weniger
noch ganz und gar in dem alten kläglichen Zustande. Die Schulmeister
sind dieselben: das heißt größten Theils unfähige mit vielen und schweren
Arbeiten zu ihrer kümmerlichen Substistenz überladene, vielfach geplagte
Männer. Sommerschulen sind nur an sehr wenig Orten gehalten, und
die Allerhöchste Verordnung ist ganz unbeachtet geblieben." —

Ähnlich lauteten die Berichte aus den nächsten Jahren.
Die Regierung fühlte sich dadurch 1823 zu einem Publikat

im Wochenblatt gedrungen: Es sei angezeigt worden, daß die Verordnung
vom 21. Juli 1821 an den wenigsten Orten gehörig befolgt sei.
Es solle noch eine Frist bis zu Anfang der Winterschule gegeben,
dann aber mit strengen Maßregeln eingeschritten werden.

Um die Wirkung dieser Aufforderung festzustellen, forderte man
1826 über alle r. Zchulen des Landes durch die kompetentenPrediger
Bericht ein. Ein Teil dieser Schriftstücke ist erhalten; ivir geben
daraus eine kleine Blumenlese:

In Neuburg waren 260 Kinder aus einigen Doinanialdorfern und 12
r. Orten eingeschult. Die Schulstube konnte kaum 100 Kinder fassen. Nach
Dreveskirchen sollten 201 uud nach Polchow 170 Kinder aus 16 Ort-
schaften kommen. In Basse war die Schulstnbe nur 5 Fuß und einige Zoll
hoch. Die Schulstelle zu Sa mow trug außer dem Schulfchilling nur 6 Schffl.
Roggen ein; für Wohnung und Weide für eine Kuh mußte die Frau des Schul¬
lehrers 110 Tage Hofdienste thun. In Woltow hielt eine Maurerfrau Schule
und erhielt dafür 6 Schffl. Roggen. JnGr.-Lunow war nur eine Stube im
Schulhause. Der Lehrer erhielt den Schulschilling, 6 Schffl. Roggen, 1 Schffl. bekam
er in Stoppelland ausgesäet, Weidefreiheit für 1 Kuh und 3 Schafe, 1 Fuder
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Bruchholz und Torf, für den er den Stechlohn bezahlen mußte, für seine

Wohnung erlegte er jährlich 14 Rthlr. Muß „die ganze Ernte hindurch un-

entgeltlich Hofdienste leisten, wodurch denn alles . . . reichlich bezahlt und die

Schule — 0 einträgt." — In Nieköhr und Bobbin war der Schullehrer

zugleich Gärtner, in Schabow zugleich Weber und Nachtwächter. Der letzt-

genannte erhielt für seinen Schuldienst nichts, weder Korn, noch den Schul¬

schilling. Der Schulmeister zu Bäbelitz war gleichzeitig Tabackspflanzer und

Bierfiedler und hatte nur Wohnung, Garten und Weidefreiheit für seine

Kuh, aber kein Korn, noch den Schulschilling. „Wenn ersteres für den Tabacks¬

pslanzer gerechnet wird, erhält er sür die Schule nichts-"

Wie der niedrige Stand der Schule durch die schlechtewicthschastliche Lage

der Gutseinwohner mit bedingt war, zeigt ein Bericht des Pastors Wolf zu

Zurow von 1827 .... „Ich habe keinen einzigen Bauern, lauter Tage-

löhner- Die Lage dieser Leute ist so pressant wie man sie sich nur denken

kann. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend sind sie den Hosdienste»

unterworfen. Bei ihrem unausgesetzten Arbeiten verdienen sie doch kaum das

liebe Brot sür sich und ihre Kinder, und noch weniger sind sie im Stande,

sich und ihren Kindern jemals einen guten Tag zu machen. Wenn sie erschöpft

vom Arbeiten am Abend in ihre zum Theil den Einsturz drohenden Hütten zu-

rückkehren, so haben die Frauen noch ihr Vieh zu füttern und tausend kleine

Angelegenheiten ihres eigenen Hauswesens zu besorgen, und die Männer

müssen fort um Holz auf erlaubten uud unerlaubten Wegen anzuschaffen,

damit Essen gekocht werden könne und sie uud ihre Kinder in, harten Winter

nicht frieren dürfen. Während die Eltern abwesend sind, werden die ein- und

zweijährigen Kiuder oft ganz allein oder höchstens unter der Aufsicht eines

weniger Jahre älteren Geschwisters ins Haus verschlossen, was wenigstens

den Nutzen sür sie hat, daß es sie schon in ihrer frühesten Jugend auf die

Entbehrungen und Leiden vorbereitet, denen sie ihr ganzes Leben hindurch

unterworfen sind. Die Kiuder, welche im nächsten Jahre cvnfirnnrt werden

sollen und im letzten Winter an meinem Eonfirmandenunt. Theil genommen

haben, dienen sämmtlich bei Bauern und müssen, wie sich die Eltern hierüber

ausdrucken, sich nun selbst etwas in und auf den Leib verschaffen. Die etwas

jüngeren, bereits schulfähigen müssen Gänse und Schweine hüten, Kraut fürs

Bich schneiden, womit es Abends gefüttert wird :c. :c. Unstreitig wäre schon

viel gewonnen, wenn man cs nur dahin bringen könnte, vaß die Kleinen voni

4. oder 5. Jahre an täglich einige Stunden die Schule besuchten, aber dazu

sehlt es den Eltern am Schulgelde, und ohne dies werden sichdie Lehrer dazu

nicht verstehen . . . Der Küster sreut sich, wenn der Palmsontag da ist, und

er von dem ihm lästigen Schulhalten befreit ist."

Ein Bericht des Pastors Lahse zu Kladow von 1828 lautet also -

„Das Schulwesen ist seit vielen Jahren der Gegenstand bitterer Klagen. Da

sich um die Kladower Schule kein Mensch bekümmert, so mag sichGott darüber

erbarmen. Tie sogenannte Schulstube iu einem alten verfallenen Hause ist



8 Fuß breit, 16 Fuß lang und mit Möbeln ziemlich befcfet. Iii diesem Loche
sollen unter Pilzen und Maulwurfshügeln circa 80. schreibe achtzig Kinder
unterrichtet werden. Regelmäßig kommt nur ' i zur Schule, 3U der Kinder
laufen als Wilde umher- Jedoch fand ich vor einem Jahre, als ich die Schule
inspicierte, 64 Kinder versammelt, aber solcheVersammlung wünschte ich nicht
wieder zu sehen, denn die Kinder saßen und lagen auf einander wie Heringe
in einer Tonne. Der Lehrer, Küster Pölkow, ist ein gutmütiger und ziemlich
unterrichteter Mann, aber erliegt mit seiner Familie den Nahrungssorgen!
Für die Schule hat er 6 Rthlr., 10 Rthlr. Küstergebühren und 19 Schill.
Roggen. „Nun überlasse ich es höherem Ermessen, ob er das Schreien nach
Brot seiner 6 nackten Kinder befriedigen und mit Lust seinen Schuldienst ver-
walten kann." Sommerschule ist nicht vorhanden, die Winterschule währt 2—3
Monate. „Eine Folge dieser säubern Schulordnung ist, daß die meisten
Confirmanden nicht die Buchstaben kennen, die wenigsten können buchstabieren
oder durstig lesen Noch mehr zn sagen, ist Ueberflnß. Mein heißester
Wunsch ist Hülfe."

Im ganzen zeigen die Berichte die Schulen in ihrem alten
traurigen Zustande. Die Schulivohnungen waren an den meisten
Orten mangelhaft, die besonderen Schulstuben fehlten in vielen ganz,
in andern ivaren sie zu klein oder ohne die nötigen Tische und Bänke.
Die Prüfung der Schullehrer durch die Prediger ivar teils unter-
blieben, Sommerschule wurde im allgemeinen nicht gehalten, und die
Gehalte waren die alten, jämmerlichen.

In den Jahren 1827 und 1828 wollte deshalb die Regierung
ihre Drohung zur Ausführung bringen und mit Strenge gegen die
grobe Nichtachtung der Patentverordnung vorgehen. Der Regierungs
Fiskal, Kanzleirat Müller, wurde beauftragt, die Säumigen auf-
zufordern, binnen kurzer Frist ihre Schulen ordnungsmäßig einzurichten,
widrigen Falls sie dazu zu zwingen, solche Zwangsbefehle haben
wir im Archiv gegen 100 erhalten gefunden; es sollen im Kanzlei
bezirk Güstrow allein 90 gewesen sein. Dieselben richten sichnicht
bloß gegen Ritter, sondern auch gegen einzelne Städte, Kirchen,
Klöster und Stiftungen, die gleichfalls Schulen in ungesetzlicherForm
in ihrem Landbesitz hatten. Es wird in den Zwangsbefehlen der
Mangel an der betreffenden Schule kurz bezeichnet und aufgegeben,
innerhalb einiger Wochen dem Gesetze nachzukommen. Die Ant
worten sind vielfach Entschuldigungen, daß man die Verordnung
nicht richtig gekannt habe mit der Versicherung, daß dem Befehle
bereits genüge geschehensei, oder in der festgesetztenFrist geschehen
solle. Durch solcheZwangsmaßregeln wurde die Wirklichkeit mit den
bestehenden Gesetzen wenigstens äußerlich einigermaßen in Einklang
gebracht; gegen die innern Mängel der Schule war natürlich ein
Fiskal machtlos.



Ein längeres Gutachten, betreffend die Mängel und die Ver-
besserung der r. Schule lieferte als Synodalarbeit über die Sommerschule

Pastor Grapengießer zu Beidendorf:

. . . Die Hindernisse sind in der Landesverfassung, in den Schnlaussehern,

in den Schullehrern und in den Eltern der Kinder zu fucfjeit. 1. In der

Landesverfassung liegt, so wie bei vielen, so auch bei diesem Mangel bei

Schnlverbesserungeii ein Hauptersorderniß; denn a. Mecklenburg, hat keine rein

monarchische Verfassung. Der Landesherr, anßcr seinen Domänen kann also

nicht befehlen: Eine jede Gemeinde von so viel Seelen muß so viel Schulen

halten, sie so besolden :e. b. Mecklenburg hat keine vollständig repräsentative Ber-

sassnng. Nur Gutsbesitzer und Städte werden repräsentiert; also a. die Geist¬

lichen, die eigentlichen Volkserzieher haben keine Stimme bei Verbesserung

des Volksunterrichts, b. Die Deputirten des Landtags sind alle vom ersten

Minister an bis zu dem letzten Deputirten, der nur eine Hufe besitzt — die

Deputirten der Städte ausgenommen — Gutsbesitzer. Sie werken sich also

jeder mit Kosten verbundenen Schnlverbessernng widersetzen. Der Stand der

Bauern, gleichfalls ohne .Repräsentanten aus ihrer Mitte, bleibt bei Be>

ratuugen, die die Bildung seines Standes und seiner Kinder betreffen, ohne

Stimme und also ohne Interesse für das Schulwesen, c. Es fehlt in Meckl

eine Zentralbehörde für das Unterrichtswesen. Wo hier also die Beschwerden

wegen nicht erfüllter löblicher Gesetze vorbringen? Wen soll man verklagen?

den Gutsbesitzer? — und wo? Wer vertritt den schnlaufsehenden Predizer,

wenn er klagend auftreten wollte gegen den Gutsbesitzer seiner Gemeinde?

«1.Mecklenburg, im Vergleich mit andern Ländern, ist ein noch wenig bevölkertes

Ackerbau treibendes Land; also a. wohnen aus dem Lande fast nur Bauern

und Tagelöhner; b und kaum reichen die Hände aus, welche die Arbeiten

des Ackerbaus in Anspruch nehmen; c. jede Stunde, besonders im Sommer,

der Schule gewidmet ist ein Verlnst im Häuslichen oder auf dein Felder

,1. besonders seit dem durch die ueue Baueruordnung die allg. Dorfhirteu

abgesetzt werden.

2. Hindernis liegt in den Cchnlaussehern. Diese sind Beamte, Guts-

Besitzer, Prediger, a. Was die ersten beide» Klassen anbetrifft, so ist ein sehr

geringes Interesse für Schulvcrbesserungen vorhanden. Unbekannt mit den

Fortschritten anderer Länder im Schulwesen und Elementarunterricht leisten sie

das durch Gesetze ihnen auferlegte zögernd und ungern. Beamte greifen nicht

eher ein, als aus wiederholtes Klage»; Gutsbesitzer, gebrüht durch die niedrigen

Kornpreise, suchen so wohlseilen Kaufs wie möglich abzukommen. . . . Viele

lassen ihre bisherigen kleine» nützlichen Leseschnlen eingehen, die Schulen der

Kirchdörfer werden dadurch überfallt. Die Prediger haben bisher zum Besuch

der r. Schulen wenig Lust habe» könne», theils weil die Lehrer für ihre

Belehrung durch den Pastor zu roh, und theils, weil die Wege zu weit und

schlecht sind.
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3. liegen die Hindernisse in den Schullehrern, Vielen wird für die
Sommerschule keine Entschädigung geboten, sie sind bei ihrer Anstellung zur
Svmmerschule nicht verpflichtet und fürchten die Kündigung durch den Patron,

4, Die Eltern selbst sind zu unwissend und zu roh, das Nützliche der
Sommerschule

'zu
begreifen, weil sie selbst, wie sie meinen, auch ohne dies

Mittel fertig geworden, scheinen sie diesen Unterricht als überflüssig zu
betrachten,

Resultat! Da der mangelhafte Besuch der Sommerschulen auf dem Lande,
sowie andere Mängel des Schulwesens in der Verfassung des Landes vorzüglich
begründet zu sein scheinen, so dürste an eine radikale Abhülfe fürs erste noch
nicht gedacht werden können,

c. Die städtischen Schulen von J756—J850.

Kapitel 48.

Zahl der Schulen, Schulbesuch.

Die Zahl der studierte» Lehrer ist in der folgenden Übersicht
mit römischen, die der nichtstudirten mit arabischen Ziffern be
zeichnet.*)

(In Flecken: Dargun 3; Dassow 1; Doberan seit 1782 2,
bisweilen I und 1, seit 1816 3; Klütz 1; Ludwigslust 1, daneben
seit 1785 eine ein-, seit 1792 eine zwei- und seit 1821 eine drei-
klassige Seminarschule und seit 1774 auch eine private Rektorschule;
Lütheen 2; Neukloster 1, in den 20er Jahren 2; Zarrentin 1.)

Boizenburg II und 1, seit 1788 II und 2, seit 1822 III
und 1; Brüel I und 1, von 1818—1828 2; Bützow II und 1,
seit 1790 II und 2, außerdem eine einklassige reformierte Schule;
Crivitz I nnd 1, später I und 2; Dömitz I und 1, später I und
2, außerdem eine einklassige Garnisonschule; Gadebusch II und
1; Gnoien II und 1, seit 1795 II und 3; Goldberg I
und 1, seit 1809 I und 2; Grabow II und 1, seit 1819 II und
2, seit 1828 III und 2; Grevismühlen 1 und 1, in den 20er
Jahren I und 2; Hagenow I und 1, seit 1796 I und 2; Krakow
I und 1; Kröplin I und 1, seit 1798 I und 2, seit 1827 I
und 4; Lage I. seit 1803 I und 1, seit 1828 IL und 2: Lübz I,
seit 1788 I und 1; Malchin II und 1, seit 1776 II und 2;
Malchow I, später I und 1, seit 1826 I und 2, später I und 3;
Marlow 1; Neubukow I, seit 1800 1 und 1; Neukalen I und
1, seit 1826 II und 1; Neustadt I und 1; Penzlin I und 1;

*) Die betreffenden Angaben der von 1776 erscheinenden Meckl. Staatskalender sind un-
vollständig
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Plau I und 1, seit 1805 IT und 2; Rehna H, 1772—1S05 I
und i, dann II und 2; Ribnitz II; Röbel I und l, seit 1790
II und 3, zeitweilig I und 4; Schwann I und 1; Stavenhagen
1, dann I und 1; Sternberg I und 1, seit 1803 II und 2;
Sülz I und 1; Tessin I, seit 1783 I und 1; Teterow I und
1, seit 1799 II und 2; Waren II und 1, seit 1785 II und 2,
seit 1799 II und 3; Warin I und 1; Wittenburg II und 1.

Bei Schulen mit zwei Klassen war die eine durchwegfür die
größern Knabenund die andere für kleinereKnaben und die Mädchen
bestimmt. Bei drei Klassengehörtenin die untere die kleinernKnaben
und Mädchen und in die beiden obern je ein Geschlechtder fähigeren
Schüler; oder auch die kleinernKnaben und alle Mädchen in die eine
und die fähigerenKnaben in die andern beiden nebengeordnetenoder
aufsteigendenKlassen. In Städten mit 1 Klassen gab es entweder
2 Knaben- und 2 Mädchenklassen«Lage,Sternberg), 3 Knaben- und
eine MädchenklassesBützow, Malchin), oder endlich eine gemischte
Grund-, 2 Knaben- und eineMädchenklassesPlau). Die fünf Klassen
eines Orts verteilten sich zu 3 und 2 sGnoien), oder zu I und 1
(Grabow) auf Knaben und Mädchen, oder waren eine gemischte
Grund-, zwei Knaben- und zwei Mädchenklassen(Waren). In ver-
schiedenenStädten und besonders in der älteren Zeit standen die
einzelnenKlassenin nur sehr losem, oder gar keinemZusammenhange.
An einzelnenOrten unterrichteten die Küster nur die armen Kinder
der Stadt, sowie die der eingeschultenDörfer.

Nach obiger Übersichtarbeiteten an 33 Stadtschulen zu Anfang
desZeitraums 44, am Ende53 Theologen;zugleichwirktenin 28 Stl dten
zu Anfang 28, am Ende in 34 Städten 57 nichtstudirte Lehrer.
Im ganzen waren also in 35 Städten anfangs 72, schließlich110
Lehrkräfte an öffentlichenVolksschulenthätig. Die Schulerweiterungen
fanden besonders seit den 80er Jahren statt. Ein kurzer Blick auf
die Bevölkerungsstatistikzeigt indessen, daß diese Erweiterungen nicht
im entferntesten genügten, auch nur das alte Verhältnis zwischen
Schulen und Kinderzahl aufrecht zu erhalten. Die städtischeBe-
völkerung hatte sich in den letzten 30 Jahren von 77 auf 135
tausend vermehrt und wird sich von 1756—1830 wahrscheinlich
verdreifacht, wenn nicht vervierfacht haben.

Die 5 größeren Städte des Landes thaten für die Volksbildung
verhältnismäßig am wenigsten. Der Unterricht in den untern Klassender
Gmnnasien konnteimmer nur wenige Schüler und auchdiesenur in un-
zureichenderWeise für das praktischeLeben vorbereiten; im übrigen
waren einzelne Stifts- und eine große Zahl von Privatschulen für
den gleichen Zweck thätig. — Die 5. Klasse des Gymnasiums zu
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Parchim z. B. ward 1781 von dem Direktor Wehnert als eine
Art Bürgerschulebezeichnet,die auchim Herbste einestarkeAufnahme
hätte. Ein paar Jahrzehnte später werden in der Liste dieserKlasse
auch einige Landsturmmänneraufgeführt.

Der Schulbesuch war in den Städten durchweg ein sehr
mangelhafter. Die öffentlichenSchulen hätten, besonders in den
letztenJahrzehnten, oft auch nicht einmal die Hälfte der schulfähigen
Kinder fassen können. Schon 1769 kamen zu Kröplin 140—150
Knaben und Mädchenauf dieRektorklasse. Tie Bürgerschaftbedauerte
es daher, daß vor 4 Jahren ein paar gute Winkelschulenauf
Betreiben des Rektors aufgehobenwaren. Der SuperintendentMenkel
zu Schwerin aber erachtetedie Schülerzahl für einen Lehrer nicht
zu großi „Der hiesige SchloßschulmeisterWegner hat zuweilen
200 Schulkinder, die er allein behandelt, und ich habe noch von
niemand eine Beschwerdeüber ihn gehört, daß die Kinder bey ihm
nichts lernen." Es käme nur darauf an, daß der Schulmeisterseine
Kinder in bestimmteAbteilungen bringe und „einen jeden besonders
abgeteiltenHänfen gleichsamals ein besonderesund einzelnesKind
tractiret." — In Dessin entfielen 1788 198 Knaben auf die
Rektorklasse. In Doberan bestanden 1810 für 336 Schulkinder
nur 2, in Grevismühlen 1830 für 500 Kinder 3 und in Sülz
um dieselbeZeit für dieselbeZahl nur 2 Klassen.

Von einem Schulzwange hätte schon dieser großen Schüler
menge wegen nur sehr bedingt die Rede sein können; aber die
Städter wollten auch schonals freie Bürger von einemsolchennichts,
oder dochmöglichstwenig hören:

In Dargun wollten 1772 die freienLeute keinenSchulzivang
anerkennen;in Malchow bestand1789 keinZwang für Bürger. Uber
Kröplin berichteteder Superintendent Passow zu Sternberg 1798:
Magistrat und Bürgerschaft wollen keineZwangsschulen,schickenihre
Kinderunregelmäßig,oder gar nicht.— Einer der ungünstigstenBerichte
stammt aus Rehna vom Jahre 1787: „Mit den Schulen aber in
der Stadt sieht es betrübt aus. In diesemStücke thut hier jeder,
ivaS er will. Viele Kinder wachsenhier auf wie wilde Dornbüsche:
müßten sie nicht zum heiligenAbendmahlepräparirt und consirmirt
werden, sie kämen gar nicht zur Schule. Einige Kinder kommen
dann endlich11 bis 12 Jahre alt mit der Fibel in der Hand zur
Schule und wenn sie 14 Jahre alt sind, wollen sie consirmirt sein.
Andere kommenetwas früher, gehen in einem Jahre 1, 2, 3 oder
4 Wochen oderMonate zur Schule und könnensie dann buchstabiren
oder gar lesen, so lassensie es anstehen,bis sie bald zur Präparation
zum Prediger zu gehen gedenken." Es ist schonmehrereJahre also
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berichtet. 17s4 kam deswegen eine Verfügung der Regierung an
den Magistrat, ist aber dadurchnichtsbessergeworden.— Hinsichtlich
der Versäumnislistenist folgendekurzeNotiz von 1810 charakteristisch.-
„Die Schultabellen sind hier nicht in Anwendung, weil Brüel eine
Stadt ist."

In der altern Zeit machte die Regierung Friedrich des
Frommen einige kräftige Versuche, den städtischenSchulbesuchzu
bessern:

177«!erging an den Magistrat zu Plan folgender Erlaßt . . „Wir be¬
fehlen euch also Kraft Gegenwärtigen gnädigst und ernstlich: einem jeden der
dortigen Bürger bei fiskalischer Strafe zu injungircn, ihre Kinder in die
öffentlicheSchule zu senden, und damit sogleichden Ansang zu machen. Diese
Verordnung habt ihr alle halbe Jahr zu erneuern und sorgfältig zu untersuchen,
ob derselben wirklich nachgelebtwird."

Noch in demselbenJahre klagte der Organist Federow der Regierung,
daß die Verordnung nichtgefruchtet,und viele Kinder die verboteneSchule des
Husaren weiter besuchtenoder ganz zu Hause blieben. Durch verschärfteAn-
Weisungenvon feiten der Regierung und durchanhaltende Nötigung der Eltern
schulpflichtigerKinder von feiten des Magistrats ward der Besuch allmählich
besser.

Einen lehrreichen Blick in die Denkweise verschiedenerPlauer gewährt
ein Protokoll aus dem Jahre 1780. Der Rektor Voß hatte ein „Verzeichnis
derer Kinder, die in meiner Classegehörten und zwar solcher,die aus den Gassen
herumlaufen" eingeliefert. Die Eltern der betreffenden Kinder mußten sich
darüber vor dem Bürgermeister und einem Senator in Gegenwart des Stadt-
sekrelärs verantworten. 1. Herr Hane: Die Ursache,warum ich meinen Sohn
seit Neujahr uicht in die Schule gesandt: 1) Weil cr diesen Ostern von Herrn
Pastor Litzmann sollte conffrmirt werden, wo er täglich des Bormittags um
10 Uhr zum Unterricht hingehen muß 2) Da cr die Handlung erlernen will,
worinnen ihm eine Anweisung, als auchim Rechnenerteile, 3) weil Herr Rektor
öfters verreiset, und wenn er zu Hause ist, die Schulstunden versäumet, und
die Kinder in seinerAbwesenheitalsdann viel Mutwillen treiben, welchesHerr
Organist Federow bezeugen wird. 4 Die schlechteInformation, so er an
meinem Sohne bewiesen,indem sein Briesbnch als auch die Übersetzungenim
Französischensolchesbezeugetund in der Geographie keinenUnterrichtgegeben
hat. 3) Wird es den Herrn Rektor wohl nichts angehen, wenn ich meinen
Sohn in meiner Verrichtung wo hin schicke,oder über den Kirchhos zum
Unterricht bei Herrn Pastor Litzmann gehen lasse, indem cr ihn als einen
Herumläufer aufgezeichnethat, diesesaber kann man mit Recht von demHerrn
Rektor sagen, indem er des Morgens und des Abends ein Herumläufcr in
der Stadt ist. — 9. Der Bürger und Schlaffer HeinrichDohm zeigte an: Er
habe seinen Sohn, einen 9jährigen Knaben, bei Herrn Rektor Voß bis Michaelis

16
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vorigen Jahres gehabt. Da er aber nichts gelernet und anch so, daß er keinen
Buchstabengekannt, so habe er ihn von da weggenommenund schickeihn jetzt
beim Quartiermeister Förster, und nun könnte er schonlesen, nach Ostern aber
solle er in die öffentlicheSchule bei Herrn Federow gehen. — 10. Der Tage-
löhner Böttcher konnte seinenSohn nicht immer entbehren; er habe deswegen
mit diesemRektor, wie mit seinemVorgänger, in betreff des Schul- und Holz-
geldes einen Accord machen wollen, auf den der Rektor aber nicht hätte ein-
gehen wollen. — 14. Joachim Schröder: Sein Sohn von 13 Jahren wäre
so lange in die Schule gegangen und könnte gut lesen, Schreiben und Rechnen
aber könnte er ihn nicht lernen lassen, da wären seine Vermögens-Umstände
nicht nach; wenn er aber die Jahre erreichet, daß er zum Abendmahl gehen
solle, so solle er wieder zur öffentlichenSchule gehen, bis dahin lehre er ihn
selber. — 18. Der Tagelöhner Köpckekonnte seinen Sohn nicht missen, wolle
ihn indessen in der Zukunft schicken.— 25. Der Bürger und Tuchmacher
Homoth: Er unterrichte seine Kinder selbst im Lesen und ließ sie den Cate-
chismus lernen und wenn sie so weit wären, daß sie zum heiligen Abendmahl
gehen sollten, so schickeer sie in die öffentlicheSchule. — Die übrige» der
28 aufgeschriebenenKnaben waren teils krank, teils im Privatunterricht, teils
den Eltern unentbehrlich. — In einer Gesamtvorstellunghofften die Bürger
der Stadt, daß ihnen die Gerechtigkeit,ihre Kinder im Rechnenund Schreiben
unterrichten zu lassen, wo sie wollten, nicht genommen werde.

Aus der letztenZeit der Periode, dem Jahre 1827, ist ein Vorkommnis
aus Malchow ganz bezeichnend. Nach einer neuen Schulordnung sollten
alle Bürger und Einwohner ihre Kinder in die öffentlicheStadtschule schicken,
und die Mädchen an dem von der Fran Amtmann Köhnemann erteilten
Jndustrieunterricht teilnehmenlassen. Als viele Eltern ihre Kinder nichtschickten,
es war durchwegnur die Hälfte gekommen,und das Schulgeld aus wiederholtes
Mahnen nicht bezahlen wollten, hatte der Bürgermeister von Müller Exekution
verhängt. Darüber nnn entstand ein Auflauf, an dem sichauch zwei Bürger-
worthalter beteiligten. Die Tumultuanten zogen vor und in des Bürger-
Meisters Haus und erklärten dort, daß sie mit der neuen Schulordnung nicht

einverstanden seien. Man wolle sichseine Freiheit in der Schulfrage wahren,
damit ein jeder seine Kinder zur Schule schickenkönne, wohin er wolle; das
Schulgeld müsse erniedrigt werden. Ganz besonders war man über die
Industrieschule ungehalten; denn jede Mutter könne ihre Tochter in der
Handarbeit selbst unterrichten. Dabei redete man „von Mord und Totschlag"

und „bedientesichder niederträchtigstenAusdrückeals Spitzbuben und Schinder-

knechte." Als der Bürgermeister drohte, den Sergeanten Schönemann holen
zu lassen, rief die Menge, daß sie den schon würden zu empfangen wissen.

Zu seinem persönlichenSchutzerequirierte der Bürgermeister am nächstenTage
einstweilen einige Gensdarmen aus Plau. Man ließ es indessenmit einigen
Spottgedichtenauf den augenscheinlichauchpersönlichmißliebigen Bürgermeister

bewenden, von denen eine kräftige Probe der Beschwerdeschriftdes letzteren
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an die Regierung beiliegt. Eine Untersuchungwurde von der Regierung ein-
geleitet; weil aber keine bestimmten Personen hatten zur Rechenschaftgezogen
werden können, und die ganze Bewegung als ein Ausruhr, oder gegen eine
Person im Amte gerichtet nicht erachtet wurde, stellte man das Perfahren
wieder ein.

Zahlenmäßige Angaben über den Besuchder Schulen fanden
sich nur wenige. In Boizenburg, vor 100 Jahren wegen seiner
Schulen berühmt, ward 1788 die lateinischeRektorklassevon nur
7 Knaben, die Klassedes Kantors von 16 im Sommer und 20 im
Winter und die des Organisten von 50 und 70 Kindern besucht.
1794 hatte der Rektor 9, 1816 12 Knaben. Allgemeinkamen die
Kinder erst, wenn sie bald das Alter hatten, konfirmiertzu werden.
— In Crivitz war die Rektorklasse,bestimmt für die Kinder der
Honoratioren, die studierensollten, 1794 eingegangen,weil sichbei
dem hohen Schulgelde von 8 Rthlr. keine Schüler finden wollten.
Die Küster-und dieKantorklassewaren ziemlichbesucht;dochkamenauch
hier die Kinder meist nur vom 5. bis zum 8. und vom 12. bis
zum 14. Jahre. In Malchow kamen 1780 nicht mehr, als die
Hälfte der schulfähigenKinder und in Tessin 1788 von 196 Knaben
im Winter 50, im Sommer 30. In Bützow besuchten1794 viele
Kinder die Schule unordentlich und viele kamen gar nicht. 1830
waren ebendaselbstin 3 Knabenklassenje 20 und in der Mädchen-
klasse50 von den int ganzen 400 schulfähigenKindern.

Die Sommerschule war erst recht schlecht,teilweisegarnicht
besucht. In Brüel hatten 1787 Rektor und Kantor im Sommer 6
und 20, 1800 20 und 40 Schüler. In Teterow waren 1789 in
Klassen, in denen 40 —50 Schüler sein sollten, kanin 4 oder 5
anzutreffen. Nach einem Bericht aus Penzlin von 1805 „existierte
eine Sommerschuleauch in der Stadt nur dem Namen nach."

Einen mittelgutenSchulbesuchhatte 1784 wohl der Ort Dassow
mit 80 Schülern im Winter und 40 im Sommer von 120 schul¬
fähigen Kindern. Zu den rühmlichenAusnahmen gehörte der Besuch
iu Warnemünde von 1794, wo der Küster im Winter und
Sommer 160 Schüler hatte und in Waren von 1783 mit 4 vollen
Klassenim Winter und 122 Knaben und 85 Mädchen im Sommer;
1781 war der Besuch in dem letzten Orte noch und 1788 schon
wieder schlecht.

In Hinblickaus einen solchenallgemeinsehrmangelhastenSchul-
besuchkonntederSuperintendentPieper zuGüstrow 1789 schreiben:
„Überhaupt ist das Schulwesenin den meistenkleinen Städten, so
viel ich bis jetzt habe bemerkenkönnen,in einer traurigen und viel
traurigeren Beschaffenheitals in Ew. Herzogl.DurchlauchtDomänen,

16»
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welches ohnstreitig größten Theils an den Magistraten und den Obrig¬
keiten liegt." Aber es lag doch auch an den schwachenWirtschaft-
lichen Mitteln der Bürger, der ungenügenden Vorbereitung und
Besoldung der Lehrkräfte, ihrem teils zu häufigen Wechsel oder teils
zu langem Ausharren an der Schule, an der vielfach ungenügenden
Beaufsichtigung^), den vielfach unklaren Grenzbestimmungen in den
Pflicht- und Machtgebieten der Staats-, Kirchen- und Stadtbehörden
und der alten Gewohnheit.

Kapitel 49.

Besoldung und Versorgung.

Für die Schätzungder Preissteigerungen verweisenwir auf
das in Kap. 42 darüber Gesagte. Die Preise werden sichdarnach
von 1756—1830 mehr als verdoppelthaben. Für das Leben in der
Stadt kommt es dabeiganz besondersin Betracht, daß freiereLebens-
formen und vielseitigere,kostspielerigereLebensbedingungenseit den
80er und 90er Jahren immer allgemeinerwurden.

Aus Waren klagten die beidenPastoren 1795, daß sieden französischen
Geist des Zeitalters auch in ihrer Nähe ljätten. Es wäre auch in Waren
die Sitte aufgekommen,daß die Honoratioren dieser Stadt sichzur Winterszeit
an gewissenTagen in öffentlichenHäusern gegen Abend versammelten, wo
denn das hauptsächlichsteMittel zur Unterhaltung das Spiel in Karten fei.
Auch die beiden theologischenSchulcollegen hätten daran teil genommen. —
1799 ward deswegen von der Regierung nach Waren beschieden,„daß die
Schullehrer nirgends spielen und öffentlichenZusammenkünftenmit beiwohnen
sollen." Es wird bedauert, daß diese Sitte schon eingerissen, und es in
Rostock schon lange anstößig gewesen sei, selbst den ersten Professor der
Theologie sehr oft am Spieltische zu sehen.

Pastor Plitt zu Neuenkirchen bei Kutzow schreibt in einem Meckl,
Kalender auf das Jahr 1795 also über die Zeitverhaltnisse: „Man sage nicht:
Die Menschensind ja selberSchuld daran, wenn sie mit ihren alten Gehalten
nicht ausreichen können, sie könnten ja nach der frugalen Weise ihrer Vor-
eltern leben . . . Dies Urteil ist falsch,denn wenn der MenschkeinSonderling
sein und sichnicht verächtlichmachen will, so muß er auch mit seinem Zeit-
alter Schritt halten und in erlaubten Dingen so leben, wie seineZeitgenossen.
Die allmächtigeMode reißt alles mit sichfort, wenn wir gleichsehen, daß es
nicht gut ist. Man sehe z. B, unsere männliche Kleidung an und vergleiche
sie mit derjenigen, welche wir vor 20 Jahren hatten. Damals hatten wir
von unfern Röckenund Westen dochnochBedeckungund Wärme, auchTaschen,

*) In Marlow war z. B. der Pastor von 1801—1831 nur dreimal in der Schule gewesen.
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worin wir etwas aufbewahren konnten, aber jetzt sind unsere Westen bunte
Lappen, die uns die Lenden nicht bedecken,und worinnen wir auch nicht
einmal eine Dose aufbewahren können, und unsere Röcke sind Fetzen, welche
uns so, wie dein Frankfurter Juden sein Abzeichen,der Mantel, den er tragen
muß, um daran kenntbar zu fein, den Rückenherunterhängen, ohne daß wir
Wärme oder andern Nutzen davon haben könnten. Niemand als etwan der
alte Mann, der der Welt abgestorbenist, kann und darf sichüber dieseMode
wegsetzen,wenn er nicht ausgelacht werden will. Diese Tyrannei der Mode
ist noch weit größer bei dem weiblichen Geschlecht.. . . Aber außer dem
Umfange, welchedie tyrannischeMode in den Ausgaben der gebildetenKlassen
der Menschen anrichtet, sind auch alle Bedürfnisse des menschlichenLebens
wohl zehnfachim Preise gestiegen,so daß ein Civilbedienter,der vor IVOJahren
mit 200 Rthlr. bequem leben und sein Haus versorgen konnte, itzt noch4 Mal
so viel haben muß, wenn er nur einiger Maßen mit seinen Zeitgenossen
Schritt halten will."

Die studiertenLehrer hatten nach den Mitteilungen in Kap.30
in der Mitte des 18. Jahrhunderts neben freier Wohnung etwa
100 Rthlr. Einnahme. Das war für jene Zeit schondürftig, sehr
dürftig. Als nun aber in den letzten50er und den 60er Jahren
der 7jährige Krieg alle Lebensbedürfnisseso ungeheuerverteuerte,
da konnten die alten Gehalte schlechterdingsnicht mehr ausreichen.
Nachdem die Wunden, welcheder Krieg dem Vaterlande geschlagen
hatte, nur einigermaßengeheilt waren, ließ man sich deswegen zu
Aufbesserungen überall bereit finden. Die Statistik von 1784,
die sichauchauf sämtlicheStadtschulstellenerstreckt,weist im Vergleich
zu 1750 durchwegfast die doppelteEinnahme nach. Die Besoldung
der studiertenLehrer stellte sich darnach im Mittel auf 200 Rthlr.
jährlich.

Der Rektor zu Teterow hatte: Aus der Kirchenökonomie33 Rthlr.
36 ß, Speisegeld von der Stadt 50", Schulgeld 45 ", Holzgeld 13", von
Hochzeitenund Begräbnisfen 30", 12 Schffl. Hafer aus Gr. Köthel — 41/«
8 Schffl. aus der Stadt 3 Ackermiete2 ", 2 Fuder Holz 4 Wohnung
und 2 Gärten 20" — 205 Rthlr. —Rektorstelle zu Grevismühlen:
Wohnung und Garten — 20 Rthlr., Acker zu 4—5 Schffl. Aussaat 3 ",

16 000 Torf 5 " 16 », 1 Fuder Holz 2 4 Schffl. Roggen = 2 " 40 ",

von der Kirche fürs Singen 31" 16 aus Rostock19 " 17 aus Wismar
13 " 10 für Licht 1 " 14 von der Stadt 5 ", für Hochzeitenund Be-
gräbniffe 24 " 12 Schulgeld 73 " 16 " = 200 Thlr.

Folgende 5 Stellen zählten zu deu schlechtestenund schlechteren:Kantor-
stelle zu Laage: Bon der Kirche 21 Rthlr. 4 ß, aus der Armkasse5" 24",
Wurstgeld 1 " 5 ", Trau- und Leichengebühren15 " 24 ", Schulgeld 16 ",

ans dem Klingelbeutel 5 ", aus der Landgemeinde 79° i Schffl. Hafer
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gleich29 " 446 ©chffl. Roggen = 4 " 12 8 Schffl. Gerste - 4 " 16
f 352 Eier = 1" 1175 Schafkäse = 20 & = 104 Rthlr. 16 ß. — Der

Kantor zu Wittenburg hatte alles iu allem 117 Rthlr., der Rektor eben
daselbst 130 Rthlr., der Rektor zu Warin 150 Rthlr. (darunter 18 Rlhlr.
36 ß als Geschenkvon Serenissimus, was sonst die Schiitzenzunstgehabt) und
der Rektor zu Schwaan 166 Rthlr.

Von den besserenund besten Stellen nennen wir folgende: Rektorstelle
zu Penzlin: Bon der Kirche 90 Rthlr., aus der Armenkasse5", Speisegeld
von der Stadt 40aus der Stadtkämmerei 14 ", Schulgeld 24 ", Tran-
und Leichengibühreu25 ", Ackerzu 8 Schffl. Aussaat 5 " 16", Wohnung
und Garten — 20" - 223 Rthlr. — Rektorstelle zu Gnoien: Bon der
Kirche 49 Rthlr. 30 ß, von der Stadt 50", Holzgeld 40 ", Wiesen- und
Ackerpacht9 ", Schulgeld 70", Trau- uud Begräbnisgelder 35 Aeeidenzien
5" = 258 Rthlr.; daneben wahrscheinlichauch nochWohnung. — Der Rektor
zu Lübz bekam 300 Rthlr. (als Hülfsprediger 52 Rthlr. 24 ß. als Provisor
24 " 24 ", Speisegeld24 ", Schulgeld 24 "). — Die Boizenbnrger Kollegen
hatten 248 und 230 Rthlr. — Der Rektor zu Crivitz klagte 1786 bei einem
Gehalt von 227 Rthlr., daß er mit Frau uud Kindern nicht davon zu leben
vermöge.

In der Folgezeit waren es vor andern wieder die Jahre des
Krieges, die eine Verteurung der Lebensmittelbrachten und dadurch
eine Erhöhung der Gehalte bedingten. Bis 1830 sehen wir die
mittlere Besoldungshöheauf etwa 350 Rthlr. wachsen, so daß sich
dieselbealso in den besprochenen75 Iahren verdreifachte.

Rektorstelle zu Tessin 1822: Bon der Kirche 35 Rthlr. 24 ß, Schul,
gelb 60", Opfer 16 " 26 Ackermiete2 " 24 Accidenzien30 ", 583ASchffl.
Hafer = 25 " 32 ", 5 Fuder Holz = 20 ", 4000 Torf - 2 ", Acker zu
13 Schffl. Aussaat 14", Wohnung und Garten 30" 236 Rthlr.—
1830 hatten einznkommen: Der Rektor zu Schwaan 27l> Rthlr., zu Neu-
buckow und Röbel je 300", zu Lübz 380", Kantor und Rektor zu
Teterow 358 " und 476 ".

In ähnlicherWeise entwickeltesich die Besoldung der nichts
studierten Stadtlehrer. Nach den Verzeichnissenvon 1784 betrug
dieselbeim Mittel 100 Rthlr.

Küster- und Schulstelle zu Sternberg: Aus der Kirchenökonomie
8 Rthlr. 32 ß, Holzgeld 1 " 16 ", von der Kirche2 " 32 an Opfer 1 " 16 ".
Betglockengeld1 ", Schulgeld 20 für Taufen, Kirchgänge,Hochzeiten,Leichen.
Krankenbesuchenund Privatcommunionen 18" 36", aus dem Armenkasten
32 ß, Wohnung 18 Rthlr. (ist zwar nicht aufgeführt, wie in verschiedenen
andern Verzeichnissen,wurde aber allgemein gewährt, wo nicht besondere
Mietsentschädigungenbezahlt wurden) 72 Rthlr. 2<>ß.
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Küster, Kuhleugräber und Schulhalter zu Doberan: Von der Kirche
13 Rthlr. 12 ß, aus deinKlingelbeutel 1 ", fürs Bälgentretcn 4 " 24 Haus-
mietc 6 6 Sckssl. Rogqen 4 " 12 ", s Faden Holz --- 10", Wiese für
eine Kuh - 2", Schulgeld 13für Kuhleugraben, Läuten und die Leute
zum Folgen zu bitten 4 " 24 ", Wohnung und Garten ^ 20 " — 78 Rthlr.

Der Kantor und Organist zu Dargun schrieb bei 90 Rthlr. Einnahme:
„Davon ich mit Frau, 5 Kindern und einer Dirne leben muß, aber in der
Folge Zu subsistieren außer Stande bin, dahero denn diesen Umstand zu
gnädigstem Ermessen." (1806 trug dieselbe Stelle 12«)Rthlr. ein.) — Ein¬
nahme der Küster- und Schulstelle zu Neustadt 100 Rthlr., Warin 106"
(von der Stadt 40" und Sülz 133 Rthlr. Ein Schreiblehrer in Güstrow
bekam ums Jahr 1800 rund 100 Rthlr., der zweite Lehrer zu Lübtheen
ums Jahr 1782 über 100", die Freischullehrer in Schwerin je 120", ein
Mädchenlehrer zu Bützow lind ein Schulhalter auf der Altstadt zu Parchim
je 125 Rthlr, der Kontor zu Doberan 164 Rthlr.

In den letzten20er Jahren betrug das Durchschnittsgehaltdas
Doppelte, also 200 Rthlr. Malchow 180 Rthlr., Penzlin
200"; Lübz und Neustadt mit je 230" (davon an letztemOrt
25 Rthlr. als Miete).

Zur Veranschaulichungder Zusammensetzung der Gehalte
sind vorstehendverschiedeneausführlicheBeispielemitgeteilt.

Einen Hauptposten bildete das Schulgeld, zu dem an den
meistenOrten für den Winter auch jetzt noch ein besonderesHolz-
geld kam. In Bützow wurde 1760 das Schulgeld von jährlich
12 ß auf 1 Rthlr. und die Bezahlung der Privatstunden von 2 auf
4 Rthlr. erhöht,weil, wie der SuperintendentMenkel zu Schwerin
schrieb,eine gleicheErhöhung in fast allen Schulen geschehensei. In
Tessin zahlte jedes Kind wöchentlich1 ß für Religion und Lesen
und 1V* ß, wenn noch Schreiben und Rechnen hinzukam. In
Schwaan wurden 1774 jährl. 16 ß Schul- und 7" Holzgeldbezahlt,
in Ribnitz 1793 vierteljährlich32 ß, für einePrivatstunde an jedem
Tage jährlich 1 Rthlr. und für 2 Std. 2 Rthlr., in Goldberg
1809 wöchentlich1 ß, von Schülern, die auchSchreibenund Rechnen
erlernen wollten 2", für deutscheSprache, Geschichte,Geographie,
Mathematik und Technologieabermals 2 ß. In den meistenKüster-
schulenerhielt sichder Brauch des Schulschillmgsbis zur Neuordnung
der Stadtschulen in den 30er Jahren. In Plau, und ähnlichso
in verschiedenenandern Städten, erhielt der Küster 1830 jährlich
48 ß Schul- und 6 ß Holzgeld,der Kantor 1 Rthlr., fürs Schreiben
und Rechneneinenzweiten,derKonrektor1 Rthlr. 10 ß, Schreibenund
Rechneneingeschlossen2", der Rektor 2" 32", Latein eingeschlossen
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4 Rthlr. Bei einer vollenSchule brachtedas eine ziemlichesumme;
allein ein großer Teil des Geldes, oft die Hälfte, ging nicht ein.

Außer dem Schul- und Holzgeldevon der Schulgemeindezahlten
die Städte das Speisegeld und meistens auch nochbesondereZu-
lagen. Man ließ sich zu den letzterenallerdings immer nur sehr
langsambereit finden. Der Magistrat zu Malchin schrieb1782 nach
6 Jahre langen Verhandlungenüber seine Beitragspflicht zu Schul-
zwecken:Der Rat leistet bereits 800 Rthlr. «Schulgeldund Holzgeld
ivohleingeschlossen),„und hat dies indebite gethan, weil die Ocönomie
zum Unterhalte der Schulen verpflichtet, indem sie ihr Einkommen
aus dem zum Zweckder Kirchen- und Schulunterhaltung von den
Vorfahren gewidmetenfundo civitatis und aus demBeutel der Bürger
zieht. Das Plus muß also die Kirchetragen, zumal sie wenigthut,
doch würde er pro rate ihrer Kräfte gleichfalls beisteuern." Tie
Entscheidungder Regierung lautete dahin, daß in diesemFalle die
Ökonomie solle die Zulage (86 und 70 zu 162 und 165 Rthlr.)
gewähren, bis die Stadt in besserenUmständen wäre, oder Tere
nissimus die Zurücknahmebefehlige.

Wo die Städte wesentlicheZuschüssezu den Gehalten gewährten,
sichertensie sich zumeist bestimmte Rechte für die Besetzungder
Stelle. In Gnoien z. B. bestellteder Magistrat den erstenMädchen-
lehrer, in Ribnitz den Kantor und in Sternberg den Nebenschul-
lehrer. Das Vorschlagsrechthatten Malchin für die Rektor- und
Konrektor-, Penzlin mit Baron v. Maltzan zusammen für die
Rektor-, Gnoien für die Subrektor-, Teterow für die Konrektor-,
Crivitz für die Kantor- und Hagenow für die dritte Lehrerstelle.
In Röbel und Ribnitz waren Magistrationsmitgliederneben den
Pastoren Schulinspektoren.

Eine Versorgung alter, dienstuntauglicherLehrer und der
Hinterbliebenenvon Lehrern hatte auch jetzt noch nur in einzelnen
Fällen statt. In Teterom erhielt ein alter Kantor 1762 jährt,
von der Stadt 30 Rthlr. und von der Kirche 20 Rthlr. Pension.
In Penzlin beließ man 1793 einem alten Rektor die festen Ein-
nahmen, während sein Nachfolger sich zunächstmit den zufälligen
Hebungen begnügte. In Boizenburg pensionierteman 1822 den
Rektor Brinckmann unter Verleihung des Titels eines Schulrates
mit 400 Rthr. Sein Substitut mußte sichmit 249 Rthlr. begnügen.
Ein Küster,Organist undSchullehrerzu Laa ge erhielt1820 10i»Rthlr.
und 2 Fuder Holz als Pension.

Im allgemeinenunterrichtetenauch die ^tadtlehrer bis an ihr
Lebensende. Uber die Folgen für die schule berichtete ein nicht
unterzeichnetesSchreiben an den Großherzogaus d. I. 18 17, daß
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die Schulen periodischaufblüheten und verfielen, je nachdemjunge
frische oder überalte stümperhafte Kräfte an ihnen arbeiteten.
Man möge die letzterenrechtzeitigpensionierenund dem Lande die
Kosten auflegen. — Eine Randbemerkung räumt die Richtigkeitder
der Behauptung ein, verweistaber das GesuchwegenseinerAnonymität
zu den Akten.

Ein anderes anonymesGesuch vom Jahre 1820 um Versorgung
der Lehrerwitwen, die meist gleichBettlerinnen auf die Straße
gestoßen würden, wird ebenso zu den Akten verwiesen. Nach dem
allgemein gewährten Gnadenhalbjahre bekam z. B. nach 1772
eine Kantorwitwe zu Boizenburg 12 Rthlr. jährl. aus der Armen-
fasie, 1768 eine Rektorwitwe zu Neubuckow 5 Schffl. Gerste und
eine andere 1800 eben daselbst20 Rthlr. aus der Armenkasse;die
letzterediente später als Wirtschafterin. Nur diese 3 Fälle sind uns
als rühmlicheAusnahmen aus den Akten bekannt geworden.

Kapitel 50.

Der Unterricht in den Stadtschulen.

In Betreff der Unterrichtsgegenständeverweisen wir zunächst
auf das in den Kap. 43 und 44 darüber Gesagte zurück. An diesem
Orte mag erstens von der Zusammensetzung des Stundenplans
und zum andern von dem Unterricht in der deutschenSprache und
den Realien die Rede fein.

Während der Zeit Friedrich des Frommen zeigendie Stunden-
pläne durchwegdasselbeGesicht,wie in ben voraufgegangenenJahr¬
zehnten. Die meisteZeit war der Religion und deinLesengewidmet,
in zweiterLinie kamen Singen, Schreiben, Rechnenund Latein in
Betracht. Das letzterewar, wenn es überhaupt noch gegebenwurde,
fakultativ, oder, wie an den meistenOrten, in die Privatstunde ge-
wiesen. In Crivitz und Boizenburg bestandenan der öffentlichen
Schule allerdings noch besondereLateinklassenfür die Kinder der
Honoratioren, die studieren sollten. Aus Boizenburg hieß es
1787' „In der ersten Klasseder Stadtschule können die Schüler die
lateinische,griechischeund französischeSprache, die Geographie,Historia,
Naturlehre und Geschichtemit Nutzen lernen und die Religion nach
modernstemGeschmackerfahren!" Über den BesuchdieserKlassenist
schonim vorigen Kap. Mitteilung gemacht.

Wie das Latein, das Abendrot der alten Schule, noch, so
waren deutscheSprache und Realien, das Morgenrot der Neuschule,
schon in den meisten Stadtschulenvorerst in den Privatstunden vor-
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Händen, in wenigen fehlten sie in den 20er Jahren ganz, aber in
noch wenigerenwerden sie obligatorischgewesensein.

Zu Waren unterrichtete man 1785 in den öffentlichen Stunden in:
biblischerGeschichte,Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen; in den
Privatstunden im: Schön-, Fraktur- und Brieseschreiben,in der Natnrgesch.,
Geographie und politischen Geschichte,im Latein und Griechischen,— Für
den Kantor und Oberschulmeisterder 3klassigcnSchule zu Doberan stellteder
Superintendent Pa ssow 1816,benfolgendenPlan aus: 8—9: Siugeu, Verhören
und Erklären des Katechismus; 9—10: Lesen der biblischenGeschichtenachKohl-
rausch; 10—11: Schreiben und Rechneubis zur Regula de trie in ganzenZahlen.
Nachmittags ist der Unterricht in dcr Cantorschulefür solcheKinder, die mehr als
das Gewöhnlichezu lernen wünschen. 1—2: zweimal Geographie und zweimal
Naturgeschichte;2—3: Geschichteund Naturlehre; 3—4: höhere Rechnungsarten
»nd Übungen in eigenen schriftlichenAufsätzen, — In der ersten Klasse der
Seminar schule wurden seit 1792 eineStunde Geographie und Geschichte,eine
Stunde Naturgeschichteund eine Stunde Naturlehre und Anthropologiegegeben.
Auchfür die 2. Klasse standen2 Stunden Naturgeschichteund 2 Stunden Natnr-
lehre auf dem Plane, — Bötzow 1793: „Der künftigeBürger kann hier vor-
gebildet werden, der Gelehrte muß anderswo feine Studien vollendend' Es
wurde unterrichtet in: Religion, Sittenlehre, Erdbeschreibung, Rechenkunst,
Schrcibekunst, Singekunst, daneben etwas Latein und Französisch. — Den
verhältnismäßig größten Raum hatte man jedenfalls den Realien in der
Schule zu Plan von 1805 an eingeräumt. Die Schule bestand aus einer
Mädchen- und 3 Knabenklassen. Wir teilen den Stundenplan für die ersten
beiden Knabenklassenim folgenden mit. Bis auf einzelne Stunden unter-
richtete der Rektor die erste und der Konrektor die zweite Klasse:

~1
8—9 9—10 10-11 2^3 3-4

1.1.Kl. 2. Kl. I.Kl. 2. Kl. l.>U. 2. Kl. l.Kl. 2. Kl, 1. Kl. 2. Kl.

Montag Reli-
gion.

ReU-
gion.

Latein. ^e°:
buch, metrie.

Rechnen Deutsche
Amiatze

Calli-
graphie

Ge-
schichte.

?katur-
gesch,

Dienstag Natur¬
lehre.

®eUs. Rechnen
graphie

Rechne» Geo-
graphie

Calli-
graphie

Mitt-
woch

deutsche
Sprache

Bibel-
lesen.

Geo- Techno-
graphie logie.

deutsche
Ortho

grapkiie

Die zweite Hälfte der Woche,wie die erste. Die 26 Stunden der Klasse1
verteilen sichalso folgendermaßen: Religion 4, deutscheSprache 2, Aufsatz2,
Rechnen2, Geometrie2, Geschichte2, Geographie2, Nalurlehre 2, Technologie2
und Latein 6 «fakultativ). II, Kl.: Religion 4, Bibellesen 2, Lesebuch4
Ludwigs Bürgerfreund), Orthographie 2, Kalligraphie 6, Rechnen 4, Geo¬
graphie 2 und Naturgeschichte2. — An Lehrmitteln waren für die Schule
angeschafft:1 Globus, 2 Ludwigs Bürgersreund, 3 Fabris Abriß der Geographie,
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1 Schrackus Lesebuch der Geschichte, 1 Schlözers Weltgeschichte, 1 Reners
Tabellen der Geschichte, 1 Galettis Elementarbuch der Geschichte, 1 Bredows
Geschichte,3 Junkers Handbuch in Bürgerschulen, ein Kabinet zum Unterrichten
in der Naturgeschichte nebst Lehrbuch, 1 Niemehers Grundsätze der Erziehung,
1 Hartungs deutsche Sprachlehre, l Splittgarbs Rechenbuch, 1 Rochows
Kinderfreiind, 1 Tafelschwamm^)

Der deutscheSprachunterricht befandsichwährendder ganzen
Zeit in den Stadtschulennoch in seinenerstenEntwicklungsstadien.
Man lehrte, wenn überall, die Orthographieund Grammatiksyste-
matischnachRegeln.Ob danebendiedurchVollbeding, „Katechismus
der deutschenSprache" 1798, undWilmsen, „Anleitungzumdeutschen
Sprachunterrichtin Beispielenund Aufgabenfür Lehrer in Bürger¬
schulen",vertretenenGrundsätze,dieRegelnzuentwickelnund anwenden
zu lassen,in Mecklenburg Nachahmungfand,vermögenwir nichtnach-
zuweisen. Die stilistischen Übungenbeschränktensichwiefrüherauf
einigeAnweisungenzumBriefeschreiben(imSeminar nachW a gn er)
und Anfertigungvon Gefchäftsauffätzen.Höchstensließ man in der
letztenZeit vorgeleseneSprachstückeaus dem Kopfe niederschreiben.

Die Methode des Real Unterrichts bestandallgemeinin der
Vermittlung des Stoffes durchein Buch, zumeisteines Reallese-
buchs. Der Text wurde gelesen,und derLehrerstütztedieseLektüre
mit erklärendenZusätzenund gelegentlichen Veranschaulichungen.
Zu einemfreien, von der AnschauungausgehendenVortrage werden
sichnur wenigeder Unterrichtendenin den letztenJahrzehntenerhoben
haben. Die jungenTheologenwaren eben selbstauf den Gymnasien
durchwegnach derselbenMethode in unzulänglicherWeise in jenen
Fächernunterwiesenivordenund späternatürlichohnejede methodische
Vorbereitungins Schulamt gekommen.

Tie den RealunterrichtvermittelndenLesebücher jener Zeit
lassensichin zweiGruppen bringen, einekleinere,die in ihrer sprach-
lichenForm mehr unfern heutigenbelletristischenLesebüchernähnelt,
und eine größere, die man nach dem heutigenSprachgebraucheals
Realienbücherbezeichnenwürde. Zu der erstenGruppe gehört der
auch in unfern StadtschulengebrauchteKinderfreund von Rochow
und das Beckersche Rot- und Hülfsbuch. Die zweiteGruppe um-
faßt die HandbüchergemeinnützigerKenntnisse,die vielfachauchals
gemeinnützigeLesebücherbezeichnetwurden. Im Gegensatzzu der
breiteren, anschaulicherenDarstellungsweiseder ersten Gruppe ent-
halten dieseSammelwerkezusammenhängendeknappeLehrstücke.Die
einzelnenGebiete, über die sie sichverbreiten, sind sehr verschieden.
Der in Plan gebrauchteBürgerfreund von Samuel Ludwig

") Durch Herr» Braun aus dcn Planer Äirchkiialteu,
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(Berlin 1787) handelte:1) Von demMenschen. 2) VonSonne,Mond,
Erde, Wasser, Luft u. s. w. 3) Von den Thieren. 4) Von den
Pflanzen. 5) Von den Mineralien. 6) Von denNahrungsmitteln,
von Kleidung, Wohnung, Hausgeräthen, Arznei. — Es folgen:
7) NützlicheErzählungen. 8) BiblischeErzählungen, 9) Gute
Lehren. 10) Gute Sprichwörter. 11) Quittungen, Obligationen,
Contracte,Rechnungen. 12) Briefe, ivie sie ein Bürgersohnauf der
Schule, in der Lehre und in der Fremde schreibenkann.

Die in MecklenburggleichfallsbekanntenBücher von Friedr.
Aug.Junker „HandbuchgemeinnützigerKenntnisse",F. Ph. Wilmsen
„DeutscherKinderfreund"und K. PH. Funke „Lesebuchfür Bürger-
schulen"ziehenihre Kreiseweiter. Das letzteBuch hatte in seinem
II. Teile folgenden Inhalt: 1) Einleitung, 2) Naturgeschichte,
3) Naturlehre, 4) Geschichteund Erdbeschreibung,5) VomMenschen,
6) Von der menschlichenGesellschaft.— Nebensolchengemeinnützigen
Lesebüchernwurden in einzelnenSchulen besondereLehrbücherfür
die einzelnenFächer gebraucht.

In der Geographie behandelteman vomWeltganzenausgehend
in ersterLinie Palästina und Deutschlandmit übermäßigerBetonung
der politisch-statistischenMomente und einem eifrigenHaschennach
Außerordentlichem.Wandkarten waren in den Schulen nichtvor
handen,und Ivo man überhauptdas Bild einesLandesdemSchüler
mitzuteilenstrebte,da mußten mangelhaftgezeichneteHandkarten,mit
vielenEinzelheitenüberladen,dazu die Vermittlungbieten.

Der GeschichtSuntericht bestandhauptsächlichin einemchrono-
logischenGerippevonNamenundZahlenaus derKriegs-undRegenten
geschichte;dieKulturgeschichte fand wenigBerücksichtigung.Einen
deachtenswertenZug bildet dieHeranziehungdermecklenburgischen
Geschichtein der Seminarschulezu Ludwigslust. Es wurde dort
„denKinderndas NötigstevondenerstenEinwohnern,derVeränderung,
den Fürsten und der VerfassungunseresLandes faßlicherzählt." —
Dr. Schröder leitetedie zweiteAbteilungseiner„WismarschenErst
linge" mit den Worten Schöttgensein: „Unter den Historienaller
Länder und aller Völker ist keineso unumgänglichzu wissennötig,
als die HistorienunseresVaterlandes. Es fängt ja billigdieLiebe
von unserm Vaterlandean, als ob dessenWohl und Wehe wir den
meistenAnteil nehmen müssen. Wer sich nur um andererLeute
Häuser bekümmert,ohne für seineigenesgebührendeSorge zutragen,
der verdient mit allem Recht den Namen eines curieusenThoren,
und ebensoscheintmir auch derjenigebeschaffenzu sein, der sichin
ausländischeHistorienvertieft und die einheimischeliegenlasset."

Der naturkundliche Unterricht war, wie der geographische,ein
an einen bestimmtenLesestoffangeschlossener.Durchweghatte auchin
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ihm eine trockeneSystematik die Vorherrschaft,und das Princip der
Anschauungkam nur wenig zur Geltung. Nack)einer allgemeinen
Einleitung folgten nach einander das Thier-, Pflanzen- und Stein-
reich, und daran schlössensich Belehrungen über den Menschenmit
desondernGesundheitsregelnan. In derselbenWeise wurden die
Naturlehre und die auf einigen Plänen vorhandene Technologie
betrieben.

So kann man den ganzen Realunterricht der altern Zeit mit
Recht als einen Verbal-Realismus bezeichnen, bei dem wohl
vielerlei und mancherleigelesenund memoriert, aber wenig an wirk-
licherBildung der geistigenKraft des Schülers geleistetwurde. Die
großen SchulreformatorenRousseau, Basedow, Salzmann und vor
allem Pestalozziund seineSchüler hatten zwar ein so geistlosesVer-
fahren im allgemeinenscharfverurteilt und für die einzelnenFächer
auch bessereGesichtspunkteaufgestellt, allein das pädagogischeEdel
metall in ihren Schriften und Einrichtungen konnte erst nach und
nach ausgeprägt und in den Verkehr gebrachtwerden. Für unser
engeresVaterland geschahdas allgemeinererstin derfolgendenPeriode.

Kapitel 51.
Neben- und Stiftsschulen.

Das Nebenschulwesenoder auch-Unwesenstand in vielenStödten
wie früher in schönsterBlüte und zwar naturgemäß um so höher,
je niedriger die öffentlichenSchulen standen.

Ein Schulbericht aus dem Jahre 1807 lauteten Die Stadt Malchowfchen
Schulen sind vielleicht die elendesten und traurigsten im ganzen Vaterlande.
Schon 1795 wurde der Mangel vorgestellt und ver Küster damals zum Schul-
Halter mit bestimmt. Allein er unterließ es bald wieder, weil der Magistrat
seine Bedingungen nicht erfüllte. Nächst dem Kantor hält ein jeder Schule.
Ein altes Jüngserchen, ein altes Weib, ein alter Mann, kurz jeder, dem es
einfällt, hält Schule. — In Ribnitz war noch 1830 für die Mädchen keine
öffentliche Schule vorhanden.

Am meisten war der Willkür in den größeren Städten des
Landes Thür und Thor geöffnet. Die Nachfragenacheiner Bildung
fürs praktischeLeben war hier am größesten und die Gelegenheit,
eine solchein öffentlichenSchulen zu gewinnen, die ungünstigste.

In Schwerin klagten die beiden Prediger Reimkasten und Brandenburg
1792 dem Herzoge! „In mehreren Ecken und Winkeln der Stadt und der
Vorstadt sind deutsche Schulen von Manns- und Frauenspersonen angelegt,
von deren Tüchtigkeit zu diesem Geschäft sich niemand überzeugt hat. Kein
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Mensch bekümmert sich darum, ob, was, und wie gelehrt wird, und auf diese
Art ist der größte Teil der Stadtjugend übersehen und vernachlässigt." Be-
sonders häufig seien die Handarbeits. und Leseschnlen für Mädchen. Die
Knaben und Mädchen möchten in den Nebenschulen ganz von einander getrennt
werden. — Auf Befehl der Regierung mußten alle Nebenschulhalter und
-Schulhalterinnen sich einer Prüfung durch die Prediger unterziehen uud sich
deren Aufsicht unterstellen, oder ihre Stuben schliefen. Es gestellten sich im
ganzen 20.

In Rostock bestanden 181 > nicht weniger eis 74 Klippschulen.

Einige ausführlichereMitteilungenmachenwir über denNeben-
schullehrerJohann Heinrich Voß zu Penzlin, den Vater des
bekanntenDichtersgleichenNamens. Der frühereBranntweinbrenner
und DammzollpächterI. H. Voß reichte 1770 bei dem Herzoge
Friedrichdein Frommen das folgendeGesuchein:

„DurchlauchtigsterHerzog, Gnädigster Herzog und Herr! Es
sind beijetzigennahrlosenund schlechtenZeiten meineUmständeetwas
in Verfall gerathen. Da ich aber mich mit meiner Familie gerne
Ehrlichzu ernähren suche,und ich auch vorzüglichzur Unterweisung
derJugend einenTrieb beimir verspühre,so habemichaus Ersuchen
viele der hiesigenBürger entschloßenSchule zu halten ... Ob ich
aber die hiez» erforderlichenGaben habe, dies kommt freilichauf
meine eigeneBejahung nichtan, ich habe daher eine GezeugniSvon
die hiesigenHerrn Prediger beigeschicktund ich versprechenachmeinem
bestenVermögen die aufwachsendeJugend in den Anfangsgründen
der Gottesfurchtund der nötigenWissenschaftenzu unterrichten. . .
Wie ich aber ohne Ew. Herzogl.Durchl. gnädigstenEonsenzmich
hiermit nicht versaßen kann, so fleheHochDiefelbenSubmissestan
mir die Erlaubnis die kleineSchule halten zu dürfen huldreichstzu
erlheilen, imd getröste mich einer Gnädigsten Erhörung meiner
unterthänigstenBitte und bin in devotesterTreue Ew. Herzogl.Durchl.
unterthänigsterJohann HeinrichVoß. Penzlin den 21. April 1770."

Das anliegendeZeugnis von den beidenPredigernScheibe!lind
Müller lautet: „Es hat ProduzentediesesJohann HeinrichVoß ein
hiesigerBürger sichzur Haltung einerSchule bey uns gemeldetund
uns um ein beglaubtesZeugnis seinerFähigkeitgebeten. . . Und
haben wir unser Zeugnis, wegen seiner Fähigkeit im Buchstabiren,
Lesen,Schreiben,'c. ihm zum weiterenGesucham gehörigenOrte
nichtversagenkönnennochmögen." Unterschriften.

Von derRegierungbekamBittstellerdieAnweisung,sichzunächst
durchden SuperintendentKeßlerzu Güstrowfür das begehrteAmt
prüfenzu lassen. .DiePrüfung sielaberdas ersteMal ungünstigaus,
und KeßlerschicktedenPrüfling mit 2 Schulbüchernwiederzu Hause,
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daß er sich daraus weiter vorbereite und außerdem so lauge
warte, bis einer vou den drei Nebenschullehrernzu Penzlin aus dem
Amte scheide. Allein die Reise von Penzliu nachGüstrow war für
eiuen alten Mann zu beschwerlichund für einen dürftigen zu kost-
spielig, das Warten auf den zukünftigenSchulschillingunter diesen
UmständenjedenfallsauchkeineleichteSache, daher entschloßsichVoß
kurzerHand und eröffneteseinSchulgeschäft,ohne vorher erst wieder
nachGüstrow zu reisen. Der eine Nebenschulmeisterwar inzwischen
unters Militär gegangen. Die andernbeidenaber beschwertensichüber
den neuenKonkurrentenbei der Regierung: Der frühereZöllnerVoß
suchesieum ihre notdürftigeNahrungzu bringen. Derselbesei zu den
Eltern auchihrer Schüler gegangenund habe dieselbengebeten,ihm
die Kinder zu schicken,er wollesie zuweilenumsonstschreibenlehren.
Damit die Kindergern zu ihm kämen,lasseer sie in Geschwindigkeit
zweiMal aufsagenund sie dann „auf seinemKofen,da er setzkeine
Schweineauf hält, aus KinderAhrt Hochzeithalten".

Auf dieseAnzeigehin wurdeVoß das Schulhnltenbei 10 Rthlr.
Strafe von der Regierung untersagt, bis er sichdurch den Super-
iutendentenzumzweitenMale mit besseremErfolgehätte prüfenlassen.
Die Gelegenheitzu solcherPrüfung bot sich,als der Superintendent
Keßlerim März 1771 in Gr. Vielen beiPenzlin in Amtsgeschäften
anwesendwar. Voß erwarb sichdaselbstdas folgendeZeugnis:

„Da der Bürger Johann HeinrichVoß aus Penzlin nachHohem
HerzoglichenBefehl sich heute bey mir eingestelletund bey dem mit
ihm augestelltenCramme hinlänglicheFähigkeiten,kleineKinder zu
informiren gezeiget: so wird gedachtemBürger Voßen nunmehro,
nomine Serenissimi hierdurchvou mir gestattet, eine Nebenschule
mit kleinenKindern in Penzlin anzulegenund zu halten. Großen
Wehlen, d. 2.',ster Martii. M. Johann ChristianKeßler Herzogt.
Mecklenb.Consistorialrathund Superintendens."

Zu den in dem vorigenAbschnittegenanntenStiftsschuleu
zu Schwerin und Rostockkamenwährenddes besprochenenZeitraums
drei neue hinzu. Die Schröder'sche Freischulezu Röbel, die
Sasse'sche zu Rostock und die Koch'scheStiftung zu Wismar.
Die elftere war von einem Rathsherrn Schröder zu Penzlin
begründet und wurde hauptsächlichaus den Pachtgeldernliegender
Gründeunterhalten.1790 wurdediebis dahinselbständigeSchröder'sche
Freischulemit der Stadtschulevereinigt. 1863 betrugendie jährlichen
AuskünftederStiftung nachRaabe's Vaterlandskunde,II. 371, etwa
550 Rthlr.

Der Begründer der Sasse'schen Stiftungs- und Freischule ist
derKonsistorialratPetrus Sasse, der 1775 die Zinsen von 2000 Rthlr,
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für den Unterrichtvon 100 unbemitteltenKindern aussetzte.— Im
Anschlußhieran mag die von E. E. Rath und dem Armencollegium
1803 ins LebengerufeneRostockerWaisenschule genannt werden.
1830 bestanddieselbeaus 3 Klassen.

Die Freischule Koch'scher Stiftung wurde 1795 von dem
derzeitigenPastor und späterenSuperintendentenK. Chr. B. Koch
unter BeihülfemehrerergleichgesinntFreunde begründet. Es ward
zunächstein Unterricht für 6 Mädchenund 10 Knabeneingerichtet.
In den folgendenJahren wurden der Stiftung mehrerebedeutende
Zuwendungen gemacht,darunter aus dem Wolf'schenund Stüde-
mann'schenTestamentje 50 Rthlr. jährlich. Von 1801 an gewährte
die schwedischeRegierungjährlich500 Rthlr., und als die Herrschaft
Wismar 1803 wiedermit Mecklenburgvereinigtward, übernahmdie
GroßherzoglicheRentereidieAuszahlungdieserjährlichenUnterstützung.
In den 30er Jahren sind zwar 300 Rthlr. von derRegierungzurück-
gezogen,dafür leisteteaber die Stadt Wismar von derselbenZeit an
dieselbeSumme. 1801 zählte die Schule80—90 Kinder. 1837 38
konnteein geräumigesSchulhausmit dreiKlassenund einemIndustrie
zimmererbaut werden.

Die Koch'scheAnstaltwar von vornehereinmit einerIndustrie
schule verbunden,in der dieKinderzu denbekanntenHandfertigkeiten
angewiesenwurden. Dasselbegeschahauch in der Waisenschulezu
Rostock, in einerbesonderenIndustrieschulezu Bützow und in dem
Werkhause zu Schwerin. Das letzterewar zum Andenkenan
den 1785 verstorbenenHerzogFriedrichaus freiwilligenGaben 1792
aufgerichtet,und hoffteman durchdasselbemöglichstvieleKinder aus
der Stadt für dieHandarbeitzu gewinnen. „Aber vieleEltern halten
für schimpflich,ihreKinderins WerkhauszumArbeitenzu schickenund
lassensie also ohne Unterrichtauf der Straße müßig umhertreiben."
— Als die Regierung1793 für die Stadt Plau dieErrichtungeiner
Industrieschulein Anregungbrachte,lehntederMagistrat denAntrag
mit einemHinweis auf die Kostspieligkeitdes Unternehmensab.

IV. Die -ilcitfdtulc nach 1830.

Kapitel 52.
Heb er ficht und Allgemeines.

Das Ganze des betrachtetenZeitraums erscheintder früheren
Zeit gegenüberals ein Fluß innerer Entwicklungund Ausgestaltung.
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Wenn auch die mecklenburgischenTruppen zu verschiedenenMalen
in der Ferne Gut und Blut für das Vaterland einsetzen
mußten, so ist dochMecklenburgseit 1813, also nunmehr 80 Jahre
davor bewahrt geblieben,der Schauplatzeines Kriegeszu sein. Die
Ruhe desFriedens ist der Schule, wie dem ganzenLande zu reichem
Segen gediehen.

Die Bevölkerung des Landes hat nach 1830 zunächststetig
zugenommen,bis zum Jahre 1850 von 450 000 auf 543 000. Die
Zahl der Städter war von 135000 auf 172000, also um 27 °/o
und die Zahl der Landbevölkerungvon 315 000 aus 371000, also
um 16% gestiegen. Von 1851 an hat dieZahl derLandbewohner
sichnicht mehr vermehrt, sondern ist im Gegenteil zurückgegangen
von 371000 auf 333 000: in der Ritterschaft von 151000 aus
133000, im Domaniumvon 207000 auf 191000, in denKämmerei-
gütern schwanktees zwischen13- und 14 000. Die Stadtbevölkerung
stieg in demselbenZeitraum von 171000 auf 246 000, also um
44%. Heute lebendarnachvon den 579 000 EinwohnernMecklen-
bürg-Schwerins246 000 — 42% in Städten, 191000 — 33%
im Domanium,133000 — 23% im Ritterschaftlichenund 14000 —
nahezu2'/s % im Kämmereigebiet,also auf demLande 330 000 —
58 %.*)

Wie die durchdieWiederbelebungder Wissenschaftenvorbereitete
und unter den gewaltigenWehen der französischenRevolution ge-
boreneneue Zeit bis 1830 auch bei uns die alten Lebens-und
Daseinssormenvielfacherneuerte,ist im allgemeinenschonangedeutet
und zugleichdes genauerenberichtet,welchenEinfluß dieneuenJdeeen
bis dahin auf die Schule geübt hatten. Es war im ganzenvieles
anders und manchesauch bessergeworden,die eigentlicheWieder¬
geburt der Volksschulejedochsolltenfür Mecklenburgerst die 30er
Jahre bringen.

Im Jahre 1830 gingen durchdieJulirevolutionvonFrankreich
aus wiederbedenklicheErschütterungendurchdie politischeWelt. In
Deutschlandwurde der regierungsunfähigeHerzogKarl von Braun-
schweigaus seinemLande verjagt. KurfürstWilhelmII. vonHessen
und der König Anton von Sachsen mußten Verfassungsurkunden
unterzeichnen.In Mecklenburg trat ein Nachzitterndieser Be-
wegung hauptsächlichin dem Drängen auf Abänderung der
Stadt Verfassungen mit Einschränkungder Selbstherrschaftder
Magistrate zu gunsten der Bürgerschaftzu Tage. Im Zusammen-
hange mit diesenNeuerungengedachteman gleichzeitigder Schule.

*) Angaben nach dem Staatskalender. Tie jüngsten Zahlen der Volkszählung von 1890
nach der Meckl. Zeitung. 1891. Nr. 94.
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Bei dem allgemeinenStreben nach besseren,vollkommenerenZeiten
folgerteman: BessereZeiten könnennur durch bessereMenschenund
bessereMenschennur durchbessereErziehung,bessereSchulenkommen.
Und die besserenSchulenkamenim Geist und Sinne Pestalozzi'ö,
diesesBegründers und Ecksteinsder neueren Pädagogiküberhaupt.

1830 reformierte man das Seminar zu Ludwigslustund
machte daraus eine äußerlichund innerlichneue Anstalt mit neuem
Geist und Leben. 1831 bestelltedie Regierung einen besonderen
Referenten für Schulsachen in der Person des Schulrats
Meyer. 1832 wurden beim Seminare dreimonatlicheVorbe-
reitungskurse für theologische Schulamtskandidaten, 1833
Versetzungsprüfungen für die Domaniallehrer, 1835 eine
Prediger-und Lehrerwitwenkasse und 1836 ein Präparandum
zur Vorbereitung auf das Seminar eingerichtet. Gleichzeitigerfuhr
das fürstlicheLandschulwesen,wie durchdie bessereVor- und regere
Fortbildung der Lehrer, durch die Einführung bessererUnter-
richtsbücker und die Errichtungneuer Schulstellen reicheFör
derung. Das in einemtiefen Verfall befindlicheStadtschulwesen
wurde durchdenKanzlei rat Boccius und denSchul rat Meper
von Grund aus neugestaltet. Ueberall entstandenin den Stödten
neueSchulen in zweckentsprechendenSchulgebäuden. Das Jahr 1836
brachteallen Städten Gewerbeschulen und das Jahr 1810 dem
Lande eine Taubstummenanstalt zu Ludwigslust. Nach dieser
Zeit sehenwir allerdingsdieallgemeineBegeisterungfür Volksschulen
und Volksbildungnachund nachwiedermerklichsinken.

So war in den 30er Jahren für die mecklenburgischeVolks¬
schulemehr geschehen,als wohl je für sie in einemkurzenJahrzehnt
wedervorher nochnachhergeschehenist. Es war das eine Refor
mation der Schule an Haupt und Gliedern, die Geburt
der Neu schule.

Getragen und mitbedingtwar dieselbedurcheine gleichzeitige
Vervollkommnungund Kräftigungdes gesamten Kulturlebens.
Teit 1826 baute man im Lande Chausseen und später seit 1812
auchEisenbahnen. Das Verkehrslebenwurde dadurchein ganz
anderes und übte auf Landwirtschaft,Handel und Gewerbewieder
einen wohlthätigenEinfluß. Die neuen Jdeeen, Erfindungen und
Entdeckungensollten durch eine immer wachsendeZahl von Zeit-
schuften möglichstverbreitetwerden.

Da kam nun das ebensooft hochgeprieseile,wie tief geschmähte
Jahr 1818 und mit ihm viel Unruhe und stürmischeBewegung,
vielehohe und edle Gedankenund Pläne, aber auchviele thörichte
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und bösartigeRedenund Klinten. Die alte ständische Verfassung
stürztezusammen,und eine neue konstitutionelle ward auf grund
des von derSchwerinerAbgeordnetenkammerangenommenenStaats-
grundgesetzes vom 10. Oktober1849 für Mecklenburg-Schwerin
veröffentlicht. Aber nur für 11 Monate ivar dieselbevon Bestand.
Das FreienwalderSchiedsgerichterkannte nicht die neue konstitu¬
tionelle, sondern die alte ständischeVerfassung als zurecht be¬
stellendan.

Auchdie Tchule und die Lehrerwelt wurden durchdie alles
bewegendeZeit lebhaft bewegt. Nach den: Frankfurter Grundrecht
der Deutschen,dein mecklenburgischenStaatsgrund- und einem be¬
sonderenUnterrichtsgesetzewollteman dieSchulein freieren Formen
und unter Fachaufsicht mehr als bisher zur Staats- und Ge¬
meindeanstalt machen. Durch den FreienwalderSchiedsspruchuud
die veränderteZeitlage aber verblieb auch die Schule im ganzenin
ihren alten Verhältnissen.Im einzelnentraten folgendeWandlungen
ein: Die freisinnigen Kamm er Mitglieder aus demLehrerstande
wurden durchKündigungentfernt, der Schul rat Meyer trat von
seinemAmte zurück. Die freien Lehrervereinigungen und ihre
Organe, das Wochenblattfür Lehrer und Schulfreundeund die
MecklenburgischeTchulzeitung,gingen ein. Das Präparandum
zu Ludwigslustwar schon1849 aufgehobenund eine baldigeVer
legungdes Seminars von dort empfohlen. Ein paar Jahre später
wurde zuersteine einjährige Seminarklasseaufgenommenund die
Kandidatenkurse hörten auf. Das Seminar mit dem wieder-
errichtetenPräparandum wurde 1862 mit Halbtagsunterricht
nachNeuklosterverlegt.

Im übrigen fand die Schule Anregung und Förderung nach
mehrerenRichtungenhin. Eine größereZahl von Schulklassen
wurde im Domanium und in der Ritterschaftaufgerichtet. Die
Domanial-Sommerschule erhielt 1852 eine wesentlichverbesserte
Gestalt. Die strenge Durchführungdes Schulzwanges und die
sorgfältigereBeaufsichtigung der Schulenwurden von der Regie-
rung dringendempfohlen. Zur ErziehungverwahrlosterKnabenwar
schon1845 eine Besserungs-Anstalt zu Gehlsdorf bei Rostock
von dem Verein für innere Missionerrichtet,i. I. 1850 wurde der
Knaben- eine Mädchenstationhinzugefügt. Das 1859 begründete
Meckl. Tchulblatt suchtedas Interesseder Lehrer für Schul- und
Erziehungsfragenregezu erhalten. Die Methodik machtein mehreren
UnterrichtsgegenständenentschiedeneFortschritte. Durch die Vermitt-
lung des Schulblattes entstand 1859 ein LebenSversicherungs-
verein für mecklenburgischeLehrer.

17»
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Ein neues Lebenpulsetein denAdern der Schule, wiein dem
gesamtendeutschenVolkskörper,in der letztenHälfte der 60er und
den 70er Jahren. Die großen nationalen Ereignisse von 1866,
1870 und 71 kamenauchder Schule zu gute. Die Lehrerschaftdes
Landes, in der richtigenErkenntnis, daß nur Einigkeitund Einheitsie
starkmachezur Ausübung ihres hohenund schwerenBerufes, trat im
Jahre 1868 zum Landeslehrerverein zusammenund suchtedurch
Raten und Thaten die Schul- und LehrerinteressennachKräften zu
fördern.

In den Städten zeigte sichder frischerwachteBildungstrieb
zuerst in der Errichtungvon höheren Schulen. Die Volksschule
nahm zuförderstnur ganz int allgemeinenTeil und konnteerst nach
1876 in ihrer pekuniären Bedrängnis in größerer Ausdehnung
einigermaßengehobenwerden. Die größte Veränderungder Stadt-
schulen besteht in den letztenJahrzehnten in ihrer äußeren Eni-
Wicklung.

Für das Domanium brachtedas Jahr 1866 eine verbesserte
Sommerschulordnung, die dann 1878 durcheinen weiterenErlaß
ihre heutigeGestalt erhielt. An neuenUnterrichtsgegenständenwurden
1872 die Geographie und 1878 an 16 Dorfschulenprobeweisedas
Turnen eingeführt. Die Industrieschule bekam1869 ein neues
Regulativ. Die Ackerkompetenzen der Lehrerwurdenbeiihrer Über
Weisung an die Gemeinde durch die neue Gemeindeordnung von 1869
reguliert und ergänztund dieGehalte und Pensionen besondersin
den Jahren 1872 und 73 aufgebessert.

Auch die hochkonversativeritterschaftliche Schule wurde von
dem allgemeinenFortschritt ergriffen, und man verstandsich1869
zu einembesonderenLehrerseminar, einereinheitlichenP rüfungs-
behörde für ritter- und landschaftlicheLehrer, einer verbesserten
Sommerschulordnung und einer Erhöhung des BefoldungS
Minimums.

Zu demTaubstummeninstitutzuLudwigslustund derBesserungs-
anstatt zu Gehlsdorfkam 1. im Jahre 1864 ein Blindenstitut zu
Neukloster,das seinen Zöglingenauch Anleitung zu solchenFertig-
keitengewährt,durchdie sie später — als Seiler, Korbmacheroder
Buchbinder— Beschäftigungund Erwerb findenkönnen;und 2. im
Jahre 1867 eineAnstalt für geistesschwacheKinder,errichtetin der
Nähe von Schwerin.

So haben also auchdie letztenJahrzehnte das Schulivesenauf
allen Gebietengefördert. Zu einemgroßenTeile ist dies das Per-
dienstunseres leider zu früh verstorbenenGroßherzogs Friedrich
Franz II. Überallund zu allenZeiten hat derselbeauchder Schule
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ein reges persönliches Interesse entgegengebracht,das Seminar-
jährlich besuchtund sowohlStadl- als Landschulen,so oft sichnur
dieGelegenheitdazu bieten wollte,mit seinerGegenwartbeehrt. Der
hoheLandesherrhandeltedabeinacheinemGrundsatze, den er 1857
in Veranlassungeiner Revision des Schweriner Gymnasiums auch
seinemJustiz-, Kultus- und Unterrichtsministerv. Schröter brieflich
empfahl: „Nun muß ich Ihnen von meinemStandpunkteaus noch
eine besondereBitte ans Herz legen. Teilen Sie Ihre Arbeitskraft
so ein, daß so wohl die Arbeit am Schreibtischeals das Selbstsehen
und Inspizieren zu ihrem Rechte kommen. Sie müssendie Ihnen
untergebenenInstitute und Menschenvon Zeit zu Zeit an Ort und
Stelle sehenund den Erfolg und die Ausführung der gegebennBe-
stimmungenbeobachten!"x.*)

Als die Lehrer des Landes im Frühjahre 1882 sichzur Feier
des hundertjährigenSeminarjubiläums zu Neuklosterum ihren
Landesvaterversammelthatten, sprachihnenAllerhöchstderselbeseine
Anerkennungin folgendemTrinksprucheaus: „Ich danke ihnen für
die warme Aufnahmeder warmen Worte, die der Herr Direktor an
michgerichtet. Ich antwortemit einemHochauf unserSeminar zu
Neukloster! Die Verlegung des Seminars hierher bildet einen
wichtigenAbschnittin derEntwicklungunseresVolksschulwesens.Durch
die ErrichtungeinerPräparandenanstaltund die Verteilungder Aus-
bildungauf siebenJahre sollte den angehendenLehrern einegründ-
licheUnterlagefür ihren künftigenhohenBeruf mitgegebenwerden.
Die Volksschulesoll dem Volke die idealenGüter des Lebensver-
Mitteln: Religion, Sitte und Liebe zum Vaterlande. Ob unserer"
Schule das gelingt,hängt von Gottes Segen ab. Wir könnennur
verlangen,daßtreugearbeitetwerde.Und das kann und will ichhier
heute vor unserer Landeslehrerschaft öffentlich aussprechen:
Ich weiß, daß meine Lehrer treu arbeiten und sich ihrer
hohen Aufgabe wohl bewußt sind. Möge es immer sobleiben
zum Segen unseres Landes! Ich erhebe dies Glas auf das
Wohl der mecklenburgischenLehrerschaft,auf das Wohl ihrer Pflanz-
ftätte, das Seminar zu Neukloster,auf das Wohl aller, die zur Zeit
daran arbeitenund aller derer, welchefrüher in Segen daran gear-
beitet haben."

In Liebeund Dankbarkeitstiftetendie mecklenburgischenLehrer
ihrem am 15. April 1883 HeimgegangenenLandesvaterein Denkmal
auf demSeminarhofezu Neukloster,das in Gegenwartdesregierenden
Großherzogs Friedrich Franz IH am 22. Juli 1887 enthülletward.

*) Großherzog Friedrich Franz II. von ». Hirschfeld, II. 180.
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A. Tic Begründung und erste Entwicklung der
Neuschule von 1830—184S.

Kapitel 53.
Tic Errichtung einer obersten Schulbehörde.

Die Schule der älterenZeit war hinsichtlichihres unterrichtlichen
Inhalts und ihrer äußeren Verwaltung vorwiegendeine kirchliche
Einrichtung. Tie Schulgemeindenmußten zwar teilweiseoder ganz
ihre Schulenerhalten, hattendafür aber, abgesehenvondenständischen
Land- und einigenStadtschulen,keineweitereRechte, als das der
größern oder geringerenWillkür in betreff des Schulbesuchsihrer
Kinder. Der Staat übte seineRechteund Pflichtenfast ausschließlich
durchdieOrganederKircheaus. DurchdieschulreformatorischeTätig¬
keit Friedrichdes Frommenwar die äußere Verwaltungder Doma-
nialschulenvon dem Staate selbst übernommen. Daneben stellte
es sich je länger, je mehr als ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit
heraus, daß der Staat sichauchum die innerenAngelegenheitender
Schule unmittelbarbekümmere. Aus diesemGrunde hören wir aus
den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verschiedentlichRufe
nach einer Zentralschulbehörde laut werden. Immer dringlicher
wurde die Sache durch die unumgänglichnotwendigeReform des
Stadtschulwesens.

Als man für dieDurchführungderselbennach einer Persönlich-
keit sichumsah, fiel die Wahl auf den Schweriner Gymnasial-
Direktor Dr. Görenz. Derselbewar durchseineschriftstellerischen
Arbeitenbekanntund berühmtgewordenund hatte 1819 einen Ruf
an die UniversitätKiel erhalten. Er lehntedenselbenab und willigte
zu bleiben, wenn ihm seine800 Rthlr. Gehalt auf die aus Kiel in
Aussicht gestellten1200 Rthlr. erhöht würden. Der Großherzog
genehmigtedie Gehaltserhöhung; „zwar jedochmit der besonderen
Bestimmungund Bedingung, daß derselbedie obersteAufsichtund
Direktion der gesamtenSchulen in den Städten zu dem Ende zu
übernehmenhaben solle. UnsereRegierung hat ihm solchesanzu-
fügen und ihm dabei aufzugeben:Nach der Kenntnis, die er sich
inzwischenvon denZuständenin denverschiedenenStädten zu erwerben
schonGelegenheitgehabt, den Plan einer allgemeinenReform und
zweckmäßigeVerbesserungderselbenbald thunlichstzu entwerfen,die
Mittel und Wege dazugenau anzugebenund solchesUns zur weitern
Prüfung und Genehmigungvorzulegen." Görenzverbliebunter dem
Titel Oberfchulrat gleichzeitigGymnasial-Director.

DiePersonenwahlfür denneuenOberschulratscheintindessenkeine
glücklichegewesenzu sein, ivennauchanerkanntwerdenmuß, daß seine
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Aufgabeeine mehr als schwierigewar. Weil die Erfolge den Er-
Wartungen nicht entsprachen,reichte die Regierung 1822 bei dem
GroßherzogeeinelängereGegenvorstellungein: . . . Überdie Stellung
desOberschulrats„ward öffentlichnur bekanntgemacht,daß ihm die
obersteDirektion der gesammtenStadtschulenübertragensei. Den
Landessuperintendenten,denenbisher die Aufsichtobgelegen,und von
welchenzum Theil manchezweckmäßigeEinrichtungenausgegangen
sind, ward hierüber nichts mitgeteilet." Eine besondereInstruction
ist dem p. Görenz nicht erteilet; es ward ihm indessendie Einsicht
in die Regierungsaktengestattet. Der Reformplanist nochnichtein-
gereichtund außer Schwerinso gut wie garnichtsgeschehen.Görenz
ha: zwar verschiedeneReisengemacht,„allein demungeachtetistkeiner
dieserSchulen bisher aufgeholfenund dies scheintan niemandals
an dein p. p. Görenz selbst zu liegen und an seinerUnkundealler
hiesigenVerhältnisse,die man nach einer dreijährigenDienstzeitdoch
billig nicht mehr erwarten sollte. Auchmangelt ihm gänzlichdie Gabe
der Unterhandlungmit den verschiedenenBehörden, daß da, wo er
selbstwirkenwill, nur angestoßen,fast nur Mißgriffegemachtwerden
und auf der andern Seite einen so geringenGrad von erfolgreicher
Dhätigkeitbisher gezeigethat, daß UnterschriebenewederdurchStraf-
androhung, noch durch Exekution,selbst nicht durchÄußerung des
AllerhöchstenMißfallens ihn zur Leistungdessen,ivaS von ihm ge¬
fordert worden, haben bewegenkönnen. Daß die Schilderungder
Unterzeichnetennichtzu hart ist, werdenJhro KöniglicheHoheitSelbst
entnehmenkönnen." In Parchimistnichtsausgerichtet.„Die Boizen-
burger Schulakten ergeben eine solcheReihe von Verwicklungen,
Verschleppungenund unhaltbaren Vorschlägen,daß es fast nicht
möglichist herauszufinden."In Crivitz, Wittenburg und Wahren
geschahsogut wienichts. Unterzeichneteschlagenvor: „Ihm entweder
die Direktion wiederzu entziehenund dies nachwie vor den Ehren
Superintendentenzu übertragen, oder doch mindestenszu befehlen,
daß er . . . feine Vorträge, nicht ohne Zuziehungder Superinten-
denten — denenüber alle dieseGegenständeein gleichesVotumein-
zuräumenseindürfte— einzubringenhabe."— Brandenstein,Erüger,
Rudloff (?), von Lützow.

Der Großherzog bemerktedazuu.a.eigenhändig:DenOberschulrat
Magister Görenz treffe allerdings mancherVorwurf bei der Einlei-
tung, ivie bei der Ausführung seiner in VorschlaggebrachtenVer-
besserungenanderer Schulen. „Indessenhat derselbedochdurchseine
verdienstlichenBemühungenden fehlerhaftenund zum Theil versun-
kenenZustandder meistenSchulen aufgedecktund guteVorschlägezu
ihrer besserenOrganisation gemacht,wenn es ihm dabei freilichan
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den Mitteln zur Ausführung gefehlethat. Immer aber wird er
dieser halben nicht zu verkennensein, und man kann nicht auf
die vorige Einrichtung und Aufsicht zurückkommen, während
welcher gerade fast alle Schulanstalten so sehr verfallen
sind. Der p. Görenz bedarf aber in jeder Hinsichthierbei einer
mehrern Assistenzund ist Uns nach dem Vortrag UnsererRegierung
eine Resolutionzur Behandzeichnungdahin vorzulegen,daß um dem
p. Görenz solchemehr angedeihenzu lassen, die Ehren-Superinten¬
denten ihm darin Beistand und Hülfe leisten, daher aber auch er
gemeinschaftlichmit ihnenzu Werkegehenund diediesfalsigenBerichte
und Vorschlägeverabreden,einreichenund ausführen sollen."

Über die weitereThätigkeit des OberschulratsGörenz ist uns
nichts bekannt geworden; sie wird zu nennenswertenErfolgen auch
kaum gediehensein.

Eine bessere,glücklichereLösung fand die Stadtschulfrageund
dos Streben nach einer wirksamenoberstenSchulbehördedurch den
Kanzleirat Boccius und den Schulrat Meyer. In einem
Schreibendes Großherzogs an Boccius vom Augustdes Jahres
1831 hieß es u. a.: . . „CommittierenWir euch hierdurchim
GnädigstenSpecial-Befehlbei eurenRevisionenderStadtverfassungen
und Verwaltungenüberall daneben euer besonderesAugenmerkauf
die Bürgerschulenzu richten, nach den bestehendensorgfältigeEr-
tündigungeneinzuziehenund nach Befindenihre bessereOrganisation
zu bewirken."

In einem Antwortschreibengab Boccius seine Meinung über
den Hauptgrund des Verfalls der städtischenSchulen also kund:
„Bisher standendieBürgerschulenunter der Leitungund Oberaufsicht
der Superintendenten. Leider aber sind dieselbendurch ihre ander-
weitigenvielen zum Theil wichtigerenBerufsgeschäftewesentlichvon
den Stadtschulenabgezogenund diesedadurchdenOrtspredigernund
Magistratenüberlassenworden. DieserIsolierung ist es vorzüglich
zuzuschreiben,daß neuerer Zeit so wenig für die Schulen geschehen
ist und sie so sehr in Versall gerathensind." Es möge ein Mann
vom Fach mit der innern Reorganisationund Aufsichtüber die
Volksschulenbetraut werden. Als einen solchenFachmann schlug
Boccius der Regierung seinen Freund, den auf dem Schulgebiete
bereits rühmlichbekanntenRektor Meyer zu Ludwigslustvor. —
Nochin demselbenJahre erhielt dieserseineBerufung zumSchulrate
nach Schwerin.

Beide Männer, der KanzleiratBocciusund der SchulratMeyer,
haben sichum die Entwicklungdes vaterländischenSchulwesensdas
größteVerdiensterworben. Geradezu erhebendist es, ihrem gegen-
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seilig freundschaftlichen,unter so vielen und großen Schivierigkeiten
dochsegensreichenWirkenzuzuschauen,wie der eine den neuenKörper
schafft,dender anderemit neuenLebenskräftenzu durchgeistigenbemüht
ist. Die folgendenKapitelwollendas Wichtigsteihres Schaffenszur
Mitteilung bringen.

Kapitel 54.

Der traurige Zustand der alten Stadtschulen und die
Verhandlungen wegen ihrer Erneuerung.

Der Zustand der städtischenVolksschulenwar unmittelbarvor
ihrer Verbesserungein geradezutrauriger. Der Hauptgrund,wes-
wegenfür sienichtsgeschahundes darummit ihnenimmermehrbergab
gehenmußte, war neben der mangelhaftenAufsichtdieUneinigkeit
zwischenKirchen - und Stadtbehörden darüber,wer denneigentlich
die Kosten der Schulerweiterungenzu tragen hätte. Die Städte
glaubten grundsätzlichdie Kircheverpflichtet,und dieseerklärtesich
außer Stande, den immer steigendenAnsprüchenzu genügen. Durch
den Staat wurde der Streit dahin entschieden,daß die Stadtschule
eine Gemeinde anstatt sei, und darum auch dieStädte in erster
Linie für den weiterenAusbau ihrer Schulen zu sorgenhätten.

„Der notorischtiefe Verfall der Stadtschulenist besondersder
Unwissenheitzuzuschreiben,die darüber obwaltet, wer zur Hergabe
der Mittel zu ihrer Verbesserungund Erhaltung verpflichtetsei. Die
früherenSchulverhandlungenliefern denBeweis dafür. Fast überall
ward um diesePflicht gestrittenund in der Regel endigteder Streit
damit, daß von verschiedenenSeiten einigeMittel zusammenkamen,
um der dringendstenNot abzuhelfen. RadikaleHülfe erfolgte selten
oder nie. . . . Bei weiterenVerhandlungensahen indessendie Ma-
giftrate ein, daß, wenn die auch von ihnen als dringenderkannte
Schulverbesserung,wofür ein hinreichendgeräumigesGebäude zur
Aufnahmeder ganzenSchule als eine notwendigeBedingung(sich)
darstellte,zustandekommensolle,nichtsübrig bliebe,als die Baulast
auf die Stadt zu übernehmenund sich wegen der alten kirchlichen
Schulstubenmit derKircheabzufinden." Endlichmußte man es auch
praktischanerkennen,daß die Kirchenvermögenzu Schulzweckennur
könntenherangezogenwerden,„in soweitdieKircheentbehrlicheUeber-
schüfsehabe", und daß die bisherigenhäufigenBeiträge des Landes-
HerrenkeineVerpflichtungseienund „nur der Gnade und demWohl-
wollenihr Entstehenverdanken". Außerdemkonnte nur die Stadt
selbstin Betrachtkommen. Nur lebhaftein jederStadt sichwieder-
holt habende Debatten führten dann endlich zu der Ansichtund
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Ueberzeugungder Magistrate, daß, um das Bestehenund die weitere
Ausbildung der Schulen zu sichern,die Umwandlungderselbenin
einKommunalinstitut,soweitihre innereBeziehungzur Kirchedieszu-
ließen,sichvernotwendige.Daßesdannauchunvermeidlichsei,dieSchullast
mit Vorbehalt der Verpflichtungder Kirchenärarienzu dem ver-
mehrtenBedarf Beiträge zn leisten,insofernsie überflüssigeund ent-
behrlicheMittel dazu habe, auf dieStadt zu übernehmen,sowie,daß
bei der Armut der Einwohner und ihrer entschiedenenAbneigung
gegenfernere Belastungmit Abgabendie Zustimmungder repräsen¬
tierendenBürgerschafteinzuholensei. Daß der Zweckvollständigsich
nur dann erreichenlassenwerde,wenndieGemeindekasse,dieKämmerei,
dieGarantie für die zu entrichtendenSchulkostenaus sichnehme.—
«Bocciusin einemBerichte über die Schulverbesserungin Staven-
Hagenaus dem Jahre 1842.)

Ein paar Einzelbilder mögen den alten Zustand und den
Gang der Verhandlungenzu dem neuen besserenveranschaulichen.

-In Schwann hatte nach einem Berichte von SB. 1830 der Rektor 60
nnd der Organist in einer Stube von 600 []' Bodenflächeim Winter 160 bis
180 Kinder, „welchesnicht ander- möglich ist, als daß sie sich im eigendsten
Sinne des Wortes auf dem Schöße sitzen." Wenn so 220 Kinder zeitweilig
in der Schule waren, so blieben noch immer 130 Kinder der Stadt übrig,
für die kein Raum vorhanden war. Der Rektor war „kränklichund schwach,
dazu gegen seine Meinung Schulmeister geworden." Ter Küster und Organist
wurde häufig aus seinemUnterrichte abberufen. „Aus Furcht mit denLehrern
zu collidieren", hat der Pastor ihnen in allen Dingen freien Willen gelassen
nnd sich außer den gesetzlichenSchulprüfungen um die Schule gar nicht
gekümmert. Auch die Catechesationen sind unterblieben. Die Jugend ist
vollständig verwahrloset.

An den Bürgermeister zu Schwaan richtete B. darüber das folgende
Schreiben: . . „Der Zustand, worin ich nach einer sorgfältigen Prüfung in
Gemeinschaftmit Ew. Wohlgeboren das Schulwesenin Schwaan vorgefunden
habe, ist trauriger, als es sich je erwarten ließ, und zeugt von einer Ver.
wahrlosung der Jugend, die in einem cultivierten Lande wie Mecklenburg
anderweitig kaum anzutreffen sein möchte. Beschränktheit der bisherigen
Lokalien, wornach ungefähr nur der dritte Theil der schulfähigenKinder hin-
reichend Raum genug hat, Abgestumpftheit der Lehrer für das mühevolle
Geschäft des Unterrichtens, Mißverhältnis der Zahl der Lehrer zu der der
Kinder, Willkür der Eltern im Anhalten der Kinder zum Besuch der Schule,
mangelhafte und vernachlässigteBeaufsichtigungder Schulanstalt, unterlassenes
Catechesierenund andere Ubelstände mehr haben sichvereinigt, eine Lückein
der sonst so geordneten Verwaltung der Stadt Schwaan entstehen zn lassen,
deren Ausfüllung das eilendsteund dringendsteBedürfnis ist. Der Nutzen,



— 267 —

den gute Schulen gewähren, ist größer, als man zu glauben
geneigt ist, denn was helfen die weisesten Gesetze, die tresf-
lichsten Einrichtungen, wenn die Menschen, für die sie ge-
schassen sind, in ihrer Jugend die Veredelung ihres Herzens
und ihres Geistes versäumet und somit um die Fähigkeit sich
gebracht habeu, das Gute, welches der Staat ihnen anbietet,
sich zu eigen zu machen. Das wahre Glück wird der Menschheit
nicht von außen, sondern von innen und durch sich selbst
bereitet, und dars sie sicher darauf rechnen, daß es ihr in
eben dem Grade zu Theil werde, als sie sich bemüht hat, in
der Jugend die Roheit ihrer Natur und das U »gezähmte der
Leidenschaft zu besiegen. Dahin aber kann sie nur durch
eiue gute Erziehung und Bildung gelangen, weshalb die
Gründung dafür in allen Staaten die heilig ste Sorge sein

muß." Die Erbauung eines größeren Schulhauses ist dringend notwendig.

„Die Vermehrung der Zahl der Lehrer bei einer so großen Menge von
Kindern, die Sicherung der Lehrer gegen Nahrungssorgen durch anständige

Gehalte ist eine gleichuotweudigeMaßregel. Bei der zunehmendenAufklärung

in allen Ständen kann man sich nicht mehr wie früher auf die einfachsten

Lehrgegenständebeschränken,sondern man verlangt eine größere Vielseitigkeit

der Ausbildung, auch für die Niedern Klassen des Volkes. Dazu genügen

aber nicht rohe und unwissendeLehrer, wie man sie bisher so häufig gefunden,

sondern es werden Männer erfordert, die ohne gerade studiert zu haben, doch

eine gründliche Bildung in den elementaren Wissenschaftenbesitzenund für
das Lehrfach angezogen sind. Daß solche Leute für ihre mühevollen
Anstrengungen angemessenbelohnt werden müssen, leuchtet ein. Die sür sie

ausgemittelten Gehalte sind immer noch höchstmäßig zu nennen und werden

sür den notwendigsten anständigen Lebensunterhalt kaum hinreichen. Ein

strenger Schulzwang muß geübt und das Schulgeld erhöht werden. „Da

alles, was wir zur Verbesserung der dortigen Schule verabredet haben, der

Sache, den Verhältnissen uud der Billigkeit angemessenist, so zweifle ich um

so weniger an der Zustimmung Ihrer Commüne zu allen besprochenenMaß-

regeln, als die Notwendigkeiteiner radicalen Reform klar vorliegt, die Stadt

Schwaan zur Bestreitung ihrer Schulbedürfnisselandesherrlich verpflichtetund

durch den Besitz eines ansehnlichenEämmereivermögens dazu sehr wohl im

stände ist. Zur richtigen Beurteilung und Schätzung unserer ausgearbeiteten

Berbesserungsvorschlägewird Ihre Commüne aber durchaus von dem, was

bisher sür die Schule geschehen,absehen müssen und allein darauf zu

achten haben, was zur Begründung eines neuen verbessertenZustandes der-

selben erforderlich ist, denn sonst steht allerdings ein Verkennen des wahren

Bedürfnisses und Verfehlen des richtigen Weges zum Ziele zu befürchte».

Darf ich diesem nach das Beste von der Erklärung des verehrlichenMagistrats

zu Schwaan aus die Commissionsverhandlnngenhoffen, so kann ich doch im
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Voraus nicht verhehlen, daß, wenn dieselbein wesentlichenPunkten ablehnend
ausfallen sollte, Ew. Wohlgeboren Commune sichdadurch eine schlimmeLage
bereiten würde. Die dortige Schule befindet sich nämlich in einem solchen
unverzeihlichen, verwahrlosten Zustande, daß auf meinen ersten Bericht an
die AllerhöchsteLandesregierung, Hochdieselbeohnfehlbar sich veranlaßt sehen
würde, eventualiter sofort oberbischöflicheinzuschreiten und selbst gegen den
Willen der Stadt die nachdrücklichstenMaßregeln zur Abstellung der auf-
fallenden Mängel zu befehlen und anzuordnen" :c.

Unter der persönlichenLeitung Boccius' kamen die Verhandlungen über
die Neuordnung im nächstenJahre zum glücklichenAbschlüsseund die Schul-
Verbesserungselbst auch zu Ostern 1832 zur Ausführung.

In Ribnitz war 1831 noch keine öffentlicheMädchenschulevorhanden.
Aon den 702 schulfähigenKindern waren 106 in den beiden öffentlichen
Knabenklassenund etwa 28V in Winkelschulen,die übrigen 316 waren nicht
eingeschult. Kanzleirat Boccius schriebüber dieseVerhältnisse: „Alle Mädchen
und alle Knaben unter 10 Jahren, die allein 200 Köpfe ausmachen, sind von
dem öffentlichen Unterrichte ganz ausgeschlossen. Aber nicht einmal die
größeren Knaben haben die Schule besucht, und der Magistrat ist wiederholt,
obgleichdem Anscheine nach vergebens aufgefordert worden, die Kinder zum
Schulbesucheanzuhalten. . . . Die Listen liefern den Beweis, daß viele dieser
Knaben bis zum 14., 15. und 16. Jahre ohne allen Unterricht ausschießen,
und dadurch die Prediger hinsichtlichihrer Eonfirmation in große Verlegenheit
gesetztwerden. Das Resultat davon ist, daß ungefähr nur für den 4. Theil
der Jugend Gelegenheit zu öffentlichem Schulunterrichte vorhanden, dieselbe
aber nicht von allen betreffendenKindern benutzt, und vom Magistrat nichts
gethan wird, einen regelmäßigen Schulbesuchzu erzwingen. Für vie Mehrzahl
der schulpflichtigenKinder, ungefähr circa 3,U, ist öffentlich gar nicht gesorgt
und es ganz in die Willkür der Eltern gestellt, ob sie überhaupt Schul-
Unterricht erhalten sollen oder nicht. So traurig ist noch kein Ergebnis bei

Untersuchung und Verbesserung der Stadtschulen im Lande durch mich
gewesen." — Die Verhandlungen mit dem Magistrate durch den Super-
intcndenten Kleiminger hatten sichals unfruchtbar erwiesen. Boccius schlug
darum vor: „Dem Magistrate zu Ribnitz zu rescribieren: Aus ihren eigenen
uud der dortigen GeistlichkeitBerichten über den gegenwärtigen Zustand der
Stadtschulen daselbstgehe eine so große Mangelhaftigkeit hervor, daß einzelne
Verbesseruugsmaßregelu für die notwendige gänzlicheReform dieser Anstalt
nicht mehr genügen. Ew. K. H. hätten daher eine gründliche Revision und
zeitgemäße Neueinrichtung der dortigen Stadtschulen beschlossen,und wollten
mit Zuversicht von ihnen erwarten, daß sie ihrer obrigkeitlichenPflichten
eingedenk, den noch im Lause dieses Jahres dahin abgeordnet werdenden
Eommiffarien mit aller Bereitwilligkeit entgegen kommen und sichmit ihnen
über die auszubringenden äußeren und inneren Verbesserungengütlich einigen
werden."
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In dem folgendenJahre 1832 erhielt auch die Stadt Ribnitz eine neue
Schulverfassung.

Einen allgemein charakteristischenVerlauf nahmen die Verhandlungen
mit der Stadt SSaren. Im Jahre 1830 schriebenBürgermeister und Rat
an den Großherzog: . . „Die hiesigen Schulen befindensichin der traurigsten
Verfassung. Die Allerhöchst bestätigte Schulordnung von 1785, die der
jetzigen Einrichtung zu Grunde liegt und deren eventuelle Veränderung und
Verbesserung schon iu der AllerhöchstenConfirmationsakte selbst vorbehalten
ist, paßt sowohl ihrer Tendenz nach als besonders auch in Rücksichtauf die
seit der Zeit so sehr zugenommene Einwohnerzahl und die somit in eben
dem Maß vermehrte Anzahl schulfähigerKinder, nicht auf die heutige Zeit.
Der Unterricht ist allein nicht nur seinem Umfange nach mangelhast, sondern
mich rücksichtlichdes zu schwachenLehrerpersonals im Verhältnis der zu großen
Anzahl schulfähigerKinder durchaus unzureichend. Dies hat denn die nnans-
bleiblicheFolge, daß, da ein Schulzwang bei dieserEinrichtung nichtanwendlich
sein kann, die Kinder bemittelter Eltern die öffentlichen Schulen wenig
besuchen,sondern in den sich gebildet habenden Winkelschulen,welche, wegen
der bestehenden mangelhaften Schuleinrichtung. augenblicklichnicht gelegt
werden können, theuren und größten Theils schlechtenUnterricht genießen,
während dieselben von den Kindern armer und unbemittelter Eltern übersüllt
sind. Diesen kann eben der Übersüllung halber wenig genützt werden, und
die Lehrer, die bei ihrer so höchst geringen fixen Besoldung — der Rector
hat jährlich 150 Rthlr. und der Eonrector 144 Rthlr. 36 ß fixes Gehalt —

kaum den dritten Theil des von ihnen erwarteten Schulgeldes erhalten, müssen
Roth leiden. Wohin dies führt werden Ew. Königl. Hoheit leicht ermessen.
Der Lehrer, der bei seinem sauren Berus nicht einmal das tägliche Brot für
seineArbeit sieht, verliert die Lust und den Trieb, ohne welcheeine Lehranstalt
nicht bestehenkann, und da. wo der Jugend, besonders der geringen Klasse,
der Unterricht abgeht, sind nur verderblicheResultate zu erwarten. Täglich
haben wir diese Resultate vor Augen und bittere Erfahrungen aus der Ferne
sowohl als aus der Nähe machen es uns recht anschaulich,wie bessere
Zeiten nur durch bessere Menschen kommen, und bessere
Menschen nur ans guten Schulanstalten hervorgehen. Seit
Jahren ist daher schon die Verbesserung und zeitgemäße Einrichtung der
hiesigen Schulen um so mehr ein Gegenstand unserer sorgfältigsten Rücksicht-
nähme gewesen, als auch die Stimme des Publikums sich so lebhast und
dringend dafür ausspricht, und längst wäre gewiß schoneine wünschenswerte
Einrichtung ins Leben getreten, wenn uns die dazu erforderlichenMittel zu
Gebote gestanden hätten. . . Zur Ausbringung der zu dieser Einrichtung
erforderlichenMittel dürfen wir unser Augenmerkzuförderst und hauptsächlich
auf da- hiesige Kirchenaerarinm richten, da dies derjenigeFonds ist, aus dem
landesverfassnngsmäßigdie hiesigen geistlichenEinrichtungen zu erhalten uud
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die desfallsigenKosten zu bestreiten sind." Durch Erhöhung des Schulgeldes,
Einführung des Schulzwanges und Leistung eines Beitrages aus der Stadt-
kassewill die Stadt dabei helfen. Wider Erwarten werden hier Schwierig¬
keiten gemacht, indem das Kirchenaerarium zur Leistung jeglichenBeitrages
außer Stande sein soll. Der Superintendent zu Güstrow und der Kirchen«
secretär aber bekommen2—300 Rthlr. ans der hiesigenKirchenkasse,und doch
sollen diese Gelder nach den Reversalen von 1621 § 10 nur am Orte und
zwar ad pias causas verwendet werden. „Die Salarierung des Super-
intendenten und des Kirchensekretärs ist eine Staatslast, die den landes-
herrlichen Administrationskassenobliegt, das Kirchenvermögenhingegen ist für
geistliche Einrichtungen, wobei die Schulen einen Hauptplatz einnehmen,
bestimmt. Unmöglich können daher Ausgaben, die den ersten: obliegen, auf
das Kirchenvermögengewälzt, und kann dadurch der wichtige Zweckvernichtet
werden, der bei Stiftung des Kirchenvermögens zum Grunde lag. Gerne
werden wir von der Stadt wegen zur Erreichung dieses Zwecks eventnaliter
das beitragen, was nach Umstünden möglich ist. Nur kann das zu irgend
etwas Bedenkendemsichnicht erheben, da die Stadtkasse nicht in der Lage ist,
daß sie so viel hergeben kann, und eine Erhöhung des Schulgeldes oder eine
sonstigeAuflage auf die Bürger dürfte bei den jetzigen Zeitumstünden und
dem herrschendenGeiste eine Maßregel sein, deren Folgen nicht vorabzusehen
sind. Daß diese unsere Besorgnis nicht unbegründet ist, bestätigen vielfache
Beispiele und Erfahrungen der traurigsten Art, ans der Ferne sowohl als
ans der Rähe, und darauf aufmerksamzu machen, rechnen mir daher zu einer
unserer Hauptpflichten" :e.

Der Kanzleirat Boccius ward hierauf mit der Neuordnung betrank.
Derselbe war von vorne herein bestrebt, ,.dem Grundsatze, daß die Schulen
von den Commünen unterhalten werden müßten, gleichfalls in Waren Respeet
zn verschaffen." „Die Pia corpora werde ich hierbei nach Kräften in Schutz
zu nehmen bemüht sein. Im Notfalle müßte selbst eine gerichtlicheEnt-
scheidnngherbei geführt werden über die Frage: „Ob und in wie weit die
Kirche zu Schulzweckennoch ferner beizutragenund desfallfige nene Leistungen
zu übernehmen verbunden sei." Es seien schonmehrere günstigeUitheile über
diesen Gegenstand gesprochen. Zuerst solle in Waren der Zustand des Schul-
Wesensgenau klar gelegt, zweitens die Verbesserung besprochenund drittens
die Frage, woher die Mittel zu nehmen seien, behandelt werden.

Es waren im ganzen 5 öffentlicheSchulklassen am Orte. Die Rektor-
klaffe war durchweg von 100 bis 110 Knaben und die Konrektorklassevon
4'> Knaben zwischen7 und 11 Jahren besucht. Der Organist unterrichtete in
einem Zimmer von 300 []' Bodenfläche 160 größere Mädchen im Lesen,
Schreiben, Rechnen, der Religion, biblischen Geschichte,deutschen Sprache.
Naturgeschichte,Geographie und in Verstandsübungen. In einer 4. Klasse,
großenteils ans einem Legate unterhalten, wurden 76 kleinere Knaben und
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Mädchenim Lesen^Lautiermethode),Schreiben,Kopf-und Tafelrechnen,in Sprech-
und Verstandesübnngcn unterwiesen. In einer 5. Klassesaßen noch28 kleinere
Schüler. Somit kamen von den 900 schulfähigenKindern selbstim Winter nur
414 in die öffentlicheSchule nnd etwa 500 waren auf die meist dürftigen und
ungenügendenNebenschulenangewiesenoderwuchsen ganz ohne Unterricht aus.

„Dieser beklagenswerte,jeden Menschenfreundmit innigster Trauer und
Wehmut erfüllende Zustand des Schulwesens zu Waren hat schonseit vielen
Jahren bestanden. Im Jahre 1820 regte der Oberschulrat Görenz die Ver>
bessernngdesselbenan und fand in der Obrigkeit eine Geneigtheit und einen
Eifer dafür vor, welche ohnfehlbar die erfreulichstenResultate geliefert hätten,
wenn dieser Mann von gleichemEifer beseelt uud im Stande gewesenwäre,
den günstigen Zeitpunkt zu benutzen und die damaligen geringen Schwierig-
leiten zu beseitigen. Anscheinend ohne alle Veranlassung hat er sich aber
von dem von Magistrats wegen bereits so umsichtig eingeleiteten Reform-
werke zurückgezogenund ist zur Fortsetzung und Durchführung der VerHand-
lungen nicht zn bewegen gewesen."

Die Kirche hatte bis dahin 4 Schulstuben und ebensoviel? Lehrer¬
wohnungen, einige Naturalien und 403 Rthlr. bar jährlich hergegeben. Die
Stadt steuerte außer dem Schulgelde und etwas Holz und Tors jährlich
80 Thlr. zu Schulzweckenbei. Gegeu eine wesentlicheMehrbelastung brachte
der Magistrat solgeude Gründe vor- 1 Die Armenkasse sei nicht schuldig,
das Schulgeld für die armen Kinder zu zahlen. 2 Tie Kirchenöconomie
habe prinzipiell die Pflicht, für das Schnlbedürsnis zu sorgen und diese ihre
Pflicht bisher auch unweigerlich erfüllt, indem sie stets Zulagen n. s. w.
bewilligt habe, weshalb denn auch die Stadtkassenur eiu Geringes beigetragen.
Käme es auf Erweiterungen an, so müsse die Ökonomie dieselbeübernehmen,
und sei die Stadt höchstens zu einem Beitrage dazn verbunden. 3) Die
Constitution vom 21. Juli 1821 wegen der ritterschaftlichen Schulen rede
zwar von einem Grundsatz,daß die Unterhaltung der Schulen eineCommnnallast
sei, doch hätten nicht Stände, sondern bloß Serenissimus diesen Grundsatz
ausgesprochen,und disponiere das ganze Gesetz nur über Land-, nicht über
Stadtschulen. 4) Ein Schulzwang dürfe nicht einseitig vom Landesherrn,
sondern nur mit Zustimmung der Obrigkeit eingeführt werden, weil die
natürliche Freiheit sonst zu sehr darunter leide. 5) Der Einwand, daß die
Kirche unvermögend sei, mehr sür die Schulen zu thun, treffe nicht zu, indem
sie mit ganz heterogenen Ausgaben belastet sei z. B. mit Zuschüsse«zu deu
Besoldungen des Superintendenten und des Kirchensekretärs. Würden ihr
diese Lasten abgenommen, und das könne die Stadt verlangen, so sei die
Kircheallerdings imstande, ihre Pflicht gegen die Schule zu erfüllen. 6) Tie
Stadtkasse sei verschuldetund könne nichts für die Schule hergeben.

In einem Antwortschreiben hielt Boccius dem entgegen: 1) Nach der
Constitution vom 21. Juli 1821 im Eingange ist jedeCommünezur Erhaltung



ihrer Schulen prinzipiell verpflichtet- 2) Die Kirche hat nicht unbedingt,
sondern nur so weit sie dazu imstande war, den Schulbedürfnissenabzuhelfen,
durch kleine Beiträge zu Gehalten, Mieten u. f. w, beigetragen- 3) Eine
Pflicht der Kirche, prinzipiell für die Schule zu sorgen, ist daher weder durch
Gesetzenoch durch Observanz begründet. und kann ihr auch nicht angesonneu
werden, weil 4) sie ursprünglich nnr hinsichtlichdes Religionsunterrichts sich
der Schulen annahm und ihre Diener dafür verwandte, und jetztbei gestiegener
Kultur ganz andere Bedürfnisse befriedigt werden sollen, welches der Natur
der Sache nach nur von den einzelnen Coinmüncn geschehenkann. Diese
Verhältnisse haben sichim Laufe der Zeit ebenso verändert als 5) hinsichtlich
des Armenwesens, indem Kirche früher nach Kräften den Armen ebenfalls
zur Hülfe kam, und bei Steigerung des Bedarfs die ganzeLast der Commune
zufiel und zufallen mußte. 6) Der Grundsatz sub 1 ist auch durch die
Constitution vom 27. Dezember 1824 bestätigt, indem Bauten für Schulen
nicht zu den Lasten der Kirche gezählt und von geistlichenBauten ganz aus-
geschlossensind. Nur insoweit in KirchenhäusernSchulen gewesen sind, und
es auf Erhaltung der letztern ankommt, sind Kirchen für Schulen Pflichtig
gemacht. 7) Hinsichtlich solcher Kirchen, die Vermögen haben, muß zwar
die Kirchenordnung, Tit. Von Erhaltung und Schutz der Pastoren Fol.
276 k zur Anwendung kommen, wornach sie für die Schulen etwas
thnn müssen, doch folgt keine unbedingte Verhaftung für deren Be-
dürsnisse daraus, sondern nur die Pflicht, nach Bestreitung ihrer eigenen
Ausgaben, der Schule zum Besten etwas herzugeben, nnd kann dies auch
widerruflich sein, wenn ihre Kräfte die Abgaben nicht mehr gestatten, weil
sonst der Hauptzweckdarunter litte, und der Fall von ZuschüssenPatroni und
Eingepfarrten entstehen könnte nach der Constitution vom 24. Dezember 1824,
und diese nur zur DeckungkirchlicherBaubedürsnisse,nicht aber zum Besten
von Schulen gefordert werden sollen. 8) Augenblicklichhat die Kirche keine
Uberschüsse,vielmehr Schulden, sie kann niithin zur Zeit nicht mehr thun.
9) Die Abnehniung der Besoldung für deu Superintendenten kann nicht
verlangt werden, weil seit mehr als 100 Jahre dieselben auf alle Ärare nach
ihren Kräften verteilt sind und Waren nur pro rate angezogen ist. Die
Ausgabe ist auch nicht heterogen, da sie zum Besten aller Kirchen geschieht.
Auch haben Serenissimus das Dispositionsrecht über alle geistlichenFonds
und erhalten sür die oberbischöflicheOberaufsicht keine Vergütung von den
Ständen durch Steuruug u. s. w., welche nur für die Civiladministration
entrichtet werden. 8) Nach dem Vergleichvon 1789 zwischenKirche und Stadt
mnß diese zu Bauten und Reparaturen vorhanden gewesenergeistlicherGebäude
ohnehin das Holz hergeben. 11) Hat gleich die KircheverschiedeneSchulstuben
und Lehrerwohnungen hergegeben nnd erhalten, so waren dies bis auf den
Freischullehrer doch nur wirklicheKirchendiener, nnd kann daraus nicht die
Pflicht, für die mehreren erforderlichenSchnlstuben und Lehrerwohnungen zu
sorgen, sondern höchstensdie, die bestehendenzn erhalten, hergeleitet werden.
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12) Die Disposition über die Kircheureveuüenhat der Patron allein nach den
Reversalen von 1621, es steht also nur ihm zu, zu beurteilen, was davon
etwa für Schulen verwendet werden kann und soll. Ein Widerspruchsrecht
steht den Städten daher nicht zu.

In den lang und breit fortgesetztenVerhandlungen wollte der Magistrat
die von Boccius angeführten Gründe lange nicht gelten lassen. „Das Gesetz,
die erwähnte Kirchenordnung legt den Ärarien unbedingt die Pflicht aus,
ihre Auskünfte auch zur Besoldung der Schullehrer zu verwenden, welche
Bestimmung nicht aufhalten darf, weil unter den zu einem gemeinsamen
Fond verschmolzenenStiftungen, Legaten u. s. w. sich auch manche für die
Schule ausschließlich bestimmt gewesenen befunden haben. Das Gesetz kann
jetzt nicht einseitig und zur großen Belastung der Comüne umgekehrt werden."

Boccius : „Wenn die Kirche bisher das Mehrste und die Stadt fast gar
nichts sür die Schule g.lhan hat, so folgt daraus nichts, als daß erstere viel
mehr wie letziere bemüht gewesenist, dcn jetzigen großen Verfall der Schulen
abzuwenden, und daß der Magistrat dadurch sein geringes Interesse für das
Wohl der Jugend beurkundet hat." „In der KirchenOrdnung steht 276t,
..der Kirchenbau und die Belohnung der Diaeonen" im Gegensatzevoran, und
muß man daraus schließen,daß es Absichtgewesen,die Bedürfnisse der Kirche
und deren Diener denen der Schule vorgehen zu laffen, so daß also für die
Schule erst dann eine Mitwirkung hat eintreten sollen, wenn der eigentliche
Kirchenetat es gestattet. Hiernach muß mithin eine Kirche voraussichtlich
bleibendeÜberschüssehaben, wenn sie überall etwas sür die Schule thnn soll."
Nach der Reviduten Kirchen-Ordnung 271b sollen die Bürger gegen die
Schuldiener wohlthätig sein nnd sie mit sreiemTisch versorgen. Daraus folge
,,die subsidiäre Verbindlichkeitder Einwohner zum Unterhalt der Lehrer."

So standen sichdie AnsichtennacheinemspäterenBericht von Boccius lange
schroffgegenüber, bis zuletzt die Rücksicht,daß ohne Zutreteu der Stadt und
deren Übernahme der Garantie der ganzen Anstalt in der Hauptsache alles
beim alteu geblieben, und an eine so hochnotwendige gründliche Aushelfung
der Volksschule nicht zu denken gewesen wäre, zu einer allmählichenAu-
Näherung führte. Dabei wollte der Magistrat auch die innere Ordnung der
Schule von sich abhäugig wissen, „damit auf keine Weise der Grund zu
Obskurantismus und Pietismus gelegt, sondern den Bedürfnissen der Zeit
gemäß wahre, nützlicheAujklärung der Jugend sür deren künstigen Lebens-
beruf und echte Religiösität bezwecktwerde." Aber der Staat glaubte die
Leitung des Bildungswesens nicht aus der Hand geben und dessenGestaltung
der Discretion der einzelnen Commüueu und deren Vorsteher überlasse» zu
können.

Man einigte sichschließlichdahin, daß die Stadt das ganze Schulwesen
übernahm und dieneue Einrichtung mit Michaelis 1834 ins Leben treten konnte.")

*) Bgl. das folg. Kapitel.

18
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Neben der mangelhaften Aufsicht und der Uneinigkeit der
Kirchen-und Stadtbehördenüber dieUnterhaltungspflichtder Schulen
war drittens auch die ungenügende Vorbereitung der Lehrer
schuldan dem allgemeinenVerfall.

/ In der Stadt N. z. 35. unterrichtete ein Rektor, über den der Schulrat
Meyer folgenden Bericht einsandte: „Nicht nur fehlt es ihm an ausreichenden
Kenntnissen zum Unterricht in einer auch nur die mäßigsten Forderungen
befriedigendenSchule, sondern an allem Lehrgeschickund an der Fähigkeit und
Neigung, sichselbst nur die gewöhnlichstenÄußerlichkeiteneines angemessenen
Lehrverfahrens anzueignen. Als Beispiel für das eben Gesagte sühren wir
an, daß der Rector seinen Schülern kein sogenanntes Regeldetri-Exempelmit
gebrochenenZahlen vorrechnen konnte, so dringend nötig es in dem Augen-
blickeauch gewesen wäre, diese Blöße zu verbergen, daß es ihm unmöglich
war, den Ursprung der Elbe, ihren Lauf und die daran liegenden Städte
vorzusagen und der Revisor aus der großen Verlegenheit helfen mußte;
ferner, daß im Religionsnnterrichte die Fragen aus einem gedrucktenBuche
(Zerrenuers Katechismus) abgelesen wurden. Sah man dazu die ganze äußere
Haltung des Mannes: auf Pantoffeln, die Hände fortwährend in der Hosen-
klappe, auf dem Katheder sitzend,höchstensstehend, so fiel es nicht auf, viel¬
mehr war's ganz natürlich, daß ein Theil der Kinder mit Ruhe ihr Butterbrot
verzehrten, andere mit völliger Unbefangenheit, als sei es so in der Ordnung,
sich laut unterhielten, sich kniffen oder kitzelten, noch andere aus Papier
Figuren drehten oder — sanft einschliefen (des Morgens. In solcherWeise
wird die Schule eine Pflanzstätte der Sünde/ Reklor hat eine Frau uud
4 unversorgte Kinder. Ihm ist vielfach ein Pfarramt versprochen. Könnte
vielleichtnochfür ein Pfarramt oder doch bestimmtfür eine Zivilstelleverwendet
werden. — Bei der Neuordnung wurde dieser Rektor 1836 mit MV Rthlr.
ans der Rei terei und 100 Rthlr. von der Stadt pensioniert.

Bei Gelegenheit einer andern Schulverbesserung urteilten Boccius uud f
Meyer 1833 über die theologischenStadtschnllehrer also: ..Sie (die Schnle)
hat das Vertrauen völlig verloren . . . zum Theil auch durch die in den
obern Klassen wirkenden Lehrer. . . Es wird notwendig sein, den Rector und
Conrector bald möglichst ins Pfarramt zu befördern. Ew. Königl. Hoheit
werden auch durch diesen Fall immer mehr sichüberzeuge», daß bei Besetzung
der Schulstellen eine Abänderung der bisherigen Weife eintreten müsse, wenn
anders, wie dies Ew. Königl. Hoheit gnädigste Willensmeinung ist. der
unbeschreiblichverwahrloseteZustand der Stadtschulenüberhaupt, wie namentlich
auch der . . . ans gründliche Weife abgestellt werden soll. Wir vermögen,
wenn wir daraus dringen und halten müssen, daß die öffentlicheSchule von
den Eiteru benutzt, ein regelmäßiger Schulbesuchcontrolliert und nötigenfalls
durch Zwangsmittel herbeigeführt werde, wir vermöge» in der That keine
Gründe aufzufinden und den Einwendungen der Eltern entgegenzusetzen,wenn
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diese die Unfähigkeit,Unschicklichkeitund Nachlässigkeit,das verkehrteBenehmen
der Lehrer vorschützenund sichaus die Elternpflicht nnd Elternsinn und -liebe
berufen, wenn sie sichweigern, die geistige und Gemiithsbildung ihrer Kinder
solchen Männern anzuvertrauen. Wir legen hier allgemeine Erfahrungen
vor, nicht gerade ganz in Hinsicht aus , . ."

Über die Nebenschulendieser Stadt schrieb der Schulrat gleichzeitig.
Die eine von Ew, K H. concessioniert?Nebenschulehält ein abgelebterMaurer-
geselle , . . in einer einemStalle ähnlichenStube, — Gott lob im Domaninm
Ew, K. H. ist kein solchesLokal mir zu Augen gekommen, — Ich fand ihn
in Schlafmütze,Pantoffeln, mit einer langen Pfeife im Munde, auf dem Tisch
einen Ochsenziemer,zwischen den Beinen ein Kind, das lesen sollte. Auch
zwei von den Schülern waren Eonfirmanden für Ostern 1834, — Bei der
Frau , , , war die Stube von kleineren und größeren Mädchen, die außerdem
keinen weiteren Religionsunterricht zn haben erklärten, voll gepfropft; etwa
60 an der Zahl, Die Frau hatte etwas Sanftes, Gutmütiges in ihrem Wesen,
die Stube war reinlich unter den Kindern schien Fleiß unv Sittsamkeit zu
herrschen; aber der Religionsunterricht! II — Ein Maurergesell . . ., ein arger
Windbeutel, wie es hieß, wenigstens ein höchstunwissenderMensch, wie ich
versichernkann, hatte sein Gewerbe aufgegeben und war zum Privatunterricht,
der sehr gesuchtwird — 59 Schüler — vom Magistrat ermächtigt — Außer-
dem unterrichteten 2 Kandidaten je 13 und 2 Knaben, und die Mamsells, . .
und . , . erteilten den höhern weibliche»Unterricht,

Das Privatschulunwesen bestand am längsten und in der größten
Ausdehnung in den größern Städten mit Gelehrtenschulen.

In Rostock gab es bis 1835 außer der großen Stadtschule, die seit
1828 aus Gymnasium und Realschule bestand, und den 4 vom Rate kon-
zessioniertenKirchspielschulen,nur noch 3 Stifts' und eine Armenschule,dafür
aber etwa 50 Privatschulen,*)

In Schwerin besuchten183» IVO Stadtkinder das Gymnasium, 311
die 4 Waisenschulenund 600 waren in Privatschulen, Die Hälfte von den
2200 Knaben und Mädchen von 6—14 Jahren war also uubeschult. Der
Magistrat wurde deshalb von der Regierung ersucht, für das städtischeVolks-
schulwesenzu sorgen. Es begannen darüber auch Verhandlungen, die aber
erst nach 11 Jahren zum Ziele führten.**) 1841 besuchtenvon 2771 Kindern
über 6 Jahren 120 das Gymnasium, 260 die seit 1834 mit dem Gymnasium
verbundene höhere Bürgerschule und 240 die vier Waisenschulen. 52t Knaben

*) Vgl, Maate, a. a. £. II. 375.
**) ,,Es macht aus den. weicher sich durch die über diesen Verhandlungen erwachsenen

Acten sammt ihren Zubehörungen bindnrch gearbeitet hat. eine» nicht wohlthucnden
Eindruck, daß eine anscheinend allseitig als notwendig erkannte Maßregel, ohne cnt-
gegcnstehende besondere Hindernisse erst nach lljährigem Herumtummeln in den Acten
ins Leben treten, daß man ..abgcstumpste unfähige nnd selbst geistesschwache" Volk-
schullehrer ruhig im Amte lassen und ihre Ersetzung durch brauchbare und sähige
während 11 Jahre . . . verschieben konnte." Ans einem Bericht der Schuldeputatiou
des Schweriner Bürgerausschusses. Schwerin 1851. Reg. Bibliothek.

18'
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und 1063 Mädchenwaren in 35 Privatschulenund 567 Kinder ohneallenUnterricht.

Noch nach der Errichtung der Stadt- und Waisenhausschulen im Jahre 1*42

und der Bürgerknabenschule im Jahre 1847 waren 1850 1500 Kinder in
31 Privatschnlen,

In Wismar bestanden bis 1850 außer der großen Stadtschule, seit
1826 aus Gymnasium und höherer Bürgerschule bestehend, der Freischnlc
Koch'scherStiftung und zwei Kirchspielküsterschulennur Privatschulen. Noch
1851 nach der Errichtung von 9 Bürger- und 5 Bolksschnlklassenwaren
80 Knaben und 1226 Mädchen in Privatschulen und etwa 100 Knaben und
300 Mädchen von den 2100 schulfähigenKindern ganz ohne Schule.1

In Güstrow bestand bis 1834 außer dem Gymnasium keine öffentliche

Schule. Seit 1840 eine höhere Bürger- und seit 1846 auch eine Bor-
bereitungsschule.

Jn Parchi m halte man 1841 im Zusammenhange mit demGymnasium
eine Realschule und 1845 von feiten der Stadt eine 3 klassige Vorschule
errichtet. Diese Schulen waren 1845 von 142 Knabe», die Privatschulen von
754 Kindern besucht,212 waren ohne Schule. Eine Anregung zur Errichtung
von städtischenVolksschulen war bereits zweimal 1832 und 1810 vergebens
gewesen. Endlich 1843 trat man ernstlich in Verhandlungen ein, die denn
auch zuguterletzt im Jahre 1848 trotz verschiedenenZwischenbemerkungen
des Konkurrenz fürchtendenGymnasiunis zum Ziele führten.*')

Die in allen 5 größeren Städten mit den Gymnasien in
Verbindung stehenden höheren Bürger- oder Realschulen ver-
folgten den Zweck, 1) dem tüchtigen Handwerker, Künstler, Kaufmann
und Landmann die nötige allgemeine Vorbildung 311geben und 2) die
Schüler, welchestudierensollten, auf Quinta oder Quarta des Gymnasiums
vorzubereiten. Es können diese Schulen wegen ihrer Beziehung zum
Gymnasium und der daraus folgenden Lehrverfassung — neben dein
fakultativen Latein auch Französisch und Englisch, Mathematik und
Naturkunde — nur sehr bedingt für Volksschulen gelten.

Kapitel 55.

Die Neuordnung der Stadtschulen: Grundsätze, Übersicht,
Unterhaltung und Besoldung.

„Wie die Armut in Unwissenheit und Unsittlichkeit
nicht selten begründet ist, so wird sie damit verbunden
am gefährlichsten. Und wahr bleibt doch: Bessere Zeiten
kommen durch bessere Menschen, und diese werden es

Burgwardt Jahresbericht, 1850 öl.

**) F. SBagncr. Unsere Volksschule. Parchim



btti'dj besseren Unterricht und Erziehung." Schulrat Meyer
in einem Schreiben an den Großherzog aus dem Jahre 1833.

„Gute Schulen sind zugleich wahre und reiche Finanz-
quellen. Wenn der Mensch denken lernt, wenn er ge-
wohnt wird, den Gründen seines Verfahrens nachzuspüren,
wenn er dahin gelangt, daß Grundsätze ihn leiten, dann ist
Industrie nur Ausfluß des so gebildeten Geistes; und wenn
zu dem noch immer mehr christlicher Sinn das Herz erfüllet,
dann wird der Landesherr nicht nur über wohlhabende,
sondern auch über Unterthanen regieren, welche die Aller-
höchste Fürsorge mit Allerunterthänigstem Danke verehren."
Superintendent Flörke zu Parchim in einem Schulbericht aus dem
Jahre 1831.

Wie der Kanzleirat Boccius eben dieselbenGrundsätze in Worten
und Werken bethätigte, ist in den vorigen Kapiteln schon wiederholt
angeführt. Hier wollen wir zunächst die durchweg durch ihn und den
Tchulrat Meyer bis 1850 vorgenommenen Schulverbesserungen syste¬
matisch zusammen stellen. Die römischen Ziffern bedeuten Bürger-,
die arabischen Volksschulklassen,die eingeklammerten Theologen.

Boizenburg, seit 1831 IV und 1, später VI und 1 (2):
Brüel, seit 1837 III, später IV (1);
Bi'ttzoii), seit 1831 IV und 1, seit 1849 VII (6 Lehrer) und 2 (2);
Crivitz, seit 1834 IV, seit 1844 V (2);
Dömitz, seit 1832 III, seit 1838 V, seit 1842 IV, später VI (2);
Gadebusch, seit 1834 III und 1 (2);
Gnoien V, seit 1841 VI (2);
Goldberg, seit 1831 II und 1, seit 1845 IV (2);
Grabow, seit 1843 VIII ('6 Lehrer, 4 Mädchenklassen mit Halb¬

tagsunterricht) (2);
Grevismühlen, seit 1834 IV (1?);
Güstrow, seit 1834 4, nach und nach 7, daneben seit 1848 III (1 ?);
Hagenow, noch vor 1835 IV, später V (oder IV und 1) (1);
Krakow, seit 1833 II und 1, später IV (1);
Kröplin, wie früher IV (1);
Lage, 1847 Reform ohne die Klassenzahl V zu ändern (2);
Lübz, in den 40er Jahren IV (oder III und 1) (1);
Malchin, seit 1847 V und 2 (3);
Malchow, seit 1838 VI (1);
Marlow, seit 1834 II, seit 1845 III (1);
Neubukow, seit 1831 III, später IV (1);
Neukalen, seit 1849 V (2);
Neustadt, seit 1832 II und 1 (1);
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Parchim, seit 1848 7 (davon 2 Halbtagsunterricht), seit 1849 9
(2 Halbtagsunterricht) (1);

Penzlin, 1835 Verhandlungen, anscheinend erst 1846 ausgeführt
IV und 2 (Halbtagsunterricht) (1);

Plau, seit 1833 IV und 1, später VI und 1 (2);
Rehna IV (1);
Ribnitz, seit 1833 III und 2 (Halbtagsunterricht) (2);
Röbel, seit 183S IV und 2 (Halbtagsunterricht) später V und 2 (2);
Rostock, seit 1335 1, nach und nach 6 (1), außerdem 15 Stifts-

Waisen- und Abendschulklassen;
Schwaan, seit 1831 IV, seit 1845 V (2);
Schwerin, seit 1842 zuerst 7, später nach und nach 11 (7 Halb-

tagsunterricht) (1), seit 1847 auch III, später IV (2);
Stavenhagen, seit 1838 IV, später erst V, dann VI (1);
Sternberg, wie früher IV (2);
Sülze, seit 1833 III und 1, seit 1834 V (2);
Tessin, seit 1838 IH, seit 1850 III und 1 (1);
Teterow, seit 1833 V und 1, seit 1849 VI und 1 (2);
Waren, seit 1834 V und 3, später VI und 3 (2);
Warin, seit 1834 III (1);
Wismar, seit 1850 IX und 4, daneben 3 Stiftsschulklassen.
Wittenburg, seit 1838 V, seit 1850 VI (2).

Flecken Dargun 2 und 2. Dassow 2. Doberan, seit 1834
IV, seit 1845 V und 3 (1). Klütz 2. Lübtheen, seit 1841 4.
Ludwigslust V und 1 (außer der höhern Rektorschule). Zarrentin,
seit 1840 2, seit 1844 3. Ort Neukloster, seit 1831 2, seit
1847 3.

In den 35 kleineren Städten waren im Jahre 1850 also 185
Klassen — 166 Bürger- und 19 Volksschulklassen,6 Bürgermädchen-
und 6 Volksschulklassenmit Halbtagsunterricht — mit 173 Lehrern,
davon 54 Theologen. In allen 40' Städten des Landes bestanden
für den öffentlichen Volksschulunterricht 239 Klassen (und 18 Stifts-,
Waisen-, Armen- unb Abendschulklassen). Die Zahl 110 vom Jahre
1830 hatte sich also mehr als verdoppelt, während die Stadtbevölke-
rung nur um 27 % gewachsen war. Die Zahl der schulpflichtigen
Kinder betrug in den 35 kleineren Städten nach einer amtlichen
Statistik 1830 12 610, 1851 schon 15 244, so daß in den genannten
Jahren auf jede der 110 und 185 Klassen durchschnittlich 115 und
82 Schüler entfielen. In den 5 größeren Städten zählte man gleich-
zeitig 8464 und 11292 schulpflichtigeKinder.

Das Mittel, wodurch diesegrundsätzliche,schonlängst notwendige
Wendung zum Bessern bewerkstelligt wurde, war, wie vorgeführt, die
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VerwandlungderSchulenin Gemeindeanstalten. Die Kirche sollte
im allgemeinendas früher für SchulzweckeAufgewandteauchweiter
hergeben, für Erweiterungen jedoch nur insoweit herangezogen
werden, als sie dazu überflüssige, für die eignen Bedürfnisse
nicht notwendigeMittel besitze. In der Praris werden es nur
ziveiKirchengewesensein, die sich zu einem wesentlichenBeitrage
zu Schulerweiterungenbedingungsweiseverpflichteten:Gnoien und
Malchin.

In Gnoien erklärte die Stadt bei den jahrelangen Verhandlungen
gleichfalls, daß die Kirche prinzipiell für die Schulunterhaltungskosten ver-
pflichtet sei, wie dies auch deutlich aus einem Visitationsberichte vom Jahre
1662 erhelle. Die Kirche könne sich um so weniger weigern, „als sie durch
die Einverleibung des städtischenSt. Jürgenstiftes hinreichendMittel von der
Stadt, nicht allein hierfür, sondern auch zur Bestreitung der Besoldung der
Lehrer empfangen habe." Es waren in den 30er Jahren für Schulzwecke
jährlich alles in allem aufgewendet von der Stadt 628 Rthlr. und von der
Kirche 1139 Rthlr. Als endlich im Jahre 1841 eine Einigung zustande
gekommenwar, ließ die Kirche ein neues Schulhaus bauen (zu 5000 Rthlr.
veranschlagt und versprach für die Instandhaltung, Heizung und Reinigung
des der Stadt übergebenen Gebäudes jährlich 60 Rthlr. Bei späteren Um-
oder Neubauten wollte die Kirche V- der Kosten tragen, soweit ihre Interessen
dies gestatten würden. Für die Anstellungeines 6. Lehrers wurden 100 Rthlr.
und als Mietsvergütung an den Rektor oder Konrektor 60 Rthlr. bewilligt.
Als Beitragsnorm für etwaige weitere Schulbedürfnisseeinigte man sichdahin:
Die Ökonomie solle, soweit sie nach dem Ermessen des Patrons Mittel dafür
besitze,zu jedem Bedürfnis die Hälfte contribuieren, die Stadt dagegen nicht
allein die andere Hälfte, sondern für den Fall des Unvermögens der Lkonomie
den ganzen Bedarf decken.

In Malchin liefen die noch längeren Verhandlungen schließlichaus ein
ähnliches Resultat hinaus, wie in Gnoien. Die Neuordnung sollte 1844 in
Krast treten, scheintaber erst 1847 Wirklichkeitgeworden zu sein. Die Stadt
hatte früher etwa 200 Rthlr. und die Kirche mit Einschluß der Mietswerte
etwa 1500 Rthlr. jährlich gegeben. Für das neue Schulhaus zahlte die
Kirche die Baukosten von rund 4000 Rthlr. und jährlich 30 Rthlr. für
Reparaturen. Wenn später mehr müßte aufgewendetwerden, solle die Kirche
die Hälfte dazu geben, soweit es ihre Mittel erlauben. Die Stadt lieferte
das Material zum Neubau im Werte von 3000 Rthlr., übernahm mit dem
neuen Gebäude die Reinigung und Heizung und zahlte außer dem erhöhten
Speisegeld das Gehalt des neubestellten7. Lehrers von 200 Rthlr. jährlich.
„In Summe thut daher die Stadt mehr sür die Reform." Dazu hat sie die
Garantie der Schulkasseübernommen, und die Kirche giebt nur, wen» sie die
Mittel dazu hat. Boccius.
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In den meisten Städten verlief die Auseinandersetzung ähnlich,
lvie in Waren.^) Daselbst übergab 1834 die Kirche das Rektorhaus
und das kleine Schulhaus der Stadt, die letzteres verkaufte und dafür
ersteres für die errichteten 8 Klassen ausbauen lassen sollte. Das
Organisten- und Küsterhaus verblieb der Kirche, und die Schulklasse
darin ward für den Jndustrieunterricht bestürmt!. Auf diese Weise
wurde die Kirche von einer bedeutenden Baulast frei, itni) die Stadt
mußte, wie für die Unterrichtszimmer, so auch für die Wohnungen
oder Mietsentschädigungen der Lehrer sorgen. Dafür versprach man
der Stadt jährlich 250 Rthlr. aus der Kirchenökonomie, „sobald deren
eigne Bedürfnisse und Kräfte diese vermehrte Ausgabe gestatten." Die
übrigen Leistungen der Kirche blieben im großen und ganzen die alten.
Der 5. Lehrer wurde pensionirt mit 40 Rthlr. und einem Dienst-
garten von der Kirche und 7000 Torf von der Stadt.

In verschiedenen der kleinsten Städte überließ die Kirche den-
selben die alten Schulgebäude, ohne zu den Neubauten und der Er-
Haltung derselbenetwas beizutragen. In manchen Fällen wurde dann den
ärmeren Gemeinden aus Landesmitteln Holz und Steine, ja in den ersten
30er Jahren selbstZuschüssezu den Lehrergehalten bewilliget. In betreff
dieser landesherrlichen Barzuschüsse wurde indessen auf Vortrag des
Staatsministeriums 1834 verfügt, daß dieselben nur ausnahms-
weise in dringenden Notfällen könnten gewährt werden. „Die Schul-
organvationspläne selbst aber müssen nach den Mitteln, ivelche jede
Stadt dazu zu leisten vermag, modisiciert werden." Wo die Mittel
ganz fehlten, mußte die Verbesserung auf bessereZeiten hinausgeschoben
werden. Boccius 1844: Die Schule zu Neukalen gehört zu den
wenigen, auf welche sich die mit dem Jahre 1830 begonnene Reor¬
ganisation des städtischen Schulwesens noch nicht erstreckt hat; die
Kämmerei war bisher dafür zu arm.

Für die Berechnung der Schuleinnahmen und -Ausgaben bildete
man in allen Städten besondere Schulkassen in der Gestalt, wie
dieselben noch heute bestehen. Die wesentlichsteEinnahme derselben
bestand aus dem Schulgelde. Dasselbe war in den meisten Städten
nach den verschiedenen Klassen, in einigen nach dem Lebensalter der
Schüler bestimmt. Wir geben für beide Weisen je ein Beispiel von
mittlerer Höhe. In Plau nach 1832 für die Volksschule 1 Rthlr.
16 ß, für die gemischte Elementarklasse der Bürgerschule 1" 24",
die Mädchenklasse 2" 24", die unterste Knabenklasse2" und die oberste
Knabenklasse 3", für den fakultativen Unterricht im Latein und Fran-
zösischen je 2" mehr. — In Waren bezahlten nach 1834 Schüler
vom 5.-8". Lebensjahre 1 Rthlr. 24 ß, im 9. und 10. 2 Rthlr., im

*) Vgl. das vorige Kapitel.
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11. und 12. 3", im 13. und 14. die Mädchen 3", die Knaben
3" 24". Für schulpflichtigeKinder in Privatschulen mußten bis zum
10. Lebensjahre jährlich 1 Rthlr., später 2" entrichtet werden. Die
letzte Verpflichtung bestand nur noch in einigen wenigen Städten.
Für die Kinder armer Eltern zahlte die Armenkasse meist eine runde
Summe von 20—50 Rthlr. jährlich. Das aus den Häusern früher
eingesammelte Speise-, Wurst- und Eiergeld verschiedener Orte
wurde in ein s. g. Schulordnungsgeld verwandelt. In Schwann

z. B. betrug dasselbe für ein volles Haus 36 ß, ein halbes Haus
28 ", ein viertel Haus 20 ", die Bude 16 " und ebensoviel für jeden
Mieter. Es kamen daraus 165 Rthlr. 12 ß auf. Endlich floß in
vielen Städten das Bürgeraufnahmegeld in die Schulkasse, in Gnoien
je 1 oder 2 Rthlr., in Malchow je 2, 4, 6, 8 oder 10 Rthlr.

Die größte Ausgabe der Schulkassen waren die Lehrergehalte.
Die Besoldung der Rektoren wurde bei der Neuordnung im Mittel
auf 400 und die der Konrektoren auf 350 Rthlr. festgesetzt.^)
Rektorstelle zu Marlow nach 1832: 250 Rthlr., Wohnung und
und Garten — 50 ", 2 Faden Buchenholz — 8 ", 20 000 Dorf
— 20 eine Wiese zu 2 Fuder Heu — 4 " und Weidefreiheit für
zwei Kühe — 6 Summa 338 Rthlr. — Rektorftelle zu Teterow
1832 auf 500 Rthlr. belassen; der Nachfolger soll nur 400 " haben.
Schwaan: Rektor 470 Rthlr., Konrektor 42g Rektor zu Doberan
475 Rthlr.

Tie Besoldungshöhe für seminarisch gebildete Lehrer bewegte
sich zwischen 150 und 350 Rthlr. und mehr. In Rehna bekamen
nach 1835 die beiden letztenLehrer je 150 Rthlr. In Doberan hatten
nach 1834 der Küster und zweite Lehrer etwa 290 Rthlr., der
dritte Lehrer 186 " und der vierte 166 Waren: 5. Lehrer 260 Rthlr.,
6. und 7. je 235 ", 8. 210 Ribnitz: 4. und letzter Lehrer
285 Rthlr. Schwaan: 3. Lehrer, Küster und Organist 350 Rthlr.

Eine grundsätzliche Scheidung zwischen Familien- und Hülfs-
lehrerflellen wurde meist nicht gemacht, wenn wir uns indessen mit
200 Rthlr. eine Grenze denken, so würden die ersteren im Mittel
275 nnd die letzteren 175 Rthlr. eingetragen haben.

In verschiedenen Städten wurden bei der Neuordnung die
Gehalte heruntergesetzt. Zum Teil geschah das allerdings nur
scheinbar, indem die Lehrer ihre alten Gehalte übermäßig hoch
einschätzten und besonders an Schul- und Holzgeld das aufführten,
was hätte eingehensollen, in Wirklichkeit aber nur teilweise eingegangen
war. Für die obengenannte Rektorstelle zu Doberan wurde für

*) Alle Wertangaben ohne bes. Bezeichnung sind bis zur Einfuhrung der neuen Währung
i. I. 1848 als N-/s zu lesen.
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Schul- und Holzgeld eine Entschädigung von 197 Rthlr. beansprucht.
Der Küster zu Wittenburg erhielt 1836 als Entschädigung 190 Rthlr.
bewilliget, seinem Nachfolger aber sollten nur 150 " gegeben werden.
In Malchin wurden die Lehrer nach 1844 gegenüber der früheren
Zeit also besoldet: Rektor 515 Rthlr. (früher 751), Kantor 417 "

(467), Subkantor 362 "
(412), Mädchenlehrer 362 " (462), Küster

275 6. Lehrer 230 ", 7. Lehrer 200 — Die überall bestellten
Lehrerinnen für weibliche Handarbeit bekamen 25—50 Rthlr.

Zu Ende der 30er und während der 40er Jahre wurden die
Gehalte bei Neuordnung vielfach niedriger gestellt, als in der ersten
Hälfte der 30er Jahre. So berichtete der Schulrat Meyer 1843
an die Regierung: „Wenn daher auch die Bemühungen immer dahin
gerichtet gewesen, jeder neuen Schulstelle eine genügende Dotation
aus der Schulkasse :c. zu verschaffen, und hat man im allgemeinen
250 Rthlr. für ausreichend gehalten, so hat dies überall schlechter-
dings nicht gelingen wollen; man hätte die notwendige Schulreform
notwendig aufgeben müssen, würde man auf jener Forderung bestanden
haben." Etwa 20 Lehrer in den Städten hätten bloß 170—200 Rthlr.
In den letzten 40er Jahren gab es sogar einzelne Hülfslehrerstellen
mit noch weniger als 100 Rthlr.

1849 wurden nach einer amtlichen Statistik in 37 Städten
(ohne Rostock, Schwerin und Wismar) und den 4 Flecken Dargun,
Doberan, Lübtheen und Zarrentin an 206 Bürger- und Volks-
schullehrer mit Einschluß der Wohnungen, Naturalhebungen und
Accidenzien 73 600 Rthlr. C. gezahlt, also durchschnittlich357 Rthlr.
Auf kirchliche Hebungen — zugleich für den Kirchendienst — kamen
davon 20513 Rthlr., auf die Schulkassen 42016 ", auf Kämmerei¬
kassen5956 ", durch landesherrliche Bewilligung 3155 " und außerdem
aus landesherrlichen Kassen i960 Rthlr. 136 seminarische Lehrer
erhielten in 34 Städten (ohne die 5 größern und Penzlin) und
5 Flecken 37 867 Rthlr. — 278 " im Durchschnitt.

In die besseren Stellen konnte ein jüngerer Lehrer nur auf-
rücken, wenn ein älterer Platz machte. Dabei aber hatte keiner ein
Recht zum Aufrücken, sondern Tüchtigkeit und Würdigkeit sollten
entscheiden. Im Gegensatz zu dieser allgemein gebräuchlichenStellen-
scala fanden wir ein Dienstaltersscala nur in Schwerin
angewendet. Hier erhielt der Rector nach 1842 500 Rthlr. und
die Lehrer 200 Rthlr. Anfangsgehalt, nach je 3 Jahren um 25 Rthlr.
steigend bis zu 275 Rthlr.

Über die Besoldung im allgemeinen und den durch diese mit
bedingten Stand der Stadtschulen urteilte Schulrat Meyer 1846
also: „Sollen tüchtige Lehrer als tüchtige erhalten werden, so muß



ihnen Liebe zu und Freudigkeit in ihrem Berufe bleiben. Das ist
bekanntlich nicht möglich bei Nahrungssorgen." „Es steht zu besorgen,
daß wir mit unfern Stadtschulen nicht nur nicht vorwärts kommen, keine
Fortschritte machen werden, sondern daß sie sogar von der relativen
Höhe, welche sie eine kurze Zeit eingenommen haben, bald wieder
herabsinken werden und zwar aus folgenden Ursachen": Einmal
besäßen die Städte vielfach nur dürftige Mittel, die zum großen
Teil von der teuren Verwaltung absorbiert würden. „In ganz
Deutschland ist kein so kostspieliges Administrationswesen als in
Mecklenburg". Zum andern seien für die Schulen im allgemeinen
keine Stiftungen vorhanden. Drittens würden viele Theologen im
Schulamte zu alt.

Kapitel 56.

Die neue städtische Normalschulordnung.

„Grundzüge zu einer Schulordnung für Bürgerschulen, Schwerin

1832"*) betitelt sich ein von dem Schulrat Meyer ausgearbeiteter
Plan, der nach dem Jahre 1832 den städtischenVerwaltungen zuge-
schickt und bei den Neuordnungen zu Grunde gelegt wurde. Wir
bringen daraus die wesentlichstenPunkte zur Mitteilung und fügen
zugleich über die praktischeDurchführung einzelne Bemerkungen hinzu.

Motto: „Man muß jährlich so viel wenden an Waffen, Wegen,
Stegen und Dämmen, damit eine Stadt zeitlichen Frieden und Ge-
mach habe. Warum sollte man nicht viel mehr verwenden für die
arme dürftige Jugend." Luther.

Erster Abschnitt.

Die Schule in ihrem Verhältnis zur Gemeinde, Kirche

und Staat.

Die Gemeinde, für deren Lebenskreis die Schule zunächstwirkt,
hat sonach auch die Pflicht für die Gründung und Dotation der
Schule, für deren Erhaltung und etwaige Vergrößerung Sorge zu
tragen. Das Recht der Gemeinde bei Besetzung der Lehrerstellen
besteht darin, die Lehrer präsentieren oder doch erwarten zu dürfen,
daß ihre billig begründeten Wünsche berücksichtigtwerden. Kirche und
Schule sind durch die Zwecke, welche sie zu erreichen streben, aufs
innigste mit einander verbunden. Die Ortsgeistlichen treten daher in
ein solches Verhältnis zur Schule, daß sie mil und neben der von

*) Reg.-Bibliothek.
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der Gemeinde angeordneten Behörde die Leiter, Ordner und Pfleger
der Schule finb. Der Staat spricht für sich das Recht an, von
Seiten der dazu Verpflichteten die Einrichtung der Schulen zu fordern,
den Zustand derselben zu beaufsichtigen und die Richtung zu bestimmen,
welche sie zu verfolgen haben. Der Staat, um sich eine ausreichende
Kenntnis von dem Zustande der Schulen zu verschaffen und sich der
Leitung derselben zu versichern, verlangt jährlich Schulberichte uud
ordnet Revisionen der einzelnen Schulen an.

Zweiter Abschnitt.

Tie Schule in ihrer äußern Begründung.

Teils um den lebendigen Zusammenhang der Schule mit der
Gemeinde zu vermitteln, teils um alle inneren und äußeren Vermal-
tungSangelegenheiten zu ordnen und zu beaufsichtigen, steht an der
Spitze derselben als vorgesetzte Behörde ein Schulvorstand. Für alle
inneren Angelegenheiten der Schule gehört auch der Rektor in den
Schulvorstand als beratendes Mitglied ohne Votum. Das Verhältnis
des Rektors zu den Lehrern ist allerdings in soweit ein vorgeordnetes,
als er befugt und verpflichtet ist, die Ausrechterhaltung der innen:
Ordnung zu befördern, wie sich von selbst versteht mit derjenigen
Umsicht und Freundlichkeit, welchezugleichdas kollegialischeVerhältnis
zu den übrigen Lehrern weder verkennt noch verletzt. Die Lehrer
sind zu größter Pünklichkeit, Gewissenhaftigkeit und Treue verpflichtet.
Nur in dringenden Fällen darf der Unterricht ausgesetzt werden und
ist davon vorher durch den Rektor dem Schulvorstande die Anzeige
zu machen. Für 2 oder 3 Tage erteilt der Schulvorstand, bis zu
8 Tagen der Superintendent und auf längere Zeit die Regierung
Erlaubnis. Im letzteren Falle, sowie bei andauernder Erkrankung
eines Lehrers ist Vertretung anzuordnen. Beim Unterricht darf der
Lehrer nicht ablesen, sondern muß frei vortragen. Die Vorbereitung
und Anordnungen für den Unterricht, als Korrigieren, Federnvorschneiden
und das Vorschreiben in den Schillerheften sind außer der Schulzeit
zu besorgen. Die Aufsicht in den Pausen wechseltwochweisezwischen
den Lehrern ab. Der Rektor leitet die gesamten inneren Angelegen-
Helten in ihren Einzelheiten. Unter der Oberaufsicht des Schulvor-
standcs ist ihm die Aufsicht über sämtliche Schulgebäude übertragen.
In den Lehrerkonferenzen leitet er die Verhandlungen. Die regel-
mäßig alle 14 Tage zu haltenden Konferenzen sollen den Lehrern
Gelegenheit geben, in freundschaftlichen Besprechungen über alles,
was zum Gedeihen der Schulen erforderlich ist, ihre Ansichten und
Erfahrungen auszutauschen. Über das Besprochene schreibt der jüngste
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Lehrer das Protokoll, das sämtliche Lehrer unterschreiben. Gegenstände
der Besprechung sind der Zustand der Schule, der Geist der Schüler
und der einzelnen Klanen, Vorschläge zur Verbesserung der Lehrart
und der Disziplin, die Versetzung der Schüler und deren Zeugnisse.
Die Kinder sind mit dem 5. Lebensjahre schulpflichtig; es kann jedoch
nur zu Michaelis und Ostern eine Aufnahme stattfinden.'') Künftig
soll kein Kind der Bürgerschule konfirmirt werden, wenn es nicht
zwei Jahre in der ersten Klasse dem Religionsunterricht des Rektors
beigewohnt hat."") Alle aus der Schule entlassenen, in der Stadt
als Lehrlinge oder dienend anwesenden Kinder sollen einer besonderen
Aufsicht und Fürsorge, wenigstens während des ersten Jahres nach
ihrer Consirmation unterworfen bleiben, in der Art, daß die Dienst-
Herren- schuldig sind, sie im Sommer in die sonntäglichen Kirchen-
katechesationen zu schickenund es gestatten, daß die Kinder wöchentlich
noch zwei Stunden unterrichtet werden.***) Mutwillige Schulversäum¬
nissesollen nach dreimaligein Verwarnen mit 8 ß bis 5 Rthlr., aushülflich
mit Haft bestraft werden. Der Rektor führt über die ganze Schule
ein Grund-, jeder Lehrer über seine Klasse ein Klassenbuch. In das
letztere sollen außer den Schulversäumnissen auch die verhängten
strengeren Strasen eingetragen werden. Nebenschulen können nur mit
geprüften Lehrkräften mit Genehmigung und unter Aufsicht des Schul-
Vorstandes errichtet und gehalten werden. Die eine Nebenschule be-
suchenden Kinder müssen auch an die Schulkasse ein bestimmtes Schul-
geld entrichten. Die Schulkasse ist ein Zweig der Stadtkasse. Sie
wird vom Magistrat verwaltet, welcher auch die Verantwortlichkeit für die
Kassenführung übernimmt. Das Schulgebäude ist Eigentum der Stadt.

Dritter Abschnitt.

Die Schule als Erziehungsanstalt.

Die Schule hat als Erziehungsanstalt die Aufgabe, in Überein-
stimmung mit der häuslichen Zucht die Gesinnung der Kinder zu

heiligen und Sitte und löblicheGewohnheiten anzubilden. Liegt nun

gleich schon in dem Unterricht ein erziehendes Moment, so sind doch

noch besondere Einrichtungen und Anordnungen nötig, welche eine

absichtlicheEinwirkung auf die Schüler bezwecken. Der Schüler soll

*) In verschiedenen, wenn nicht in den meisten Städten, begann die Schulpflicht erst mit

dem vollendeten 6. Lebensjahre. .
**) Diese unhaltbare Bestimmung scheint in Spezi alschulordnungen nirgends Ausnahme

gefunden zu haben.
***) Tie letzte Bestimmung vermissen wir gleichsalls in den Spez.-Schul-Lrd.



sich in alle Tugenden so hineinleben und sich in ihnen so üben, daß
er sie im spätem Leben willig -zur Regel seines Verhaltens mache.
Ferien sollen zu Weihnacht 9 Tage, zu Ostern 10 und zur Erntezeit
10 Tage sein. An einem patriotischen Gedenktage soll ein Schulfest
gehalten werden. Zur Ausbildung des Körpers sollen die Mittwoch-
und Sonnabendnachmittage unter Leitung des Lehrers zu Leibesübungen
für Knaben verwendet werden/) Um die religiös-fittliche Haltung
im Schulleben der Kinder zu erhöhen, sind mit der obern Knaben-
und Mädchenklasse s. g. Monatsschlüsse abzuhalten, in welchen die
Kinder recht eigentlich Anregung finden, einen Rückblick auf ihr
Leben in der Schule zu werfen, was sie erreicht oder vernachlässigt
haben. Kein Lob im einzelnen, aber Ermahnung und Warnung
im allgemeinen wie im einzelnen, nur mit Maßen. Diese Monats-
schlüsse müssen eine angemesseneFeierlichkeit haben; man soll sie darum
mit Gesang beginnen und schließen: dazwischenfallen eine Unterhaltung
über einen Bibelspruch, über ein bevorstehendes kirchliches Fest und
eben jene Zusprüche an die Kinder.

Folgende Schulgesetze sollen vierteljährlich verlesen werden: Wie
lautet das erste Schulgesetz? Du sollst deinem Lehrer gehorchen und
ihn lieben und ehren dein lebelang. Denn es stehet geschrieben
Hebr. 13, 17 Gehorchet euren Lehrern zc. Was willst du thun
nach diesem Gesetz? Ich will gern und willig thun, ivaS mir mein
Lehrer sagt, und gerade so, ivie er es mir sagt :c. Wie lautet das
zweite Schulgesetz? Du sollst alle Kinder in Deiner Schule lieb und
wert halten ?c. Was nullst du thun nach diesem Gesetz? Ich will
einem jeden das Seine lassen und geben. Ich will nichts reden, was
andere zum Bösen verführen kann und will sie nicht verachten und
beneiden, auch nicht mit ihnen zanken und Mutwillen treiben zc.
Wie lautet das dritte Schulgesetz? Du sollst deine Schule immerdar
in Ehren halten >c. Was willst du thun nach diesem Gesetz? Ich
will immer zur rechten Zeit, nicht zu spät und nicht zu früh in die
Schule kommen und keine Stunde ohne Not versäumen. Ich will in
der Schule reinlich erscheinen, ich will alles grobe und unanständige
Wesen ablegen und mir gute Sitteu angewöhnen .'c. Wozu sind die
Schulgesetze gegeben? Zur Ehre Gottes und zum Nutz und Frommen
derer, die in der Schule lehren und lernen, allerdings aber uns
Kindern zum Besten ,'c. Welches ist das vornehmste Gebot in
Schulen und ihre beste Mitgabe ins Leben? Ich bin der allmächtige
Gott, wandle vor mir und sei fromm. Jesus Christus gestern und
heute und derselbe in Eivigkeit. — Schulstrafen wie heute. Bei den
Herbstprüfungen sollen Zeugnisse an die Kinder verteilt werden.

*) Vgl. Kap. t;."i über Schulturnen
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Vierter Abschnitt.
Die Schule als Unterrichtsanstalt.

Ziel des UnterrichtsistBildung der Kräfte, aber an Unterrichts-
gegenständen,an einem Stoffe, der für das Lebenanwendbarist und
zwar in den Berufsarten, in welchedie Mehrzahl der Schüler ein-
tritt. Die Lehrer sollen sich über den Lehrgang einigen, über die
Durchführungdes einzelnenUnterrichtsgangessichmit einanderver¬
ständigenund sichwo möglichin der Methodenähern. Jni allgemeinen
soll in der Klassenur einLehrerunterrichten,jedochkannfür einzelne
GegenständeFachunterrichteingerichtetwerden. Für jedenUnterrichts-
gegenständwerden am besten wohlfeileLehrbüchereingeführt, ihr
Gebrauch ist passender,als das Diktieren. Bei Verschiedenheitder
Schüler an Kenntnissenund Fertigkeitenwird jede Klassein Abtei-
lungen gebrachtwerdenmüssen;diesesind teils durchgrößereSchüler
lOrdner) zu beschäftigen,indem sie das Begriffeneeinüben. Die
Ordner werden oft in besonderenStunden der Nachhülfebedürfen.
Unterrichtsgegenständefür die Schule in ihrem jetzigenStandpunkte
sind: Religion, Gesang, deutscheSprache,Weltkunde,die mit Übung
derAnschauungbeginnt,Geometrie,Linearzeichnen,LesenundSchreiben,
anfangsverbunden,spätergetrennt. Der ReligionsunterrichtistMittel-
pnnkt des gesamtenSchulunterrichts,der gesamtenSchulerziehung,
weil er jedeThätigkeitdes Geistesund Herzensin Anspruchnimmt.
Auf der Unterstufeist die heiligeGeschichtedieHauptsache;aus dieser
wird die Lehre für den Glauben, wie für die Sittlichkeitabgeleitet:
es sind also vorzüglichGeschichtenauszuwählen, in welchenLehren
niedergelegtsind. „Auf der zweiten Stufe tritt das dogmatisch
Moralischeoder das Systematischehervor; der Stoff ist gesammelt,
nun mag er geordnetnnd zu einemGanzenzusammengestelltwerden.
Daraus folgt, daß in der untern oder in den beidenuntern Klassen
nichtaus demKatechismusgelehrtwerdenmuß,sondernaus der Bibel.
Die Geschichtewird gegeben, die Glaubenssätzeund Lebensregeln
daraus entwickelt." „In der erstenKlasseerlernen die Kinder nach
und nachden kleinenKatechismusohne alle Zusätze. Wenn sie den
ganzenInhalt desselbenwörtlichdem Gedächtnisseeingeprägt haben,
beginnt die ausführlicheErklärung mit vielen Sprüchenbelegt,und
zu der Lehrewird wiederumeine Geschichteaufgesucht." Die Lehr-
form ist abwechseldeine fragende oder mitteilende.— Der Gesang¬
unterrichtwird in besondernStunden getrieben,und ist es dabeiauf
Anregung des Gemüts hauptsächlichabgesehen. Der Ansang wird
mit leichtenLiederngemacht.Erlaubt es dieZeit, so mag man zum
Noten und Ziffernsingenund den darauf gebautenÜbungengehen,
aber die Hauptsachefür die Volksschulebleibt immer das Singen
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nach dem Gehöre. — Zweckdes deutschenSprachunterrichts:Das
Kind soll lernen seineGedankenund Gefühle auf verständlicheWeise
mündlichund schriftlichauszudrücken.Neben dem vereinigtenLesen*)
und Schreiben auf der Unterstufesind besondereÜbungen der An-
schauungzur Ausbildung der Sprachkraft, der Sprachfertigkeitund
zur Vorbereitung der Weltkundenötig. Auch auf der folgenden
Stufe hat die Volksschuledie Sprache wenigerals Zweck,denn als
Mittel zu behandeln, also der angewandteSprachunterrichtist vor
herrschend.— Der Unterrichtin der Weltkundewird vorbereitetdurch
die Übungen der Anschauung,welchenicht allseitiggenug betrieben
werdenkönnen. Dabei lernt das Kind, abgesehenvon der dynamischen
Bildung, der Entwicklungund Schärfung der Sinne, eine Menge
Gegenständeals Einzelheitenkennen,sie im allgemeinenordnen,und
es weiß sichdarüber in richtigerSpracheauszudrücken.Darnachtritt
der Unterrichtim Zusammenhangeein, vomNahenzumFernenüber-
gehend,so daß der Schüler zuerstin demkleinerenKreiseder Schule,
des Hauses, des Dorfes, der Stadt heiniischwird. Weiterhintrennt
sich die Weltkundein Geographie, Geschichte,Naturgeschichteund
Naturkunde. Aber diese Gegenständemüssennicht neben-, sondern
nacheinanderbetriebenwerdenunter Berücksichtigungdes Grundsatzes:
non raulta secl multum. Die religiöseBeziehungdiesesUnterrichts
darf nichtvergessenwerden.— Der Rechenunterrichthat zweiAbwege
zu vermeiden, den alten, der zu unverstandenemMechanismus
führte, und den neuen, der immer nur Kraftbildungerstrebte, ohne
die gewonneneKraft auf Stoffe des praktischenLebensanwendenzu
lassen.Die Rechenbüchervon Diesterweg,Scholzund Krankewerden
empfohlen. Die Raumlehre soll sich gleichfallsin den Dienst des
praktischenLebens stellen. — Sollte nicht viel Zeit aufs Zeichnen
verwendet werden können, so muß man wenigstensauf genaues,
sauberes Abzeichnender Figuren mit Zirkel und Lineal halten und
dann in Rissen von Bauwerkenund Geräten üben lassen.— Das
Schönschreibensoll zunächstnach Vorschriftenin den Heften, später
nach solchenauf der Wandtafel und schließlichnach Diktat geübt
werden.— Schulprüfungensollenjährlichzweiabgehaltenwerden,eine
privatevor demSchulvorstandeznOsternundeineöffentlicheimHerbste.

Fünfte r A b schn i t t.

Die Unterschule.
In die Unterschulegehören die Freischülerund alle Kinder,

welchezu einemregelmäßigen,täglich östündigenSchulbesuchenicht

*) Nach der Lautiermethode; wegen des erstenLesebuchsund des zweiten Lese-und Lehr-
buchs für Volksschulenin Meckl. vgl. Kap. 56.
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könnenverpflichtetwerden. Tie Winterschulefängt 14 Tage nach
Michaelisan, währt bis Palmsonntagund wird wiedieBürgerschule
gehalten. Tie Sommerschulebesuchendie größeren Kinder alle
Morgen nur 2 Stunden. Von den Unterrichtsgegenständender
Bürgerschulekommenhier deutscheSprache,Weltkunde,Geometrieund
Zeichnenin Wegfall.

Sechster Abschnitt.

Ter Unterricht in den weiblichen Handarbeiten.
Turch denselbenwird beabsichtigt,den Töchternaus denniederen

und mittleren Ständen Gelegenheitzu geben, die unentbehrlichen
Handarbeitenkennenund üben zu lernen.

Siebenter Abschnitt.

Zusammensetzung, Wirkungskreis und Geschäftsordnung
des Schulvorstandes.

BeständigeMitgliederdes Schulvorstandessind der jedesmalige
Bürgermeisteroder eine andereMagistratsperson,sowiedie Prediger
der Gemeinde. Sie bilden den engern Schulvorstand. Wechselnde
Mitgliedersind 2 oder3 Bürgerrepräsentanten,auf 6 Jahre gewählte,
erfahreneEinwohnerder Stadt. Sic bildenmit deinengernSchul-
vorständezusammenden weiternSchulvorstand. Der engereSchul-
vorstand ist in Schulangelegenheitendie nächstevorgesetzteBehörde
für Lehrer und Eltern. Jedes Mitglied soll dieSchule möglichstoft
besuchenund dabei in das Kassenbucheintragen, wievielZeit er
gegenwärtiggewesen,wieviel Kinder er vorgefundenund welchen
Unterrichter angehört habe. Alljährlichwird vom engern Schul-
vorständeein das ganze Schulwesender Stadt umfassenderBericht
an denSuperintendentenund dieRegierungeingesendet.Alleübrigen
Angelegenheitender Schule gehörenvor den weitern Schulvorsland.
Ten Vorsitzim engern Schulvorstandeführt der Bürgermeister,und
weint der Magistrat durch ein anderes Mitglied vertreten ist, der
ältesteGeistliche. Es wird nötig sein, das sachkundigeMitglied für
diejenigeninneren, den obrigkeitlichTeputirten für diejenigenäußern
Angelegenheitenzubevollmächtigen,ivelcheeineraugenblicklichen,schnellen
Erledigungbedürfen.

Die „Bestimmungen zur Schulordnung für die Stadl-
schulen" von»Jahre 1842*) sind ein kurzer Auszug aus den vor-
stehendenmit einzelnenkleinerenÄnderungen.

*) f. Frahm, Gesetze und Bcrordn, ic.
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Kapitel 57.

Lehrerbildung.

Mit Pestalozzi trat eine ganz neue Epoche der Pädagogik
ins Leben. „Er hat durch seine heiße, unter allen Stürmen des
Lebens sichgleichbleibendeMenschenliebe,seinenFeuereiferund sein
rastlosesWirken für Menschenveredelungund VolksbildungdemSchul
und ErziehungswesenneuesLebeneingehaucht;mit seinerBegeisterung
tausend und tausendHerzenentzündet,gewonnen,in allen Schichten
der Gesellschaft,vomKönigsthronbis zur Werkstätteund Hütte herab.
Er ist's, der der Welt das Bewußtseinvon der Größe und Heiligkeit
des Erziehungsberufeswiedergegebenund in dieSchule jenenidealen
Schwung zu bringen vermochthat, ohne den sie sich nicht über
mechanischeDressur hinaus zu lebendiger,geistigerErweckungund
Anregung der Zöglinge zu erheben vermag. Aber nicht bloß auf
dem Gebieteder Praris hat er einedurchgreifendeErneuerungzustande
gebracht; ihm gebührt auchdas Verdienst, die Pädagogik zu einer
Wissenschaftmit ewig bleibendenPrinzipien, auf den göttlichen
Gesetzenin der Menschenbrustberuhend,erhobenzu haben."

WelcheWirkung dieseneue Epocheder Pädagogik,wenn auch
erst nach dein Tode ihres Hauptbegründers,auf die äußere Gestalt
unseres vaterländischenSchulwesensausübte, ist größtenteils schon
besprochen;richten wir hier unsereAufmerksamkeitauf die Neu-
belebung des geistigenMittelpunktsder Schule, des Lehrers, durch
die pestalozzischenIdeeen. Vermitteltwurden die letzterendemLande
vor allem durchihrebegeistertenAnhängerund FortbildnerHarnisch
und Diesterweg, Von beidenwurdenLehrbücherim Seminar und
in denSchulengebrauchtund sowohlDiesterwegs„RheinischeBlätter"
als Harnisch'„Volksschullehrer"im Lande gelesen.

Zu einermöglichstgetreuenÜbertragungder„preußisch-pestalozzischen'
Schule" berief man auf EmpfehlungHarnisch'denSeminaroberlehrer
Sellin aus Potsdam zum Direktor nach Ludwigslust. Unter
seiner Leitung wurde das alte Seminar nach dem Muster des
Weißenselser zu einem äußerlichund innerlichneuen umgestaltet.

Zu der Aufnahme der neuen Anstalt hatte die Regierungein
schönes,geräumigesGebäudefür 13 700 Rthlr. Herrichtenlassenmit
der Widmung über dem Haupteingange: „Der Volksschule
Mecklenburgs Friedrich Franz 1831." Es fandenRaum darin
das Seminar-Personal, zwei Seminaristen- und 6 Schulklassen.
Außer demDirektorwirktenan der Anstaltzuerst4, später5 Seminar¬
lehrer, die sichdurcheinen halb-, später vierteljährigenBesucheines

*) H. Mors, zur Biographie Pestallozzi's. Winterthur 1868. I. 00.
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preußischenSeminars (zuerst bei Harnisch in Weißenfels) für den
neuen Beruf vorbereitenmußten. In den 6 Klassender Ubungs-
schule— 5 aufsteigendeund eine gemischte— unterrichtetenebenso
vieleUnterlehrer,diegleichzeitigmitderBeaufsichtigungderSeminaristen
in den Arbeitsstundenbetraut waren. Aufgenommenwurden junge
Leute von 21 bis 26 Jahren, die in einer Aufnahmeprüfungdie
vorgeschriebeneallgemeineBildung nachweisenkonnten.

Die Vorbereitung sür das Seminar geschahin den ersten
30er und den 50er Jahren ausschließlichaus privaten Wegen. Die
jungen Leute verblieben dabei nach ihrer Konfirmation zunächst
mehrereJahre als Schüler und Helser in der Volksschule.Der
Lehrer und auch wohl der Pastor erteilten ihnen Privatunterricht.
Wenn sie daraus mit 18 oder 19 Jahren eine Erpektantenprüfnng
am Seminar bestandenhatten, beschäftigtensie sich bis zu ihrem
Eintritt lehrendund lernendals Hauslehrer. Einige der gefördertsten
wurden später vom Staate als Schulassistenten sür krankeund
schwacheLehrer, oder in überfülltenSchulklassenvenvendet. Von
1836—49 unterhielt der erste Seminarlehrer zu Ludwigslust,weil
die privatenVorbereitungennichtdie rechtenFrüchtezeitigenwollten,
zuersteine zwei-, später eine einstufigePräparandenschule.

Das neu gegründete Seminar „machte die Förderung des
formalenDenkens zu einer seinerHauptaufgaben,freilichnicht zu
der einzigen,sondernerkannteauch in Beziehungauf den Unterricht
für seineAufgabe die materielleBildung mit Bezug auf die Aus-
bildungfür Haus, Staat und Kirchean." „Nach der allgemeinen
Bildung stand von Anfang an die praktischeAusbildungzumLehrer-
berufe als Ziel des Seminarunterrichtessest. Zu der Wissenschaft-
lichenund theoretisch-praktischenAusbildung traten Leibesübungen
und Unterweisungenin landwirtschaftlichenArbeitenin zweiterLinie
hinzu." Der Lehrplan umfaßte anfangs für die erste Klasse
52 Stunden(7 StundenSchulbesucheingeschlossen),in derzweitenKlasse
48 Stunden (darunter eine Stunde Gartenbau). Die Stundenzahl
betrugnach1844 für jedeKlassenoch32 außer2 Stunden Gartenbau.

Der wissenschaftliche Unterricht erstrecktesichauf Nglifli»»
«2.Klasse:BiblischeGeschichteund Einleitungin die heiligeGeschichte
in je 2 Stunden; 1. Klasse:Christenlehrenach einemLehrbuchvon
Harnischin 2 Stunden und Kirchengeschichteim letztenHalbjahr in
3 Stunden), deutsche Sprache (Grammatik nach dem praktischen
LehrgangvonDTefterwegTLesenund Aufsätzein 4 und 5 Stunden),
Rechnen (in 3 Stunden, dazu für die 1. Klasse3 Stunden Formen-
lehrejTWeltkunde (Geographie, Geschichte,Naturgeschichteund
Naturlehre in 4 Stunden), Harmonielehre (2 stunden) und

19*
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Erziehungs- und Unterrichtslehre (2 Stunden nach Harnisch
,,ßäs^?Mfch^^VÄ^chM^M Mi technischen Fertigkeiten
wurden Schreiben,Zeichnen,Gesang, Geigen, Orgeln und Klavier-
spielen geübt. Die methodischen Anweisungenfür die einzelnen
Fächer wurden im erstenJahr in 8—9 Stunden, im zweiten in
2 Stunden sKatechetik nach Vinters katechetischen Übungen» von den
betreffendenFachlehrern erteilt und die L eh r ü Hungen der
Seminaristen von eben denselbenbeaufsichtigt. In den wöchentlich
7 Stunden Schulbesuch sollten die Seminaristen der erstenKlasse
den Unterrichtder Unterlehrerals Muster für sichbeobachten.

Eine wesentlicheÄnderung erfuhren Lehrplan und Unter-
richtsweisezu Anfang der 40er Jahre. In Preußen ivar unter
FriedrichWilhelmIV. mit Eichhornund Eilers eine neue kirchliche
und pädagogischeRichtung ans Ruder gekommen. Man glaubte
fortan für dieErziehungmehr die Religion und Rechtgläubig-
feit und für den Unterrichtmehr das positive Mitteilen des
konkretenStoffs betonenzu sollen. Und dieseneue Richtungsehen
wir auchsogleichim Jahre 1842 in Ludwigslust Geltunggewinnen.
Während die Unterrichtszeitim ganzen herabgesetztwurde, räumte
man der biblischenGeschichtefür die zweiteKlasse 6 und für die
erste 4 Stunden ein. „Direktor Sellin führte auf Grund der
biblischenGeschichteunter Benutzungder Christenlehrevon Harnisch
in die christlicheLehre tiefer ein, welcheauf dieBibelworte,eventuell
auch auf Vernunftgründegestützt,Glaubens-undSittenlehre in ihrem
Zusammenhangebehandelte." Die Reaktion gegendie Pestalozzische
Methode hatte zur Folge, daß der katechetischeUnterricht unter
DirektorZehlicke„einen ableitenden,mitteilendenCharakter statt des
früheren entwickelndenannahm."*) Eine ähnlicheWandlung machte
sichauch iu deu übrigen Unterrichtsgegenständengeltend.

Während der ganzen Zeit wurde im Seminar fleißig, sehr
fleißig gearbeitet. Der Ausspruchdes Direktors Zehlicke: „Ein
Schulmeister,der länger als 20 Jahre im Diensteist, ist keinrechter
Schulmeistergewesen!" ist dafür ein charakteristischesZeugnis. Um
den Fleiß der Seminaristenimmer wieder neu zu beleben, wurden
vierteljährlich Prüfungen abgehalten und die Ergebnisse den
Geprüften öffentlichkundgegeben.NachdemAbgangseramenerhielten
die Bestandenenein Zeugnis über die erworbenenKenntnisseund
Fertigkeitenin 22 verschiedenenFächern. Dessen ungeachtetm̂ußte
abermals beim Antritt einer Land-Lehrerstellevor dein Super
intendenten des betreffendenKreiseseinePrüfung abgelegtwerden,
die sichzumeistjedocliwohl nur auf Religionerstreckte(und 2 Rtlilr.

*) Das landend. SchuUehrer-SemmarS. ItiO, 1«»1u. lt»2.
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kostete). Von 1833 an sind bei Tomanialschulenkeineanderen, als
im Seminar gebildete oder doch daselbst geprüfte Lehrer angestellt
worden.

Schon ein Jahr früher hatte die Regierung verordnet, daß alle
an Stadtschulen zu bestellendenKandidaten der Theologie
einen vierteljährigen Seminarkursus durchgemachthaben sollten.
Tie geistigenUrheber dieser Verordnung waren, ivic schonmitgeteilt,
der Schulrat Meyer und der Kanzleirat Boccius. Besonders der
letztere betonle immer wieder, daß die Kirche schwerlichdie ersten
Lehrerstellenan den Stadtschulen sich für ihre Kandidaten würde
erhalten können, wenn sie nicht für eine zweckentsprechendereVor-
bildung der letzterenSorge trage. Über dieselbeSache schriebder
Gymnasialdirektor Zehlicke zu Parchim in dem Vorworte zum
Kirchen- und Schulblatte 1834: „Der Umstand, daß eifrige und
unterrichteteMänner bei den Bürgerschulen angestellt wurden, war
größten Theils ein Geschenkdes Zufalls; und bei dem glücklichen
Zufall mußten jene neu angestelltenihre pädagogischeSchulung erst
in der Schule machen, welchedas Wirken des erfahrenen Meisters,
nicht die Versuche des Lehrlings erwartete, und ivaren bei dieser
Schule, welche sie als angestellteLehrer machten, größten Theils
ihrem eigenenGeiste und ihrer eigenenBeobachtungsgabeüberlassen,
also der Gesabr zu irren und das Verkehrte zu ergreifen sehr bloß
gestellt. Denn jeneKandidaten der Theologie, ivelchebei denBürger-
schulen als Lehrer angestellt wurden, konnten im allgemeinen von
Lehrverfahrenund Unterrichtsmethodenicht bedeutendeEinsichtfjabeir.
Was sie sich aus ihrer eignen Schule erinnerten, konnte sich doch
wohl nur auf die letztenJahre ihres Gymnasialbesuchserstreckenund
also für die Methode des Elementarunterrichts nichts gewähren. . .
Tie Universität gewährt für das praktischeKennenlernender Methode
nichts, für das theoretischewohlauchnur ivenigeneineallgemeineÜber-
lichtdes Feldes, in welchemdie eigeneThätigkeitsichbewährensoll.. . .
Es ist also ein wahrhaft wohlthätiges und die schlimmsteWunde
unseres Bürgerschulwesensaus die glücklichsteWeise heilendesGesetz,
welchesvon allen Kandidaten der Theologie,welcheim Mecklenburg-
Schwerinschenbei einerBürgerschuleangestelltwerdenwollen, verlangt,
daß sieeinenmethodologischenKursusaus demGroßherzoglichenSeminar
zu Ludwigslustgemachthaben."

Ter Kursus währte von Ostern bis Johannis und erstreckte
sichaus die wissenschaftlicheund praktischeEinführung in dieErziehungs-
und Unterrichtslehre. Daneben erhieltendieTeilnehmer auchAnleitung
in der ihnen meist

'unbekanntenBotanik, im Zeichnenund im Singen.
Das Unterrichten wurde zuerst mit wenigen Schülern, später vor
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einer vollenKlassenach demMuster und unter Aufsichtder einzelnen
Fachlehrer möglichstgeübt. Zu Anfang der 40er Jahre entfielen
von den 31 wöchentlichenStunden 4 auf die Kathechese,je 3 auf
die Methode des Rechnens, der Weltkunde, der deutschenSprache
und des Lesens, 2 auf den Anschauungsunterricht,2 aufs Zeichnen
und 3 auf den Gesang. Die übrige Zeit war dem Schulbesuch
gewidmet. Am Schlüsse des Kursus erhielt jeder Teilnehmer ein
Zeugnis ausgehändigt. — Von 1847 wurden nur Kandidaten zu-
gelassen, die ihre beiden theologischenPrüfungen hinter sichhatten,
und das hauptsächlich,damit der Schule keine untüchtigenKräfte
dauernd aufgeladenwürden.*)

Zur Fortbildung sowohl der theologischals der seminarisch
gebildeten Lehrer traten zu Ansang der 30er Jahre zivei Unter
nehmungen ins Leben: ein pädagogischer Lesezirkel und eine
mecklenburgischeSchulzeitschrift. Der allgemeine, für das ganze
Land berechneteund vom Seminar aus geleiteteLesezirkelwurde
indes nur schwachbenutzt und mußte nach dreijährigem Bestände
schon1836 wieder eingehen.

Im Jahre 1832 begründete der Consistorialrat Superintendent
Ackermann zu Schwerin ein „Kirchen- und Schulblatt für
Mecklenburg." Im dritten Jahrgange erschienenbeideAbteilungen
getrennt, das Schulblatt unter der Leitung des Gymnafialdirektors
Dr. I. Zehücke zu Parchim. Nach einer einjährigen Ruhepause
führte letzterer die Schulzeitschriftbis zum Jahre 1839 selbständig
weiter unter dem Titel: „Schulblatt für die Großherzogthümer
Mecklenburg-Schwerin und Strelitz und für die Herzogtümer
Schleswig und Holstein."

Uber das alte Schulblatt schriebdes Herausgeber des neuen in
einem längeren Vorworte 1836: „So lehrte auch der Erfolg, daß
es auch in diesemSchulblatte der Schule erging, wie es ihr fast
immer ergangen ist, wenn sie etwas mit der Kirche gemeinschaftlich
oder zu teilen gehabt hat: Fast der ganze Raum des Blattes wurde
von theologischen,oder doch das KirchenwesenbetreffendenAufsätzen
hingenommen, und für die Schule fand man nur wenige, großen
Teils anderswo aufgeleseneNotizen." — Nicht viel anders erging
es der Volksschulein dem neuen Blatte, obgleichsie auch hier sollte
grundsätzlichneben der Gelehrtenschulevertreten sein. Das neue
^chulblatt war zugleichOrgan für den Verein norddeutscherSchul-
männer, einer seit 1834 bestehendenVereinigung von Lehrern an
gelehrtenSchulen; neben der letzternfand die Volksschulenur spärlich

*)Taslandcsh,Schullchrer-Seminark. 3.10y.
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und gelegentlichBerücksichtigung;sie hat daherauch an dein baldigen
Eingehendes Blattes nichtzuviel verloren.

Kapitel 68.

Tie Landschule im Domanium und in der Ritterschaft.

Über den Zustand und die Verbesserung der Schulen im
Domanium reichte der Schulrat Meyer noch im Jahre 1831
ein ausführliches Gutachten an die Regierung ein. Dasselbe be-
zeichnetzuerstdas untüchtigeWirken mancherSchullehrer als dringend
verbesserungsbedürftig. Die Hauptschuld daran trage zwar die
mangelhafte Vorbildung, aber auch die Ackerwirtschaft
schließegroße Gefahren für die Berufsthätigkeit in sich. Auch der
tüchtigeLehrer müsse,um tüchtig zu bleiben, sichweiter bilden, und
dazuwären die Konferenzen angeordnet,die aber von den Predigern
durchwegnicht gehalten würden. Schulrat muß eingestehen,„daß es
den Predigern als natürlichen Pflegern und Leitern des Volks¬
schulwesenssehr allgemeinan der lebendigen innigen Teilnahme am
Polksschulwesengefehlt habe." „Soll daher eine Verbesserungdurch-
geführt werden, so dürfte es eine der erstenBemühungenseinmüssen,
die Prediger allgemein zu einer richtigenAnsichtvon ihrem Verhältnis
zur Schule zu führen, und Anordnungen zu treffen, welcheselbst
den weniger gewissenhaftenmoralischzwingen, dieser Ansicht gemäß
für die Schule zu wirken." Eine pädagogischeVorbildung der
Theologenam Seminar sei hochnötig.

Ein zweiter Mangel bestehe in der Teilnahmlosigkeit der
Schulgemeinde, Um den Sinn für die Schulen rege zu machen,
werden folgende Maßnahmen empfohlen: 1. die Errichtung eines
Schulvorstandes in jedem Schulbezirke,2. die Bekanntgebung
der Einnahmen und Ausgaben der Amtsschulkassen,3. öffentliche
Schulprüfungen, die vielleicht in der Kirche könnten abgehalten
werden, und 4. größere Mitwirkung der Beamten bei Schul-
angelegenheiten.— Die Verwendungder Knaben als Hütejungen
müssebeschränktwerden oder ganz aufhören.

Zur gehörigenUeberwachungdes SchulwesensseienauchKreis-
schulinspektoren notwendig. In derRegelkönntenes diePräpositen
sein. Der Referentfür Schulsachenund der Seminardirektormüßten
gleichfalls regelmäßigeRevisionsreiseninachen. „Bis jetzt scheint
jede gewissenhafteBeaufsichtigung. . . fast ganz von der Willkür
des Predigers abhängig,welcherlieberschweigtund bemäntelt,teils
aus unzeitigerGutmütigkeit, teils um den Nachteil zu vermeiden.
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den er von einer durch seine unparteiischeStrenge veranlagten
Stimmung des Schulmeistersoder der Gemeindebefürchtet."

Die Zahl der Schul stellen sei zu vergrößern und könnten
hauptsächlichzweite Lehrer neu eingeführtwerden, weil sie billiger
zu erhalten,weil die jungen im Seminar gebildetenzweitenLehrer
für die älteren vielfachanregend wirken, und weil die 22jährigen
Seminaristenso nochphysischausreifen könnten. Die alteHahnen-
fibel müsseabgeschafftund dafür das erste Lesebuch an jede
Schule verteilt werden. Zum Schluß wird das Zusammentreten
einerKommiss ion, bestehendaus je einemVertreter der Regierung,
der Kammer und der Schule, zur Beratung und Einleitung einer
gründlichenVerbesserungdes Schulwesensim Domanium dringend
empfohlen.

DieseKommission wurde im folgendenJahre 1832 auch von
der Regierung gebildet aus folgendenBeamten: Regierungsrat
v. Drtzen, Geheimer Kammerrat v. Meerheimb nnd Schulrat
Meyer. Nach einemerhaltenenProtokollbuchder Kommissionhielt
dieselbein dem Jahre ihrer Ernennung ziveiSitzungenab. In der
erstensprachman über die Unterrichtsweiseder Landschule,wie die¬
selbe durch das reorganisierteSeminar bezwecktwürde, über die
Dotation und die Kontrolledes Landschulivesens.In der zweiten
Sitzung ward der Beschluß gefaßt, zunächstdurch die Beamten
Bericht einzufordern, um damit eine sichereGrundlage für die
weiterenVerhandlungenzu gewinnen. In der dritten Sitzung im
März 1833 machteder Schulrat Mitteilung über dieÜberfüllung
vieler Schulen. Darnach bestand auf Poel für 406 schulfähige
Kinder nur eineSchule zu Kirchdorf,vier Schulenhatten 200—250
drei 190—200, eine 180—190, eine 170—ISO, vier 160—170,
sechs150—160, acht140—150, neun 130—110, dreizehn120 bis
130, zwölf 110—120, sechszehn100—110 Schüler it. s. w.

Berichteüber weitere gemeinschaftlicheSitzungen enthält das
dickleibigeProtokollbuchnicht. Auf eine Aufforderungdes Groß
Herzogs im Jahre 1836, den Grund der Verzögerung ihrer
Berichterstattunganzuzeigen,antwortetedie Kommission:Man habe
gleicheinen ausführlichen,erschöpfendenPlan vorlegenwollen, diese
Arbeit aber sei sehr schwierigund weitläuftig. Dazu habe der
Regierungsratv. Örtzen für diese Sache nur wenig Zeit. Im
übrigenwärenbereits14 Schulenund6 zweiteKlassenneu angelegt.—
Der Großherzog befahl,daß dieKommissionjährlicheinmalBericht
von ihrer Dhätigkeitablege.

Recht ausführlich,instruktivund charakteristischist der darauf
eingereichteersteKommissionsbericht des Schulrats Meyer aus
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demJahre 1S36. Nach denvon den BeamteneingezogenenBerichten
bestandenim Domanium 503 Schulen und 40 zweite und dritte
Klassenmit 3k 898 Schulkindernans dem Domanium, 1612 aus
der Ritterschaftund 93 ans städtischenGütern. Dagegen besuchten
1015 Kinder aus dem Domanium ritterschaftlicheund 797 städtische
Schulen.

234 Lehrer hatten eine genügendeAusbildung; die übrigen
alle waren ohne weitere Vorbildung und so unfähig ins Amt
gekommen,daß von mehreren gesagt wurde, sie verständenkeinen
Schreib- und Rechenunterrichtzu geben aus Mangel genügender
eigenerKenntnisseund Fertigkeiten; von einemhieß es sogar, daß
er selbst nicht fertig lesen könne. Die Lehrkräfte der Super-
intendentur Sternberg zeigtensich im allgemeinenbesservor-
gebildet. Der Superintendent Passow, von 1796 bis 1818 in
Sternberg, hatte daraus besondersGewicht gelegt. Konferenzen
wurden von den Predigern mit den Lehrern sehr wenig gehalten.
Einige sreie Konferenzen und Lesezirkel harten sich gebildet.
Die Beziehungen der Lehrer zu den Gemeinden waren im
allgemeinengut. In einigen Fällen herrschteUnfrieden, besonders
durchdie Ackerbestellungherbeigeführt. Über den.Lebenswandelder
Lehrer sprachensichdie einzelnenBerichtegünstigaus. Verschiedene
Klagenüber Dünkelhaftigkeitbezogensichsowohlauf schlecht,als auf
besservorgebildeteLehrer.

Der Schulbesuch war im Winter befriedigend. An einigen
Orten kamen die Kinder spät zur Winterschuleund blieben früh
wiederfort. SchlechtesWetter war vielfachHindernisfür eingeschulte
Kinder. Der Schulbesuchim Sommer war so gering, daß man
nicht ohne Bekümmernisdie Resultate geben könne. Denn man
fühle sichunwillkürlichgenötigt, ihnen die Veranlassungenvoraus-
zuschicken,und von diesenseiendie meistenso sehr mit den Lebens-
bedingungenund Lebensverhältnissenverknüpft, daß nur von einer
durchgreifendenVeränderung derselben, die ja aber außer der
Möglichkeitliege, eine Heilung des Übels erwartet iverden dürfte.
Vielen Lehrern war das Schulhalten im Sommer ein Greuel und
sie hielten sich nicht dazu verpflichtet. Etwas besserwerde es mit
der Zeit werden,wenn erst allenthalbentüchtigeLehrer wirkten und
die Kinderund Eltern für die Schule interessierten. Die zweiten
Schulenwaren gut besucht,wo ihnen nur kleinereKinderzugewiesen
ivaren. Die Gleichgültigkeitder Eltern lassesich durch konsequente
Strenge vielfachbessern. Versäumnis listen wurden in wenigen
Schulen geführt. Man sagte, die Listen würden nur in wenigen
Fällen von den Beamten berücksichtigt;abgestrafte Dorfbewohner
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nähmen Rache an der Person und dem Eigentum des Lehrers.
Zumeist ständen nur Kinder armer Eltern auf den Listen; diese
Kinder aber könnten nicht immer kommen,und ihre Eltern auch
nichtzahlen.

Hinsichtlichder Unterrichts gegenstände gingen die meisten
Schulen über das Erlernen des Lesens und des Katechismusnicht
hinaus. Wo in letzterZeit im Seminar vorgebildeteLehrerangestellt
waren, fand der Schreibunterrichtmehr Teilnahmeund das Rechnen
ward gründlichund wirklichgeistbildendgelehrt. Gegen das Übel
des Zuviellernens werde es also bei uns im nächstenJahrzehnt
nochkeinerVorkehrungenbedürfen. Tie obenmitgeteilteBemerkung,
daß gegenwärtignochetwa 300 Lehrer ohne alle Vorbildungseien,
gebeungefähr den Maßstab für die Erwartungen, welcheman von
der Art und Weise des Unterrichts hegen dürfe. Der schreib-
Unterrichtwar erst von 1832 an unentgeltlich. Die nichtim Seminar
gebildetenLehrer gaben durchwegkeinenbesonderenGesangunterricht.
Das Monochord werde immer mehr durch die Geige verdrängt.
Fast in der Hälfte der Domanialschulenwurde noch die Hahnen-
fibel gebraucht. Man hing michhier nocham Hergebrachten.Von
dem ersten Les,ebuche waren seit 1832 an 17 000 Exemplare
abgesetzt. Das Evangelienbuch mit in den Text gedruckten
Bildern war nochvielfachin Gebrauch. Der Katechismus wurde
auch als Lesebuch gebrauchtund ganz auswendiggelernt. Es solle
dies nicht geschehen,weil er zu ausführlich und stellenweiseanstößig
sei. Gesangbuchund Bibel wurden gleichfallsals Lesebuchbenutzt.
In der Boizenburger Präpositur gebrauchteman Rochow's
Kinderfreund,in wenigenSchulen die Röper'schen Lesebücher(vgl.
Kap. 43). In fast gleicherAnzahl mar das zweite Lesebuch
verbreitet,das mehr für Stadt- als Dorfschulenberechnetsei. Zeit
1831 waren 5500 Eremplare von demselbenverkauft.

Bei der Beantwortung der Frage nach der Wirkung der
Schule hatten dieBerichterstattereinen sehr verschiedenenStandpunkt
gewählt. „Einige gehen über das Lebensalter der fugend nicht
hinaus und kommenauch hierbeizu verschiedenenErgebnissen.Dem
einen wird keinErsolgder Schulesichtbar. Entwedertragenunfähige
Lehrer hiervondieSchuld, oderdas wilde,roheLebenin der Gemeinde
reißt alles nieder, was die Schule mühsamgehegtund gepflegthatte.
Wahr bleibt,daßin manchenDorfschaftenaus vielfachenVeranlassungen,
Roheit und Sittenlosigkeitgrell hervortritt. Einem andern kommen
die Kinderwährendder Schulzeitim Winter höflicherund gesitteter
vor, dagegen biete der Sommer mehr Gelegenheit zu Excessen.
Einemdrittenbleibtes durchausnichtzweifelhaft,daß die Schuljugend
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auch an sittlicher Bildung zusehends geivinne. Noch andere —
und das ist ein sehr gemäßigtesUrteil — wollen die glücklichen
Erfolge zwischenErziehung der Schule und im elterlichenHause
geteiltwissen. Dochalle sind darin übereinstimmig,daß die Schule
keine solcheGewalt über die Jugend übe, daß sie den nachteiligen
Einfluß der häuslichenErziehung zu überwindenund zu vernichten
vermögensollte. Wenn andere ihren Blickauf daZLebenin seinem
späterenVerlauf werfen, für diese ganzeZeit hindurcheinen nach-
haltigen Einfluß der Schule vermissen, so gingen sie mit ihren
Hoffnungen,mit ihren Ansprüchen offenbar zu weit. Es sind
Prediger, die sourteilen, und man könntegeneigtwerdenzu glauben,
daß sichhierin zugleichein Urteil über die Ohnmacht der Kirchein
ihrer jetzigenGestaltausspreche. Wenn diesenichtvermag,ungeachtet
der Hoheit und Würde, die ihr immer noch verbliebenist, ihren
Unterricht anregend und erbaulich,ihren Einfluß auf Willen und
Handlung tiefgreifendzu erhalten in einem Lebensalter,wo das
Bewußtseinder Sündhaftigkeitaus der eigenenErfahrung und nicht
bloß als angelernt jedemsichaufdrängt, so ist es gar unbillig, alles
Heil von den Schulen zu erwarten und ihnen den größerenTeil der
Entsittlichungaufzubürden. Im höchstenGrade beachtenswertsind
deshalb die in zweiBerichtensichaussprechendenWünsche, daß de»
konfirmiertenKinderneineTeilnahmean denkirchlichenKatechesationen
nochziveiJahre nach der Konfirmationzur Pflicht möge gemacht
werdenkönnen."

„Wie schmeichelhaftauch die Anerkennungist, welchemehrere
Berichteden Bestrebungender Landesregierungfür Verbesserungdes
Schulwesenszu Theil werdenlassen:dennochdarf man nichtvergessen,
daß erst ein Anfang gemacht ist, und viel, sehr viel der
nächstenZeit zu thun übrig bleibt, schon um die gegen das
Schulwesen geübte Unbill einer früheren Periode zu sühnen."

Neben der von der Regierung bestelltenKommissionwurden
auch noch verschiedeneandere Beamte um ihr Gutachtenbesonders
über die wirtschaftlicheSeite der vorzunehmendenSchulverbesserung
befragt, so der Ministerialrat v. Störtzel und derRevisionsrat
Schuhmacher, früher Amtmannzu Grabow (vgl. Kap. 42). Von
dem Amtmann Dankwarth sind aphoristischeBemerkungenzur
Entwicklungeines Schulgesetzesaus dein Jahre 1832 im Archiv
erhalten. Ein Amtsverwalter Schröder reichte 1843 eine
Vorlage zu einemallgemeinenSchulgesetzefür Mecklenburgein.
So war also an Ratgebern für die zu verbesserndenSchulen kein
Mangel; sehenwir nun einmal nach, was für Verbesserungendenn
wirklichund in der Thal geleistetsind.
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Tie Zahl der Domanialschulklassenhatte sich mit Ausschluß
von Doberan und Ludwigslustvon 1830—1850 nach dem Staats¬
kalendervon538 auf rund 600, alsoum 12 °/overmehrt. Tie Zahl der
Landbewohner aber war in derselbenZeit um 16% gewachsen.Tas
ergiebt,auchwennwir vondemgrößerenWachstumdesTomaniumsder
Ritterschaftgegenüberabsehen,eineweitereSteigerungder Schülerzahl
für dieeinzelnenKlassen. Die in einemErlaß vou 1833 als Maximum
für einenLehrer festgesetzteZahl von 100 Schülern (1823 nur 50)
konnte erst in den 50er Jahren Geltung gewinnen.")

Von den neu errichtetenStellen waren etwa 50 s. g. zweite
Lehrerstellen. Man richtetedieselbenein bei Schulen mit übermäßig
großer Kinderzahl. Tie jungen zweitenLehrer erhielteneine Einzel-
wohmmg,Feurung und jährlich80 Rthlr.

Über die Aufbesserungund Veränderung der Dotation der
Familienstellensind währendder ganzenZeit lange und breite Ver-
Handlungengepflogen,aber leiderohnejedenpraktischenErfolg. Man
hatte es hauptsächlichauf dieBeschränkungoderAufhebungder Acker-
WirtschaftdesLehrersabgesehen,konntesichaber zu einerentsprechenden
Entschädigungin Naturalien oder bar nichtentschließen.„Im Jahre
1842 wünschtedas Kammerkollegium denSchulstellendie Land-
dotation zu entziehen,legte auch 181-1hierauf gerichtetebestimmte
Vorschlägevor, die jedoch durch Beschlußder Regierung beseitigt
wurden." Festgesetztwurdenur, daß jedeFamilienstelleim Tomanium
wenigstens140 Rthlr. eintragen solle. In demselbenJahre 1844
erging dann von der Regierung an alle Beamten die Anweisung
zur möglichsten Sparsamkeit im gesamtenStaatshaushalte. Nach
der speeielldem Schulrat Meyer zugefertigtenVerfügung sollte
erwogen werden, ob nicht das Gymnasium zu Güstrow aufzuheben
und das Schulgeldfür die höhernSchulen allgemeinzu erhöhensei.
„Ebenso bedarf es einer Detailprüfung, wo etwa ein oder ander
Unterrichtsgegenstandeinzuschränkensein möchte, um für andere
unvermeidlicheKräfte Zeit und Mittel zu erübrigen." Der Bau von
besonderenSchulhäusernim Tomanium sei möglichstzu vermeiden,
nur zweiteLehrerstellensollten nötigenfalls errichtet werden. Tie
Industrieschulenseiennichtmit Äckernu. s. w. zu dotieren.

Bei dieserSachlagegab es für dieLehrerbesoldungnatürlichnichts
mehr zu hoffen. So berichteteder Schulrat Meyer 1846 an die

) Für den Winter 183t>/37- wurden 31 Assistenten abgeordnet, wegen Überfüllung der
Klassenz. B. nach Besitz mir 100 Schülern. Kuhstorf und Wosmer mit je 120" Ret-
schow und Poltz mir je 130 ",

Tramm mit 150 , Redentin mit 180" und Zarrentin
mir 194 ",

wegen Altersschwäche oder Krankheir der Lehrer nach Börtzow und Jabel
mir je 100 Schülern. Siggelkow mit 107", Tamberk mir 110", Marnitz mir 120 " und
Vanzckow mit 124 ". Ums Jahr 1*10 fanden etwa 50 Assistenten jährlich Verwendung
später wurden es wieder weniger.



Regierung. „Mit der Vermehrungder Schulen hat eine Erhöhung
des Einkommensder Schullehrernicht gleichenSchritt gehalten. Und
das Mißverhältnis wird um so größer, da unsere jetzigenLehrer-
größereLebensansprüchemachen und in vieler Hinsichtauch voll-
kommendazu berechtigtsind. Sie haben sich eine umfassendere,
meist auch tiefere Bildung erworben, darauf Fleiß und Kosten
verwandt,zumTheilmitHintenansetzungder, auf körperlicheKräftigkeit,
welchedem Landschullehrerauch der Acker- und Gartenwirtschaft
wegenganz unentbehrlichist, zu nehmendenRücksichten.So darf es
nichtWunder nehmen, daß auch int verflossenenJahr eine große
Anzahl von Schullehrerneinmaligeoder dauerndeUnterstützungenaus
herrschaftlichenund Gemeindekassennachgesucht"u. s. w.

Eine innere Hebung und Neubelebung der Domanialschulen
sollte in erster Linie durch die Reorganisation des Seminars zu
Ludwigslustbezwecktund zu Wege gebrachtwerden. Auchdie fürst-
Landschulesteckte,wie aus vorstehendenBerichten ersichtlich,noch
immer im alten Schlendrian; Lesenund Auswendiglernenwaren ihr
zumeistnochimmerdie erstenund letztenHauptsachen. In dennach
1830 ausgebildetenLehrern war wenigstensdie Vorbedingung
gegeben,daß es hierin besserwerdenkonnte.

Vor allenDingensuchtedas Seminar seineZöglingenebeneiner
tüchtigenAllgemein-miteinergutenBerufsbildung auszurüsten.Das
Urbildund ubungsfeldfür die spätereLehrerthätigkeitin derLandschule
solltedabei die einklassige Ubuugsschule sein. Dieselbewar von
der früher öklassigenMichaelis1837 abgegliedert.„Die Erfahrung,
welcheder Schulrat Meyer bei einer Inspektionvon 20 Landschulen
im November1831 gemachthatte, ließ ihn die Forderungstellen,
daß in der Kleinower Schule sobald als möglichder wechselseitige
UnterrichtnachdenEckernförder Taseln eingeführtwerde. „Glauben
Sie mir vorläufigauf mein Wort", schrieber damals demDirektor
Sellin, „dieUnterschuleistfür diekünftigeWirksamkeitderSeminaristen
von der allergrößtstenWichtigkeit." Unter Leitung des Seminar-
lehrers Zehlicke, der im August desJahres 1837 in Eckernförde
gewesenwar, wurde dann der wechselseitigeUnterrichtsofort in der
Unterschuleeingeführt,sodaßsie hinfortals Normalschule bestand.>

*) Tie Normalschule zu Eckernförde setzte sich zum Zweck: Mir den: unmittel-

baren Unterricht des Lehrers eine zweckmäßige Selbstbeschäftigung der Schüler durch

die Gehülfen und Untergehülfeu zu vereinigen, und so die Schule zu einem Übungsplatz

sittlicher Bildung zu machen. Bei seinem Schuleintritr erhielt jeder Schüler eine

Nummer, mit der er gerufen und gebucht wurde, und' die er während seiner ganzen

Schulzeit führte. Oben an den Wänden des Schulzimmers lief ein Nummerbrett herum.

Jeder Schüler stellte sich bei seiner Ankunft im Schulzimmer unter seine Nummer.

Ter Gehülfe, ein Schulamts-Kandidat. liatte vor dem Erscheinen des Lehrers für Ruhe

und Ordnung zu sorgen. Außerdem lag demselben die Mitbeaufsichtigung während des

Unterrichts und vor allen Tingen die recht weitläuftige Protokollführung ob. Je nach
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Doch verließ man später den wechselseitigenUnterricht, indem man
nur das Institut der Helfer beibehielt."")

Wie das Seminar und dieStadtschule,so sollteauchdieLand-
schule in der Bildung der Kraft, in der Formalbildung an für
das LebenwichtigenUnterrichtsstoffenihreHauptaufgabesehen.Das alte
geistloseBuchstabieren mußtedarnachdemgeistweckenderenLautieren
und das toteAuswendiglernen demlebendigenSelbstfinden und
Selbstdenken der Schüler Platz machen. Auf der Unter- und
Mittelstufe sollten die biblischenGeschichtennach Zahn und auf der
Oberstufeder kleineKatechismus,Bibelsprücheund Gesangversebe
handelt und gelernt werden. EineVerordnungaus demJahre 1846
an allePrediger machteauf diebesondereWichtigkeitder „mitunterver¬
nachlässigtenbiblischenGeschichte"aufmerksam. Neben den Haupt-
fächern,Religion und Lesen, ivollte man fortan alle Kinder auch
unterrichtenim Schreiben undRechnen, in derdeutschenSprache,
in Orthographieund Aufsatz,Weltkunde und Singen.

Der vereinigteLese- und Schreib Unterrichtsolltedurchfleißiges
Sprechen,Zerlegen von Sätzen, Wörtern und Zilben, durch das
Schreibenvon verschiedenlangen und verschiedengerichtetenLinien
auf der Schiefertafel ein Vierteljahrlang vorbereitetwerden. Für
den Leseunterrichtwar im Jahre 1832 das „erste Lesebuch" allen
Domanialschulenvorgeschrieben.In demselbenJahre wurden auch
die vomSeminar im Anschlußan das ersteLesebuchherausgegebenen
Lesetabellen und das „zweite Lese- und Lehrbuch für Volks-
schulenin Mecklenburg"zur Anschaffungempfohlen-

Das erste Lesebuchs) war 1825 von dem Seminarinspeklor Griewank
nach den methodischen Forderungen Harnisch' versaßt- Es enthält in der
ersten Übung die kleinen deutschen Selbstlauter in und außer der Reihe- In
der zweiten Übung werden die Mitlauler in einzelnen Absätzen nach einander
mit den Stimmlauten zu ztveilnutigen, geschlossenenund offenen Silben ver¬
bunden. Die dritte Übung bringt die Dehnung, die vierte die großen Buch
staben, die fünfte Consonantenhäusungen und die sechste unbekannte Zeichen

den Unterrichts-Gegenständen wurden die einzelnen Nummern an ihre betreffenden
Plätze gewiesen nnd zu Abteilungen von 3 oder i, beim Rechnen zu lialben Bänken (f.
und beim Schreiben zu ganzen Bänken vereinigt- Tie von dem Lehrer eben uichr
direkt unterrichteten Abteilungen mußten den früher durchgenommenen Stofi unter
Anführung eines Untergehülsen Igrößcre Schüler mit einem umgehängten Blechschild
die Buchstaben II. G tragend! an der Hand von verschiedenen Unterrichtsmitteln ein-
üben- «Erster Schreibunterricht in kleinen Sandkästchen-Lesen au Wandtabellen. Rechnen
gleichsalls an Wandtabellen- sowie an Einerklötzen, Zehner- und vunderterleitern k.
Jede Nummer bekam täglich für jedes Fach eine Zensur über Fleiß und Aufführung
in das Hülfi-protokoll verzeichnet- Alle 14 Tage hielt man einen Rückblick und dabei
wurden die besonders guten und schlechten Zensuren aus dem Sittenprotokolle verlesen. —
Da? Ganze ickeint Schablonenwirtschaft im hoben Grade gewesen zu sein, und darum
ist es nur erfreulich, daß die Seminar-ÜbungSschule recht bald davon zurückkehrte.

*) Das landesh. Schullehrer-Seminar ic. S- lss.
* } Reg.-Bibliothek.
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für bekannte Laute. Der nun folgende Lesestoff will augenscheinlich die Auf-
merksamkeit und das Nachdenken der Kinder wecken und ihnen zugleich
gemeinnützige Kenntnisse vermitteln. Die lateinische Schrift wird in derselben
Stufenfolge eingeführt, wie die deutsche. Am Schlüsse stehenGebete, Sprüche
und das unvermeidliche Einmaleins.

Mittelst dieser Fibel sollte „die Jugend nicht nur in kürzerer Zeit und
sicherer, als es bisher der Fall war, zur Fertigkeit im Lesen, sondern auch
durch ein beständiges Zergliedern des Gelesenen zum richtigen Verstehen
desselben gebracht, nicht minder dargethan werden, daß wenn man beim nach-
maligen Schreibunterricht nur denselben Gang befolge, die deutsche Recht-
schreibuug hierdurch nicht erschwert, sondern vielmehr erleichtert werde."*) —

Das, was dieser Fibel den Vorzug giebt gegenüber der vor ihr noch immer
ziemlich allgemein gebrauchten Hahnenfibel und auch vor den in Kapitel 43
genannten, ist die methodischeAnordnung der Lautier- resp. Buchstabierübungeu
und der zweckmäßigereLesestoffedas, was ihr nach unsern heutigen Ansprüchen
mangelt, besteht hauptsächlich in dem gänzlichen Außerachtlassen der Schreib-
schrift, in der Vermengung des kurzen und langen Stimmlauts, in den langen
Übungen mit sinnlosen Silben und bezüglichdes Lesestoffsin der Überschätzung
des Verständnisses und Interesses eines 6—7 jährigen Kindes.

Das zweite Lese- und Lehrbuch**) ist von verschiedenen in
Lndwigslust vereinigten Schulmännern bearbeitet. Das Bnch besteht aus
3 Teilen. Ter I. Teil von 41 Seiten bringt Sätze, welche der Grammatik,
der Rechtschreibung und der Begriffsbestimmung dienen wollten und ist vor-
nehmlich bearbeitet durch den Direktor Sellin und den früheren Seminarlehrer
Willebrandt. Der II. Ttil von 186 Seiten enthält „gesammelte Lesestücke
zur religiös-sittlichen Bildung" : Erzählungen, Fabeln, Märchen, Parabeln
und Lieder. Der III. Teil „Zur Weltkunde" bietet nach einander Heimats-
kundliches, Naturkundliches, etwas über den Körper und Geist des Menschen,
eine Geographie von Deutschland, eine kurze Geschichte der Deutschen und
Betrachtungen über das Weltall nach Hebel. Bearbeiter des letzten Teils
waren der frühere Rektor Schulrat Meyer, Konrektor Gerdeß und Seminar-
lehrer Ackermann.

Für ein Volksschullesebuchin dem heutigen Sinne des Worts kann nur
der II. Teil gelten, während wir den dritten etwa als Reallesebuch bezeichnen
würden. Aber auch dafür enthalten verschiedeneAbschnitte zu viel Stoff in
zu knapper und zu abstrakter Form. Dieser Leitfadenstil konnte in der Land-
schule nur zu leicht zu einem Leidfaden werden.

So waren von der Regierung durch das Seminar und die
verordnetenSchulbücheran den jungenLandschullehrerHobe,wenn
nicht zu hoheAnforderungengestellt. Wenn möglich,sollteer auch

*) ?as laudesh. Schullehrer-Seminark. 8. 209.

*) Reg. Bibliothek.
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die älteren KollegenseinerNachbarschaftfür die neuen Methodenzu
gewinnensuchen. Um den Eifer nicht erkaltenzu lassen, wurde für
alle, die sich um eine bessereStelle bewerbenwollten, im Jahre
1833 eine Versetzungsprüfung angesetzt.Bei diesenVersetzungs-
Prüfungender Landlehrerabermußtendie Seminarlehrer die trübsten
Erfahrungenmachen. Es ergab sich,daß dieSeminaristenbei ihrem
Abgängeauf der Höhe ihrer geistigenBildung standenund von da
ab von Jahr zu Jahr zurückschritten,und daß die meistendie neue
Methode,wie sie am Seminar theoretischund praktischgelehrtwar,
nicht eingeführt und alles gelassenhatten, wie sie es vorfanden.
„Als Gründe dafür wurden von ihnen angeführt: 1) derMangel an
Raum iin Schulzimmerund die Mangelhaftigkeitder Schulgeräte,
indem es an Subsellien und Lesetabellen,bisweilen auch au einer
Wandtafel fehle: 2) die Unerreichbarkeitder Einführung des ersten
Lesebuchsstatt der alten Fibelund dieAnschaffungvon Schiefertafeln:
3) der unregelmäßigeSchulbesuchund teilweiserodergänzlicheAusfall
der Sommerschule."*)

Zur besserenKontrolle und Pflege der Landschulehatte der
Schulrat, wieschonerwähnt,bereits1831 regelmäßigeJnspektions-
reisen des Referentenfür's Schulfachund des Seminardirektors,
wie die Errichtung von Schulvorstanden auf dem Lande befür¬
wortet. Die Regierungging zunächstnichtaus dieseVorschlägeein,
kam aber später wiederauf dieselbenzurück. Im Jahre 1811 wurde
der SeminardirektorZehlicke mit der Untersuchung verschiedener
Landschulen,deren Lehrer schon im Seminsr ausgebildet waren
beauftragt. „Die Kunde von der in Aussicht stehendenInspektion
brachtereges Leben unter die jüngeren Lehrer". Es wurden aber
nur in dem einen Jahr neun Schulen visitiert, und damit hörte
diesefür die Schule ganz gewiß heilsame, für das Seminar aber
störendeEinrichtungfür immer wiederauf. Die Regierunghat sicki
auch nicht entschlossen,den entschiedenenMangel an einer sach-und
fachkundigenAufsichtauf andere Weisezu heben.

Das Jahr 1842 brachte der Landschuledie Einführung von
besonderenSchulvorständen. Es ist das eine Konsequenzder
Unterhaltungspslichtder Schulen durchdie Gemeinden, wie dieselbe
für die Stadtschulenvon 1830 an schon allgemeingezogenwar.
Für jede Schule sollten aus der schulerhaltendenGemeinde zwei
Schulvorsteherernannt werden. Der Dorfschulzesoll in der Regel
erster Vorstehersein. Für die zweiteStelle haben die Hauswirte
und Büdner zwei Gemeindemitglievervorzuschlagenund die Schul
behörde, das Amt und der Prediger, die Wahl zu treffen. Die

*1 Das landesh, Schullchrer-Zeminar ic. ®. 185.
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Schulvorsteher,die nichtVorgesetztedes Lehrers sind, haben folgende
Pflichteni 1) Sie müssendarauf achten,daß der Schulwegin möglichst
guter Beschaffenheiterhaltenwerde. 2) Sie haben die Beförderung
eines regelmäßigenSchulbesuchssichangelegenseinzu lassen. 3) Sie
sollenetwaigevon den KindernbegangeneUnsittlichkeitendemLehrer
und nötigenfalls auch dem Amte anzeigen. Sie achtendarauf,
ob demSchulgebäudeund der HeckenbepflanzungumdieSchulkompetenz
kein Schade zugefügt werde, ob Ordnung und Reinlichkeitin der
schule herrscheund im Winter gehöriggeheiztwerde. 5) Sie sind
verpflichtet,wenn nach ihrem Bedünken der Lebenswandeloder die
Amtsführung der Lehrer einem Tadel unterliegt, davon der Schul-
behördeAnzeigezu machen. 6) Die Vorstehermüssenbei etwaigen
ösientlichenSchulprüfungen,bei der Einführung eines neuenLehrers
und bei Schulrevisionenzugegensein. Der Prediger besprichtmit
ihnen halbjährlichdie Angelegenheitender Schule.

Für dieIndustrieschule kam1837 eineneueVerordnungheraus.
Durch dieselbewurde jede Gemeindeverpflichtet,eine Industrieschule
zu errichten,wenn sich ein angemessenesLokalund eine brauchbare
Lehrerinsinden ließe. Als Unterrichtsgegenständewerden genannt:
Spinnen, Haspeln, Winden, Spulen, Wollkratzen,Nähen, Stricken,
Garnzeichnen,Zuschneidenvon Hemden und Frauenkleidungsstücken,
Weben, Waschen, Netzmachenund Strohflechten. Es fehlen der
Verordnungvon1792 gegenüber:Korbmachen,BienenzuchtundBaum-
pflanzen. Die Lehrerin müßte wenigstensdie wichtigstender be-
zeichnetenFächer verstehen. Schulpflichtigsolltenalle Mädchenüber
8 Jahre sein und auch die gleichaltrigenKnaben nachMöglichkeit
herangezogenwerden. Zur Unterrichtszeitwerden für jedenNach-
mittag 2 Stunden bestimmt, jedochdürfe der ordentlicheSchul-
Unterrichtnicht darunter leiden. Zur Lehrerin wolle man, wenn
möglich,die Lehrerfrau wählen. Dieselbesoll aus der Schul- und
Amtskassefür jedes Kind 24 ß Schulgeldund für je zehnKinder
V*FadenAbfallholzund1000 Torfbekommen.WenneineanderePerson
für den Industrieunterrichtmüßte gewonnenwerden, so solle diese
haben: 1) Eine Dienstwohnungoder Mietsentschädigung.2) Weide^
freiheit für eine Kuh nebstdem nötigenHeu und Stroh, 3) einen
verhältnismäßiggroßen Garten, 4) ein Äquivalentan barem Gelde
statt des viertenTeils der gewöhnlichenSchulackerkompetenz,5) 24 ß
Schulgeldfür jedesKind und 6) einFeurungsdeputat,wiedieLehrer-
frauen. — Diese letzteBesoldungmuß für wöchentlich10 Stunden
Jndustrieunterrichtjedenfallsals gut bezeichnetwerden. Zu verstehen
ist es allerdingsnichtrecht,warum dieLehrerfraufür dieselbeArbeit
nicht auch denselbenLohn bekommensollte.— 1841 bestandenim

20
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Domanium 83 Industrieschulen,1850 verzeichneteder Staatskalender
125. Die letzterenwaren sehr ungleichüber das Laud verteilt: in
den Ämtern Hagenow und GreviSmühlenwaren je 23, in vielen
Ämtern nur einzelneund in manchengar keine.

Im Anschlußan den Jndustrieunterrichtmag noch mitgeteilt
werden, daß die Regierung von 1844 an bis in die 50er Jahre
eine Wanderlehrerin für Strohflechterei mit jährlich150 Rthlr.
unterhielt. Die Lehrerin, Namens Krüger aus Lübz, sollte an
jedemder gewähltenOrte einhalbesJahr verweilenund dieIndustrie-
lehrerin, dieFrauen und dieKinder in ihrer Kunstunterweisen. Es
geschahdies z. 23. in Vellahn,Ülitz,Lübtheen,Ludivigslust,Dargun
und Neukloster.

Ein in sichabgeschlossenes Schulgebiet, das an dem all-
gemeinen^MfchriNNW"MiMrichts- imb Elziehuugswefensin den
3Mr fahren wenig oder^gar keinen ^Iiiloll~l)cittg;war das der
ritterschaftlschenSchule. Äus oen in oen 30er und Mr' Jahren
wiederholtlaut gewordenenKlagenläßt sichabnehmen,daß dieGuts-
besitzerdurchwegin altgewohnterWeise ihreWillkür gegendieSchule
weiter gebrauchten.Die Zahl der ritter- und landschaftlichenSchul
klaffenwar von 1830 bis 1850 von 460 auf 520, das ist um
13 °/o gewachsenund wird also mit dem Zuwachs der Bevölkerung
ungefähr gleichenSchritt gehaltenhaben.

Der Schulrat Meyer lebte noch1832 in betreff der Eni-
wicklungder ritterschaftlichenSchule in guter Hoffnung: „Vertrauen
wir der Macht des Beispiels und der fortreißendenEntwicklungdes
Geistes, ivelchekeine Bevorrechtunganerkenntals die, edelsinniger
sicherweisenzu wollenals das Recht verlangt; denn Summumjus,
summa injuria." Leider haben Stände dieses Vertrauen in der
Zukunft nicht gerechtfertigt,und wir hören den Schulrat darüber
später eine wesentlichandere Sprache reden.

Im Jahre 1838 entschloßsich der patriotische Verein der
ritterschaftlichenSchule gegenübervon?Reden zum Handelnüberzu
gehen. Er ward beim Direktoriumvorstellig,„daß die hochherzige
Ritterschaftdas Kündigungsrecht in der Art aufgebenwolle, daß
dieKündigungnurnachCognition und Zustimmungdes kompetierenden
Präpositus oder Superintendenten statt haben könnte." Auchmöge
ein ritterschaftlichesSeminar vielleichtin Verbindung mit der
RostockerFriedrichFranz-Schule errichtetworden. — Doch da war
keineStimme nochAntwort.

Um dieselbeZeit und in demselbenSinne reichte der Verein
aucheinenVortrag bei der Landesregierung ein. In derAntwort
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derselbenlautet der Eingang: „Wir haben die von Euch vor-
getragenenWünschein Erwägunggezogen,undwerdennichtunterlassen,
sobald die in unserer Sache von uns angeordnetenVorarbeitenzur
Prüfung vorgelegtwerdenkönnen,diejenigenSchrittezu thun" u. s.w.

Mit den erwähntenVorarbeitenwar hauptsächlichder Schul-
rat Meyer beaustragt. Derselbeliefertenochim Jahre 1838 eine
ausführlicheKritik der Patentverordnung von 1821. Es werden
darin alle die bekanntenUbelständeder ritterschaftlichenSchule zur
Sprache gebrachtund außerdemverschiedeneLückenund Unbestimmt-
Heltender Verordnungnachgewiesen.Aus uns unbekanntenGründen
jedochscheintdie ganzeSache wiederauf die lange Bank geschoben
zu sein. Erst aus dein Jahre 1843 fanden wir eine zweiteKritik
der genanntenPatentverordnung,die der erstenim wesentlichengleich¬
lautet. Aber auchdiese,wiegleichfallsein vomSchulrat in demselben
Jahre ausgearbeitetesReglement für r. und I. Schulenbereicherten
nur die Akte».

Eine für verschiedener. SchulenfruchtbarereAnregungvermittelte
in den ersten40er Jahren C.Gesell, VorstehereinerVersorgungs-
anftalt für verwaisteund verwahrlosteKinderzu Dresden. C. Gesell
war durch die Gräfin Hahn nach Mecklenburggeladen. „Ach,
helfen sie unsermarmen Mecklenburg!Sie glaubennicht, wie weit
wir dort zurücksind" hatte sie nach AnhörungseinesUnterrichtsin
Dresden gesprochenund später des öfteren wiederholt: „Ach, Sie
denkenes sichimmer nochnichttraurig genug!"

Gesell fand die volleWahrheit diesesWortes bestätigt. „Die
traurigsteErfahrung machteich in den Landschulen,was nicht zu
verwundernwar, da selbstder Unterrichtin der Religionnichtüber
das mechanischeAuswendiglernender Fragen und Antworten des
lutherischenKathechismus,in der biblischenGeschichtekaum über das
notdürftigsteLesender heiligenSchrift hinausging. Nur sehr wenig
Kinder bemächtigtensichdes Einmaleins und im Schreibenblieb es
bei den erstenAnfängen. Es konnte ferner nicht anders sein, da
vieleLehrer selbst— ausgenommendie in dem fürstlichenSeminare
ausgebildeten— in ihrer Schulbildungnur wenige Schritte ihren
Schülern vorauSgethanhatten und in Ermangelungaller Vorbildung
vorausthun konnten. Dazu kam, daß ihnen hinter dein Webstuhl
und dem SchneidertischwenigZeit zur Fortbildung übrig blieb, sie
waren eben Handwerker." Die Kinder konnten nicht über die
gewöhnlichstenDinge Auskunftgeben. „Wie war es wohl, so fragt
man billig, möglich,daß man beisogroßemWohlstandeund angesichts
der fortschreitendenBildung in andern Ländern, seineUnterthanen
auf einer so tiefen Stufe zurücklassenkonnte? So weit meine

20»
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Erfahrungen reichen,hatte das seinenGrund wohl in der Besorgnis,
es möchtesie ein höhererGrad von Bildung mit ihrer mehr als
untergeordnetenStellung unzufriedenmachenund eine freiere Auf-
fassungvon Pflicht und Rechtbewirken. Höchstbezeichnendfür diese
Ansicht war folgendeÄußerung eines hochangesehenenMannes in
Mecklenburg:„WissenSie, was für unsereLeute der besteGlaube
ist? Nach meiner Meinung der, daß alle Nächte aus der Gottes-
ackermauerein Mann ohne Kopf umherläuft." — Gesell blieb ein
Vierteljahr in Mecklenburgund gab den Graf Hahn'fchenund noch
verschiedenenandern Schulen der Nachbarschafteine neueEinrichtung
nach demMuster der sächsischen.AuchbeimGroßherzoghatteGesell
mehrere Audienzen. Für die neugeordnetenSchulen wurden die
Lehrer durch Gesell in Dresden, später in Dessau auf Kostender
Schulpatroneausgebildet.^)

Im Jahre 1846 machteder Pastor Schütze zu Krakow dem
Landtag den Vorschlag,ein r. Schullehrerseminarund eine einheit-
lichePrüfungsbehörde für die r. Lehrer einzurichten.

Der engereAusschußsprachauf dieseAnregung hin der Regie-
rung die Bitte um eine verbessertePrüfungsordnung aus. Die
Regierung ging erfreut auf den Antrag ein und beauftragte den
Schulrat Meyer und den Geheimen Kanzleirat Müller mit
der Bearbeitungeiner Vorlage. Jeder dieserMänner arbeitetenach
eingehendergegenseitigerBesprechungzuerst einen Entwurf für sich
aus. Schulrat Meyer sandtedenseinigenzunächstzur Begutachtungan
einenFreund,denPräpositus Karsten zuVilz, aus dessenAntwort-
schreibenhier einigePunkteangeführtwerdenmögen: „Übrigensmuß
ich bemerken,daß die Aufsichtüber die Schule und den Schulbesuch
durch den Gutsherrn allein gar nichts nützt, und so lange es dabei
bleibt, bleibt es auch mit dem ganzenSchulwesennichts. Gleid,
gültigkeit,Nachlässigkeit,selbst böserWille gegenSchulmeisterund
Schule überhaupt finden sich auf Seiten der Gutsherren und ihrer
Stellvertreternur zu oft. Dazu kommt,daß geradediesees sind, die
dieKinderzu ihrenGeschäftenoft genugaus der Schulewegnehmen."
Ein Schulvorstandmüsse halbjährlichregelmäßig über die Schule
an den Präpositus und Superintendentenberichten. „Ist eine solche
fortgehendeKontrolleder r. Schule nichteinzurichten,so bleibt alles
beim alten." — In einemzweitenSchreibenheißt es zum Schluß:
„Aber den Glauben teile ich leidermit Dir, daß das Mehrste ge-
strichenwerdenwird. Nicht allein darum, weil die Regierungganz
andere Dinge von den Ständen will, sondernauch darum, weil ich
immergefundenhabe, daß eSder RegierungderRitterschaftgegenüber

") Auch ein Wort über Mecklenburg von S. Gesell. Leipzig. 1862.
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an der rechten Energie fehlt", und weil in dem corpore der
Ritterschaftdie bestimmte,bekannteGesinnungsartwohnt. „Es wird
nicht eher anders, als bis die ganze viel gepriesene,aber erbärmliche
Verfassungüber denHaufen geworfenist." — Außerden?Präpositus
Karsten wurde auch der Revisionsrat Schuhmacher zur Begut-
achtung der Entwürfe herangezogen. Die schließlichgemeinsam
zusammengearbeiteteumfangreicheVorlagewarnte vor der Errichtung
eines besonderenr. Seminars, befürwortete die Beschränkung
desKündigungsrechtes, dieErhöhung des Gehaltsminimums,
die ErrichtungeinereinheitlichenPrüfungsbehörde, eines Schul-
Vorstandes u. s. w. In der Erläuterung und Schlußbetrachtung
des Schulrats heißt es u. a.: „Ein Schulreglementvon 1847 darf
die Schullehrer mit ihren Geschickennicht mehr so preisgebenwie
dasjenige vom Jahre 1821 es gethan hat." „Die Bestimmungen
des Entwurfs sind für die Schullehrergünstigerals die Patentver-
ordnung von 1821; ihre äußereLage muß eine besserewerden,teils
ihrer selbstwegen, teils der Schule, der Volksbildungwegen,soweit
diesedurchdie Schule gefördertwerdenkann. Denn es begreiftsich
leicht, daß für Tagelöhnerlohnauch nur Tagelöhnerarbeitgefordert
werden kann." „Je liberaler (im guten Sinne des Worts) die
Präpositionen der Regierung sind, desto anerkennenderwird das
Urteil aller Vaterlandsfreundesein, desto fester sich die öffentliche
Meinung auf ihre Seite stellen." „Die bisherigePrüfung genügt
nicht, das ist ja von den Ständen selbsterkannt. Die Übertragung
an dieSuperintendentenempfiehltsichnicht,weil dieselbenschonmit
Arbeitenüberhäuftsind, der Volksschule,deren Bedürfnisse:c. sehr
fern stehen,und ivie hundertBeispieleaus den Damanialschulenbe-
wiesen, in dem Verfahren der SuperintendentenkeineGewähr für
eine gründlichePrüfung liegt." Seminarbehördeist ohne dies schon
überhäuft. Die Errichtung eines besonderenSeminars ist nicht
befürwortet,einmal um dadurchnicht die Trennung und Isolierung
der drei staatsrechtlichverschiedenenLmMsteile zu vergrößern.undzu
befestiget Sollten aber

"M^Zogliuge für die Ritterschaftund das
Domanimn zusammenausgebildetwerden, so würde das bei den
äußerstverschiedenenAnforderungenan das Wissenund Könnender
beidenLehrerkategorienäußerstschwierigsein. Stände würden auch
kaum die nötigen erheblichenSummen bewilligen. So müßtendie
r. Lehrer sichauchferner einzelnauf demLandeoderin denStädten
vorbildenlassen.

Aber die Vorlageerschienden beidenRegierungsreferenten
nichtannehmbar,weilsiezu vielEinzelvorschriftenenthalte. Schulrat
Meyer und GeheimerKanzleiratMüller wurden deshalb mit der
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Ausarbeitung einer zweiten Vorlage beauftragt. Wegen zu kurzer
Zeit konntediesefür dieSitzungendesLandtagesimJahre 1847 indes
nichtmehrfertiggestelltwerden. DieRegierungübermitteltedarumdem
Landtageals vorläufigeAntwort: Man habe ersehen,daß diegetreuen
Staude dieNotwendigkeiteinerVerbesserungderLandschuleanerkennen.
Man haltejedochkeineswegsdiePrüfungsweisefürdengrößtenÜbelsiand
und behaltesichdaherfür das nächsteJahr eineallgemeineRevisionder
r. Schulordnungvor. Die Ereignissevon 1848 machten,wieüber
manchesandere, auch hierübereineu großenGedankenstrich.

B. Tie schule in der Zeit der Revolution
und Reaktion.

Kapitel 59.

Die konstitutionelle Gesetzgebung und die Schule.

Die Revolutionsgewitterhatten auch in Mecklenburggezündet,
liberall in den Reformversammlungen,der Presse und den vielen
Petitionen an die Regierung wurden Forderungen laut wie diese:
Umbildung der Verfassung auf Grundlage einer Volksvertretung,
Mitwirkungzur BegründungeinesdeutschenParlaments, Preßfreiheit
und Abschaffungder Zensur, unbegrenztesVersammlungsrecht,öffent-
liches,mündlichesGerichtsverfahrenmit Schwurgerichten,allgemeine
Volksbewaffnungmit Beschränkungder stehendenHeereu. a.

Daß die Schule mitten in diesesStürmen ttixbDrängen hin¬
eingezogenwurde, erfolgtemit Naturnotwendigkeit;solltesie dochden
zukünftigenBürger für den neuen Staat mit genügendenKennt-
nissenund Fertigkeitenausrüsten, um auch dadurch die Möglichkeit
desFortbestandesder freierenRegierungsformendemVolkezu sichern.
Dazu aber fand man die alte Schule nicht tüchtig und geschickt,
darumebensolltesieneu gestaltetwerden. Tie beabsichtigtenReformen
bezogensichzunächstin erster Linie auf die Stellung der Schule zu
Staat, KircheundGemeinde. Berater auchder neuen Regierungwar
wieder der Schulrat Meyer. In den Akten sind von ihm drei
im Auftrage ausgearbeiteteDenkschriftenüber das vaterländische
Schulwesenaus den Jahren 1848/49 erhalten. Die erste Denk-
schrift ist überschrieben:„Das mecklenburgischeSchulwesenin seinem
Verhältnis zur Landeskirche;seineAusgestaltung,soweitdas Staats-
grundgesetzdarüber Bestimmungenenthalten muß." Ein geschicht-
licher Rückblickweist zuerst darauf hin, daß in allen Schulen des
Landes christlichkonfessionellerReligionsunterrichterteilt werde, daß
die Kirchedurch ihre Diener bisher die Schulaufsichtausüben und



verschiedeneSchulstellenverwalten ließ, und daß mancheSchulen aus
kirchlichenMitteln mit erhalten würden. Wenn das Verhältnis
zwischenKirche und Schule dennoch gelöst werden solle und müsse,
so scheinees dochmit schonenderHand geschehenzu müssen. Aus-
zusprechensei in demzu erlassendenStaatsgrundgesetz, daß die Schule
Gemeindeansralt wäre, und die Gemeinde darum auch die Ver-
pslichtung hätte, genügende Schulveranstaltungen zu treffen. Ter
Gemeinde gebühre die Aufsichtund die Entscheidung,ob Zchulgeld
bezahlt werden solle oder nicht. HöhereSchulen zu errichtenund zu
erhalten sei Sache des Staates, der auch die Oberaufsichtüber alle
Schulen des Landes auszuüben habe. Das Einzelne sei durch ein
besonderesUnterrichtsgesetzzu regeln.

Zweite Denkschrift: „Über die sofort -zubeginnendeSchul-
Verbesserungin Mecklenburg." Die städtischen Schulen sind mit
der einzigenAnomalie, daß der Landesherr das Patronat über sie
übte, bereits Geiueindcanstalten. Sie sind verschiedennach den für
sie aufgewendetenGemeindemitteln und der Tüchtigkeitihrer Lehrer.
Städte sind zufrieden bis auf Waren, wo man eine Realschule
errichtenwill. Sternberg wollte keineMittel zur Verbesserungher-
geben. In Lübz fehlt eineLehrkraft, Gadebusch will das Patronat
für sichhaben.

Das domaniale Schulwesen ist seit dem Jahre 30 wesentlich
gefördert.„Trifft dieRegierungirgendeinVorwurf,sowärees derallein,
daß sie das Finanzministerium nicht zu größerer Bereitwilligkeitder
Unterstützungvermocht und die Praxis der Kammer nicht mit Ent-
schiedenheitbewältigt hat." Das Einkommender Lehrer ist zu gering,
ivenn man auch endlichein Minimum von 140 Rthlr. NV» zuge-
standen hat. Manche ungeeigneteLehrer sind durch die Superinten-
denten vor 1830 ins Amt gekommen.

Die ritterschastliche Schule leidetan drei Mängeln: schlechten
Schulhäusern, zu geringer Besoldung und Unfähigkeitdes größten
Teils der Schullehrer. „Das alles ist seit 1836 zur Sprache gebracht,
eine neueGesetzgebungaber nichtan der Zeit erachtet." Alle r. Lehrer
müßten nach etiva zweiJahren geprüft werden; und wer dann nicht
genüge, sei zu pensioniren.

Die Errichtung einer Zentralgewerbeschule wird empfohlen.

Die dritte Denkschrift sollte berichten, wie die Frank-
furter Beschlüsse (vgl. weiter unten das mecklenburgischeStaats-

grundgesetz)definitiv in Mecklenburg ins Leben zu rufen seien.
Schulrat will indes nur einiges Material zur Kritik bieten und
empfiehltdie Einsetzungeiner Kommission zur Bearbeitung eines
Schulgesetzes.
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Zur Vorberatung der gesantten Schulangelegenheitenhalte
die neueAbgeordneten-Kammer zu Schwerin am 26. November
18-48 auf Antrag des AbgeordnetenRektor Napp aus Penzlin
einen Schulausschuß von 10 Mitgliedern bestellt. Außer Napp
erwählte man auch den AbgeordnetenKantor Metelmann aus
Dobbertin und vier Lehrer von höheren Schulen in diesenAus-
schuß. Im Januar des folgendenJahres 1849 erschienenin den
Zeitungen „die Grundzüge zur Reorganisation des gesamtenmecklen-
burgischenSchulwesens, welcheder Schulausschußbis jetzt entworfen
hat.*)

Auf Grundlage dieser Grundzüge traf man mit dem Frank-
furter deutschen Grundrechte in dem mecklenburgischen
Staats grundgesetz über dieSchulen die folgendenBestimmungen:

§ 30. Die Wissenschaftund ihre Lehre ist frei.
§ 31. Das Unterrichts- und Erziehungswesenwird durch ein

besonderes Gesetz geordnet. Es steht unter der Oberaufsicht des
Staates und ist, abgesehenvomReligionsunterricht,der Beaufsichtigung
der Geistlichenals solcherenthoben.

§ 32. Unterrichtsanstaltenzu gründen, zu leitenund an solchen
Unterricht zu erteilen, steht jedem Mecklenburgerfrei, wenn er seine
Befähigung der betreffendenStaatsbehörde nachgewiesenhat. Der
häuslicheUnterricht unterliegt keiner Beschränkung.

§ 33. Für die Bildung der Jugend soll durch öffentliche
Schulen genügendgesorgt werden. Eltern oder deren Stellvertreter
dürfen ihre Kinder oder Pflegebefohlenennicht ohne das Maß von
Unterricht lassen, welchesfür die untere Volksschulevorgeschriebenist.

§ 34. Die öffentlichenLehrer haben die Rechte der Staats-
diener. Daß ihre Besoldung eine auskömmlicheund ihre Pension
eine entsprechendesei, beobachtetder Staat.

§ 35. Der Staat stellt unter gesetzlichgeordneterBeteiligung
der Gemeinden aus der Zahl der Geprüften die Lehrer der Volks-
schulean.

§ 36. Für den Unterricht in den Volksschulenund den Niedern
Gewerbeschulenwird kein Schulgeld bezahlt. Unbemittelten soll auf
allen öffentlichenUnterrichtsanstaltenfreier Unterrichtgewährtwerden.

§ 37. Es steht einem jeden frei, seinen Berns zu wählen und
sichfür denselbenauszubilden,wie und wo er will. —

Nach diesen Vorschriften sollte das Schulwesen des ganzen
Landes einheitlichgeordnetwerden,und darnachalso die Sonderstellung
der ritterschaftlichenund mancher städtischenSchulen aufhören. —

*) In der Meckl. Zeitung 1849, Mitte Januar. Wochenblatt für Lehrer und Schnl-
freunde. 1849. Nr. 3.
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Ten im Seminaraufnahmeeramen bestandenenSchulamtskandidatm
war nach dem provisorischenMilitärgesetzeine einjährige Dienstzeit
zugebilliget.

Eine der wesentlichstenVeränderungen, ivelchedas Staatsgrund-
grundgesetzmit der Schule vorgenommenhatte, war die Neuordnung
ihrer Stellung zur Kirche, der Geistlichkeit. Es war derselbeneine
bestimmendeEinwirkung nur auf den Religionsunterricht zuge-
standen. In welcherWeise die Kirche diese unter den gegebenen
Umständendurchzuführengedachte,zeigt ein Vortrag der Kirchen-

kommission*) an die Landesregierung aus dem Jahre 1849:
Die Kommission setzt voraus, daß die grundsätzliche Trennung der

Schule von der Kirche keine radikale sein und der Religionsunterricht in der

Schule auch serner verbleiben werde. Da nun eine doppelte Leitung der

Schule, sowohl vom Staat als auch von der Kirche aus, unmöglich und

unzuträglich sei, so hätte der Staat die Verwaltung des Schulwesens zu

übernehmen, und zwar in der Weise, daß der Kirche bestimmte Garantien

gegeben würden. Diese Garantien beträfen-

1) Die Bildung der Schulgemeinden: „daß an Schulen, bei welchen

Religionsunterricht unserer Consession erteilt werden soll, auch nur Lehrer

unserer Consessionangestelltsein und nur Religionsunterricht unserer Consession

gegeben werden dürfe."

2) Tie Vorbildung der Lehrer: Den Religionsunterricht am Seminar

darf nur ein pro ministerio geprüfter Theologe erteilen.
3' Die Anstellung der Lehrer: „Zu Schulstellen, welche mit Theologen

zu besetzensind, dürfen nur solcheCandidaten präsentiert, gewählt, angestellt

werden, welchedas Examen pro ministerio bestanden haben." Die Gemeinden

wählen aus der Zahl ver staatlich Geprüften ihre Lehrer und der Staat

bestellt sie, wenn die Lehrer zugleich ein kirchlichesNebenamt führen mit

Zustimmung ter Kirche. Tie schulhaltendenKüster bestellt die Kirche mit Zu

stimmung des Staates.

4) Die Schul- und Lehrordnung: Die Kirche in erster Linie bestimmt

die religiösen Lehrstunden, Lehrbücher und Pensen.

5) Die nächsteAussichtüber die Schulen: „Der Staat wird dieselbe in

nächsterInstanz durchdieSchulvorstäude,im weiterendurchKreisinfpectorenu. dgl.

üben; und jedenfalls ist dies, was den ganzen öconomifchen

Stand der Schulen, die Amtstreue und Lebensführung der

Lehrer im Allgemeinen, sowie den ganzen übrigen Jnha lt des

Unterrichts betrifft, so durchaus begründet, daß die Kirche

*) Diele Kirchenlommissiou war zu Ansang de.? Jahres 1843 von den, Landesherrn zur

Ausübung und Wahrnehmung der oberbischöilichen Pflichten und Rechte eingesetzt

und bestand aus - Mitgliedern - Iustizrat K a t) je t =Schimm, Superintendent

Tr. Kliesoth-Schwerin und Präpositus ji arsteu ^Bilz. Noch in demselben

Jahre ward die Kommission als Oberkirchenrat zur obersten Behörde der Landeskirche

bestellt.
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nach unserer Ansicht eine Beteiligung hieran gar nicht zu
beanspruchen, also auch nicht zu verlangen hat, daß die
Prediger obligat in den Sch ulvorstcindett sitzen. Dagegen glauben
wir, daß die Aufsichtüber be.t Religionsunterricht nicht den Schnlvorständen
und Kreisschulinspectoren,sondern nur dem Predigtamte übertragen werden
könnte."

6) Die Oberaussicht über die Schulen: „Es muß, so weit das Gebiet
des Religionsunterrichtes in den Schulen reicht, der Kirche zustehen, durch
ihre Organe die Schule visitieren zu lassen, Berichte über die Leistungen in
denselben einzuziehen, den Lehrern in diesem Betreff Erinnerungen und
Weisungen zu geben, auch in Differenzen, welche wegen des Religions-
Unterrichtes zwischen Lehrern und Eltern, oder zwischen den Lehrern und den
Predigern als Beaufsichtigerndes Religionsunterrichtes entstehen, ausschließlich
zu entscheiden."

7) Die Bestrafung und Entsetzung der Lehrer: Wenn Schullehrer als
Religionslehrer sichverfehlen, oder den ihnen wegen etwaiger Kirchendienste
gewordenenInstruktionen nicht nachkommen,kann dieKirche bestimmteStrafen
resp. Amtsentsetzungerkennen.^)

Durch das Staatsgrundgesetz war der Schuleim allgemeinen
ihre Stellung angewiesen. Das Genauere sollte in dem verheißenen
Unterrichtsgesetze folgen. Die Vorberatung dieses Unterrichts-
gesetzeslag ivieder dem Schul au s schlisse ob. Die Mehrzahl der
Ausschußmitgliedergehörte in der Bildungsfrage zu der Rechten.
In der erstenZeit der Verhandlungenhatte indes in Ubereinstimmung
mit der ganzen Zeitlage die freiere Richtung die Führung.'

So erschienenim Jahre 1849 die umfangreichen„Vorlagen,
betreffend die Hebung und Verbesserung des gesamten Volksschul-
wesens. Im AuftragedesSchulausschussesbearbeitetvomAbgeordneten
Napp." „Lediglich im Interesse der Sache werden nachfolgende
Vorlagender öffentlichenBeurteilung übergeben."^) Die XX Artikel
und 126 §§ enthalten die nähere Ausführung der betreffenden§§
des Staatsgrundgesetzes; wir bringen davon die wesentlichstenBe-
stimmungenzur Mitteilung:

„In allen städtischen und ländlichen Gemeinden sind nach geschehener
Reorganisation der Volksschulen unter Anleitung und Oberaufsicht des
Staates Nachbildungsschulen(niedere Gewerbe- und Ackerbauschulen)für die
aus der Volksschuleentlassene männliche Jugend einzurichten." Auch die
Klrinkinderbewahranstaltenstehen unter der Gesetzgebungund Oberaufsichtdes
Staates.

*) Acten der . . in Schwerin stattgehabte» lirchlicken Conferen;. Schwerin nnd
Rostock. 1849.

**) Wochenblatt zc. 1849 Nr. 12.
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Jeder Ort mit 40 schulpflichtigenKindern muß eine öffentlicheSchule

haben. Kleinere Ortschaften können gemeinsam eine Schulgenieinde bilden,

wenn kein Ort über ' 4 Meile von der Schule entfernt ist, und die gesamte

Schülerzahl nicht mehr als 8V betrügt.

Die Privatschnlen stehen unter Aussicht des Staates. Es dürfen nur

durch den Staat geprüfte Lehrer darin unterrichten.

Die einklassige Volksschule behandelt folgende Gegenstände: Lesen,

Schreiben,Rechnen, deutscheSprache verbunden mit Sprech- und Denkübungen

Anschauungsunterrichtbis zum 10. Lebensjahre), Natur- und Weltkunde nach

einem zu Grunde liegendenLesebuche,Religion uud Religionsgeschichte,Gesang

und Zeichnen. In der mehrklassigenSchule sollten die Natur- und Weltkunde

als selbständigeFächer und daneben noch die französischeSprache, Geometrie,

Handarbeit für die Mädchen und Turnen für die Knaben eventuell getrieben

werden. „Der Religionsunterricht in der Volksschule darf erst Kindern,

welchedas 10. Lebensjahr zurückgelegthaben, erteilt werden."

Der Unterschied zwischen Sommer- und Winterschule auf dem Lande

hört auf; jedoch sollen vorläusig die größern über 11 Jahre alten Schüler

von dem Nachmittagsunterricht von Ostern bis Mitte Oktober frei sein. —

Das Turnen darf nur zweimal, am Mittwoch- und Sonnabendnachmittag

stattfinden.
In allen ländlichen Schulorten sind, wie in den Städten, besondere

Schulkassenunter Verwaltung des Ortsschulvorstandes zu errichten. Im

Ritterschastlicheutritt der Gutsherr das Schulhalls mit Hof und Garten der

Gemeinde ab. Alle jährlichen Leistungen der Gutsherrn an Naturalien, mit

Ausnahme der Feurung, soll nach 5 jährigem Durchschnittspreise zu Geld

gerechnetund der Schulkassehalbjährlich ausbezahlt werden. Es kann diese

Leistung auch mit einer einmaligen Zahlung einer zu 4% kapitalisierten

Summe abgelöstwerden. Die bisher sogenanntenKüsterschnlenhören auf. DaS

von feiten der Kirche oder anderswo her solchen Schulen bisher zuständige

Vermögen an Gebäuden, Grund und Boden, oder an Naturalien und baren

Einkünften verbleibt den Schulen. Die kirchlichenDienstleistungen der Lehrer

als Küster können fortbestehen, wenn solche die Pflichten des Lehrers nicht

beeinträchtigen. Widrigen Falls hat die kirchlicheGemeinde für die Dienst-

geschäftedes Küsters anderweitig zu sorgen.
Es giebt künstig mit Wegfall aller Titel drei Klassen von Lehrern:

Oberlehrer (der erste an wenigstens dreiklassigenSchulen), Lehrer und Hülss-

lehrer. Der Oberlehrer in der Stadt erhält als Minimum an Besoldung

500 Rthlr., der auf dem Lande 400 Rthlr. Die ordentlichenLehrer sollen

a in der Stadt anfangs 300 Rthlr, nach 10 Jahren treuer Amtsführung

350 nach weiteren 5 und 5 Jahren 375 " und 400 ", b auf dem Lande

alles zu Geld gerechnet 300 Rthlr. haben. Jeder Hülfslehrer in der Stadt

bekommt200, auf dem Lande 160 Rthlr. Die festenLandstellen sollendotiert
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sein mit Wohnung. Feurnng, Garten, 18—20 ScheffelAussaat guten Bodens,
eiue Wiese zu 3 Fuder Heu uud 4—600 QRth. Weide, Nach einer von der
Regierung zu erlassenden Taxe sollen alle Naturalien jeden Ortes geschätzt
uud darnach die Geldbesoldungen bestimmt werden. Die Pensionierung der
Lehrer soll nach denselben Normen geschehen,wie die der übrigen Staats-
diener, Eine Wittwe bekommt die Hälfte der dem Manne zuständigenPension,

In den Ortsschulvorständen sollen 1 oder :2 von der Gemeinde erwählte
Lehrer Sitz und Stimme haben. Die Mitglieder des Schulvorstandes werden
auf 6 Jahre gewühlt, und scheidetalle 3 Jahre die Hälfte aus. Der Schul-
vorstand hält monatliche Sitzungen ab.

Die Schulinspektorensind teils Kreis-, teils Bezirksschulinspektorenund
werden von der Regierung auf Lebenszeit ernannt. Die Kreisschulinspektoren
müssen wenigstens in zwei Jahren alle Schulen ihres Kreises besuchen. Für
jeden Kreis sind 5 Bezirksschulinspektoren aus der Zahl der amtierenden
Lehrer zu bestimmen, die wenigstens zweimal im Jahre alle Schulen ihres
Kreises besuchen, Sie bekommenfür die Zeit ihrer Reisen vom Staate einen
Vertreter ihrer Klasse bestellt. Der Kreisschulinspektorund die 5 Bezirks-
schnlinspektorenbilden mit 6 von den Gemeindeschulvorständenerwählten
Nichtlehrern die Kreisschulbehörde,die halbjährlich eine Sitzung abhält.

Die obersteSchulbehörde ist das Ministerium des Unterrichts, das einem
verantwortlichen Minister des Unterrichts übertragen wird.

Zu Mitgliedern der Schulsynode werden von sämtlichen Lehrern und
Geineindeschulvorstaudsmiigliederneines jeden Kreises 5 Fachmänner erwählt.
Die Schulshnode tritt jährlich vor der Sitzung der Abgeordnetenkammer
zusammen und reicht ihre Vorlagen und Anträge der letztern durch die
Regierung ein.

Im März 18^9 halte Napp seine Vorlagen veröffentlichtund
zur allgemeinenBesprechungderselben eingeladen. Bei der Mehr-
heit des Ausschusses aber fanden dieselben keine Zustimmung,
sondern wurden als Ganzes rundweg abgelehnt. Die Bearbeitung
einer neuen Vorlage im Sinne dieser Mehrheit scheint von
Dr. Brummerstaedt, Lehrer an der großenStadtschule zu Rostock,
ausgeführt zu sein.

Der auf grund der neuen Vorlage von der Mehrheit des Aus-
schusseSgenehmigte „Entwurf eines Schulgesetzesfür das Groß-
HerzogthumMecklenburg-Schwerin"*)atmet einen wesentlichandern
Geist, als die ersten Grundzüge und die Vorlage von Napp. So
viel als dies auf dem Boden des Staatsgrundgesetzesmöglich ivar,
sind die freieren Bestrebungenaufgegebenund die neuen Verhältnisse
den alten wieder genähert. Der Entwurf handelt in 8 Abschnitten

*) Reg.-Bibliothek.
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von den höhern, den mittlem, den Niedern, den Industrie-, den
Privatschulen, den Schulbehörden,den Lehrerprüfungenund den
SchulsimodenZun, SchlußfolgenallgemeineBemerkungenundMotive.
Die Bestimmungenüber die höhern Schulen, das Gymnasiumund
die Realschule,könnenhier übergangenwerden. Aus den folgenden
Abschnittenteilenwir diewesentlichstenAbweichungenvonderNapp'schen
Vorlage mit:

Charakteristisch werden in dem 2. Abschnitt die Bürgerschulen als

Mittelschulen bezeichnet. Man entzog sie dadurch zugleich den Bestimmungen

des St-G.-G. über die Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts. „Den

Eltern aus dem Gewerbestande diese Verpflichtung auch durch das Schulgeld

für die Bildung ihrer Kinder zu sorgen abnehmen, ist eher eine Verletzung

der Familienehre und des sitllichen Gefühls, als eine Wohllhat." Mittel-

schulen sollen in allen Orten mit mehr als 3000 Einwohnern, und zwar

getrennt für Knaben und Mädchen, errichtet werden. An Knabenschulen ist

fakultativer Unterricht im Latein und Französischen, an Mädchenschulen im

Französischen zu erteilen. Für die Aufnahme ist Lesefertigkeit, Übung im

orthographischen Schreiben und Rechnen der 4 Spccies Bedingung. Jede

Mittelschule Hot mindestens 3 Klassen und einen 5jährigen Kursus. Keine

Klasse darf mehr als 50 Sctüler haben. Die geringste Besoldung der

ordentlichen Lehrer von Mittelschulen beträgt in absteigender Reihenfolge 500,

und 300 Rthlr., etwaige Einkünfte aus den Kirchenärarien eingerechnet.

Hat eine niedere Schule mehr als 160 Kinder, so muß eine gesonderte

erste Mädchenklasse gebildet werden An Besoldung sollen die ordentlichen

Lehrer an nieder» Schulen auf dem Lande erhalten: Freie Wohnung (25 Rthlr.),

100 QäHlj. Garten 8 Rthlr. 16 ß), 100 sMh. Ackerland (6" 12"), Weide

und Wintersutter für eine Kuh 12 "), Brennmaterial .25"), 28 Schffl.

Roggen (21 "), 16 " Gerste ()0 " 32 "), 6 " Hafer (2 " 36 "). 6 " Erbsen (5 "),

2" Weizen (2" 24'') und 90 Rthlr. Cour. = rund 210 Rth'r. Wenn bei

Vereinigung von Kirchen- und Schuldienst das Gehalt in Summa schon

300 Rthlr. beträgt, kann eine Ei höhung nicht beansprucht werden. Die Hülss-

lehrer sollen aus dem Lande 100 Rthlr. und Wohnung und Fenrung oder

120 Rthlr. bar erhallen. In den Städten sollen die ordentlichen Lehrer an

Niedern Schulen wenigstens 275 Rthlr., etwaigen Kirchendienst eingerechnet

400 Rthlr. uud die Hülsslehrer 130 Rthlr., Wohnung und Feurung oder

150 Rthlr. bar bekommen. Bereits besser dotierte Stellen dürsen nicht

geschmälert werden; größere Ackerkompetenzenkönnen aus Antrag der Inhaber

oder bei einer Vakanz abgelöst werden.
Die oberste Leitung des gesamten Schulwesens wird einem Minister

übertragen, in dessen Ministerium die Schulangelegenheiten eine eigene Ab-

teilung bilden und von besonderen Referenten vertreten werden. Zu Kreis-

schulinspektoren werden vom Großherzoge solche Männer ernannt, die aus
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praktischer Erfahrung hinreichend mit dem Schulwesen vertraut sind. Ter
Ortsschulvorstand muß mindestens aus 3 Mitgliedern bestehen. Wenn an
einem Orte mittlere und niedere Schulen neben einander bestehen, so ist für
jede ein besonderer Schulvorstand zu bestellen. Auf dem Lande wird ein
Mitglied, und zwar der Borstand, von ter Regierung ernannt; die übrigen
werden von der Schulgemeiude immer auf 3 Jahre erwählt. Ter Rektor,
oder wo kein solcher ist, der erste Lehrer, muß zu den Beratungen des
Schulvorstandes hinzugezogen werden.

Die Lehrerprüfungen für Mittel- und niedere Schulen werden von
besonderen Prüfungsbehörden abgehalten, die erstere aus Universitätslehrern
und praktischen Schulmännern der höheren Schule, die letztere aus Seminar-
lehrern und praktischen Schulmännern bestehend. Die erste Kommission hält
jährlich einmal, die letztere jährlich zweimal am Sitz der Staats! ehörde Prüfungen
ab. Die Bestandenen haben an einer öffentlichen Schule zunächst ein Prebejahr
zu machen. Für vakante Stellen werden der Schulgemeiude vom Staate
3 Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen, und die auf Grund einer Probelektion
Gewählten vom Staate bestellt.

Tie sämtlichen öffentlichen Schulen behalten ihren konfessionellen
Charakter. Eltern können ihre Kinder vom Religionsunterrichte dispensieren
lassen. Der Religionslehrer an einer mittleren Schule muß das erste
rheologischeExamen bestanden haben. Der Prüfungskommission für Kandidaten
des niederen Schulamtes wird von der Kirche ein geistliches Mitglied bei.
gegeben. Die Kirche kann einen eigenen Inspektor für den Religionsunterricht
bestellen und ihre etwaigen Vorschlüge und Beschwerden der obern Schul-
behörde vorbringen. Ter Lektionsplan, soweit er den Religionsunterricht
betrifft, und die religiösen Lehrbücher werden der Kirchenbehörde vor der
Einführung zur Genehmigung mitgeteilt. Tie Oberschulbehörde wird in
Übereinstimmung mit der Kirchenbehörde dafür sorgen, daß die mechanischen
Dienstleistungen von den Kirchenämtern der Lehrer getrennt werden.

Die Lehrer von 12—16 Niedern Schulen vereinigen sich halbjährlich zn
Bezirkssynoden. Die Bezirkssynoden und die Lehrerkollegien der Mittelschulen
eines Kreises crwähleu je ein Mitglied zu den Kreissynoden, die jährlich unter
Vorsitz eines Kreisschulinspektors eine Sitzung abhält. Die Kreissynodkn
bilden zugleich das Organ, durch welches die Oberschulbehörde oder der Kreis-
schnlinspektor das Erachten des Lehrerstandes über Angelegenheiten der Schule,
so oft es ihm nötig erscheint, einholt. Besondere Gewerbe- und wirtschaftliche
Fortbildungsschulen glaubt der Entwurf, wegen der bedeutenden Schwierigkeiten
bei der Durchführung, nicht vorschlagen zu sollen.

Zo der Entwurf der Mehrheit. Rektor Napp war, wahr-
schemlichwegendiesesAusgangsderVerhandlungen,vondemAusschusse
zurückgetreten,und ein anderes Mitglied, Dr. Wenzlaff, Lehrer
ail der Realschulezll Schwerin, hatte seine Unterschriftverweigert.
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Die nicht einverstandeneMinderheit,zu der auchKantorMetelmann
aus Dobbertin gehörte, hatte zwar auf die Abfassung eines
besonderenErachtensverzichtet,sichaber vorbehalten,ihren Ansichten
auf anderem Wege Geltung zu verschaffen. Durch den weiteren
Verlauf der politischenEreignisse wurde auch der Entwurf der
Mehrheit zu den Aktenvermiesen.

Die zweiteKammerim Jahre 1850, zu der außer Napp und
Wenzlass auch Rektor Reinhardt aus Boizenburg zählte, hat
keineGelegenheitgehabt,sichin Schulsragenzu bethätigen.

Kapitel 69.

Beteiligung des Lehrerstandes an den beabsichtigten
Schulveränderungen.

Durch die Schule erstrecktesichdie Bewegungzugleichaus die
Lehrer, den Lehrerstand, der sichüberhaupthier zum erstenMale
öffentlichmitwirkendin der Geschichtezeigt. Die einzelnenGlieder
diesesStandes waren früher eben nur als Einzelwesenda, das
GefühlderZusammengehörigkeit unddas Bewußtseineinerhöhern,
derStandeseinheit und -Einigkeit war ihnennochnichtgekommen.
Dazu bedurftees der gewaltigenAufrüttelungvon1848. Undnachdem
nun der Stand zum Selbstbewußtseinerwachtwar und fragend um
sichschaute,fand er der Arbeitmehr als genug. War er dochfür die
beabsichtigtenSchulreformenSachverständiger im vollen Sinne
desWorts, dazu seinSchicksalmit demder Schuleund das derSchule
mit dein seinen aufs engsteverknüpft. Auchhatte die vergangene
Zeit an ihn wohl fortwährendneueAnsprüche,neueArbeit und neue
Pflichten, aber keineneuen Rechteund wenig bessereBelohnung ge-
bracht- Was Wunderalso,wennin einerZeit, in der man dieFreiheit
auf denGassenpredigte,und von der jedermannauchfür seinäußeres
Wohl das Besteerhoffte,auchdie Lehrer zu hoffenund zu wünschen
anfingen? Wenn dabei dieWünscheundForderungeneinzelnerans
UnbescheideneoderThörichtegrenzten,so machteder Lehrerstanddarin
von den übrigen Ständen leiderkeineAusnahmen.

Einer der erstenRufer, der die Kollegendes Landes zu einem
gemeinsamenWirken aufforderte, war der VorschullehrerHeinrich
Meie r zu S chwer in. In seinem„of fenen Bri ef an dieLehrer
Mecklenburgsbetreffenddie Verbesserungder Schule, Schwerinim
April 1848" bezeichneter die Punkte, auf welchesichihre gemein-
sameThätigkeit zu vereinigenhätte. Tie gewaltigeZeit, so führt
er aus, sei bestrebt,die Freiheit dcs Individuums mehr als bisher
zur Geltung zu bringen. In Übereinstimmungmit dieserallgemeinen



— 320 —

Forderung müsse auch die Schule und der Lehrerstandselbstständig
werden. „Früher als Lesen und Beten die Hauptbeschäftigungder
Schule war, da war auch dieseAbhängigkeitebensoin der Ordnung,
wie es in der Ordnung ist, daß die Dienerin von derHaussrau ab-
hängig ist. Wenn aber die Dienerin selbsteine Hausfrau wird, so
kann sie nicht mehr abhängig sein, da sie dann einen andern Zweck
zu erfüllen hat wie früher. In diesemFalle ist jetzt die Schule.
Ihre Aufgabewar, Chrisrenzu bilden; dieseAufgabe ist ihr noch;
eine andere aber, deren Lösung keinen geringer» Kraftauswand
erfordert,hat dieZeit hinzugefügt:Sie sollihreSchülerfürs bürgerliche
Lebenvorbilden,siesollihnendiejenigeEntwicklunggeben,dieihnendie
Erlangung einer Stellung in der bürgerlichenGesellschaftermöglicht."
Hinsichtlichder erstenAusgabehat die Kirchedas Recht, die Schule
zu überwachen,„was aber die Wirksamkeitder Schule nach der
andern Seite betrifft, so ist die Kircheweder befähigt, nochdeshalb
berechtigtzu solcherÜberwachung." „Wer offenenAuges in unsere
Lehrerverhältnisseblickt, dem bleibt nicht und kann nicht verborgen
bleiben,wie drückenddas Verhältnis des Lehrers zum Prediger für
den erfteren ist." Dadurch muß notwendigerWeiseauchdie Wirk-
samkeitdes Lehrers in der Schule heruntergedrücktwerden Darum
Trennung der Schule von der Kirche,EntlassungderLehrer aus der
Vormundschaftder Prediger.

Positiv fordert der offeneBrief: Bildung einer aus und von
Lehrern gewähltenAufsichtsbehörde,ähnlichder Gliederungder Geist-
[ichfeit. Alle Schulanstaltendes Landes werden zu Staatsanstalten
und alleLehrer zu Staatsdienern erhoben. Herstellungeinesrichtigen
Verhältnisses der Lehrerbesoldungzu derjenigen anderer Staats-
angestelltennach Maßgabe ihrer Arbeit. Zeit- und zweckmäßigere
Einrichtungdes Seminars. —

In den Frühlingsmonatendes Jahres 1848 hatten sichüberall
im Lande Vereinigungen von Lehrern und Schulfreunden
gebildet,und ganz allgemeinwar der Wunschnacheinem Schul'
blatte zur kräftigenVertretung der Schul- und Lehrerinteressenlaut
geworden. Ein RostockerSchulmann, Dr. Evers, hatte auch eine
solcheSchulzeitschriftzu gründen versprochen,war aber wegenzu
geringerEinzeichnungin dieSubscribentenlistevon demUnternehmen
wieder zurückgetreten.Seine Verwirklichungfand der Plan durch
H. Meier in Schwerin. Vom 20. Mai 1848 bis zum 20. Sept.
1849 erschienunter seinerLeitung zu Schwerinein „Wochenblatt
für Lehrer und Schulfreunde", das währendder Zeit seines
Bestehens zugleichals Organ des Landesvereins der Lehrer
ausführlicheAuskunft über die Bestrebungender letzterendarbietet.
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Die meistenlängerenArtikeldes Blattes beziehensichauf die Stellung
der Schule und ihrer Lehrer in dein neuen Staatsorganismus, da-
neben werdenmethodische,didaktischeund allgemeineErziehungsfragen
besprochenund Nachrichtenaus der Schul- undLehrerweltmitgeteilt.
Ter Ton des Blattes ist ein frischer,kräftiger,zum teil überkräftiger:
zu der letztenArt zählen besonders einige überscharfepersönliche
Auseinandersetzungen.Durch das Wochenblattwurde eine Petition
der mecklenburgischenLehrer, entworfen vom Pastor Schulze zu
Goldberg unter wahrscheinlicherMitwirkung von H. Meier-
Schwerin an die Nationalversammlung zu Frankfurt und
eine Dankadresse an den Rektor und Abgeordnetenzur National-
VersammlungL. Reinhardt aus Boizenburg vermittelt.

Am 14. Juni 1848 trat zu Sternberg im Ständesaal die
erste allgemeine Versammlung mecklenburgischerLehrerzusammen.
Zum Vorsitzendenerwählteman den wiederholtgenanntenH. Meier.
Die lebhaften Verhandlungenerstrecktensich auf alle wichtigeren
Sckultagesfragen, Die Beschlüsseder Versammlungwurden durch
einenAusschußzu einerPetition an dieStändeversammlung
verarbeitet. In dieser Petition heißt es über die alte Schule:
„UnsereVolksbildungsanstaltenhaben ihrerAufgabenichtentsprochen,
haben ihr aber auch nicht entsprechenkönnen, iveil die Stellung der
Schule eine unfreie, die derLehrer eine gedrücktegewesenist." Eine
Abhülfesei nur durcheine grundsätzlicheUmgestaltungzu gewinnen.
Darum möge die Schule Staatsanstalt werden mit Wegfall der
städtischenund ritterschaftlichenPatronate; ein besonderesUnterrichts-
Ministerium,Kreisschulbehördenund Ortsschulvorständemit Vertretung
des Lehrers in den letztenbeidenKörperschaftenmöchtenerrichtet
werden. Der Geistlichesolle als Gemeindemitgliedim Ortsschul-
vorstande vertreten sein. Ebenso werden die Erweiterung der
Sommer- und Industrieschule,die freiere Gestaltung des Landes-
seminars,*)die Besreiung der Lehrer von den mechanischenKüster-
geschästenund die Herstellungeines richtigenVerhältnisseszwischen
der Lehrerbesoldungund der anderer Staatsdiener empfohlen.

Die zweite allgemeineVersammlung hatteam 23. September
desselbenJahres zu Schwerin statt. Veranlaßt war dieselbedurch
einenAufrufdeseinstweiligenVorstandsdes allgemeinen deutschen
Lehrervereins zumZusammenschlußderLehreraller Schulgattungen
und Staaten Deutschlands. Das Wochenblattlud die Lehrer der

*) Die Seminaristen petitionierten bei der Regierung um Verwandlung des geschlossenen
Seminars in ein freies, um Anshebuug der gemeiunimeu Arbeitsstunden, des Speise-
und Kleiderzwangs, des Rauchgesetzes, des Wochenbotenamtes. des Zwangs zum
Kirchenbesuch, der Meldung am Sonntag nachmittag u. a. Die wesentlichsten Punkte
wurden genehmigt und am Ende des Jahres 1848 wolmten mehr als 73 der Seminaristen
außerhalb der Anstalt.

21
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verschiedenenSchulen Mecklenburgsnach Schwerin ein zur Organi-
sation eines Landesvereins mecklenburgischer Lehrer und zum
Anschluß desselbenan den allgemeinendeutschenLehrerverein. Es
erschienen110 Lehrer mit 10 Deputierten aus Ortsveremen, die
den Landesvereiu konstituierten,einenVorstanderwähltenund den
Anschlußan den allgemeinendeutschenLehrervereinbeschlossen.Das
Wochenblatt wurde zum Vereinsorgan und der Schweriner
Lokalvereinzum Zentralverein ernannt. Es solltejährlichin den
Psingstserieneine Versammlungstattfinden.

Die dritte allgemeineVersammlung wurdeam 28. Dezember
im Rathaussaale zu Sternberg abgehalten,um über die Durch-
sührung der Frankfurter Beschlüssein dem mecklenburgischenSchul-
wesen und einige Vereinsangelegenheitenzu beraten. Zur Ver¬
anschaulichungder Bestrebungen des Vereins mag hier etivas
eingehenderberichtetwerden. Nach dem Wochenblattefür Lehrer
und Schulfreunde wurden von der Versammlungfolgende Sätze
besprochenund angenommen:

„I. In Bezug auf die Schule und zwar: A. die Schule selb st
betreffend: Die Schule werde selbständig, n. hinsichtlich der Beaufsichtigung

und zwar in der Art I) Mecklenburg wird in bestimmte Schultreise geteilt.

2) Jedem Schulkreise steht ein Schulinspektor Dar. 3) Dieser Schuliuspektor

wird in der Art bestimmt, daß die Lehrer drei Kandidaten wählen, aus

welchen durch den Staat einer ernannt wird. 4> Die Lehrer sind bei der

Wahl der drei Kandidaten sür die zu besetzendeJnspektorstelle nicht an ihren

Kreis gebunden. 5) Der Inspektor führt sein Amt auf eine bestimmte Zeit

neben seinen! Schulanite, in welchem ihn im Behinderungsfalle ein Substitut

vertritt.
Die Schule werde selbständig, b. hinsichtlich der Gesetzgebung. 1) Die

gesamte Schulgesetzgebung geht von der Volkskammer aus. 2) Alle das

Schulwesen betreffenden Gesetze werden von einer Schulsynode vorberaten.

3' Diese Schulsynode tritt auf Veranlassung der Regierung vor dem jedes-

maligen Eintritt der Kanimersaison zusammen. 4) Tie Mitglieder der Schul-

synode werden durch Wahl seitens der Lehrer bestimmt. 5 Die Schulsynode

hat das Recht, der Regierung bestinimte Gesetzentwürfe vorzulegen. 6 Die

Regierung hat diese Entwürfe der zunächst zusammentretenden Volkskammer

vorzulegen.
Die Schule bilde c. eine Einheit. 1) Wer durum in die Schule tritt,

tritt als Schulamtskandidat ein und gehört der Schule ganz au — deshalb

gehört aber auch 2) der Inspektor der Schule ganz au.
B. Das Verhältnis der Schule betreffend: a. zum Staat:

1) Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberaufsicht des

Staates. 2) Der Staat sorgt in genügender Weise durch öffentliche Schulen
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für die Bildung der Jugend. 3) Der Staat bestellt eine Prüfungskommission
und stellt aus der Zahl der Geprüften die Lehrer cm. 4) Der Staat bestimmt
das Minimum der von jedem Volksschüler zu erreichenden Bildung. 5) Das
Schulgeld als solches fällt weg; der Unterricht in der Volksschule ist frei.
6, Die Schulstelleu werden hinsichtlich der Einnahmen in drei Klassen geteilt
nnd für jede derselben ein Minimum v»m Staate bestimmt nnd demselben
garantirt, Das Minimum ist etwa zu stellen: a für die dritte Klasse, a. in
der Stadt: 1K) Rthlr. nebst Wohnung und Feurung; b. aus dem Lande:
150 Rthlr. nebst Wohnung und Feurung; b. für die zweite Klasse, a. in der
Stadt: 35V Rthlr. nebst Wohnung uud Feurung; b. aus dem Lande, a. im
Falle, daß die Ackerkompetenz abgelöst wird: einen Garten von 200 []9i.,
Weide und Wiese für zwei Kühe, Wohnung und Feurung und 250 Rthlr.
6nr; b. im Falle, daß die Ackerkompetcnzbleibt: Ablösung der Verpflichtung
der Gemeinde zur Ackerbestellung, IV- Last Acker Mittelboden mit Einschluß
von Wiese und Weide, Wohnung und Feurung uud 100 Rthlr. bar; c. für
die erste Klasse, a. in der Stadt: 450 Rthlr. nebst Wohnung und Feurung,
b. aus dem Lande: 50 Rthlr. mehr als die zweite Klasse in jedem ange-
führten Falle.

b. Die Schule im Verhältnis zur Gemeinde: 1) Die Gemeinde
bestellt einen Schnlvorstand. 2) Der Lehrer ist ständiges Mitglied des Schul-
Vorstandes. 3) Der Schnlvorstand hat die Sorge: a. für Instandhaltung des
Schulweges; b. füt die Baulichkeiten der Schulgebäude; c. für den regel¬
mäßigen Schulbesuch von Seiten der Kinder; 6. für die regelmäßige Abhaltung
der Stunden von Seiten des Lehrers. 4) Die oberste Schulbehörde schlägt
aus der Zahl der geprüften Schulamtskandidateu drei vor, und die Gemeinde
wählt einen derselben durch ihren Schnlvorstand. 5) Wenn in einem Orte
mehrere Lehrer sind, so wählt das Lehrerkollegium den Vorsitzenden ans
seiner Mitte. . . .

c. Die Schule im Verhältnis zur Kirche: Die Schule wird
nicht von der Kirche getrennt; der Lehrer erteilt selbständig den Religions.
uuterricht; die Aufsicht über die Schule von Seiten der Geistlichkeit hört aus,
selbst bei dem Religionsunterricht.

d. Die Schule im Verhältnis zur Familie: Unterrichts- und
Erziehungsanstalten zu gründen und zu leiten, sowie au solchen Unterricht zu
erteilen, steht jedem Deutschen frei, wenn er seine Befähigung der betreffenden
Staatsbehörde nachgewiesen hati solgeweise kann jede Familie wie ein
Berein von Familien einen Lehrer bei ihren (seinen) Kindern anstellen,
der dann unter Aufsicht des Inspektors steht. 2' Eltern und Vor¬
münder haben die Pflicht, dasür zu sorgen, daß ihre Kinder oder
Pflegebefohlenen das vom Staate vorgeschriebene Minimum der Bildung
erlangen. ... 3) Die(se) die Schule betreffenden Sätze sind dem Schul-
ausschusse mitzuteilen.

21"
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II. I n Bezug aus den La Ildesverein: 1) Der bisherige pro-

visorische Landesverein ist definitiv konstituirt. 2) Das Programm des

mecklenburgischenLandesvereins ist in obigen Sätzen ausgesprochen. 3) Der

Landesverein wählt zum Zentralverein den Schweriner Lehrervereiu. Dem

Zentralvereiu wird einstweilen überlassen, ob er eine neue Zentralkommitte

wählen wolle, oder nicht; im letzteren Falle wird die provisorische Kommitie

zur definitiven bestimmt. 5) Die Zentralkommitte wird beauftragt, das Lehrer-

kollegium jeder Stadt aufzufordern, eine» Lehrervereiu für die Stadt und

Umgegend zu bilden und sichdem Landesvereine anzuschließen. 6) Die Zentral-

kommitte wird beauftragt, einen Ausschuß von fünf Lehrern zu wählen, welcher

uamens des Lehrervereins unwürdige Angriffe auf den Lehrerstand in öffent-

lichen Blättern aus würdige Weise zurückweist. 7) Die nächste Versammlung

des Lehrervereins ist am Mittwoch nach Pfingsten 1849 zu Sternberg.

Zu dieservierten allgemeinenVersammlung fanden sich zu

der festgesetztenZeit nur 68 Lehrer ein, die zugleich340 Vereins-
Mitgliedervertraten.

Aus den Verhandlungenheben wir hervor die Besprechungder

§§. 34 und 35 des Staatsgrundgesetzes. Der §. 34, Oer den
Lehrern das Recht der Staatsbeamtenzusprckchund ein auskömmliches
Gehalt gewährleistete,war bei der erstenLesungin derAbgeordneten-
kammergestrichenworden; man besürivortetedringendseineWieder-
aufnähme. Für den im Entwurf also formulierten §. 35 „Die
Gemeindenstellenaus der Zahl der Geprüften dieLehrer derVolks-
schulenan k." bevorzugteman die auch später von der Kammer-
angenommeneForm des deutschenGrundrechts.

Die vierte Versammlung war zugleichdie letzte: die Zeiten

waren eben allmählichandere, den Bestrebungenund dem Bestehen

des Vereins ungünstigegeivorden. Auch in den allermeistenLokal-
vereinen stellte man die Wirksamkeitein. In das Jahr 1850
scheinensichnur einzelnehinübergerettetzu haben.

Im Herbste 1849 hatte das Wochenblatt, das Organ des
Vereins, wegenVerzugsdes Leiterszuerscheinenaufgehört. An seine
Stelle trat im Jahre 1850 eine mecklenburgische Schulzeitung,
zuerst von vier, später von einemLehrer (Werner) aus Waren
herausgegeben. Es war dieselbebemüht,diefreienBestrebungendes
Landesvereinsund des Wochenblattsfortzuführen,wegenzu geringer
Unterstützungaber mußte sie schonnachJahresfrist ihre Thätigkeit
wiedereinstellen. Bezeichnendfür dieStellung der Schulzeitungwar,
daß auchDiesterweg ihr eine Arbeit einschickte:„Das Lesen der
pädagogischenJournale. Ein Wort an die Lehrer,Leserund Nicht-
leser, von Diesterweg." In einem später» Artikel lud Diesterweg
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die Leserder Schulzeitungzur SnbscriptionundUnterstützungseines
Jahrbuches ein. Die Schriftleitung vermittelte 42 Bestellungen.

Neben der bisher besprochenenfreierenRichtung des Landes-
Vereins, des Wochenblattsund der Schulzeitung bestand von Anfang
der Bewegung an in der mecklenburgischenLehrerwelt eine zweite,
die auch wohl einzelneVerbesserungender Schule erstrebte, dieselbe
sonstaber in ihrer alten Stellung zu Kirche,Staat und Gemeinde
belassenwollte. Sammelnder und bewegenderMittelpunkt dieser
Bestrebungenwar der schonerwähnteDr. Evers in Rostock. Von
ihm wurdenzweiPetitionen an dieNationalversammlung und
eine an die mecklenburgische Abgeordnetenkammer entworfen
und Unterschriftenfür dieselbengesammelt. Die erste dieserPeti-
tionen war am 5. September 1848 nachFrankfurt abgesandtund
lrug der National- Versammlungfolgende drei Wünschevor: Hohe
Versammlungwolle 1) keinerleiBeschlüssezum Grundgesetzunseres
Vaterlandeserheben,wodurchdieSchuleeinseitigaus ihrem Verbände
mit Staat und Kircheherausgerissenwürde; 2) Sorge tragen, daß
die Schulederunmittelbarenpflegenden,schützendenHandder Gemeinde
nicht entzogenwerde; und 3) nur solcheVorschlägeihres Ausschusses
gut heißen, deren Ausführungen der Schule in ihrem organischen
Verbände mit Kircheund Gemeindevollen SchutzgegenÜbergriffe
unwürdigerKirchen-und Gemeindedienergewähre, und namentlich
den Lehrern selbstständigeund freie Bewegung, dein Unterrichteund
der Erziehungallseitigund kunstgerechtbildendeKraft verbürge.

Die zweite Petition betontenocheinmal, daß dieSchulenicht
Staatsanstalt werden,sondernGemeindeanstaltbleibenmöge.

Der „Entwurf einer Reorganisation des mecklenburgischen
Volksschulwesensin Form einer AdressemecklenburgischerLehrer an
die bevorstehendeLandesversammlungdargestelltvon Dr. Evers-
Rostock" wiederholtdieselbenWünschemit näherer Beziehungauf
die mecklenburgischenSchulverhältnisse. Dabei wird neben der
Kreisschulaufsicht,der Besserstellungder Lehrer und ihrer Vertretung
im Schulvorstandedas Beibehaltender geistlichenLokalschulinspektion
und der Besetzungder Hauptlehrerstellenam Seminar mit Theologen
empfohlen.

Dr. Evers wurde im Jahre 1850 von der Regierungmit der
Revisionund Reorganisationder Stadtschulezu Waren beauftragt.

Schließlicherwähnen wir noch einer Broschürevom Kantor
Müschen zu Teterow: „Die Schule bleibe im Bunde mit der
Kirche." Die Schule sei eine Tochterder Kirche. Es würde daher
von der Schule undankbarsein, wenn sie sichvon derKirchetrenne.
Der Staat biete für den religiösenCharakter der Schule nicht die
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nötige Gewähr. Er könne an Stelle des lutherischenKatechismus
vielleichtspäter einen politischeneinführen. Dadurchwürdensichdann
neben den Staats- besondereKirchenschulenbilden, und bei dem
religiösenSinn unseres Volkessei es nicht zweifelhaft,welchedieser
Schulen den Sieg davon tragen werde.

Kapitel 6l.

Die Schule in der Zeit der Reaktion.

In dem Freienwalder Schiedsspruch hatte die Reaktion
den Sieg davon getragen, Die freien und überfreienBestrebungen
waren damitgerichtet,und dieHauptvertreterdieserRichtungenmußten
von ihrem Schauplatzeabtreten.

DieUnterrichtsangelegenheitenwurdenin demneuenMini ster ium
von Bülow mit den geistlichenund Medizinal-Angelegenheitenzu-
gleich dem neuen Justizminister von Schröter übertragen.
Unter demselben führte zunächst der Schulrat Meyer sein
Amt weiter. Bei den wesentlichverschiedenenStandpunkten des
charaktervollenSchulrats und seines bedeutendweiter nach rechts
stehendenChefs konnte dies Verhältnis jedoch nur von kurzer
Dauer sein. Meyer bekam1851 seinenAbschied. An seinerStelle
wurde der SchwerinerPastor Schröder zumReferentenfür Schul-
fachen ernannt und 1853 der Pastor Lorenz aus Neubukow
demselbenin gleicherEigenschaftbeigeordnet.

Die freisinnigen Kammermitglieder aus der Lehrerschaft
wurden durchKündigungen von ihren Stellen entfernt, so der
Dr. Wenzlaff von der Realschulezu Schwerin,RektorReinhardt
zu Boizenburg,Rektor Napp zu Penzlin und Kantor Metelmann
zu Dobbertin. Das gleicheSchicksaltraf auchH. Meier zu Schwerin.

Die Freiheitsmännerhatten alle Schuld an den nicht von ihnen
gebilligtenEreignissender Freiheitsjahredenschlechten,vernachlässigten
Verhältnissender altenZeit in Rechnunggestellt. Die Reaktionsah
den Grund der verabscheutenGeschehnissevielfachursächlichin dem
allgemeinenAbfall, in der menschlichenSünde. Zur Besserung
des Schadens hatte man einen „Verein für innere Mission
der deutschenKirche"errichtet. In Mecklenburgbestandein Verein
für innere Mission schonseit dem Jahre 1843. Das 1850 neben
der Schulzeitungvon den Seminarlehrern Wächtler und Will-
brandt begründetemecklenburgische Schulblatt brachte ver-
schiedeneAufrufeundAnregungenzurErrichtungvonZweigvereinenund
PflegederselbendurchdieLehrer. Ein gleichgerichteterallgemeinerAufruf
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im Schulblattcträgt als Unterschriftden zeitgeschichtlichenCharakter-
namen v. Eichhorn. In Belitz bei Laage bildetesichein Lehrer-
verein für innere Mission.

EinenHauptteilder Schuldan den Ereignissenvon 18^8 glaubte
die neue alte Zeit auchder Schule zuschiebenzu müssen. Es habe
dieselbenichtgehalten, ivas sie versprochenund was man von ihr
erwartet. Die Schule müssedeshalb umkehren und der Lehrer-
stand wieder ein anderer werden. Die Versucheder Schule, an
Stelle der geistlicheneine Fachaufsicht zu setzen,wurden vielfach
als Abneigungund Feindschaftgegen die Religion ausgelegt und
scharfzurückgewiesen,zum Teil in ebensomaßloserForm, als früher
einzelnedie Trennung geforderthatten.*) In dem mecklenburgischen
Schulblatteerkannteman in den erstenJahrgängen die Notwendig-
feit einer fachmännischen Kreisaufsicht neben der geistlichen
Lokalschulinspektionan, später vertral es die Ansicht,daß die Lehrer
einer besonderenÜberwachungund Beratung hinsichtlichder Methode
nichtbedürften,diesesie vielmehreinengenund hindern könnte,und
daß im übrigen der richtigeGeist der Schule durchdie Aufsichtvon
seltender Prediger gewährleistetsei.

Nach dem Zeitblatt für die evangelischeKircheMecklenburgs,
Jahrgang 1851 Nr. 39, waren die Klagenüber Schule und Lehrer
im Lande ziemlichallgemein. Das Seminar gewähredenZöglingen
ein zu hohes Maß von Wissen und Ausbildung. Die Art dieses
Wissens und dieserAusbildung fördereHalbheit und Oberflächlich-
feit, bei einer beständigenGenossenschaftso vieler junger Leute bilde
sich unter dem Einfluß der Zeit und in der städtischenUmgebung
ein hochfahrenderund über die VerhältnissehinwegsehenderChorgeist
aus. Durch dies alles und nochmanchesandere nehmeder Sinn
der Zöglingeeine Richtung,„welcheihrer künftigenuntergeordneten,
keineswegsmit äußeren Ehren und Einkünften reichlichbedachten
StellungimLebennichtangemessensei." EineAuflösungdesSeminars
und dieÜberweisungder Lehramtszöglingean tüchtigeLandschullehrer
wird in ersterLinie empfohlen.— Die mecklenburgischeSchuleblieb
glücklichvor der Ausführung diesesguten Rats bewahrt.

Nach dem Schulblatteglaubteman 1831 eineVerlegung des
Seminars unmittelbar bevorstehend. Aus finanziellenGründen
unterblieb die jetzt iviedergeschlosseneAnstalt indessenzunächstnoch
in Ludwigslust. Durch eine strengekirchlicheZucht und weitereHer-
vorHebungdes religiösenUnterrichtsstoffessuchteman denForderungen
der Zeit auchunter dieserUmgebunggerechtzu werden/*)

*) Vgl das Zeiiblali für die evangeliich-lulheriichc Kirche Mecklenburg-. IM1.' S. '> ff.
»* Ter Christenlehre wurde der früher mehr ^nrückgeiretene LondeSkatechismus zu gründe

gelegt Neu hinzu kam sür jede Klane eine Stunde Kirchenlied. Tas pädagogische
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Im Jahre 1862 kamdie laug geplanteVerlegungdes Seminars
vollLudwigslust,das man als nichtzweckentsprechendfür einenlängeren
Aufenthalt der künftigenLandschullehrererachtete,nachNeukloster,
„in mehr ländliche Umgebung",zur Ausführung. Tie äußere
Gestalt des jetzt wieder mit einem Präparandum verbundenen
Seminars war eine durchauswürdige,von der innern Organisation
wird man das nur von einem bestimmten Standpunkte aus sagen
können. Der Unterricht der Zöglinge wurde auf 18 Stunden
wöchentlichbeschränkt,die übrige Zeit, für die 2 Seminarklassendie
Nachmittageund für die3 PräparandenklassendieVormittage,sollten
mit Haus- und landwirtschaftlichen Arbeiten ausgefülltwerden.
Dadurch hoffte man dem künftigenLandschullehrerNeigung und
Geschickfür seine spätere Stellung zu vermitteln. In der später»
Zeit ist man von dieser bedauerlichenEinschränkungder geistigen
Ausbildung der Zöglinge in soweitzurückgekommen,als man 1868
vonden 18 Stunden sogenannterDraußenarbeit6 " und 1872 weitere
i " zu gunstendes Unterrichtsstrich.— Wunderbarer Weise fehlte
dem neuen Seminar, bei dessenEinrichtung man das Leben des
Landschullehrerssonstsoübermäßigbetonte,eineeinklassige Übungs-
schule. Die vorhandeneÜbungsschulewar zuerst5-, dann 6klassig'
für die Einschulungder Seminaristen und Präparanden wird indeß
die ersteKlassenicht benutzt. Eine in den 70er Jahren eingerichtete
gemischteKlasseging bald wiederein.

Gleichzeitigmit der Verlegung des Seminars gewann eine
Praxis, die so lange im mecklenburgischenSchulwesenals Notbehelf
betrachtetwar, dieVerwendungvonS chulassi stenten im öffentlichen
Schuldienste,allgemeineVerbreitungund grundsätzlicheAnerkennung.
Früher waren die Lehramtszöglingein der etwa dreijährigenZeit
zwischenPräparanden- und Seminarkursus durchwegals Hauslehrer
thätig gewesenund nur vertretungsweisein den öffentlichenSchulen
verwendetworden. Zur selbständigen Verwaltungvon Schulklassen
werdenimmer nur einzelnetüchtigegebrauchtworden sein. In den
.50erJahren mußte dies wegendes eintretendenLehrermangelsschon
häufiger geschehen;zuletzt war es einem jeden Assistentenzur Be-
dingung gemacht,daß er ein Jahr vor seinemSeminareintritt im
öffentlichenSchuldienstegestandenhabe. Nach 1862 verpflichtete
man alle Assistentenfür die ganzeZeit auf die öffentlicheSchule.
Wahrscheinlichmehr als 100 Klassen werden heute von ihnen
selbständigverwaltet.

Aufsatzthema für die Abgangsprüfung lautete 1852: Betrachtung eines jungen Lehrer-
über die Worte, die der Herr zu Petrus sprach: .Weide meine Lämmer'" mit einer
angehängten I e l b st p r ü f n n g.
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Noch 1851 schrieb das Schulblatt über die Assistentenfrage:
„Man könnte allerdings in dein Assistentenwesen die Anfänge des
Versuchs erblicken, die mehrjährige Zwischenzeit angemessenauszufüllen
und zu überwachen: es stellt sich aber immermehr heraus', daß der
ganzen Einrichtung die Keime der weitern Ausbildung und Entwicklung
fehlen. Die Zahl der Assistenten nimmt eher ab als zu. . . .
Überhaupt besteht die Einrichtung nicht der Präparanden, sondern
des Bedürfnisses wegen. Es sollen durch.die Assistenten Notstände
des praktischen Schullebens Abhülfe finden. . . . Dieser Zweck des
Notbehelfs hat nicht unerhebliche Nachteile im Gefolge. . . . Die
Würde des Lehrerstandes wird beeinträchtigt, wenn seine Führung
auch unreifen Jünglingen anvertraut werden kann." Der Unterricht
des Assistenten „bleibt nichts anderes, als ein Experiment aufs
Gerathewohl."

Wenn nun auch die Präparandenbildung in der Staats-
anstatt eine gleichmäßigere und für viele Zöglinge auch wohl eine
bessere geworden ist, so wird das vorstehende Ulleil dadurch wohl
gemildert, aber nicht ausgehoben.^)

Wenden wir uns jetzt von der Lehrerbildung wieder zu
der Schule zurück. Im Jahre 1852 hatte der Norddeutsche
Korrespondent, das Organ der herrschenden konservativen Partei
Mecklenburgs, in seiner Nr. 72 das wenig erfreuliche Ergebnis der
Rekrutenprüfung vom vorhergehenden Herbste veröffentlicht und
daran eine längere Besprechung des vaterländischen Schulwesens
geknüpft. Von den 801 Ausgehobenen hatten 27 eine höhere Schul-
bildung. Von der Zahl der Volksschüler konnten 146 — 77 aus
der Ritterschaft, 55 aus dein Domanium, 17 aus Städten und 4
aus Klostergütern (?) — — 18 °/o nur buchstabieren,oder ganz notdürftig
lesen und gar nicht rechnen und schreiben, 24 — 13 aus der Ritter-
schast, 4 aus dein Domanium, 5 aus Städten und 2 aus Kloster-
gülern — — 3 °/o hatten auch nicht einmal buchstabieren können. „Die
Frage, wie es möglich gewesen ist, daß jene 24 Mann, die garnicht,
und die übrigen, die nur buchstabieren können, zu der Confirmation

haben zugelassen werden können? wird die Kirche zu beantworten

wissen. Es wird ihr aber schwer fallen, unsere Geistlichen in dieser

Hinsicht von einer schweren Verschuldung freizusprechen. Diesen ist

die Schule — das wichtigste Glied der Kirche — nicht selten noch

zu sehr Nebensache; sie lassen es sehr am steißigen und regelmäßigen

Schulbesuch und der Inspektion der Schulen fehlen." In den

Städten fehlt es für die Schulen vielfach an Mitteln, Lehrkräften

*) Vgl. Kapitel 6''» die Verhandlungen über die Assistentenfrage auf der Kandes-Lehrer-
Versammlung zu Parchim im Jahre 16L0.
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und Räumlichkeiten. „Unser Landschulwesen siecht an dem Mangel
eines nachdrücklichen Schulzwanges, an dem geringen Besuche oder
dem gänzlichenMangel der Sommerschulen, an der höchst unzureichenden
Beaufsichtigung der Schulen durch die zuständigen Prediger; zum
Teil auch noch immer ait Überfüllung, an mangelnden Lehrkräften
und an entsprechenden Schulräumen."

Der Artikel scheint von maßgebender Stelle ausgegangen zu
sein. Noch in demselben Jahre erschien ein neues Regulativ über
die So mm er schulen und Schul versäum nisse, gleichfalls auch
eiu Cirkulabschreiben an die Superintendenten betreffend die
Unterrichtsgegenstände und die Schulaufsicht.

Das „Regulativ für die Haltung der So mm er schulen im
Domanium" — im Amte Grevismühlen war dasselbe unter dem
tüchtigen Amt manne Jhlefeld schon 10 Jahre lang in seinen
Grundzügen inne gehalten worden — verordnet für alle Schüler
unter 10 Jahren einen Sommerschulbesuch von täglich 3 Stunden.
Tie zweiten Lehrer sollen ivie bisher auch an 4 Nachmittagen der
Woche je 2 Stunden Schule halten. Die Sommerschule soll am
Montag nach Ostern anfangen und bis Michaelis andauern. An
Ferien werden bestimmt der Dienstag und Mittwoch der Psingst-
woche, eine Woche in der Zaatzeit für die Ackerbau treibenden
Lehrer, i Wochen Hundstage und ein Markttag der nächsten Stadt.
Die Versäumnislisten sollen vierteljährlich dem Prediger eingeliefert
werden, der nach Rücksprachemit den Schulvorstehern die unentschuldigten
Versäumnisse dem Amte anzuzeigen hat. Tagelöhner und Einlieger
sollen für den Tag 1h ß, Hauswirte und Büdner 2 ß Strafe zahlen.
Wenn die Eltern ihre Kinder hartnäckig nicht schickenwollen, ist statt
der Geldstrafe Gefängnis zu erkennen. Tagelöhner, deren Kinder
die Schule weniger als 12 Tage versäumt haben, sind in der Regel
mit Strafen zu übersehen.

Die über 10 Jahre alten Kinder sollen von der Sommerschule
entbunden sein, wenn sie die Schule stets regelmäßig besucht haben,
eine genügende Lesefertigkeit besitzen, mit den Hauptlehren des
Christentums, mithin auch mit dem Hauptinhalt des Landeskatechismus
und mit den vornehmsten darin angezogenen Bibelstellen vertraut,
auch im Auffinden derselben einigermaßen bewandert sind, in allen
übrigen Gegenständen des Landschulunterrichts einen guten Grund
gelegt haben und keiner offenbaren Unsittlichkeit schuldigoder dringend
verdächtig sind. Der Pastor soll in der Gegenwart der Schul-
Vorsteher und des Lehrers jährlich bald nach Neujahr Prüfung
abhalten und für die Fähigen die geforderten Diensterlaubnisscheine
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ausstellen. — Das für die Prüfung Geforderte ist nicht zu niedrig
gestellt, leidet aber au einer großen Unbestimmtheit.

Die Eirkularverorduung des Unterrichtsministeriums an
die Superintendenten vom 29. November 1852 iveist eingangs hin
auf die Erfahrung, daß ein verhältnismäßig bedeutender Teil der
aus der Schule entlassenen Schüler nicht einmal eine hinlängliche
Lesefertigkeit sich angeeignet hätte. „Im Interesse wahrhafter Volks-
bildung" und auf Befehl des Großherzogs werden für alle Schulen,

welche ihre Schüler durchschnittlich noch nicht hinlänglich vorbereitet

für den Konfirmandenunterricht ablieferten, die Elemente der Sprach-
lehre und der Weltkunde, nötigenfalls auch das Rechnen und
Schreiben (das letztere nur, wo kein Schreibleseunterricht betrieben

wird) verboten. Es soll fortan kein Kind, das noch nicht vollkommen

geläufig lesen kann, konfirmiert werden. Den Predigern wird die

Aufsicht über die Schule und die Überwachung des Schulbesuchs
dringend ans Herz gelegt.

C. Die Entwicklung der inecklenburgischen Volksschule
während der letzten Jahrzehnte.

Kapitel 62.

Das fürstliche Landschulwesen.

Das domaniale Schulwesen hatte an der allgemeinen Fort-
entivicklung der politischen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse in

den letztenJahrzehnten einen wesentlichen Anteil, und es ist in dem-

selben nach den verschiedensten Richtungen hin entschieden besser

geworden.
Äußerlich läßt das schon die bedeutend vergrößerte Zahl

der Schulklassen erkennen. 1850 bestanden, wie schon erwähnt,

im Domanium rund 600 Klassen; 1859 waren es 677 "*), 1870

710 ", 1880 720 " und 1890 an 566 Schulen 735**) Klassen, von

denen etwa 140 durch Hülfslehrer verwaltet werden. Die Zahl der

Klassen hat sich also besonders in den 50er und 60er Jahren um

135 — 22 % vermehrt. Die Bevölkerung des Domaniums

war von 1851 an von 207 000 auf 191 000 also um 8°/o zurück¬

gegangen. Das ergiebt eine bedeutende Entlastung der einzelnen

Klassen, so daß seit den 60er Jahren nur vorübergehend in einer

Klasse mehr als 80 Schüler vorhanden waren. Die gesamte

*) In 587 Dörfer» 524 Haupt- und 13 Ncbenschulen 27 zweite Familienstcllen und

97 iog. zweite Lehrer In Targun VI und 2. in Lübtheen und Zarrentin ie 4 Klanen

**) Targun 9, Lübtheen 7 und Zarrentin 5 Klaffen.
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Schüler zahl des Landes berechnete der frühere Seminarlehrer
Wulf im Schulblatt 1860 auf 100 000 und die des Landgebiets
auf 66 800. Wenn man diese Zahl proportional auf die heutige
Bevölkerung des Domaniums bezieht"), so ergiebt das eine Schüler-
zahl von 34 640, so daß auf jede der 735 Klassen durchschnittlich
47 Schüler entfallen würden. In Wirklichkeit wird sich der Durch-
schnitt etwas höher stellen, da mehr Kinder aus der Ritterschaft
Domanialfchulen besuchen werden, als dies umgekehrt der Fall ist.

Eine zweite Verbesserung besteht in der Weiterbildung der
Sommerschulverhältnisse. Nach der Verordnung von 1852 waren
alle Kinder über 10 Jahren, soweit sie den vorgeschriebenen Be-
dingungen entsprachen, im Sommer gänzlich von der Schule befreit.
Im Jahre 1866 wurde für die betreffenden wöchentlich 4 Stunden
Schulbesuch vorgeschrieben, und solle der Schulzwang für diese Zeit
strenge durchgeführt werden. Nach dem Regulativ vom 22. August 1878
wird der Diensterlaubnisschein nur an Kinder von wenigstens
11 Jahren gegeben, „wenn sie 1) immer regelmäßig zur Schule ge¬
kommen sind? 2) nicht allein fertig und sicher, sondern auch nach
dem Maße ihres Alters mit Verständnis lesen können; 3) den
kleinen lutherischen Katechismus nebst einer Anzahl dazu gehöriger
Bibelsprüche vollständig fertig und sicher wissen und ein Verständnis
desselben nach dem Maße ihres Alters haben, mit den Hauptsachen
der biblischen Geschichte alten und neuen Testaments bekannt und
iin Aufschlagen in der Bibel und im Gesangbuche einigermaßen
geübt sind; 4) im Schreiben, mit Einschluß des Schreibens nach
einem Diktat, und im Rechnen eine dein Maße ihres Alters ent-
sprechende Fertigkeit erlangt haben; 5) keiner offenbaren Unsittlich-
feit oder groben Unfugs schuldig oder dringend verdächtig sind." —
Die dispensierten Schüler sollen die Schule wöchentlich 6 Stunden,
davon 4 allein, oder 8 Stunden mit den übrigen Schülern zusammen
durchaus regelmäßig besuchen.

Auf diesem Standpunkte steht die Sommerschule auch noch heute.
Es ist gegen früher vieles daran besser geworden; im Interesse der
Erziehung und des Unterrichts aber muß eine weitere Beschränkung
und gänzliche Aufhebung der Entfreiung von einem regelmäßigen
Sommerschulbesuch als dringend wünschenswert und notwendig
erscheinen, wo die wirtschaftlichen Verhältnisse dies nur irgendwie
gestatten wollen. In vielen Orten ist es immer noch Sitte, daß fast
ausnahmslos alle Schüler über 11 Jahren, Knaben und Mädchen,
Kinder, dürftiger und besser gestellter Eltern dienende und nicht
dienende, den Erlaubnisschein bekommen. Dagegen liefert eine Reihe

60800 : 300000 (Landbevölkerung voll 1800). 191000 (Domaniale Bevölkerung von 1890.)



anderer Dorfschulen den Beweis, daß es bei ihnen ganz oder doch

fast ganz ohne den Diensterlaubnisschein geht/")
Tie Verkleinerung der Schulklassen und die Verbesserung der

Zommerschule mußten der Erziehung und dem Unterrichte natur-

gemäß zu gute kommen. Für den Leseunterricht wurde 1851 eine

neue Fibel von Mulsom, 1867 ein neues Lesebuch von Dankert

und 1872 das s. g. zweite Lesebuch durch die Regierung empfohlen.

Zeit 1882 ist allen Domanialschulen der Gebrauch irgend eines

Lesebuchs zur Pflicht gemacht. Im Jahre 1872 wurden wöchentlich

2 Stunden Geographie verordnet, so weit nicht die übrigen Gegen-

stände darunter leiden würden und die Lehrer dazu fähig wären.

1879 führte man für 16 Landschulen probeweise das Turnen ein.

Eine Änderung in dem äußeren Besitzstand der Schule brachte

die Gemeindeordnung von 1869. Durch dieselbe gingen die

Schulländereien und Schulgebäude in den Besitz der Gemeinden

über. Bedingung dabei war, daß der überwiesene Besitz auch künftig

seiner ursprünglichen Bestimmung verbleibe und Änderungen nur mit

Zustimmung der Regierung vorgenommen werden dürfen.**)
Für das äußere Wohl der Lehrer ward die Gemeindeordnung

dadurch von Bedeutung, daß sie einmal die freie Bestellung der

ganzen Schulkompetenz den Gemeinden zur Pflicht machte. Nach

der Verordnung von 1827 brauchten die Hauswirte unentgeltlich nur

die ursprünglich bei jeder Stelle vorhandenen 4 Schffl. Aussaat zu

bestellen; die Bestellung des Weideäquivalents hatte der Lehrer

besonders zu bezahlen Wenn nun an vielen Orten auch schonfrüher

der ganze Acker frei bestellt wurde, so war durch die Neuregelung

doch das mehr oder weniger aus gutem Willen Geleistete zu einer

gesetzlichenForderung erhoben. Für die übrigen Stellen war die

neue Bestimmung eine wesentliche Aufbesserung. Tie am niedrigsten

dotierten Landlehrer erhielten vielfachgleichzeitiggeringere odergrößereZu-

lagen an Ländereien. Andererseits wurde der Lehrer durch die Gemeinde-

Ordnung allerdings auch zu den Gemeindeabgaben herangezogen.

Wir richten bei dieser Gelegenheit zugleich einen Rückblickauf

das, was in den letzten Jahrzehnten für die Aufbesserung der Be-

soldung im Domanium überhaupt geschehenist.***)

*) Vgl. Kapitel 06 die Verhandlungen der Landes-Lehrer-Versammlung zu Grabow

im Jahre Z889. ^
**) C. W. A. Balck schätzte 1880 in seinem „Landschulwesen in Mecklenburg-Schwerin'

S. 87 sämtliche Tonianial-Schulläudereien ans 1Va Millionen [] Ruthen im Werte

von mehr als 2V-i Millionen Mark, ferner die vorhandenen <»10Schnl- und Küster¬

gehöfte aus 3' Millionen Mark, so daß das Grundvermögen zusammen die Summe

von n Millionen Mark erreicht. Daneben belaufe sich die Verwendung der Landes-

Herrschaft für Schulzwecke jährlich aus 160000 Mark und die der Gemeinden auf

370 000 Mark.
***) Vgl. eine Kommissionsarbeit des Schweriner Vereins abgedruckt in der Schulzeitung

von 1879.
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1) Waren bei der Vererbpachtung der Bauernhöfe, wie bei Ein-
führung der Gemeinde-Ordnung, teils auch schon früher in den 60er
Jahren zu einer großen Zahl von weniger gut dotierten Stellen
Ländereien zugegeben. So weit dies zu ermitteln, waren es bei
206 Stellen im ganzen 81 628 (HR., von denen 2004 auf Gärten
und Baumschulen, 31 687 auf Äcker, 25 601 auf Wiesen und 5740
auf Weide entfielen.

2) Brachte die Gemeinde - Ordnung die unentgeltliche Be-
stellung der ganzen Schulkompetenz, Nachweisbar kam dieselbe
mindestens 63 Stellen zu gute und betrug der dadurch erzielte Ge-
winn bei 16 Stellen im ganzen 768 Mark.

3) An baren Zulagen, Erhöhung der Korndeputate zc. wurden
nach 1862 jährlich gewährt 9700 Mark, von 1873 an 10 500 Mark.

4) Zu außerordentlichen Unterstützungen in besonderen Not¬
fällen waren schon seit 1851 jährlich 3000 Mark ausgesetzt.

5) Der Schullohn ward zunächst für kleinere Schulen dadurch
aufgebessert, daß von 1848 an nach und nach in allen Ämtern für
die Berechnung eine Schülerzahl von mindestens 50 zu gründe gelegt
wurde. Seit 1874 ivaren an alle Inhaber von Familienstellen der
Martinipreis von 1500 Pfd. Roggen und außerdem bei 50 und weniger
Schulkindern 75 Mark, bei 50 —60 Kindern 90", bei 61 70 Kindern
105 " und bei 71 und mehr Schülern 120 Mark gezahlt.

6) Die Pensionen der Lehrer gingen vor 1860 in der Regel
nicht über 300 Mark hinaus. Von dieser Zeit an trat allmählich
eine Steigerung ein auf 360 ", 450 ", 540 " und 600 Mark,
Seit 1873 werden in der Regel bei 20 Dienstjahren 50 % eines
mittleren Einkommens von 1050 Mark — 525 Mark und für jedes
weitere Jahr 1'/s % — 10,5 Mark mehr bis zum Maximum von
90 "/» — 945 Mark nach 50 Dienstjahren gegeben. Für gleich-
zeitige Kirchendiener tritt, wenn die Verhältnisse es erlauben, eine
Zulage von 100 Mark hinzu.

7) Die s. g. zweiten Lehrer bekamen außer Wohnung und
Feunmg in den 30er Jahren zuerst 70 Rthlr., später 80 ", welche
Summe bei Einführung der neuen Währung aus 96 Rthlr. abge-
rundet wurde. 1862 ward das Gehalt auf 120 Rthlr., 1873 auf
450 Mark und 1877 auf 510 Mark erhöht. Es entstanden dadurch
in den genannten Jahren Mehrausgaben von 2232 3060 -j-
3000 Mark.

8) Die Assistenten erhielten außer freier Station bis 1845
wöchentlich 16 ß, von da an 24 ß und seit 1869 3 Mark.

9) Das Regulativ für Industrieschulen von 1869 verbesserte
die Besoldung der Lehrerinnen außer einem Faden Holz und
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1000 Soden Torf bei 10 Kindern auf 60 Mark, bei 11—20 Kindern
auf 75bei mehr als 20 Kindern auf 90 Mark. Im Amte
Hagenow mußten nach diesen Sätzen für 4 Industrieschulen jährlich
152 Mark 50 Pf. mehr als früher aufgebracht werden.

Bei einein Rückblickauf die vorstehenden Thatsachen und Zahlen
muß das Geleistete gewiß dankbar anerkannt werden; die Regierung
wollte damit allen Stellen ein Einkommen von wenigstens 1050 Mark
verschaffen, wie sie dies in einem Zirkular vom 24. Oktober 1873

als Absicht ausgesprochen hat.*) Dieselbe Summe von 1050 Mark
betrachtet man heute in Verwaltungskreisen nach Balck (Land-
schulwesen S. 91) als „allgemeinen festen und baren durch-
schnittlichen Soll-Ertrag" aller Stellen. Wenn man nun diesen
Durchschnittsertrag in Beziehung setzt zu dem mittleren Ertrag der
Schulstellen des Grabow er Amts aus den 20er Jahren — 100
Rthlr. N. 2/s — 1162/s Rthlr. Cour., so ergiebt sich, daß die
Lehrerbesoldung im Domanium sich etwa verdreifacht hat.

Man beachtedaneben die Steigerung der Preisverhältnisse
seit dieser Zeit. Der Durchschnittspreis des Roggens betrug in den
20er Jahren » Scheffel 33 ß Cour., heute mehr als mal so viel.

Ein Zcheffel Aussaat Land wurde beim Verkauf von mecklenburgischen
Lehngütern von 1825—29 durchschnittlich mit 73,95 Mark, in den

60er Jahren mit etwa 266 Mark, also mehr als 3V? mal so teuer

bezahlt.**) Ein Pfund Butter kostete in den 20er Jahren 6—8 ß,
Schweinefleisch3—3V-ß, Rindfleisch 23/i—3 jj***), Wolle 8 ß, ein
Paar Stiefel 2 Rthlr. 24 ß.f) Aus diesen Angaben im Bunde
mit der Thatsache, daß die Lebensverhältnisse und Lebensbedürfnisse
immer mannigfaltiger geworden sind, darf wohl gefolgert werden.

*) Berechnet ist dieses Minimum allerdings wohl nach den hohen Kornpreisen der ersten

70er Jahre. Bon verschiedenen Stellen ist uns bekannt, daß sie für die Landec-

kontribu tion auf /—800 Mark berechnet wurden. Für die Berechnung der

Pensionen wird, wie erwähnt, ein mittlerer Ertrag von 1050 Mark grundleglich

gemacht. Für die Witwenkasse sind die Landstellen je nach ihrer Güte aus 150.

225 und 300 Mark Witwenpension festgesetzt und daher nach dem Grundsatz dieser

Kasse, daß die Witwe den vierten Teil des Gehalts ihres Mannes bekommen soll, auf

(»00, 900 und 1200 Mark geschätzt.
Ein sürstlicher Revierjäger erhält neben freier Station. Schieß- und Fang-

geld jährlich 240 Mark, ein Stationsjäger etwa 1050 Mark und ein Holzwärter, von 5 zu

5 Jahreu je '.«0 Mark aufsteigend, 1050—1500 Mark. Dabei werden die Wohnung zu

100 Mark, die Feuerung (10 rm buchen Kluft 2 Kl. und 10 Mille Torf) zu 75 Mark,

etwa 3000 ^Ruthen Acker und Wiese je nach der Bonität zu 125 bis 341 Mark

angerechnet.
"Bedingungen

für die Holzwärterkarriere sind eine gute Bürgerschulbildung.

3 Jahre Lernzeit und ein ebenso langer Militärdienst.

Nach vorstehenden Schätzungssätzen würde eine Lehrerstelle von mittlerem Ertrage

etwa zu berechnen sein - Wohnung 100 Mark, Feuerung (16 rm buchen Kluft, wovon

eigentiick * rm für Heizung der Schulstube abzurechnen) 75 Mark. Schulgeld für

60 Schüler 90 Mark, 1500 Pfund Schulroggen (Durchschnittspreis von 1881-90)

104 Mark. 2200 [] Ruthen Mittelboden 244 Mark. Ackerbestellung 180 Mark «= 783 Mark.

Vgl. Schulzeitung 1892 Nr. 9 und 11.

"*) Beiträge zur Statistik Mecklenburgs 1880.

***) Frahm, die Besoldung der Lehrer :c. Parchim. 18S. 36.

t) Nach Angabe des Organisten Bade-Loisow.
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baß das Leben heute wenigstens 2—S mal so teuer geworden ist,
als in den 20er Jahren. Daraus folgt weiter, daß die Domaniallehrer
heute vielleicht etwas, aber bestimmt nur ein wenig besser gestellt
sind, als ihre Amtsvorgänger, die alle zugleich ein Handwerk
gelernt haben mußten, um durch dasselbe sicheinen Nebenverdienst
schaffen zu können, die durchweg nur in kurzer Zeit Handwerks-
mäßig das Schulhalten gelernt hatten, und die endlich im Sommer¬
halbjahre nur an zwei Tagen in der Woche ein paar Stunden
oder auch gar nicht durch die Schule in Anspruch genommen waren.
Und schon für diese Lehrer glaubte der Amtmann Schuhmacher zu
Grabow 1830 eine Gehaltsausbesserung von 30°/« fordern zu sollen.
So hat also die Besoldung wohl mit den allgemeinen Preissteige-
rungen gleichen Schritt gehalten, ist aber den hochgesteigerten An-
sprüchen an das Wissen, Können und Wirken des Lehrers durchaus
nicht gefolgt. Naturgemäß muß das für die Berufsfreudigkeit ltnb
Tüchtigkeit des letzteren seine Folgen haben.

Kapitel 63.
Die ritter- und landschaftliche Landschule.

Die Zahl der ritter- und landschaftlichen Schulklassen betrug
1850, wie schon erwähnt, 519 ) 1859 waren es 563**) und 1890
560, davon 486 in der Ritterschaft, 42 in Klostergütern und 32 in
Kämmerei- und Kirchengütern." ") Die Bevölkerungszahl des
ständischen Landgebiets war in derselben Zeit von 165000 auf
142000 gefallen. Wenn wir nun auch hier die 1860 vom Seminar-
lehrer Wulf berechneten 66 800 Landschüler und die betreffenden
Bevölkerungszahlen zu gründe legen, so ergiebt das für die 560
ständischen Landschulen 25 872 Schülers), das ist für jede Klasse
einen Durchschnitt von 46. In Wirklichkeit werden es hier aus
den Seite 332 genannten Gründen nicht ganz so viele sein.

Für die innere und änßere Ausgestaltung der bestehenden
ständischen Landschulen hat die Landesregierung während der
letzten Jahrzehnte zu verschiedenenMalen dem Landtage Vorlagen
gemacht, teils ohne, teils mit Erfolg. Als über die Auslegung der
Verordnung von 1821 verschiedene Streitigkeiten entstanden waren,
legte die Regierung 1854 den Ständen neue Grundzüge zur

*} Nach der wahrscheinlich lückenhaften Statistik des Staatskalenders.
**) Raabe, Vaterlandskunde, n. 301 ff.

***) Staatskalender von 1890, Dassow 4, Klntz 0 Klaffen,
f) 66 800 : 366 000 (Landbevölkerung von 1860) 142 000 (ständische Landbevölkerung

von 1690).



Schulordnung in rittet- und landschaftlichen Schulen vor. Die
Vorlage wurde abgelehnt.

Die Verhandlungen waren indes insofern nicht ganz ohne Erfolg,
als in dem darauf folgenden Jahre das Klosteramt Dobbertin
eine Art ritterschaftliches Seminar einrichtete. Es sollten in
demselben die Zöglinge, deren Zahl gleichzeitig nicht über 10 betragen
dürfe, in einem zweijährigen Kursus von dem Organisten Arendt
für ihren Beruf ausgebildet werden. Jeder Zögling zahlte für
Station und Kost 100 Rthlr., welcher Summe aus der Klosterkasse
auf Ermächtigung des Landtages je 60 Rthlr. zugelegt wurden. In
den ersten 5 Jahren seines Bestehens lieferte das Seminar 18 r. und
l. Lehrer/')

Im Jahre 186s stellte der Gutsbesitzer Bock auf Gr. - Weltzien
einen Antrag beim Landtage zur Verbesserung des r. und l. Schul¬
wesens. In Übereinstimmung mit einem charakteristischenKomitten-
berichte wurde derselbe gleichfalls abgelehnt. Der Antragsteller
veröffentlichte auf diese Veranlassung hin 1866 sein schon zitiertes
„Altes und Neues über das r. Schulwesen in Mecklenburg."

Den ersten Punkt dieser Abhandlung bildet die Untersuchung- „Aus

welchem Grunde in ständischen Kreisen eine gründliche Verbesserung des

Schulwesens auf Widerstand stößt." Seite 3: „Es ist eine ganz verkehrte

Annahme, wenn man der Meinung ist, daß in eompetenteu Kreisen überhaupt

eine Abneigung gegen eine Verbesserung vorhanden wäre, daß wirklich die

Ansicht vertreten wäre, ein besserer Unterricht gereiche den Kindern zum

Nachteil."
Diese Meinung des letzten Nachsatzes dürfte schwerlich irgendwo

allgemeiner bestehen, wohl aber die, daß eine Abneigung vorhanden sei, nicht

weil man eine Benachteiligung der Kinder, des Volkes, londern seiner

eigenen Interessen befürchte. Der Zustand der r. Schule iu Vergangenheit

und Gegenwart legt diese Meinung nur zu nahe.
Seite 4: „Nicht gegen eine Verbesserung für sich wird Opposition

gemacht (?), sondern gegen die Art und Weise, in welcher dieselbe herbei geführt

werden soll und freilich auch nur herbei geführt werden kann. —

Es ist seit langen Jahren immer das Bestreben vorhanden gewesen, die

Schulsache nur als private Angelegenheit zu behandeln, welche der Einwirkung

der Regierung möglichst zu entziehen sei, und es dadurch zu veranlassen, daß

deiselben gegenüber, sich die Anstellung eines Schullehrers und eines Statt-

Halters auf gleicher Basis befänden, mithin der Reg'eruug keine Verpflichtung

oblägen, sich um die eine oder um die andere zu bekümmern. Zu begründen

hofft man diese Ansicht durch ein consequentes Festhalten an den Gruud-

Prinzipien der seudal-ständischen Regierungsweise, welche Stahl iu seinem

»1 Raab? a. a O, II. 439 u. MO.
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Werke über die Parteien in Staat und Kirch: näher charakterisiert, indem er

pag. 325 schreibt: „Der Gutsherr ist darnach nicht Ausüber obrigkeitlicher

Rechte, Träger von Staatssunctioneu, sondern selbst Obrigkeit im vollsten

Sinne. analog dem Landesherrn, nur eine Stufe tiefer." Da man nun

bestrebt ist, dieses Prinzip nach Möglichkeit ausrecht zu erhalten und, wenn

die Zeitverhältnisse es gestatten, es nimmer mehr auszubilden, so ist es leicht

zu begreifen, daß man auch nach der Richtung des Schulwesens hin sich nicht

entschließen kann, von demselben abzuweichen, da gerade die möglichst unbe-

schränkte Stellung als Schulpalron ein thatsächlicher Beweis wäre, daß man

sich, wenigstens nach dieser Seite hin, in Besitz der erstrebten Souverainetät

befände. Wir sehen hier also, daß, um ein Prinzip von sehr zw eise l-

haftem Charakter aufrecht zu erhalten, eine Sache wie die Verbesserung

des Schulwesens über die Verordnung von 1821 hinaus, welche bereits au

vielen Orten als notwendig anerkannt ist, im Zustande der freien Willkür

verbleiben muß."
Seite ~>: „Es wird in den Motiven der Ablehnung nicht geradezu

gesagt werden, daß dieses seudal-ständische) Prinzip die Annahme etwaiger

Regierungsvorlagen unmöglich mache, man wird gegen diese Vorlagen nur

dieses oder jenes einzuwenden haben. . . . Eine Widerlegung dieser Gründe

wird nichts helfen, weil sie nicht widerlegt werden sollen. Nicht der Kampf

gegen diese Gründe führt zum Ziele, sondern der Kampf gegen jenes Prinzip."

Eine Verpflichtung jeder Obrigkeit, sorgfältig über die richtige
Beschaffenheit des Voltsunterrichtes zu wachen, erkannte derKomitten
bericht von 186ö nur in betreff des Religionsunterrichts und des im
Dienste desselbenstehendenLesens an. Gegen den Hinweis der städtischen
Deputierten bei den Verhandlungen des folgenden Jahres, daß die
Volksschule auch die Kinder für das bürgerliche Leben vorzubereiten
hätte, verhielten sich stände ablehnend. Ein Landrat bemerkte dazu,
daß die praktische Ausbildung für das spätere Leben bei ihnen nach
der Schule auf dem Felde geschehe.^)

Jedoch nur noch für kurzeZeit vermochteman das r. Schulschiff auf
demselben Punkte in der Windstillensee ständischer Sonverinterenen
zu halten; bald mußte es sich doch durch die Bewegung des politischen
und wirtschaftlichen Lebens in den letzten 60er Jahren ein gut Stück
forttreiben lassen. Auf grund einer Regierungsvorlage aus dem
Jahre 1866 an den engern Ausschuß einigte man sich nach längeren
Verhandlungen zu der Verordnung vom 5. Februar 1869 und
dem Statut für das r. und l. Schullehrerseminar zu
Lübtheen vom 8. Mai 1869. Durch beide Erlasse wurde ein
wesentlicher Fortschritt angebahnt.

*) Diese wie alle folgenden Mitteilungen über die Verhandlungen des Landtags im
Jahre 1S66 sind dem Archiv für meckl. Landeskunde, 1867. S. 44—66, entnommen.
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In erster Linie bedurfte die Vorbildung der Lehrer dringend
einer Verbesserung. Der Pastor und r. Schulinspektor Sellin
zu Alt-Schwerin schrieb darüber im Schulblatt 1870 S. 282:
„Auf welch' einer niedrigen Stuse ein Teil unserer Lehrer im Ritterschaft-
lichen steht, ist fast unglaublich," Die erwähnte Regierungs-Vorlage von
1866 bestätigte das mit den Worten: „Erfahrungsgemäß ist es nicht
gar selten einzelnen Bewerbern um Schulstellen, welche sich demnächst
als unqualificiert gezeigt haben, dennoch möglich geivorden, Zeugnisse
über das von ihnen bestandeneExamen beizubringen." — Das Seminar
zu Dobbertin hatte nicht ein Viertel des Bedarfs gedeckt. Die
Verordnungen von 1869 schreiben als einheitliche Vorbildung einen
zweijährigen Besuch des neu errichteten Seminars zu Lübtheen vor
und bestellten an Stelle der bis dahin prüfenden 3-5 Präpositen des
Landes eine einheitliche Prüfungsbehörde. Zur Herbeiführung
einer Lehrerbildung, welchederjenigen der Domaniallehrer gleichstände,
konnten sich Stände nicht entschließen.

Einer gleichdringenden Aufbesserung, wie die Vorbildung, bedurfte
im Interesse der Schule auch die Besoldung der r. Lehrer. Im
Jahre 1854 hatten sich Stände dahin ausgesprochen, „daß es nicht
ratsam sei, die Gehalte der Schulmeister so hoch zu stellen, daß die-
selben ohne Betreibung eines Handwerks oder eines andern ange-
messenen Nebenerwerbs leben könnten. Abgesehen von der drückenden
unnötigen pekuniären Belastung der Ortschaften werde dies den
Schulmeistern müssige Stunden zu Wege bringen und sie zur Über-
Hebung über den ihnen weislich und naturgemäß angewiesenen, der
Stellung ihrer Schulkinder und deren Eltern entsprechenden Stand
punkt führen,"') In ihrer Vorlage von 1866 konstatierte die
Regierung: „Das im § 17 der Verordnung vom 21. Juli 1821
sestgesetzteMinimaleinkommen ist geringer als das Einkommen eines
Tagelöhners, und noch jetzt hat etwa die Hälfte der Schullehrer in
den r. Landesteilen nicht eine größere Einnahme. Eine Anzahl von
Gutsobrigkeiten hat erst im Wege des fiskalischen Prozesses ange-
halten werden müssen, ihren Schullehrern auch nur das gesetzliche
Minimum zu gewähren, und da selbst, wo das Einkommen anscheinend
über dies Maß erhöht wurde, ist es vielfältig durch Beschränkung
des den Schullehrern gesetzlichzukommenden Schulschillings wieder
geschmälert worden". Eine Erhöhung des Minimums etwa nach
der in einer Anlage B. aufgeführten Besoldungsweise der Lehrer auf
fürstlichen Pachthöfen wird befürwortet. Die Komitte erkannte an:
„daß das durch die Verordnung von 1821 stricte Minimum ein zu
geringes ist, um ohne jeglichen Nebenerwerb den Lebensbedarf zu

•) Bock,a a. O, S. 50.
22'
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sichern: im Einverständnis mit den früheren Beschlüssen der Stände
aber hält sie es der Stellung der Landschullehrer nicht unbedingt
widersprechendund einer segensreichenWirkung nicht beeinträchtigend,
wenn dieselben ein Handwerk betreiben. Immer erscheint ibr aber
die abermals vorgeschlagene gesetzliche Erhöhung des Minimums
weder nützlich noch notwendig." „Eine Erhöhung des Minimi, wie sie
in Anlage B. als für die Zukunft im Domanio Norm gebend mit¬
geteilt wird, kann nicht empfohlen werden. Mit ihrer Ackerdotation
von 380 R. Garten und Acker, ihrem das Selbstbedürfnis einer
Familie weit überschreitenden Korn- (4 Schssl. Weizen, 36 " Roggen.
24 " Gerste, 8 " Erbsen und 8 "

Hafer) und Holzdeputate (4 Faden
buchen Kluftholz oder entsprechend so viel andere Holzarten), mit ihren
Kühen (2) und Schafen (10) mit und unter dem Hofviehe, ihrer
Dienst- und Spannpflichtigkeit der Schulpatrone (Bestellung von
130 DR. Kartoffel- und Leinland, Anfuhr des Holzes, freie Fuhren
zur Mühle, zum Arzt, zur Hebamme) paßt sie so wenig für die
Stellung der Schulmeister als der Schulpatrone; sie würde zu In-
convenienzen führen, welche von vorne berein eine gute Unterhaltung
der Volksschule den Obrigkeiten statt zu einer freiwillig über-
nommenen Ehrenpflicht — zu einer Last machten, die in ihrer
Unerträglichkeit nur die Schule selbst schädigen könnte." — Tic
Stände schlössensich diesen Ausführungen an.

In der Besprechung bemerkte ein Ständemitglied u. a.: „Es
sei aber hart, sich so knechten und zu Frohndiensten gegen den Schul
meister verurteilen zu lassen." Ter dirigierende Landrat fand die
Schwierigkeit darin begründet, daß man keine Mittel nachweisen
könne, um das etwa höher normierte Gehalt zu decken; an dem
Willen, die Lehrer gut zu stellen, fehle es nicht.

Nach der schließlich doch zwischen Landtag und Regierung
zustande gekommenen Einigung über die Erhöhung des Minimums
in der Verordnung vom 5. Februar 1869 betrug die Verbesserung
gegen 200 Mk., so daß die ganze Besoldung sich auf etwa .',00 Mk.

belief.) Für Schullehrer, die zugleich Küster und Organisten sind,
sollte die Einnahme außer Wohnung, Feuerung, zufälligen Küster-
Hebungen und Schulgeld wenigstens 115 Rthlr. betragen.

Als dritte vorzunehmende Verbesserung empfahl die Regienmgs
Vorlage von 1866 die Beschränkung des willkürlichen Kün
digungsrechteS. „T>a die Schullehrer nicht in bloßen Privatdiensten

*) Wohnung 75 Mark. Aenrung 30", Garten 31" (dieser und folgende Posten nach
Schätzung der Regierung). Weide und Futter für eine Kuh 36", 26 Sckiffl, Roggen
TS"," 16" Gerste 28". 4" Hafer 6", 4" Erbsen 12", Schulgeld für rund 16 Schüler
126" und 96" Zulage — 566 Mark. Davon waren neu hinzugekommen: 2 Schffl.
Roggen 6 Mark 4" Gerste 7' 4" Hafer 6 4 ' Erbsen 12 etwa 76 Schulgeld
und 96" Zulage — 191 Mark.
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stehen,sondernvon der Obrigkeilals solcherim öffentlichenJmeresse
angestelltwerdenund dieFunctionenöffentlicherBeamte versehen,so
muß ihnen auch dem Wesen des öffentlichenAmtes gemäß eine ge-
sicherteStellung gewährt,und . . . mindestenseine Garantie gegen
den Mißbrauch dieses Rechtes (der Kündigung) gegebenwerden."
Eine Kommissionbestehendaus dem kompetentenSuperintendenten
und zweiUnparteiischenmöge darum die Statthaftigkeit der Kündi-
gnng in jedemeinzelnenFalle untersuchen.

Der Komittenberichtbemerktedazu: „Der Obrigkeitwürdehiermit
das SchulpatronatundRegimentwesentlichgenommenundaufdieGeist-
lichkeitübertragen,ohne daß auchnur einmal ein wirklicherGewinn
für die Schule aus solcherVeränderung erzielt würde. Von hoher
Regierung selbstist geklagtworden, daß eben die Geistlichkeitdurch
ungenügendeHandhabung der bestehendenVerordnungen an der
Mangelhaftigkeitder -Schulewenigstensmitschuldigsei. Daneben
werden viele wirklicheund dringendeGründe zur Entlassungeines
SchulmeisterssicheinerUntersuchungentziehen:wir erinnernBeispiels¬
weise nur an bösenLeumund,schlechtesVerhältnis zwischenSchul-
meister und Schulgemeindeund all die andern Fälle, die, wo eine
solchemöglich,ja im Interesse der Schule notwendigmachen. . .
Auch glaubt Comitte in Anbetrachtder verschärftenAnforderungen
an den Schulmeister,der Schwierigkeitder Besetzungeiner vakanten
Schulstelleund der Versorgungslastfür den gekündigtenSchulmeister
und seineFamilie, daß die Gefahr unbegründeterKündigung nicht
vorhandenist. Eher dürfte es sichrechtsertigen, zu verlangen,
daß unter Umständen gekündigt werden müsse."

Ein Ständemitgliedäußerte in der Verhandlung:„Es sei nicht
angemessender Stellung eines Gutsbesitzers,wenn er dem Prediger
untergeordnetwürde; es könntendaraus so unerträglicheVerhältnisse

entstehen,daß man lieber vorzöge,das Gut zu verkaufen."
Der Landtag verharreteauf dem Standpunkteder Komitte.

In Wirklichkeitbildeteund bildet auchheutenochdas Kündi-

gungsrechtbei nichtwohl wollendenPatronen ein Fragezeichenhinter

dem größtenTeil allerVerordnungenund Gesetzeüber dier. schule.

Daß eine solcheGefahr nichtmehrin der besprochenenZeit vorhanden

war, lassen die Verhandlungendes Landtages nicht rechtschließen.

In dem MecklenburgischenKirchen-und Zeitblattvon 1863 (Nr. 8)
sprach ein Pastor und r. Schulinspektornoch von der „stetenEr
fahrung,daßdieSchulegar vielenSchulpatroneneineunangenehmeLast

ist", von derGeneigtheitderHerren und Inspektoren,schule, ^chul-

lehrer und Schüler zu einemApendir der Hofwirtschastzu machen,"
von der „zum Theil demüthigendenBehandlungder Lehrer", von
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der „rücksichtslosenWillkür, mit welchermancherGutsberr in das
Schulweseneingreift" ?c.

Zum vierten endlich wurde in der Regierungs-Vorlage eine
Änderung der Schulverhältnissein betreff der Schule selbst: des
Unterrichts, der Sommerschule und des Schulbesuchs empfohlen.

Nach der Verordnungvon 1321 sollenmindestensalle Knaben
schreiben und rechnen lernen. 1853 hatte sich der Landtag zu
der Ausdehnungdes obligatenSchreibunterrichtsauf alle Schulkinder
bereit erklärt. „Selbstverständlichmüssendann die Schulstubenmit
Tischenund Bänken derArt versehensein, daß sämtlicheKindermit
Schreiben gleichzeitigbeschäftigtwerden können." So die Vorlage
von 1866. Das Gesetzvon 1869 schreibtin seinem§ 3 darüber
vor: „Für jede Schule sind die nötigen einfachenLehrhülfsnnttel,
als Wandtafel,Wandfibelund Anschauungsbildervon der betreffenden
Gutsherrschaftanzuschaffen."

Über den Betrieb des Schreibens und Rechnensin der r. Schule
schriebdas Kirchen-und Zeitblatt an dem erwähnten Orte: „Es
schreibenin der That nicht alle Kinder, nicht einmal alle Knaben,
sondern im ganzen immer nur einzelne,deren Eltern dafür ertra
bezahlen, Und an eine allgemeineEinführung des Rechnensist noch
wenigerzu denken. . . Aber Schreibenund Rechnensoll nachvieler
Meinung für den ländlichenArbeiter nicht nötig sein. Nicht nötig,
und dennochstecktman ihm dieHändeundTaschenvollBriefe,Scheine,
Rechnungen,Quittungen, Contracte,Protocolleu. f. w. u. s. iv. alles
was ihn betrifft, er soll's lesen, halten, unterschreiben,ausfertigen,
bezahlen,aber schreibensoll er nicht lernen. Ich meine, seit Feder
und Papier eine so ausgedehnteAnwendunggefundenhaben wieheut
zu Tage, gehört es mit zu einemselbständigenMenschen,auch des
Schreibensund Rechnenseinigermaßenkundigzu sein, zumalendas-
selbe ohne erheblicheMühe und ohne Versäumniß der geistlichen
Unterrichtsgegenständeinnerhalbder Schuljahrewohl zu erlernenist.
Wenn nun aber mancheden Kindern den Schreibunterrichtvorent-
halten wollen, damit sie später als Bedientenoder Stubenmädchen
nicht alles lesen, was sie nicht lesensollen,so scheintmir dies eine
Art geistigesEnuchentum,das von demZweckund der Schande des
leiblichennicht so übermäßigweit entfernt ist."

Für die So mmerschule schlugdie Regierung ähnlicheBe-
stimmungenvor, als sie in demselbenJahre für das Domanium
zur Durchführungkamen. Die Stände genehmigtenindes für die
Woche statt der 18 Unterrichtsstundennur 12, die nach Wahl auf
4 oder 6 Tage zu verteilen seien. Die Diensterlaubnis wurde
geregelt,ivie im Domanium>
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lieber den bis dahin vorhandenenSchulbesuch sprach sichdie
Porlage tadelnd also aus: „Niemals aber wird eine Verbesserung
der Schulen so, wie beabsichtigt,wirksam werden können, ivenn
dieselbennichtbesuchtwerden, und gerade in dieserBeziehunghal
der Zustand der in Frage stehendenLandschulenden an sie zu
stellendenForderungen im allgemeinennicht entsprochen.Die im

ß. 22 der Verordnungvom 21. Juli 1821 den Ortsobrigkeitenzur
Pflicht gemachtenAufsichtüber den Schulbesuchhat sich nicht so
wirksamgezeigt,wie erforderlichgewesenwäre, und wird an einer
großenZahl von ritterschaftlichenSchulen höchstunvollkommengeübt
oder ganz unterlassen."

Die Bestrafungenfür unerlaubteSchulversäumnissewurden in
der Verordnung von 1869 wesentlichverschärft,die Verhängung
und Eintreibung der Schulstrafenaber den Schulpatronenbelassen.
So viel über die Verhandlungender 60er Jahre und ihr Ergebnis.

Die jüngste allgemeine Verordnung über das ritter-
und landschaftlicheSchulivefendatiert vom 3. April 1^79. Dieselbe
ist in allen wesentlichenPunkten derjenigenvon 1869 gleichlautend,
nur und die Strafen für unerlaubteVersäumnissenoch weiter ver-
schärft und die Bestimmungenüber die Dienstschuledenen des
Domaniumsvon 1878 gleichgemacht

Nach einem Verlauf von abermals 10 Jahren brachte hohe
Landesregierung im Jahre 1889 bei dem Landtage eine neue
Porlage ein, weil die früheren Bestimmungenüber das Minimal¬
einkommenund die richtige Stellung der Lehrer einer Änderung
dringendbedürften.*)

Über die derzeitig bestehende Besoldung machte die
Vorlage folgende Mitteilung: 20 Lehrer hatten ein nicht gesetz-
mäßigesEinkommen,3" von 500—550 Mark, 22 " von 553 bis
600 ", 53 " von 601—650 ", 64 " von 651—700 ", 65 " von
701—750", 74" von 751- 800", 52" von 801—850", 41"
von 851—900", 42" von900—950 ", 30" von 1001—1100",

22" von.1101—1200", 13" von 1201—1300", 9" von 1301
bis 1400", 2" von 1401—1500" und 5" 1500 Mark.**)

Befürwortetwurdeunter demHinweisdarauf, daß das niedrigste
Gehaltsminimumfür preußischeLandschullehrerim Regierungsbezirk
Köslin mit 810 Mark gezahltwerde,ein Minimum von 700 Mark,

*) Meckl. Zeitung, 1SS9. Nr, 561.

**) Berechnet sollen diese Sätze sei» nach den für die Uusallversicherung der land- und

iorst«irtschas:lichen Arbeiter vorgeschriebenen Turchschnittswer en: Wohnung 100 Marl.

Feurung .'»>' Garten a [IST 31 Pfg., bestellter Acker i []S. 50 . gutter und

Weide sür eine Ruf) 90 Mark, für ein Schas 7", 1 Schfsl. Weizen 4,52;', Roggen,

3,43". Gerste :!,80 ", Äafer 2,10" und Erbsen 4,52". Nach der Meckl. Zeitung. 18S9

Nr. 561.
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durchdas etwa Vs aller ritter- und landschaftlichenSchulstellenmehr
oder minder aufgebessertwürden.

Über die Beschränkungdes Kündigungsrechts urteilte die
Vorlage: „Wir erachten es . . . für eine im Interesse des Land-
schulwesensdringendnotwendigeMaßregel, daß das den Ortsobrig-
leiten nach § 2 der Verordnung vom 3. April 1879 zustehende
Rechtder willkürlichenKündigungder Schullehrer beschränktwerde.
Die Stellung der Schullehrer als im öffentlichenDienste von der
ObrigkeitbestellterBeamten führt mit Notwendigkeitzu der Konse-
quenz, daß ihnen statt der bisherigen unbedingt privatrechtlichen
Abhängigkeiteine dem Wesen des öffentlichenAmtes entsprechende,
rechtlichgesicherteStellung eingeräumt werde, und es erscheintum
>owenigerals zulässig,den ritter und landschaftlichenSchullehrern
nochlänger jede Garantie gegen den Mißbrauch des willkürlichen
Kündigungsrechteszu versagen,wenn man erwägt, daß die Stellung
dieserLehrer im Laufe der Zeit und nach den Verordnungenvom
5. September 1869 und vom 3. April 1879 ein Lebensberuf
gewordenist, auf welchensichdie Bewerber mit Ausschlußanderer
Lebensstellungenin der berechtigtenErwartung vorbereiten,daß sie
in demselbeneine dauerndgesicherteLebensstellungfindenwerden. . .
Nach den von Unserm Ministerium, Abteilung für Unterrichts-
angelegenheiten,angestelltenErmittlungensind seitens der Ortsobrig-
keiten in den Jahren von Michaelis 1883 bis Michaelis 1888
23, mithin im Durchschnittnahezu 5 Kündigungenritter- und land¬
schaftlicherSchullehrervorgekommen,und dieseZahl zeigtzur Genüge,
daß dieAuffassungdes Kündigungsrechtesals einerunbedingtprivat-
rechtlichenBefugnis derOrtsobrigkeitensichauch jetztnochim Wider-
spruch mit der öffentlichenAmtsstellung der fraglichenLehrer in
praktischerHandhabeerhalten hat." Es mögefortan eineKündigung
nur beim Vorhandenseingenügender Gründe zulässig und den
Gekündigtender Rekurs an das Staatsministerium gestattetsein.

Als KonsequenzderEinschränkungdesKündigungsrechtesempfahl
die Vorlage die Zubilligung einer Pensionsberechtigung an die
ritter- und landschaftlichenLehrer in der Weise,daß nach 20 Dienst-
jähren 50 °/o des Minimums gewährt würden, und dieseSumme
sichstetigbis zu 90 % nach50 Jahren zu steigernhätte.

Die im allgemeineil bisher nur in den allerdringendstcn Notfällen
bewilligten Pensionen verdienten oft kaum den Namen einer solchen und
betrugen vielfach nicht über 100 oder 150 Mk. Noch im Jahre 1890 wurde
für einen pensionierten r. Lehrer, der schon jahrelang durch Hofdienste im
Tagelohn sein Leben fristen mußte, öffentlich gesammelt.
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Vielfach trauriger, als das Los der alten, dienstuntauglichen r. Lehrer ist

dasjenige ihrer Witwen und Waisen. Eine Witwenkasse,wie imDomanium,

giebt es in der Ritterschaft nicht. Von den im vorletzten Jahre durch den

Pestalozzi-Verein mit gegen 4000 Mk, unterstützten 72 r. Lehrerwitwen

und 23 Waisen hatte eine größere Zahl von seilen der Schulpatrone überhaupt

keine Unterstützung. Die übrigen Witwen crhiellen zumeist Wohnung, einige

Fuder Abfallholz, einen kleinen Garten und etwa 50 ljDith. Kartoffellaud.

Etwa ei» Drittel der Bedürftigen hatte kleine Korndeputa^e und einzelne

bekamen eine Kuh durchgefüttert; nochnicht die Hälfte erhielt Geldunterstützungen

im Turchschiutte von 100 Mk. Verschiedene Witwen mußten sich durch

Arbeilen im Tagelohn mit ernähren.

Der Landtag genehmigtedie Vorlage in betreff der Erhöhung
des Minimums bedingungsweiseund lehnte die Einschränkungdes
Kündigungsrechtes und die Zubilligung einer Pensionsberechtigung
ab. Aber and) die Erhöhung des Minimums ist von der Regierung
wegen der bestimmten Bedingungen nicht angenommen. Als die
Regierung 1891 ihre Vorlage vomJahre 1889 aufs neue einbrachte,
genehmigtenStände bedingungslosein Gehaltsminimum von 700 Mk.,
für Kirchendiener50 Mk. mehr. Die übrigen Positionen wurden
abermals abgelehnt.

Kapitel t>4.

Die äußere Ausgestaltung der Stadtschulen.

Die größte Veränderung, die in den letzten 1 Jahrzehnten mit
den Stadtschulenvor sichgegangen ist, bestehtin ihrer numerischen
Entwicklung. Wir versuchen in der folgenden Zusammenstellung
davon ein Bild zu geben. Als Quellen sind dabei hauptsächlich
benutztfür die ersten beidensenkrechtenSpalten „Raabe, Mecklen-
burgischePaterlandskunde", Bd. II Seite 306—336, für die letzten
drei Spalten die Staatskalender. Die letzteren bringen aber

bloß die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen und auch die manchmal
ungenau. Wo uns von anderer Seite genauereNachrichtenvorlagen,
sind dieselbenberücksichtigt.In den ersten beidenSpalten bezeichnen

die römischen Ziffern wieder die Zahl der Bürger- und die
arabischen die der Volksschulklassen. Die in den letzten drei
Spalten aufgeführten Zahlen der Lehrkräfte deckensich wohl im
allgemeinenmit den Zahlen'der Klassen; denn wenn auchan einzelnen
größeren Knabenschulendie Zahl der Lehrer größer ist, als die der
Klassen, so ist es bei den Mädchenschulendurch den Industrie-
Unterricht wieder umgekehrt. Tie Jndustrielehrerinnen sind nicht

mitgezählt.
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Boizenburg
Brüel .
Bötzow .
Crivitz .
Doberan
Dömitz .
Gadebusch
Gnoien .
Goldberg
Grabow
Grevismüh

Güstrow

Hagenow
Krakow
Kröplin
Laage .

n

1850 1859 1870

VI 1 VII 8
IV Vi 6

VII 2 VII 2 S
V IV 2

V 3 V 3 10
VI IV 1 6

IUI IV 5
VI V 2 8
IV V i

VIII VII 10
IV V 2 (§)** 10

III 7 III 7
g**=
6

V IV 2
IV V 6
IV IV 5
V Vi 7

1880 1890

Ludwigslust . Vi V1 11

Lübz . . . IV IV 1 7
Malchin . . V 2 VI 6 (4H.) 11
Malchow . . VI V 2 10
Marlow . . III III 2 (H.) 5
Neubukow IV IV 4
Neukalen . . V IV 2 «H.) 8
Neustadt . . III IV 1 5

Parchim . . 9 11 (2H.) 13

Penzlin . . IV 2 Vi 6
Plau . . . VII VI 2 12
Rehna . . IV IV1 8
Ribnitz . . III 2 IV 2 10
Röbel. . . V 2 VI 2 10
Rostock . . . 21t 29 (2 H.) 25+6
Schwann. . V Vi 9

Schwerin . IV 12 X 18
20+ 3

Ä-l» -20+2

13
8
11
10
11
9
8

11
9
9
15
13
9
9
6
8
8

8 + 1

17
10
6
4
5
5

13+ 1
10
6
14
8

12
11

37+ 11
13

26+4
20+2

13

14
10+2*

13
9+ 1

7
12 + 1

9
12

16+2
21
12
10
6
t

8
10+1

5
8

23
12
6
6
8
6

13+ 1
16

9+1
14

11+2
11

55+ 18
13

35+5
29+3

*) Erste Zahl Lehrer, zweite Lehrerinnen.
"*) H.

— Halbtagsunterricht.
***) Oberste Zahl die der Lehrkräfte an der Bürger-, unterste die der Volksschule,

t) Mit Einschluß von 2 Stifts-, einer Waisen- und einer Abendschule.
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1850 1859 1870 1880 1890

Z lavenhagen VI V 2 8 9 9+3
Sternberg . . IV IV 1 6 7 8

Sülze . . . V IV 2 6 8 8

Tessin . . . Uli V 8 8

Teterow . . . VI 1 VIII 2 (H. ) 14 15 18

Waren . . . VI 3 V 4 (H.) 10 15 20+2

Warin . . . III IV 5 5 5

Wittenburg . . VI VI 9 9 10

Wismar . . . IX 7* X 10 7 12
13 + 6

18+3
11 —J-6 19 + 5

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß, während 1850

in allen 40 Städten und den beiden FleckenDoberan und Ludwigs-

lust nur 192 Bürger- und 79 Volks-, Ttists-, Waisen- und Abend-
— 271 Stadtschulklassen bestanden, deren Zahl 1859 schonauf 331 ge-

wachsen war. Von diesen (98 in den 5 größeren Städten) waren

203 Bürger- und 128 Volksschulklassen, von welchen letztern wieder

22 nur Halb tags Unterricht genossen. In 15 Crten waren während

der 9 Jahre besondereVolksschulen eingerichtet, und nur in 8 Städten

bestanden solche nicht. Tie Zahl der Lehrkräfte hatte sichgesteigert

1870 auf 419 (davon 128 in den 5 größeren Städten), 1880 auf

533 <177 in den 5 größeren Städten) und 1890 auf 656 (davon

253 in den 5 größeren Städten». Die Zahl der städtischenBürger-

und Volksschulklassen ist also in den letzten 40 Jahren nahezu 2xh

mal so groß geworden; während die städtische Bevölkerung um

44 % wuchs, hat die Zahl der Schulklaffen um 142 % zugenommen.

Dadurch wurde die oft so übermäßig große Schülerzahl einzelner

Klassen so weit gemindert, daß jetzt wohl nur noch in wenig Klassen

sich zeitweilig über 80 Kinder befinden. Von den 656 Lehrkräften

sind etwa 70 Akademiker, zumeist junge Theologen, von denen wieder

41 ebenso vielen Stadtschulen vorstehen. Wismar und Parchim haben

pro rectoratu in Preußen geprüfte Rektoren. Neben den männlichen

Lehrkräften unterrichteten 1890 in 13 Städten auch 50 Lehrerinnen.

Besondere Volksschulen dürften wenigstens als einzelne Klassen und

zwar alle mit Ganztagsunterricht in allen Städten vorhanden sein.

In Schwerin genießt etwa die Hälfte aller Stadtkinder freien Unterricht.

In einigen Städten wurden in den letzten 60er Jahren zweite

theologischeLehrer als Konrektoren angestellt, und an verschiedenen

Schulen richtete man zugleich fakultativen fremdsprachlichen Unter-

richt ein. — Mit der Vergrößerung der Schulen, der Verringerung

") Mit Einschluß von 3 Stiftsschulklassen.

**) Höhere Töchterschule ausgeschieden.
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der Schülerzahl der einzelnen Klassen und dein Wachsen des Bildungs
bedürsnisses wird zugleich der Schulbesuch allgemein ein immer
besserer geworden sein.

In noch höherem Maße, als die Volksschule entwickelte sich
besonders nach der Einführung des Einjährigfreiwilligenzeugnisses im
Jahre 1867 das höhere Schulwesen. Selbst kleinere Städte wollten
darin nicht zurückstehend) Wenn nun dabei einerseits der an den
Dag gelegte Eifer für Bildung und Berechtigung durchaus anerkannt
werden soll, so läßt sich doch andererseits auch nicht verkennen, daß
in den kleineren Kommünen vielfach für die wenigen Kinder besser¬
gestellter Eltern aus öffentlichen Mitteln ein verhältnismäßig hoher
Aufwand gemacht werden mußte, weshalb dann die Volksschulenatur-
gemäß weniger Berücksichtigung fand.**) Und die Volksschule und
ihre Lehrer waren dieser Berücksichtigung gerade damals dringend
bedürftig, das zeigt äußerlich recht deutlich ein Blick auf die Besol-
dungsfrage.

Bei der Betrachtung der Lehreresoldung gehen wir von der
im vorletzten Kapitel näher veranschaulichten Thalsache aus, daß die
Nahrungsmittel :c. seit den 20er Jahren auf das Zwei- bis Drei¬
fache und seit den 30er Jahren immer noch gut auf das Doppelte
im Preise gestiegen sind. Nack früheren Mitteilungen betrug bei der
Neuordnung in den 30er Jahren das mittlere Gehalt für die Rektoren
400 Rthlr. N2/s — 467 Rthlr. Cour., für die durch seminarisch
gebildeteLehrer verwalteten Familienstellen 275 Rthlr. N 2/s= 321 Rthlr.
Cour., für die nur in geringer Zahl vorhandenen Hülfslehrer 175 Rthlr.
NVs = 204 Rthlr. Cour, und für alle seminarisch gebildeten
Lehrer also durchschnittlich 250 Rthlr. N2/» = 292 Rthlr. Cour.
Es ist auch schon erwähnt, daß die 40er Jahre weniger günstige
waren, und daß nach einer amtlichen Statistik uon 1849 das Durch-
schnittsgehalt für die seminarisch gebildeten Lehrer sich auf 278 Rthlr.

''') Es bestehen zur Zeir G y in n a s i e n zu S chw er in, Parchiin, G ii strow. Doberan,
Rostock, Wismar und Waren, die letzten drei sind städtisch; Realgymnasien
zu Schwerin. P a r chi m, G ü st r o w. L u d w i g s l n st Rostock, Wismar.
Malchin und Bötzow, die letzren vier städtisch; städtische Realprogymnasien
zu Grabow und Ribnitz; eine städtische höhere Bürgerschule mir Berechtigung
iu Rostock; höhere städtische Schulen für Knaben und Mädchen zu Hagenow,
für Knaben zu Boizenburg und Teterow, für Mädchen zu Wismar,
Waren und Ludwigslust. Auch in den übrigen Städten bestehen durchweg höhere
Mädchen- und Knabenschulen von entweder rein privativem Charakter oder mit städtischen
Zuschüssen- der Staatskalender von 1892 führt im ganzen 84 an.

**) In der Stadt N. zahlte man z. B. in den 70er Jahren an Lehrergehalten für die
höhere Bürgerschule 15750 Mark. An Schulgeld kamen auf 7000 Mark.bleibt ein Rest
von >750 Mark. Die Lehrer der Stadtschule erhielten aus der Stadtkasse an Gehalten
'>000 Mark. Davon 4450 Mark Schulgeld nnd 1100 Mark aus dein Kriegskostenfond?
gekürzt, ergiebt einen Aufwand von 3450 Mark. In der ganzen höheren Schule saßen
wenig Schüler mehr, als in der letzten Klasse der Stadtschule (104). Bon drei jungen
Lehrern mit gleicher Besoldung, die um Gehaltszulage baten, erhielt der an der liöhern
Schule 8—10 Kinder unterrichtende 150 Mark; die andern beiden von der Stadtschule
wurden wegen Mangel an Mitteln abschläglich beschieden. Schulzeitung. 1*78. Nr
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belief. Unter den 206 aufgeführten stellen trugen nur 17 unter

15V und II von 150—199 Rthlr. ein.

Da kamen nun die 50er und ersten 60er Jahre mit einem

kräftigen Halt! und Rückwärts rieht euch! auch für die Gehalte der

Lehrer. Als in der letzten Hälfte der 60er Jahre sich wieder eine

für die Lehrer freundlichere Zeit anbahnte, richtete sich das Interesse

zunächst mehr auf den höhern Unterricht und die Berechtigungen. Die

Gehalte gerieten mit den sich stetig und schnell verteuernden Zeit-

Verhältnissen in ein immer größeres Mißverhältnis. Die bis in die

70er Jahre errichteten Stellen waren zum allergrößten Teile solche

für Gehülfslehrer mit niedrigen Sätzen und mußten also die Durch-

sclmittsbesoldung noch weiter herunterdrücken.
Es mögen dafür ein paar Beispiele gegeben werden: In Plan hatten

der Rektor »nv 6 Lehrer 1649: 436, 398, 306, 295, 280, 160 und 150 Rthlr,,

im Durchschnitt also 284 Rthlr. — 1872: 500, 450 (für einen Kandidaten ,

400, 350, 320, 308, 300, 275, 250 und 5mal 175 Rthlr, im Durchschnitt

288 Rthlr -

In Grevesmühlen bekamen der Rektor und 4 Lehrer 1849: 563,

476, 297, 280 und 97 Rthlr., durchschnittlich 343 Rthlr, — 1875: 600, 400

(Konrektor), 425, 293, 483, 253 und 6mal 180 Rthlr , Durchschnitt 295 Rthlr.*^

In Grabow erhielten Rektor, Konrektor und 4 Lehrer 1849: 732,

594, 419, 488, 342 und 317 Rthlr,, Durchschnitt 482 Rthlr. — 1875: 680,

580, 530, 450, 400, 350 und 3mal 225 Rthlr,, Durchschnitt 408 Rthlr.^'

Frahm berechnete das Durchschnittsgebalt 1875 für Familien-
stellen in 30 Städten und 2 Flecken, die noch keine Gebaltsskala

hatten, auf 378 Rthlr., für Hülfslehrer auf 210 Rthlr. und für

sämtliche unstudierte Lehrer auf 316 Rthlr,

Eine Folge dieser überaus dürftigen Besoldung war, daß eine

große Zahl Lehrer ihrem engeren Paterlande den Rücken zuwandte

und in der Fremde ein besseres -Auskommen suchte und fand. Der

auf diese Weise entstandene Lehrermangel^) konnte auch nicht durch

die eingerichteten zweijährigen Präparanden- und einjährigen

Seminarkurse-j-) und durch die Einführung einer Verpflichtung der

Seminaristen, 5 Jahre im Lande zu bleiben, oder für jedes daran

feblende Halbjahr 50 Mark zu zahlen,^-) beseitigt werden.

*) Angaben »011 1872 j. Schulzeitung. 1872 S. 105.

**) Angaben von 1S75 s Jrotini Tie Besoldung der Lehrer!> ®. »!.

»**) In Srevismühlen unterrichteten I87K sechsAssiftenten in Schwerin Assistenten

ein vensionierler Landlehrer und drei nngevrüsle Lehrerinnen: in Penzlin wurde

die 2klassige Volksschule mit gegen liO Schillern nnd Halbtagcunt bis auf einige

Stunden von einem Assistenten verwaltet
Sj Bon den ea, im GrWherzogl. Seminar ausgebildeten Lehrern de- Landes waren

rund SM einjährige Seminaristen und 30 Hospitanten,

tt) Die Ausbildung eines Ledramtszöglingskostetedem Staate in den 70er Jahren
jährlich eiwa- mebr als Z,V>Mark Idie eines Schweriner Gvinnasiaften jährlich mehr.
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So mußte man sich entschließen, die Gehalte allgemein auf-
zubessern. Die Regierung hatte darüber jahrelang mit den Städten
unterhandelt. Die letzteren aber ließen sich erst bereit finden, als
vom Jahre 187(5 ab aus der französischenKriegskontribution bestimmte
Zuschüsse zu den Verbesserungen bewilligt wurden. Man gewährte
nach der Einwohnerzahl den Städten und den ritterschaftlichen Flecken
Dassow und Klütz jährliche Zuschüssevon.sso—2000 Mark, im ganzen
48 000 Mark. Außerdem erhielten aus besonderen Gründen 4 Slädte
je 300 und 3 je 400 Mark jährlich aus den Zinsen der Kriegs-
kontribution und 2 Städte 600 und 300 Mark aus landesherrlichen
Mitteln auf 10 Jahre bewilligt."')

Bedingung für diese Bewilligung war, das; die Besoldung
wenigstens betrage für den Rektor 1650 Mark, die Familienstellen
10;j0—1350 Mark, in nicht zu langen Zwischenzeiten sich steigernd,
die Hülfslehrerstellen 675 Mark. Außerdem solle die Zahl der
Hülfslehrerstellen nicht mehr, als die Hälfte der Familienstellen und
die Schülerzahl dauernd nicht über 80 betragen. Von seilen der
Städte vernotwendigte sich dadurch ein Mehraufwand von ivenigstens
25 000 Mark.*')

Nach diesen den Städten zur Pflicht gemachten Mindestgehalts-
sätzen werden noch heute die Lehrer in den meisten Städten besoldet.
An mehreren andern Orten beträgt das Marimum bei Familienstellen
1500 Mark; einige Hülfslehrerstellen tragen bis zu 800 und 900 Mark
ein. Daneben pflegen in allen Städten einige Stellen, mit denen
zugleich Kirchendienst verbunden ist, 100—300 Mark mehr, als das
sonst inne gehaltene Marimum einzubringen In einer Reihe von
Städten herrscht noch teilweise oder ausschließlich die alte Stellen-
skala. Die größern Städte haben die Hülfslehrerstellen ganz
eingehen lassen und gewähren ein Marimum von 1800 (Parchim
und Wismar), 1950 (Güstrow), 2000 (Schwerin) und 2400 Mark
(Rostock).***)

Gegenüber den 60er und ersten 70er Iahren ist es also
wesentlich besser geworden, gegenüber den 30 er Jahren mit ihren
Mitteln von 612 und 963 Mark, sowie den gegenwärtigen Zeit- und
Preisverhältnissen nach ist die Lehrerbesoldung immer noch in einem
großen Rückstände. Der Abstand war schon so groß geworden, daß

als 10ö Mark und die eines Rostocker Studenten mehr, als S67 Mark jährlich). Schul¬
zeitung 1891 Nr. 27.
Die damaligen Domanialflecken - Targun. Doberan. Ludwigslust, Lübtheen und
Zarrentin hatten keinen Anteil an der Kriegskostenentschädigung. Es wurden aber
aus Landesmitteln die Stellen daselbst von 18»>tf—1870 um 12 700 Mark aufgebessert

**) Schulzeitung. 1870. S. 130.
***) Vgl. Krüger, Meckl. Lehrerkalender. 1801.
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er sich mit einer einmaligen Hülse schwerlich ausgleichen ließ, und er

wird heute mit jedem Jahre wieder größer. Das äußere Symptom

dafür, die Auswanderung jüngerer Lehrer, hat in den letzten

Jahren schon wieder bedenklich zugenommen.") Man hat nun zwar,

besonders in den 50 er Jahren, behauptet, daß die ganze Besoldungs-

frage nur etwas Äußerliches an dem Leibe der Schule sei, von

dem das innere Leben, der Geist unabhängig sein könnte, oder doch

sein sollte; so lange aber die Vertreter dieser Ansicht in den eigenen

Verhältnissen noch nicht nach ähnlichen Grundsätzen leben, und so

lange das Lehramt von Menschen, an Menschen und unter Menschen

ausgeübt werden muß, wird man die erwähnten Besoldungsverhältnisse

als unzureichend, Lehrer und Schule herabdrückend bezeichnenmüssen.

Ein Pensionsgesetz oder eine formelle allgemeine Pensions-

Zusicherung besteht für die Stadtlehrer nicht. Die Pensionierungen

werden von Fall zu Fall von den zuständigen Behörden erledigt, und

spielt dabei die Bedürfnisfrage zumeist eine Hauptrolle.
Hinsichtlich der Witwen Versorgung gehören alle städtischen

Lehrer, außer denjenigen in Wismar und Rostock mit besonderen

Kassen, dem Meckl. Prediger- und Lehrerwitweninstitute an. Dasselbe

erhebt an Beiträgen 4 U/o des Gehaltes, gewährt den Witwen 25"/«
von der letzten Besoldung des verstorbenen Mannes, den ersten

3 Vollwaisen eines Versicherten je Ys desselbenBetrages und verfügt

bei einem jährlichen Landeszuschussevon 9345 Mk. über einen Fond

von 2 045 400 Mark/ )
Zu den städtischen Stifts schulen und Schulstiftungen sind

nach 1830 verschiedene neue hinzugekommen. Es sei hier in erster

Linie erwähnt die Krohnsschule zu Güstrow. Stifter derselben

ist der Rentner Krohn-Paris, der im Jahre 1884 in hochherziger

Weise seiner Vaterstadt zwei Grundstücke mit den daraus befindlichen

Baulichkeiten im Werte von 100 000 Mark und außerdem an

Kapital 10 000 Mark vermachte. Sechs größere Zimmer mit Schul-

inventar und eine Schuldienerwohnung sind dem Magistrate für die

Knabenvolks-, die Krohnsschule überwiesen. In jedem Klassenzimmer

findet sich hinter den Bänken ein Zuhörerraum, zu dein jedermann

zu Anfang der Schulstunden Zutritt hat. Im übrigen soll die

*) In den 70er und ersten SOer Jahren wanderten etwa 100 junge Lehrer aus, in den

letzten Jahren waren es bisher ca. 50.

**) Die höheren Staats- und städtischen Subalternbeamten beziehen durchweg 1','z bi*

^mal so viel Gehalt, als die Volksschullehrer in denselben Städten. Die Postassistenten

erbalten 1500 2700 Mark und Wobnungszuschnpe. Steuerkopiisten und -Kanzlisten

Amtsregistratoren und Aktuare 1500^3000 Mark. Stadtsekretäre. Stadtkassenberechner

städtische Aktuare 1800 Mark und mehr bis zu -'.000 und 4000 Mark. Bor ihrer festen

Anstellung bekommen alle diese Beamte ebenfalls wesentlich mehr, als die Hülfslehrer.

Vgl. Meckl. Schulzeitung 1891 Nr. 30.

***) Vgl. auch Wagner, das Witweninstitut für Prediger und Lehrer in Meckl.-Schw.
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Stiftung dazu dienen, um darin Knaben zum Zwecke der Erziehung
unterzubringen und Frauen und Mädchen, welche verlassen im Leben
da stehen, billige Wohnung und eventuell billige Verpflegung zu
verschaffen.

An Schulstiftungen sind außerdem im Staatskalender die
folgenden ausgeführt:

Das Rega'sche Schullegat zu Boizenburg,
das St. Jürgen-Stift ebendaselbst mit jährlich 2300 Mark

für Schulzwecke,
die Werner'sche Stiftung für Schüler zu Bützow,
die Rohr'sche Stiftung für versch^ Arme, für taubstumme

Kinder und für Schulen zu Grabow,
die Wallmann'sche Stiftung für Schulen ?c. ebendaselbst,
dieGroßherzogin -A n n a - Stiftung für Schulprämien zuH a gen ow,
das St. Georgs stist für Arme und arme Schüler zu Neu -

bukow, zwei gleichnamige Stiftungen zu Kröplin und Neukalen,
die Bollbrügge'sche Freischul-Stiftung zu Neustadt,
die Stiftung „Einigkeit macht stark" zu Mldungs- und

Wohlthätigkeitszwecken zu Rehna,
die Dr. Karsten'sche und die Eberstein'sche Schulprämien-

stistung für fleißige Schüler der Rostocker Volksschulen,
die Scherf'sche Schulstiftung für arme Schulkinder zu Tessin,
das Fiedler'sche Schulstift zu Teterow,
das v. S mid'fche Wohlthätigkeitsinstitnt zur Unterstützung der

Schulen. Witwenkassen u. s. w. zu Wismar und
die Hansen's che Stiftung zur Unterstützung von Schülern u. f. w.

zu Wismars

Kapitel

Unterricht und Schulbücher.

In den Kapiteln 56, 57 und 58 ist des weiteren ausgeführt,
wie sich der Unterricht in der Stadtschule, im Seminar und in der
Landschule in den 30er und 40er Jahren im allgemeinen ausge
staltete; wie man vor 1842 in erster Linie die formale Bildung,
die Entwicklung der Kraft des jungen Menschen an für das Leben
bedeutsamen Stoffen betonte, wie man nach dieser Zeit mehr auf die
materielle Bildung, den Stoff selbst, das Gewicht legte, und wie
sich gleichzeitig eine Verschiebung der Unterrichtsfächer zu Gunsten
der religiösen vollzog. Während der Reaktionszeit sehen wir beide
Gesichtspunkte, die Betonung ves Stofflichen und die Hervorhebung
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des Religiösennochschärferhervortretenund verschiedentlichin Unter-
schätzung der methodischenVermittlung, Hintenansetzungder nicht
religiösen Fächer, sonne in Geringschätzungdes Wissens überhaupt
ausarten. An der AusscheidungsolcherEinseitigkeiten,demAusgleiche
zwischendem Materiellen und Formellenund der richtigenAbgrenzung
der einzelnenUnterrichtsfächernach Zeit und Umfang arbeitet die
Pädagogik bis auf die Gegenwart. Bei der Darstellung der dies-
bezüglichenEntwicklungunserer vaterländischen Schulen betrachten
wir die einzelnenLehrfächerwieder nach einander. Es werdendabei
neben den Lehrplänen und der Fachpresse besonders auch die
praktischenAnweisungen des Seminars*) und dieLehrweiseseiner
ÜbungsschuleBerücksichtigungverdienen, weil durchdiesedie Methode
des zukünftigenLehrers zuerst ihre Richtung erhält.

1) Ter Religionsunterricht gliedert sich auf den Stunden-
plänen in biblischeGeschichte,Katechismus,Bibellesen,Perikopen und
Gesangerklärung;in einigenSchulen findensichdanebennochbesondere
Memorier- und Aufsagestunden.

a. Die biblische Geschichte war in früherer Zeit im ganzen
nur schwachzur Geltung gekommen. Die Schulordnung von 1771
erwähnt sie mit keinemWorte; die damalige Zeit legte eben das
Hauptgewichtauf die erbaulicheKatechese.In der Folgezeitwar der
Rationalismus der biblischenGeschichtenoch weniger günstig. In
rechtgläubigenSchulen, hauptsächlichauf dein Lande, las man die
biblischenGeschichtenaus Evangelienbüchern,der Bibel oder dem
alten Hübner. Uber ein äußerliches Einprägen des Stoffes wird
man sichnur in wenigen Schulen erhoben haben.

In der neuen Ludwigsluster Seminarschule legte man dem
UnterrichteZahns BiblischeHistorienzugründe. Die 1831 erschienenen
2 mal 84 Historien erzählen im Gegensatz zu den Büchern der
rationalistischenZeit streng mit Bibelwortenund fügen jedereinzelnen
Geschichtedie Lehre, in einen Bibelspruch oder Gesangvers gefaßt,
hinzu. Eine Weisung der Regierung an die Superintendenten aus
dem Jahre 1846 über den „in den Landschulenmitunter vernach-
lässigten"Unterricht in der biblischenGeschichtebezeichneteals Stoff-
maß die Zahn'scheAuswahl. Das Buch wird durch dieseVerord-
nung, wie durch das Seminar eine weite Verbreitung im Lande
gefundenhaben. Später ward es aus demSeminar und auchwohlaus
den meistenSchulendurchdie Sammlung von Kurtz verdrängt. Neben
den erwähnten Büchern gebrauchteman früher häufiger die Calwer
biblischenGeschichten,später die von Nürnberg und Maskow, von
Bertholt, Jäkel, Petermann und Thomas, vonPreuß, vonAlbrechtu. a.

*) Die Anweisungen des Lübtheener Seminars haben leider nicht vorgelegen.
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Von den vaterländischen Schulmännernbeteiligtensichan der
Bearbeitung der biblischenGeschichteder frühere Bürgerschulrektor
Friedr. Braasch zu Schwerin und Rektor Burgwardt zu
Wismar.

Von dem erstereu erschien1840: „Die biblischeGeschichtefür
den ersten zusammenhängendenUnterricht."*) Das Buch ist für
geistig angeregte Knaben von 9—12 Jahren bestimmt. Es erzählt
die biblischenBegebenheiten in freier anschaulicherWeise mit vielen
eingeflochtenenSprüchen und Gedichten.— Das 30 Jahre später
von Burgwardt herausgegebeneBuch ist dem vorigen in der freien
Form und den eingestreutenGedichtenähnlich. „BiblischeGeschichten
und Lehren für die Jugend in einer sowohldemchristlichen,als auch
dem anschaulichenUnterrichte mehr entsprechendenWeise bearbeitet
von H. B. Erster Theil. BiblischesLese- und Lernbuchfür Kinder
von 7—10 Jahren." — Beide Bücher scheinenwenig oder keine
Verbreitung gesunden zu haben. In allerjüngsterZeit erschieneine
Sammlung biblischerGeschichtenmit Anhang und verteiltemreligiösen
Memorierstoffevon den Lehrern Kölzow und Lerow-Schwerin und
eine andere von Decker-Rostock.

Zur Peranschaulichungder Geschichtenauf der Unterstufe finden
in den Stadtschulen vielfachdie Bilder von Schnorr v. Karolsfeld
undvonEhrenberg Verwendung.In derReaktionszeitsolltendiedurch-
genommenenGeschichtenmöglichstwörtlich auswendig gelernt werden,
später begnügte man sichimmer mehr mit einer freierenWiedergabe.
Die auch heute noch vielfachzu häufige, 4- tri« ömaligeWiederholung
der Geschichtenin konzentrischenKreisen mit ein- oder zweijährigen
Kursen dürfte hinsichtlichdes Interesses und des Gemüts der Schüler
eine Beschränkungund eine Vertiefung der Behandlung sehr wohl
vertragen können.

b. Der Katechismusunterricht war, wie schonerwähnt, in
den 30er Jahren am Seminar ein entwickelnder(nach Dinier), an
die biblischeGeschichteangelehnter. Der Seminarlehrer Zehlicke
unterschiedfür den Religionsunterrichtin der Schule vier verschiedene
Stufen: 1) der Geschichtsanschauungskursusfür Kinder von 6 bis 8
Jahren sollte in anschaulicherWeise die leichterenGeschichtendem
Schüler übermitteln: 2) der Geschichtsanwendungskursusfür Kinder
von 8—10 Jahren behandeltedie biblischeGeschichteim Zusammen-
hange; 3) der Geschichtslehrkursushatte es hauptsächlichmit dem
Erklären der Gleichnisse,der längern Reden des Herrn im neuen
Testament und ähnlichem zu thun; 4) der reine Lehrkursus, der
Katechismusunterricht,wollte alle die religiösen Lehren, die durch

*) Reg -Bibliothek.
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die Geschichten,Gleichnisseu. s. w. veranschaulichtund entwickelt
waren, ergänzen, ordnen, bestimmter definieren und übersichtlich
zusammenstellen.„Die damaligeAuffassungbrachtees mit sich,daß
man nicht mit dem Katechismusausdruckbegann, sondern erst am
Ziel der Entwicklungzu ihm gelangte; man verfuhr synthetisch,
nicht analytisch,weil man diesen Gang für den naturgemäßeren
hielt".*)

Von 1842 an wurde dieser entwickelnde, angelehnte
Katechismusunterrichtimmermehr durch den mitteilenden, von
der biblischenGeschichtelosgelösten verdrängt und zwar so sehr
verdrängt, daß er fast vollständigin Vergessenheitgeraten war und
scheinbarwiederneu entdecktwerdenmußte.

Heute bestehtder Katechismusunterrichtallgemeinauf der Unter-
und Mittelstufe hauptsächlichim Einprägen, auf der Oberstufe im
Erklären des Auswendiggelernten. Nach der Anweisung des
Seminars sollten im ersten Schuljahre das Vaterunser, die Gebote
und der christlicheGlaube, im zweiten der lutherischeKatechismus
(ohne die letzten3 Fragen des 4. und ebenso des 5. Hauptstücks),
im 3. und 4. die besternten und in den folgenden beiden Jahren
auch die feinen Fragen auswendig gelernt werden. In den letzten
beiden Schuljahren wollte man die bis dahin hauptsächlichnur nach
ihrem WortverstandeübermitteltenKatechismussätzemit Heranziehung
von Bibelsprüchen,Gesangversen und biblischenBeispielen erklären
und den Kindern eine eingehende Belehrung über die christliche
Heilslehre übermitteln. Dabei solle der Lehrer nicht darauf aus
sein, viele freie Gedanken heranzuziehen,sondern in einfacher und
schlichterWeise das hervorkehren,was der Wortlaut enthalte; die
tiefere Auslegung und das tiefere Verständnis werde schon das
spätere Leben bringen.

In unserer einfachenLandschulewar von jeher das mechanische
Auswendiglernen eine starke Seite. Durch die Bemühungen der
30er Jahre war es damit nur langsam und spärlichbessergeworden,
und da kam die Reaktionszeitmit ihrer entschiedenenUeberschätzung
des religiösenStoffes. Das Ergebnis war, auch für die meisten
städtischenSchulen, ein religiöser Memoriermaterialismus im großen
Stile. Noch 1886 memorierte man in einer ganzen Reihe von
Stadtschulen 300—500 Sprüche, 40—60 Gesänge, sämtlichePeri-
kopen,mehrerePsalmen und andere Bibelabschnitteund den ganzen
Landeskatechismus. Der letzterewurde in fast sämtlichen Schulen

*) Meill, Schulblatt. 1870. Nr. 86 u. 37.
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des Landes mit Ausnahme von einigenFragen ganz und gar aus-
wendiggelernt.^)

Die 18. Versammlung des Landes-Lehrer-Vereins beauf¬
tragte 1886 eine Kommission,mit einer bestimmtenVorlage beim
hohen Ministerium um Regelung der Memorierstofffrage bittend
vorzugehen. Inzwischen ist auch amtlich über die besprocheneAn-
gelegenheitBericht eingezogen,und eine aus Geistlichenund Schul¬
männern bestehendeamtliche Kommission hat sichfür ein Stoffmaß
entschieden,ivie es der Landes-Lehrer-Vereinim ganzen vorgeschlagen
hatte. Darnach sind für alle Schulen des Landes festgesetzte180
Sprüche, 7 längere zusammenhängendeBibelstellen,etwa 30 Gesänge,
der lutherischeKatechismusund 40 einzelneFragen aus demLandes-
katechismus. Die übermäßige Zahl von Sprüchen und Liederversen,
der Landeskatechismusbis auf 40 Fragen itnb die Perikopen sind
damit für das Auswendiglernenbeseitigt. Infolge dieser Entlastung
von übertriebener Gedächtnisarbeit kann der Religionsunterrichtsich
fortan seinerHauptaufgabe, der Durchwärmungdes kindlichenGemüts
und der Heiligung des Willens, mehr widmen als bisher.

Für die Anordnung und Durcharbeitung des Stoffes hat man
in der neueren Zeit einerseits die WeiseKremers und v. Rohdens,
andererseits die von Herbart-Ziller empfohlen. Nach Maßgabe
der Wahrheiten, daß die Anschauungdas Fundament aller Erkenntnis
und der Katechismus der biblischenGeschichtegegenüberein Abge-
leitetes und Abstraktes sei, will man die Heilsgeschichtewieder zur
Grundlage und zum Ausgangspunkte des Katechismusnnterrichts
machen. Für die Durcharbeitung des Stoffes nach den Herbart-
Ziller'schen Formalstufen brachten die Fachblätter eine Reihe Be-
sprechungenund Beispiele.

Nach der bisher üblichenzergliedernden,erläuternden Methode
sind über den lutherischenund den Landeskatechismusverschiedene
Druckwerkevon vaterländischenSchulmännern erschienen:1851 vom
Pastor Werner zu Gr. Roge, 1859 von dem Pfarrverweser
F. Schliemann, 1874 vom Seminardirektor Held zu Lübtheen,
1880 vom Kantor Krüger zu Proseken, vomPastor Dr. Schultz
zu Lüdershagen und vom Lehrer Schröder zu Dambeck.

Verteilungen deZamtlichen,religiösenMemorierstoffes auf
die biblischenGeschichtensindherausgegebenvondenLehrern:Wiese-
Schwerin, Peters-Parchim, Wilcke- undGarbers-Güstrow.

c. Das Bibellesen sollnachdenAnweisungen des Seminars
zu Neukloster in den letzten 3 oder 4 Schuljahren in wöchentlich

*) Vgl. den Vortrag von Hagemauu-Parchim auf der L. L. V. zu Stavenhagen. Schul-
zeitung. 1886. 117 ss.
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2 Stunden getrieben werden. Es sollen in einem zweijährigen
Kursus Abschnitteaus dein alten und neuen Testamente mit Bevor-
zugung der historischenBücher und Psalmen im ganzen etwa 160
bis 200 Kapitel in der Reihenfolge,wie sie in der Bibel stehen, ge-
lesen werden. Die kurze Erklärung müsse hauptsächlichMißverstand-
nissenvorbeugen; es könne lieber zu wenig, als zuvielerklärt werden.
Besondere Schulbibeln seien nicht zu verwenden, weil dadurch die
Vollbibelzurückgedrängtwerde. — Nach diesenGrundsätzenwird im
allgemeinenwohl in vielen Schulen unterrichtet, währendman in den
übrigen mehr die geistige Verarbeitung des Gelesenenbetont.

2) Der Unterricht in der deutschen Sprache stehtim ganzen
noch unter demZeichen,das ihm Palmer schonin den 40er Jahren
stellte: „Der Meister, der unserm deutschenSprachunterricht die
rechte Gestalt geben soll, muß erst kommen." In erster Linie gilt
das von dem Sprachunterricht im weitern Sinne und von den Einzel-
fächern: Anschauung,Orthographie, Grammatik und Aufsatz,weniger
vom Lesen und Schreiben.

a. Der erste Leseunterricht machte in betreff der Methode
und der Unterrichtsmittelseit den 30er Jahren wesentlicheFortschritte.
Das Buchstabieren hat demLautieren in der Stadt überall, auf
dem Lande aber erst zum Teil Platz gemacht. In den 30er und
40er Jahren war man dem Buchstabierengar nicht wohl gesonnen,
aber das Gewohnheitsrechtstemmtesichmächtig gegen das der Logik.
In der Reaktionszeitging man wieder schonenderum mit dem Alt-
hergebrachten. Pastor Dankert urteilte 1857 in seiner Broschüre
„Zur Orientierung" Seite 124 also: „In manchendeutschenLändern
soll die Lautierungsniethode den Sieg davon getragen haben, in
unserm Vaterlande hat sie noch einen Kampf mit der Buchstabier-
Methodezu bestehen,dessenAusgang bis jetztzweifelhaftist." Heute
ist der Ausgang zwar nicht mehr zweifelhaft,aber dennochwill die
alte und veraltete Methode immer noch nicht ganz weichen.

Für die neuen Ansprücheder Zeit wolltedie alte Griwank'sche
Fibel in den 50er Jahren nicht mehr genügen. Das „Lesebuchfür
die untern Klassenvon Elementarschulenvon F. Ehlers, Malchin
1850" hatte zwar mancheVerbesserungin der Stoffanordnung ge-
bracht, stand sonst aber auf den alten Grundsätzen. Die Regierung
ließ deshalb im Jahre 1854 einen Preis von 60 Rthlr. für eine
nach bestimmtenGrundsätzengearbeiteteneueFibel ausschreiben.Von
den 7 eingegangenenEntwürfen wurde dem1)esLehrers M u l sow zu
Ludwigslust ein Teil des Preises zuerkannt. Nach einer unter
Leitung der Seminarlehrer vom Verfasser vorgenommenenÜberar-
beitung erschienderselbe1855 als „Erstes Lesebuchfür die Volks¬



schulenin Mecklenburg." Die von der Regierung allen Schulen des
Landes empfohleneneue Fibel ist geschriebenfür die gemischteSchreib-
lesemethodeund bringt in der ersten Abteilung: Die kleinenBuch-
staben, die Dehnungs- und Schärsungszeichen,schwierigeBuchstaben
und Buchstabenverbindungenund auf den letzten3 Seiten die latei-
nischeSchreib- und Druckschrift. Der Lesestoffder zweitenAbteilung
ist demAnschauungskreiseund demVerständnis desKindesentsprechend.
Der Anhang bietetLuthers Brief an seinen vierjährigenSohn Hans,
35 Sprüche, 36 Gebete, die 10 Gebote, den christlichenGlauben
und das Vaterunser. Die Leseübungenbilden von vorne herein
Wörter und schonvon der zweitenSeite an auchSätze; dabeiwerden
aber von der ersten Seite an kurze und lange Stimmlaute durch
einander gebracht. Neben diesemMangel läßt die ganze Anordnung
nach den heutigen Ansprüchennoch viel zu wünschenübrig. Dennoch
war der erste Leseunterrichtdurch die Mulsow'scheFibel einen guten
Schritt vorwärts gebracht.

Als dieselbe den Ansprüchender jüngeren Zeit nicht mehr ent-
sprach, brachte das Jahr 1873 den mecklenburgischenSchulen mit
einemMale drei neueFibeln: 1) „Erstes Lesebuchfür Volksschulenvon
Hackbusch", eine reine Schreiblesefibel; 2) „Erstes Lesebuchfür
Stadt- und Landschulenvon 8. W. Steuer", erste Auflage nur
Druckschrift,von der zweitenan gemischteSchreiblesemethode,daneben
seit 1882 eine besondereAusgabe für die reine Schreiblesemethode;
3) „Schreiblesefibelnach methodischenGrundsätzen der Schreiblese-
Methode. Bearbeitet von I. Schraep", später auch eine Ausgabe
für gemischteSchreiblese-Methode.— 1881 erschieneine neue Fibel
von L. Hill zu Kavelsstors und 1882 eine anderevon Fr. Kreutzer
zu Rostock, beideSchreib- und Druckschriftnebeneinandereinführend.

Eine Anweisung für den Schreibleseunterrichterschien 1869
von Schlotterbeck zu Wismar: „Der Schreibleseunterricht,oder
die ersten Sprech-, Lese- und Schreibübungenin der Schule."

Eine besondereStellung nimmt die Fibel von Burgwardt
ein. „Erstes Schul- und Bildungsbuch . . . Erster Teil: Schreib-
Leseunterricht,Lese-Schreibunterichtund kleinekindlicheLesestückenebst
172 methodischgeordnetenAufgabenfür dieerstenRechtschreibübungen."
Die erste Auflage erschienzu Altona 1841, 1879 schondie 39ste.
Zur Vorübung für das Lesender Druckschriftin der 2. Abteilungsollten
XII Lesetabellen von demselbenVersasser benutzt werden. Die
schonauf Seite 20 auftretendenorthographischen Übungen wollen
die AbweichungenzwischenHoch- und Niederdeutschbesondersberück-
sichtigen. In der 39. Auslage sind die orthographischenÜbungen
schließlichauf 28 Seiten systematischzusammengestellt. Dieselben
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dürften aber auch für das zweite Schuljahr vielfachnoch viel zu
schwersein. Das erste Schul- und Bildungsbuchscheintaußerhalb
Wismar im Lande keineVerbreitunggefundenzu haben.

Heute ist in den Stadtschulen die Steuer'fche Fibel die
verbreiteste, auf dem Lande wohl die Schraep'sche. — Die
Normalwörtermethode scheintbislang nirgendsEingang gefunden
zu haben.

Wenn wir uns jetzt zu dem Leseunterrichtauf der Mittel-
und Oberstufe wenden,so mag zuerstüber dieBestrebungenBurg-
wardts auf diesemGebietegeredetwerden. Vorstehendist der erste
Teil seineserstenSchul- undBildungsbuchesbesprochen.Der zweite
Teil führt den Titel: „Lesestückefür den vereinten Lese-, Denk-,
Sprech- und Sprachunterricht,für die Heimats- und Naturkunde,
sowie für den sittlich religiösen Anschauungsunterricht,nebst 230
methodischgeordnetenAufgabenzu mündlichenund schriftlichenSprach-
Übungen."

An das ersteSchul- und Bildungsbuchsollsich„derBildungs-
freund, ein vaterländischesSchullesebuchzunächstfür Mecklenburg.
Von H. B, Altona 1852." anschließen. Der erste Teil desselben,
„die eigentlicheSprach- und Leseschule,"ist nach grammatischenund
stilistischenBestimmungengeordnet,zeigt in seinemStoffe ein volks-
tümlichesGepräge und hat die Mundart vielfachzu Grunde gelegt.
Die zweiteAbteilung „will dann als Lesebuchdem Familien- und
Gemeindelebendienen nnd ein Lebensspiegelfür dieseLebenskreise
sein." „Die dritteAbteilungendlichbildetein realistischesHülfslesebuch
zur Heimats-und Vaterlandskunde."— In allen 3 Theilen ist der
Stoff in großer, wenn nicht in zu großer Fülle geboten, in dem
letztenTeile sind so viele dem Kinde fremdeSachverhältnisseheran-
gezogenund oft in einemkurzenVortragstoneauf einandergehäuft,
daß der Schüler unmöglichdaraus einen wirklichenNutzen ziehen
kann. Das Ganze machtan das Kind hohe, wir sagen wieder zu
hoheAnsprüche,und besondersdürfte dies der Grund sein, daß das
Buch keine größereVerbreitungfand, obgleichman mit dem alten
zweiten Lese- und Lehrbucheimmer weniger zufrieden und ein-
verstandenwar.

Im Jahre 1854 forderteinfolgedesseneine von der Regierung
bestellteKommission allgemeinzur Bearbeitungeines neuenzweiten
Lesebuches auf und setztefür die beste Arbeit 200 Rthlr. als
Preis aus. „Das Buch sollte nicht etwa an das erste Lesebuch
anknüpfen,sondernsolltebestimmtsein für Kinder vom 10. Lebens-
jähre an, dochauchden Erwachsenenzu ihrer Unterhaltungund Be-
lehrung dienen können. Seine Aufgabesollte sein, nicht etwa der



— 360 —

Jugend eine bestimmteSumme von Kenntnissenzu vermitteln, wie
dies der zweiteTheil des MeyerschenLesebuchesgethan, als vielmehr
den Gesichtskreisder Jugend zu erweitern, auf ihre Gesinnung zu
wirkenund den Charakterzu bilden. . . . Das Buch solltedas Kind
lehren,einefestebewußteStellung in demLebenskreiseeinzunehmen,in
den es Gott gestellthabe, seies die lutherischeKircheoderdas mecflen-
burgischeunddeutscheVolk,oderdieNatur; somüssees denneinenspecisisch
kirchlichen,geographischenund geschichtlichenund einennaturkundlichen
Teil enthalten."^) Die Entwürfe solltenbis zumEnde des nächsten
Jahres eingesandtwerden. Das Eingegangenehat aber augenscheinlich
den Ansprüchender Kommissionnicht genügt, und die Herausgabe
verzögertesichbis zumJahre 1867. Einen Teil des Preises erhielt
für seineBeiträge der Lehrer Krohn zu Stavenhagen, später zu
Jvenack.

Inzwischenerschienein Lesebuch,das sichtlichnach den Vor-
schriftender Kommissiongearbeitetwar und wahrscheinlichauchmit
zur Preisbewerbunggestandenhat: „DeutschesLesebuchfür Schüler
und Schülerinnender Oberklassenin Stadt- und Landschulen,sowie
auch zum Privatgebrauch zusammengestelltund herausgegebenvon
Eduard Danneil, Rektor der Stadtschulein Penzlin, Neustrelitz
und Wismar 1860." Das vom Schuldirektor Evers zu Rostock
empfehlendbevorworteteBuchbringtauf 368 Seiten in 5 Abschnitten:
Kirchliches,Sprachliches,Geschichtsbilder,geographischeBilder, Natur-
geschichtlichesund in einem Anhange etwas aus der Naturlehre,
christlicheUnterscheiduugslehrenund die christl.Haustafel.

Das im Jahre 1867 herausgegebeneund von der Regierung
empfohleneneue „Lesebuch für die Volks- und Bürgerschulenin
Mecklenburg-Schwerin"ist bearbeitet von dem früheren Seminar-
lehrer, späteren Pastor Dankert zu Schorrentin. Es enthält
nach einanderDarstellungenüber das gelobteLand, aus der Kirchen-
geschichte,der Länder- und Völkerkunde,der Weltgeschichteund der
Naturkunde. Die Mehrzahl der Stücke sind Überarbeitungenaus
der Feder des Verfassersund nur ein geringerTeil ist unverändert
aufgenommn. Das Dankert'scheLesebuchnimmt damit einen eigen-
artigen Standpunkt unter den übrigen meckl. Lesebüchernein;
andrerseitsist es wesentlichein Reallesebuchmit in sichabgerundeten
Einzeldarstellungenaus den genanntenSachgebieten.

Neben demDankert'schenwurde zuerst noch in manchenSchulen '

das alte Meyer'scheLesebuchweiter gebraucht,vonwelchemletzterender
LehrerLindemann zu Schwerin 1871 eineneueAuflagebearbeitete.
Außerdem kamen nach und nach verschiedenenichtmecklenburgische

*) Das landesh. Schullehrer-Seminar, a. a. O. S. 211.
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Lesebücherin Gebrauch, so z. 53.diejenigenvon Lüben und Nacke,von
Thiel, von Baron und JunghanS u. a.

Zur Ausfüllung der Lückezwischender Fibel und demDankert-
schenLesebucherschienim Jahre 1873 „Das zweite Lesebuch für
die Stadt- und Landschulenin Mecklenburg." Dasselbe ist im
Auftrage der Regierung bearbeitetauf grund einer 1870 im Meckl.
Schulblatte veröffentlichtenInstruktion „von einer Anzahl von
Männern, welcheteils mit dem Volksschulwesenvertraut sind, teils
selber im Schulamte stehen." Das zweiteiligezweite Lesebuchist
gesammeltaus dem reichenSchatzeder Klassikerunserer Kinderwelt;
die einzelnenStücke sind ihrer Schwierigkeitnach geordnet, sonst
aber in reicherAbwechslungzwanglos an einander gereiht. — In
jüngsterZeit gingdas zweiteLesebuch,wiefrüherschondas Dankert'sche,
in den Verlag des Pestalozzi-Vereinsüber.

In der Mitte der 70er Jahre erschienals Fortsetzungder
Schraep'schen Fibel von demselbenVerfasserein Lesebuch in zwei
Abteilungenmit angeschlossenenorthographischen,grammatischenund
stilistischenÜbungen. Seit 1885 giebt eineKommissionSchweriner
Lehrer ein Meiliges und seit 1886 und 1892 auch ein 3- und
2teiliges „MecklenburgischesLesebuch"heraus. Die Bücher der
Kommissionsind jetztin allen Städten des Landes bis auf einzelne
in Gebrauch. In den domanialenLandschulen,vondenen100 in den
80er Jahren überhaupterst ein Lesebucheinführten/) herrschtdas
sogenanntezweiteLesebuchvor.

d. Der erste Schreibunterricht ist in den Städten seit den
30er, auf dem Lande zumeistseit den 50er Jahren dem ersten
Unterrichteim Lesenangeschlossen.Von der Mittelstufe an betreibt
man das Schreiben von denselbenZeiten an als Massenunterricht
nach Wandtafelvorschriftenoder Vorschriftenim Buche, weniger
häufignachVorlegeblättern. Zuerst gebrauchteman dabei diejenigen
von Heinrig; im Jahre 1845 wurden die Wandvorschriften und
dieV or legeblät ter von ? iedema nn -R ostockdurchdieRegierung
allen Domanialschulenzur Anschaffungempfohlen.— Vom Anfang
der 70er Jahre kam der sogenannteHamburger Duktus immer
mehr zur Vorherrschaft,zuerst durch die Adler'schen Schreibhefte,
später durch die Hefte des Pestalozzi-Vereius. In den letzten
Jahren hat der Verein für Lateinschrift auchbei uns eine Reihe
Freunde und Mitgliedergewonnen.

c. Der Anschauungsunterricht wollte in den Stadtschulen
der 30er Jahre die Sinnesthätigkeit, die Sprache und das Denk-
vermögen des Kindes entwickelnund üben und daneben in zweiter

") Frahm, Gesetze . a. a O. S. 201. Schulzeitung. 1878. S. 150.
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Linie durchErweiterungdes kindlichenGesichtskreisesdemUnterrichte
in der Geographieund der Naturkundevorarbeiten. Später stellte
man den Anschauungsunterrichtimmer mehr in den Dienst der
Sprache, so daß -ihn die „Geschichtedes Seminars" (Seite 285)
jetzteinfachals Sprachunterrichtbezeichnet. Als Anschauungsobjekte
benutzteman früher neben körperlichen Gegenständenhauptsächlich
die Wilke'schenBilder, heutediejenigenvon Winkelmann und von
Kehr-Pfeifer. Man geht heute bei der Behandlung davon aus,
daß die hochdeutsche Sprache dem von Hause aus plattdeutsch
redendenKindeeine fremdesei, und daß es daher vor allein erst in
dieserunterrichtsfähiggemachtwerdenmüsse. Zu diesemZweckewill
man die Dinge auf den Bildern zuerst benennen und dann ihre
Eigenschaftenund Tätigkeiten in einfachennacktenSätzen aussagen
lassen. Der einfachnackteSatz soll dann systematischzuerst durch
ein adjektivischesAttribut zum Subjekt, dann durch ein einfaches
Objekt u. f. f. erweitertwerden. Bei den später folgendenkleinen
Beschreibungenund Erzählungensollen die Formivörterberücksichtigt
und vor allem der richtigeGebrauchder Präpositionengeübt werden.
Daneben bildet die Abweichungdes HochdeutschenvomPlattdeutschen
einen, wenn nicht den Hauptgesichtspunkt,der aber in den An-
Weisungendes Neukloster'schenSeminars nach unsererMeinung nicht
die genügendeBerücksichtigungfand.

Im Gegensatz zu den Sprechübungen des Seminars will
Schlotterbeck den Anschauungsunterrichteinmal als Sinnenbildung
und dann in einem besonderen Lehrgange als Heimatskunde
betrieben wissen.*) Von der Konsequenzder preußischenRegulative,
daß, weil aller Unterricht anschaulichsein müsse, kein besonderer
Anschauungsunterrichtbrmtcheerteilt zu werden, blieb unsere Schule
glücklichverschont.

ä. Der Sprachunterricht im engeren Sinne zeigte seit
den 30er Jahren nach und neben einandereine dreifachverschiedene
Grundgestaltmit mannigfachenVariationen: 1) die formal gram-
matische, 2) die logisch grammatische und 3) die annalptisch
angelehnte. Der formal grammatische Sprachunterrichtwollte
den Schüler richtigschreibenlind sprechenlehren vorzugsweisedurch
die Beschäftigungmit der äußern Form der Sprache, durchRegeln
und Beispiele. Die Lehrbüchereines HauptvertretersdieserRichtung,
Heyse's, wurden vonAnfang an bis auf die neusteZeit in unfern
Schulen gebraucht.**)Am allseitigsten,geist-und sprachbildendsten

*) Schlotterbeck, Bildung der Sinne. Bei Hinstorff. IsiiO; Derselbe, Heimatskunde.
**) 1. Kleine theoretisch-praktische Sprachlehre, zuerst 1816 erschienen, später unter dem

Titel: Schulgrammatik. 2. Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der deutschen
Sprache für höhere und niedere Schulen, 1820 erschienen.
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hat Diesterweg dieseWeise durchBeschränkungder grammatischen
Regeln auf die praktischwichtigstenund durchhäufigeresHeranziehen
von lebensvollenSprachstückenfür den Unterricht fruchtbarqemacht.
Von ihm erschienfür die Hand des Schülers: „PraktischesÜbungs-
buchfür den Unterricht in der deutschenSprache . . . 1828", für
die Hand des Lehrers: Praktischer Lehrgang für den Unterricht
in der deutschenSprache . . . Erster Theil: Die Wortbildung,
Rechtschreibungund ersteAnleitungzur Satz- und Aufsatzbildung,mit
vielenpraktischenAufgabenzur Förderungder schriftlichenDarstellung
und des Denkensund der Sprache . . 1828. Zweiter Theil: Die
Wort- und Satzlehre . . 1830. (Dritter Theil: AnleitungzumVer-
stehender Lesestücke).Die Diesterweg'schen Bücherfanden in den
30er und 40er Jahren durchdas Seminar im LandeweiteVerbreitung.

Im allgemeinen auf demselbengrammatisierendenStandpunkte
stehen die Sprachbüchervon Kantor Krüger zu Proseken: „Unter-
redungen über die deutscheRechtschreibungund Sprache für Land-
schullehrer. . . Schwerin 1852" und „die Grundbegriffeder deutschen
Rechtschreibungund Sprache in Fragen und Antworten für Schüler
in Volksschulenund auf dem Lande . . . Schwerin 1853". Beide
Bücher enthalten eine große Menge Stoff, der nur Bedeutung für
das grammatischeSystem hat.

Nach und neben der formal grammatischengewann bald die
logisch grammatische MethodenachBecker, Wurst und Honcamp
Einfluß auf den Unterricht in den Stadtschulen. Man wollte nach
dieser Weise vor allen Dingen durch logisch grammatischeZergliede¬
rungen das Kind die Sprache verstehenlehren und betrachteteFormal-
bildung als den Hauptzweckdes Unterrichts. Aus dem richtigen
Sprachverständnis, so urteilte man, würden Sprachfertigkeit und
Sprachrichtigkeitals naturgemäßeFrüchte ohne weiteres sichergeben.

Die städtischeNormalschulordnung von 1831*) wies
empfehlendauf ein Werk von Beckerhin. Zu dessenRichtung zählt
im allgemeinen auch der erste Teil des Schulbuches für Bürger-
schulenvon Braasch, RektorderBürgerschulezu Schwerin, erschienen
im Jahre 1841 und 1843.

Zu den grammatischenund logischenÜbungen der beiden eben
genanntenRichtungenbrachteder analytische, angelehnte Sprach-
Unterricht nach Kellner und Otto einen „geordneten Umgang mit
der Sprache, die Anschauungrichtigerund schönerSpracherzeugnisse".
Kellner und Otto stellten das Lesebuch in den Mittelpunkt des
gesamten Sprachunterrichts. Die Musterstückedesselbensollten gut
gelesen, möglichstvielseitigbesprochen,von den Schülern aufgefaßt

*) Vgl. Kap 56,
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und mündlichundschriftlichwiedergegebenwerden.Die orthographischen
und grammatischenBelehrungen schließensich der Behandlungder
Musterstückean. In betreff der Grammatik gingen dann Bock
und Wackernagel den wesentlichenSchritt weiter, daß sie dieselbe
überhaupt aus der Volksschulehinauswiesenlind nur einigefür den
PraktischenGebrauch wichtigeRegeln dem Schüler gelegentlichmit-
teilen wollten. Bis zum äußerstenExtrem verfolgte Völter diese
Richtung, indem er, da aller UnterrichtzugleichSprachunterrichtsei,
diesenganz von dem Plane der Volksschulewollte gestrichenwissen.

In Mecklenburgsahen wir die analytischeMethode seit den
40er Jahren Anklangund Eingang finden und in den 50er Jahren
mehr und mehr die Oberhand gewinnen. Besonders zählte das
Seminar zu denAnhängernund VerbreiterndieserRichtung. Nach
demSchulblatte von 1857 stelltees sichschondamals hinsichtlichder
Grammatik auf den Standpunkt Wackernagelsund neigte später
immer mehr zu Völter hin, so daß die praktischenAnweisungenin
den letztenbeidenJahrzehnten von Regeln nur noch einige ortho-
graphischeanerkannten. In den letztenJahren scheintman vondiesem
Extrem zurückgekommenzu sein, indem zu Ostern 1891 bei der
Übungsschuledie Sprachhefte von Kahnmeyer und Schulze zur
Einführung gelangten.

In den städtischen Schulen hat man sichbei der Behandlung
des Lesebuchesim allgemeinenKellner und Otto angeschlossen.In
den 50er Jahren war man zumeistauch mit demangelehntenortho-
graphischenund grammatischenUnterrichteeinverstanden. So heißt
es in einer Dömitzer Schulordnung von 1855 für die beiden
obernKlassen:Lesen,6 Stunden, zugleichfür denSprachunterrichtam
Lesebuchzu benutzen.— Andere Schulmänner indessen erklärten
sichvon vorne herein gegen die PlanlosigkeitdieserUnterrichtsweise,
so der Bürger- und VolksschuldirektorSchmidt zu Schwerin und
der Rostocker Lehrerverein im Jahre 1858.")

Eine wesentlicheFörderungundstarkeStützebekamder selbständige
Sprachunterrichtin den Sprachbüchernvon K. Stolte, Lehrer zu
St arg ard. „PraktischerLehrgangfür denUnterrichtin der deutschen
Sprache. In 3 Stufen bearbeitet. . . Neubrandenburg."1860—63.
Engelin urteilte in Kehr's Geschichteder Methodik,I 398, über die
ersteGestalt des Buches: „Mit rechtvielenpraktischenÜbungen,aber
nicht stufenmäßiggenug." Der vielfach verbesserteund um eine
vierte Stufe vermehrtepraktischeLehrgang wird noch heute in den
meisten Stadtschulen gebraucht. Von demselbenVerfasser erschien
aucheine„KleinedeutscheSprachlehre"für einfachereSchulverhältnisse.

*) Schulblatt. 1860. S, 185,
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Sprachlehrbüchersind außer diesenherausgegebenvonSaubert-
Malchin: „Sprachbuch für die Mittelklasseder städtischenBürger-
schule"1866, Rektor Sellin-Gnoien: „Ein mal eins der deutschen
Sprachlehre für Volksschulen" 1866, Seminardirektor O. Held-
Lübtheen: Grammatik 1869, H. Stoldt-Gr. Roge: „Lehr und
Übungsbuch für den deutschenSprach-Unterricht in Volksschulen"
1875, Schultz-Plauerhagen: „DeutschesSprachbuch"und Fink-
Gehlsdorf: Sprachbuchnebst Stilübungen in 3 Kursen 1886. —

Orthographische Übungsbücher erschienen von Schlotterbeck-
Wismar und 1884 von K. Melz-Schwerin. Ein orthographisches
Wörterbuch wurde 1870 bearbeitet von einer Kommission des
pädagogischen Vereins zu Schwerin, später fortgeführt durch
das frühere KommissionsmitgliedPastor Reiz zu Klütz.

EinebesondereBeachtungverdienenan diesemOrte dieBestrebungen
Burgwardt's, wie er dieselben theoretischin seinen „Morgen-
stimmen eines naturgemäßenund volkstümlichenSprach- und Schul-
Unterrichts in niederdeutschen Schulen . . . Leipzig 1857" begründete

und praktischin seinen schon angeführten Lesebüchernund in den
„Grundlagen und Aufgaben zur Übung im Hochdeutschen."
3 Teile. 1858. zur Ausführung bringt. Burgwardt geht dabei von
der Thatsacheaus, daß nicht die hochdeutscheund erst recht nicht die
Schriftsprache,sonderndie niederdeutschedie Muttersprachedes mecklen-
burgischenVolksschülersist; aller Sprachunterricht müssehier darum
die niederdeutscheMundart zumAusgang und zur Grundlage nehmen.
„Weil es mir nicht allein ein vergebliches,sondern auch zugleichals
ein verderblichesBemühen erschien,die niederdeutscheJugend in dem
Gebrauch der ihr so fremden Formen der abstraktenSchriftsprache
einzwängenzu wollen; so ließ ich diesen modernen Sprachunterricht
ganz fallen. Die Aufgabe meines Sprachunterrichts wurde hinfort
die, meineSchüler in der kindlichenund volkstümlichenAnfchauungs-,
Denk und Redeweise ihrer eigentlichenMuttersprache zu belassen,
auf diesemGrunde sie in allen Dingen weiter zu entwickeln,und
nur dafür zu sorgen, diese ihre Anschauungs-, Denk- und Rede-
weise — so zu sagen ihre plattdeutschen Gedanken — ganz
einfach in hochdeutscheFormen zu übersetzen."^) An Grammatik
müssezehn mal mehr verlangt werden, als von den Stimmführern
der sogenanntenanalytischenMethodegefordertwürde. Andrerseits

*) Morgenstimmen. S. 103.
**) Mir der analytischen Methode und ihrem Begründer setzt Burgwardt sich in seinen Morgen-

stunden sckars auseinander. Kellner antwortet daraus im pädagogischen Jahres-

bericht. Bd. VIII. S.130—-43. Burgwardt beleuchtet diese Antwort und rechtfertigt seinen

Standpunkt in einer Broschüre: Der naturgemäße und instruktive Sprachunterricht

in der Volksschule gegenüber dem analytischen und der Herr Regierungsschulrat Kellner

als Berichterstatter und Kritiker. Wismar. 1863.
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sei mehr als die Hälfte dessen, was die bisherigen grammatischen
Lehrbücherenthielten, für dieJugend überflüssig,ja venvirrend. Den
Hauptinhalt der Sprachlehre für Niederdeutschebilde die Betrachtung
und Einübung der AbweichungenzwischenHoch- und Niederdeutsch.
Die „Grundlagen und Aufgaben" wollen eine praktischeAusführung
dieser Grundsätzebieten und zugleicheine Anweisung zum Gebrauch
des ersten Schul- und Bildungsbuchessein.

Im ganzen angesehen gehen die geist- und planvollen Arbeiten
Burgwardt's in der begeistertenVerfolgung ihrer Konsequenzenwohl
zu weit und werden dadurch einseitig; andrerseits dürften die Ab-
weichungenzwischenHoch und Plattdeutsch, sowohlfür den Sprach-
als auch besonders für den Anschauungsunterricht,mehr Beachtung
verdienen, als ihnen bisher in den Schulen zugewendetist.

„Die fünf Hauptstücke der schriftdeutschenSprachlehre, nebst
einem Verzeichnis zur Rechtschreibung. Den Volks-, Bürger- und
Fortbildungsschulen zur Lehre und Übung in der schriftdeutschen
Sprache dargeboten von Heinrich Burgwardt . . . 1877" haben
augenscheinlichdie vorhin besprochenenGrundsätzeaufgegeben.

Im Anschlußan Burgwardt nennen wir noch„Wigger, Dr. F.,
HochdeutscheGrammatik mit Rücksichtauf die plattdeutscheMundart".
Schwerin 1859.

e. Wenden wir uns schließlichzu dem Schlußglied in der Kette
des deutschenSprachunterrichts, den Stil- oder Aufsatz Übungen.
Die städtischeNormalschulordnung vom Schulrat Meyer
bezeichneteals Zweckdes gesamten deutschenUnterrichts: Das Kind
soll lernen, seine Gedanken und Gefühle auf verständlicheWeise
mündlichund schriftlichauszudrücken. Damit war zugleichdas Ziel
für dieStilübungen gegeben. VorbereitendsollteschonderAnschauungs-
Unterricht wirken, aus dem einzelne einfache Sätze im zweiten Schul-
jähre aufgeschriebenwurden; nebenher gingen Abschriften aus dem
Lesebuche. Von der Mittelstufe an ließ man Beschreibungen,
Erzählungen, Briefe, Geschäftsaufsätzeund Abhandlungen mit sich
steigernderSchwierigkeitnachbildenund anfertigen, ähnlich wie heute.

Eine Umgestaltungdieser Weise wurde von den Analytikern
ins Werk gesetzt. Tie wolltenalle, oder dochmöglichstvieleschriftliche
Übungen dem Lesebucheanschließenund die Musterstückenach dem
Buche, oder aus dem Kopfe abschreiben,umformen und überhaupt
vielseitig bearbeiten lassen. All zu weit und zu lange wird diese
Richtung kaum bei uns verbreitet gewesensein.

BesondereBücher mit Anweisungenund Stoffen für dieAufsatz-
ÜbungenerschienenunseresWissensin Mecklenburgvier. 1) „Aufsatz-
Übungenin der öffentlichenund Privatschule auf dem Lande. Nebst
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einer Zugabe für Landlehrer." Von Kantor Krüger in Proseken.
1857. Die Zugabe enthält einen Briefsteller für Lehrer. Über die
Landschule seiner Zeit schrieb Krüger Seite 2: „Ich kenne eine
ziemlichgroße Zahl derselben,theils aus eigener Anschauung, theils
aus wahrhafter Mitteilung anderer, und das Resultat über diesen
Gegenstand ist: in zwei Drittel derselben werden keine schriftlichen
Arbeiten gemacht,in dem andern Drittel befassensich allerdings die
Lehrer damit, aber oft auf eine verkehrte und den Fähigkeitender
Kinder nicht entsprechendenWeise." — 2) „Aufsatzübungenfür die
Mittelklassender Bürger- und Oberklassender Volksschule. Zunächst
eine Fortsetzung der Sprach- und Aufsatzübungenin Burgwardts
erstem Schul- und Bildungsbuche. Zum Gebrauch für Schüler
bearbeitetvon C. Schlotterbeck." 1857. 3) „Systematischgeordnete
Stilübungen für Schulen, ein Ergänzungsbuch zu dem praktischen
LehrgangedesselbenVerfassersin dreiTheilenbearbeitetvonK.Stolte."
1862. 4) Einfaches Material für Aufsatzübungenin Volksschulen
von Haase-Güstrow. 1889.

3) Der Rechenunterricht war durch Pestalozzi aus eine
neue Grundlage, die Anschauung,gestelltund von dieser aus grund-
sätzlichneu gestaltet worden. Während man das Rechnen früher
allenfalls als eine nützlicheKunst betrachtete, schätzteman es fortan
als eins der ersten und vorzüglichstenBildungsmittel. Es sollten
deswegenalle Schüler und zwar von der untersten Stufe an dieser
Geistesgymnastikteilhaftig werden. Die ursprünglicheÜbertreibung
des formalen und des Kopfrechnensund die Vernachlässigungdes
praktischenund des Zifferrechnens waren zum größten Teile aus-
geglichen,als die neuen Bestrebungen allgemein bei uns in den
30er Jahren Bodengewannen. DieVermittlerwaren besondersScholz,
Krancke und Diesterweg. Am meisten waren die Diesterweg-
Heuser'schen Bücher verbreitet und wurden an einzelnenSchulen
bis in die 60er Jahre hinein gebraucht. Ein Mangel an ihnen war
für Mecklenburg die ausländische Maß-, Münz- und Gewichts-
bezeichnung.

Das „Rechenbuchfür den ersten Unterricht. In fünf Stufen
geordnet," von FriedrichBraasch-Schwerin 1839*) und das „Lehr¬
buchder Rechenkunstfür alle Geschäftszweigenachden bestenMethoden
für Schule und Selbstunterrichtfaßlich dargestelltvon O. F. Jonas,
Buchhalter und Lehrer der Handelswissenschaften"(zu Schwerin)
1840*) konnten den vorgenannten gegenüber in methodischer
Beziehung nicht in Betracht kommen und scheinen über Schwerin
hinaus auch wenig oder gar nicht verbreitet gewesenzu sein.

*) Univers.-Bibliothek.
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Mehr Beachtung und Verbreitung fand berechtigterWeise ein
„PraktischesRechenbuchnach den Mecklenburg-SchwerinschenMünz-,
Maß- und Gewichtsverhältnifsenvon I. A. F. Soltau, Schreib-
und Rechenlehreran der großenStadtschule zu Wismar." 1. Theil
1835, 2. Theil 1837, 3. Theil (Wechsel- und Warenrechnung)
1840.*) 1858 erschieneine neueBearbeitung der erstenbeidenTeile
von Moltmann-Schwerin.

Eine Autorität in der Methode des Rechenunterrichtswar der
Seminarlehrer, späterer Direktor Z ehl icke, der im Meckl. Schul-
blatte, Jahrgang 1834 und 1836, eine 150 Seiten lange gediegene
Arbeit über die Methode des Rechenunterrichtsveröffentlichte,welcher
Arbeit auchDiesterwegseinenvollenBeifall zollte."*) Eine besondere
Bearbeitung der praktischenAnweisungen Zehlicke's im Seminar
erschienim Jahre 1847 als MethodischesHandbuchfür den elementaren
Unterricht im Rechnen."^)

Infolge einer Aufforderung und unter beständigerBeratung
von Zehlicke gab der Lehrer Werner-Waren in den Iahren
1839—42 ein dreiteiliges Rechenbuchheraus, das sich allgemeiner
Anerkennung erfreute, 1857 schon für die einzelnenTeile eine 19.,
10. und 2. Auflage aufweisen konnte und bis in die 70er Jahre
hinein gebrauchtworden ist.

Zunächst neben, später nach den Werneuchen Büchern wurden
am meistengebraucht: 1) „PraktischesRechenbuch. . . von Wilhelm
Adolf Quitzow, Lehrer an der Realschulezu Güstrow" in 4 Teilen,
zuerst erschienenim Jahre 1853; 2) „Neues meckl.Rechenbuch.
Aufgaben für das praktischeRechnen von B. Schlotterbeck,"
13 Hefte, seit 1865, eine Ausgabe in 3 Heften für einfacheSchul-
Verhältnisse seit 1879 (drei Rechentabellen mit Auflösungen von dem-
selbenVerfasser); 3) „Aufgabenfür denRechenunterrichtvonH. Pann
und Chr. Lorenz in Güstrow." 1881.

Rechenbüchererschienenaußerdem von Fink-Gehlsdorf 1852,
F. Wagner-Parchim 1862, Styppmann- und Mohrmann-
Rostock 1868, C. Hirsch-Lüdersdorf 1871 und Kohagen-
Mirow 1877. Im Erscheinenbegriffen sind jetztzweiRechenwerke,
eins von einer KommissionSchweriner Lehrer und einemLandlehrer
und einanderesvondenÜbungsschullehrernzuN eu kl oster. Besondere
Bücher für das Kopfrechnenwurden herausgegebenvon Quitzow,
Schlotterbeck und Wagner-Herrnburg.

4. Der Unterricht in der Geometrie wirdseitden30erJahren
in den ersten städtischenKnabenschulklassenallgemeinbetrieben, in der

*) Univers.-Bibliothek.
**) Wochenblatt für Lehrer und Schulfreunde. 1848. S. M

***) Reg.-Bibliothek.
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Seminarübungsschulewar er bisher nicht vorhanden. Durch Pesta-
lozzi hatte der geometrische,wie der Rechenunterricht,eine sichere
Begründung aus die Anschauung,aber auch gleichfallseine einseitige
Richtung auf das Formale bekommen. An dem Ausgleicheund
der richtigenmethodischenAusgestaltung haben namentlichHarnisch
und Diesterweg mitgewirkt. Im Seminar wurde zuförderst der
182-2 von Diesterweg erschienene„Leitfaden für deu ersten Unter-
richt in der Form-, Größen- und räumlichen Verbindungslehre"
gebraucht, jetzt benutzt man für die wissenschaftlicheGeometrie
Kambly und Glintzer, für die praktischeStubba.

In den städtischenKnabenschulenwurde und wird der Stoff
den Schülern durchweg diktiert. Die Rücksichtaus das praktische
Leben sollte und soll dabei für die Stoffauswahl und Behandlung
maßgebend sein. Trotzdem aber klagte das Schnlblatt von 1869
(Seite 74), daß bei der wissenschaftlichen,unfruchtbarenMethode die
auf diesenLehrgegenstandverwendeteZeit so gut wie verloren sei.
Manche Schulbehörden hätten darum die Geometrie schon wieder
fallen lassen.— Heute treibt man in der zweiten Klasse zumeist
geometrischesZeichnen und Konstruieren, in der ersten mehr plan-
mäßige Planimetrie. Bei den zumeistjungen theologischenRektoren,
die ihre diesbezüglicheVorbildung ausschließlichaus dem Gymnasiuni
erhielten, wird auch heute noch die Wissenschaftdurchwegzu ihrem
vollen Rechte kommen.

4) Der Unterricht in den Realien sollte nach der Meyer-
scheuSchulordnungvorbereitetwerdendurchdenAnschauungsunterricht,
so daß das Kind zuerst in den kleinerenKreisen der Schule, des
Hauses, des Dorfes, der Stadt heimischwerde. Später sollte die
Weltkunde in Geographie, Geschichte,Naturgeschichteund Naturlehre
sich auflösen unter beständiger Beachtung des Grundsatzes: Non
multa, sed multum und mit Beherzigungder religiösenBeziehungen
dieserUnterrichtsfächer.

In der Landschule beschränktesichder Realunterricht auf die
Behandlung des Meyer'schen, später des Dankert'schen Lesebuches.
Mit der Einführung des rein belletristischenzweitenLesebuchesvon
1S73 fiel dieseGrundlage größtenteils fort, so daß heute für die
allermeistenLandschuleneine offizielleAnordnung oder Empfehlung
von gelegentlichemoder systematischemUnterrichtein der Geschichte
und Naturkunde nicht vorhanden ist. Infolgedessen finden diese
Gegenständeallgemeinnur dürftige oder keineBerücksichtigung.Für
die Geographie wurden 1872 durch das Unterrichtsministerium,
wo die Verhältnissees gestatten, für den Winter zwei und für den
Sommer eine Stunde vorgeschrieben.

24
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In den Stadtschulen hat man früher die Weltkunde gleich
falls im Anschluß an das Lesebuchbefjanbelt. So bezeichneteine
Malchiner Schulordnung von 1851 als Schulziel: „Eine gründliche
Verarbeitungdes Stoffes, welchendas Lesebuchfür die oberenKlassen
enthält." Es wird dabei auch damals noch durchweg so getrieben
sein, daß die Stücke von den Schülern gelesenund vom Lehrer mit
oderohneHeranziehungvonVeranschaulichungsmittelnerläutert wurden.
In den letzten3 Jahrzehnten trat an Stelle des Lesebuchesimmer
mehr der freie, lebendige, von der AnschauungausgehendeVortrag
des Lehrers. Erst dadurchkonnteder Stoff zu seiner vollenWirkung
gelangen- Zur Stütze des Gedächnissesdiktierte man den Kindern
einen knappenText, oder legte auch wohl besondereLeitfäden zu
Grunde.

a. In der Geographie hatten Rousseau, Pestalozzi und
namentlich Ritter die alte Methode mit ihrer wissenschaftlichen,
abstrakten Behandlung hauptsächlichder politischenGeographie ge-
brachen und an deren Stelle die AnschauungdurchGrundlegung der
Heimatskunde, die Betonung des Physischen und des ursächlichen
Zusammenhangs der geographischenMomente, sowie die Förderung
der Selbsttätigkeit des Schülers gesetzt- Es konnten diese Fort¬
schritte für die Volksschule aber erst nach und nach ausgenutzt
werden.

Die „Katechese über die Anfangsgründe in der Geographie
von Friedrich Franz Ebeling, Vorsteher einer Erziehungsanstalt",
Schwerin 1832, steht noch ganz auf dem alten Standpunkte.

Von den 40er Jahren her sind die Lehrbücher von Daniel
und Seidlitz und später auch die von Pütz und Stahlberg in
Mecklenburg am meisten gebraucht worden, die beiden ersten und
das letztebis auf die Gegenwart.

Von mecklenburgischenLehrern verfaßten geographischeLeitfäden:
Werner-Schwerin 1863, Timm-Suckow (später Neukloster;im
Verlage des Pestalozzi-Vereins), Stolte-Stargardt (4 Teile
verbundenmit natur- und weltgeschichtlichenBelehrungen)und Frahm-
Parchim. Der letztereversuchtemit Geschickdie vergleichendeWeise
Ritter's und Guthe's für die Volksschulefruchtbarzu machen in seiner
„Praktischen Behandlung der Geographie für Volks- und Bürger¬
schulen." Für die Hand des Schülers liegt eineSchulgeographiein
3 Ausgaben von demselbenVerfasser vor. Die Geographie von
Mecklenburg wurde für Schulzweckebearbeitet von Lindemann
Schwerin 1857, Grewe-Parchim: „Bilder aus der HeimatS
künde" 1873, L. Steuer-Schwerin 1877, Raettig-Wismar:
„Mecklenburg in geschichtlicherund geographischerBeziehung" und
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Haase-Güstrow und Kreutzer-Zeh lendors: „Heimats- und
Vaterlandskundefür die Hand mecklenburgischerSchüler bearbeitet."

Auf den Schulwandkarten herrschtefrüher, wie in den
geographischenLehrbüchern,das politischeMoment vor bis E. v. Sridow
seit 1838 durch das Zugrundelegen des Physischeneine neue Bahn
zeigte, l'lber Mecklenburg gebrauchte man in der älteren Zeit die
„Karte der GroßherzogtlnunerMecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-
Strelitz von C. v. Restorff, Hauptmann a. D." Revidiert iin
Jahre 1858. Hildebrandt-Schwerin. „Kleine Schulkarte der Groß-
herzogthümerMecklenburgs" von demselben Bearbeiter. Die viel
gebrauchteHolle'sche Karte von Mecklenburgexistiertseit 1851. —
In den ersten 50er Jahren hatte der Lehrer Engelbrecht zu
Wismar eine neue Karte von Mecklenburggezeichnetund sie dem
OberschulrateSchröder, dem Ministerialsekretär Paschen und dem
Seminardirektor Werner zur Begutachtung vorgelegt. Das Schul-
blatt von 1853 bringt von allen dreien die volle Anerkennungder
großen Vorzüge dieser Karte. Dem Zeichneraber soll die Antwort
gewordensein, daß die mecklenburgischeVolksschulefür ein solches
Lehrmittel keineVerwendung habe/) 1879 erschieneine Wandkarte
über Mecklenburgvon Bösch-Parchim, die mit Recht immer mehr
die älteren verdrängt.

I>.In der Geschichte sagte man sich,wie in der Geographie,
nach der allgemeinenReform immer mehr von dem systematischen,
abstrakten,vorwiegendpolitischenStoffe los, machtedievaterländische
Geschichtezum Ausgangspunkteund behandeltedas Ganze immer
anschaulicher,auf der Unterstufein sogenanntenCharakterbildern.
Zu dein Stoffe der mecklenburgischenund deutschenGeschichteim
Mever'schenLesebuchebrachte das Dankert'scheeinen Hauptabschnitt
über allgemeineund mecklenburgischeKirchengeschichte hinzu. In
der neuerenZeit ist die mecklenburgischeGeschichtebedeutendwieder
zurückgetreten;im Seminar wird sie seit einemJahrzehnt überhaupt
nichtmehr gelehrt.

Es haben geschichtlicheLehrbücher für die Schule bearbeitet:
Rektor Dehn-Rehna: „MecklenburgischeGeschichtefür Schulen" ?e.
in den 40er Jahren. Stalte-Stargardt: „Geschichtsauszügever-
blindenmit geographischenBelehrungen"drei Stufen 1875. Frahm-
Parchim: „Leitfadenfür den Geschichtsunterrichtin mecklenburgischen
Schulen." 1776. Haase-Güstrow: „LeichtfaßlicheGeschichtedes
deutschenVaterlandes für Bürger- und Volksschüler."1891.

c. Die Naturkunde als das jüngste der Realfächer ist ganz
besondersvon unserermecklenburgischenVolksschuleam spätestenund

*) Schulzeitung 1879. S. 133.
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am spärlichstenberücksichtigtworden, obgleichsie sowohlan formalem
Bildungsgehalte sowie auch an praktischemWerte gerade für unsere
Zeit der Geographie und der Geschichtewenigstens ebenbürtig sein
dürste. Im Seminar zu Ludwigslust ward in den 30er Jahren
außer zwei Semestern Naturlehre zuerst bloß ein Halbjahr Botanik
getrieben, später kamje eins für Zoologie und Mineralogie hinzu.
In den 30er Jahren fielen die beiden letztenwieder fort. In Neu-
kloster wird Naturgeschichtenur im Präparandum gelehrt,praktische
Anweisungenund Chemie fehlen ganz, und in keinemEramen ist
Naturkunde Prüfungsgegenstand. Das muß natürlich seine Folgen
für die Schulen Mecklenburgshaben.

Den Phnsikunterricht in der ersten Klasseder Bürgerschule
erteilen vielfach auf dem Gymnasium vorgebildete Theologen.
Chemie wird in den meistenSchulen fehlen.

Für die Naturbeschreibung war besonders Lüben der
Vermittler der Pestalozzi'schenIdee der Anschaulichkeitdes Unter-
richts zur Entwicklung der Selbstthätigkeit des Schülers. Durch
seineAnweisungzum Unterricht in der Naturgeschichte(1832 und 36)
und seine Leitfäden (1837 und 42) gab er der alten Lesemethode
den Todesstoß. Ausgangspunkte waren ihm die Naturkörper der
Heimat, oberstes Ziel sollte das durch stufenmäßige Abstraktion
gewonnene natürlicheSystem sein. In der Neuzeit ist man über
Lüben hinausgegangenund will mehr Naturgeschichte, als Natur-
beschreibung,mehr die Gesetze des Seins und Werdens und die
Einwirkung der Einzelwesen auf einander, als das System zum
Gegenstandedes Unterrichtes machen.— Was Lüben für die Natur-
geschichtewar, wurde Krüger (in den .',0er Jahren) durch seine
Lehrbücherfür die Naturlehre.

In Mecklenburg gab 1858 I. F. Langmann-Schwerin
einen Bestimmungsschlüsselüber die einheimischenPflanzen heraus.
Verfasser empfiehltsein Buch auch der Jugend, und dasselbeist in
einer Reihe von Stadtschulen gebrauchtworden. Heute dürfte es
sich dort kaum nochirgendwofinden; denn das Bestimmender Natur
gegenstände nach einem komplizierten, künstlichenSysteme kann
unmöglichAufgabe der Volksschulefein. — 1884 erschienein Lei!
faden in der Mineralogie, Botanik, Anthropologieund Zoologie in
4 Kursen von Lübstorf und Peters-Parchiin.

Von den technischen Fertigkeiten ist schon das Schreioen
im Anschlußan den Sprachunterricht besprochen.Betrachtenwir jetzt

5) Das Zeichnen. Die Forderung Pestalozzis, daß auch
durchdas Zeichnendiefreie, felbftthätige,schaffendeKraft des Schülers
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sollte entwickeltwerden, war durch Ramsauer, „Zeichnungslehre"
1821, und Peter Schmid, „Anleitung zur Zeichenkunst"
1809 und das „Naturzeichnen" 1828—33, nach zwei verschiedenen
Richtungen hin praktischausgestaltet. Ramsauer wollte durch das
Zeichnen von graben und krummenLinien das Darstellungsgeschick
der Hand, durch das Schätzenund Teilen von Linien und Winkeln
das Augenmaß und durch die Verbindung der Linien zu allerlei
Formen der Kunst und der Natur den Formsinn und Geschmackdes
Schülers üben und bilden. Im Gegensatz zu dieser Weise kennt

P. Schnitt» nur ein Modellzeichnenmit Verwerfung alles Zeichnens
nach Vorlagen. „Ter Schüler stellt jede einzelneAufgabe nach den
beigegebenenKupfern vor sich auf und schreitet sodann zu ihrer
Lösung, welchePunkt für Punkt vorgeschriebenist. Der Lehrer geht
blos umher und macht auf Fehler aufmerksam."^) Einen Ausgleich
der durch Ramsauer und P. Schmid gekennzeichnetenRichtungen
bewerkstelligteDr. Friedrich Otto, indem er sowohl das Zeichneu
nach Vorlagen als auch das Modellzeichnenin seiner„Pädagogischen
Zeichenlehre"(1837) zu einem gründlichen,strengen und umsichtigen
Lehrgangeverarbeitete. Leider ist seine Methode im ganzen ivenig
zur Geltung gekommen,und: Hie Vorlage! Hie Modell! erschollder
Ruf, bis in den 70er Jahren besondersdurchStuhlmann auchfür
die Schulen unseres Landes das Zeichnen einen neuen einheitlichen
Aufschwungnahm.

Die städtischeNormalschulordnungvon 1832 bezeichneteals
Minimum der Leistungensauberes Zirkelzeichnen von Rissen und
Gerätschaften. VerschiedeneStadtschulordnungenaus den 30er und
40er Jahren empfahlendirekt die Methode von P. Schmid. In den
50er Jahren spürt man deutlichden EinslußOtto's. Das Seminar
zeichnetezuerst nach P. Schmid und gebrauchtespäter daneben auch
die Vorlagen von Ramsauer. In Neuklosterwurde im erstenJahr-
zehnt überhaupt nicht gezeichnet. Der Zeichenunterrichtin den
Stadtschulen, der ohne dies schonauf einer nicht zu hohen Stufe
stand und in der Reaktionszeit teils ganz eingegangen war, mußte
dadurchnochweiter hinabgedrücktwerden. Es wird im ganzen das
Urteil Lübens auch für unser engeres Vaterland bis in die
70er Jahre seineRichtigkeithaben: „Das gewöhnlicheVerfahren der
Zeichenlehrerbestehtdarin, die Vorlageblätter schweigendauszuteilen,
die Körpergruppen zum Naturzeichnenaufzustellen, nachzusehen,ob
jeder Schüler still vor sichhin arbeitet und augenfälligeFehler ver-
meidet, und, wo solcheetwa vorkommen,selbst zu verbessern. Das
ist der gewöhnlicheZeichenschlendrian,wie er sichseit Anfang dieses

"j Kehr, Geich, der Methodik. I?. 172.
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Jahrhunderts fortgezogenhat bis auf die heutigenTage, der trotz
aller Bekämpfungaus unseren Schulen immer noch nicht weichen
will."") — Speziell in den beidenSeminarklassenzu Neuklosterließ
der Zeichenunterrichtauch bis heute noch vieles zu wünschenübrig.
Für unsere Landschule ist auch in den 70er Jahren bei der
allgemeinenBegeisterungfür oen Zeichenunterrichtnichts abgefallen.

6) Der Gesangunterricht war, wie das Zeichnen, zunächst
in zwei verschiedeneRichtungen gedrängt. Pfeifer und Nägeli,
Gesangbildungslehre(1810), erstrebtenin ersterLinie durchrhythmische,
melodischeund dynamischeÜbungen im Sinne Pestalozzi's Bildung
der Kraft. Das Singen von Liedern konnte daneben nur spät und
ungenügendzur Geltung kommen. Durch Natorp, Anleitung zum
Unterweisenim Singen (1813), wurden die Elementarübungenmehr
stufenmäßiggeordnet und für die Noten die Ziffern empfohlen.

Neben diesem systematisch,formal gerichteten Gesangunterricht
betrieb man in vielen, wahrscheinlichin den meistenSchulen das
Singen von Liedern ausschließlichnach demGehöre ohneVermittlung
von Tonzeichen; zu Treff- und Taktübungen hatte man angeblich
keineZeit.

Eine Vermittlung beiderRichtungen bahnte in den 40er Jahren
Ernst H e n t sche l in den Lüben'schen Jahresberichten und dem
Diesterweg'schenWegweiser an. In Schütze's „Lehrgang für den
Gesangsunterrichtin Volksschulen"(1843) fanden die Hentschel'schen
Forderungen ihre Verwirklichung. Ein geordneterLiederkursusward
in demselbenzur Hauptsache erhoben, neben dem auf jeder Stufe
rhythmische,dynamischeund melodischeÜbungenherliefen. In späterer
Zeit wollteman die technischenÜbungenmit demLiederkursusmöglichst
einheitlichverbinden.

Mit diesenGrundzügen ist zugleichdie Entwicklungdes Gesang-
Unterrichts in den vaterländischen Schulen im allgemeinen charakterisiert.
Die Grundzüge zur Schulordnung:c. bezeichnetenfür die Volksschule
das Singen nach dem Gehöre als Hauptsache. Verschiedeneeinzelne
Schulordnungen schrieben als Ziel vor: Ausbildung des Gehörs,
der Stimme und der Aussprache,Kenntnis der Noten, Übung im
Singen der Tonleiter, kleine leichtereTreff- und Taktübungen, ein-
stimmigeLiederund Choräle, für die obereSingabteilung auch einige
leichtereGesänge und Lieder zweistimmig.— In den 30er und
40er Jahren gebrauchteman beim Gesangsunterrichtallgemein das
Bade'sche Monochord und das dazu gehörigeChoralbuch mit
Ziffernschrift. Nach dieser Zeit traten an deren Stelle die Geige
und die Notenschrift.

*) Jahresbericht. 1*47. S, 'J47.
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Sehr spröde verhielt sich die Reaktionszeit gegen den

Gesangunterricht, wie gegen die Kunst überhaupt. Als ein

allgemeinesBildungs- und Beförderungsmittel zur Sittlichkeit wollte

man den Gesang als solchenvielfach nicht anerkennen und deshalb

nur die religiösen Lieder in der Schule duldend) Die Schule

scheintindessenauf dieseMeinung nur wenig gehört zu haben, oder

doch bald über dieselbe zur Tagesordnung übergegangen zu sein.

Hauptsächlichdurch den Unterricht im Seminar ist es mitbedingt,

daß in den letzten Jahrzehnten auch in vielen Stadtschulen die

technischenÜbungen ganz fehlen, oder dochnicht genügendBeachtung

finden.
Liedersammlungen wurden in Mecklenburg herausgegeben

von Beyer, Conradi und Werner-Schwerin: „Jugendklänge"

1856; vomSeminarlehrer- Collegium zuLudwigslust: 56 Volks-

lieber; von Grewe, Töwe und Wagner-Parchim: „Liederborn"

1868; „Neue Jugendklänge" und „Revidierte Jugendklänge"

im Verlage des Pestalozzi Vereins: „Singübungen und Lieder

in Ziffern dargestellt" von Meyer-Lübtheen.

7) Das Turnen**) kam erst in den ersten 60er Jahren für

oie größern Knaben der Stadtschulen allgemeiner zur Einführung.

Von Schwerin aus erfuhr die Turnsache allerdings schonviel früher

reiche Anregung durch den Turnlehrer Laufer, der 1844 von

Dresden, der hohen Schule des Turnens, kommend,dem engeren

Vaterlande die bessereMethode für dieLeibesübungenüberbrachte:aber

schonehe die junge Pflanze viel weiter wurzeln konnte,kam dieZeit

der großen Aufregung und hinterher die der großen Erschlaffung.

Im Seminar zu Ludwigslustturnte jedeKlassebis 1846 wöchentlich

2, später 4 Stunden. In Neukloster ward der Turnunterricht 1865

eingeführtund 1875 nach den neusten Grundsätzenund Forderungen

fortgebildetund ausgestattet. Für das Land wurden die sogenannten

zweiten Lehrer bei einer Gehaltsaufbesserung 1877 verpflichtet,

nötigenfalls auch dafür den Turnunterricht zu erteilen. 1879 richtete

man in 16 DorfschaftenVersuchsstationenfür das Turnen ein; hin-

sichtlicheiner weiterenVerbreitung sinduns nur aus demJahre 1890

einige Beispielebekannt geworden.
Im Jahre 1886 wurde in Schwerin ein mecklenburgischer

Turnlehrerverein begründet, der sich die Verbreitung und Ver-

besserungdes Turnbetriebes in den mecklenburgischenVolks- und

höhern Schulen zum Zwecksetzte.

*) Vgl. Zur Orientierung . . a, a. O. S. 199 fi.

**) Über das Turnen in den höhern Schulen und der Stadtschule zu Malchin vgl. „Timm.

Turnen mit besonderer Beziehung auf Mecklenburg/ 184*
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8) Der Jndustrieunterricht für Mädchen gewann nach und
nach immer mehr Verbreitung. 1850 betrug die Zahl der Industrie-
schulen im Domaninm nach dem Staatskalender 125, 1859: 158,
1870: 300, 1880: 467 und 1890: 538. Der Jndustrieunterricht
fehlte also nur noch an 70—80 Schulen. In der Ritterscbaslfindet
er sichnur in wenig Dörfern.

Unterrichtsgegenständesollen nach der revidierten Verordnung
von 1869 sein: Stricken, Nähen, Stopfen, Flicken, Garnzeichnen,
Zuschneidenvon Hemden und weiblichenKleidungsstücken,Spinnen,
Haspeln, Winden und Spulen. Die letztgenannten Gegenstände
dürften wohl wenig oder gar nicht mehr getrieben werden. Ähnlich
steht es mit dem von der Verordnung bedingungsweisezugelassenen
Netzemachen,Stroh- und Korbflechten,während das Waschen und
Plätten wieder an manchen Orten Berücksichtigungfindet. Der
Unterricht wird in vielen Industrieschulen wohl noch als Einzel-
Unterrichtbetrieben. Ein 1879 zu Rostockbegründeter Industrie-
schulverein strebt die Verbreitung der Schallenfeld'schen
Methode an.

Den Jndustrieschulunterrichtfür Knaben hat die Verordnung
von 1869 gegenüber der von 1837 ganz fallen lassen. Die bis
dahin in MecklenburggemachtenErfahrungen mußten davon absehen
lassen. Den letztenVersuchmachteman mit dem sogenanntenHand-
fertigkeitSunterricht von staatlicherSeite am Seminar zu Neu-
kloster. In 18 Stunden wöchentlichsollten dort die Zöglinge nach
1862 zur Land- und Gartenwirtschaft, zur Baum- und Bienenzucht
und zur Anfertigung allerlei landwirtschaftlicherGeräte praktisch
angeleitet werden. Man wollte damit den zukünftigenLandschul-
lehrer für seine Stellung vorbereiten und zugleich den Gewerbefleiß
des Landes anregen.*) 1868 beschränkteman die Haus- und land-
wirtschaftlichenArbeiten auf wöchentlich12 und 1872 auf 8 Stunden.
Die Bienenzucht(zweischondarin geübteSeminaristen, die sogenannten
Imker besorgensie), die Anfertigung von Geräten (1—6 Zöglinge,
sogenanntenSchuppenarbeitersindzeitweiligmit demAusbessernundEr-
gänzen derselben beschäftigt)und die Ackerwirtschaftmit Ausnahme
der Heuwerbungkommenfür die Zöglinge im allgemeinennicht mehr
in betracht. Die verbliebenen Arbeiten bestehen hauptsächlichim
Holzkleinmachen,Rigolen, Graben, Hacken,Harken und Gate». Der
größte Teil dieser Zeit sollte nach unserer Meinung für künftige
Lehrer anders ausgenütztwerden.**)

*) Das landesh. Schullehrer-Seminar, a. a. £. S. 217 u. 218.
**) Näheres s. Schulzeitung. 1891. Nr. 8.
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Kapitel 66.
Ter Landeslehrer verein und sein Organ

die Mecklenburgische Schulzeitung.
Die 50er und die größereHälfte der 60er Jahre waren den

freien Vereinigungender Lehrer aus früher besprochenenGründen
nicht günstig. Es scheinensichin dieserZeit nur einzelnekleinere
Verbindungenerhalten oder neu gebildetzu haben. Im Schulblatte
finden sichBerichte1851 aus den VereinenBützow-Neuendorf,")
Neustadt, Parkentin^) und Wittenburg, 1852 ebensoaus
Rostock und Malchin/ *) Zu denältestenVereinengehört auchder
Proseken-Wismar'sche.-j-) Im Jahre 185-1 begründetePastor
Plaß die von Pastoren und Lehrern viel besuchten,anregenden
Serrahner Konferenzen.

Eine aus der Gemeinsamkeitder Kollegen herausgewachsene,
segensreicheFrucht jener Zeit ist der Lebensversicherungsverein
für mecklenburgischeLehrer. Beabsichtigtwar zunächsteine Sterbe-
kasse,welcherPlan indesunter der verständigenLeitungdes Seminar-
lehrers Wulff baldzu demeinerLebensversicherungfortgebildetward.

Bei dem Zusammentreten des Vereins zu Neujahr 1860 konnten sogleich
gegen 440 Ausnahmescheine über eine Versicherungssumme von ungefähr
64 000 Rthlr, ausgefertigt werden. Nach einem 10 jährigen Bestände, Michaelis
1860, betrug die Versicherungssumme für 861 Versicherungen 136 350 Rthlr,,
1879 für HSV Versicherungen 833 100 Mark und 1889 für 1576 Versicherungen
1874 400 Mark.

Im Mai d. I. 1868 ward ein Kuhversicherungsverein für
mecklenburgischeLehrer begründet unter der Führung von Müschen-Belitz,
Nach 10 jährigem Bestände betrug die Versicherungssumme für 267 Kühe
42 466 Mark, nach abermals 10 Jahren für 293 Haupt 54 388 Mark,

Eine neue Bewegung kam in die Strebungen der Lehrerwelt
durch die allgemein besserenZeit- und Schulverhältnisseder letzten
60er Jahre. Die günstigerenLebensbedingungenzeitigte» an dem
nunmehr Jahrhunderte alten Fruchtbaum Volksschuleeinen neuen
Jrieb mit neuen Ästen und Zweigen, Blüten imd Früchten, den
Land es-Lehrer-Verein mit seinen Ortsvereinen, seinen Haupt-,
Neben-und Ortsversammlungen,seinemVereinsorgauund dem aus
demHauptvereinherausgewachsenenPestalozzi-undFeuerversicherungs-
verein, denensichin jüngsterZeit eineSterbekassefür mecklenburgische
Lehrer anreihte.

*) Derselbe feierte im Herbste 1891 sein öüjähriges Jubiläum.
' *) Als Leseverein 184-4," als Lehrerverein 1846 begründet.

***) Neu gegründet.
t) Gegründet im Jahre 1847. Vgl. Schulblatt 1887.
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Die unmittelbareAnregung zur Bildung eines Landes-Lehrer-
Vereins ist im Jahre 1868 von einigenLehrern aus Rostock und
Umgegendausgegangen,auf deren Aufruf sichzum 30. September
mehr als 200 Lehrer in Bützoiv versammelten.Geleitet wurde die
Versammlungvoneinemder Einberufer,Stypp mann-Rostock. Die
Verhandlungenbeschäftigtensich hauptsächlichmit der Beratung der
Statuten. Gleich bei dem ersten Paragraphen traten scharfe
Meinungsverschiedenheitenzu Tage: „Zweckdes Vereins: a. Hebung
undFörderung des vaterländischenVolksschulwesens,sowieder Volks¬
bildungüberhaupt, insoweitdem Lehrerstandedazu Gelegenheitund
Mittel an die Hand gegebensind, ivie d. Förderung einer achtungs-
werten Bildungsstufe des Lehrerstandes." Eine große Zahl der
Teilnehmer wollte vor dem Worte „Volksschulwesen"die nähere
Bestimmung„christliches"eingeschaltetwissen,während die Mehrzahl
diesenZusatz,weil er selbstverständlichsei, für überflüssigerachtete.—
Durch einen auf Antrag des Rektors Burgwardt-Wismar ange¬
nommenenZusatzzu § 9: „Nichtlehrersindals Gäste und Hospitanten
willkommen,dürfen aber an den Debatten nicht teilnehmen"wurden
grundsätzlichdie Geistlichen,von denen einige anwesendwaren, von
denVerhandlungenausgeschlossen,mit welcherMaßnahmewiedereine
Zahl Teilnehmer nichteinverstandenwar. Infolgedessentraten dem
neubegründetenVerein zunächstnur 99 Lehrer bei. Einen Vortrag
hörte man vom Rektor Burgwardt über die Parteien aus dem
Gebieteder Schule. In den Vorstand des Vereinswurdenerwählt:
Rektor Burgwardt zum ersten Vorsitzenden,Schlotterb eck zum
Schriftführer, Bohn und Grewe-Parchim, Stypp mann und
Mohrmann-Rostock und Köpcke-Schwerin.

Rektor Burgwardt war 1. Vorsitzendebis zum Jahre 1882,
von 1886 an Ehrenpräsident. Sein Nachfolgeristseit 1882 Bohn-
Parchim, der allein von den 1868 Erwählten nochheute dem Vor-
ständeangehört. S chlotterb eck war Schriftführer bis 1883, sein
Nachfolgerwurde Krohn-Jvenack,

Die 2. Hauptversammlung tagte in den Michaelisferien
1869 zuGüstrow undwar zugleichmit einerLehrmittelausstellung
verbunden. Leiter der Verhandlungenwar Rektor Burgwardt,
Tie in Bützoiv zu Tage getretenenMeinungsverschiedenheitenüber
den§ 1 der Satzungenwurden durch einen entsprechendenZusatzbei¬
gelegt Tie Mitgliederzahlwuchs dadurch auf 200. Den ersten
Vortrag hielt Rektor Burgwardt über die Frage: Was macht
den Lehrer? Nicht der rechte Glaube, obwohl er die Hauptsache
und das Fundament auch des Lehrerberufes ausmacht, nicht
eine tüchtige allgemeine Bildung, obgleich sie eine notwendige
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Vorbedingung ist, sondern die eigentlichenLehrerwissenschaften:
Psychologie,Geschichteder Erziehungund des Unterrichtes,allgemeine
und besondereErziehungslehre,allgemeineund specielleMethodik,
Katechetikund Schulorganisationskunde.„Diese Wissenschaftenmit
ihrem pädagogischenund methodischenKönnensindebenunsereStärke
und unsereMacht, sind unser Sieg und unsereEhre, sind unser
eigentlichesLeben." — Es sprachendann noch Matz-Rostock über
die Begründung eines Pestalozzi-Vereins, Schlotterb eck über
Fröbel'scheKindergärtenund Bohn-Parchim über die Gründung
eines Feuerversicherungsvereins.

Auf Grundlage des zweiten Vortrages schritt man sogleichzur Begründung
eines Pestalozzi-Vereins in Mecklenburg-Schwerin, dem in den Ver¬
sammlungstagen 162 und im Lause des ersten Geschäftsjahres gegen 1000
Mitglieder beitraten. In den Vorstand wurden gewählt: Matz-Rostock zum
ersten Vorsitzenden, welches Amt derselbe bis in die Gegenwart verwaltet,
Ohlsen-Rostock, Häfcke-Bützow,Pingel-Wismar, Beltz-Treibergen und Albrecht-
Wendorf, bis heute Geschäftsführer der Buchhandlung. Nach den auf der
nächsten Versammlung zu Wismar beratenen Statuten besteht der Zweck des
Vereins „in der Sorge für Unterstützung und Erziehung vater- und eltern-
loser Waisen der Lehrer int Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Ausnahms¬
weise sollen auch sehr bedürftige Lehrerwiiwen unterstützt werden, wenn der
Stand der Kasse es gestattet." Jedes Mitglied ist zu mindestens 1 Mark
Beitrag jährlich verpflichtet. Aus den ordentliche» Beiträgen kamen im ersten
Jahre 416 Rthlr. auf, aus außerordentlichen Beiträgen, Konzerten zc.599 Rthlr.
Von diesen 1005 Rthlrn. wnrden 48 Witwen und 117 Waisen mit 640 Rthlr.
in Tatzen von 8, 10, 12 und 16 Rthlr. unterstützt und 275 Rthlr. zur
Begründung eines Fonds verwendet.

In dem ersten Jahrzehnt hat der Verein sich stetig entwickelt und
erweitert. Vom zweilen Geschäftsjahre an betrieb er einen Buchhandel, der
im 10. schon einen Reingewinn von 2354 Mark aufbrachte. 1S71 72 trug
eine allgemeine Verlosung rund 3000 Mark ein. 1873/74 überwies die
Hohe Landesregierung dem Vereine die vom Seminardirektor Zehlicke 1845
für eine Pestalozzi-Stiftung belegten 1260 Rthlr. und 1874/75 wurden aus
landesherrlichen Mitteln 10 000 Mark zum eisernen Fonds bewilligt. Nach
lujährigem Bestände betrug die Zahl der Mitglieder 1709, die Summe der
letztjährigen ordentlichenBeiträge 2568 Mark, der außerordentlichen 1125 Mark,
das Gesamtvermögen 35 000 Mark und die Gesamteinnahme während des
ganzen Zeitraums 70 000 Mark. Es waren davon ini ganzen 725 Unter-
stützungen an Witwen und 1238 an Waisen im Gesamtbetrage von 30 127 Mark
gewährt. So konnte der Vorstand in seinem 10. Jahresberichte mit Recht
schreiben: „Ja, aus dem Reislein, das wir vor 10 Jahren in Güstrow
pflanzten, ist bereits ein herrlicher Baum geworden, dessen schattiges Laubdach
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sich über unser ganzes Land ausdehnt, unter dem schon viele Hunderte Elende,

Hülslose und Leidende Erquickung und Trost gefunden haben uud noch immerfort

finden. Der Herr hat Großes an uns gethan, deß find wir fröhlich!"
Das zweite Jahrzehnt war nicht minder segensreichfür die Ausgestaltung

des Bereins. Im 2V. Geschäftsjahre kamen von '2046 Mitgliedern und
72 Wohlthätern 3045 Mark, als außerordentliche Einnahme 485 Mark und

als Reingewinn der Buchhandlung *') 4457 Mark auf. Aus Landesmitteln

wnrdcn dem Bereine weitere 8000 Mark für den Fonds überwiesen. Das
Gesamlverniiigen des Vereins belief sich auf 56 058 Mark. Unterstützt wurden

147 Witwen und 155 Waisen mit 8600 Mark. Im ganzen waren seil der

Gründung gegen 100000 Mark als Unterstützungen verteilt.

In dem Kriegsjahre1870 mußtedie Versammlungdes Landes-
Lehrer-Vereinsausfalle». Es wurde diesesJahr für das Vereins-
leben dennochhochbedeutsamdurch die Begründung der Mecklen-
bnrgischen Schulzeitung von RektorBurgwardt. Schon in dem
Statutenentwurf für die BützowerVersammlungwar in den £§. 13
bis 15 die Gründung eines Vereinsorgans vorgesehen,das der
Vereinsvorstandredigierenund jedemVereinsmitgliedezugehenlassen
sollte. Es gelangtendieseVorschlägeindes nichtmehrzurBesprechung.
Ein Jahr später in Güstrow erklärteRektorBurgwardt, auf Wunsch
und im Sinne vieler tüchtiger und strebsamerVolksschullehrereine
neueSchulzeitungherausgebenzu wollen, die sichdenVereinsinteressen
zur Verfügungstelleniverde.

Die Berechtigung uud Notwendigkeit ihrer Existenz neben dem halb¬

amtlichen Schulblatte sah die von Neujahr 1870 an erscheinende Schulzeitung

in der Kritik der bestehenden, ihr zu sehr theologisch und kirchlichgefärbten

Bolksfchnlverhältnifse, welchen gegenüber sie, auf dem Boden des positiven

Bekenntnisses*^, die Forderungen der Pädagogik mebr zur Erkenntnis und

Anerkennung bringen wollte. Diese Tendenz sollte von vorne herein mit

einer Artikelreihe „Nach Ludwigslust" klar gekennzeichnetwerden. Es werden

dabei, wie in einer großen Zahl gleichgerichteterAufsätze, die Einrichtung und

Lehrweise, das Leben und Streben des alten Seminars rühmend hervor-

gehoben. Die Regnlativseininare der neucrn Zeit seien ihm gegenüber nicht

im entferntesten imstande, den Lehrern die ihnen vor allen Dingen notwendige

Berufsbildung zu vermitteln. Die Regulativseminare hätte» nur Drücker und

Dämpfer, anstatt der Hebel nur Knebel und keine erhebende und bildende

Ideale, sie seien stagnierende Teiche, aber keine lebendige und sprudelnde

*] Die Vereinsbuckhandlung führte bisher: Handbuch für den geogr. Unrerrichr, Neue
Jugendklänge, Revidierte Neue Jugendklänge. Schreib- und Zeichenhefte, Lesebuch für
Volks- und Bürgerschulen in Mecklenburg-Schwerin, Zweites Lesebuch. Ter lutherische
Katechismus. Luthers Gedanken über Erziehung und Unterricht. Tr Möhler: Singet
dem Herrn," Pastor Rische: „Choralvorspiele" und Aphorismen über die Volksschule
und ihre Lehrer.

**) Vgl. auch: „Die Schule auf gefährlichem Irrwege, von H. Burgwardt.. Wismar 1679.
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Quellen der Begeisterung - Tie Katechetik, das ist die anschaulich fragende,
entwickelndeLehrweise sei den Lehrern genommen. Eine bessereLehrerbildung
Wusse in erster Linie dringend gefordert werden.

Ebenso vernotwendige sich eine Reform der Schnlinspektion, die nur,
wie schon Harnisch nachgewiesen habe, durch Fachmänner und nicht durch
jeden Geistlichen als solchen könne füglich ausgeübt werden. Die bestehende
Schulanssicht sei eine ordnungswidrige Bevormundung des Volksschullehrer-
standcs. Die Besetzung der ersten Seminarlehrerstellen, der Rektorate und
Konrektorate mit nicht pädagogisch vorgebildeten Kandidaten der Theologie
bilde eine zweite Bevormundung des Volksschullehrers. Ohne eine besondere
Vorbereitung, wie diese in einer auch jetzt nochzurecht bestehendenVerordnung
von 1832 allen Kandidaten vorgeschrieben stände, wären letztere nicht imstande,
ihre Schulämter tüchtig zu verwalten, und schadeten sie außerdem der Schule
durch eine» zu häufige» Wechsel. Die mangelnde pädagogische Vorbereitung
der Rektoren, sowie die durchaus ungenügende Besoldung der Lehrer seien
hauptsächlich schuld daran, daß unsere Bürgerschulen den Anforderungen der
Jetztzeit vielfach noch nicht genügten. Die Besoldung der Landlehrer sei
gleichfalls unzureichend und wegen ihrer Ackerkompetenzungeeignet.

So brachte die Schulzeitung gleich in den ersten Jahrgängen die ihr
als Mängel und Gebrechen erscheinenden Zustände unseres Schulwesens offen
zur Besprechung. Dabei war es natürlich und selbstverständlich, daß die
freien, frischen, scharfen Angriffe Burgwardt's eine Reihe Gegner heraus¬
forderten, die zumeist im Schulblatte zu Worte kamen. Die Anschuldigung,
daß die Lehrer materiell gesinnt, unzufrieden und unbescheiden seien, und daß
dies hauptsächlich die Schulzeitung verschuldet habe, beantwortete Burgwardt
1677 in einer Broschüre^) unter dem Motto: „Man kann im Wünschen sich
vergessen, man wünschet leicht im Uberfluß, mir aber wünschennicht vermesse»,
wir wünschen, was man wünschen muß: Denn soll der Mensch im Leibe
leben, so brauchet er sein täglich Brot, und soll er sich zum Geist erheben, so
thut ihm seine Freiheit not."

Zum Vereinsorgan wurde dieSchulzeitung namentlicherst
im Jahre 1883 auf der Versammlungzu Schwaan erhoben. In
demselbenJahre übernahmfür denerkranktenBurgwardtSdjlotter-
b eckzunächstvertretungsweisedie Schriftleitungund trat später,nach¬
dem Rektor Burgwardt vor seinemAbleben im Jahre 1889 einige
Monate wieder selbstredigierthatte, als verantwortlicherRedakteur
au dessenStelle. Die Versammlungzu Sternberg im Jahre 1890
sicherteder Schulzeitungdie Hälfte der Landes-Lehrer-Vereins-
Beiträge ->50 Pf. zur BezahlungvonArtikelnundPreisaufgabenzu.

*) Beleuchtung hoher und schwerer Anklagen gegen die Bolksschullehrer adressiert an
deren Ankläger von H Burgwardt." Bei Hinstorff.
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Bis dahin hatte der Schriftleiter das Blatt aus der eigenen
Feder und mit gratis gewährtenBeiträgen zu füllen gehabt.

Die 3. Versammlung des Landes- Lehrer- Vereins wurde
1871 in denPfingstferienzu Wismar abgehalten. I.Vorsitzender:
Rektor Burgwardt. Auf Antrag des Vereinsschriftführerswurde
dieZusammenfassungder im LandebestehendenOrtsvereinezu gemein
samer Arbeit beschlossenund von dem folgendenGeschäftsjahrean
durchgeführt. Die Statuten des Pestalozzi-Vereins wurden en
bloc angenommenund ebensodie des Feuerversicherungsvereins.

Der Feu erv crsicheru n gsverein trat mit Michaelis desselben
Jahres ins Sebeit. Den Vorsitz führte bis 1SSG Grewe Parchim, später
Griewank-Parchim, Kassier war seit der Gründung des Vereins Bohn-
Parchim, Sekretär Tarnke-Marnitz. Der Verein nahm von vorne herein
einen glücklichenFortgang. Nach lOjährigcm Bestände waren 1933 Mitglieder
mit 8 788 599 Mark versichert. An Entschädigungen waren an 101 Mitglieder
in derselben Zeit 41 736 Mark gezahlt. Nach abermals 10 Jahren belies sich
die Zahl der Mitglieder auf 2804 und die Versicherungssumme auf
13 150 000 Mark. An Entschädigungen waren während der ganzen Zeit des
Bestehens in 295 Fällen 103 8Z0 Mark verausgabt,

Grewe-Parchim sprachüber Zweck,Nutzenund Einrichtung
derFortbildungsschulenmit besondererRücksichtauf Mecklenburg.Die
Versammlungeignetesichu. a. folgendeForderungan: „Fortbildungs¬
schulensind sowohlauf dein Lande wie in allenStädten und Flecken
zu errichten,"

Es waren bis dahin und sind bis heute allgemeine nur iu den Städten
und Flecken seit der Verordnung von 1836 von der Regierung unterstützte,
nichtobligatorische Gewerbeschulen vorhanden, Über ländliche Fortbildungs-
schulen im Domanium erließ die Regierung im Jahre 1874 ein längeres
Statut, „Bis dahin, daß durch landesgcsetzlicheBestimmungen die gesamte
konfirmierte Jugend zum Besuch der Fortbildungsschulen verpflichtet wird,"
bleibt es den Gemeinden überlassen, Fortbildungsschulen mit einer jährlichen
Staatsunterstützung von 50—IVO Mark einzurichten nnd den Besuch für die
konfirmierte Jugend unter 16 Jahren zur Pflicht zu machen, oder anch frei
zu lassen. Nach B a lck „Landschulverhältnisse in Mecklenburg" Seite 13 und 14,

waren 1880 einzelne solche Schulen vorhanden, uns sind namentlich keine
bekannt geworden.

Die 4. Versammlung, Michaelis 1872 zu Schwerin, war
von gegen900 Teilnehmernbesucht.Tie Regierunghalte400 Rthlr.
zur Beschaffung einer Lehrmittelausstellung bewilligt. 1, Vor-
sitzender: Köpcke-Schwerin. Vorträge: 1) Wagner-Parchim
über Gesundheitspflegein der Schule. Man beschloßein Gesuch
an das Ministerium, daß ben Forderungen der Gesundheitspflegein



den Schulen auf dein Wege der Gesetzgebungmögemehr Geltung
verschafftwerden. 2) Meyer-Schwerin: Was verlangt unsere
Zeit vonder Schuleund welcheAussichtenbieten sichihr? 3) Rektor
Burg wardt überdiePensionsverhältnissederLehrer. EineKommission
soll eine Petition und eine begründendeDenkschriftan das Hohe
Ministeriumentwerfenund überreichen,in der um eine gründliche
Aufbesserungder traurigenpekuniärenLageder Stadt- und Landlehrer,
sowie um ein Pensionsgesetzgebetenwerdet) 4) Fink-Gehsdorf:
Der Lehrer und die Gemeindeordnung.

5. Versammlung 1873 zu Malchin. 1. Vorsitzender:Rektor
Burgwardt. Vorträge: 1) Rektor Burgwardt: „Der religiöse
Memorierstoffin den Schulen unseres Landes." Anzustrebensei
mehr Einheit, ein bescheideneresStoffmaß, ein späteresMemorieren
des Katechismusund ein Memorieren mit Lust, nicht mit Last,
2) Viereck-Wangelin: Der Lehrerund die neueGemeindeordnung.
Eine Kommissionsolltebeim HohenMinisteriumin dieserSachevor-
stellig werden. Die Petition wurde gegenstandslosdurch die Er-
klärung der Regierung, daß der Lehrer zu geistlichenund andern
Gemeindebauten,sowiezur BezahlungvonHand- und Spanndiensten
nichtdürfeherangezogenwerden. Zu Gemeinde-Kapitalanlagenbrauche
er nur zur Verzinsungund Amortisationbeizutragen. 3) Höfen er-
Wessentin über Ackerwirtschaftder Lehrer und die Schule. Die
angenommenenLeitsätzebesagtendemSinne nach: Die Ackermirtschast
stört den Lehrer in der Ausübung seinesBerufes. Eine Ablösung
des Ackers durch entsprechendeBarzulagen ist deshalb notwendig.
4) Haase-Güstrow: Der Geographieunterrichtin der Landschule.

6. Versammlung 1874 zu Rostock. 1. Vorsitzender:Rektor
Burgwardt. Vorträge: 1) Lerch-Güstrow: Genügt die jetzige
VorbildungderLehrerzur Erfüllungihres Berufes? In denen bloc
angenommenenThesenwerdeneine eingehendereBerufsbildung,eine
gründlicherePflege der Naturwissenschaften,eine fremdeSprache für
alle Klassendes Präparandums und des Seminars und Aufhebung
derAssistentenzeit,derFeld' und Schuppenarbeitempfohlen.2) Rektor
Burgwardt: Drei Übelständeunserer ritterschaftlichenSchulen.
Beschluß:Eine Kommissionmöge durchgeeigneteMittel und Wege
dazu beitragen,daß eine zeitgemäßeDotation, eine festeAnstellung,
ein Pensionsgesetzund eine Witwenkassefür dieLehrer herbeigeführt
werde. 3) Rektor Reiz-Parchim über eine einheitlichedeutsche

*) Wie schon erwähnt, wurden im folgenden Jahre die Gehalte der zweiten Lehrer von
360 auf 150 Marl erhöht, die'geringeren Familienstellen ans dem Lande verbessert und
die Pensionen von 300—000 Mark auf 525—945 Mark gesetzt Die von der Regierung
mit den Städten angeknüpften Verhandlungen führten erst im Jahre 1*76 zu einer
allgemeinen Aufbesserung.
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Rechtschreibung4) Nach einer längerenDebatte über die Burg-
wardt'schen Thesen vom vorigenJahre einigteman sichdahin, daß
der bisherigeMemorierstoffeiner Beschränkungzu unterziehensei.

Im Anschlußan die 6.Landes-Lehrer-Versammlungbildetesich
die Association, eine Art Konsumvereinsür mecklenburgischeLehrer,
die sichanfangs zwar entwickelte,später aber bald rückläufigwurde.

7. Versammlung 1875 zu Grevismühlen. 1. Vorsitzender:
Bohu-Parchim. Verhandlungsgegenstände:1) Viereck-Wangelin
über Fortbildungsschulenaus dem Lande. 2) Witwenkassen ange-
legenheit. „In dem Vertrauen, daß das Hohe Ministeriumund
die Direktion der Witwenkassebestrebt sein werden, sobald wie
möglich die Not der Lehrerwitwendurch Erhöhung der Witwen
Pensionenzu lindern, geht die Versammlungzur Tagesordnungüber."
— Der Fonds der Kasse war auf 1' s Millionen gewachsen,die
größereHälfte deS statutenmäßigenlandesherrlichenZuschusseszurück
behalten,eine bestimmteSumme zu Seminaristen- und Präparanden-
Stipendien und eine andere von ,M>0 Mark jährlich zur Unter¬
stützungvon Prediger und Lehrerwaisenohne Übereinstimmungmit
den Statuten verwendet. Wagner-Parchimhatte in einerBroschüre:
„Das Witweninstitutfür Prediger und Lehrer 2C." im allgemeinen
berechnet, daß die Kasse um 64 °/o höhere Witwenpensionenzu
leistenvermöge, wenn sie aufhöre, den Fonds weiter zu vergrößern.
Auf sein Gesuchan die Interessentenum genaueAngabeder Bei-
träge und Pensionenwar nochnicht des Materials eingegangen.
InfolgedessenwurdedieSachevonWagneraufgegeben.— 3) Krohn-
Jvenack: Entwurf einer Normal- Lektionstabellefür eine ein und
zweiklassigeLandschule.4) Grewe-Parchim: Wie kann der Lehrer
den Mädchenihr späteres Fortkommenerleichtern?

8. Versammlung 1876 zu Teterow mit einer Lehrmittel-
ausstellungverbunden. 1. Vorsitzender:Rektor Burgwardt. Vor-
träge: 1) Rektor Burgwardt: Was thut der mecklenburgischen
Volksschulenot, damit sie den gerechtenAnforderungender Jetztzeit
genüge? Daß ihr Wesen und Wirken richtigerkanntund gewürdigt
und darnach in Liebe und Fürsorge gehegt und gepflegt werde.
2) Wiese-Schwerin über abgekürzteSeminar- und Präparanden-
kurse. „Die 8. Versammlungdes Landes- Lehrer- Vereins ist im
Interesse der Volksschuleund Volksbildungleidergenötigt, die Ein-
richtungeinjährigerSeminarkurseund die verkürztePräparandenzeit
als eine verfehlteMaßregel zu bezeichnenund muß wünschen,daß
dieselbebalv ihre Endschaft erreiche."'» 3) Inspektor Wulff-

*) Einjährige Klassen wurden zu Neukloster ausgenommen 187ö, 1*7,;, 1879, 1880, 188:!,
1881, 1887 und 1888.



Neukloster- „Wissenunb Sein." Der lebenswarmeVortrag preist
dein Wissen des Lehrers gegenüberbic Begeisterung,die Liebeund
die Treue hoch. 4) Dankert-Schwerin über bie Witwenkasse.
Auf Antrag bes Referenten würbe ber Vorstanb beauftragt, das
Direktorium ber Witwenkasseum solgenbedrei Punkte zu bitten-
1) baß biePensionssätzeberLanbstellenvon 25, 37l/a unb 50 Thlr.
entsprechenderhöhtwürden, 2) baß künftigwiederber statutenmäßige
volle landesherrlicheBeitrag gewährt und 3) daß die Pension der
Stadtlehrer statt von 100 zu 100 Thlr. von jeder Mark berechnet
werden möchte.— Die Statutenänderung von 1878 erhöhte die
Pensionen der Landstellenaus 150, 225 und 300 Mark, befreite
die unverheiratetenStadtlehrer mit weniger als 800 Mark ganz
von der Beitragspflichtund berechnetediePensionssätzeder städtischen
Stellen von 800—1500 Mark 'von 100 zu 100 Mark. Der
Regierungszuschußwurde wiederganz gegeben,und die nicht in den
Statuten vorgesehenenUnterstützungenaus der Kassehörten auf.

Die 9. Versammlung 1877 zu Ludwigslust war von
(500 Teilnehmern besucht. Die Regierung hatte 1000 Mark zu
einer Lehrmittelausstellung unb bie Stadt 500 Mark zu den
Kostenbewilligt. 1. Vorsitzender:Rektor Burgwardt. Vorträge:
1) Wilke-Hagenow über dieFortbildungbesLehrers. 2) Müller-
Schwerin: Durch welcheMittel ist bas Interesse ber Kommunen
für ihre Schulen zu weckenund zu fördern? 3) Krohn-Jvenack:
Schlußberichtin Sachen der Rorinal-Lektionstabelle.4) Rektor
Burgwardt: Tie verkannteAufgabe der Schule. Der Vortrag
betontedie erziehlicheAufgabeder Volksschule.

10. Versammlung 1878 zu Boizenburg. Der Verein
zählte 1100 Mitgliederin 32 Lokalvereinen. 1. Vorsitzender:Rektor
B iir gwar dt. Vorträge: 1) Kr eutzer -R ostocküber denerziehlichen
Einfluß der Volksschule.2) Rektor Henckel-Parchim: Was soll
eine gute Schulinspektionleisten? Der Vortrag unterzog die
bestehendegeistlicheLokalschulinspektioneiner scharfen Kritik und
forderte an Stelle derselbeneine Kreisschulaufsichtdurch sach- und
sachkundige,geprüftePädagogen. Die Versammlungeignetesichnur
die erste Thesean: „Die Aufsichtüber die Schule ist Staatssache"
und brachnach Beratung des zweitenLeitsatzesdie bewegtenVer-
Handlungenab.*) 3) Wilke-Schwerin: Die sechswöchentliche

*) Zum Belege dafür, daß die gegenwärtige geistl. Lokalschulinspektion nichr nützlich sei.
ward ein vom Ribnitzer Lokalverein gesammeltes statistisches Material angeführt,
nach welchem vou 131 Schulen im Domanium 38 überhaupt kein Lesebuch hatten.
11 fakultativ; 23 kein Rechenbuch, 19 fakultativ; 101 keinen Lehrplan und 09 keinen
Stundenplan. Von 90 ritterschastlichen Schulen hätten 46 kein Lesebuch. 11 fakultativ.
27 kein Rechenbuch. 22 fakultativ: 72 keinen Lehrplan und lö feinen Stundenplan.

Eine alsbald erschienene Broschüre „Was soll eine gute Schulinspektion leisten
Eine Antwort auf deu so bezeichneten Bortrag des Herrn R. Henckel-Parchim auf der

25
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Militärdienstzeitder deutschenVolksschullehrer.Nach den en bloc
angenommenenThesen wirkt die sechswöchentlicheMilitärdiensrpflicht
schädigendauf die beruflicheStellung der Lehrer; die Berechtigung
zum einjährigenDienste wird gefordert.

11. Versammlung 1879 zu Bützow. 1. Vorsitzender:
Rektor Burgwardt. Verhandlungsgegenstände:1) Revision der
Vereinsstatuten. 2) Danckert-Gnevsdorf überZüchtigungsrecht.

3) Danckert-Schwerin: Ist in Mecklenburgdie Ablegung eines
MittelschulexamensBedürfnis? Referent verneintedie Frage, sprach
sichaber für Erweiterungdes Seminarlehrplans und für Einführung
der Wiederholungsprüfungaus. Die Versammlung stimmte im
allgemeinenzu.

12. Versammlung 1880 zu Parchim. 1. Vorsitzender:Bohn-
Parchim. Vorträge: 1) Bohn-Parchim über die Verwendung
vonSchulassistenten.Von denen bloc angenommenenThesenlautete
die ziveite: „Es ist deshalb im Interesse einer gesundenEntwicklung
unseresVolksschulwesensgeboten,dieVerwendungvonSchulassistenten
an öffentlichenSchulämternauf Ausnahmefälle. . . zu beschränken."
Korreferentwar Pingel-Wismar. 2) Lock-P lau über Psychologie.

3) Schraep-Roggentin über Reorganisationdes Unterrichts in
den weiblichenHandarbeiten.

13. Versammlung 1881 zu Waren. Die Stadt be-
willigte300 Mark zu denKosten. 1. Vorsitzender:Bohn-Parchim.
Vorträgen 1) L. Bremer-Schwerin: Die Bedeutung der
Lehrervereine. 2) Schraep-Roggentin: Beschäftigungder ein
zelnenAbteilungenin der Landschule. 3) Kossow-Güstrow: Der
Anschauungsunterrichtals selbständigeDisziplin, oder als ein allen
Unterrichtsgegenständenzu gründe liegendesPrinzip?

14. Versammlung 1882 zu Güstrow. 1. Vorsitzender:
Bohn-Parchim. Vorträge: 1)

'Rektor Burgwardt: Berück¬
sichtigungdes Plattdeutschenund die Grammatik in unserer Volks-
schule. 2) Krohn-Jvenack: Wie ist die soziale Stellung der

Boizenbnrger Landes-Lehrer-Bersammlung von Pastor Westerwick-Boizenbnrg

verteidigt die geistliche Lokalschulinspektion. In bezug der pädagogischen Vorbildung

der mecklenburgischen Theologen iiuitfit sie », <1. folgende Zugeständnisse: .So geschient

es ja, daß oft genug Nichtfachleute in die Konrektorare und demnächst auch in die

Rektorate der städtischen Schulen berufen werden. Und liegt nicht hierin wirklich etwas

Unzuträgliches? Wir können um so weniger Austand nehmen diese Frage bedinguugs-

weise zu bejahen, als wir oft genug »»sere Überzeugung ausgesprochen haben dasi die

jungen Theologen, ehe sie an die Spiye der städtischen Schulen gestellt werde»,

wenigstens irgendwo einen praktischen Vorkurs«? gemacht haben sollten. Tie Universitäten

thnn nach dieser Seite fast nichts; der früher auch in unserem Laude gesetzliche sechs-

wöchentliche Besuch de« Seminars ist außer Brauch gekommen. Eine freiwillige

Lrienliernng im Schulwesen findet selten statt. Man glaubt den Massenunterricht von

selber schon zu kennen und zu verstehen, wenn man als Hauslehrer unterrichtet Hai

Rektor Henckel beantwortete die Westerwiik'sche Broschüre in leinen Beiträgen

zur SchulaussichkSsrage, Zur Abwehr gegen die Angriffe des Herrn Pastor Westerivick-

Boizenburg.'
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ritterschaftlichenLehrer zu fördern? 3) Rektor Henckel-Parchim
über Schulsparkassen,Der 4. der angenommenenLeitsätzelautete:
„Es ist wünschenswert,daß Volksfreunde und Lehrer sich zur
Gründung von Jugendsparkassenzusammenthun." Ums Jahr 1880
herum bestandenan mehreren Orten Schulsparkassen,heute scheint
die Sache allgemeinad acta gelegtzu sein. 4) Grewe-Parchim
über die Unterbringungvon Waisenkindern.

15. Persammlung 1883 zu Schwaan: 1. Vorsitzender:
Bohn-Parchim. Vorträge: 1) RektorBurgwardt: Begründung
seiner im vorigen Jahre gestelltenThesen. KorreferentKölzow-
Schwerin. 2) Barby-Plau: Tie Stundenzahlim ersten Schul-
jähre. 3) Kasten-Schwaan: Fachunterrichtund Durchführung
derKlassen. 4) S chröder- N eukloster: Das Ehrgefühlim Dienste
der Erziehung. — Tie Schulzeitung wurde zum Vereinsorgan
ernannt. In der WitwenkassenangelegenheitbeschloßdieAbgeordneten-
Versammlung,eineBitte um Einrichtung einer Waisenversorgungaus-
zusprechen.2 Jahre später wurden den VollwaisenUnterstützungen
zugesichert.'

16. Versammlung 1884 zu Wismar. 1. Vorsitzender:
Bobn-Parchim. Vorträge: 1) Reuter-Lübbersdorf über
die Mitwirkung der Schule gegen den Meineid. 2) Krohn-
Jvenack über die Anstellungjunger Theologenals Rektoren und
Konrektoren.Tie 3. der angenommenenThesenlautete: „Im Interesse
der Schule ist es dringendzu wünschen,daß die Theologendie Be-
sähigungzur Übernahmedes Rektorats durch ein Eramen darthun,
zu welchemauch den seminarischgebildetenLehrern der Zutritt zu
gestattenist."*) 3) Höfener-Wessentin über Schulbibliotheken
insbesondereauf dem Lande. 4) Schüen-Wismar über Jugend-
spiele.

17. Versammlung 1885 zu Schwein. Se. Königl.
Hoheit der Großherzog gewährte den Teilnehmern eine Fest-
Vorstellung (Orpheusund Euridike,Oper in dreiAktenvon Gluck)
im Jnterimstheater; die Hohe Landesregierung bewilligte
1500 Mark zu einerLehrmiltelausstellung.Vorsitzenderund Schrift-
sührer des Vereins, Bohn-Parchimund Krohn-Jvenack,durften dem
AllerhöchstenLandesherrn für beides persönlichden Dank der
mecklenburgischenLehrerschaftaussprechen. Die Versammlungwar
von 1100 Festteilnehmernbesucht. 1. Vorsitzender:Danckert-

») Nach einer Übersicht in Nr. 12 der Schulzeitung desselben Jahres kamen für die letzten
20 Jahre auf 40 Crte 220 Rektoren und aus 21 Städte 147 Konrektoren, so daß also

die ersteren eine durchschniitliche Dienstzeit von nicht ganz 4 und die letzteren von nicht

ganz 3 Jahren auszuweisen bauen. In Rehna und Teisin waren während de-

bezeichneien Zeiträume- je 12 Rektoren, in Malchow, Lübz und Grabow beziehungs¬
weise 1», 12 und IS Konrektorrn,
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Schwerin. Vorträge: 1) Griewank-Parchim: Das Prinzip der
Herbart-Ziller'schenKonzentrationund das der konzentrischenKreise.
2) Kossow-Güstrow: Das Züchtigungsrecht.*) 3) Krüger-
Barnsdorf: Die Hauptanforderungenan ein gutes Schullesebuch.

18. Versammlung 1886 zu Stavenhagen. 1. Vorsitzender:
Danckert-Schwerin. Vorträge: 1) Voß-Schwerin: Die rechte
Weise des Memorierens nach Dörpfeld's Denken und Gedächtnis.
2) Beltz-Rostock: Wie erhält sich der Lehrer frisch, freudigund
tüchtig für seinen Beruf? 3) Hagemann - Parchim: Welche
Schritte sind zu thtm, um für die 5- und 6klassigenSchulen unseres
Landeseine Einigung über sämtlichenMemorierstoffzu erreichen?**)
In der Abgeordnetenversammlungwurde eine Petition an das
HoheMinisterium, betreffend die Errichtung eines Mittel schul-
undRektor at Sexamens, beschlossen.NacheinemzweitenBeschlüsse
wollte man statistischesMaterial über die Dotation der ritter-
schaftlichen Schulen sammeln. Die Anträge auf Anschluß des
Landes-Lehrer-Vereinseinerseits an den deutschenLehrer-Verein,
andrerseitsan denevangelischenSchulkongreßwurdenbeide"abgelehnt.

19. Versammlung 1887 zu Rostock, verbundenmit einer
Lehrmittelausstellung, 1. Vorsitzender:Bohn-Parchim. Vor-
träge: 1) Krohn-Jvenack: Fehler der modernenJugenderziehung.
2) Schlorff-Warnkenhagen: WelcheSchrille sind zu thmt, um
für die Lehrer der Ritterschaftund ihre Witwen und Waisen eine
gesetzlichgeordnetePension zu erzielen? In dem Vertrauen, daß
unser Hohes Ministerium bald S.tiritte thun werde, die traurigen
Verhältnisseder riüerschaftlichenLehrer zu verbessern,geht die Ver-
sammlungzur Tagesordnung über. Die jüngstenBemühungen der
Regierung in der ritterschaftlichenSchulfrage und deren Erfolge
sind bereits besprochen. 3) Evermann-Lübbersdorf: Die
Notlage der AckerbautreibendenLehrer. Eine Vorstellungbei der
HohenUnterrichtsbehördewurde beschlossen.4) Peters-Schwerin:
Der Katechismusunterrichtnach den Grundsätzen Cremers und
von Rohdens. Warning-Bützow Korreferent. Beschluß:„Es ist
dringend zu wünschen,daß es Theologieund Pädagogik gelingen
möge, einen historischgenetischenLehrgang für den Katechismus
Unterrichtzu schaffen."

Im Juli desselbenJahres 1887 war in Rostockder Verein
des Mecklenburgischen Volksschulmuseums begründet,der sichdie
Sammlung von Lehrmittelnund sonstauf die Schule bezüglicherGegen-

'
*) Bon demselben erschien 1888 zu Güstrow: Das Züchtigungsrecht der Volksschullehrer

in Mecklenburg-Schwerin und Strelitz,
**) Wie das letzte Thema eine Anregung ^nr amtlichen Lösung der in Rede stehenden

Zchultagessrage wurde, ist im vorigen Kapitel schon erwähnt.
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ständezurAufgabegesetzthat. DenVorsitzführtHenningZI-Ro stock.
Nach eineiu4jährigen Bestände hatte man bereits 2246 Nummern
gesammelt. Zum Landes-Lehrer-Vereintrat der Verein dadurchin
Beziehung, daß er neuere Lehrmittel zur Ansicht bei den sich
beteiligendenOrtsvereinenherumsendet.

20. Versammlung 1888 zu Goldberg. 1. Vorsitzender:
Bohn-Parchim. Vorträge: 1) Bohn-Parchim: Der fremd-
sprachlicheUnterrichtim Seminar. Beschluß: „Die Aufnahmedes
fremdsprachlichenUnterrichtsin den Lehrplandes Seminars ist sehr
Wünschenswerth":c. 2) Rehm-Weltzin: Die Schwierigkeitder
einklassigenVolksschule.3) Peters-Parchim: Die Auswahl des
naturkundlichenStoffes für einfache Schulverhältnisse. — Man
beschloßeineBitte an das Direktoriumder Regierungsbibliothek
zu T chwerin um ErrichtungeinerAbteilungfür Pädagogik. Diese
Abteilung ist inzwischeneingerichtetund allen Lehrern deS Landes
zur Benutzungfrei gestellt.

21. Versammlung 1889 zu Grabow. 1. Vorsitzender:
Bohn-Parchim. Vorträge: 1) Krohn-Jvenack: Die Ausbildung
des Lehrers in den naturivissenschastlichenFächern. 2) Rektor-
Henkel-Parchim: Die Entfreiung von der Sommerschuleund
das Hütewesen.Tie beidenerstender angenommenenLeitsätzelauteten:
Das Diensterlaubnis-und Hütewesenbringt für die Schulkinderso
vieleNachteileundGefahren,daß seinegänzlicheAufhebunganzustreben
ist. Da die sofortigegänzlicheAufhebung nicht zu erreichensein
wird, so ist auf eine allmählicheBeschränkunghinzuarbeiten.— Der
Vortragmirden >,angenommenenLeitsätzenist demHohenMinisterium
zur Erwägung anHeim gegeben. 3) Hacker - Schwerin über
häuslicheSchulausgaben. 4) L. Steuer-Schwerin und Ehlers-
Güstrow: Der Schreibunterrichtnach Methode, Schriftart und
Schriftform.

22. Versammlung 1890 zu Sternberg. 1. Vorsitzender:
Mül ler-Schwerin. Vorträge: 1) F. Wiese-Schwerin: Festrede
aus den vor 100 Jahren geborenenAdols Diesterweg. 2) Fink-
Gehlsdorf über Bibellesen. 3) Michaelis-Wölschendors:
Standesehreund Standessinn. 4) Boldt-Penzlin über Leibes-
Übungen. Der Schulzeitung wurden, wie schon erwähnt, die
halben Auskünfteder Mitgliederbeiträgedes Landes-Lehrer-Vereins
zur Besoldung von Artikeln und Preisaufgaben zugesichert. In
AngelegenheitderWitwenkasse, derenFond schonüber2'/s Millionen
Mark hinaus gewachsenwar, beschloßman ein Gesuchan das
Direktoriumdieser Kasseum Berücksichtigungauch der Halbwaisen
und event. Erlaß der Beiträge.
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23. Versammlung 1891 zu Doberan. 1„ Vorsitzender:
B ohn -P ar chim. Vorträge: 1) Groth U- Schwerin: Ursachen
und Gefahren des Lehrermangels. 2) Köhn-Schwerin: Die
neuen Bestrebungen auf dem Gebiete des Sprachunterrichts.
3) Meyer-Lübtheen: Die Vertretung des Lehrers im Schul-
vorstände. 4) Linshöft - Hohenviecheln: Die Befreiung des
Lehrers von den NiedernKüsterdiensten.Im Anschlußan den ersten
Vortrag wurde beschlossen,eine Bitte an das HoheUnterrichts-
Ministerium um Aufbesserung der mangelhaftenLehrergehalte
zu richten. NacheinemBeschlüsseder Abgeordnetenversammlungsollte
demselbenMinisteriumeineBitte um EinrichtungeinerMittel schul-
und Rektoratsprüfung ausgesprochenwerden. — Die Zahl der
Ortsvereine betrug 57, die der Mitglieder gegen 800. Die
Jahreseinnahme beliefsichauf 1022 Mark.

Neben denHauptversammlungenlausenvon Anfangan besondere
Sektions- oder Nebenversammlungen her für einzelneUnter¬
richtsfächer: Zeichnen, Naturkunde, Lesen, Gesangunterrichtund
Rechnen,früher auchfür Kindergärten.

Bei eineinRückblickauf das Ganze des vorstehendenKapitels
läßt sich die Wirksamkeitdes Vereins dahin zusammenfassen:Ter
Landes-Lehrer-Vereinwar während der ganzenZeit seinesBestehens
eifrig bemüht, dem gestecktenZiele, Hebung und Fördemng der
Schule und des Lehrerstandes,zuzustreben. Er gewährt seinenMit-
gliedernin denHaupt-,Neben- und Ortsversammlungen,wie in dem
Vereinsorgane reicheAnregung und Belehrung in Unterrichts-und
Erziehungsfragen;er wecktund belebtin ihnen der schwierigen,ab-
stumpfendenBerufsarbeit gegenüberdas Gefühl der Zugehörigkeit
zu einemgrößern Ganzen, einer höherenEinheit und giebt dadurch
Mut und Kraft zu einem frischen, fröhlichenWeiterstreben; er
bietet mittelbar durch den Pestalozzi-Verein,den Feuerversicherungs-
Verein und die Sterbekasse den materiell so gering bedachten
Lehrern wesentlichepekuniäreHülfen; er gab endlichdurch offenes
Besprechenvon Übelständenauf dem Schulgebieteund freimütige
Vorstellungenbei den Hohen Behörden zur organisatorischenAus-
gestaltungdes SchulwesenswiederholtfruchtbareAnregungen.

VoneinemschwerenVerlustewurdenderLandes-Lehrer-Vereinund
seinOrgan imJahre 1889 betroffendurchdasHinscheidenseinesEh ren-
Präsidenten und Schriftleiters, des Rektors Burgwardt.

In der kurzenDarstellungseinesLebensganges folgen wir
den Erinnerungenan Burgwardt von B. Schlotterbeckin der Schul-
zeitungvon 1889. Nr. 19 u. 14.
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„Mathias Heinrich Burgwardt wurde am 22. März 1815
zu Revensdorfbei (Settorf vou unbemitteltenEltern geboren. Sein
Vater war dort Tischlerund verzogwenigeJahre darauf nach Kiel,
später nachdem nah gelegenenEllerbeck. Hier besuchteB. anfänglich
die Dorfschule;doch genügte sie dem strebsamenKnaben bald nicht
mehr, und er kam aus Betrieb seinerMutter in das Institut des
Lehrers Bendiren zu Kiel. Nach der Konfirmationbereiteteer sich
aus den Lehrerberuf vor, war an verschiedenenStellen Hülsslehrer
und trat sodann in das Privatseminar des KatechatenCarstensen
zu Kiel. Der anregendeUnterricht dieses Mauues, gegen den B.
bis an seinEnde einedankbareVerehrunghegte, hat einenwesentlichen
Einfluß aus seine Entwicklunggeübt." Ein offiziellesAttest über
seineKenntnisseund Fähigkeitenzum Unterrichtenerwarb sich B.
durchden halbjährigenBesuchdes dänischenSeminars zu Skaarup
auf Fühnen im Jahre 1835. „Ein Jahre später finden wir B.
al? Küsterund Elementarlehrerzu Heiligenhafenin Holstein,... im
Jahre 1838 kam er als ElementarlehrernachOttensen . . . und
nach einigenJahren nach Altona. Von hier aus ward sein Name
schonweiterenKreisenbekannt,namentlichdurchseineschriftstellerischen
Arbeiten, sowohl in Zeilschriften. . . als auch in selbständigen
Arbeiten." Er verfaßtehier sein „ErstesSchul- und Bildungsbuch",
„HeinrichPestalozzi"u. a. Auf die Altonaer Lehrerthätigkeitfolgte
von 18-16 an eine vierjährigeWirksamkeitals Schreibmeisterund
ersterLehrer an einer Hauptschulefür Knaben und Mädchen in
Flensburg. In seinenfrüherenWirkungskreisenhatten hervorragende
Lehrbegabung,Eifer und Treue ihm die Anerkennungund Wert-
schätzungseiner Schulinspectorengewonnen. Auch in Flensburg
dauertees für B. nicht lange, „so hatte er sichdas Vertrauen seiner
Vorgesetztenund die Hochachtungseiner Mitbürger in so hohem
Grade erworben, daß die schleswig-holsteinischeRegierung auf ihn
aufmerksamwurde und ihn in die Kommissionberief, die einen Ent-
wurf zu einem neuen Schulgesetzefür die Herzogtümerausarbeiten
mußte. . . . Die Vorlage . . . kam aber durch die politischenVer-
liältnisse,durch welchedie Herzogtümeran die Dänen ausgeliefert
wurden, nicht zur Ausführung. Es sollte auch das Seminar zu
Tandernreorganisiertwerden,und B. war die zweiteLehrerstellean
demselbenzugedacht;aberauchdiesunterbliebans denobenangeführten
Gründen." In der allgemeinenBewegung,die sichdamals in den
Herzogtümernaller Gemüter bemächtigte,trat B. offen und mann-
hast für die deutscheSache ein. Als er sich schließlichweigerte,
als Kirchendienereine dänischeVerordnungin der Kirchezu verlesen,
erfolgtedie schonlange gesürchteteAmtsentlassung.
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Wismar und Mecklenburggewannenin B. einen ihrer tüchtigsten
und eifrigstenPädagogen. Unter seinerLeitung gestaltetesich das
wismarscheöffentlicheVolksschulwesen,das bei seiner Ankunft nur
aus 3 mit dein GnmnasinmverbundenenBürgerschulklassenund zwei
Kirchspiel-Küsterschulenbestand, zu einem vielgliedrigenOrganismus,
an dem bei seinenlHinscheidenein halbes hundert Lehrkräfteunter-
richtete. Wie die Schul- und Erziehungswissenschaften,vor andern
die Methode des deutschenUnterrichts durch B. reiche Förderung
erfuhren, wie er aus den Landes-Lehrer-Versammlungenund ganz
besonders in seinerSchulzeitung mannhast für einen nach seiner
ÜberzeugunggesundenFortschritt unseres Schulwesens eintrat und
das Standesbewußtseinder Lehrer pflegte, ist schonim Zusammen
hange des genaueren besprochen. Am 31. Oktober1886 war es
dem 71jährigenvergönnt unter reicherAnerkennungseinervorgesetzten
Behörden, unter Dankes- und Liebesbezeugungender Landeslehrer
schaft, seiner Kollegenund Schüler sein 5yjähriges Lehrerjubiläum
zu feiern.

Die letztenJahre B'S. waren durch ein langwierigesAugen-
leiden getrübt. Ein sich langsam entwickelndesHerzleidensetztedem
bewegten,rastlos thätigenLeben am 1. Mai 1«89 sein Ziel. An
seiner Ruhestätte auf dem Friedhofe zu Wismar giebt ein von den
Lehrern desLandes gestiftetesMarmorkreuzZeugnisvonAnerkennung
und Verehrungauch über den Tod hinaus. —

Wir stehenam Schlüsseunserer Darstellung. Mit Dankblicken
wir noch einmal zurück auf das, was in mehr als 3-'>9Jahren
durch hingebende,unendlichmühseligeArbeit in und an unserer
mecklenburgischenVolksschulegeleistetist. Möchtenauchdiekommenden
?age sie immer weiter fördern auf dem rechtenWege vorwärts
und aufwärts!
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| Ifen und Sei»." Der lebenswarme Vortrag preist
^ Lehrers gegenüber die Begeisterung, die Liebe und
Z 4) Dankert-Schwerin über die Witwenkasse.
^ Referenten wurde der Vorstand beauftragt, das"

Witwenkasie um folgende drei Punkte zu bitten:
!lssätzeder Landstellen von 25, 37'/- und 50 Thlr.
, würden, 2) daß künftig wieder der statutenmäßige
!e Beitrag gewährt und 3) daß die Pension der
>on 100 zu 100 Thlr. von jeder Mark berechnet
1- Die Statutenänderung von 1878 erhöhte die
abstellen auf 150, 225 und 300 Mark, befreite
i Stadtlehrer mit weniger als 800 Mark ganz
flicht und berechnete die Pensionssätze der städtischen

1500 Mark lion 100 zu 100 Mark. Der
wurde wieder ganz gegeben, und die nicht in den
:nen Unterstützungen aus der Kasse hörten auf.-sammlung 1877 zu Ludwigslust war von

besucht. Die Regierung hatte 1000 Mark zu
ausstellung und die Stadt 500 Mark zu den
1. Vorsitzender: Rektor Burgwardt. Vorträge:

zj ow über die Fortbildung des Lehrers. 2) Müller-
welche Mittel ist das Interesse der Kommunen

,n wecken und zu fördern? 3) Krohn-Jvenack:
Sachen der Normal-Lektionstabelle. 4) Rektor
e verkannte Aufgabe der Schule. Der Vortrag
che Aufgabe der Volksschule,
mlung 1878 zu Boizenburg. Der Verein
der in 32 Lokalvereinen. 1. Vorsitzender: Rektor

Io.

<1 S

O 1

lspektion leisten? Der Vortrag unterzog die
Lokalschulinspektion einer scharfen Kritik und

derselben eine Kreisschulaufsicht durch fach- und
. Pädagogen. Die Versammlung eignete sich nur

„Die Aufsicht über die Schule ist Staatssache"
ratung des zweiten Leitsatzes die bewegten Ver-

3) Wilke-Schw erin: Die sechswöchentliche

•in Rechenbuch. 19 fakultativ; 101 keinen Lehrplan und 09 keinen
on 90 ritterschaitlichen Schulen hätten 46 kein Lesebuch. 11 fakultativ
f).

-22
fakultativ; 72 keinen Lehrplan und 15 keinen Stundenplan,

erschienene Broschüre ..Was soll eine gute Schulinspektiou leisten
T deu so bezeichneten Vortrag des Herrn R. Henckel-Parchim auf der

25
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